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II Zusammenfassung

I. Zusammenfassung

Nachhaltigkeitsfragen in der Agrar- und Ernährungswirtschaft haben in den letzten Jahrzehnten an 
Bedeutunggewonnen.NebenvielfältigenUmweltproblemen rücken füragrarwirtschaftlicheLiefer-
ketten immer stärker auch Menschenrechtsprobleme in den Fokus der Diskussion. Unternehmen 
stehen zunehmend in der Verantwortung, Beiträge zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen zu 
leisten.DieseVerpflichtunggaltbisherimWesentlichennurfürdenGeschäftsbereichdesjeweiligen
Unternehmens.DieVerantwortungfürdasHandelnderLieferanten,erstrechtfürdasHandelnvon
mittelbaren Lieferanten auf den Vorstufen der Wertschöpfungskette, war bisher selten Thema des 
Unternehmensmanagementsundrechtlichnichtvorgesehen.DeshalbsinddieimGutachtendisku-
tierten Lieferkettensorgfaltspflichtenregelungen ein ParadigmenwechselfürdieUnternehmen.

SorgfaltspflichtenergebensichinsbesondereausdemAnfang2023inKraftgetretenendeutschen
Liefer kettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) und der im Sommer 2023 in Kraft getretenenEU- 
Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten (EUDR).Derzeitwird inderEUderRichtlinien-
vorschlag zur allgemeinen Sorgfaltspflicht(CSDDD)verhandelt.DiesergehtimHinblickaufSorg-
faltspflichtenzumUmwelt-undKlimaschutz,durchEinführungeinerzivilrechtlichenHaftungundauch
durchdieZahldereinbezogenenUnternehmenüberdasLkSGhinaus.

Im vorliegenden Gutachten werden die Sorgfaltspflichtenregelungen, die ein weitgehend neues  
 Politikinstrument darstellen, mit Fokus auf den Agrar- und Ernährungssektor untersucht. Die 
Schlussfolgerungen und viele der Empfehlungen dürften sich auf andere Wirtschaftssektoren 
übertragen lassen. Zu berücksichtigen ist, dass bisher nur begrenzte Erfahrungen über die konkrete 
UmsetzungderbereitsbeschlossenenSorgfaltspflichtenregelungenvorliegenunddieCSDDDsich
nochimGesetzgebungsverfahrenbefindet.

Eine zentrale Schlussfolgerung des Beirats ist: Der WBAE begrüßt grundsätzlich die Gesetz
gebung zu Sorgfaltspflichten von Unternehmen, mahnt aber auch eine auf Wirksamkeit und  
EffizienzausgerichteteAusgestaltungundUmsetzungderRegelungenfüralleBeteiligtenan.Dafür
hältderWBAEeinenintensivenDialogmitdeninternationalenHandelspartnern,insbesondereden
LMIC (low and middle income countries), sowiedieBereitstellungvonUnterstützungsmaßnahmen
für erforderlich.

Darauf aufbauend kommt der WBAE zu den folgenden spezifischen Schlussfolgerungen:

 ● Der Aufbau von Risikomanagementsystemen zur Einhaltung grundlegender Arbeitsschutz- 
undMenschenrechteindenvondenSorgfaltspflichtengesetzendirektbetroffenenUnternehmen
istsinnvoll.DiedirektenKostensindvergleichsweiseüberschaubar,daUnternehmenderAgrar-
und Ernährungswirtschaft schon viel Erfahrung mit Qualitätssicherungssystemen in komplexen 
Wertschöpfungsketten haben. Es können aber auch Kosten bei den Vorlieferanten und durch
nicht-intendierteEffekteentstehen:EinigeUnternehmenkönntendeshalbehereinenRückzugaus
Gebieten oder Wirtschaftsbereichen mit schwierigen menschenrechtlichen Situationen („cut and 
run“)bzw.andereUmgehungsstrategienwählen,stattindieEntwicklungihrerLieferantenzuin-
vestieren.ZertifizierungssystemekönnteneinewesentlicheRolleindereffizientenundeffektiven
Umsetzungspielen,weisenaberderzeitnochgrößereSchwachstellenauf.
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 ● InjuristischerHinsichtwirddieSteuerungswirkungdesLkSGdurchdasFehlen einer Haftungs
regelung begrenzt; ein zweites Problem liegt bei dem notwendigen Nachweis des Verschul
dens.Einzelne,vonVerstößengegenSorgfaltspflichtenGeschädigtewerdenhäufignichtinder
Lage sein, entsprechende Beweise vorzulegen. Deshalb wird es zentral auf die Behörden der 
Handelspartnerländer und auf Gewerkschaften sowie zivilgesellschaftlicheOrganisationen an-
kommen, wenn nicht noch im weiteren Gesetzgebungsprozess eine Beweislastumkehr vorge-
sehen wird. Der Entwurf der CSDDD sieht eine zivilrechtliche Haftung mit Anspruch auf
Schadensersatz vor.Unternehmensollten sich vorderHaftungweitgehenddurch vertragliche
ZusicherungenundZertifizierungschützenkönnen(„safe harbour“).Hierfehltesbislanganeiner
Konkretisierung,welcheSystemedafürgeeignetseinkönnten.

 ● Wirksamkeit und EffizienzderSorgfaltspflichtenregelungenhängenwesentlichvonderkonkre-
ten Ausgestaltung der Umsetzung und Kontrolleab.Hierbeikommtabgestimmten Schnitt
stellenvonUnternehmenundBehördeneinebesondereBedeutungzu.DadieSorgfaltspflichten-
regelungen ein neues Instrument darstellen, sind zudem Unterstützungsangebote für 
UnternehmensowieeinMonitoring und eine Wirkungsüberprüfung der Gesetze notwendig, um 
Probleme frühzeitig zu erkennen und ggfs. Anpassungen vornehmen zu können.

 ● AufeuropäischerEbenegibteszusätzlichzudenVorhabenzuSorgfaltspflichteneineVielzahl 
weiterer Regulierungen aus den Bereichen Handels- und Investitions- sowie Umwelt- und
 Agrarpolitik, die unterschiedliche Instrumente zur Verbesserung der Nachhaltigkeit nutzen. Es be-
stehen dabei Unterschiede nicht nur zwischen den unterschiedlichen Ansätzen für Sorgfalts-
pflichten, sondern auch zwischen Sorgfaltspflichten und anderen Regulierungsansätzen, was
RisikenfürdieZielerreichungunddieAkzeptanzsowiehoheUmsetzungskostenmitsichbringt.
Dies erschwert die Umsetzung undwirft Fragen bezüglich der Auswahl des richtigenPolicy- 
Mixes auf. Die unternehmensbezogenen Sorgfaltsplichten ergänzen – aber ersetzen nicht – die 
zwischenStaatenvereinbartenHandels-undInvestitionsschutzabkommen.

 ● Aufgrund des hohen Internationalisierungsgrades der Agrar- und Ernährungswirtschaft, der schon 
jetztweitenVerbreitungvonQualitätsstandardsundderErfahrungenmitvielenArtenvonnicht-
tarifärenHandelsmaßnahmenkannessein,dassdienegativen Auswirkungen von Sorgfalts-
pflichtenregelungenaufHandelsvolumenund-partnergeringerseinwerden,alshäufigvermutet
wird. Mit fortschreitender globaler Normendiffusion würden sich auch Verdrängungs- und Ver
lagerungseffekte verringern. Die ResilienzvonAgrarlieferkettenwirddurchdieSorgfaltspflich-
ten auf der einen Seite unterstützt, z. B. indem die Verbindung der Partner gefördert und zum 
Lernenermutigtwird,aufderanderenSeitekönntesichjedochauchdieAnzahlderHandelspart-
nerreduzieren,waseinengegenläufigenEffekthätte.DieGefahr von Marktspaltungen ist real, 
jedochhängtdiesstarkvonderAngebots-undNachfragesituationab,diefürdieeinzelnenPro-
dukte sehr unterschiedlich sein kann.

 ● Sorgfaltspflichtenstelleneinunilaterales VorgehenDeutschlandsbzw.derEUdar.DieWahldes
unilateralen Vorgehens trotz multilateraler Möglichkeiten und die extraterritoriale Wirkung der 
Sorgfaltspflichten,ohnedassdieHandelspartnerwährendderErarbeitungderGesetzekonsul-
tiert wurden, ist kritischzubetrachten.FürdieErreichungderZielederSorgfaltspflichtenregelun-
gen, wie den Schutz von Arbeits- und Menschenrechten entlang von internationalen Lieferketten, 
istdieZusammenarbeitmitdenRegierungenderHandelspartnerländererforderlich.Geradevor
demHintergrundderkolonialenVergangenheitEuropassindeinePartnerschaftsorientierung 
unddieEinbeziehungvonErfahrungswissenderlokalenStakeholderaufSeitenderHandelspart-
nerländer für die Ausgestaltung wichtig. Entsprechend bedarf es u.a. einer Förderung von eigenen 
AnsätzenderHandelspartnerfüreineVerbesserungderSituationvorOrt,einerZusammenarbeit
mitHandelspartnernbeimMonitoringundbeiderÜberprüfungderWirkungderGesetzesowie
ernsthafter Anstrengungen für multilaterale Ansätze.
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 ● Löhne und unternehmerische Einkommen, die kein existenzsicherndes Niveau erreichen, stellen 
ein grundlegendes Problem dar und bedingen viele der aufgezeigten Menschen- und Arbeits-
rechtsrisiken in agrarischen Wertschöpfungsketten. Daher sollte die Einhaltung von Mindest
löhnen ein zentraler BestandteilderSorgfaltspflichtenregelungensein,wasaucheinepositive
WirkungaufdieErnährungssicherunghabenkönnte.AngemesseneMindestlöhne tragenmaß-
geblichzurVerwirklichungdesRechtsaufNahrungbei.

 ● Die Verankerung von Umwelt- und KlimazielenindenLieferkettensorgfaltspflichten(CSDDD)
stößtderzeitnochanerheblicheGrenzenundsolltedeshalbnurschrittweiseumgesetztwerden,
sobald die dafür notwendigen Mess- und Monitoringsysteme vorliegen.

 ● Für eine Einbindung zusätzlicher Ziele, wie existenzsichernde Einkommen, Gendergerechtig
keit oder Klima- und Biodiversitätsschutz,indieSorgfaltspflichtenregelnistesnotwendig,die
HandelspartnereinzubeziehenunddurchKonkretisierungausprogrammatischenZielenmess-
bareunternehmerischeSorgfaltspflichtenzuentwickeln.AuchfürdieErreichungdieserZieleist
allerdingseinPolicy-MixmitkohärenterInstrumentenabstimmungnötig.Sorgfaltspflichtenrege-
lungenfürUnternehmenentbindendieStaatennichtvonderVerpflichtung,sichweiterhinmitden
ihnen zur Verfügung stehenden politischen Instrumenten zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen 
einzusetzen.

Die folgenden EmpfehlungensolleneinenBeitragzueinereffektivenundeffizientenUmsetzungleis-
tenundverhindern,dassSorgfaltspflichtenbeizustarkerFokussierungaufwirkungsloseFormalien
zu„Bürokratiemonstern“werden.Diessollauchdazubeitragen,dassUnternehmensichfürpositive
EntwicklungenbeiihrenLieferanteneinsetzen,stattsichausRisikogebieten/-sektorenzurückzuzie-
hen.GleichzeitigbetonendieEmpfehlungenvordemHintergrundderaktuellenHerausforderungen
desgeopolitischenUmfeldsderEUdieBedeutungeinespartnerschaftlichenAnsatzesinderZusam-
menarbeit mit LMIC.

Insgesamt unterstützt der WBAE die Einführung von gesetzlichen Sorgfaltspflichten in Liefer-
kettenundempfiehltderenschrittweisenAusbauals lernendes System. Er fordert alle beteiligten 
Akteure aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft auf, sich dafür einzusetzen, dass eine echte Ver-
besserungderSituationderMenschenimAgrar-undErnährungssektorstattfindetunddasssomit
dieSorgfaltspflichtenregelungeneinErfolg für Menschen- und Arbeitsrechte, Umwelt- und Klima-
ziele werden.
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Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung Z1:  Überblick über die Empfehlungen des WBAE zu gesetzlichen Sorgfaltspflichten 
in Lieferketten
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VIII Kurzfassung

II. Kurzfassung

I. Einleitung

Nachhaltigkeitsfragen in der Agrar- und Ernährungswirtschaft haben in den letzten Jahrzehnten an 
Bedeutung gewonnen und werden in verschiedenen Nachhaltigkeitszielen unterschiedlicher Politik-
regime – etwa in den Sustainable Development Goals(SDGs)derVereintenNationen(UN),demPariser
KlimaschutzabkommenoderdenArbeitsschutznormenderInternationalenArbeitsorganisation(ILO)– 
adressiert.NebenvielfältigenUmweltproblemenrückenfüragrarwirtschaftlicheLieferketten immer
stärker auch Menschenrechtsprobleme in den Fokus der Diskussion. Die Erreichung dieser Ziele er-
fordertweltweitgroßeAnstrengungen.DerenGelingenistbishervielfachnichtabsehbar.
 
UnternehmenstehenschonseiteinigerZeitaufBasisverschiedenerLeitprinzipienundEmpfehlungen
inderVerantwortung,BeiträgezurErreichungvonNachhaltigkeitszielenzuleisten.DieseVerpflich-
tunggaltbisher imWesentlichennur fürdenGeschäftsbereichdes jeweiligenUnternehmens.Die
Verantwortung fürdasHandelnderLieferanten,erst recht fürdasHandelnvonmittelbarenLiefe-
ranten auf denVorstufenderWertschöpfungskette,war bisher selten ThemadesUnternehmens-
managements und rechtlich nicht vorgesehen. Deshalb sind die in diesem Gutachten diskutierten 
SorgfaltspflichtenregelungeneinParadigmenwechselfürdieUnternehmen.
 
DieBedeutungdieserneuenRegelungensowohlfürdieZielerreichungalsauchfürAuswirkungenauf
andereAkteurekannerheblichsein.GrößereUnternehmenverfügenaufgrundihrerEinkaufsmacht
durchaus über die Möglichkeit, auf die Einhaltung von Menschen- und Arbeitsrechten und umwelt-
bezogenenSorgfaltspflichten(inkl.desKlimaschutzes)aufdenVorstufeneinzuwirken.InderVergan-
genheitkonntenUnternehmen(undletztlichauchKonsument:innen)vonVerletzungengrundlegender
Umweltschutz-undMenschenrechteinFormvonniedrigerenPreisenprofitierenundtragendeshalb
eine Mitverantwortung. 

EinefreiwilligeUmsetzungvonMenschenrechts-undUmweltnormendurchUnternehmenisthäufig
deshalbschwierig,weilessichbeiMenschenrechtenundUmweltschutzumtypischeProzess-bzw.
Vertrauenseigenschaftenhandelt,diedemEndprodukti.d.R.nichtanzusehensind.Ausdiesemund
anderenGründensinddenBürger:innenThemenwiederVerzichtaufKinderarbeitzwarwichtig,aber
siekönnendiesePräferenznursehrbegrenztanderLadenthekeineinekonkreteKaufentscheidung
umsetzen. 
 
GeradedieAgrar-, Fisch- und Forstwirtschaft ist global gesehenderSektor, in demKinder- und
Zwangsarbeit am häufigsten vorkommt. Analysen verorten dabei Kinderarbeit eher in kleinbäuer-
lichenStrukturen,währendZwangsarbeiteheringrößerenlandwirtschaftlichenBetriebenanzutreffen
ist.DieHäufigkeitvonKinder-undZwangsarbeitistweiterhinjenachSektorundRegionsehrunter-
schiedlich. Daneben sind auch informelle Vertragsgestaltung, Selbstausbeutung sowie tageweise 
informelleBeschäftigungvonArbeitskräftenanzutreffen.DiedamiteinhergehendenRisikenvonMen-
schen- und Arbeitsrechtsverletzungen sind daher in agrarischen Lieferketten weit verbreitet. Ebenso 
ergibtsichdurchdieengeBindungderagrarischenProduktionandienatürlichenRessourcenauch
eineumwelt-undklimabezogeneDimensionderSorgfaltspflichtenfürdieAgrar-undErnährungswirt-
schaft. 
 
DieverabschiedetenundbevorstehendenGesetzgebungenzuSorgfaltspflichtensindfürdendeut-
schen und europäischen Agrar- und Ernährungssektor von erheblicher Relevanz und stellen zum
Teil juristisches und handelspolitisches Neuland dar. Auch wenn das deutsche Lieferkettensorg-
faltspflichtengesetz(LkSG)schoninKraftgetretenist,siehtderWBAEerheblicheoffeneFragenund
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Handlungsbedarf,dieAnlassfürdasvorliegendeGutachtengeben.DasLkSGisteinersterSchritt
ineinemvoraussichtlichlängerenProzessderAusdehnungderVerantwortungvonUnternehmenab
einerbestimmtenGröße für ihreLieferketten.Hierzugehören imSpeziellendieaktuellalsEntwurf
vorliegendeEU-RichtliniezuallgemeinenunternehmerischenSorgfaltspflichtenimHinblickaufNach-
haltigkeit (EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive; im Folgenden: CSDDD), die derzeit in 
derEUverhandeltwird,sowiediebereitsverabschiedeteVerordnungzuentwaldungsfreienLiefer-
ketten (EU Deforestation RegulationimFolgenden:EUDR).ImweiterenSinnegehörendazuaberauch
derVerordnungsvorschlagderEuropäischenKommissionüberdasVerbotvoninZwangsarbeither-
gestelltenProduktenaufdemUnionsmarktunddiebereitsverabschiedeteRichtliniezueinerPflicht
zurvertieftenNachhaltigkeitsberichterstattungvonUnternehmen(Corporate Sustainability Reporting 
Directive;imFolgenden:CSRD).DieseEU-VorschlägegehenhinsichtlichdesGeltungsbereichsund
derSchutzgüterüberdasdeutscheLkSGhinaus,insbesondereimHinblickaufdenStellenwertvon
Umwelt-undKlimarisikenundeinerzivilrechtlichenHaftung,aberauchhinsichtlichderZahlderein-
bezogenenUnternehmen.SoordnetetwaderEU-RichtlinienvorschlagzurCSDDDdieLandwirtschaft
denHochrisikosektorenzu,weshalbhierbereitsimVergleichzumLkSGkleinereUnternehmenab250
Mitarbeiter:innenbetroffenwären.

MitdiesenRegelungenzuSorgfaltspflichtenentlangderLieferkettewerdenUnternehmendesAgrar-
und Ernährungssektors eine verstärkte Verantwortung auch für die Menschen in anderen Ländern 
und damit auch in Ländern mit niedrigem Einkommen (low and lower middle income countries; im 
 Folgenden: LMIC) übernehmen. Dies führt zu einer neuen Arbeitsteilung zwischen Staat und  Wirtschaft 
fürdieDurchsetzungelementarerMenschen-undArbeitsrechtesowievonUmwelt-undKlimaschutz.

Ziele dieses Gutachtens sind:

 ● zueinembreiterenVerständnisderSorgfaltspflichtengesetzgebungenbeizutragen(Kapitel2);
 ● zuuntersuchen,inwieweitessichdabeiumeinenParadigmenwechselhandelt(Kapitel2);
 ● einschlägigeProblemfelderimBereichMenschen-undArbeitsrechtesowieUmwelt-undKlima-
schutz in agrarwirtschaftlichen Wertschöpfungsketten zu identifizieren und die sich daraus
ergebendenHerausforderungenfürdieAgrar-undErnährungswirtschaft inderUmsetzungvon
Lieferkettengesetzgebungeneinzuschätzen(Kapitel3und4);

 ● die Gesetzgebungen und deren potenzielle Wirkungen zu analysieren. Neben einer betriebswirt-
schaftlichen, juristischenundpolitikwissenschaftlichenPerspektivewerdendieSorgfaltspflich-
tenregelungenunterGesichtspunktenderstaatlichenUmsetzung,desinternationalenHandelsals
auchinternationalerBeziehungenbewertet(Kapitel5);und

 ● EmpfehlungenfürdieHandhabung,AnpassungundWeiterentwicklungderzentralenGesetzes-
initiativenaufdeutscher(LkSG)undeuropäischerEbene(CSDDD,EUDR)sowiefürbegleitende
staatlicheMaßnahmenabzuleiten(Kapitel6).

Die Empfehlungen in diesem Gutachten sind abgeleitet aus einer Analyse des Agrar- und Ernährungs-
sektors, der ein zentrales Anwendungsfeld darstellt. Viele der Empfehlungen dürften sich auch auf 
andere Sektoren übertragen lassen.
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II.  Grundsätzliche Einordnung des Lieferkettenansatzes: 
 Nachhaltigkeitstransformation und Verantwortung der Unternehmen

Sorgfaltspflichtenregelungenversuchen,dieMenschenrechts-undUmweltsituationüberVerpflich-
tungenderUnternehmenzuverbessern.DieUN-LeitprinzipienfürWirtschaftundMenschenrechte
ausdemJahr2008stelleneinenRahmenfürdieVerantwortungvonUnternehmeninBezugaufMen-
schenrechte dar und betonten erstmals auf internationaler Ebene die Notwendigkeit von Sorgfalts-
pflichtenentlangderLieferkette.BasierendaufdemVorschlagdesdamaligenUN-Sonderbeauftrag-
tenfürUnternehmenundMenschenrechte,JohnRuggie,umfassensiedreiSäulen:

1. DiePflichtdesStaates,seineBürger:innenvorMenschenrechtsverletzungendurchDritte,ein-
schließlichUnternehmen,zuschützen,

2. dieVerantwortungderUnternehmen,dieMenschenrechtezuachten,und
3. dieNotwendigkeitunddieVerpflichtungvonStaatundUnternehmen,Opferneinenwirksameren

ZugangzuRechtsmittelnzuschaffen.

Ein Teil der Wirtschaft hat sich in den letzten Jahren freiwillig in diesem Feld engagiert, aber es bleibt 
dieGefahreinesUnterbietungswettbewerbs–auchzwischendenLMICimglobalenStandortwett-
bewerb.BestehendeAnsätzeanLieferkettensorgfaltspflichteninwohlhabenderenLändernnehmen
nun ihreUnternehmen, die teilweise eine erheblicheNachfragemacht in derWertschöpfungskette
ausübenkönnen, indiePflichtzurUmsetzungbestimmterStandards,die inderenHeimatländern,
aberauchbeidenmeistenHandelspartnerngelten.

DieVerrechtlichungderSorgfaltspflichtenistaucheineReaktionaufdieGrenzenvon„soft law“ zu 
verstehen,d.h.aufdieGrenzenvonunverbindlichenRegelungen(Leitlinien),diezwaraufvölkerrecht-
lichfürdieUnterzeichnerstaatenbindendenÜbereinkommenberuhen,aberihrerseitsnichtbindend
fürUnternehmensind.BeidensichentwickelndenGesetzenliegtdieUmsetzungderSorgfaltspflich-
tenzwarweiterhinbeidenUnternehmen,aberderStaathatimVergleichzufreiwilligenAnsätzeneine
gestärkteRollebeiderFormulierungderSorgfaltspflichtenunddurchdieKontrollfunktion.Andere
bestehendestaatlicheAnsätzewieNachhaltigkeitskapitelinHandelsabkommenweisenSchwächen
auf, da es hier nur schwache Durchsetzungsregeln gibt.

LieferkettensorgfaltspflichtensollenProduzentenundHändlervorWettbewerbernschützen,diesich
durchNicht-EinhaltunggrundlegenderMenschenrechtsstandardsundMissachtungvonUmweltbe-
langenKostenvorteileiminternationalenWettbewerbverschaffen.DieSorgfaltspflichtennehmenHer-
stellerundHandelsunternehmen,vondenenvieleimHinblickaufBereichewieLebensmittelsicherheit
und Produktqualität bereits Standards in der Wertschöpfungskette etablieren oder beachten, auch für 
Menschenrechts-undUmweltfragenindieVerantwortung.

Für die Verantwortung von Unternehmen, sich für die Einhaltung vonMenschenrechten über die
Grenzen des eigenen Unternehmens hinweg einzusetzen, gibt es zentrale ethisch-politische Be-
gründungslinienundPrinzipien:HiernachtragennichtnurdiejenigenVerantwortung,dieeinProblem
verursacht haben (Verursacherprinzip), sondern auch diejenigen, die daraus einen Nutzen ziehen
(Nutznießerprinzip) und/oder die über die Möglichkeiten zur Abhilfe verfügen (Fähigkeitenprinzip).
SorgfaltspflichtengesetzemitihremFokusaufdieVerantwortunggrößererUnternehmenvorrangigmit
SitzinLändernmithohemPro-Kopf-EinkommenunterstellennichtzwingendeinedirekteUrsache-
Wirkung-Beziehung.DieVerantwortungdesUnternehmenshängtalsonichtnurdavonab,obesdie
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MenschenrechtsverletzungendurchseineigenesHandelnverursachthat.Stattdessen fokussieren
die ethischen Prinzipien auch darauf, dass Abnehmer in wohlhabenden Ländern einen Nutzen daraus 
ziehen (Nutznießerprinzip), wenn ihre Lieferanten Menschenrechte missachten (und sie dadurch
günstigeranbietenkönnen),undinsbesondere,dassUnternehmeninderLagesind,aufdasHandeln
ihrerLieferantenEinflusszunehmen(Fähigkeitenprinzip).

Die grundsätzliche Fähigkeit, Lieferanten in ihrem unternehmerischen Verhalten durch Vorgaben 
wesentlichzubeeinflussen,kannzumindest fürgrößereAbnehmervorausgesetztwerden,wiedie
bereitsexistierendenumfassendenEinflussnahmenimBereichdesQualitätsmanagementszeigen.
VordemHintergrundzunehmendkonzentrierterWertschöpfungsstufen–geradeinderMitte(z.B.im
internationalen Agrarhandel) und am Ende (im Lebensmitteleinzelhandel) der Lebensmittelwertschöp-
fungskette– liegtesnahe,solchegrößerenunddamit fähigerenAkteureauch fürdieUmsetzung
grundlegenderStandardsbeiMenschen-undUmweltrechtenindiePflichtzunehmen.

GesetzlicheLieferkettensorgfaltspflichtenhabendasPotenzial,zueinerVerbesserungderMenschen-
rechts-undUmweltsituationbeiHandelspartnernbeizutragen.Eshandeltsichaberumeinenneuen
Bereich,indemsichdieAbstimmungverschiedenernationalerundinternationalerRegelungenund
dieUmsetzungsdetailsnochinderEntwicklungbefinden.EsgehtumeinenweitreichendenSchritt,
weil die Sorgfaltspflichtenregelungen die Aufgabenteilung zwischen Staat und privaten Akteuren
hinsichtlichderDurchsetzungvonMenschenrechtenundUmweltregelungenentlangderWertschöp-
fungskette entscheidend ändern. Sie stellen damit vor allem aus unternehmerischer Sicht eine grund-
legendeVeränderunginderArtundWeisedar,wieUnternehmenihreVerantwortungentlangihrer
Lieferketten wahrnehmen müssen.

AngesichtsdesweitreichendenWandels,denderneueAnsatz indenUnternehmenbewirkensoll,
stellensichgrundsätzlicheFragen,etwanachder(verfassungs-)rechtlichenZulässigkeitderInpflicht-
nahmederUnternehmenoderderMessungdermöglichenNachhaltigkeitswirkungen.Weiterhinist
zu  fragen, was dieser Ansatz für die bisherige Handelspolitik grundsätzlich bedeutet, ob damit
 völkerrechtliche Probleme verbunden sein könnten, ob extraterritorial wirkende Vorgaben wohlhaben-
der Industrieländer gegenüber betroffenen LMIC legitim sind undwie sie sich in geostrategische
InteressenundPolitikenderEUeinfügen.Schließlichistzufragen,wieaufwändigdieUmsetzungder
SorgfaltspflichtenseinwirdundwelchenbürokratischenAufwanddieUmsetzungbeidenbetroffenen
Unternehmen und bei den zuständigen Behörden auslöst. Das vorliegende Gutachten analysiert
die verschiedenen Sorgfaltspflichtenregelungen daher aus einer breiten interdisziplinären Sicht
(vgl.Abb.KF.1).
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III.	 Sorgfaltspflichtenregelungen:	Grundlagen,	Status	quo	und	Entwicklungen

Indenletztengut20JahrenhatdasThemaunternehmerischeSorgfaltspflichten–zunächstauffrei-
willigerBasisangegangen,injüngererZeitzunehmendrechtlichkodifiziert–erheblichanBrisanzge-
wonnen.DierechtlicheEntwicklungbeganndabeimitspezifischenRegelungenfürProblemsektoren
wieKonfliktmineralienoderProduktgruppen,diefürEntwaldungverantwortlichsind.MitdemLkSG
undderCSDDDkommenjetzthorizontale,alsosektorübergreifendeRegelungenhinzu(vgl.Abb.KF.2).

GrundsätzlichverfolgenSorgfaltspflichtenregelungeneinen risikobasiertenAnsatz:Um ihrerSorg-
faltspflichtnachzukommen,müssendiebetroffenenUnternehmengemäßdeutschemLkSGSysteme
indenBereichenRisikomanagement,Risikoanalyse,AbhilfemaßnahmenundBeschwerdeverfahren
aufbauen, Präventionsmaßnahmen entwickeln, eineGrundsatzerklärung aufsetzen undDokumen-
tations- sowie Berichtspflichten erfüllen. Dazu gehört auch die Festlegung einer betriebsinternen
ZuständigkeitfürSorgfaltspflichten.Unternehmen,dieunterdasGesetzfallen,müssenimeigenen
GeschäftsbereichundfürunmittelbareZuliefererregelmäßig,d.h. inderRegeljährlich,Risikoana-
lysendurchführenundbeiFeststellungvonRisikenPräventions-undAbhilfemaßnahmenergreifen.
DasaufzubauendeBeschwerdeverfahrenmussauchPersonenimUmfelddermittelbarenLieferan-
tenzugänglichsein.EntlangderLieferkettesinddieSorgfaltspflichtenabgestuft.DieVerantwortung
derUnternehmennachLkSGbeziehtsichzunächstnuraufdieunmittelbarenLieferanten.Mittelbare
Lieferanten, also solche, die in der Wertschöpfungskette weiter vorgelagert sind, sind allerdings dann 
einzubeziehen,wennsubstantiierteKenntnisseübermöglicheVerstößevorliegen.

Abbildung KF.1: Zugänge zur Bewertung der Sorgfaltspflichtenregelungen

Quelle: Eigene Darstellung.
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Abbildung KF.2:  Menschenrechtsbezogene Regelungen und Sorgfaltspflichten im Zeitverlauf 
(Auswahl)

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Grabosch 2022, Luthango und Schulze 2023.
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GemeinhabendiesichentwickelndengesetzlichenSorgfaltspflichten,dasssiesichvornehmlichauf
internationaleÜbereinkommenindenBereichenArbeits-,Menschen-undUmweltrechte,insbeson-
dereaufdieursprünglichenachtderzehnKernarbeitsnormenderInternationalLabourOrganisation
(ILO)beziehen.DieseachtKernarbeitsnormenberuhenaufdenILO-Grundprinzipien(1)Vereinigungs-
freiheitundRechtaufKollektivverhandlungen,(2)BeseitigungderZwangsarbeit,(3)Abschaffungder
Kinderarbeitund(4)VerbotderDiskriminierunginBeschäftigungundBeruf.

Unterschiedeergebensichdahingehend,dassderEntwurfderCSDDDvorsieht,vieleweiterevölker-
rechtlicheÜbereinkommeneinzubeziehen,undsodieunternehmerischenSorgfaltspflichtenpotenziell
aufdenUmwelt-undKlimaschutzauszuweiten.DanebensiehtderEntwurfauch inBezugaufdie
TiefederVerantwortung(gesamteKette,vor-undnachgelagerterBereich)potenziellumfassendere
PflichtenalsdasLkSGvor.DieEUDRmitihremFokusaufEntwaldungsfreiheitistwegenderadres-
siertenProduktpalettefürdenSektorLandwirtschaftvonbesondererRelevanz.

EsbestehenerheblicheUnterschiedesowohlzwischendenverschiedenenSorgfaltspflichtenregelun-
genimengerenSinnealsauchmitBlickaufweitere,denHandelbetreffendeAnsätze.DerAgrarsek-
toristdabeivonsehrunterschiedlichenRegelungsansätzenangesprochen.Insgesamtfügensichdie 
neuen Sorgfaltspflichtenregelungen in einen umfangreichen Katalog unterschiedlicher Ansätze für
NachhaltigkeitentlangvoninternationalenLieferkettenein,wieetwaRegelungeninHandelsabkommen.

IV.  Kontext und Relevanz von menschenrechts- und umweltbezogenen Sorgfalts-
pflichten	im	Agrar-	und	Ernährungssektor

Lieferketten in der Agrar- und Ernährungswirtschaft sind sehr heterogen, insbesondere in Bezug auf 
denGradderKooperation, dieBedeutung von vertraglichenBindungen und vonZertifizierungen,
aberauchmitBlickaufdiedominantenAkteurederLieferkette.DiestrifftauchaufdenAnteilvon
Lohnarbeitbzw.kleinbäuerlicherStrukturenzu,woraussichunterschiedlicheHerausforderungenim
Hinblick aufSorgfaltspflichten-relevanteArbeitsschutzstandards undThemenwieMindestlohn er-
geben.HäufigsindinternationalagrarischeWertschöpfungskettenaufEbenederPrimärproduktion
kleinteiliger, intransparenterundvielstufigeralsWertschöpfungsketteninanderenMärkten,sodass
ausSichtdereuropäischenUnternehmendasThemamittelbareLieferanteneinegroßeRollespielt.

JenachAusgestaltungderWertschöpfungskettekanndiesdieUmsetzungderSorgfaltspflichten-
gesetzgebungenerleichtern(z.B.beidirektemEinkaufdesLebensmitteleinzelhandels(LEH)beiland-
wirtschaftlichen Produzenten) oder erschweren (z. B. bei vielen Zwischenhändlern). Die Marktbedeu-
tungdergroßeninternationalenHändlerundderGroßunternehmendesLEHinEuropaistinzwischen
jedochsobeachtlich,dasssolcheUnternehmenauchgrößereVerantwortungfürSorgfaltspflichten
übernehmen können.

WertschöpfungskettenimAgrar-undErnährungssektorsinddurchhoheRisikenvonMenschenrechts-
verletzungundvergleichsweisehäufigdurchproblematischeArbeitsbedingungengekennzeichnet.
Im Vergleich zu anderen Sektoren sind Arbeitsplätze in landwirtschaftlichen Lieferketten schlechter 
entlohnt,gefährlicherundunsicherersowieanfälligerfürKinder-undZwangsarbeit.PositiveEntwick-
lungensindtrotzunterschiedlicherfreiwilligerMaßnahmennurbedingtzubeobachten.Danebenwer-
dendiverseUmweltrisikenmitder landwirtschaftlichenProduktion inVerbindunggebracht.Neben
WirkungenderheimischenProduktionhabendieEUundDeutschlandalswichtigeImportländerfür
Agrarprodukteüber ihrenWareneinkaufaucheinenerheblichenökologischenFußabdruckandern-
orts,etwaimBereichEntwaldung,womitumweltbezogeneSorgfaltspflichtenauchzurVerminderung
vonUmweltproblemeninHandelspartnerländernbeitragenkönnen.
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Hervorzuheben ist jedoch, dass sich die geschilderten Risiken nicht auf die landwirtschaftliche
ProduktioninanderenLänderninklusiveLMICbeschränken.FürdieEUundDeutschlandisteben-
fallsausreichendbelegt,dassRisikenfürArbeitsrechtsverletzungeninverschiedenenSubsektoren
vorhandensind.OftmalssindmigrantischeArbeitnehmer:innenbetroffen.Aufgrunddieserauch in
DeutschlandundweiterenEU-StaatenvorhandenenUmsetzungslückendesOrdnungsrechtsistes
angemessen,dassUnternehmenauch für ihreLieferanten inderEUund inDeutschland ihre rou-
tinemäßigenSorgfaltspflichtenerfüllenmüssenunddiesenicht–bspw.übereine länderbezogene
Positivliste–vondenSorgfaltspflichtenausgeschlossenwerden.DieRisikenvonMenschen-oder
Arbeitsrechtsverletzungenkönnensichbeiden jeweiligenHandelspartnernvielmehrzwischenden
einzelnen Subsektoren unterscheiden, weshalb hier anstelle von Länderlisten besser eine Priorisie-
rungvonRisikenimRahmendesunternehmensinternenRisikomanagementszumTragenkommen
sollte(vgl.Kap.3.4).Dasbedeutetjedochnicht,diejeweiligenLänderselberausderprimärenPflicht
zurDurchsetzungihreseigenenOrdnungsrechtszuentlassen.

V.	 Chancen,	Herausforderungen	und	Grenzen	von	Sorgfaltspflichtenregelungen

ImFolgendenwerdendieChancen,HerausforderungenundGrenzenvonSorgfaltspflichtenregelun-
gen aus verschiedenenBewertungsperspektiven diskutiert (vgl. Abb. KF.3). Hierauswerden dann
Entwicklungsszenarien hergeleitet und zusammenfassende Schlussfolgerungen für die zentrale  Frage 
abgeleitet,welcheFortschrittedieSorgfaltspflichtenregelungen fürMenschen-undArbeitsrechte
sowiedieUmweltbringenkönnen,anwelchenStelleneventuellnochAnpassungenderRegelungen
notwendigsindundwodieseRegelungenauchanihreGrenzenstoßenkönnen.Diesmündetinzen-
tralen Empfehlungen an Entscheidungsträger:innen in Politik, Verwaltung und Wirtschaft.
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Abbildung KF. 3: Aufbau des Gutachtens 

Quelle: Eigene Darstellung.
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V.1  Betriebswirtschaftliche Perspektive: Umsetzung im Zusammenspiel von  
betrieblicher	Ausgestaltung	und	Zertifizierung	

Die aufbau- und ablauforganisatorischen Elemente des Risikomanagements sind insbesondere
denGroßunternehmen,aberaucheinembeachtlichenTeildergrößerenmittelständischenBetriebe
aus vergleichbaren Prozessen, wie demQualitätsmanagement, vertraut. Die direkten Kosten des
 Lieferkettenmanagements sind vergleichsweise überschaubar. Deutlich schwieriger abzuschätzen 
sinddievomLkSG implizierten indirektenKosten,wennz.B.bestimmteHandelspartner vonden
UnternehmenalszuriskanteingestuftwerdenunddeshalbandereLieferantengesuchtwerden.Kosten
werdenauchbeidenVorlieferantenentstehen.DieseKosten,sofernsieinderWertschöpfungskette
weitergegebenwerdenkönnen,erhöhendieEndverbraucherpreiseinDeutschland.Könnensienicht
weitergegebenwerden,verringernsiedieWettbewerbsfähigkeitderUnternehmenaufMärkten,auf
denensiemitUnternehmenkonkurrieren,diesolchenSorgfaltspflichtennichtunterliegen.Wiehoch
diedirektenundindirektenKostensindundwierelevantdiedarausresultierendenmöglichenWett-
bewerbsnachteile sind, hängt von vielen Faktoren ab und lässt sich daher kaum generell abschätzen.

DenhöherendirektensowiebesondersdenindirektenKostenzurEinhaltungderSorgfaltspflichtensind
mögliche betriebswirtschaftliche Vorteile gegenüberzustellen, insbesondere durch stabilere Wertschöp-
fungsketten, wenn es zu einer besseren Lieferantenentwicklung kommt und das Interesse der Abnehmer 
anlangfristigenLieferbeziehungenwächst,sowiedurchdieVerringerungvonReputationsrisiken.

VergleichtmanLkSGunddenRichtlinienvorschlagderCSDDD,fallenfolgendeUnterschiedeinsAuge:

 ● DieCSDDDwirdvoraussichtlichauchfürdeutlichkleinereUnternehmengeltenalsdasLkSG.Im
SinnedesavisiertenParadigmenwechselsundzurVermeidungvonUmgehungen(z.B.Betriebs-
spaltungen) erscheint es sinnvoll, dass auchmittelständischeUnternehmenVerantwortung für
ihreLieferantenübernehmen.IndenUmsetzungsanforderungenbzw.derUmsetzungsgeschwin-
digkeitsolltenaberdieUnterschiedeinderUnternehmensgrößehinreichendbeachtetwerden.

 ● Der CSDDD-Entwurf bezieht im Gegensatz zum LkSG auch die mittelbaren Vorlieferanten und die 
Abnehmer ein. Zur Vermeidung von Ausweichverhalten, z. B. durch die Zwischenschaltung von 
UnternehmenimNicht-EU-Raum,erscheintdiessinnvoll.

 ● DerCSDDD-EntwurferweitertdieSorgfaltspflichtenauchaufdennachgelagertenTeilderLiefer-
kette, wozu bisher vergleichsweise wenig geforscht wurde. Wie solche Ansätze eines Product 
Stewardship konkret ausgestaltet werden können, ist derzeit noch unklar.

 ● ImEntwurfderCSDDDwerdenUmweltrisikenbreiterals imLkSGundspezifischauch fürum-
fassende,aberwenigerbetrieblichkonkretisierteZielewieKlima-undBiodiversitätsschutzein-
bezogen.SomüssengrößereUnternehmenmitmehrals500Mitarbeiter:innenundmehrals150
Millionen Euro Jahresnettoumsatz darlegen, wie ihr Geschäftsmodell und ihre Strategien mit den 
ZielendesPariserKlimaabkommensvereinbarsind;derZielerreichungsgradmuss,lautCSDDD-
Vorschlag, in der variablen Vergütung der Geschäftsführung gebührend berücksichtigt werden. Für 
eine solche Erweiterung spricht die Nachfragemacht von Abnehmern, die eine Produktverantwor-
tung tragen und besser als die Vorlieferanten Impulse in der Wertschöpfungskette geben können. 
Dagegen spricht, dass es teilweise an den notwendigen klaren Indikatoren, Messverfahren und 
MonitoringsystemengeradeimAgrarbereichmangelt.WennKlima-undBiodiversitätsschutzprüf-
bareElementederSorgfaltspflichtenwerdensollen,müsstendieZieleweiterkonkretisiertwerden.

 ● ImGegensatzzumLkSGistimCSDDD-EntwurfbislangeinezivilrechtlicheHaftungderUnterneh-
menvorgesehen.HaftungsdrohungennehmeneinenweitreichendenEinflussaufdasManagement-
handeln, da sie auch zurManagerhaftung führen können. Sie könnendamit zurUmsetzungder
Sorgfaltspflichtenbeitragen,aberauchbewirken,dassLieferantengewechseltwerden,statteine
Lieferantenentwicklung zu versuchen.
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Die bisherigenErfahrungen aus verwandtenBereichenwiedemQualitäts- undUmweltmanagement
deuten darauf hin, dass Zertifizierungssysteme eine herausgehobene Rolle bei der Umsetzung des
Liefer kettenmanagements spielen könnten. Nach den vorliegenden Studien ist der Wirkungsgrad der 
ZertifizierungssystemeaufverschiedeneNachhaltigkeitszielebisherabereherbegrenzt.Eskommtzu
selektiver Teilnahme der ohnehin schon besser aufgestellten Lieferanten, und die Konzentration auf
 formale Prozeduren führt eher nicht zu einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess.

DieHerausforderungenderZertifizierungmenschenrechtsbezogenerSorgfaltspflichtensindbeson-
ders hoch, da zu derenKontrolle imGegensatz zu anderenSorgfaltspflichten bislang keine ana-
lytischen Verfahren (wie z. B. DNA-Sequenzierung zur Identifizierung der Herkunft von Holz) und
technologischen Innovationen (z. B. Satellitendaten zur Feststellung von Entwaldung) existieren. Der 
grundsätzlichsteKritikpunktanZertifizierungssystemen istderMarktspaltungseffekt,dereintreten
kann,wennnichtalleAbnehmereineZertifizierungfordern.EskommtdannmithoherWahrschein-
lichkeitzueinerSelektionderLieferanteninsolchemithohenStandardsundsolchemitDefiziten,die
weiterhinanAbnehmerohneZertifikatsforderungliefern(können).

UnabhängigvondieserGrundsatzfragestelltsichdieFrage,welchenStellenwertZertifizierungssysteme
imLkSGundimCSDDD-Entwurferhaltensollen.Kernfragensind,obsiealszentraleMaßnahmezur
Erfüllung von Sorgfaltspflichten anerkannt werden und ob der Einkauf bei einschlägig zertifizierten
 Lieferanten den Abnehmer vor Sanktionen schützen soll (sog. safe harbour-Regelung).DerGesetzgeber
in Deutschland hat dazu keine Stellung bezogen, der Entwurf zur CSDDD bleibt vage. Deutschland hat 
sichimRahmenderVerhandlungenzurCSDDDfüreinesolchesafe harbour-Regelungeingesetzt.

DerzeitweistderStandderForschungdaraufhin,dassdieZertifizierungssystemeinihrerWirkung
begrenztbleibenundDefiziteimKontrollprozessdieVerlässlichkeitderAuditsschmälern.AusSicht
desWBAEkönnten (transaktions-)kostengünstigeZertifizierungssystemeeinewesentlicheRolle in
derUmsetzungspielen.AllerdingsweisendiebisherigenZertifizierungssystemegrößereSchwach-
stellen auf. Eine Anerkennung als hinreichendes Sorgfaltsinstrument für mittelbare Lieferanten setzt 
vorallemeineVerbesserungderWirksamkeitundderReliabilitätderSystemevoraus.Diepotenzielle
FunktionderZertifizierungbeimNachweisderErfüllungvonSorgfaltspflichtenhängtwesentlichvon
derQualitätderStandardsundVerfahrenderZertifizierungab.VerschiedeneAnsätze,wiediesever-
bessert werden können, stehen zur Diskussion:

 ● EineersteMöglichkeitkönnteeinestärkerestaatlicheRegulierungsein,alsoz.B.einestaatliche
ZulassungvonZertifizierungssystemen,eineÜberwachungderArbeitderSystemeund insbe-
sondereeine„KontrollederKontrolleure“.VorbildwärehierdasKontrollsystemdesökologischen
Landbaus.DieVerlässlichkeitderZertifizierung(UnabhängigkeitundQualitätdesPrüfungsverfah-
rens, Fähigkeiten der Prüfer etc.) wäre durch staatliche Vorgaben sicherzustellen. Der Aufbau einer 
solchenstaatlichenEbenezurSteuerungderprivatwirtschaftlichenZertifizierungstellteineer-
heblicheHerausforderungdar,dadiesdeutlichüberdieheuteüblicheAkkreditierunghinausgeht.

 ● Eine zweite Möglichkeit läge darin, die Anreizstrukturen so zu verändern, dass die Abnehmer ein ver-
stärktesEigeninteresseanwirksamerZertifizierungentwickeln.DadieAbnehmerheutediemeisten
Zertifizierungssystemeinstitutionelltragenoderzumindestwesentlichmitbestimmen,verfügensie
übereinengroßenEinflussaufderenWeiterentwicklung.Sokönntez.B.derStaateinesafe harbour-
RegelungvomNachweisfunktionierenderZertifizierungsstrukturenabhängigmachen.
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 ● BeideAnsätzekönntenauchkombiniertwerden.Nebeneinerstaatlichen„KontrollederKontrol-
leure“wäreesdannderDruckderAbnehmer,derAnreizezurVerbesserungderZertifizierungs-
systemesetzt.Sokönnteessinnvollsein,dassdieAbnehmerweiterhin fürdieUmsetzungder
Sorgfaltspflichtenverantwortlichbleibenunddiesenichtvollständigmittelssafe harbour-Regelung
andieZertifiziererdelegierenkönnen,aberdassdieTeilnahmewesentlicheBeweiserleichterungen
(z. B. Ausnahmen von einer eventuellen Beweislastumkehr) ermöglicht.

WennderGesetzgeberZertifizierungenalsVerfahrenzurErfüllungvonSorgfaltspflichtenganzoder
teilweiseanerkennenwill–wofüreineReihevonGründenspricht–,dannerfordertdiesklaregesetz-
licheAnforderungenandieZertifizierungssysteme,dieauchlaufendüberprüftwerdenmüssten.

V.2	 	Rechtliche	Perspektive:	Wie	passen	Sorgfaltspflichtenregelungen	in	das	 
deutsche und europäische Rechtssystem?

MenschenrechteverpflichtenrechtlichzunächstausschließlichdieStaaten,diediemenschenrecht-
lichenAbkommenunterzeichnethaben.PrivateUnternehmenkönnenaberzurAchtungderMenschen-
rechteüberdiesogenanntemittelbareDrittwirkungderMenschenrechteundüberdieSchutzpflich-
tenfunktion verpflichtet werden. Allerdings können deutsche Unternehmen nach der bisherigen
eindeutigenRechtslageregelmäßignichtfürausländischeSchadensfälleandererUnternehmen(ihrer
Lieferanten)undauchnicht fürdasHandeln ihrerTochtergesellschaftenhaftbargemacht werden.
Das LkSG ändert diese Situation nicht. Vielmehr implementiert das LkSG eine Bemühens- und 
Dokumentationspflicht.

VerstößedagegensindmitSanktionsdrohungen(Bußgelder,AusschlussvonöffentlichenVergabe-
verfahren)belegt.EinezivilrechtlicheHaftungfürentstandeneSchädenhatderdeutscheGesetzge-
beraberabgelehnt.DieSteuerungswirkungdesLkSGwirddurchdasFehleneinerHaftungsregelung
begrenzt.SowohlwegenderHöhederGeldbußenalsauchwegendergesellschaftlichenDiskredi-
tierungdesUnternehmensdurchdiestaatlicheFeststellungeinerMissachtungderMenschenrechts-
undUmweltstandards istdavonauszugehen,dassdieUnternehmenihreSorgfaltspflichtengleich-
wohl ernst nehmen werden.

DerEntwurfderCSDDDsiehthingegeneinezivilrechtlicheHaftungmitAnspruchaufSchadensersatz
vor.Diese trittdannein,wenneinVerstoßgegenSorgfaltspflichtenvorliegtund infolgedessenein
Schadenentsteht.AllerdingsisteineHaftungauslösendeSorgfaltspflichtverletzungnurdannanzu-
nehmen,wenneinUnternehmenkeineangemessenenMaßnahmenzurErfüllungseinerunternehme-
rischenSorgfaltergriffenhatundwennderSchadenvorhersehbarwar.FürindirekteLieferantenist
keineHaftungvorgesehen,wennUnternehmensicheinevertraglicheZusicherungvonihrendirekten
Lieferanteneinholen,inderdieEinhaltungderSorgfaltspflichtenunderforderlichenfallseinPräven-
tionsplan zugesichert wird und weiterhin zugesichert wird, dass der direkte Lieferant das gleiche wie-
derum von seinen direkten Lieferanten einfordern wird, sodass eine Vertragskaskade entsteht. Eine 
zusätzlicheBedingungsindweitereÜberprüfungsmaßnahmen,insbesondereZertifizierungssysteme
oder Brancheninitiativen.

AußerdemerweitertderEntwurfderCSDDDimVergleichzumLkSGdenAnwendungsbereichder
unternehmerischenSorgfaltspflichtenüberArbeits-undMenschenrechtsschutzhinausaufzentrale
UmweltthemenwiedenKlima-undBiodiversitätsschutz.HiersindVerschuldens-undKausalitäts-
fragen noch schwieriger zu beantworten.
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NachEinschätzungdesWBAEliegtdieSchwachstellesowohlimOrdnungswidrigkeitenrechtalsauch
beiderzivilrechtlichenHaftungimnotwendigenNachweisdesVerschuldensdurchdenKläger.Ein-
zelneBetroffenewerdenregelmäßignichtinderLagesein,europäischenBehördenBeweisevorzu-
legen.DeshalbwirdesbeiderBeweiserhebungzentralaufdieBehördenderHandelspartnerundauf
GewerkschaftenundzivilgesellschaftlicheOrganisationenankommen,wennnichtnochimweiteren
Gesetzgebungsprozess eine Beweislastumkehr vorgesehen wird.

WeiterhinistbeimCSDDD-Entwurfder(eingeschränkte)AusschlusseinerHaftungderAbnehmerfür
den Fall vertraglicher Zusicherungen entlang der Wertschöpfungskette, kombiniert mit der Nutzung 
vonZertifizierungssystemenbzw.Brancheninitiativen,vorgesehen.HierfehltesaneinerKonkretisie-
rung, welche Systeme geeignet sein könnten.

V.3	 	Administrative	Perspektive:	Staatliche	Umsetzung	der	 
Sorgfaltspflichtenregelung

DieWirksamkeitundEffizienzderSorgfaltspflichtenregelungenhängenwesentlichvonderkonkreten
AusgestaltungderUmsetzungundKontrolleab.HierbeikommtderSchnittstellevonUnternehmen
und Behörden eine besondere Bedeutung zu. Die Zuständigkeit für die verschiedenen sektoralen 
Sorgfaltspflichtenregelungen und das LkSG sind auf unterschiedlicheBehörden – Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrollen (BAFA), Bundesanstalt für Landwirtschaft und Entwicklung (BLE), 
BundesanstaltfürGeowissenschaftenundRohstoffe(BGR),Zoll–verteilt.GeradefürUnternehmen
derAgrar-undErnährungsbranche,dievonmehrerenSorgfaltspflichtenansätzen(LkSG,CSDDD-Ent-
wurf,EUDR,Erneuerbare-Energien-Richtlinie(RED),VerordnungsentwurfzurZwangsarbeit)betroffen
seinkönnen, istdieGefahrgroß,dasssie inderUmsetzungmitunterschiedlichenAnforderungen
und/oderDoppeleingabenkonfrontiertwerden,wenndieBehördenihrVorgehennichtaufeinander
abgestimmt haben. Wichtig sind deshalb möglichst einheitliche Informationserfordernisse, einfache 
Datenaufnahmen (Online-Eingabemaske etc.), gemeinsamebzw. abgestimmteKontrollen und ein-
heitlicheAnerkennungenvonZertifizierungen.

Aufgrund des Innovationsgrades und des erheblichen zeitlichen Umsetzungsdrucks für die neuen
SorgfaltspflichtensindstaatlicheMaßnahmenzurUnterstützungderUnternehmensinnvoll.Diesbe-
trifft Beratung und Informationen, aber auchUnterstützung bei der Risikoklassifizierung als einem
KernelementdesRisikomanagements.DieBundesregierunghatsichbeiderUmsetzungderSorg-
faltspflichtenregelungenvonBeginnanumeineUnterstützungderUnternehmenbemühtundmitdem
HelpdeskWirtschaft&Menschenrechte,dersichaufmenschenrechtsbezogeneSorgfaltspflichtenkon-
zentriert, und der Initiative für Nachhaltige Agrarlieferketten (INA) bereits umfangreiche Informationen 
und (individuelle) Beratungsangebote entwickelt. Daneben bieten auch die verschiedenen  zuständigen 
BundesbehördenUnterstützungsleistungenfürdieWirtschaftan.DasZusammenspielderstaatlichen
Unterstützungsangebote solltegut aufeinander abgestimmt sein.PauschalenLänderrisikolistenals
UnterstützungsangebotfürUnternehmenstehtderWBAEdagegenskeptischgegenüber.

OhneeinehinreichendeKontrollebestehtkeinAnreizfürdieangesprochenenAkteurederLieferkette,
sichandieSorgfaltspflichtenzuhalten.DieRegelungenwürdendannschnellanWirkungverlieren.
Vor-Ort-KontrollendurchdiezuständigenBehördenderHandelspartnersindzwarnichtgrundsätzlich
ausgeschlossen,aberausSichtdesWBAEgeradebeihorizontalenRegelungen,diealleSektorenbe-
treffen,praktischnichtmöglich.Esdrohtdahereinereine„PapierkontrollederBemühenspflichten“.
Nur fürdenseltenenFall,dassBetroffeneoderDritte rechtssichereBeweise fürVerstößevorlegen
könnten,würdeeszuSanktionenkommen,dieüberdiejenigenfürDokumentationsverstößehinausge-
hen.DeshalbsolltendieSorgfaltspflichtenregelungendieprivatwirtschaftlicheZertifizierungexplizitin
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dieKontrollemiteinbeziehen.DaZertifizierungssystemederzeitlückenhaftsindundproblematischen
Anreizenunterliegen,solltensiestaatlicherseitsreguliertwerden,wasAnforderungenanKontrollen,
QualifikationenundPrüfmethodenderZertifiziererangeht.WeiterhinwürdeeinestaatlicheKontrolle
derZertifizierervoraussetzen,dassdieEUentsprechende(Handels-)VerträgemitdenHandelspartnern
abschließt.

DiePotenzialetechnischerInnovationenbeiderUnterstützungderKontrollesindjenachRegelungs-
gebietunterschiedlich.WährendeinigeUmweltproblemewiez.B.dieKontrolleaufEntwaldungschon
heute mittels Satellitenbilder und DNA-basierter Methoden vergleichsweise gut überwacht werden 
können,sinddiePotenzialetechnischerInnovationenfüreinewirksameÜberwachungbeianderen
Umweltproblemen,beiMenschenrechtenundArbeitsschutzbegrenzt.Auchdeshalbsindwirksame
ZertifizierungenvorOrtwichtig.

DerStaatkanndieEinhaltungderSorgfaltspflichtendurchSanktionensowieAnreizeunterstützen.
Sanktionen sind in den verschiedenenRegelungenunterschiedlich angesetzt:So sieht dasLkSG
relativhoheBußgelderunddenAusschlussvonöffentlichenAusschreibungenvor.DieEUDRsetzt
u. a. auch auf das „naming and shaming“. Besonders kontrovers diskutiert wird die geplante zivil-
rechtliche Haftung im Rahmen der CSDDD. Insgesamt sollten wirksame Sanktionen – aber mit
Augenmaß–angedrohtwerden,dennesgibtZielkonflikte.SinddiemöglichenSanktionenhoch,istes
fürUnternehmenattraktiver,sichausRegionenoderLändernzurückzuziehen(„cut and run“), die mit 
höherenMenschenrechts-undUmweltrisikenverbundensind.DieskönntedaszentraleZielderSorg-
faltspflichtenregelungen,nämlichdieBevorzugungvon„stay and behave“ gegenüber dem  Abbruch 
derGeschäftsbeziehung,gefährden.WichtigeralsdieHöhederSanktionsdrohungistdieKalkulier-
barkeitdesRisikoseinerSanktionierung,besondersbezüglichderGefahrvonnicht-beabsichtigten
Verstößen. Wenn Unternehmen befürchten, für unbeabsichtigte Fehler in die Verantwortung ge-
nommen zu werden, reagieren sie nach den Ergebnissen der verhaltensökonomischen Forschung 
vorsichtig, also eher mit Abbruch der Geschäftsbeziehung. Wichtig ist deshalb die Ausrichtung von 
Sanktionen auf zielgerichtete und substanzielle Gesetzesverstöße. Zudem sollte der Staat auch
positive Anreize setzen, z. B. Projektförderungen, Preise etc., undwennmöglich auch Vorteile in
öffentlichenVergabeverfahrenanvisieren.

Schließlich sindGesetzesüberprüfung und -monitoringwichtig.Damit dem Instrument Sorgfalts-
pflichtenregelungkaumErfahrungenvorliegen,isteineergebnisoffeneÜberprüfungderZielerreichung
unabdingbar,was die Erfassung geeigneter (Wirkungs-)Indikatoren, auch vonUnternehmensseite,
voraussetzt.LetzteresstehtineinemgewissenZielkonfliktmiteinerbürokratiearmenUmsetzungfür
Unternehmen.DieGesetzesüberprüfungkannzudemRückschlüsseaufdieerforderlicheHöhebzw.
Art der Sanktionen geben.

V.4  Politikwissenschaftliche Perspektive: Mehrebenen-Politikmix an der 
 Schnittstelle mehrerer Politikfelder

AufeuropäischerEbenegibtes zusätzlich zudenVorhabenzuSorgfaltspflichteneineVielzahl an
weiterenRegelungssystemenmitNachhaltigkeitszielenausdenBereichenHandels-undInvestitions-
schutzpolitik,UmweltpolitikundAgrarpolitik,dieunterschiedlicheInstrumentefürmehrNachhaltig-
keitnutzen.EsbestehendabeinichtnurzwischendenSorgfaltspflichtenUnterschiede,sondernauch
zuanderenRegelungsansätzen,wasteilsRisikenfürdieZielerreichung,dieUmsetzungsbelastung
unddieAkzeptanzbirgt. InsgesamtsolltedaherdieKohärenzzwischendenverschiedenenRege-
lungssystemen verbessert werden.
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Die unternehmensbezogenen Sorgfaltsplichten ergänzen – und ersetzen nicht – die zwischen Staaten 
vereinbartenHandels-undInvestitionsschutzabkommen.DieHandelspolitikderEUhatüberdieZeit
verstärkt Nachhaltigkeitsziele aufgenommen, indem nunmehr alle ihre Handelsabkommen Nach-
haltigkeitskapitelenthalten,dieaufähnlicheReferenzabkommenverweisenwiedieSorgfaltspflich-
tenregelungen. Allerdings sind Sanktionierbarkeit bzw. Anreizsetzung bis auf sehr wenige Ausnah-
men begrenzt. Gerade für die Erreichung umweltpolitischer Ziele sind andere Politikinstrumente 
wichtigeralsSorgfaltspflichtenregelungen.

Weiterhin können Zielkonflikte mit anderen außenwirtschaftlichen Regelungen auch jenseits von
Handelsabkommenentstehen:entsprechendeKonflikteetwamitInvestitionsschutzabkommensollten
berücksichtigtwerden,damitUnternehmensklagengegenHandelspartnerländeraufgrundverschärfter
Nachhaltigkeitsregelungen vermieden werden.

V.5	 Außenwirtschaftliche	Perspektive:	Wirkungen	auf	Handelsflüsse	und	Märkte

Auchwennmit einerErhöhungder Transaktionskosten aufgrundderSorgfaltspflichtenregelungen
entlang der Lieferkette zu rechnen ist, so sind die daraus resultierenden Wirkungen nicht eindeutig. 
Aufgrund des hohen Internationalisierungsgrades der Agrar- und Ernährungswirtschaft, der schon 
jetztweitenVerbreitungvonsanitärenundphytosanitären(SPS-)sowieQualitätsstandardsundder
ErfahrungenmitvielenArtenvonnicht-tarifärenHandelsmaßnahmenkannessein,dassdienegativen
AuswirkungenaufHandelsvolumenund -partner begrenzter sind als befürchtet. Zusätzlich haben
auchanderewichtigeundinternationalmitderEUkonkurrierendeHandelsländer(wiez.B.USAoder
UK)Sorgfaltspflichteneingeführt,waszumindestzwischendiesenLändern–aufgrundderpotenziellen
ÄquivalenzvonStandards–dienegativenHandelswirkungenreduzierenkönnte.Verlagerungseffekte
können trotzdem auftreten, wenn z. B. um die gleichen Absatzmärkte mit Ländern konkurriert wird, 
diebisherihreProdukteohnedieseRegelungenanbietenkönnen(wiez.B.ChinaoderBrasilien).

Allerdings bestehen produktspezifische Unterschiede. Die Verlagerungseffekte werden bei Kakao
undtropischenFrüchtenwegendeshoheninternationalenEU-MarktanteilsgeringerseinalsbeiSoja.
EsfehltjedochbisheranempirischerEvidenz,umdieseindeutigbeantwortenzukönnen.

DieResilienzvonAgrarlieferkettengegenübermarktbeeinflussendenSchockswirddurchdieSorg-
faltspflichtenaufdereinenSeiteunterstützt,z.B.,indemdieVerbindungderPartnergefördertundzum
Lernenermutigtwird,aufderanderenSeitekönntesichjedochauchdieAnzahlderHandelspartner
reduzieren,waseinengegenläufigenEffekthätte.AuchhierfehltzurzeitdieempirischeEvidenz,um
belastbare Aussagen machen zu können. Der Fokus auf die Lieferantenentwicklung in den Sorgfalts-
pflichtenregelungenkannhelfen,Handelsbeziehungenzuerhalten,undsolltedeshalbdasvorrangige
Zielsein.DaheristesbeiderpolitischenUmsetzungderSorgfaltspflichtenwichtig,dieLieferanten-
entwicklung und „stay and behave“ zu unterstützen.
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V.6	 	Perspektive	internationaler	Beziehungen:	Welche	Auswirkungen	haben	die	
Sorgfaltspflichtenregelungen	auf	die	internationale	Verflechtung	von	Ländern?

SorgfaltspflichtengründenaufinternationalimKonsensverabredetenvölkerrechtlichenÜbereinkom-
men,dievoneinerVielzahlvonHandelspartnernratifiziertwurden.TrotzgenerellemnormativenKon-
senskönnenKonfliktedadurchentstehen,dassdieseÜbereinkommendurchdieSorgfaltspflichten
nunmehrverstärktdurchsetzbarwurden.InderFolgekönntendieUnterstützungfürzukünftigeneue
völkerrechtlicheÜbereinkommenschwinden.DieskanninsbesonderefürStaatengelten,diedaraus
Nachteilebspw.fürihrenExportsektorbefürchten,wieessichbereitsindenEU-Mercosur-Verhand-
lungen zeigt.

DieWirkungenderSorgfaltspflichtenregelungenkönnendaherhandelspolitischeBeziehungenverän-
dern:SoentstehtDruckfürdieEUhinsichtlichneuerHandelsabkommen.Handelspartnerländer,die
Sorgfaltspflichtenoftalsübergriffigkritisieren,könntenversuchen,einenAusgleichfürNachteileaus
SorgfaltspflichteninHandelsabkommenauszuhandeln.

DieFrage, inwiefernunilateralauferlegteSorgfaltspflichtendashistorischbedingteMachtungleich-
gewicht zwischenwohlhabenderen Ländern und LMICweiter zementieren, lässt sich imRahmen
des Gutachtens aufgrund der Vielschichtigkeit nicht vollständig beantworten. Die Wahl des unila-
teralen Vorgehens trotz multilateraler Möglichkeiten und die extraterritoriale Wirkung der Sorgfalts-
pflichten,ohnedassdieHandelspartnerwährendderErarbeitungderGesetzekonsultiertwurden,ist
jedochkritischzubetrachten.EineZusammenarbeitmitdenRegierungenderHandelspartnerländer
istdaher fürdieUmsetzungerforderlich.DieseZusammenarbeitkannz.B. inFormeinerdirekten
EinbindungderentsprechendenstaatlichenBehördenbeiderÜberprüfungderSorgfaltspflichten-
regelungensowiebeiderEntwicklungvonbegleitendenUnterstützungsangebotenerfolgen.Dieses
könnte Teil der von der EU-Kommission anvisierten bilateralen roadmaps zur Unterstützung sein.
Zielpfade,ZeiträumeundUnterstützungfürNachhaltigkeitszielesollen inden roadmaps individuell 
mitHandelspartnernverhandeltwerden,wobeiderengenauesDesignnochnichtklarist.MitBlick
aufdieÜberprüfungderSorgfaltspflichtenregelungenkanndiegemeinsameFestlegungvonPriori-
täten,ZielenundIndikatorenmitdenRegierungenderHandelspartnerundanderenwichtigenlokalen
Akteuren zur Akzeptanz derUmsetzung der Sorgfaltspflichtenregelungen beitragen. Letzteres gilt
auchfürdieVerminderungvonMenschenrechtsverletzungenundnegativenUmweltwirkungen,die
nichtimExportsektorderHandelspartnerstattfinden,sonderninderProduktionfürdenheimischen
Markt.IstesdasZiel,nichtnurdieImporteindieEU„reinzuwaschen“,bedarfeseinerFörderungvon
eigenenAnsätzenderHandelspartnerfüreineVerbesserungderSituationvorOrt.

Parallel sind mehr Anstrengungen für multilaterale kooperative Ansätze notwendig, um auch das 
 Problem des historisch bedingten Machtungleichgewichts zwischen wohlhabenderen Ländern und 
LMIC besser zu adressieren.

V.7	 Herausforderungen	und	Grenzen	der	Lieferkettengesetzgebungen

ImRahmenderCSDDDwirdaktuellüberdieEinbindungweitererMenschen-undArbeitsrechtesowie
Umweltzielediskutiert.EsgehtumErnährungssicherheit,existenzsicherndeLöhneundEinkommen,
Gendergerechtigkeit undKlima-undBiodiversitätsschutz.AuchdieseZielebeziehen sichauf an-
erkanntevölkerrechtlicheÜbereinkommen.
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Jedoch bleibt unklar, wie diese zusätzlichen Ziele operationalisierbar und über unternehmerische 
SorgfaltspflichtenentlangvoninternationalenLieferkettenumsetzbarsind.DieOperationalisierbarkeit
der Ziele ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft, und für alle Ziele spielt das Vorhandensein von 
geeignetenIndikatoren,Messkriterien,MessverfahrenundMonitoringsystemeneinewichtigeRolle:
(a)beiErnährungssicherheit,umeinekonkreteundunternehmensbezogeneSpezifizierungdesZiels
zuerreichenundeineVerbindungmitderunternehmerischenSorgfaltspflichtherstellenzukönnen,
(b)beimZielexistenzsichernderLöhneundEinkommen,umdieFragedernötigenHöhevonLöhnen
und Einkommen für die Existenzsicherung klären zu können, (c) bei Gendergerechtigkeit, um zunächst 
TransparenzübermöglichebestehendeUngleichheitenentlangderLieferkettezuschaffen, (d)bei
Klima-undUmweltzielen,umdieAuswirkungenvonunternehmerischemHandelnmessenund–unter
Einbezug regional unterschiedlicher Gegebenheiten – vergleichen zu können. Diese Voraussetzungen 
sindzudemfürdiespätereKontrollederunternehmerischenSorgfaltspflichtendurchdiezuständigen
Bundesbehördenrelevant(vgl.Kap.5.3).

ImHinblickdarauf,welcheperspektivischenMöglichkeitenSorgfaltspflichtenregelungenbieten,lässt
sich zusammenfassend festhalten:

 ● AlswichtigerTeilderSchutzperspektivesollteErnährungssicherungindenSorgfaltspflichtenab-
gedecktsein,dochbedarfeseinerKonkretisierungdereinzelnenAspekteinFormvonüberprüf-
barenSorgfaltspflichten.DieDimension„ZugangzuNahrung“nachFAO-Definitionstehtineinem
engen Zusammenhang mit dem Erhalten eines Mindestlohns.

 ● Die Zahlung von angemessen Löhnen, angelehnt an den nationalen Mindestlohn, ist bereits 
 Bestandteil des LkSG. Der Entwurf der CSDDD geht darüber hinaus und fordert (höhere) existenz-
sichernde Löhne, das Europäische Parlament will sogar existenzsichernde (unternehmerische) 
Einkommeneinbeziehen.ZubeidenVorgabengibtesersteUmsetzungsbemühungenbeieinigen
HandelspartnernsowiepolitischeUnterstützungvonSeiteneiniger ImportländerundersteAn-
sätzevonUnternehmensseite, zugleichbestehenaberauchnocherheblicheForschungs-und
Entwicklungsherausforderungen.

 ● BetriebsbezogeneAspektederGendergerechtigkeitsindbereitsjetztBestandteildesdeutschen
LkSGunddesEntwurfsderCSDDD.WeitererelevanteILO-Konventionenließensichrelativgutin
dieSystematikderSorgfaltspflichtenregelungenintegrieren,wobeidieseKonventionenaberbis-
hervonrelativwenigenStaatenratifiziertwurden.GenderaspekteließensichauchinderRisiko-
analyse gut verankern und beim Aufbau von Beschwerdeverfahren berücksichtigen.

 ● DieVerankerungvonprogrammatischenunddamitfürdieUnternehmennichthinreichendkon-
kretisiertenUmwelt-undKlimazielen,etwadesPariserKlimaschutzabkommens,indenSorgfalts-
pflichtenregelungenstößtderzeitnochanerheblicheGrenzenundsolltedeshalbnurschrittweise
umgesetzt werden, sobald die dafür notwendigen Mess- und Monitoringsysteme vorliegen. 

VordemHintergrundderHerausforderungenkommtesaufdieDetailsderAusgestaltungderSorg-
faltspflichtenregelungenan.EsbestehtdieGefahr,dieRegelungenzuüberfrachtenunddadurchweniger
Unterstützungbzw.mehrWiderstandausderWirtschaftzuriskieren.Dagegenkanneinezunächst
engergefasste,abererfolgreichumgesetzteSorgfaltspflichtenregelungpositivesPolicy-Feedbacker-
zeugenundspäteraufandereBereicheerweitertwerden,währendbreitangelegtePflichten,diemit
großenUmsetzungsproblemenverbundensind,negativesPolicy-Feedbackerzeugen,dassieanfällig
fürBestrebungenmacht, siewieder abzuschaffen. Vor einermöglichenErweiterung imZeitverlauf
solltenjedochdieHandelspartnerkonsultiertundeineWirkungsabschätzungdurchgeführtwerden.

Grundsätzlichkönnendieo.g.zusätzlichenZielenichtnurüberdasInstrumentderverpflichtenden
Sorgfaltspflichtenregelungen für Unternehmen erreicht werden. Es ist vielmehr ein Policy-Mixmit
kohärenterInstrumentenabstimmungerforderlich(vgl.Kap.5.4).
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VI. Empfehlungen

DieAnalysederSorgfaltspflichtenregelungenausdenverschiedenenBewertungsperspektivenzeigt
dieKomplexitätderWirkungenauf.Jenachdem,wiediegesetzlichenRegelungenausgestaltetund
umgesetzt werden, können sich daraus verschiedene Entwicklungen in der Unternehmensaus-
richtung, auf den (globalisierten) Märkten der Agrar- und Ernährungswirtschaft und in den zwischen-
staatlichenBeziehungenergeben.UmdieserKomplexitätundauchdennochvielenoffenenEntwick-
lungsoptionen gerecht zu werden, werden Entwicklungsszenarien abgeleitet, welche die Spannbreite 
möglicher Entwicklungen abbilden sollen (vgl. Abb. KF.3). Darauf aufbauend werden konkrete
Empfehlungenabgeleitet,die sichauf1) einewirkungsvolleAusgestaltungundUmsetzung,2)die
politischenRahmenbedingungenund3)FragendersystematischenWeiterentwicklungderSorgfalts-
pflichtenregelungenbeziehen.

VI.1 Entwicklungsszenarien

LieferkettensorgfaltspflichtensindeinweitgehendneuesInstrument,ummehrNachhaltigkeitzuer-
reichen.SiezeichnensichdurcheinenunilateralenAnsatzimUmgangmitHandelspartnernausund
stellen insofern gegenüber den bis dato verfolgten bi- und multilateralen, also auf Verhandlungen 
basierendenAnsätzenderHandelspolitikeineBesonderheitdar.ImFolgendenwerdendaheranhand
vondreiDimensionenjeweilsEntwicklungsszenarienskizziert,diesichausdenBewertungsperspek-
tiven (vgl.Kap. 2.6) sowiederenAnalyse inKapitel 5 ergebenundsich vomgrößerenpolitischen
RahmenhinzurUmsetzungerstrecken:

 ● Dimension P als prozessbezogene Betrachtung, die überwiegend auf der Bewertungsperspektive 
„InternationaleBeziehungen“,wieinKapitel5.6dargelegt,beruht;

 ● Dimension M als marktbezogene Betrachtung, die auf den Bewertungsperspektiven „Internatio-
naleBeziehungen“(Kap.5.6),„Außenwirtschaft“ (Kap.5.5.)sowiederpolitikwissenschaftlichen
Perspektive(Kap.5.4)beruht;

 ● DimensionUalsBetrachtungderbetrieblichenundstaatlichenUmsetzung,dieaufderbetriebs-
wirtschaftlichenPerspektive(Kap.5.1),deradministrativenPerspektive(Kap.5.3)sowiederpolitik-
wissenschaftlichenPerspektive(Kap.5.4)beruht.

Ziel dieser Entwicklungsszenarien ist es, die zentralen Aspekte herauszuarbeiten, die zum Erfolg oder 
MisserfolgderRegelungenbeitragenwerden.MitdiesenSzenarienwirdzugleichdeutlich,anwelchen
Wirkmechanismen die Politik ansetzen könnte.
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Prozessbezogene Dimension (Dimension P): Kooperation statt Alleingang der EU
Wiebereitsbeschrieben,istderbisherigeunilateraleAnsatzzumErlassvonSorgfaltspflichtenkritisch
zu sehen. Je nach weiterem Vorgehen sind in Dimension P zwei Szenarien denkbar:

 ● Szenario P1: Fortsetzung des Alleingangs.DieEUsetztsichnichtfürmultilateraleLösungsansätze
bspw.imRahmenderWTOundUNein.AufdieextraterritorialeWirkungderSorgfaltspflichtenge-
setzgebungenwirdnichtmitZusammenarbeitundDialogmitdenHandelspartnernreagiert.Die
geplantenUnterstützungsangebotefürHandelspartnersowiedieÜberprüfungunddasMonito-
ringplantdieEUehereigenmächtigohnegrößereMitsprachemöglichkeitenderHandelspartner.
DieunilateralenSorgfaltspflichtenwerdenalsAusdruckderökonomischenundpolitischenDomi-
nanzderEUwahrgenommen.

 ● Szenario P2: Kooperation, Partnerschaft und Dialog.DieEUbeteiligtsichaktivinWTO-undUN-
Formaten, z. B. in der Arbeitsgruppe zum Binding Treaty on Business and Human Rights, und 
zeigtdamit,unternehmerischeSorgfaltspflichteninmultilateralenAnsätzenverankernzuwollen.
ImweiterenVerlaufwerdendieHandelspartneraktivbeiderUmsetzungundÜberprüfungder
Sorgfaltspflichtenregelungen einbezogen.Dies beinhaltet bspw. imRahmender EUDRdie Er-
arbeitungderRisikoklassifizierungderHandelspartnerodergrundsätzlichdieWirkungsmessung
vorOrt.AucheineVerknüpfungvonHandelsabkommenmitSorgfaltspflichtenwirdunterstützt.
SchließlichunterstützendieEUundDeutschlanddieUmsetzungvorOrt,z.B.durchbegleitende
Entwicklungszusammenarbeit,InnovationsprojekteoderKompensationszahlungenfürKlima-und
Biodiversitätsschutz.

Marktbezogene Dimension (Dimension M): Normendiffusion statt Marktspaltung 
WichtigfürdenGesamterfolgderLieferkettensorgfaltspflichtenistdieVerhinderungvonMarktspal-
tung,dennindiesemFallwürdenglobalgesehenkeineodernurgeringeVerbesserungenimHinblick
auf die Ziele erreicht. Je nach weiterem Vorgehen sind in Dimension M zwei Szenarien denkbar:

 ● Szenario M1: Marktspaltung.DiescharakterisierteineSituation,inderdieEUmitihremVorgehen
weitgehendalleinebleibtundderEffektdamitzugrößerenTeilen„verpufft“,undzwarbesonders
dann,wennderAnteilderEUamglobalenHandeldesbetreffendenProduktesgeringistunddie
EU aufgrund ihrer hohenAnforderungen zudemanAttraktivität für potenzielleHandelspartner
verliert.EskommtzueinerKostenbelastung füreuropäischeAbnehmerundKonsument:innen;
dieWirkungenaufArbeits-undMenschenrechtesowieUmweltschutzbeidenHandelspartnern
bleiben aber gering.

 ● Szenario M2: Normendiffusion.IndiesemFallschließensichweiteregroßeLänderbzw.Märkte
demEU-Vorgehenan.EinemitdenSorgfaltspflichtenregelungenkohärenteHandelspolitikund
eine unterstützende Entwicklungspolitik könnten diesen Prozess zusätzlich befördern. Es ent-
wickelt sich ein breit anerkannter Standard im Bereich grundlegender Menschen- und Arbeits-
rechteundbestimmterUmweltnormen.Dadurchwirdwirksamverhindert,dassUnternehmenund
LänderWettbewerbsvorteiledurchUmwelt-,Arbeits-undMenschenrechtsdumpingerreichen.
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Dimension der Umsetzung (Dimension U): Motivationsfördernde Regelungen statt 
„Bürokratiemonster“
EntscheidendfürdenErfolgvonSorgfaltspflichtenregelungenistdieeffektiveundeffizienteUmset-
zung.Diesbeinhaltet,dassdieUmsetzungeinangemessenesMaßanVerwaltungsaufwandnicht
überschreitetundgleichwohlkontrolliertwird.JenachweiteremVorgehensindinDimensionUvier
Szenarien denkbar:

 ● SzenarioU1:„Bürokratiemonster“.DieLieferkettensorgfaltspflichtenkönntensichzueinem„Büro-
kratiemonster“ entwickeln, wenn hauptsächlich Dokumente verfasst und umfangreiche Internet-
formulareausgefülltwerdenmüssen,sichaberandenVerhältnissenvorOrtwenigändert.Diese
Entwicklungwürde verstärkt, wenn sich die Berichtspflichten der unterschiedlichen Sorgfalts-
pflichtenregelungenaufaddierten,ohnedasszumindestTeilbereichederBerichtspflichtenaufein-
anderabgestimmtsind.DiePolitikwürdedazubeitragen,wennsiediebehördlicheÜberprüfung
auf das Vorhandensein dieser Nachweise konzentriert und gleichzeitig wenig auf die tatsächlichen 
FortschrittebeiMenschen-undArbeitsrechtensowiebeiUmweltzielenschaut.Tatsächlichgibt
es einige Indizien,dassdieseGefahrdroht.So sindderzeit imLkSGkeineKontrollen vorOrt
beidenHandelspartnernvorgesehen (vgl.Kap.5.3.3).BeiallergebotenenVorsichtangesichts
der fehlenden Umsetzungserfahrungen lassen die Erfahrungen aus anderen, vergleichbaren
Managementfeldern ineinemsolchenFallRückschlüsseaufeinebegrenzteWirkungderSorg-
faltspflichtenregelungenzu:EsisteinklassischerBefundderBetriebswirtschaftslehre,dassder
Zwang zum systematischen Controlling eines bisher stiefmütterlich behandelten Feldes zunächst 
eineReihepositiver(Einmal-)Effektemitsichbringt.DasManagementlenktAufmerksamkeitauf
neueThemen,nimmtneuartigeRisikenwahr,erhältdetailliertereZahlenundwirdtypischerweise
einigeschnelleVerbesserungenerzielen.Obeszugrößerenbzw. langandauerndenVerbesse-
rungsprozessen kommt, ist dagegen weniger eindeutig. Ähnlich gelagerte Beispiele des Quali-
tätsmanagementszeigen,dassinnichtwenigenUnternehmensolcheManagementsystemeals
Legitimationsfassadengenutzt(missbraucht)werden(vgl.Kap.5.1).Hierhängtesdannvonder
staatlichenDurchsetzungab,z.B.durchdiestaatlicheRegulierungvonZertifizierungssystemen,
denAusbauvonBeschwerdeoptionenoderdieZusammenarbeitmitHandelspartnern,obauch
bei opportunistisch handelnden Akteuren Verbesserungen erzielt werden. Wenn dies ausbleibt 
unddiemotiviertenUnternehmenerkennen,dassihrEngagementnichtgeteiltwird,dannwürden
Lieferkettensorgfaltspflichtenregelungenscheitern.

 ● SzenarioU2:„Cut and run“.ProblematischwäreaucheineSituationdesRückzugsausschwieri-
genRegionenund/oderSektoren.Dazukönnteeskommen,wennderStaatunternehmerisches
Fehlverhaltenhart sanktioniert, z.B. durch zivilrechtlicheHaftung,dieUnternehmenaberwenig
Möglichkeiten sehen, ihre Lieferkettenrisiken zu begrenzen. Letzteres könnte dann der Fall sein, 
wennesdenUnternehmennichtgelingt,TransparenzüberihreLieferketteaufzubauenundwenn
Zertifizierungssysteme (weiterhin) Schwachstellen aufweisen. Wenn Risiken also unklar und
gleichzeitigderSanktionsdruckaufdieUnternehmenausgeprägtwären,würdenUnternehmen
vielfach mit cut and run-StrategienreagierenundsichausschwierigenRegionenund/oderSek-
torenzurückziehen.DieswürdediePositionvonbetroffenenLieferantenweiterverschlechtern,
stattihnenHilfestellungzugeben.VermutlichwürdengeradekleinbäuerlicheStrukturenleiden,da
derAufwandzurAbsicherunghierverhältnismäßiggroßwäre.EskönntezurAussortierunggerade
derjenigen Betriebe kommen, die mit den Lieferkettensorgfaltspflichtenregelungen besonders
unterstützt werden sollen.
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 ● SzenarioU3:„Papiertiger“.HiererfolgtdieUmsetzungzwarbürokratiearm,abereinezugeringe
Durchsetzung der Sorgfaltspflichtenregelungen führt dazu, dass nur wenige Unternehmen die
Problemeernsthaftangehen.OhnespürbareSanktionenundohneeinewirksameKontrolle,die
auch vorOrt stattfindet undHinweisgeber schützt sowie technologische Innovationen sinnvoll
einbezieht, werden Sorgfaltspflichtenregelungen auf die Dauer nicht ernst genommen. Wenn
UnternehmendenEindruckbekommen,dassdiebehördlichenKontrollen,aberauchprivatwirt-
schaftlicheZertifizierungennichtgreifenundeklatanteVergeheninihremUmfeldnichtaufgedeckt
werden,steigtderwahrgenommeneWettbewerbsdruckzurUmgehung.Kontrollensolltendeshalb
insbesonderedie„großenFische“,d.h.größereMenschenrechtsverletzungenundsystematische
VerletzungenvoneinschlägigenUmweltgesetzen,aufdeckenkönnen.ZudemsolltederStaatZer-
tifizierungssystemesoregulieren,dassdieAufdeckungswahrscheinlichkeitbeiVerstößensteigt.
Beschwerdesystemesollten leicht zugänglichsein,unddieZusammenarbeitbeiKontrollenmit
denHandelspartnernsollteintensiviertwerden.

 ● SzenarioU4:„Stay and behave“.DiesesSzenariocharakterisierteinegelungeneUmsetzung,die
eineeffizienteundeffektivestaatlicheAusgestaltungmiteinerhohenintrinsischenMotivationder
UnternehmenzurVerbesserungverbindet.WennsinnvolleRisikomanagementsystemeeingeführt
und kontrolliert werden, kann sich ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess ergeben.  Wirksame 
undglobalverbreiteteZertifizierungssystemegreifeninderFlächeundtiefindenglobalenLiefer-
ketten, sodass auch Unternehmen, die über Spotmärkte einkaufen, abgesichert sind. Andere
UnternehmenverfolgeneineStrategieder intensivenLieferantenentwicklungundwerdendabei
vonDeutschlandundderEUunterstützt.SoverstärktsichdievorhandeneintrinsischeMotiva-
tioneinesTeilsderUnternehmen,auchschwierigeThemenwiedieBekämpfungvonHungerbei
Lieferantenanzugehen.WennsichdieEUzudeminmultilateralenAnsätzenaufglobalerEbene
fürmehrunternehmerischeSorgfaltspflichteneinbringtundsozueinerglobalenVerbreitungder
Regelnbeiträgt,würdesichdiegrundlegendeWettbewerbsproblematikentschärfen.

VI.2	 Ausrichtung	der	Empfehlungen

Vor dem Hintergrund einer grundsätzlich positiven Einschätzung zu Sorgfaltspflichtenregelungen,
aberauchangesichtsder indenSzenarienskizziertenRisikenmöglicherunerwünschterNebenef-
fektesiehtderWBAEHandlungsbedarfindreiFeldern,umausdenverbindlichenSorgfaltspflichten-
regelungeneinErfolgsmodellzumachen(vgl.Abb.KF.4):

1. Umsetzungsempfehlungen,dieeinewirkungsvolleAusgestaltungundmöglichsteffektive,gleich-
wohl bürokratiearme Umsetzung ermöglichen. Dieser Empfehlungsbereich setzt direkt an der
 umsetzungsbezogenen Dimension der Entwicklungsszenarien an und zielt auf eine Entwicklung 
hinzuSzenarioU4„Stay and behave“ab,indemdieUmsetzungalslernendesSystemangelegt
wird,UnternehmenzielgerichtetundstaatlicherseitsmöglichstauseinerHandberaten,beider
Lieferantenentwicklung unterstützt, Zertifizierungssysteme weiterentwickelt und Beschwerde-
mechanismen in den Fokus genommen werden.

2. Politische Rahmenbedingungen, welche die Unternehmen und die betroffenen Handelspartner
wirkungsvollbeiderErfüllungderSorgfaltspflichtenregelungenunterstützen.DieserEmpfehlungs-
bereich bezieht sich insbesondere auf die prozessbezogene und marktbezogene Dimension der 
Entwicklungsszenarien und zielt dementsprechend auf die Entwicklung hin zu den Szenarien M2 
„Normendiffusion“undP2„Kooperation,PartnerschaftundDialog“ab,indemKohärenzzwischen
denunterschiedlichenSorgfaltspflichtenregelungenundauchmitweiterenPolitikfeldernsicher-
gestelltwird,derDialogmitHandelspartnernbilateralundinpluri-undmultilateralenForenvoran-
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getrieben und die Entwicklungszusammenarbeit mit besonders betroffenen Handelspartnern
ausgebautundverbessertwird.ZusätzlichsinddannauchpositiveEffekteaufderumsetzungs-
bezogenen Dimension zu erwarten. 

3. SystematischeWeiterentwicklungderSorgfaltspflichteninFeldern,diezentraleMenschenrechte
undUmweltzieledarstellen(wiez.B.dasRechtaufNahrungundderSchutzderUmwelt),indenen
derzeitaberdieEinbindungderbestehenden internationalenPflichten indieSorgfaltspflichten-
ansätze (noch) fehlt. Dieser Empfehlungsbereich bezieht sich übergreifend auf alle drei dargestellten 
Dimensionen:Indemz.B.durcheineWirkungsüberprüfungderSorgfaltspflichtenSchwachstellen
identifiziertundinderweiterenUmsetzungbehobenwerden,wirdeinewirkungsvolleUmsetzung
unter stützt. Indem mögliche Weiterentwicklungen in den Bereichen Gendergerechtigkeit, Ernäh-
rungssicherungsowieKlima-undUmweltschutzsogestaltetwerden,dasssieinengerAbstim-
mungmitdenHandelspartnernausgearbeitetwerden,werdenmitBlickaufdieprozessbezogene
Dimension Kooperation, Partnerschaft und Dialog befördert. Grundsätzlich können durch eine
systema tische Weiterent wicklung auch weitere Fortschritte im Bereich der Menschen- und Arbeits-
rechtesowieUmweltzieleerzieltwerden.

Abbildung KF.4:  Überblick über die Empfehlungen des WBAE zu gesetzlichen Sorgfaltspflichten 
in Lieferketten

Quelle: Eigene Darstellung.
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EinBlickaufdieAdressatenderuntenstehendenEmpfehlungenverdeutlicht,dassdieRegelungen
zuSorgfaltspflichtenunterschiedlichePolitikebenen(EU,Bund)undRessorts(verschiedeneGeneral-
direktionen der EU; unterschiedlicheMinisterien in Deutschland wie BMAS, BMWK, BMZ BMEL)
betreffen.DieUmsetzungwiederumliegtzumindestinDeutschlandbeiBundesbehörden,diebeim
BMWK(BAFA),beimBMEL(BLE)undbeimBMF(Zoll)angegliedertsind.DieUnterstützungsangebote,
wiederHelpdesk,liegenimBereichdesBMZ.

1. EntsprechendziehtsichquerdurchvieleEmpfehlungenderHinweiszurbesserenAbstimmung
undVernetzungderunterschiedlichenRessortsundAkteureinderPolitik.

WeiterehorizontaleEmpfehlungenbetonendas„Wie“derUmsetzungsowiemöglicheWeiterentwick-
lungenderSorgfaltspflichtenregelungen:

2. UnterstützungderUnternehmeninderUmsetzung,
3. Wirkungsüberprüfungen für eine evidenzbasierte Weiterentwicklung und 
4. Dialogmit den Akteuren der Handelspartner, d. h. Regierungen, Unternehmen,Wissenschaft 

und Zivilgesellschaft inkl. benachteiligter Gruppen, zu Ausgestaltung und Weiterentwicklung der 
Sorgfaltspflichten.

Die Empfehlungen sind abgeleitet aus einer Analyse des Agrar- und Ernährungssektors, der ein zen-
trales Anwendungsfeld darstellt. Viele der Empfehlungen dürften sich auch auf andere Wirtschafts-
sektoren übertragen lassen. Zu berücksichtigen ist, dass bisher nur begrenzte Erfahrungen über die 
konkreteUmsetzungderbereitsbeschlossenenSorgfaltspflichtenregelungenvorliegenunddieCSDDD
sichnochimGesetzgebungsverfahrenbefindet.

VI.3 Empfehlungen

VI.3.1	 	Empfehlungen	zur	wirkungsvollen	Ausgestaltung	und	Umsetzung	der	 
Sorgfaltspflichtenregelungen

Empfehlung: Sorgfaltspflichtenregelungen als lernendes System anlegen
AufgrundseinerNeuartigkeitstelltdieEinführungvonLieferkettensorgfaltspflichteneinenParadigmen-
wechselfürdieUnternehmenunddiestaatlichenStellendar.VordiesemHintergrundisteswichtig,
schrittweise vorzugehen und erste Erfahrungen zu sammeln, um problematische Pfadabhängigkeiten 
in derUmsetzungsgestaltungsowieWiderstandderbetroffenenUnternehmenvorzubeugen.Einezu-
nächst engergefasste,abererfolgreichumgesetzteSorgfaltspflichtenregelungkannpositivesPolicy-
FeedbackerzeugenundspäteraufweitereBereicheerweitertwerden,währendbreitangelegtePflich-
ten,wennsiemitgroßenUmsetzungsproblemenverbundensind,negativesPolicy-Feedbackerzeugen.

 ● Umsetzungserfahrungen in den ersten zwei Jahren sammeln, Wirksamkeit des LkSG bzw. 
der CSDDD nach drei bis vier Jahren und später regelmäßig prüfen und von vornherein die 
Möglichkeit vorsehen, die rechtlichen Regelungen nach einer „Lernphase“ entsprechend 
 anpassen zu können(Adressat:Bund,EU).

 ● Umsetzungserfahrungen zunächst mit den größeren Unternehmen sammeln(Adressat:EU,
Bund).DieDurchsetzungderSorgfaltspflichtensetztdieFähigkeitzurSteuerungvonWertschöp-
fungs ketten und Erfahrungen mit Managementsystemen voraus. Deshalb sind diese Systeme von 
Großunternehmen i.d.R.deutlich leichterumsetzbar.NebendenUmsetzungserfahrungender
direktbetroffenenUnternehmensolltenauchdieErfahrungenderindirektbetroffenenUnternehmen
 (Lieferanten) ausgewertet werden.
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 ● In den ersten Jahren der Umsetzung, d. h. in einer vorher definierten Lernphase, sollte die 
Behörde von ihrem Ermessensspielraum Gebrauch machen und kleinere oder unbeabsich
tigte Fehler tolerieren (höhere Fehlertoleranz der Umsetzungsbehörden) (Adressat: BAFA). 
Dementsprechend sollten in der Lernphase Strafzahlungen erst bei grober Fahrlässigkeit oder 
 Vorsatz verhängt werden.

 ● Umsetzungserfahrungen auch schon in den ersten Jahren systematisch evaluieren. Hier
für sind geeignete Evaluationsfragen und zu erhebende Indikatoren zu definieren und die 
Evaluation rechtzeitig zu beauftragen(Adressat:EU,Bund).Esistwichtig,frühzeitig–d.h.bei
derCSDDDvorBeginnderUmsetzung,beimdeutschenLkSGumgehend–Evaluationsfragen
undIndikatorenfürdieBewertungderUmsetzungserfahrungenundunternehmerischenAnpas-
sungenandieSorgfaltspflichtengesetzefestzulegen.

 ● Digitale Datenbank für Beschwerden und Verbesserungsvorschläge der Unternehmen hin
sichtlich der Umsetzung der Lieferkettensorgfaltspflichten einrichten und systematisch 
auswerten(Adressat:EUundBund).UnternehmensolltendieMöglichkeithaben,negativeUm-
setzungserfahrungen und Verbesserungsvorschläge in den Evaluationsprozess niederschwellig 
einspeisenzukönnen,gegebenenfallsdurcheineOmbudsstelle.

Empfehlung: Unternehmen bei der Umsetzung unterstützen und eine Koordination der  
Umsetzungsbehörden sicherstellen 
DieÜbernahmevonVerantwortungfürdieEinhaltungvonMenschenrechtenentlangderLieferkette
istfürdieUnternehmeneineneueHerausforderung.FüreineeffektiveundkohärenteUmsetzungdes
LkSGempfiehltderWBAE,dieUnternehmenbeiderUmsetzungzuunterstützen.Diesumfasstzum
einendieBereitstellungvon InformationenundandereHilfestellungen zurUmsetzung, zumande-
ren eine deutlich bessere Abstimmung der eingebundenen Bundesbehörden und Dienstleister, damit 
Unternehmen,dievonmehrerenSorgfaltspflichtenregelungenbetroffensind,eineinfachzuverste-
hendes,einheitlichesSystemvorfinden.

Helpdesk Wirtschaft & Menschenrechte der Agentur für Wirtschaft & Entwicklung als die zen
trale Schnittstelle zu den Unternehmen ausbauen, um den Informations- und Beratungsbedarf 
der Unternehmen zu decken(Adressat:Bund,EU).Notwendigsinddazueinelangfristigeinstitutio-
nelleundbudgetäreAbsicherungdesHelpdesksunddieSicherstellungeinerengenZusammenarbeit
undeinesregelmäßigenAustauschesmitdenrelevantenBundesbehörden,umdieBeratungsleistun-
genkontinuierlichzuverbessern.AufEU-Ebenegiltes,densichdortimAufbaubefindendenHelp-
deskfürdieCSDDDzuunterstützen,sodassInformations-undBeratungsangebotefürUnternehmen
EU-weitaufeinanderabgestimmtsind.

 ● Zentrale Bündelung, Bereitstellung und Aktualisierung von Informationen zur Umsetzung 
des LkSG durch den Helpdesk Wirtschaft & Menschenrechte (Adressat: Bund). Dabei ist 
aufeinenutzerfreundlicheAufbereitungzuachten.ZurMotivationderUnternehmensolltendie
Informationsmaterialien erfolgreiche praktischeUmsetzungsbeispiele enthalten. Neben schrift-
lichenUnterlagensolltenauchzielgerichteteBeratungenundSchulungeninausreichendemMaß
angebotenwerden,z.B.differenziertnachmöglichenThemen,diedenEU-Binnenmarktbetreffen
undsolchenmitEU-Drittländern.

 ● Zusammenarbeit der Umsetzungsbehörden auf EU- und Bundesebene stärken (Adressat:EU,
Bund,Umsetzungsbehörden).GemeinsameArbeitskreiseoderProjektgruppenzurAbstimmung
des Vorgehens einzelner Bundes- bzw. mitgliedstaatlicher und europäischer Behörden könnten 
helfen,KohärenzimVorgehenzugewährleistenundDoppelungenfürdieUnternehmenzuvermei- 
den. Unter Einbezug sowohl der betroffenen Unternehmen als auch der Zivilgesellschaft können 
auchVernetzungsgruppenzwischendenunterschiedlichenBehördenundUnternehmenzuQuer-
schnittsthemen eingerichtet werden (siehe z. B. EU Platform on Animal Welfare).
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Dokumentationsanforderungen über die verschiedenen Regulierungen hinweg harmonisieren 
(Adressat:EU,Bund,Umsetzungsbehörden).Sosollteu.a.einedirekteDatenübertragungfürandere
Lieferkettenregelungen oder zumindest die Wiederverwendung der Daten über Schnittstellen für die 
Unternehmenermöglichtwerden.

 ● Beratung und Kommunikation in Richtung Handelspartner ausbauen(Adressat:EU,Bund).
VonstaatlicherSeitebedarfesfrühzeitigerBeratungs-undKommunikationsarbeitzudenneuen
Sorgfaltspflichtenregelungen, damit die Lieferanten, Hersteller und Händler wissen, welche
Anforderungenaufsiezukommen.DieKommunikationsolltedabeiauchanUnternehmender
Handelspartnergerichtetsein,umderenVerständnisfürdenHintergrundunddieAusgestaltung
der neuen Anforderungen zu verbessern. Darüber hinaus sollten auch die Zivilgesellschaft und die 
GewerkschaftenderHandelspartnerausreichendinformiertwerden,bspw.überdieOption,beim
BAFABeschwerdenundHinweisezupotenziellenVerletzungenderSorgfaltspflichtenvonlokalen
ZuliefererndervomLkSGerfasstenUnternehmeneinreichenzukönnen.

Empfehlung: Unternehmerische Lieferantenentwicklung unterstützen 
UmdengesetzlichenSorgfaltspflichtennachzukommen,könnendieUnternehmenimFallvonhohen
Menschen- oder Arbeitsrechtsrisiken bei einem Lieferanten zu einem neuen, weniger risikobehafteten 
Lieferanten wechseln (cut and run-Strategie) oder den bisherigen Lieferanten zur Abstellung proble-
matischer Praktiken bewegen (stay and behave-Strategie). Die cut and run-Strategie ist aus mehreren 
GründenproblematischmitBlickaufdieUmsetzungtatsächlicherVerbesserungenundsolltedaher
nur als letztes Mittel dienen. Sowohl das LkSG als auch der Entwurf der CSDDD sehen sinnvoller weise 
einen Vorrang der Lieferantenentwicklung gegenüber der Beendigung von Lieferbeziehungen vor. 
DieLieferantenentwicklungunterstütztdieLieferanteninderUmsetzungderadressiertenStandards
undfördertihreLeistungsfähigkeit.GemeinsammitdenLieferantenwerdenUmsetzungsschritteent-
wickeltunddieUmsetzungbegleitet.

 ● Unterstützungsangebote für die Lieferantenentwicklung bereitstellen(Adressat:EU,Bund):
DieseUnterstützungsangebotekönneninFormvonBeratungerfolgenoderinFormvon(direkter)
finanzieller Unterstützung imRahmen öffentlicher Programme. DerWBAE empfiehlt, dass der
BundunddieEUdieUnternehmen–unddabeibesondersdiejenigeninRegionenoderSektoren
mithohenMenschenrechts-oderUmweltrisiken–mittelsbegleitenderWirtschafts-undEntwick-
lungspolitik unterstützt. 

 ● Keine pauschalen länderbezogenen Positiv- oder Negativlisten erstellen (Adressat: EU,
Bund,BAFA).NegativlistenkönnenAnreize fürUnternehmensetzen,sichausLändernmitbe-
sondershohemRisikozurückzuziehen(„cut and run“) – mit möglichen Nachhaltigkeitsrisiken als 
Folge.InLändernaufPositivlistenkanneswiederumauchzuUmsetzungslückendesvorhande-
nenOrdnungsrechtskommen.
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Empfehlung: Zertifizierungssysteme in die Umsetzung einbinden und deren Verlässlichkeit 
gewährleisten
DerWBAEempfiehlteinehinreichendeKontrolldichteindenLieferketten,umzuprüfen,obdieinden
Sorgfaltspflichten adressierten Rechte tatsächlich gewährleistet werden. Dies wird nur auf Basis
privatwirtschaftlicher Zertifizierungssysteme möglich sein, da es weder personell noch rechtlich
möglich erscheint, dass deutscheBehörden oder die EU-Kommission eine flächendeckende und
hinreichendintensiveUmsetzungskontrolleinNicht-EU-Ländernvornehmen.Zertifizierungenkönnen
eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der Sorgfaltspflichten spielen, aber es sind strukturelle
Verbesserungennotwendig.DerStaatsollteMindestkriterienfüranerkannteZertifizierungssysteme
festlegen und eine Aufsicht darüber implementieren. Nur die Teilnahme an Systemen, die in dieser 
Formqualitätsgesichertsind,solltedenUnternehmenZugangzubestimmtenHaftungsausnahmen
(über eine sogenannte safe harbour-Regelung)ermöglichen.

 ● Mindestanforderungen an privatwirtschaftliche Zertifizierungssysteme und an Zertifi-
zierungsunternehmen (Kontrollstellen) festlegen (Adressat:EU,Bund).Es solltennur solche
Zertifizierungssysteme als angemessene Risikomanagementinstrumente anerkannt werden, die
bezüglichihrerStandards,derinternenSteuerung,dervorgesehenenKontrollprozedurenundihres
Monitorings festgelegten Mindestkriterien unterliegen. Es sollten ein Berufsbild und ein Berufs-
ethosdesZertifizierers(Auditors)entstehen,dasdemFeldderWirtschaftsprüfungvergleichbarist.

 ● Anerkannte Zertifizierungssysteme und Zertifizierungsunternehmen (Kontrollstellen) be
hördlich überwachen(Adressat:EU,BAFA/BLE).NachdemVorbilddesökologischenLandbaus
sollten auf Basis von Systemprüfungen, Begleitaudits, Nachkontrollen und anlassbezogenen Zu-
satzprüfungenbeideSystemebenen–UnternehmenundZertifizierer–einesanerkanntenZerti-
fizierungssystemsvondenzuständigenBehördenmithinreichenderKontrollintensitätüberwacht
werden.NachAuffassungdesWBAEbedarf es einer tatsächlichenPrüfungderSystemeund
ZertifiziererbeidenHandelspartnernvorOrt.Dazuistesnotwendig,dassdieEUmitDrittländern
entsprechendeVerträgeüberdieMöglichkeitderSystemüberwachungabschließt.

 ● Unternehmen Zugang zu bestimmten Haftungsausnahmen über eine safe harbour- Regelung 
ermöglichen, wenn sie ein staatlich anerkanntes Zertifizierungssystem nutzen(Adressat:EU,
Bund):QualitätsgesicherteZertifizierungssystemekönneneinenwichtigenBeitragzurDurchset-
zungderSorgfaltspflichtenregelungenleistenundTransaktionskostendeutlichsenken.DerWBAE
unterstützt eine safe harbour-Regelung, die eine Verpflichtung der Lieferanten zu einer Zertifi-
zierungautomatischalsNachweisderBemühenspflichtdesAbnehmersanerkenntunddenAb-
nehmerdannvoneinerHaftungbefreit,wennfüreinesolcheBefreiungnurqualitätsgesicherte,
staatlichanerkannteundüberwachteZertifizierungssystemealsausreichendanerkanntwerden.

 ● Zertifizierungs-Rating oder -Benchmarking nur als zweitbeste Lösung ansehen – aber dann 
ohne safe harbour-Regelung(Adressat:EU,Bund):SolltekeinstaatlichesSystemzurQualitäts-
sicherungderZertifizierungumgesetztwerden,empfiehltderWBAEdie Implementierungeines
Rating-oderBenchmarkingkonzepts,umdenUnternehmeneinestärkereTransparenzüberdie
Leistungen verschiedener Systeme zu ermöglichen. Eine safe harbour-Regelungkönntenurdann
für die in einem solchen Rating besonders positiv bewerteten Systeme in Erwägung gezogen
werden,wenndasRatingsystemseineFunktionsfähigkeitunterBeweisgestellthat.
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 ● Wirkungsabschätzungen (Impact Assessments) zu Zertifizierungssystemen durchführen 
(Adressat: EU, BAFA): Impact Assessments der einschlägigen Zertifizierungssysteme sollten
derenBeitragzurErfüllungderSorgfaltspflichtenuntersuchenundindieWeiterentwicklungder
Sorgfaltspflichtenregelungeneinbezogenwerden.

 ● Neue Ansätze zur Unabhängigkeit der Zertifizierungen inkl. neuer Finanzierungsmecha-
nismen entwickeln und erproben(Adressat:EU,BAFA/BLE).ImHinblickaufdieZertifizierung
vonKleinbauern-und-bäuerinnenkönntez.B.überlegtwerden,obdiePrüferdenBetriebenzu-
fälligzugeordnetundihrHonorarnichtvondenBetrieben,sondernauseinemzentralenFonds
(finanziertperUmlageverfahrenvondenAbnehmerninderEU)bezahltwird.DieVerpflichtungen
zurRotationvonZertifizierungsunternehmensollteebenfallserwogenwerden.

 ● Reputationsmechanismus durch mehr Transparenz über die Arbeit der Zertifizierungs-
unternehmen verstärken(Adressat:EU,BAFA/BLE).BisheristesfürdieAbnehmerwenigtrans-
parent, welche Zertifizierungsunternehmen besonders verlässlich prüfen. Deshalb sollten die
BehördenVerstößegegenLieferkettensorgfaltspflichten,beidenenzertifizierteUnternehmenbe-
teiligtwaren,zentralauswertenunddieErgebnisseveröffentlichen.EineVerstärkungvonReputa-
tionseffektenkönntedurchmehrTransparenzerfolgenz.B.,wenndieBehördenErgebnissevon
BegleitauditsoderauchdieZertifizierungsberichteveröffentlichenwürden.

 ● Zertifizierungssysteme stärker wissenschaftlich fundieren und die Ausbildung des Personals 
verbessern (Adressat: Bundesländer). Die Steuer- und Wirtschaftsprüfung ist eine anerkannte 
akademische Disziplin mit eigenständigen Schwerpunkten in Studiengängen. Die Bundesländer 
sollten die Lehre und Forschung im Bereich der sich immer breiter entwickelnden Nachhaltigkeits-
zertifizierungstärken,damitperspektivischgenügendgutausgebildetesPersonalzurVerfügung
steht.

 ● Unternehmens- und brancheninternes Wissen durch Whistleblowersysteme nutzen (Adressat: 
EU,BAFA). InderÜberwachungderZertifizierungssystemekönntendiezuständigenBehörden
Whistleblowersystemesystematischnutzen,umAnhaltspunktefürVerstößezufinden.

 ● Stärkere Freiräume für Zertifizierungsunternehmen zur adäquaten Durchführung der 
 materiellen Kontrolle gewähren bei gleichzeitig ausgebauter Haftung der Zertifizierer für 
grob fahrlässige oder vorsätzlich unzureichende Prüfungen (Adressat: EU-Kommission,
BAFA).Zertifizierungenwerdenteilweisealssehrbürokratischwahrgenommen,weilPrüferCheck-
listenabhakenundwenigMöglichkeitenhaben,angemessenundflexibelaufGegebenheitenvor
Orteinzugehen,wogeradeinderLandwirtschaftaufgrundderNaturgebundenheitderProduk-
tionsprozesseSchwankungenvorliegen.Dadieskein„Freibrief“füroberflächlichePrüfungensein
darf und um den Fokus auf die Aufdeckung schwerwiegender Vergehen zu legen, sollte parallel 
eineHaftungderZertifiziererfürFolgeschädenvorgesehenwerden,wennsiegrobfahrlässigoder
vorsätzlich unzureichende Prüfungen ausführen.
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Empfehlung: Zivilrechtliche Haftung mit einer bedingten safe harbour-Option für konkrete und 
messbare menschenrechts-, arbeitsrechts- und schadstoffbezogene Umweltrisiken vorsehen
EinezivilrechtlicheHaftungvonUnternehmenfürverletzteSorgfaltspflichtengegenüberdenBetrof-
fenenwirdderzeit imRahmenderCSDDD intensivdiskutiert.Voraussetzungeiner zivilrechtlichen
HaftungistdiehinreichendeKonkretisierung(inkl.eindeutigerMessbarkeit)derjeweiligenMenschen-
undArbeitsrechtesowiederUmweltrisiken,währendprogrammatische(nichthinreichendoperationa-
lisierte) Ziele keine haftungsrechtlichen Sanktionen ermöglichen. Der WBAE sieht in der Möglichkeit, 
dassvonSorgfaltspflichtverletzungenBetroffeneaufSchadensersatzklagen,einElementzurDurch-
setzungderRegeln.EsbestehtjedocheinZielkonfliktmitderGefahreines„cut and run“. Deshalb ist 
eswichtig,denUnternehmengleichzeitigmiteinemqualitätsgesichertenZertifizierungssystemeine
MöglichkeitzursicherenUmsetzung(safe harbour) anzubieten. Der Aufbau von staatlich überwachten 
ZertifizierungssystemenbenötigtZeit,sodasseinemehrjährigeAufbauphasebiszum„Scharfstellen“
derHaftungsregelungvorgesehenwerdensollte.

 ● Zivilrechtliche Haftung in der CSDDD für konkretisierte, messbare Sorgfaltspflichten nach 
einer „Aufbauphase“ vorsehen, in der staatlich anerkannte und überwachte Zertifizie
rungssysteme aufgebaut werden, die teilnehmende Unternehmen im Regelfall vor Haftung 
schützen (safe harbour-Regelung) (Adressat: EU, Bund). Die safe harbour-Regelung ist der
zentraleökonomischeAnreiz,umUnternehmenzurTeilnahmeandenbeschriebenenqualitäts-
gesicherten, staatlichüberwachtenZertifizierungssystemenzubewegen, und trägtgleichzeitig
zur Verringerung von „cut and run“ bei. 

 ● Beweislastumkehr im Rahmen der zivilrechtlichen Haftung der CSDDD prüfen (Adressat: 
EU, Bund). DerWBAE empfiehlt, nach der Einführung einer zivilrechtlichenHaftung zu beob-
achten,obesineinerrelevantenAnzahlvonFällenBetroffenengelingt,solcheAnsprücheauch
durchzusetzen,oderobeseinerBeweislastumkehrbedarf,weilsonstderNachweisvonRegel-
verstößenregelmäßigscheiternkönnte.

Empfehlung: Beschwerdemechanismen in den Fokus nehmen
Beschwerdemechanismen kommt eine besondere Bedeutung zur Aufdeckung von möglichen Ver-
letzungen von Menschen- und Arbeitsrechten zu, sowohl im LkSG als auch in der CSDDD. Dies gilt 
insbesondere auch für Beschwerden über mittelbare Lieferanten, die ansonsten nur bei substan-
tiierterKenntnis indieSorgfaltspflichtendervomLkSGbetroffenenUnternehmen fallen.Hinweise
könnenvondirektbetroffenenPersonen,vonindirektbetroffenenPersonenundauchinVertretung
fürdirektbetroffenePersoneneingereichtwerden.DasLkSGundderEntwurfderCSDDDsindmit
derEU-Whistleblowing-RichtlinieinBezugaufVertraulichkeitderHinweisgeberundSchutzvorBe-
nachteiligung und Bestrafung vereinbar. Für das Funktionieren von Beschwerdeverfahren nehmen 
zivilgesellschaftlicheAkteureundGewerkschaftensowieBranchenlösungeneinezentraleRolleein.

 ● Zivilgesellschaftliche Akteure und Gewerkschaften auf Seiten der Handelspartner stärken 
(Adressat:EU,Bund).Voraussetzungen,dasssichAkteurewieGewerkschaftenundweiterezivil-
gesellschaftlicheOrganisationenzurUnterstützungvonBeschäftigtenaktiveinbringenkönnen,
sindaktiveZivilgesellschaftenvorOrtundeineaktiveBekanntmachungvonBeschwerdekanälen,
auch indie lokalenGemeinschaftenhinein.DieStärkungzivilgesellschaftlicherOrganisationen
kannaufunterschiedlichenWegenerfolgen.DieMöglichkeitenhängenjedochauchvondenpoli-
tischenRahmenbedingungender jeweiligenHandelspartnerab,bspw.mitBlickaufdiegrund-
sätzlichenHandlungsmöglichkeitenvonunabhängigenGewerkschaften.
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 ● Qualität von Branchenlösungen für externe Beschwerdemechanismen sichern (Adressat: 
EU,Bund).ExternebranchenweiteBeschwerdemechanismenkönnenimVergleichzuunterneh-
menseigenen Beschwerdeverfahren Vorteile aufweisen, u. a. geringe Kosten für die einzelnen
Unternehmen.BranchenweiteLösungensindvorallemauchindenFällenhilfreich,woeinund
derselbeLieferantmehrereUnternehmenbeliefert.DieskanndieAkzeptanzvonLieferantenfür
dieneuenAnforderungenerhöhen.DasichimVergleichzuZertifizierungssystemenderMarktfür
branchenweiteBeschwerdemechanismen noch in denAnfängenbefindet, eröffnet sich so die
Möglichkeit, gleich zu Beginn der Marktentwicklung Mindestanforderungen an die branchenwei-
tenBeschwerdemechanismenklarzudefinieren.

 ● Das Einbinden von lokalen Akteuren beim Aufbau von Beschwerdemechanismen unter
stützen (Adressat:Bund).Kooperationenmit lokalenPartnern(z.B.zivilgesellschaftlicheOrga-
nisationen oder Gewerkschaften) können vorteilhaft sein, um die Zielgruppe zu erreichen und um 
VertrauenindenProzesszuschaffen.VorallemfürkleinereUnternehmenwäreeineUnterstützung
beiderSuchenacheinempassendenlokalenPartnerdurchgeeigneteStellenwiedenHelpdesk
Wirtschaft&Menschenrechtedenkbar.Darüber hinaus sollte esdenUnternehmenermöglicht
werden, mit den lokalen Strukturen der Außenhandelskammern, der GIZ oder der deutschen
VertretungenvorOrtKontaktherzustellen,ummit lokalenPartnern indenAustauschbzgl.der
kontextspezifischenAnforderungenaneinenBeschwerdemechanismusgehenzukönnen.Diese
setzteineVernetzungallermöglichenUnterstützungsangebotevoraus.

 ● Vulnerable Gruppen besonders bei der Gestaltung und Auswertung der Beschwerde-
mechanismen berücksichtigen(Adressat:Bund,Unternehmen,Brancheninitiativen).DerZugriff
aufBeschwerdemechanismenmussinsbesonderefürvulnerableGruppen,wieIndigene,Klein-
bäuerinnen und -bauern oder Gruppen mit niedrigem Bildungsstand, gewährleistet werden, die 
grundsätzlich ein höheresRisiko haben, von Verletzungen ihrer Arbeits- undMenschenrechte
betroffenzusein,oderdieimFallevonBeschwerdenRepressionenbefürchtenmüssen.Unter-
nehmen sollten sich grundsätzlich frühzeitig auf möglicherweise höhere Anforderungen durch die 
CSDDD, nämlich die Berücksichtigung der Gendergerechtigkeit entlang der Lieferkette, einstel-
len, um die implementierten Mechanismen nicht nachträglich grundlegend verändern zu müssen. 
StaatlicheUnterstützungsangebotewiederHelpdesksolltenUnternehmendahingehendberaten.

 ● Die Option des Einreichens von Beschwerden beim BAFA stärker in Richtung der Handels
partner kommunizieren(Adressat:EUundBund).DieInformationüberdieOption,Beschwerden
undHinweisezuUnternehmeneinzureichen,die(potentiell)ihreSorgfaltspflichtenverletzen,sollte
insbesondereindenPartnerländernintensivkommuniziertwerden,da(potenzielle)Verstößeder
abgedeckten Rechte am ehesten von Akteuren am Ort des Geschehens beobachtet werden
 können. 

 ● Beschwerdemechanismen gezielt überprüfen (Adressat: EU, Bund). Beschwerdemechanis-
men sind besonders relevant, um mögliche Verletzungen von Menschen- und Arbeitsrechten bei 
mittelbaren Lieferanten aufzudecken. Gleichzeitig liegen wenig Erfahrungen damit vor, sodass 
eineÜberprüfungderFunktionsfähigkeitwichtigist.

VI.3.2	 Empfehlungen	für	die	Gestaltung	der	politischen	Rahmenbedingungen

Gerade in den letzten Jahren wurde eine Vielzahl an neuen nachhaltigkeitsbezogenen Ansätzen aus 
unterschiedlichen Politikbereichen auf den Weg gebracht, die sich teils noch in der Entscheidungs-
phasebefinden,aberindenkommendenJahrengemeinsaminKraftseinwerden.DerenZusammen-
spiel kann im besten Fall Synergien erzeugen, indem unterschiedliche Akteure eingebunden werden 
und unterschiedliche Schwächen einzelner Ansätze ausgeglichen werden. Aber es bestehen auch 
Unterschiede etwa in der Umsetzung aus Sicht einzelner AkteurewieUnternehmen, die zu Ineffi
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zienzen, Bürokratieaufwand und Verlagerung durch Neuausrichtung von Drittländerlieferungen und 
AbwanderungseffektenseitenseuropäischerUnternehmenführenkönnen.Grundsätzlichempfiehlt
alsKohärenzansatzbeispielsweisedieOECDmitBlickauf freiwilligesowieverbindlicheSorgfalts-
pflichtenregelungen,dassRegierungenunternehmerischeSorgfaltspflichtenübergreifendinallenre-
levantenPolitikbereichenfördernsollten,wieinderHandels-undInvestitionspolitik,inbilateralenund
multilateralenHandelsabkommenundinderEntwicklungszusammenarbeit.

Empfehlung: Kohärenz der verschiedenen EU-Sorgfaltspflichtenregelungen untereinander 
und zu anderen Politikfeldern sicherstellen
DieverschiedenenSorgfaltspflichtenregelungensolltenzueinanderkonsistentundwiderspruchsfrei
formuliertsein,sichmitRegelungenandererPolitikfelderergänzenundsichbehinderndeWirkungen
vermeiden.Ziel sollteessein,EU-weiteKohärenzzwischendenSorgfaltspflichtenregelungenher-
zustellenundbeieinemausreichendhohenAnspruchsniveaueinewirkungsvolleUmsetzungsozu
wählen,dassdieTransaktionskostensoniedrigwiemöglichsind.DieKohärenzsolltedabeiauchdie
VergleichbarkeitvonBewertungsansätzenüberdieverschiedenenSorgfaltspflichtenregelungenhin-
weg berücksichtigen. Der WBAE erkennt allerdings an, dass es hierfür Grenzen gibt.

 ● Als Ausgangspunkt für Kohärenz einheitliche Begrifflichkeit stärken (AdressatEU,Bund).
Bereits einekoordinierteoderharmonisierteBegrifflichkeit überalleRegelungsansätzehinweg
könntedieVergleichbarkeitundRegulierungssicherheitstärken.

 ● Regelungskohärenz zwischen EUDR und CSDDD beachten(AdressatEU,Bund).Trotzexpli-
zitemEntwaldungsfokusderEUDRsolltenbeigleichenUnterzielengleicheRegelungsreferenzen
genutzt werden. 

 ● Zusammenarbeit der Umsetzungsbehörden auf EU- und Bundesebene stärken (Adressat: 
EU,BundundspezifischeUmsetzungsbehördenwieBAFA,BLE,Zoll).DieAbstimmungderUm-
setzungsbehördenmussinnerhalbDeutschlands,aberauchmitdenrelevantenEU-Institutionen
erfolgen. 

 ● Kohärenz mit anderen, die Lieferkette adressierenden Ansätzen mit Bezug zu Sorgfalts
pflichten sichern (Adressat:EU,Bund).WeitereRegelungenmitAnsatzanLieferketten (RED,
Taxonomie-VO,CBAM-VO)nutzenuntereinanderundimVergleichzudenneuenSorgfaltspflichten
sehrunterschiedlicheProdukt-oderRegionalbezüge(z.B.DefinitionvonRisikoproduktenoder
-ländern)undSchwerpunktederNachhaltigkeitsziele.HieristeinebessereAbstimmungzwischen
denRegelungennotwendig.

 ● Kohärenz mit Handelspolitik herstellen und Unterstützung anbieten(Adressat:EU).Dereigene
PrüfberichtderKommissionzuNachhaltigkeitskapitelninHandelsabkommen(„TSD-Review“)von
2022bieteteinenAnknüpfungspunktfürKohärenz.DieKommissionstrebtausdrücklicheineVer-
zahnungunilateralerMaßnahmenwiederSorgfaltspflichtenmitbilateralenFreihandelsabkommen
an.HierzueignensichinsbesonderefolgendeAnsätze,diesichjenachAbkommensstatusdes
HandelspartnersgegenüberderEUunterscheiden:

  ●● Unterstützung bei der Umsetzung von Sorgfaltspflichten durch Handelspartner unab
hängig vom Abkommensstatus erwägen(AdressatEU).Insbesonderefürneuverhandelte
Handelsabkommenkanndie imTSD-ReviewgenannteKommissionsideevonmitdemAb-
kommenspartner zu vereinbarenden roadmaps und milestones genutzt werden, die individu-
elleZeitplänefürzuvereinbarendeZieleumfassen(etwabiswanneszurRatifizierungoder
Umsetzung abgedeckter Konventionen kommt). Auch ohne bestehendes Abkommen oder
ohneaktuelleVerhandlungensolltevorbereitendeineUmsetzungsunterstützungfürSorgfalts-
pflichtenregelungenerwogenwerden.
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  ●● Angebote für die Berücksichtigung von Sorgfaltspflichten in laufenden bilateralen Ver
handlungen und in bestehenden Abkommen prüfen(Adressat:EU).GanzneueAngebote
wären etwa in Form erleichterten Marktzugangs zu prüfen, wenn Sorgfaltspflichten erfüllt
werdenoderwenneineverbesserteLänder-Risikoklassifizierung imRahmenderEUDRer-
reicht wird. Für bereits beschlossene Abkommen müsste der individuelle Spielraum allerdings 
erst identifiziertwerden,wie trotz bereits verabredeter und teils großer Zollreduktion noch
Angebotegeschaffenwerdenkönnen(etwadurcherhöhteZollquoten).Dabeisindmögliche
negative Auswirkungen auf LMIC zu berücksichtigen, die bislang als einzige von  erleichtertem 
MarktzugangbeieingehaltenenNachhaltigkeitsvorgabenprofitierten.Ebenfallskönntenneue
Formen der Handelsunterstützung überlegt werden sowie ein möglicher Verzicht auf das
konfliktträchtigePrinzipderSanktionierbarkeitvonNachhaltigkeitskapiteln.

 ● Zielkonflikte zwischen Sorgfaltspflichten und Investitionsschutzabkommen vermeiden 
(Adressat:EU).FürdenFall,dassdieinderEUverabschiedetenSorgfaltspflichtenbeidenHan-
delspartnernÄnderungen inderGesetzgebunganstoßen,könntendort investierendeausländi-
scheUnternehmenaufEntschädigungimRahmenvonInvestitionsschutzabkommenklagenund
versuchen,dieverschärftenRegelungenals„indirekteEnteignung“einstufenzulassen.Daraus
könnte sich eine Entschädigungspflicht der Staaten am Investitionsstandort ergeben.Die EU-
Kommission sollte daher prüfen, inwiefern dieUmsetzung vonSorgfaltspflichten zuKonflikten
durchInvestitionsschutzabkommenführenkönnteundobggfs.dasneueEU-Modellfürbilaterale
Investitionsschutzabkommen verstärkt genutzt werden sollte.

Empfehlung: Dialog mit Handelspartnern bilateral und in größeren pluri- und multilateralen 
Foren vorantreiben 
ZwischenstaatlicheDialogformate in Form vonRegierungskonsultationen und informell am Rande
von z.B. G7/G20-Ministertreffen oder im pluri- oder multilateralen Rahmen (z.B. UN oder WTO)
 haben eine lange Tradition. Dabei sollte ein „echter Dialog“ von gegenseitigem Vertrauen geprägt sein 
undLernprozessebeidenDialogpartnernanstoßen.SohatdieTaskForceRural Africa, eingesetzt 
durch die Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (DG Agri) der Europäischen 
KommissionimJahr2019,das„Wie“derBeziehungenzwischenAfrikaundderEUthematisiertund
unter anderem empfohlen: „the Africa EU partnership should operate at three levels: people to people, 
business to business, and government to government. It would institute a multi-stakeholder dialogue 
at all levels, starting locally, and enable a closer connection between African and European societies, 
business communities and governments“(TaskForceRuralAfrica2019:9).GeradevordemHinter-
grund der Debatten um die koloniale Vergangenheit zwischen Europäischen Staaten und LMIC ist es 
wichtig, diese Elemente für einen „echten Dialog“ zu berücksichtigen. 

 ● Foren zum Dialog mit Handelspartnern schaffen bzw. bestehende nutzen, um die Umset
zung und Wirkung der Sorgfaltspflichtenregelungen gemeinsam zu begleiten(Adressat:EU,
Bund).DieseForensolltengenutztwerden,ummöglichstfrühzeitigüberdieSorgfaltspflichten-
regelungen zu informieren, um Akteure, Angebote und Bedarfe festzustellen und zu vernetzen. 
DieseForensindzudemwichtig,umkonkreteUmsetzungsproblemezuerkennenunddieambi-
tionierteUmsetzungderRegelungenanzustreben.DieseArtvonsoft law-Zusammenarbeit kann 
nichtnurdazubeitragen,dassdieUmsetzungverbessertwird,sondernmittelfristigauchdazu,
dasseineHarmonisierungvonRegulierungsstandardserreichtwerdenkann.
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 ● Bestehende Strukturen zur Informationsbeschaffung für länderspezifische Risikoeinschät
zung und zum Erfahrungsaustausch stärken, dabei auch Strukturen der Handelspartner 
nutzen und stärken(Adressat:EU,Bund).VonLieferkettenregelungenbetroffeneUnternehmen,
aber auch derHelpdesk sind auf länderspezifische Informationen bezüglich der adressierten
Risikenangewiesen.ZurInformationsbeschaffungkönnenetwaAußenhandelskammernbeitragen
oder auch die (bereits bestehenden) Dialoggruppen (z. B. auch Dialoge mit Zivilgesellschaft) aus 
HandelsabkommenundständigeVertretungen.Esistauchsinnvoll,ErfahrungendieserAkteure
zunutzen,umdifferenziertetechnischeundfinanzielleHilfeanbietenzukönnen.

 ● Risikoklassifizierung von Gebieten durch partnerschaftliches Engagement stärken (Adressat: 
EU).FürdieinderEUDRvorgeseheneRisikoklassifizierungvonGebietensindpartnerschaftliches
EngagementundKonsultationKernelemente,umVertrauenindasSystemderKlassifizierungent-
stehen zu lassen. 

 ● Die Erarbeitung des Abkommens zum Thema Unternehmen und Menschenrechte auf inter
nationaler Ebene proaktiv unterstützen (Adressat:EU,Bund).Dieseit2014bestehendezwi-
schenstaatlicheArbeitsgruppedesMenschenrechtsratsderUN,dieeinverbindlichesAbkommen
zum Thema Unternehmen und Menschenrechte (Binding Treaty) ausarbeiten will, wird bisher 
vornehmlichvonRegierungenderLMICgetragen. InAnbetrachtderKritikandemunilateralen
Vorgehen im Bereich der Sorgfaltspflichten ohne Konsultation der schlussendlich betroffenen
PartnerländerkönntedieEUeinSignalfürDialogundZusammenarbeitsetzenundsichaktivin
derArbeitsgruppeeinbringen.Zugleichempfehlenwir,dasssichdiedeutscheRegierungmiteiner
unterstützenden abgestimmten Position einbringt. 

 ● Pluri- und multilaterale Abkommen ergänzend vorantreiben(Adressat:EU).Essollteninsbe-
sondere viele Staaten umfassende, pluri- und multilaterale Abkommen und Dialogformate genutzt 
werden, umauch auf dieserEbenediepolitischenRahmenbedingungen fürSorgfaltspflichten-
regelungen zu verbessern, Kohärenz herzustellen und dieUmsetzung zu fördern. Beispiele für
dieseFormatekönntendieneuenDialogeinnerhalbderWTO,z.B.zuHandelundUmweltoder
HandelundGender,sowieweitere internationaleForenwieUNCTADoderderWelternährungs-
ausschuss sein.

Empfehlung: Entwicklungszusammenarbeit für die Umsetzung von Sorgfaltspflichten ausbauen 
und verbessern 
DiedeutscheEntwicklungszusammenarbeithatbereitsbegonnen,ProjekteinZusammenarbeitmit
Handelspartnern mit Bezug auf unternehmerische Sorgfaltspflichten umzusetzen. Diese Anfänge
sindzubegrüßenundsollten imVerlaufweiterausgebautundbei thematischähnlichenProjekten
mitbedachtwerden,umeineKohärenzzwischenEntwicklungszusammenarbeitunddengestiegenen
unternehmerischenAnforderungenzugewährleisten.Projektesollten idealerweisezielgerichtetbei
besondersgroßenHürdenbzw.Problemlagenansetzen.

 ● Von Lieferkettensorgfaltspflichten betroffene Handelspartner und vulnerable Akteure 
 unterstützen (Adressat:EU,Bund).DieEUunddieBundesregierungsolltenEU-Unternehmen,
dieRohstoffeundProdukteausLMIC,dieProblemebeiderUmsetzungvonMenschen-,Arbeits-
undUmweltrechtenaufweisen,beziehen,beidersystematischenVerbesserungderUmsetzung
derSorgfaltspflichtenunterstützen.DieseUnterstützungsmaßnahmensollten inVerbindungmit
der Förderung der Lieferantenentwicklung gesehen werden, sodass auch vulnerable Gruppen 
außerhalbvonLMICBeachtungfinden.
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VI.3.3	 	Empfehlungen	für	eine	systematische	Weiterentwicklung	der	Sorgfaltspflichten	

Empfehlung: Wirkungsüberprüfung der Sorgfaltspflichtenregelungen von Beginn an in der 
Politikgestaltung berücksichtigen
ImSinneeinerevidenzbasiertenPolitikistesbesonderswichtig,vonBeginnaneineÜberprüfungder
Wirkunganzulegen,auchumnicht-intendierteEffekteerkennenundadressierenzukönnen.Fürein
MonitoringmüssenKennzahlenundIndikatorenvoneinerzubestimmendenBehördefestgelegtund
gesammeltwerden,umdieUmsetzungderRegelungenbeobachtenundbeschreibenzukönnen.
ImÜberprüfungsprozesssolltenaufBasisdiesergesammeltenDatenundggfs.überzusätzlicheEr-
hebungen weiterführende Analysen durchgeführt werden, um valide Schlussfolgerungen über die 
WirkungderRegelungenzuermöglichen.

 ● Eine laufende Überprüfung der Wirkungen des LkSG sollte rechtlich abgesichert werden 
(Adressat:Bund).FürdasdeutscheLkSGsindzwarunterschiedlicheÜberprüfungenvorgesehen,
doch sind diese lediglich in der Gesetzesbegründung und nicht im Gesetzestext selbst enthalten, 
wodurch sich keine Bindungswirkung ergibt.

 ● Bestehende Prüfungsansätze aus anderen Politikbereichen nutzen und eine Verzahnung 
mit den Überprüfungen anderer Ansätze aufbauen(Adressat:EU,Bund).InderPlanungder
Wirkungsüberprüfung sollten bereits bestehende Ansätze für die Messung menschenrechtlicher 
Auswirkungen einfließen (wie z.B. die „Guidelines on the analysis of human rights impacts in 
impact assessments for trade-related policy initiatives“derEU-GeneraldirektionHandel).Damit
könnte andiebestehenden zahlreichenMonitoring- undÜberprüfungsansätze andererPolitik-
bereiche angeknüpft werden. Zumindest aber sollten Wechselwirkungen zwischen Ansätzen, 
etwazwischenSorgfaltspflichtenundhandelspolitischenMaßnahmen,explizitalsregulatorische
„Kohärenz-Wirkung“inderPrüfungberücksichtigtwerden.AucheinzelnanvisierteÜberprüfungen
inderEUDRundCSDDDsolltenkoordiniertwerden.

 ● Definition der erforderlichen Daten und deren kontinuierliche Erhebung bereits für das 
 begleitende Monitoring bestimmen und dabei die Besonderheiten des Agrar- und Ernährungs
sektors berücksichtigen(Adressat:Bund,BAFA,BLE).Esistzuklären,werfürdieDefinitionder
IndikatorenundKennzahlenverantwortlichistundwerdieDatensammelt.LautGesetzesbegrün-
dungdesLkSGkanndasBAFAbspw.DatenausdenelektronischenBerichtenderUnternehmen
generieren, die auch für ein Monitoring genutzt werden können. Bei dieser Datensammlung sollte 
geklärtwerden,welcheDatenalsKennzahlen,welchealsIndikatorenundwelcheals(Zwischen-)
Zielegelten.DieDatenausdenBerichtensindzunächstnuraufdieUmsetzungbegrenzt,fürdie
Messung der Zielerreichung müssen zusätzlich entsprechende Indikatoren festgelegt werden. 

 ● Die Zielgrößen/Indikatoren bzw. Inhalte einer Wirkungsprüfung bestimmen(Adressat:EU,
Bund).DerInhaltdererstenÜberprüfungenistinderEUDReindeutigvorgegeben(Bewertung,ob
aufweitereÖkosysteme,Rohstoffeetc.ausgeweitetwerdensoll).DerEntwurfderCSDDDsieht
eineWirkungsanalyseaufdiegesetztenZielevor,undauchdasLkSGmöchtelautRegierungs-
begründungu.a.dieWirkungaufdenSchutzderMenschenrechteprüfen.DieOperationalisierung
dieser Ziele, an denen die Wirkung gemessen werden soll, sollte zeitnah geschehen, da – insbe-
sondere, wenn Primärdaten erforderlich sind – baseline-Daten erhoben werden müssen, um Ver-
änderungenabEinführungderSorgfaltspflichtenregelungenaufzeigenzukönnen.Zudemisteine
breiteAuswahlanZielindikatorennötig,sodassauchnicht-intendierteAuswirkungenimRahmen
derÜberprüfungerfasstwerdenkönnten.
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 ● Wirkungsprüfung als Fremdevaluation unter Einbezug der Handelspartner anlegen (Adres-
sat:Bund).DiekausalenZusammenhängezwischendenSorgfaltspflichtenregelungenundden
diversen Zielindikatoren zu erfassen, ist eine komplexe methodische Aufgabe. Wirkungen zeigen 
sich häufig erstmit Zeitverzögerung. ImRahmen der Fremdevaluation kann insbesondere ein
kontinuierlicher Austausch mit wissenschaftlichen Akteuren hilfreich sein, die längerfristig und 
unabhängig von politischen Prozessen bestimmte Wirkungen beobachten können. Die Wirkungs-
prüfungsollteunterEinbezugderHandelspartnererfolgen.DabeisolltedieWissenschaftsexper-
tisevorOrteingebundenwerden.

Empfehlung: Recht auf Nahrung über unterschiedliche Ansatzpunkte befördern 
DerWBAEbegrüßtausdrücklich,dassdasessenzielleMenschenrechtaufNahrungBerücksichtigung
findet.EsistinderCSDDDexplizitundimLkSGimplizitabgedeckt,jedochsindweitereKonkretisie-
rungenvonmöglichenPflichtennötig.GrundsätzlichsinddieimnächstenAbschnittgemachtenEmp-
fehlungenzumMindestlohneinewichtigeGrundlagefürdieRealisierungdesRechtsaufNahrung.
 

 ● Sichere Nahrungsversorgung am Arbeitsplatz als Sorgfaltspflicht definieren(Adressat:EU,
Bund). Neben einer kostengünstigen Nahrungsversorgung am Arbeitsplatz spielen auch hinrei-
chendeArbeitspausenzurVerpflegungeineRolle.

 ● Landvertreibung und Entzug von Produktionsfaktoren als Teil der Sorgfaltspflichten wie 
im LkSG in die CSDDD aufnehmen(Adressat:EU,Bund).Landvertreibungundwiderrechtlicher
Entzug von Land und anderen Produktionsfaktoren, deren Nutzung die Lebensgrundlage einer 
Personsichert,beeinträchtigendirektdasRechtaufNahrungundwurdenindieserAusrichtung
auchimLkSGaufgenommen.DerWBAEempfiehltdaher,mindestenseinevergleichbareRege-
lungindieCSDDDaufzunehmen.AlsKonkretisierungfürUnternehmenkönntederenPflichtdefi-
niertwerden,dasssieimRahmenihrerBemühenspflichtfürihreLieferkettegeprüfthaben,dass
keineVertreibungstattfindetbzw.stattgefundenhat.

 ● Weiterführende Pflichten mit Bezug zum Recht auf Nahrung im lernenden System prüfen 
(Adressat EU,Bund).WegenderKomplexität der Einflussfaktoren auf dasRecht aufNahrung
sollteeineKonkretisierungweiterführender,eherprogrammatischerTeilaspektestufenweisege-
prüftwerden,bspw.dieUmsetzbarkeitdesFoodSecurityStandards.

 ● Problemwahrnehmung und systematische Wirkungsprüfung für das Recht auf Nahrung 
stärken (Adressat: EU, Bund). Der Entwurf der CSDDD bezieht sich im Vergleich zum LkSG 
explizitaufdasRechtaufNahrung.DerWBAEschlägtvor,imRahmendergenerellenWirkungs-
überprüfung aller Sorgfaltspflichtenregelungen deren Wirkung auf Ernährungssicherheit zu
 erfassen. 

 ● Unternehmen bei der Umsetzung der Sorgfaltspflichten mit Bezug auf das Recht auf 
 Nahrung gezielt unterstützen (Adressat:Bund,BAFA,Helpdesk).UmdieUmsetzungdieser
Sorgfaltspflichtenzuerreichen,sindUnterstützungsangebotefürUnternehmenempfehlenswert,
z.B.durchHandreichungenoderbest practice-Beispiele für verschiedene Ansatzpunkte. 

 ● Dialogforen und Pilotprojekte mit Unternehmen und lokalen Akteuren etablieren und unter
stützen(Adressat:EU,Bund).DieEntwicklungszusammenarbeitsollteForenzurUnterstützung
organisieren.HabenmehrereUnternehmenLieferantenbeziehungen ineinerRegion,diedurch
einehohePrävalenzvonUnterernährungodermittlererbisschwererErnährungsunsicherheitge-
prägtist,könnteeinersterSchrittdieVernetzungderUnternehmenuntereinanderundmitloka-
lenAkteurensein,umLösungsansätzegemeinsamzuentwickeln.Umsetzungserfahrungenzum
RechtaufNahrungsolltengestärktwerden,z.B.durchPilotprojekteinLieferregionen.
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Empfehlung: Lokale Mindestlöhne umsetzen und existenzsichernde Löhne und Einkommen 
über unterschiedliche Ansatzpunkte fördern
Löhne und unternehmerische Einkommen, die kein existenzsicherndes Niveau erreichen, sind ein 
grundlegendes Problem und bedingen viele der aufgezeigten Menschen- und Arbeitsrechtsrisiken in 
agrarischenWertschöpfungsketten,wieKinderarbeitundZwangsarbeit.ExistenzsicherndeLöhneund
EinkommenspieleninvielenLänderneineSchlüsselrolleinderErreichungdesRechtsaufNahrung.
JedochgibtesGrenzen,welcheVerbesserungenüberdieSorgfaltspflichtenregelungenhiererreicht
werden können. Für die Situation von abhängig Beschäftigen sieht der WBAE andere Ansatzpunkte 
über die Sorgfaltspflichtenregelungen als für das Erreichen existenzsichernder unternehmerischer
Einkommen,derenBerechnungmitvielenUnsicherheitenverbundenist.Deshalbisteinegenerelle
Anstrengung aller gesellschaftlichen Akteure (Wissenschaft, Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft) 
nötig,umKonzeptezuentwickeln,dieinverschiedenenWertschöpfungskettenkontextenanwendbar
sind.DabeimüssendieregionalenundpolitischenRahmenbedingungenetwafürumfassendeSozial-
oder Strukturpolitiken oder Beschäftigungsoptionen berücksichtigt werden. 

 ● Sicherstellen, dass der lokale Mindestlohn gezahlt wird(Adressat:EU).DiesistimLkSGso
vorgesehen. Der WBAE hält es aber für wichtig, dass dies auch deutlich im CSDDD verankert 
wird. Denn die Einhaltung des Mindestlohns ist ein zentraler Teil der unternehmerischen Sorg-
faltspflichten.

 ● Lokale Systeme zur Etablierung von Mindestlöhnen stärken(Adressat:EU,Bund).InAnleh-
nungandieKritikderunilateralenSorgfaltspflichtenregelungen,dieeineextraterritorialeWirkung
aufLMIChaben,undandieEmpfehlung„DialogmitHandelspartnernsuchen“istesinsbesondere
fürdenBereichderLohn-undEinkommensniveauselementar,vonBeginnanmitdenHandels-
ländernzusammenzuarbeitenundidealerweiseaufbestehendeSystemevorOrtaufzubauenund
diesen zur Durchsetzung zu verhelfen. 

 ● Initiativen zur Berechnung von existenzsichernden Löhnen und Einkommen weiter unter
stützen und ausbauen(Adressat:EU,Bund).DieBerechnungundroutinemäßigeAnpassungvon
ReferenzwertenalsnotwendigeGrundlagefürdieprivatwirtschaftlicheUmsetzungsollteweiter
unterstütztwerden,wobeidies imAustauschmitdenobengenanntenAnsätzenderHandels-
partner geschehen sollte. Ein Ausbau der vorhandenen Initiativen zu einer Plattform ähnlich der 
 Science Based Target InitiativeimBereichderKlimazielesolltegeprüftwerden,umeinedirekte
VerknüpfungderberechnetenReferenzwertemitdenBemühungenderUnternehmenherzustellen.

 ● Kartellrecht weiterentwickeln, um Branchenvereinbarungen zu ermöglichen (Adressat: Bund, 
Bundeskartellamt,EU).DieBundesregierungsollteinAbstimmungmitdemBundeskartellamtdie
kartellrechtliche Freistellung für Branchenabkommen zur Sicherstellung von existenzsichernden 
Löhnen und Einkommen ermöglichen – Letzteres in erster Linie für Länder, in denen  Landwirt:innen 
keineausreichendenaußerlandwirtschaftlichenArbeitsalternativenhaben.DieBundesregierung
sollte sich für dieEU-weiteAusdehnung vonBranchenabkommen zurSicherstellungexistenz-
sichernder Löhne und Einkommen einsetzen und prüfen, in welcher Form dies kartellrechtlich 
ermöglicht werden kann. 
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Empfehlung: Gendergerechtigkeit entlang der Lieferkette in den Sorgfaltspflichten abdecken 
UnternehmerischeSorgfaltspflichten imBereichGendergerechtigkeitsind imdeutschenLkSGund
auch im Entwurf der CSDDD bereits angelegt. Aufgrund der Nachteile von Frauen in der Landwirt-
schaft und entlang von Lieferketten ist eine potenzielle Ausweitung in diesem Bereich durch die 
CSDDDeinerichtigeTendenz.Dabeimussjedochbedachtwerden,inwiefernsichmöglicheErweite-
rungenderSorgfaltspflichtenandieserStellekonkretisierenlassen.DieILO-Kernarbeitsnormen,die
insbesonderebetriebsbezogeneGendergerechtigkeit adressieren, sind für dieKonkretisierung ein
guter Anknüpfungspunkt. 

 ● Die bestehenden Bezüge in den Sorgfaltspflichtenregelungen zu Gendergerechtigkeit nach 
vorheriger Wirkungsabschätzung und Dialog mit Handelspartnern schrittweise ausbauen 
(Adressat:EU,Bund).EineweitereKonkretisierungvonGendergerechtigkeit inLieferkettenals
ZielindenSorgfaltspflichtenregelungenkönntezunächstdieVerankerungderUN-Frauenrechts-
konventionindenSorgfaltspflichtenregelungenbedeuten.Darüberhinauswürdensichbeizuneh-
menderRatifizierungdasILO-ÜbereinkommenüberdieBeseitigungvonGewaltundBelästigung
inderArbeitsweltausdemJahr2019oderauchdieILO-Mutterschutzkonventionanbieten.Dieser
möglichenAusweitungundKonkretisierungmüssenjedocheineWirkungsabschätzungundein
DialogmitHandelspartnernvorgeschaltetwerden,ummöglichenegativenicht-intendierteEffekte
zuerkennen,wieetwadieGefahrdesHerausdrängensvonFrauenausbestimmtenSektoren.

 ● Genderaspekte in allen Schritten der Sorgfaltspflichten frühzeitig erfassen(Adressat:EU,
BundundUmsetzungsbehörden,Unternehmen).MitBlickaufdenEntwurfderCSDDD,dereine
StärkungderSorgfaltspflichtenimBereichGendergerechtigkeitvorsieht,solltensichUnternehmen
frühzeitigbeimAufbauihresRisikomanagementsaufdiesenAspekteinstellenundentsprechend
relevantegenderbezogeneDatenerfassen.ImRahmendesMonitoringsundderWirkungsüber-
prüfung sollten Genderaspekte zudem gezielt erfasst und ausgewertet werden. 

Empfehlung: Besondere Herausforderungen bei Klima- und Umweltzielen im Rahmen von 
Sorgfaltspflichten beachten 
DieVerankerungvonUmwelt-undKlimazielen indenLieferkettensorgfaltspflichten (CSDDD)stößt
derzeit noch an erhebliche Grenzen und sollte deshalb nur schrittweise umgesetzt werden. Es sollte 
miteinigenwenigen,ehereinfachnachweisbarenVorgaben(Klimaplanetc.)begonnenunddamitEr-
fahrungen gesammelt werden, denn es mangelt, gerade in der agrarischen Produktion, teilweise an 
den notwendigen klaren Messkriterien, Messverfahren und Monitoringsystemen. Die notwendigen 
Daten in all den verschiedenen Ländern und Standorten zu erheben, ist zudem aufwändig und teuer. 

 ● Klimaschutz in die CSDDD verpflichtend nur insoweit einbeziehen, wie die erforderlichen 
 Parameter für die Unternehmen mess- und steuerbar sind. Die Verpflichtung zur Erstellung 
eines Klimaplans könnte ein akzeptabler Einstieg sein(Adressat:EU,Bund).DieVermeidung
von Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft ist herausfordernder als in anderen Sektoren. 
DieHöhederTreibhausgasemissionen ist fürviele landwirtschaftlicheundgartenbaulichePro-
duktionsprozesseindenverschiedenenRegionenderWelt(noch)nichtbekannt,genausowenig,
wieundumwievielsieverringertwerdenkönnen.DeshalbsolltenindenSorgfaltspflichtenderzeit
noch keine absoluten Treibhausgasminderungen verankert, sondern lediglich die Erstellung eines 
Klimaschutzplansvorgeschriebenwerden,derdiegetroffenenMaßnahmenberichtet.
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 ●  Weitere Umweltziele in die CSDDD als Verpflichtungen schrittweise integrieren, sobald 
die dafür notwendigen Mess- und Monitoringsysteme vorliegen (Adressat: EU, Bund).
UmweltzielekönnenerstdannsinnvollindieCSDDDintegriertwerden,wennabgestimmteMess-
undMonitoringsystemegeschaffensind,dennnurdas,wasmanmessenkann,kannauchge-
regeltbzw.angepasstwerden.SolangeesbeispielsweisekeineKartierungvonschützenswerten
 Flächen und Flächen mit hohem Biodiversitätspotenzial in allen Ländern gibt, von denen land-
wirtschaftliche Produkte bezogen werden, kann nicht nachvollzogen werden, ob der Anbau der 
erworbenen  Produkte negative Auswirkungen auf die Biodiversität gehabt hat. Es sollte zunächst 
geprüft werden, welche umweltbezogenen völkerrechtlichen Abkommen bzw. welche Anforderun-
gendarausgeeignetsind,indieSorgfaltspflichtenintegriertzuwerden.

 ● Weltweite Entwicklung von abgestimmten und transparenten Mess- und Monitoringkon
zepten sowie Umweltmaßnahmenportfolios vorantreiben und fördern (EU, Bund). Wenn
weitere Umwelt- und Klimaschutzziele Elemente der Sorgfaltspflichten werden sollen, müsste
die EUmassiv in die Entwicklung von abgestimmtenMess- undMonitoringkonzepten in den
BereichenKlimaundUmweltinvestierenundLMICunterstützen.

 ● Finanzielle Unterstützung von LMIC bei Umsetzung von Klimaschutz- und Umweltzielen 
über internationale Fonds vorsehen(Adressat:EU,Bund).WennKlima-undUmweltschutzziele
inLieferkettensorgfaltspflichtenimplementiertwerden,solltenbetrieblicheUmsetzungsmaßnah-
menzurBefähigungvonUnternehmeninLMICfinanziellunterstütztwerden.

VII. Fazit

DerWBAEwillmit seinenEmpfehlungen einenBeitrag zu einer effektiven und effizientenUmset-
zung leistenundverhindern,dassSorgfaltspflichtenbeizustarkerFokussierungaufwirkungslose
Formalienzu„Bürokratiemonstern“werden.Diessollauchdazubeitragen,dassUnternehmensich
fürpositiveEntwicklungenbei ihrenLieferanteneinsetzen,stattsichausRisikogebieten/-sektoren
zurückzuziehen.GleichzeitigbetonendieEmpfehlungenvordemHintergrundderaktuellenHeraus-
forderungendesgeopolitischenUmfeldsderEUdieBedeutungeinespartnerschaftlichenAnsatzes
in der Zusammenarbeit mit LMIC.

InsgesamtunterstütztderWBAEdieEinführungvongesetzlichenSorgfaltspflichten inLieferketten
undempfiehltderenschrittweisenAusbaualslernendesSystem.ErfordertallebeteiligtenAkteure
aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft auf, sich dafür einzusetzen, dass eine echte Verbesserung 
derSituationderMenschenimAgrar-undErnährungssektorstattfindetunddasssomitdieSorgfalts-
pflichtenregelungeneinErfolgfürMenschen-undArbeitsrechte,Umwelt-undKlimazielewerden.
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KMUs KleineundmittlereUnternehmen
LEH Lebensmitteleinzelhandel
LID LivingIncomeDifferential
LkSG Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
LMIC Low and Lower Middle Income Countries
NGOs Nichtregierungsorganisationen
PSM Pflanzenschutzmittel
RED RenewableEnergyDirective(Erneuerbare-Energien-Richtlinie)
RESPECT RealizingEuropeanSoftPowerinExternalCooperationandTrade
SDGs Sustainable Development Goals
SPS SanitäreundPhytosanitäre(Maßnahmen)
TSD Trade and Sustainable Development (chapters) (Nachhaltigkeitskapitel)
TTIP Transatlantic Trade and Investment Partnership (ehemals geplante transatlantische 

Handels-undInvestitionspartnerschaftzwischenUSAundEU)
UN UnitedNations
UNCTAD UnitedNationsConferenceonTradeandDevelopment
VSS Voluntary Sustainability Standards
WTO WorldTradeOrganisation



LII Glossar

Glossar

CSDDD EU-Richtlinienvorschlag über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im
HinblickaufNachhaltigkeitundzurÄnderungderRichtlinie (EU)2019/1937
(Corporate Sustainability Due Diligence Directive)

LkSG Deutsches Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Ver-
meidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten (Lieferkettensorg-
faltspflichtengesetz)

EUDR/EU- 
Verordnung zu 
entwaldungsfreien 
Lieferketten

EU-VerordnungüberdieBereitstellungbestimmterRohstoffeundErzeugnis-
se, die in Verbindung mit Entwaldung und Waldschädigung stehen, auf dem 
Unionsmarktsowie ihreAusfuhrausderUnionundzurAufhebungderVer-
ordnung(EU)Nr.995/2010(EU Deforestation Regulation)

LMIC Low and Lower Middle Income Countries 
Im Gutachten wird der Begriff der LMIC genutzt, um Handelspartner zu-
sammenzufassen,indenendasRisikovonArbeitsschutz-,Menschenrechts-
oder Umweltverstößen in der Landwirtschaft verhältnismäßig hoch ist.Mit
denBruttonationaleinkommenproKopfkorrelierenzumeist Indikatoren,die
einen Eindruck über die Regierungsführung, Rechtsdurchsetzung etc. in
 einem Land vermitteln, siehe z. B. die Worldwide Governance Indicators  
https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports. Eine aktuelle Liste 
der LMIC ist unter https://researchonline.lshtm.ac.uk/id/eprint/4665736/2/
Lohmann_etal_2022_List-of-low-and-lower.pdf einzusehen, wobei anzumer-
kenist,dassauchdieLandwirtschaftweitererwichtigerHandelspartner,wie
Brasilien oderChina, vonmenschenrechts- und umweltbezogenenRisiken
betroffenist.
FürdasHaushaltsjahr2024werdenVolkswirtschaftenmitniedrigemEinkom-
menalssolchedefiniert,derenPro-Kopf-Bruttonationaleinkommen imJahr
2022bei1.135USDoderdarunterlag;Volkswirtschaftenmitniedrigemmitt-
lerenEinkommensindsolchemiteinemPro-Kopf-Bruttonationaleinkommen
zwischen 1.136 USD und 4.465 USD; https://datahelpdesk.worldbank.org/
knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups. 

Sorgfaltspflichten-
regelungen

Überbegriff,derimKernCSDDD,EUDRundLkSGeinschließt.

cut and run- 
Strategie

Der (abrupte) Abbruch von (risikoreichen) Lieferantenbeziehungen 

stay and behave- 
Strategie 

BefähigungvorRückzug;Lieferantenentwicklung

Due diligence SorgfältigeAnalyse,PrüfungundBewertungeinesObjekts.Ausdemameri-
kanischenRecht,zunächstbeimKaufvonUnternehmenoderUnternehmens-
beteiligungenverwendetfürPflichtendesKäufers.Heutebreitverwendetfür
eineRisikoprüfungzurSicherstellungdererforderlichenSorgfalt.

Handelspartner Überbegriff, der Partnerländer, Lieferländer, Erzeugerländer, Exportländer
umschließt(alleLänder,mitdenenDeutschlandunddieEUHandelbetreibt).

https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports
https://researchonline.lshtm.ac.uk/id/eprint/4665736/2/Lohmann_etal_2022_List-of-low-and-lower.pdf
https://researchonline.lshtm.ac.uk/id/eprint/4665736/2/Lohmann_etal_2022_List-of-low-and-lower.pdf
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
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1 ImGutachtenwirdderBegriffderLMIC(low and lower middle income countries)genutzt,umHandelspartnerzu-
sammenzufassen,indenendasRisikovonArbeitsschutz-,Menschenrechts-oderUmweltverstößeninderLand-
wirtschaftverhältnismäßighochist.MitdenBruttonationaleinkommenproKopfkorrelierenzumeistIndikatoren,die
einen Eindruck über die Regierungsführung, Rechtsdurchsetzung etc. in einem Land vermitteln, siehe z.B. die
Worldwide  Governance Indicators https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports. Eine aktuelle Liste 
der LMIC ist  unter https://researchonline.lshtm.ac.uk/id/eprint/4665736/2/Lohmann_etal_2022_List-of-low-and-lo-
wer.pdfeinzusehen,wobeianzumerken ist,dassauchdieLandwirtschaftweitererwichtigerHandelspartner,wie
z.B.BrasilienoderChina,vonmenschenrechts-undumweltbezogenenRisikenbetroffenist.

 FürdasHaushaltsjahr2024werdenVolkswirtschaftenmitniedrigemEinkommenalssolchedefiniert,derenPro-
Kopf-Bruttonationaleinkommen imJahr2022bei 1.135USDoderdarunter lag;Volkswirtschaftenmit niedrigem
mittlerenEinkommensindsolchemiteinemPro-Kopf-Bruttonationaleinkommenzwischen1.136USDund4.465USD;
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups.

1. Einleitung

Nachhaltigkeitsfragen in der Agrar- und Ernährungswirtschaft haben in den letzten Jahrzehnten an 
Bedeutung gewonnen und werden in verschiedenen Nachhaltigkeitszielen unterschiedlicher Politik-
regime adressiert – etwa in den Sustainable Development Goals(SDGs)derVereintenNationen(UN).
NebenvielfältigenUmweltproblemeninderagrarischenProduktion(z.B.WBAundWBW2016,WBAE
2020:Kap.4.4,Pendrilletal.2022)rückenfüragrarwirtschaftlicheLieferkettenimmerstärkerauch
MenschenrechtsproblemeindenFokusderDiskussion(z.B.ILOundUNICEF2020,ILOetal.2022).

Landwirtschaftliche Lieferketten sind oft weitverzweigt und grenzüberschreitend, wobei zumeist einer 
großen Zahl landwirtschaftlicher Unternehmen eine kleine Zahl von Zulieferunternehmen und
Abnehmerngegenüberstehen(Hernandézetal.2023).LandwirtschaftlicheUnternehmensindüber-
wiegend familiengeführt, gerade in Ländern mit niedrigem Einkommen (low and lower middle income 
 countries; im Folgenden: LMIC)1(Graeubetal.2016).GeradedieAgrar-,FischundForstwirtschaftist
globalgesehenderSektor,indemKinder-undZwangsarbeitamhäufigstenvorkommt.Analysenver-
ortendabeiKinderarbeiteherinkleinbäuerlichenStrukturen,währendZwangsarbeiteheringrößeren
landwirtschaftlichenBetriebenanzutreffenist(Brownetal.2021,GIZ2020,ILO2017).DieHäufigkeit
von Kinder- und Zwangsarbeit ist weiterhin je nach Sektor und Region sehr unterschiedlich (vgl.
Kap. 4.2). Aber auch informelle Vertragsgestaltung, Selbstausbeutung sowie tageweise informelle
BeschäftigungvonArbeitskräftensindanzutreffen.DiedamiteinhergehendenRisikenvonMenschen-
und Arbeitsrechtsverletzungen sind daher in agrarischen Lieferketten weit verbreitet (Brown et al. 
2021,Nakamuraetal.2018,Mancinietal.2005).DiegenanntenStudiendeutendaraufhin,dassins-
besonderedieLandwirtschaft inLMICbetroffen ist, aberauch fürdieEUwird immerwieder von
(Risikenvon)Arbeitsrechts-undMenschenrechtsverletzungenberichtet(OpenSocietyFoundations
2020).

Durch die enge Bindung der agrarischen Produktion aufgrund der Landnutzung an die natürlichen 
RessourcenergibtsichaucheineumweltbezogeneDimensionderSorgfaltspflichtenfürdieAgrar-und
Ernährungswirtschaft,entwederdirektdurchUmweltbeeinträchtigungenoderwennUmweltbeeinträch- 
tigungenzuMenschenrechtsverletzungenführen.ZusätzlichisteinengerBezugzurKlimadimension
gegeben, da die Agrar- und Ernährungswirtschaft gleichzeitig Verursacher von Treibhausgas emissionen 
undBetroffenervonKlimaveränderungenistundzudemdurchdiezusätzlicheSpeicherungvonKohlen- 
stoffinlandwirtschaftlichenBödenoderHeckenunddurchdieReduktionvonTreibhausgasemissionen
auch zur Lösung beitragen kann.

https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports
https://researchonline.lshtm.ac.uk/id/eprint/4665736/2/Lohmann_etal_2022_List-of-low-and-lower.pdf
https://researchonline.lshtm.ac.uk/id/eprint/4665736/2/Lohmann_etal_2022_List-of-low-and-lower.pdf
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
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Das Gutachten befasst sich mit Wertschöpfungsketten der Agrar- und Ernährungsbranche. Dabei 
wird nicht tiefer auf diemenschenrechts-, umwelt- und klimabezogenen Sorgfaltspflichten in der
Fischereieingegangen,da fürdiesenBereichnochandere internationaleRegelungenzumTragen
kommen,wiedieillegale,unregulierteundungemeldeteFischerei(IUU)-Verordnung.Vergleichbares
trifftaufdieForstwirtschaft,denBaumwollanbau,dieErzeugungvonBioenergieundbioökonomische
Wertschöpfungskettenzu,dieaufgrundihrerÜberschneidungenundVerflechtungenmitderAgrar-
wirtschaft im Folgenden an einigen Stellen angesprochen werden, aber nicht im Vordergrund stehen. 
Viele Empfehlungen sollten sich aber auf diese Sektoren übertragen lassen.

MitderVerabschiedungdesLieferkettensorgfaltspflichtengesetzes2 (LkSG) sind ab 2023 in Deutsch-
landansässigeUnternehmenmitmindestens3.000Mitarbeiter:innen(ab2024mitmindestens1.000
Mitarbeiter:innen) verpflichtet, bestimmtemenschen- und arbeitsrechtliche sowie umweltbezogene
SorgfaltspflichtenzuerfüllenunddiesauchfürihreunmittelbarenZulieferersowierisikobasiertauch
fürmittelbareZuliefererzuüberprüfen.Diemenschen-undarbeitsrechtlichenSorgfaltspflichtendes
LkSGorientierensichanzentraleninternationalenÜbereinkommen(vgl.Kap.3.2).DasLkSGfordert
auchdieEinhaltungumweltbezogenerSorgfaltspflichten,undzwarindenFällen,indenenUmwelt-
risikenindirektzuMenschenrechtsverletzungenführenkönnen,undhinsichtlichdreierschadstoffbe-
zogenerinternationalerAbkommen(vgl.Kap.3.3).

Aufbauend auf bereits existierenden internationalen Vorgaben, z. B. dem SDG 8 („Menschenwürdige 
ArbeitundWirtschaftswachstum“)derUN,denUN-LeitprinzipienfürWirtschaftundMenschenrechte,
unddenSorgfaltspflichtengesetzenFrankreichsundderNiederlandehatauchdieEU-Kommission
eineReihevonGesetzesvorschlägenvorgelegt,diedieNachhaltigkeitdereuropäischenWirtschaftin
BezugaufMenschenrechte, umweltbezogeneRisikenunddenKlimaschutz stärkensollen.Hierzu
gehören imSpeziellendiederzeit laufendenVerhandlungen zu einerEU-Richtlinie zu allgemeinen
unternehmerischen Sorgfaltspflichten (EU corporate sustainability due diligence directive; im 
 Folgenden: CSDDD)3 sowie die bereits verabschiedete Verordnung zu entwaldungsfreien Lieferketten  
(EU deforestation regulation; imFolgenden:EUDR).4 Im weiteren Sinne gehören zu den Sorgfalts-
pflichtenregelungenaberauchderVerordnungsvorschlagzueinem Importverbot fürProdukteaus
Zwangsarbeit5unddiebereitsverabschiedeteRichtliniezueinerPflichtzurvertieftenNachhaltigkeits-
berichterstattung von Unternehmen (corporate sustainability reporting directive; im Folgenden: 
CSRD).6DieseEU-VorschlägegehenhinsichtlichdesGeltungsbereichsundderSchutzgüterüberdas

2 GesetzüberdieunternehmerischenSorgfaltspflichten inLieferketten,https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-
und-Gesetzesvorhaben/gesetz-unternehmerische-sorgfaltspflichten-lieferketten.html.

3 VorschlagfüreineRichtliniedesEuropäischenParlamentsunddesRatesüberdieSorgfaltspflichtenvonUnternehmen
imHinblickaufNachhaltigkeitundzurÄnderungderRichtlinie(EU)2019/1937,https://eur-lex.europa.eu/resource.
html?uri=cellar:bc4dcea4-9584-11ec-b4e4-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF.DerBegriffDueDiligence
bezeichnetdiesorgfältigeAnalyse,PrüfungundBewertungeinesObjekts.AusdemamerikanischenRechtkom-
mendwurdederBegriff zunächstbeimKauf vonUnternehmenoderUnternehmensbeteiligungen verwendet für
PflichtendesKäufers.Heutewirderbreitverwendet füreineRisikoprüfungzurSicherstellungdererforderlichen
Sorgfalt.

4 Verordnung(EU)2023/1115desEuropäischenParlamentsunddesRatesvom31.Mai2023überdieBereitstellung
bestimmterRohstoffeundErzeugnisse,diemitEntwaldungundWaldschädigunginVerbindungstehen,aufdem
UnionsmarktundihreAusfuhrausderUnionsowiezurAufhebungderVerordnung(EU)Nr.995/2010.

5 Verordnungsvorschlag über das Verbot von in Zwangsarbeit hergestellten Produkten auf dem Unionsmarkt 
(2022/0269(COD)),https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2022-09/COM-2022-453_en.pdf.

6 Richtlinie des EuropäischenParlaments unddesRates vom14.Dezember 2022 zur Änderungder Verordnung
(EU) Nr. 537/2014 und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltig-
keitsberichterstattung von Unternehmen (2022/2464), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri= 
CELEX:32022L2464.

https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/gesetz-unternehmerische-sorgfaltspflichten-lieferketten.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/gesetz-unternehmerische-sorgfaltspflichten-lieferketten.html
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bc4dcea4-9584-11ec-b4e4-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bc4dcea4-9584-11ec-b4e4-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2022-09/COM-2022-453_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32022L2464
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32022L2464
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deutscheLkSGhinaus,insbesonderemitBezugaufdenStellenwertvonUmwelt-undKlimarisiken
undeinerzivilrechtlichenHaftung,aberauchmitBezugaufdieZahldereinbezogenenUnternehmen.
SoordnetetwaderEU-RichtlinienvorschlagzurCSDDDdieLandwirtschaftdenHochrisikosektoren
zu,weshalbhierbereitskleinereUnternehmenab250Mitarbeiter:innenbetroffenwären.

Es ist daher davon auszugehen, dass insbesondere bis zur Verabschiedung einer CSDDD über die 
AusgestaltungundWirkungenunternehmerischerSorgfaltspflichten,aberauchüberdieKohärenz
derRegelungennocherheblichdiskutiertwerdenwird.DieKohärenzbetrifftnichtnurdasVerhältnis
derunterschiedlichenRechtsaktezueinander,sondernauchzuanderenRegelungenimKontextvon
Nachhaltigkeit, etwa handelspolitische Importverbote oder Nachhaltigkeitskapitel in bilateralen 
Handelsabkommen.MöglicheAnpassungenderRechtsaktebzw.dererEntwürfekönnenzumBeispiel
denGeltungsbereichderGesetzebetreffen,etwabezüglichmöglicherSchutzgütersowiebetroffener
ProdukteoderUnternehmen.InDeutschlandansässigeUnternehmenmüssenihreSorgfaltspflichten
zunächst an den Vorgaben des deutschen LkSG ausrichten, bevor ggfs. eine Anpassung des LkSG 
andiebevorstehendeEU-Richtlinieerfolgenmuss.ZusätzlichmussnochdieEU-Verordnungzuent-
waldungsfreienLieferkettenvondenUnternehmenumgesetztwerden,derenBestimmungenabdem
30.Dezember2024anzuwendensind.

Die verabschiedeten und bevorstehenden Gesetzgebungen sind für den deutschen und europäischen 
Agrar-undErnährungssektorvonerheblicherRelevanzundstellenzumTeiljuristischesundhandels-
politischesNeulanddar.AuchwenndasdeutscheLkSGschoninKraftgetretenist,siehtderWBAE
erheblicheoffeneFragenundHandlungsbedarf,dieAnlassfürdasvorliegendeGutachtengeben.Das
LkSG ist ein erster Schritt in einem voraussichtlich längeren Prozess der Ausdehnung der Verantwor-
tungderUnternehmenfürihreLieferkettenunddamitauchfürdieMenscheninanderenLändernund
damit auch in LMIC. Dies führt zu einer neuen Arbeitsteilung zwischen Staat und Wirtschaft für die 
DurchsetzungelementarerMenschen-undArbeitsrechtesowievonUmwelt-undKlimaschutz.

Ziele dieses Gutachtens sind:
 ● zueinembreiterenVerständnisderSorgfaltspflichtengesetzgebungenbeizutragen(Kapitel2);
 ● zuuntersuchen,inwieweitessichdabeiumeinenParadigmenwechselhandelt(Kapitel2);
 ● einschlägigeProblemfelderimBereichMenschen-undArbeitsrechtesowieUmwelt-undKlimaschutz
inagrarwirtschaftlichenWertschöpfungskettenzuidentifizierenunddiesichdarausergebenden
HerausforderungenfürdieAgrar-undErnährungswirtschaftinderUmsetzungvonLieferketten-
gesetzgebungeneinzuschätzen(Kapitel3und4);

 ● dieGesetzgebungenundderenpotenzielleWirkungen,auchimSinnevonZielkonflikteninklusive
nicht-intendierterEffektederSorgfaltspflichtenregelungenanhandunterschiedlicherPerspektiven
zuanalysieren.Nebeneinerbetriebswirtschaftlichen, juristischenundpolitikwissenschaftlichen
PerspektivewerdendieSorgfaltspflichtenregelungenunterGesichtspunktenderstaatlichenUm-
setzung,desinternationalenHandelsalsauchinternationalerBeziehungenbewertet(Kapitel5);und

 ● EmpfehlungenfürdieHandhabung,AnpassungundWeiterentwicklungderzentralenGesetzes-
initiativenaufdeutscher(LkSG)undeuropäischerEbene(CSDDD,EUDR)sowiefürbegleitende
staatlicheMaßnahmenabzuleiten(Kapitel6).



4 Einleitung

Der WBAE bewertet die Ausweitung der unternehmerischen Verantwortung grundsätzlich positiv. 
Schon in seinem Gutachten zur nachhaltigeren Ernährung (WBAE 2020) hat der Beirat Empfehlungen 
zur Förderung einer gesundheitsfördernden, sozial-, umwelt- und tierwohlverträglicheren Ernährung 
formuliert und in diesem Zuge auch erste Empfehlungen hinsichtlich eines Lieferkettengesetzes ab-
geleitet:DerWBAE(2020:611f.)sprachsichfürsozialeMindeststandardsaus,dieinNachhaltigkeits-
oderQualitätssicherungslabelintegriertwerdensollten,dabisherdieSituationsoist,dassHersteller
inDeutschland(undderEU)vondenKostenvorteileninternationalerLieferkettenprofitieren,rechtlich
jedochnichtfürmöglicheMenschenrechts-undUmweltschutzdefizitebei ihrenLieferantenverant-
wortlich sind. Eine solche Situation setzt Anreize zur Auslagerung von riskanten Wertschöpfungsak-
tivitätenaufunabhängigeLieferanten.WenndannSchutzvorschriftenindenHerkunftsländernnicht
(ausreichend)vorhandensindodernichtdurchgesetztwerden (siehez.B. ITUC2023),kanneszu
Verletzungen grundlegender Rechtsgüter kommen. Vor diesemHintergrund hat derWBAE (2020)
dendiesbezüglichvormalsvonTeilenderPolitikpräferiertenFokusauf freiwilligeMaßnahmender
WirtschaftsowieaufInformationspflichtenalsnichtausreichendbeurteilt,umdieEinhaltunggrund-
legender sozialer Mindeststandards (Schutzperspektive) zu erfüllen und deshalb ein verbindliches 
LieferkettengesetzfürGroßunternehmenbefürwortet.7

DasvorliegendeGutachtenführtdiesegrundsätzlicheEinschätzungdesWBAEfortundspezifiziert
sievordemHintergrunddesverabschiedetendeutschenLkSG,derverabschiedetenEU-Verordnung
zu entwaldungsfreien Lieferketten sowie der noch auf EU-Ebene laufenden Verhandlungen zum
CSDDDunddersichaneineVerabschiedungeinerCSDDD-RichtlinieanschließendenUmsetzungin
deutschesRecht.ImFolgendenwerdenzunächstgrundlegendeÜberlegungenzuSorgfaltspflichten
vonUnternehmenangestellt(Kap.2).NebenderGenesederrechtlichenNormierungvonSorgfalts-
pflichtenfürUnternehmenwirddarinerläutert,warumdieLieferkettensorgfaltspflichteneinenParadig-
menwechselfürdieUnternehmendarstellen,welcheBegründungenesgibt,warumdieserpolitische
Wegeingeschlagenwerdensollte,undschließlich,welcheBewertungsperspektivenbeiderBewer-
tungderSorgfaltspflichtenregelungenzubeachtensind.InKapitel3werdenrahmensetzenddieinter-
nationaleEntwicklungvonunternehmerischenSorgfaltspflichtenregelungenunddervölkerrechtliche
Bezugsrahmenkurzerläutert,umdanndieKernelementedesdeutschenLieferkettensorgfaltspflichten-
gesetzes vorzustellen und diese dann mit verbindlichen Sorgfaltspflichten auf EU-Ebene zu ver-
gleichen.WelcheBesonderheitenbeidenmenschenrechts-undumweltbezogenenSorgfaltspflichten
imAgrar-undErnährungssektorzubeachtensind, ist InhaltvonKapitel4.Eswirdzudemgezeigt,
dassunabhängigvondergroßenHeterogenitätderLieferketten inderAgrar-undErnährungswirt-
schaftdieserSektorinvielenLänderndurchbesondershoheRisikenvonMenschen-undArbeits-
rechtsverletzungengekennzeichnetist.WelcheChancen,HerausforderungenundGrenzenSorgfalts-
pflichtenregelungenhaben,istGegenstanddesumfassendenKapitels5.DieBewertungerfolgtdabei
anhand vielfältiger Perspektiven. In den Blick genommen werden die betriebswirtschaftliche, die recht-
liche,dieadministrative,diepolitikwissenschaftliche,dieaußenwirtschaftlicheunddieinternationale
Perspektive.ZudemwirdinKapitel5diskutiert,welcheMöglichkeitenundGrenzendieLieferketten-
sorgfaltsregelungen haben (a) zur Erzielung von Ernährungssicherheit, (b) zur Erzielung existenz-
sichernder Löhne und Einkommen, (c) zur Erzielung von Gendergerechtigkeit und (d) zur  Erzielung von 
positivenUmweltwirkungenimKlima-undBiodiversitätsschutz.ZusammenfassendwerdeninKapitel
6zunächsteineGesamteinschätzungvorgenommenundmöglicheEntwicklungsszenarienskizziert,
die zentrale Ansatzstellen benennen, die zum Erfolg oder Misserfolg der Regelungen beitragen
werden.AbschließendwerdenkonkreteEmpfehlungenzurwirkungsvollenAusgestaltungundUm-
setzungderSorgfaltspflichtenregelungenandieBundesregierungunddieEUdargelegt.

7  Daneben steht die Gerechtigkeitsperspektive, deren Ziele über den sozialen Mindeststandard hinausgehen.  
Sozialstandards basierend auf der Gerechtigkeitsperspektive können Unternehmen über Soziallabels für die
 Verbraucher:innen kennzeichnen (WBAE 2020: 288).
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2.  Grundsätzliche Einordnung des Lieferkettenansatzes:  
Nachhaltigkeitstransformation und Verantwortung der Unternehmen

2.1	 Genese	der	rechtlichen	Normierung	von	Sorgfaltspflichten	für	Unternehmen

Bereits1999verwiesKofiAnnanalsUN-GeneralsekretärbeimWeltwirtschaftsforum inDavosauf
diezentraleRollederUnternehmenbeiderEinhaltungvonMenschenrechtenundUmweltstandards.
DarausgingimJahr2000dieUN-InitiativeGlobalCompact(GlobalerPaktderVereintenNationen)
hervor, der sich Unternehmen anschließen können, um sich freiwillig etwa an die Einhaltung von
Arbeits-undMenschenrechtenzubindensowieUmweltbelangezubeachten.IndenletztenJahren
istdieInitiativestarkgewachsen,sodasssichmittlerweileüber18.000Unternehmenangeschlossen
haben.8

GlobalCompactundweitereSektorinitiativenstehenfürMaßnahmenderCorporateSocialResponsi-
bility(CSR),alsofürManagementkonzeptevonUnternehmenzurÜbernahmefreiwilligergesellschaft-
licherVerantwortung.HierbeigehtesspezifischumdieEinhaltungvongrundlegendenMenschen-
undUmweltrechtenbeidirektenundggf.auchindirektenZulieferern,fürdieeinUnternehmennach
klassischemWirtschafts-undHandelsrechtkeinerechtlicheVerantwortungübernimmt.Angesichts
potenziellerImagerisiken,diedurchdenKaufvonWarenvonZulieferernentstehen,diegegengrund-
legendeMenschenrechteverstoßen,aberauchaufgrundeigenermoralischerNormenhatsichjedoch
ein Teil derUnternehmenentschlossen, imBeschaffungsmanagementVorkehrungenumzusetzen,
umdieEinhaltungsolcherStandardsbeiZulieferernzuerzwingen.DiesbezüglicheMaßnahmen,z.B.
eigeneKontrollenvorOrt,sindallerdingsmitKostenverbunden.Deshalbbeteiligtsichnureinkleinerer
TeilderUnternehmen freiwillig,manchandere betreiben„Green and Blue-Washing“9 (Berliner und 
Prakash2015).DerErfolgsbeitragfreiwilligerInitiativenistdamitbegrenzt(siehez.B.Ullahetal.2021,
Amengual und Kuruvilla 2020, Lebaron und Lister 2022). Erschwert wird die Entwicklung ferner
 dadurch, dass die Endverbraucher:innen anhand der zu kaufenden Produkte das Menschenrechts-
engagement vonUnternehmenhäufig nicht oder nur sehr eingeschränkt erkennen können.Diese
bestehendenInformationsdefiziteund-asymmetrien(Gardneretal.2019)(vgl.Kap.2.3)erschweren
esdenEndverbraucher:innendeshalbganzerheblich,ihremoralischenÜberzeugungenzurEinhaltung
vonMenschen- und Umweltrechten bei ihrer Kaufentscheidung angemessen zu berücksichtigen.
Dies ist unter anderem eine Erklärung dafür, dass sich zwar immer mehr Endverbraucher:innen die 
EinhaltungvonMenschen-undUmweltrechtenwünschen,aberdiesemoralischenÜberzeugungen
nicht verhaltensrelevant werden. Zusätzlich zeigt sich gerade bei räumlich sehr weit entfernten 
Problemen eine „Bürger-Konsumenten-Lücke“ („Consumer-Citizen-Gap“, vgl. z. B. Lusk 2018 und 
Kap.2.3)zwischenWollenundHandeln.Dieseführtinsgesamtdazu,dassnichtsovielvondiesen
ProduktenzudentatsächlichenKostengekauftwird,wiedieBürgerinBefragungenalsihrePräferenz
angeben.

FreiwilligesEngagementindiesemFeldzahltsichamMarktaußerhalbvonengerenMarktsegmenten
häufignichtaus(WBA2015).CSR-AktivitätenvonUnternehmenkönnenauchweitereStakeholder,
wiepolitischeEntscheidungsträger:innen,adressieren,umbspw.zuversuchen,durchCSRverpflich-
tende Gesetze zu verhindern, doch zeigen sie hierbei ebenfalls nur begrenzt Wirkung auf die poli -

8  https://unglobalcompact.org/what-is-gc.
9 MitdemBegriffdes„Blue-Washing“wirdsuggeriert,dasseinTeilderUnternehmenmitihremsozialenEngagement

lediglichihrImagereinwaschenmöchten.DasBlauistindirekterAnlehnungandieUN-InitiativeGlobalCompact
unddasBlauderUN-Flaggezuverstehen,indiesichdieUnternehmendurchihreTeilnahmehüllenmöchten,um
dadurchvonihrennegativenAuswirkungenaufMenschenrechteunddieUmweltabzulenken(BerlinerundPrakash
2015:132).

https://unglobalcompact.org/what-is-gc
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tischenRahmenbedingungen(DavisundBlomstrom1971).CSRgewährleistetdamitinsgesamtkeine
grundlegendenVeränderungen.Und schließlich ist auchdieUmsetzungbei denHandelspartnern
oftmalsausunterschiedlichenGründen–z.B.geringestaatlichePriorisierungundUnterstützungvor
Ortund/odergeringeUmsetzungskapazitäten–begrenztgeblieben(z.B.Johnson2019).

Ein nächster Schritt zur Verstärkung der Lieferkettenverantwortung war der Vorschlag des damaligen 
UN-SonderbeauftragtenfürUnternehmenundMenschenrechteJohnRuggieausdemJahr2008,der
neueLeitprinzipienfürdasVerhältnisvonWirtschaftundMenschenrechtenangestoßenhat,diedann
2011vomUN-Menschenrechtsrateinstimmigangenommenwurden.SieumfassendreiSäulen:

1. DiePflichtdesStaates,seineBürger:innenvorMenschenrechtsverletzungendurchDritte,ein-
schließlichUnternehmen,zuschützen,

2. dieVerantwortungderUnternehmen,dieMenschenrechtezuachten,und
3. dieNotwendigkeitunddieVerpflichtungvonStaatundUnternehmen,Opferneinenwirksameren

ZugangzuRechtsmittelnzuschaffen(Ruggie2008,UN2011).

Die, allerdings rechtlich nicht bindenden, UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte
stellen einenRahmen für die Verantwortung vonUnternehmen inBezug aufMenschenrechte dar
undbetontenerstmalsaufinternationalerEbenedieNotwendigkeitvonSorgfaltspflichtenentlangder
Lieferkette. Die Leitprinzipien sind auch das Ergebnis eines veränderten gesellschaftlichen Diskurses, 
der über mehrere Jahrzehnte von verschiedenen sozialen Bewegungen und Nichtregierungsorga-
nisationen(NGOs)angestoßenwurde,dieaufMissständeinglobalenLieferkettenhingewiesenund
DruckaufRegierungenundUnternehmenausgeübthaben,verbindlicheunddurchsetzbareRegeln
einzuführen.EntsprechendistdieVerantwortungderUnternehmennichtimSinne„völligerFreiwillig-
keit“,sondernalsErfüllungeinerwachsenden„gesellschaftlichenErwartung“zuverstehen(Kaleck
undSaage-Maaß2016:83). IndenletztenJahrenistderDruckderZivilgesellschaftaufdieUnter-
nehmen erheblich gewachsen. Bei global stark thematisierten Fällen wie dem Brand der  Textilfabrik 
Tazreen-Fashions inBangladesch imJahre2012mit vielenTodesopfernwurde inderöffentlichen
Debatte den europäischen Abnehmern eine Verantwortung für die Einhaltung von Mindeststandards 
indenZulieferwerkenzugesprochen.DieserVorfall undähnlicheFälle (vgl.dazuz.B.Koenigund
Poncet 2022) führten zu ernsthaften Imagekrisen für einige Unternehmen, die ihre Produkte aus
solchenWerkenbezogenhaben.DieöffentlicheMeinungweltweitwandte sichgegenmangelnde
 Sicherheitsvorkehrungen in Fabriken in LMIC; eine Exkulpation durch Verweis auf den rechtlichen 
StatusderselbständigenZuliefererwurdeinderMediendebattekaumakzeptiert(Kolf2018).DieBe-
richterstattungübersolcheVorfälleführtezuverstärktemDruckaufdiebetroffenenUnternehmen,ihre
Lieferketten zu überprüfen und sicherzustellen, dass angemessene Arbeitsbedingungen eingehalten 
werden.VieleUnternehmenwurdendazudurchÖffentlichkeitundPolitikaufgefordert,dieEinhaltung
von Sozial- und Sicherheitsstandards in ihren Zulieferfabriken zu gewährleisten und Transparenz über 
ihreLieferkettenzuschaffen.

Anfang der 2010er Jahre stellte sich die Situation damit so dar, dass in den wohlhabenden Ländern 
einTeilderUnternehmen imRahmenvonCSR, freiwilligoderdurchöffentlichDruckangetrieben,
damit begann, sich intensiver mit der Menschenrechtssituation bei Lieferanten in LMIC zu beschäfti-
gen.ZugleichwuchsenÜberlegungen,Lieferkettensorgfaltspflichtenrechtlichvorzuschreiben.Inden
USAwurdeimJahr2012mitdem„California Transparency in Supply Chains Act“ erstmals eine ent-
sprechendeRegelungverabschiedet.DerDruckfüreinLieferkettengesetzkamspäterauchausder
Wirtschaftselber,nämlichvonmenschenrechtlichengagiertenUnternehmen,dieWettbewerbsnach-
teile gegenüber Anbietern monierten, die keine Verantwortung für ihre Lieferanten übernehmen woll-
ten. Angemahnt wurde ein level playing field, ein faires Spielfeld (Bradford 2020, Spiller et al. 2021), 
das engagierte Pionierunternehmen gegen ein „Menschenrechts-Dumping“ bzw. race to the bottom 
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(Porter1999)absichert.10MaßnahmenwieeinezielgerichteteAuslagerungvonAktivitätenoderein
preispolitischer Druck auf Lieferanten, der diese zur Nicht-Einhaltung von Standards drängt, führten 
zuWettbewerbsnachteilenfürdiejenigenUnternehmen,dieschongrundlegendeStandardsinihrer
Lieferkette sicherstellten.

EinweitererBausteinaufdemWegzuunternehmerischenSorgfaltspflichtenwarendiebegrenzten
Möglichkeiten, Nachhaltigkeit mit Verweis auf internationale Menschen- und Arbeitsrechte in multi-
nationalenoderbilateralenHandelsabkommenverpflichtendzuadressieren(z.B.indenFreihandels-
abkommenderEUmitSüdkorea,VietnamoderSingapur),daeshiernurschwacheDurchsetzungs-
regelngibt(Velutetal.2022).AuchdieseiteinigenJahrenaufUN-EbeneaufInitiativevonEcuador
angestoßenenBemühungen,einverbindliches internationalesAbkommenzuWirtschaftundMen-
schenrechten zu entwickeln, das über die Bestimmungen der Leitprinzipien von 2011 hinausgehen 
würde,sindbisher(u.a.weildieEUsichbishernichtaktivindenVerhandlungsprozesseingebracht
hat) nicht vorangekommen.

Die stärkeregesetzlicheVerankerungunternehmerischerSorgfaltspflichten ist damitdasErgebnis
 eines komplexen Zusammenspiels mehrerer Faktoren, u. a. eines verstärkten Welthandels mit der 
Auslagerung von Produktionsprozessen, eines erweiterten UN-Diskurses und eines wachsenden
DrucksderZivilgesellschaft (Rudloff2022).Der Impuls für die Formulierung konkreterRechtsakte
inDeutschlandundderEUkamdabeinichtsosehrausdenMinisterien,dieklassischerweise für
Handelspolitikzuständigsind,sondern,nebenNGOsunddemparlamentarischenRaum,inDeutsch-
land vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem Bundesministerium für wirtschaftliche 
ZusammenarbeitundEntwicklung (vonHennundJahn2020)undaufEU-EbenevonderGeneral-
direktionJustizundVerbraucher(CSDDD)undderGeneraldirektionUmwelt(EUDR).

2.2	 Lieferkettensorgfaltspflichten	als	Paradigmenwechsel?

MitdenindiesemGutachtendiskutiertenLieferkettensorgfaltspflichtenregelungenaufdeutscherund
europäischerEbenehatdiePolitikeinenWandel verstärkt,der in spezifischenSektoren (z.B.bei
Konfliktmineralien)schonlängerbegonnenhat:AufgrundderzuvorbeschriebenenFaktorenundder
GrenzenderbisherigenLösungswege,wieSelbstverpflichtungen,NachhaltigkeitsstandardsundCSR
aufUnternehmensebene,dieaufFreiwilligkeitberuhen,nimmtdiePolitiknunUnternehmenstärkerin
diePflicht,umbestimmtenMenschen-undUmweltrechtenzurDurchsetzungzuverhelfen.

Die Lieferkettensorgfaltspflichtenregelungen betrachtet der WBAE als Paradigmenwechsel, weil
sie die Aufgabenteilung zwischen Staat und privaten Akteuren hinsichtlich der Durchsetzung von 
MenschenrechtenundUmweltregelungenentlangderWertschöpfungsketteentscheidendändern.
Sie stellen damit vor allem aus unternehmerischer Sicht eine grundlegende Veränderung in der Art 
undWeisedar,wieUnternehmenihreVerantwortungentlangihrerLieferkettenwahrnehmenmüssen.
BisherhabenUnternehmensichhäufigdaraufberufen,dasssiesichdasHandelnihrerwirtschaftlich
und rechtlich selbstständigen Lieferanten nicht zurechnen lassen müssen. Dafür werden mehrere 
Gründe angeführt:

10 Zu den unterzeichnendenUnternehmen gehörten u.a. Nestlé, Tchibo undRitter Sport; https://media.business-
humanrights.org/media/documents/BusinessStatement_Update_032021.pdf

https://media.business-humanrights.org/media/documents/BusinessStatement_Update_032021.pdf
https://media.business-humanrights.org/media/documents/BusinessStatement_Update_032021.pdf


 ● SowirddieAuffassungvertreten,dassdieEinhaltungderMenschenrechtegrundsätzlicheine
staatliche Aufgabe darstelle: „Der Schutz der Menschenrechte muss vorrangig durch die  Politik, 
GesetzgebungundGerichtswesengeleistetwerden.Dort,wodiePolitikkeineeinheitlichenMaß-
stäbe erreicht, kann nicht durch ein rechtsstaatlich fragwürdiges Sorgfaltspflichtengesetz die
deutscheWirtschaftinHaftunggenommenwerden“(HauptverbandderDeutschenBauindustrie
2021:2).„DenUnternehmeninDeutschlandistesnurimengenMaßemöglich,staatlicheDefizite
zukorrigieren.Häufig istdasFehleneinerdurchsetzungsfähigenstaatlichenStrukturmit einer
entsprechendenVerwaltungvorOrtindenUrsprungsländernderwesentlicheFaktorfürdasEnt-
stehenunddasNichtverfolgenvonVerstößen.“(BundesverbandderDeutschenSüßwarenindustrie
2021:2)„FürmeistmittelständischeSüßwarenunternehmeninDeutschland istes inderPraxis
nichtmöglich,staatlicheDefizitez.B.inKakaoanbaugebieteninWestafrikazukorrigieren.“11

 ● HinzukommtdieAuffassung,dassUnternehmenfürdieEinhaltungderGesetze,diedieMenschen-
rechteschützen,nurinnerhalbihreseigenenUnternehmenszuständigseienunddassderStaat
(und nicht dieMarktpartner) agierenmüsse,wenn andereUnternehmendieRegeln nicht ein-
halten:„EinUnternehmensolltefürseineigenesHandelnhaften,nichtabermitSanktionenfürdas
VerhaltenseinerGeschäftspartnerbestraftwerden“(IHKLippezuDetmold2021:1).

 ● AuchderVerweisaufeinenzwischengeschaltetenHändleroderVorproduzentengiltvielenUnter-
nehmen als Argument, um eine Verantwortung für Menschenrechtsverletzungen abzulehnen: „Die 
Sorgfaltspflicht derUnternehmenmuss sich auf den eigenenGeschäftsbereich sowie auf un-
mittelbare,direkteLieferantenbeschränken.EinedarüberhinausgehendePflichtzurPrüfungmit-
telbarerLieferantenwürdevoraussetzen,dassUnternehmendiekompletteLieferkettekennen.
Dies ist jedochregelmäßignichtderFall“ (WirtschaftsvereinigungStahlo.J.).„Diehäufigkom-
plexenLieferkettenhinsichtlichderEinhaltungvonMenschenrechtenvollständigundjederzeitzu
überwachen, wäre für Lebensmittelhersteller in Deutschland nicht zu leisten, eine entsprechende 
gesetzliche Vorgabe hierzu nicht zu erfüllen.“ (Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungs-
industrie2020:5.)

 ● SchließlichwirdeineÜberforderungderUnternehmenbefürchtet,weilderWettbewerbdesMarktes
esUnternehmennichtermögliche,höhereStandardsanZuliefererzustellenalsdieWettbewerber.
„DieBürokratie, der Aufwand und die Kosten, diemitGeolokalisation,Nachweispflichten und
Segregation von Warenströmen binnen kürzester Zeit verbunden sind, belasten nicht nur die 
HerkunftsländeraußerhalbEuropas,sondernauchLandwirteundHändlerinderEU.“(Bundes-
verbandderDeutschenSüßwarenindustrieetal.2023.)

Lieferkettengesetze ändern damit die traditionelle, in der Betriebswirtschaftslehre verankerte Sicht-
weisederUnternehmenalsMarktakteure,diedurchAuslagerungvonAktivitätenauchRisikenund
Verantwortungenoutsourcenkönnen(Roloff2022).DiesetradierteAuffassunghatsichmitBlickauf
die zuvor beschriebenen freiwilligen Vereinbarungen in den vergangenen Jahren teilweise bereits ge-
wandelt.12AllerdingswurdenzugleichdieGrenzenderinKapitel2.1beschriebenenerweitertenunter-
nehmerischenVerantwortungaufGrundlagevonfreiwilligenZusagen,wiesieimRahmenvonGlobal
Compactu.ä.Kodizesentstandensind,immeroffensichtlicher.

DieKodifizierungvonSorgfaltspflichtenistdemnachalseineReaktionaufdieGrenzenvon„soft law“ 
zuverstehen,d.h.alsGrenzenvonunverbindlichenRegelungen(Leitlinien),diezwaraufvölkerrechtlich
fürdieUnterzeichnerstaatenbindendenÜbereinkommenberuhen,aber ihrerseitsnichtbindend für
Unternehmensind(BerningundSotirov2023).BeidensichentwickelndenGesetzenliegtdieUm-
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11  https://www.bdsi.de/pressemeldungen/details/deutsche-suesswarenindustrie-plaediert-fuer-europaeisches-
lieferkettengesetz-statt-fuer-nationalen-alleing/.

12 Diesdrücktesichbspw.durchdasunterstützendeSchreibenvonUnternehmenfüreineLieferkettengesetzgebung
aus, dasmittlerweile von 73 Unternehmen aus über 10 Sektoren unterzeichnet wurde (https://media.business-
humanrights.org/media/documents/BusinessStatement_Update_032021.pdf).

https://www.bdsi.de/pressemeldungen/details/deutsche-suesswarenindustrie-plaediert-fuer-europaeisches-lieferkettengesetz-statt-fuer-nationalen-alleing/
https://www.bdsi.de/pressemeldungen/details/deutsche-suesswarenindustrie-plaediert-fuer-europaeisches-lieferkettengesetz-statt-fuer-nationalen-alleing/
https://media.business-humanrights.org/media/documents/BusinessStatement_Update_032021.pdf
https://media.business-humanrights.org/media/documents/BusinessStatement_Update_032021.pdf
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setzungderSorgfaltspflichtenzwarweiterhinbeidenUnternehmen,aberderStaathatimVergleich
zufreiwilligenAnsätzeneinegestärkteRollebeiderFormulierungderSorgfaltspflichtenunddurchdie
Kontrollfunktion, inderLiteraturmit „bringing back the state into global governance“ beschrieben 
(Schilling-VacaflorundLenschow2021).DieserlaubtderPolitikimZeitverlaufaucheineschrittweise
AnhebungvonUmwelt-undMenschenrechtsstandardsindenstaatlichenVorgabenzuLieferketten
(siehefürdasBeispielEUDR:BerningundSotirov2023).

Aus der menschenrechtlichen Tradition heraus hat der Staat den Schutz der Menschenrechte gegenüber 
AktionenDritterwieUnternehmenzusichern.DiesgiltklassischerweisefürdaseigeneHoheitsgebiet.
SorgfaltspflichtenregelungenschaffenüberdasHoheitsgebiethinauseineextraterritorialeAnwendung
derSchutzpflichtentlanginternationalerWertschöpfungsketten.DiesisteineweitreichendeRegelung,
die auch völker- undhandelsrechtliche Implikationenauslöst (vgl.Kap. 5.6).Unternehmenkönnen
sichnichtaußerhalbdesRechtsrahmensdesjeweiligenLandesbewegen,undeskanndaherzuin
sichwidersprüchlichenSituationenkommen,indemLieferkettensorgfaltspflichtennichtzuRahmen-
bedingungenderHandelspartnerpassen(z.B.wennsichkeineunabhängigenGewerkschaftenbilden
bzw.bildenkönnen).AllerdingserlaubtzumindestdasdeutscheLkSGhier„Ermessens-undHand-
lungsspielraum“,sodassdie„individuelleUnternehmenssituation“(BAFA2022)berücksichtigtwerden
kann.DieweitereUmsetzungwirdzeigen,wieUnternehmenindiesenSituationenverfahrenwerden,
obz.B.eine„BefähigungvorRückzug“13ausdenLändernderHandelspartnereineakzeptierteunter-
nehmerischeOptionwerdenwirdundobwirtschaftlichstarkeLänder(wiez.B.China)Ausnahmenvon
diesenRegelungenfürdeutscheUnternehmen„erzwingen“können(vgl.Kap.5.1.1).

Der Paradigmenwechsel liegt damit zusammenfassend in:

 ● verpflichtenden Sorgfaltsanforderungen:DieSorgfaltspflichtenregelungenfordernvonUnterneh-
men,eineumfassendeSorgfaltinBezugaufMenschenrechteundUmweltziele,zB.formuliertin
internationalenÜbereinkommen,entlangihrerLieferkettenzugewährleisten.SiemüssenRisiken
identifizierenundMaßnahmenergreifen,umdieseRisikenzumindern.Dadurchwirdeinsystema-
tischer Vorsorgeansatz etabliert. 

 ● der Ausweitung der Verantwortung:LieferkettengesetzeerweiterndieVerantwortungderUnter-
nehmen über ihre direkten Geschäftstätigkeiten hinaus und legen fest, dass sie auch für Men-
schenrechtsverletzungen und bestimmte Umweltbelange in ihren Lieferketten verpflichtende
Sorgfaltsanforderungen erfüllenmüssen.Dasbedeutet, dassUnternehmennichtmehr nur für
ihreeigenenHandlungenverantwortlichsind,sondernjenachDesignderRechtsakteauchfürdie
HandlungenvonAkteureninvor-odernachgelagertenStufen,alsoihrerZuliefererundAbnehmer,
z.T.auchentlangmehrstufigerWertschöpfungsketten.

 ● den extraterritorialen Wirkungen:DeutschlandunddieEUziehendieUnternehmenfürihreHand-
lungeninLändernaußerhalbihresHoheitsgebieteszurVerantwortung.

 ● Transparenz und Offenlegung:Unternehmenmüssenüber ihreLieferkettenaktivitätenberichten
undtransparentsein.SiemüssenöffentlichüberRisikenundihreSorgfaltsanstrengungeninfor-
mierenundihreBemühungenzurEinhaltungdieserPflichtendokumentieren.

 ● Haftung und Entschädigung:GemäßdemEU-RichtlinienvorschlagCSDDD,derindiesemPunkt
über das deutsche LkSGhinausgeht, sollenUnternehmen zukünftig bei Verstößen gegen ihre
Sorgfaltspflichtenhaftbargemachtwerdenkönnen.Unternehmenmüssensicherstellen,dasssieihre
Sorgfaltspflichtenerfüllen,ummöglicheHaftungsrisikenzuminimieren.DerEntwurfderCSDDD
siehteinevollständigeEntschädigungfürdenerlittenenSchadenderbetroffenenPersonvor.

13 Diesbedeutet,dass„Unternehmenermutigtwerden,sichnichtausRegionenmitniedrigerenStandardszurück-
zuziehen,sondernsichvorOrtgemeinsammitihrenZulieferernoderinnerhalbderBrancheumeineRisikominimie-
rung zu bemühen.“ (https://wirtschaft-entwicklung.de/wirtschaft-menschenrechte/fragen-und-antworten/). 

https://wirtschaft-entwicklung.de/wirtschaft-menschenrechte/fragen-und-antworten/
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2.3   Warum löst der Markt die Probleme nicht? Wirtschaftstheoretische 
	Einordnung	der	Sorgfaltspflichtengesetze

DieEinführunggleichmehrerergesetzlicherRegelungenzubetrieblichenSorgfaltspflichtenfürMen-
schen- undUmweltrechte auf nationalerwie europäischer Ebenewirft Fragen nach denGrenzen
der bisherigenRahmenbedingungen auf.Mit anderenWorten:Warumstellt derMarkt die Einhal-
tunggrundlegenderSorgfaltspflichtennichtimhinreichendenUmfangsicher?StudienimVorfeldder
EinführungdesLkSGhabengezeigt,dassderAufbauentsprechenderRisikomanagementsysteme
auf freiwilligerBasisnicht flächendeckenderfolgt ist.14 In den nächsten Abschnitten wird deshalb 
grundlegend erläutert, welche ökonomischen Argumente zur Begründung der Lieferkettenregelungen 
herangezogen werden können – warum also der Markt allein bestimmte menschen- und umweltrecht-
lichenHerausforderungennichtlösenkann.

SorgfaltspflichtengesetzezielenaufdieUmsetzunggesellschaftspolitischerZieledurchverbindliche
Verpflichtungen für Unternehmen ab, die diesen Zielen freiwillig nicht ausreichend genug nach-
kommen.EineReihevonUrsachenführtdazu,dassUnternehmennichtausreichendeAnreizehaben,
diegesellschaftspolitischenZieleeigenständigumzusetzen. ImFolgendenwerdendieseUrsachen
dargestellt,wobeiderFokusaufMenschenrechteund–imHinblickaufdieCSDDD–aufUmwelt-
probleme gelegt wird.

Externe Effekte
Ein(insbesonderefürUmweltprobleme)häufigangeführtesArgumentistdasVorliegenvonnegativen
externenEffekten.NegativeexterneEffekteaufProduktionsseiteliegendannvor,wennProduktions-
entscheidungen einesWirtschaftssubjekts (z.B. einesUnternehmens) negativeKonsequenzen für
andereUnternehmen,Personenund/oderdieGesellschafthabenunddiesenichtaufdenUrheber 
zurückwirken (Scheele et al. 1993: 32). Daher werden sie bei Produktionsentscheidungen nicht
 berücksichtigt. 

ImPrinzipkönntensichalleUnternehmenfreiwilligverpflichten,bestimmteexterneEffekte–hierMen-
schenrechtsverletzungenodernegativeUmweltwirkungen–zuvermeiden.Allerdingsbestehtdabei
einProblemdeskollektivenHandelns,dabeifehlendenSanktionsmechanismenjedesUnternehmen
einen ökonomischen Anreiz hat, sich nicht an die freiwillige Vereinbarung zu halten (Free-Rider 
Problem).AuchwennsichdieUnternehmeninderEUfreiwilligbereiterklärten,sozialeundUmwelt-
Standards umzusetzen und wenn sie dabei das Free-Rider Problem überwinden könnten, kann dies 
an der Umsetzung in Ländern außerhalb der EU auf Schwierigkeiten stoßen, wenn in den ent-
sprechenden Ländern nicht die gleichen Auffassungen über Menschenrechte und Umweltschutz
 geteilt werden.

EinWettbewerbsnachteilkönntedadurchverhindertwerden,dassdieMehrkostenderUnternehmen
vonanderenMarktteilnehmer:innengetragenwerden, z.B. vonKonsument:innen, etwa indemsie
freiwillig Fairtrade- und umweltfreundlich erzeugte Produkte zu höheren Preisen kaufen. Allerdings 
bestehtauchaufSeitenderKonsument:innnenausmehrerenGründeneinegrundsätzlicheLücke
zwischen der in Studien ermittelten Präferenz für nachhaltige Bedingungen in der Produktion der 
Lebensmittel – gerade auch in LMIC – und demKonsumhandeln an der Ladentheke. Unter dem
Begriff„Bürger-Verbraucher-Lücke“ (Consumer-Citizen-Gap)hatdieForschung in jüngererZeitdie
GründefürdiesesProblemherausgearbeitet(Wesseler2014,Lusk2018,BuschundSpiller2020):

14  Siehe z. B. den Abschlussbericht des Monitorings des Nationalen Aktionsplans (2018-2020); https://www.auswaertiges-
amt.de/de/aussenpolitik/aussenwirtschaft/wirtschaft-und-menschenrechte/monitoring-nap/2124010 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/aussenwirtschaft/wirtschaft-und-menschenrechte/monitoring-nap/2124010
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/aussenwirtschaft/wirtschaft-und-menschenrechte/monitoring-nap/2124010
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 ● EinemTeilderKonsument:innenfehltschlichtdasGeld,umsichProduktemitNachhaltigkeits-
labeln zu kaufen, da diese aufgrund geringer Marktanteile (Nischenproblematik), aber auch von 
Abschöpfungspreisstrategien der Anbieter oft mit hohen Preisabständen angeboten werden. Die 
Preisdifferenzenfürz.B.Fairtrade-ProdukteliegenerheblichhöheralsdiezusätzlichenPreisauf-
schläge,diedieErzeugerindenAnbauländernerhalten(Naegele2019ermitteln,dassca.20%
des Preisaufschlags an die Erzeuger gehen).

 ● AuchaufderKonsumseitegibteseinFree-Rider-Problem,wennKonsument:innendasZielha-
ben,MenschenrechtsverletzungenundUmweltprobleme füralleProduktederentsprechenden
Kategorie–undnichtnurfürdasvonihnengekaufteProdukt–zuvermeiden.IndemFallnehmen
Konsument:innenihrenEinflussaufdenMarktalssehrbegrenztwahrundreagierenteilweisemit
Passivität, weil sie davon ausgehen, dass sie als Einzelne:r das Problem nicht lösen können. 

 ● InZusammenhangdazustehtderZweifelderKonsument:innenanderEffektivitätdeseigenen
KonsumhandelnszurUmsetzung(perceived consumer effectiveness,Ghvanidzeetal.2016);sie
habeneinGefühlderOhnmacht,alseinzelne:rVerbraucher:inanglobalenProblemennichtwirk-
lich etwas ändern zu können.

 ● Es handelt sich sowohl im Hinblick auf Menschenrechte als auch bei Umweltproblemen um
schwer erkennbare Vertrauenseigenschaften (Akerlof 1970). Die Konsument:innen können die
ProduktionsbedingungenvonProdukten,wiez.B.derUmgangmitdenArbeitnehmer:innen,die
EntlohnungderErzeuger:innenunddieAuswirkungenaufdieUmwelt,nichtamProdukterkennen
und überprüfen, selbst wenn diese Eigenschaften für sie relevant sind. Sie müssten daher den 
Werbeangaben der Anbieter vertrauen, was aber nicht immer gerechtfertigt ist. 

 ● Ein Teil der Verbraucher:innen sieht die Verantwortung für die Einhaltung sozialer und ökologischer 
Mindeststandards eher beim Staat und der Wirtschaft und wird deshalb an der Ladentheke nicht 
aktiv. 

Verstehtman nun die Einhaltung derMenschenrechte sowie dieMaßnahmen zumUmweltschutz
alsverbesserungswürdig,sogibtesbeidenvorliegendenrechtlicheneinengeringenAnreizfürUn-
ternehmen,diesefreiwilligzuverbessern.WenneshingegengesetzlicheRegelungenetwainForm
von Standards oder Verboten mit dem Ziel der stärkeren Internalisierung (d. h. des Schutzes der 
MenschenrechteundderUmwelt)gibt,bleibtinsbesondereinMärktenmithohemKosten-undWett-
bewerbsdruck, und dazu zählen die Märkte der Agrar- und Ernährungswirtschaft, ein permanenter 
DruckzurKostenreduktion.KostenvermeidungkanndannauchdurchdieNicht-Einhaltungvonge-
setzlichen Standards realisiert werden. Voraussetzung hierfür ist die Annahme, dass, wie in der sog. 
Neuen Institutionenökonomik üblich, opportunistisches Verhalten vorliegt, man also davon ausgehen 
muss,dassUnternehmensichnichtimmeranGesetzehaltenundTäuschungmöglichist(Williamson
1993).Dies trifftvorallemdannzu,wenndiegesetzlichenStandardsvomStaatnichthinreichend
durchgesetztwerden, z.B. aufgrundmangelnderKontrollen.DerAnreiz fürUnternehmenzurVer-
meidungvonArbeits-undUmweltschutzkostenistaufanonymenMärktenfürStandardwarewiebei
Agrar-Commodities (vgl.dazuKap.4.1)und inLändernmitschwachausgeprägtemRechtssystem
besonders hoch.

Bei vielen Produkten war es für die gewerblichen Nachfrager in wohlhabenden Ländern lange Zeit 
relativ risikolos, Menschenrechts- und Umweltprobleme beim Einkauf in LMIC zu ignorieren, da
kaumkontrolliertwurde.Die rechtlicheVerantwortung lageindeutigbeidenHerkunftsländernder
Rohstoffe.Diesgilt aberauch fürdieheimischenMärkte:geradedann,wennsolcheProbleme in
Deutschlandoder inderEUauftreten (z.B.AusbeutungmigrantischerArbeitskräfte in Südeuropa,
Arbeits- und Lebensbedingungen in deutschen Schlachtunternehmen (vgl. Kap. 4.2)), sowie bei
UmweltproblemenlandwirtschaftlicherProduktion(vgl.Kap.4.3)istesinderTatAufgabedesStaates,
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für die  Durchsetzung der gesetzlich verankerten Mindeststandards zu sorgen (vgl. WBAE 2020: 288). 
DerBedarffürLieferkettensorgfaltspflichtengesetzeentstehtalso,weildieEinhaltunggrundlegender
Menschenrechts-undUmweltschutzgesetzenichtinallenLändernhinreichendsichergestelltistund
dieAnreizedesMarktesdanndenUnternehmenkeinehinreichendenImpulsegeben,dieEinhaltung
von sich aus sicherzustellen.

Informationsasymmetrie
Informationsasymmetrien sind ein weiterer Grund für fehlende Anreize auf Unternehmensseite. 
Sie liegen vor, wenn z. B. zwei Marktteilnehmer nicht den gleichen Informationsstand über Produkt-
eigenschaften haben. Sie werden zum Problem, wenn der Marktteilnehmer mit dem besseren Infor-
mationstand daraus einen Vorteil für sich zieht.

Die Produktionsbedingungen eines Produkts sind aufgrund der Informationsasymmetrie eine Ver-
trauenseigenschaft, d. h. der Käufer muss dem Verkäufer vertrauen, dass ein Produkt unter be-
stimmten Bedingungen – hier z. B. ohne Menschenrechtsverletzungen – erzeugt wurde. Die Erzeuger 
wissen um die Bedingungen; diese sind aber für die gewerblichen Einkäufer und erst recht für die 
Verbraucher:innenamProduktnichterkennbar.Geradeinweitverzweigtenund/oderkleinstrukturier-
tenLieferkettensinddieInformationenzuUmweltauswirkungenderProduktionoderzudenSozial-
und Arbeitsbedingungen nicht allen Abnehmern zugänglich oder nur unter hohen  Informationskosten 
zu erhalten. Daher sind agrarische Lieferketten oft durch ausgeprägte Informationsasymmetrien 
 gekennzeichnet. Lieferverträge entlang der Angebotskette mit detaillierten Qualitätsanforderungen 
und  Vertragsklauseln versuchen diese zu reduzieren (Williamson 2002, Barrett et al. 2022).

AbhilfezumBeispieldurchfreiwilligeZertifizierungenvonSorgfaltspflichten,beidenenexternePrüfer
durchKontrollendesProduktionsprozessesvorOrtfürTransparenzsorgen,findetseitvielenJahren
statt,jedochkeineswegsflächendeckendund–wiedasweiterhinhoheVorkommenvonmenschen-
rechtlichenVerstößenzeigt–nichtimmerausreichendeffektiv(vgl.Kap.4.2).

Der Anreiz zu freiwilligen Maßnahmen kann steigen, wenn das Menschenrechts- und Umwelt-
engagement bei den Zulieferern für das Marketing genutzt werden kann. Das bekannteste Beispiel 
dafür sind Label wie z. B. Fairtrade. Allerdings erfahren diese am Markt bis heute nur eine sehr 
 begrenzte Nachfrage und erreichen nur Nischen (s. o.).

Marktkonzentration und natürliche Monopole
Die Lieferbeziehungen in globalen Lieferketten können durch Abhängigkeiten und ungleiche Verhand-
lungsmacht gekennzeichnet sein. Zulieferer in LMIC stehen in einem harten Wettbewerb zueinander 
undsehensichteilweiseoligopolistischenNachfragestrukturen(Oligopsonen)gegenüber.Beschaf-
fungsmärkte in LMIC tendieren zu natürlichen Monopolen, wenn – z. B. durch schlechte Infrastruktu-
renwiefehlendeKühl-undLagermöglichkeitenundhoheSkaleneffekte–Produzentenunterhohem
zeitlichenDruckbeiderVermarktungstehenundnureinAbnehmer(oderwenige)vorOrtverfügbar
ist. Dieser eine (oder wenige) Abnehmer kann in dem Fall monopolartig agieren und Marktmacht aus-
üben. Die Studien zu Marktmacht in LMIC sind allerdings komplex und die Ergebnisse uneinheitlich, 
auchweildieTendenzzuvertikalintegriertenKettenneueHerausforderungenaufwirft(Barrettetal.
2022).MarktmächtigeAbnehmerkönnenihreLieferantenunterDrucksetzen.Siekönnenaberu.U.
Monopolgewinne auch dazu nutzen, Preise entlang der Wertschöpfungskette zu stabilisieren und 
HandlungsspielräumefürihreLieferantenzuöffnen.AuchstehenverbrauchernaheUnternehmenam
EndederKetteunterbesondererBeachtungderÖffentlichkeit,auchwasdieSozialbedingungenihrer
Lieferanten angeht (Tang et al. 2021). 
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Welche Schlussfolgerungen ergeben sich für das Unternehmensverhalten? 
VordemHintergrundderskizziertenProblemedesMarktes,sozialeBedingungenundUmweltschutz
in(internationalen)Lieferkettenzugewährleisten,wardieAusgangssituationfürUnternehmeninder
letzten Dekade, als die Diskussion um Lieferkettengesetze an Fahrt aufgenommen hat, kompli ziert: 
Unternehmen,die imglobalenWareneinkauf rein kostenorientiert unterVernachlässigung vonMen-
schenrechtenundUmweltbelangeneinkaufen,könnenKostenvorteilerealisieren,wasinAgrarmärkten,
in denen z. T. mit sehr geringen Margen gehandelt wird, wettbewerbsrelevant ist. Zwar verbleibt das 
ImagerisikogegenübereinersensibilisiertenÖffentlichkeit,aberdieWahrscheinlichkeitfürdasEin-
treten eines medialen Skandalfalls ist aus unterschiedlichen Gründen wohl relativ niedrig (wenn auch 
kaum kalkulierbar und mit hohen potenziellen Imageschäden verknüpft). Allerdings entspricht ein 
Ausnutzen von Menschenrechtsverletzungen oft auch nicht den Wertvorstellungen vieler Menschen 
imManagementundderMitarbeiter:innenderUnternehmen.VordiesemHintergrundwuchsdieKritik
anfreiwilligenMaßnahmenundInitiativen,wiez.B.GlobalCompact,auchausKreisenderWirtschaft
(z.B.KaleckundSaage-Maaß2016:28).

DeshalbhatsichindenletztenJahreneineganzeReihevonUnternehmenfürdieEinführungvonver-
pflichtendenLieferkettensorgfaltspflichtengesetzeneingesetzt,umeinlevel playing field, also gleiche 
WettbewerbschancenfürmoralischverantwortlichhandelndeUnternehmensicherzustellen.15 Ebenso 
wurdendiverseMulti-Akteurs-PlattformenfürProduktewieBananen,KakaoundKaffeegegründet,
dieeinebreiteUmsetzungunterstützensollen.Allerdingssindauchdiesekooperativenfreiwilligen
MaßnahmennichtflächendeckenderfolgtundinihrerUmsetzungbegrenzt(vgl.Kap.4.2).

IndiesemSinneschützenLieferkettenverpflichtungenProduzentenundHändlervorWettbewerbern,
diesichdurchNicht-EinhaltunggrundlegenderMenschenrechtsstandardsundMissachtungvonUm-
weltbelangenKostenvorteileiminternationalenWettbewerbverschaffenwollen.Lieferkettengesetze
versuchen,HerstellerundHandelsunternehmen,dieimHinblickaufBereichewieLebensmittelsicher-
heit und Produktqualität bereits Standards in der Wertschöpfungskette etablieren oder beachten, 
auchfürMenschenrechts-undUmweltfragenindieVerantwortungzunehmen.Ausunverbindlichen
Regelungen(soft laws)werdenrechtlichverbindlicheRegelungenimBereichderunternehmerischen
Sorgfaltsplichten.

2.4 Warum löst der Staat die Probleme nicht ausreichend?

Die naheliegende Lösung zur Durchsetzung von grundlegenden Menschenrechten und Umwelt-
schutzmaßnahmen,zudenensichfastalleStaatenderUNverpflichtethaben,wäredieDurchsetzung
derRechtevorOrtdurchdenStaat.JedochkommteshierzuUmsetzungsdefiziten.Sokannesz.B.
durchEinflussvonLobby-Gruppendazukommen,dassUmwelt-undArbeitsschutzgesetzeschwach
formuliert, kaum sanktioniert oder nicht ausreichend kontrolliert werden.16 In einem Teil der LMIC 
kommthinzu,dassschwachausgeprägtestaatlicheVerwaltungsstrukturensowiegeringefinanzielle
Mittel dieUmsetzung vonMenschenrechten undUmweltschutzmaßnahmen erschweren oder un-
möglich machen (Denter und Friess 2023). 

15 Siehe https://www.business-humanrights.org/de/schwerpunkt-themen/mandatory-due-diligence/gesetz/.
16 EinBeispielfüreinenichtausreichendestaatlicheKontrolleistdieEtablierungdesQS-SystemsinDeutschland.

https://www.business-humanrights.org/de/schwerpunkt-themen/mandatory-due-diligence/gesetz/
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VielfachweisenLMICnurwenigeexportorientierteSektorenaufundhängen,auchimHinblickauf
ihreStaatseinnahmen,vonderenWettbewerbsfähigkeitab.WenneseinenglobalenTrendzurUnter-
schreitungvonStandardsgibt,dannfälltesdenentsprechendenLändernschwer,Umwelt-undMen-
schenrechte in ihrem Land durchzusetzen, wenn damit Wettbewerbsnachteile im globalen Standort-
wettbewerbverbundensind.InLändernwieCôted’IvoireoderGhanaliegtz.B.derAnteilvonKakao
andenExporterlösen(jenachPreislageaufdemWeltmarkt)zwischenknapp20%inGhanaundbis
zuknapp40%inderCôted’Ivoire(Boysenetal.2023,vanHuellenundAbubakar2021).Daherist
der Druck hoch, einen solchen Sektor international wettbewerbsfähig zu halten. Ein anderes Beispiel 
istderKaffeemarkt,aufdemeinigeLänderwieetwaBrasiliendurchgroßbetrieblicheStrukturenmit
stärkerer Mechanisierung erhebliche Wettbewerbsvorteile gegenüber Ländern mit kleinbäuerlicheren 
Strukturenbesitzen,sodassLetztereunterDruckstehen,zusätzlicheKostennachteilezuvermeiden.
In Fällen hohen internationalen Wettbewerbsdrucks gibt es Situationen, in denen Staaten sich aus 
ökonomischenGründenmitderUmsetzungdervonihnengesetztenMenschen-undUmweltschutz-
standardsschwertunundeszueinemUnterbietungswettlaufkommenkann.DieEinhaltungderStan-
dardswürdeeineKooperationderbetroffenenLänderverlangen–esliegtalsoeinsozialesDilemma
vor,beidemjedereinzelneStaateinenAnreizhat,sichkurzfristigeStandortvorteilezuverschaffen.

DieRegierungenderbeidenführendenAnbauländervonKakao,Côted’IvoireundGhana,habenim
Jahr2020einÜbereinkommenzurDurchsetzungeinesexistenzsicherndenEinkommens(living 
income)fürihreKleinbauernund-bäuerinnenimKakaosektorgetroffen.ImKerngingesumeine
AbsprachezurErzielungeinesLivingIncomeDifferentials(LID),indemaufdenExportpreispro
TonneKakaoeinePrämievon400USDaufgeschlagenwerdensollte,dievondeninternationa-
lenKäufernzuzahlensei.ZusätzlichwurdeeineProduktionsquotefürbeideLändervereinbart,
um die Menge zu begrenzen. Im Ergebnis konnten kurzfristige Preissteigerungen durchgesetzt 
werden.DierückläufigeNachfrage,eineunerwartetgroßeErnteundmangelndeLagermöglich-
keiten führtenallerdingswiederumzuErlöseinbußen imExport,sodasszumindestbisherdie
höheren Einkommen nicht erfolgreich auf dem internationalen Markt durchgesetzt werden konnten 
(dazuausführlichKap.5.7.2).

Textbox 2.1: Das (bisher) gescheiterte Kakao-Preiskartell von Ghana und Côte d’Ivoire

In Fällen eines staatlichenUnterbietungswettbewerbs ist dieDurchsetzung vonMenschenrechten
durchdasinternationaleRechtgrundsätzlichschwierig,daeskeineInstanzgibt,diedieStaatenzur
DurchsetzungvonEntscheidungenderMenschenrechtsgerichtshöfeoderderUNoderILOzwingen
könnte(KaleckundSaage-Maaß2016:55).DanurStaatenanVölkerrechtegebundensind,können
UnternehmennichtvordiesenOrganenangeklagtwerden(ebd).WeiterhinsteheninAbwesenheiteiner
Normenhierarchie Menschenrechtspakte nicht automatisch über dem Wirtschaftsvölkerrecht; beide 
stehennebeneinander.BeieinerKollisionbeiderRechtssystemewerdensich faktischoftdiewirt-
schaftlichenInteressendurchsetzen(ebd.).DieUmsetzungvonunternehmerischenSorgfaltspflichten
im Bereich der Menschenrechte erfordert demzufolge andere Steuerungsmechanismen. Insofern bie-
tetdasAdressierenderAkteureimeigenen,nationalenRegulierungsraumDurchsetzungsvorteile,die
sich entlang der Lieferkette auch international auswirken. Dies entspricht auch dem völkerrechtlichen 
Kooperationsgebot,wonachsichStaatenbeiderDurchsetzungihrervölkerrechtlichenVerpflichtun-
gen gegenseitig unterstützen sollten.
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Lokal vs. global wirkende Effekte am Beispiel Umwelt
MitBlickaufUmweltgüterkommtihreunterschiedlicheräumlicheWirkungbeistaatlichenLösungen
erschwerendhinzu.SowohlöffentlicheGüteralsauchGemeinschaftsgüterkönnenaufverschiedenen
räumlichenEbenen(lokalbisglobal)vorhandensein.DasKlimawird inderLiteratureinheitlichals
globalesGutbetrachtet,aberuneinheitlichinderFrage,obeseinglobalesöffentlichesGut(z.B.Kaul
etal.1999)istoderobesalsglobalesGemeinschaftsgut(z.B.Soroos2005)behandeltwerdensoll.
Diesliegtdaran,dassimHinblickaufdieEmissionvonTreibhausgasenunterdenBedingungender
heutigenfossilgeprägtenIndustriegesellschaftRivalitätbesteht,währendvoneinemstabilenWelt-
klimaineinerde-karbonisiertenWeltalleMenschenprofitierenwürden,esalsokeineRivalitätund
AusschließbarkeitinderNutzungmehrgäbe.

GlobaleUmweltgütererfordern,unabhängigvonderKategorisierungalsöffentlicheoderGemein-
schaftsgüter,länderübergreifendeRegelungen,wiesieimLieferkettengesetzvorausgesetztwerden.
DiesekönnenjedochaufunterschiedlicheregionalePräferenzenbezüglichNotwendigkeitvonRege-
lungen,PriorisierungundRegelungsintensitättreffen.FürdenKlimaschutzistdieNotwendigkeiteiner
globalen Lösung eindeutig, da Treibhausgase global wirken, unabhängig vom Entstehungsort. Bei 
anderenUmweltproblemenkönnendagegenregionaleUnterschiedeindenmöglichenBelastungen
oder Verursachungsschwerpunkten oder aber auch in den Präferenzen der Gesellschaft bestehen. 
InsofernbedarfesnochweitererDifferenzierungenderArtderUmweltzieleimHinblickaufglobale,
lokaleundgemischteUmweltgüter:

 ● GlobaleUmweltgütersinddurcheineNutzungüberLänder,MenschenundGenerationenhinweg
definiert(Kauletal.1999:10).NebendemKlimasindOzeaneeinweiteresBeispieleinesglobalen
Umweltguts.IndiesemFallsinddaherglobaleLösungsansätzenotwendig.

 ● Bei regionalenund lokalenUmweltgütern istdieNutzung imVergleichzuglobalenöffentlichen
Güterngeografischregionaloder lokalbegrenztbzw.sindihreUmweltwirkungenregionaloder
lokalbeschränkt.BeispielesindBodengesundheitunddieQualitätvonGewässern.Hieristdaher
einlokalerRegelungsansatzsinnvoll.

 ● GemischteUmweltgüterhabeneineglobalesowieeineregionaleoderlokaleEbenederNutzung
bzw. Auswirkung. Ein Beispiel ist Biodiversität, da Artensterben zum Teil einen globalen Verlust an 
Vielfalt beinhaltet, aber auch die Auswirkungen auf die lokale Artenvielfalt wichtig sind. Dies macht 
daherdieDebatteüberAnsatzpunktefürRegelungen(lokal,global)undmöglicheRegelungsde-
signs deutlich komplexer. 

Umwelt-undklimabezogeneLieferkettensorgfaltspflichtenregelungensindvonihrerGeneseherauf
globaleinheitlicheMindeststandardsausgerichtet,setzenalsoglobaleUmweltgütervoraus–unter
derAnnahme,dassderSchutzdieserUmweltgütervonallenStaatengleichermaßenpräferiertwird.
BeiregionalenodergemischtenUmweltgüternwerdensichunterschiedlicheStandardsherausbilden,
weilsichdieLänderentscheidenmüssen,wiewichtigihnendieseUmwelteigenschaftenjeweilsim
VergleichzuanderengesellschaftlichenZielensind.InsofernkönnenbeilokalenUmweltgütern,aber
auch bei Lohnniveau oder anderen sozialen Themen, unterschiedliche Regelungsansätze rational
 begründet werden.17BeidenLieferkettensorgfaltspflichtenregelungensollteesdaherumStandards
gehen,dievon(fast)allenUN-Ländernunterzeichnetwurden(wiez.B.dieILO-Kernarbeitsnormen)
oderdieeinenglobalenUmweltgutcharakterhaben.

17 Im internationalenHandel ist dies in Bezug auf sanitäre und phytosanitäre Regelungen, die über internationale
StandardshinausgehenoderStandardssetzen,woeskeineinternationalenRegelungengibt,imSPS-Abkommen
derWTOgeregelt.
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2.5	 	Warum	sollten	Unternehmen	auch	von	sich	aus	Verantwortung	übernehmen?

Für die Verantwortung von Unternehmen, sich für die Einhaltung vonMenschenrechten über die
Grenzendes eigenenUnternehmens hinweg einzusetzen, bestehen nebenden genannten völker-
rechtlichen Argumenten auch in der Philosophie verankerte ethisch-politische Begründungslinien und 
Prinzipien:Hiernach tragennichtnurdiejenigenVerantwortung,dieeinProblemverursachthaben
(Verursacherprinzip), sondernauchdiejenigen,diedarauseinenNutzen ziehen (Nutznießerprinzip)
und/oderdieüberdieMöglichkeitenzurAbhilfeverfügen(Fähigkeitenprinzip)(Hayward2012).Sorg-
faltspflichtengesetzemit ihremFokus auf die Verantwortung größererUnternehmen vorrangigmit
Sitz inLändernmithohenPro-Kopf-EinkommenunterstellennichtzwingendeinedirekteUrsache-
Wirkung-Beziehung.DieVerantwortungdesUnternehmenshängtalsonichtnurdavonab,obesdie
MenschenrechtsverletzungendurchseineigenesHandelnverursachthat.Stattdessen fokussieren
die ethischen Prinzipien auch darauf, dass Abnehmer in wohlhabenden Ländern einen Nutzen daraus 
ziehen(Nutznießerprinzip),wennihreLieferantenMenschenrechtemissachten(undsiedadurchgüns-
tigeranbietenkönnen),undinsbesondere,dassUnternehmeninderLagesind,aufdasHandelnihrer
LieferantenEinflusszunehmen(Fähigkeitenprinzip).

Die grundsätzliche Fähigkeit, Lieferanten in ihrem unternehmerischen Verhalten durch Vorgaben 
wesentlichzubeeinflussen,kannzumindest fürgrößereAbnehmervorausgesetztwerden,wiedie
bereits existierendenumfassendenEinflussnahmen imBereichdesQualitätsmanagements zeigen
(vgl.Kap.4.1).VordemHintergrundzunehmendkonzentrierterWertschöpfungsstufengeradeinder
Mitte (z. B. im internationalen Agrarhandel) und am Ende (im Lebensmitteleinzelhandel) der Lebens-
mittelwertschöpfungsketteliegtesnahe,solchegrößerenunddamitfähigerenAkteureauchfürdie
UmsetzunggrundlegenderStandardsbeiMenschen-undUmweltrechtenindiePflichtzunehmen.

2.6	 	Bewertungsperspektiven	zur	Einschätzung	der	Lieferkettengesetzgebungen

AngesichtsdeszuvorskizziertenweitreichendenWandels,denderneueAnsatz indenUnterneh-
men bewirken soll, stellen sich grundsätzliche Fragen, etwa nach der (verfassungs-)rechtlichen Zu-
lässigkeitder InpflichtnahmederUnternehmenoderderMessungdermöglichenNachhaltigkeits-
wirkungen.Weiterhinistzufragen,wasdieserAnsatzfürdiebisherigeHandelspolitikgrundsätzlich
bedeutet, ob damit völkerrechtliche Probleme verbunden sein könnten, ob extraterritorial wirkende 
VorgabenwohlhabenderIndustrieländergegenüberbetroffenenLMIClegitimsindundwiesiesichin
geostrategischeInteressenundPolitikenderEUeinfügen.Schließlichistzufragen,wieaufwändigdie
UmsetzungderSorgfaltspflichtenseinwirdundwelchenbürokratischenAufwanddieUmsetzungbei
denbetroffenenUnternehmenundbeidenzuständigenBehördenauslöst(vgl.Abb.2.1).Derfolgende
AbschnitterläutertdieverschiedenenPerspektiven,ausdenendieSorgfaltspflichtenregelungenbe-
wertet werden können.
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Quelle: Eigene Darstellung.
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Abbildung 2.1: Zugänge zur Bewertung der Sorgfaltspflichtenregelungen 

Übergeordnetes Ziel der Lieferkettensorgfaltspflichtenregelungen sind zunächst Fortschritte bei
der Durchsetzung zentraler Menschenrechte im Bereich der Arbeitswelt. Entsprechend ist zu unter-
suchen, ob Lieferkettengesetzgebungen relevante Menschenrechtsfortschritte ermöglichen, wie die 
SorgfaltspflichtenumgesetztundkontrolliertwerdenkönnenundwelcherBedingungenesbedarf,um
positiveAuswirkungenzuerzielen.InjüngererZeitwirddarüberhinausdiskutiert,inwelchemUmfang
auchdieUmsetzungvonglobalenUmweltzielen(insb.KlimaschutzundBiodiversität)durchdiesen
Regelungsansatzbefördertwerdenkann.

SorgfaltspflichtenregelungenkönnenzuZielkonflikten,aberauchzusynergistischenEffektenführen.
Eine Stärkung derMenschenrechte und des Schutzes der Umwelt durch Sorgfaltspflichten kann
zumBeispielpositiveindirekteWirkungenaufdieResilienzvonAgrar-undErnährungssystemenim
SinneeinerverbessertenReaktionsfähigkeitaufetwaUmweltveränderungenentfalten(vgl.UN2020,
FAO2021,WBAE2020).VerpflichtendeSorgfaltspflichtenkönnenaberauchnicht-intendierteEffekte
auslösen,bspw.wennsiezueinemRückzugvonUnternehmenausHochrisikogebietenführenund
damitfürdieMenscheninohnehinprekärenRegionenweitereVerschlechterungenmitsichbringen.
DarüberhinausdeckensienureinenTeilderMenschenrechts-undUmweltrisikenabundfindennicht
weltweitAnwendung,weshalbeszuMarktspaltungenkommenkann(dazuKap.5.5.2).
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Aus betriebswirtschaftlicher Sichtistzuanalysieren,mitwelchenKonzeptenundwelchemAufwand
BetriebedieerweitertenSorgfaltspflichtenumsetzen(Kap.5.1.1).EsistimderzeitigenStadiumnoch
relativunklar,welcheInstrumenteinderUmsetzungprioritärgenutztwerden.Sowirdvermutet,dass
ZertifizierungssystemeeinezentraleRollespielenwerden,dassalsodieTeilnahmeaneinemneutral
geprüften Standard immer stärker zur Liefervoraussetzung in der Agrar- und Ernährungswirtschaft 
wird.IndiesemFallwürdedieEffektivitätderSorgfaltspflichtenregelungendavonabhängen,obZerti-
fizierungsstandardseinehinreichendzuverlässigeUmsetzungundKontrollesicherstellen(Kap.5.1.2).
AusvolkswirtschaftlicherSichtistzufragen,obdieSorgfaltspflichtengesetzeimVergleichzualter-
nativenRegelungeneinpositivesKosten-Nutzen-Verhältnisaufweisen,alsoeffizientsind.

ImGegensatz zum verabschiedeten deutschen LkSG ist in der geplantenCSDDD nach jetzigem
StandeinezivilrechtlicheHaftungderUnternehmenfürVerstößebei ihrenLieferantenvorgesehen.
AuchkönntedieseHaftung,soderEntwurf,nichtnurdiedirektenLieferanten,sondernauchweitere
Vorlieferantenstufen umfassen. Aus rechtlicher Perspektive stellen sich hier Fragen der verfassungs-
rechtlichen Zulässigkeit und der Verhältnismäßigkeit sowie der Kompatibilitätmit dem deutschen
Rechtssystem(Kap.5.2).Zufragenistaberauch,obeinezivilrechtlicheHaftungangesichtsderBe-
weisprobleme ein „Papiertiger“ bleiben könnte.

DasdeutscheLkSGbeinhaltetimKerneineBemühenspflichtfürUnternehmen,wobeidasBemühen
des Managements durch Dokumente und andere Materialien nachzuweisen ist. Aus administrativer 
Sicht ist die Gefahr naheliegend, dass es zum Aufbau von Legitimationsfassaden kommen könnte, die 
einenhohenverwaltungstechnischenAufwandgeradefürkleineundmittlereUnternehmen(KMUs)
bringen, deren Nutzen aber begrenzt sein könnte. Berichterstattung und Transparenz führen alleine 
nichtautomatischzunachhaltigerenGeschäftspraktiken(Mason2020).FürUnternehmendesAgrar-
undErnährungssektorsistdiesbesondersrelevant,dazumindesteinTeilderUnternehmenzusätzlich
vonderEU-VerordnungzuentwaldungsfreienLieferkettenbetroffenist,dieweitereDokumentations-
pflichtenmitsichbringt.Esistdeshalbzuuntersuchen,welcheRegelungenzurEffektivitätderNor-
menbeitragenundwelchevornehmlichBürokratieaufwandbeidenUnternehmenundaufSeitendes
Staates verursachen.

Aus der politikwissenschaftlichen Perspektive wirft die weitgehend parallele Entwicklung von horizon-
talen18undsektorspezifischenLieferkettenregelungendurchunterschiedlicheGeneraldirektionender
EUundinmehrerenMitgliedstaatenFragenderPolitikkohärenzundderGestaltungvonPolitikpake-
ten auf. Gerade im sich mit dem Green Deal und weiteren Strategien (wie z. B. in den Politikfeldern 
derHandels-oderAußenpolitik) abzeichnendenProzessderbeschleunigtenNachhaltigkeitspolitik
kommtderAbstimmungunterschiedlicherRessortseinehoheBedeutungzu.

Aus Perspektive der Außenwirtschaft (Kap.5.5)sindSorgfaltspflichtenregelungenin ihremZusam-
menspiel mit teils älteren handelspolitischen multi- und bilateralen Abkommen oder auch neueren 
unilateralen Import-undExportvorgabenzusehen.UnternehmerischeSorgfaltspflichtenergänzen
bestehende handelspolitische Ansätze, um politische Ziele wie Nachhaltigkeit zu verfolgen. Zu ent-
sprechendenhandelspolitischenMaßnahmenzählendieentwicklungspolitischmotivierteneinseitigen
ZollvergünstigungenfürEntwicklungsländer,wenndiesebestimmteMenschenrechts-undUmwelt-
bedingungen einhalten. AuchdieNachhaltigkeitskapitel in bilateralenHandelsabkommengehören
hierzu, die aber wegen der begrenzten Durchsetzbarkeit oft kritisiert werden – wenn auch erstmals 
dieEU eine entsprechendeSanktionsmöglichkeit in ihremFreihandelsabkommenmitNeuseeland
eingeführthat(DGTrade2022).AuchdieseKritikwareinImpulsfürdieEntwicklungvonSorgfalts

18 HorizontaleRegelungenbetreffenalleWirtschaftssektoren.
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pflichtenregelungen.Diesekönnenalsodie internationaleUmsetzungstärken, indemLieferketten-
gesetzeanderVerpflichtunginländischerAkteureansetzen,sichaberüberdieWertschöpfungskette
bishineininsouveräneDrittstaatenausdehnen(RudloffundWieck2020).Hierauskönnenaberauch
Konfliktemit anderen bestehenden Zielen auftreten, etwa indem die Zollpräferenzen für Entwick-
lungsländer (z. B. everything but arms (EBA)) ihren Wert verlieren aufgrund der nunmehr ohnehin 
bestehendenEinhaltungspflicht(vgl.Annex1).AuchkanndasdurchdieSorgfaltspflichtenausgelöste
Risikoverhalten den angestrebten entwicklungspolitischen Handelszielen entgegenlaufen, wenn
UnternehmensichausbestimmtenLändernzurückziehen(„cut and run“).SchließlichkanndieDritt-
landwirkungunilateralerAnsätzevonderSeitedesHandelspartnersalsdiskriminierendoder„kolo-
nialistisch“wahrgenommenwerden. Insgesamt ist unklar, ob unternehmerische Sorgfaltspflichten
undklassischeInstrumentederHandelspolitikeherkomplementäroderkonfliktärwirken.

Aus dem Blickwinkel internationaler BeziehungenstehtzumeinenderVorwurfdesNeo-Kolonialismus
imRaum.Kritisiertwird,dasswohlhabendeLänderunilateralLieferkettengesetzgebungenaufden
Wegbringen–ohneAustauschmitdenbetroffenenLMIC(Kap.5.6).DieseAnforderungenwerden
dannmittelsnachfragemächtigerUnternehmenausdiesenLänderndurchgesetzt.DerAnsatzistda-
mitvonvornhereinnuraufderBasisklassischerHandelsmustermöglich,dievonRohstoffzulieferung
aus LMIC in Ländermit hohemPro-Kopf-Einkommen geprägt sind und oftmit derwirtschaftlich
 attraktiveren Weiterverarbeitung in Letzteren einhergeht. Diese Form der Arbeitsteilung steht schon 
lange,auchunabhängigvonderLieferkettengesetzgebung,inderKritik(z.B.Hickeletal.2022)und
charakterisiert eine Dimension der schwierigen Partnerbeziehung zwischen LMIC und wohlhabende-
renLändern.ZumanderenkommenzunehmendKonflikteauchfürdieeigeneneuropäischenZieleauf:
DasnachdemAngriffskriegRusslandsaufdieUkrainewiedererstarkendeDenkeninwirtschaftlichen
BlöckenwirftschließlichneuegeostrategischeFragenfürdieSuchenachAllianzenauf.Generellwer-
denZielkonfliktezwischenunilateralenSorgfaltspflichtenundangestrebtenneuenPartnersuchen– 
sowohlhandelspolitisch,aberauchaußenpolitischmotiviert–einestärkereRollespielen.Inneuen
HandelsabkommenwirdesdaherzuneuerKompromissfindungaufSeitederEUkommenkönnen,
um bei neuer Nachhaltigkeitseinforderung für ausgesuchte Partner attraktiv zu bleiben.

2.7	 Fazit

Sorgfaltspflichtenregelungenversuchen,dieMenschenrechts-undUmweltsituationüberVerpflich-
tungenderUnternehmenzuverbessern.EinTeilderWirtschafthatsichindenletztenJahrenfreiwillig
indiesemFeldengagiert,aberesbleibtdieGefahreinesUnterbietungswettbewerbs–auchzwischen
denLMICimglobalenStandortwettbewerb.BestehendeAnsätzeanLieferkettensorgfaltspflichtenin
denwohlhabenderenLändernnehmenihreUnternehmen,dieteilweiseeineerheblicheNachfrage-
machtinderWertschöpfungsketteausübenkönnen,indiePflichtzurUmsetzungbestimmterStan-
dards,dieinderenHeimatländernaberauchbeidenmeistenHandelspartnerngelten.

LieferkettenverpflichtungensollenProduzentenundHändlervorWettbewerbernschützen,diesich
durch Nicht-Einhaltung grundlegender Menschenrechtsstandards und Missachtung von Umwelt-
belangenKostenvorteile iminternationalenWettbewerbverschaffen.DieSorgfaltspflichtennehmen
Hersteller undHandelsunternehmen, von denen viele imHinblick auf Bereichewie Lebensmittel-
sicherheit und Produktqualität bereits Standards in der Wertschöpfungskette etablieren oder be-
achten,auchfürMenschenrechts-undUmweltfragenindieVerantwortung.
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FürdieVerantwortung vonUnternehmen, sich für dieEinhaltung vonMenschenrechtenüberdie
Grenzen des eigenenUnternehmens hinweg einzusetzen, gibt es zentrale ethisch-politischeBe-
gründungslinienundPrinzipien:HiernachtragennichtnurdiejenigenVerantwortung,dieeinProblem
verursacht haben (Verursacherprinzip), sondern auch diejenigen, die daraus einen Nutzen ziehen
(Nutznießerprinzip) und/oder die über die Möglichkeiten zur Abhilfe verfügen (Fähigkeitenprinzip).
SorgfaltspflichtengesetzemitihremFokusaufdieVerantwortunggrößererUnternehmenvorrangigmit
SitzinLändernmithohemPro-Kopf-EinkommenunterstellennichtzwingendeinedirekteUrsache- 
Wirkung-Beziehung.DieVerantwortungdesUnternehmenshängtalsonichtnurdavonab,obesdie
MenschenrechtsverletzungendurchseineigenesHandelnverursachthat.Stattdessen fokussieren
die ethischen Prinzipien auch darauf, dass Abnehmer in wohlhabenden Ländern einen Nutzen daraus 
ziehen(Nutznießerprinzip),wennihreLieferantenMenschenrechtemissachten(undsiedadurchgüns-
tigeranbietenkönnen)undinsbesondere,dassUnternehmeninderLagesind,aufdasHandelnihrer
LieferantenEinflusszunehmen(Fähigkeitenprinzip).

Die grundsätzliche Fähigkeit, Lieferanten in ihrem unternehmerischen Verhalten durch Vorgaben 
wesentlichzubeeinflussen,kannzumindest fürgrößereAbnehmervorausgesetztwerden,wiedie
bereitsexistierendenumfassendenEinflussnahmenimBereichdesQualitätsmanagementszeigen.
VordemHintergrundzunehmendkonzentrierterWertschöpfungsstufen–geradeinderMitte(z.B.im
internationalen Agrarhandel) und am Ende (im Lebensmitteleinzelhandel) der Lebensmittelwertschöp-
fungskette– liegtesnahe,solchegrößerenunddamit fähigerenAkteureauch fürdieUmsetzung
grundlegenderStandardsbeiMenschen-undUmweltrechtenindiePflichtzunehmen.

GesetzlicheLieferkettensorgfaltspflichtenhabendasPotenzial,zueinerVerbesserungderMenschen-
rechts-undUmweltsituationbeiHandelspartnernbeizutragen.Eshandeltsichaberumeinenneuen
Bereich,indemsichdieAbstimmungverschiedenernationalerundinternationalerRegelungenund
dieUmsetzungsdetailsnochinderEntwicklungbefinden.EsgehtumeinenweitreichendenSchritt,
weildieSorgfaltspflichtenregelungendieAufgabenteilungzwischenStaatundprivatenAkteurenhin-
sichtlichderDurchsetzungvonMenschenrechtenundUmweltregelungenentlangderWertschöp-
fungskette entscheidend ändern. Sie stellen damit vor allem aus unternehmerischer Sicht eine grund-
legendeVeränderunginderArtundWeisedar,wieUnternehmenihreVerantwortungentlangihrer
Lieferketten wahrnehmen müssen. Die grundsätzliche Fähigkeit, Lieferanten in ihrem unternehmeri-
schenVerhaltendurchVorgabenwesentlichzubeeinflussen,wirdzumindestfürgrößereAbnehmer
nicht bestritten. 

Jedochwerden dadurch zahlreiche Fragen aufgeworfen, u.a. imHinblick auf das Beschaffungs-
management von Unternehmen, den Stellenwert von Zertifizierungssystemen, völkerrechtliche
Beziehungen,geostrategischePositionierungundjuristischeGrundlagenfragen.DieseHerausforde-
rungenwerden inKapitel 5 umfassend thematisiert. Zunächstwird aber in Kapitel 3 der aktuelle
rechtlicheEntwicklungsstandvorgestellt.Kapitel4gibtdannanschließendeinenÜberblicküberdie
spezifischenMenschenrechts-undUmweltproblemedesAgrar-undErnährungssektors, zuderen
LösungLieferkettensorgfaltspflichtenregelungeneinenBeitragleistensollen.
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3.  Sorgfaltspflichtenregelungen: Grundlagen, Status quo und 
 Entwicklungen

3.1	 Sorgfaltspflichtenregelungen	weltweit

BeginnendmitderGlobalCompact-InitiativederUN imJahr2000,demBerichtdesUN-Sonder-
beauftragen John Ruggie zu unternehmerischen Sorgfaltspflichten und den darauf aufbauenden
UN-LeitprinzipienzuWirtschaftundMenschenrechtensindglobaleVerhaltensstandardsbezüglich
unternehmerischerSorgfaltspflichtenvielerortsinnationaleGesetzgebungeneingeflossen,soinden
„California Transparency in Supply Chains Act“ (2012), den „UK Modern Slavery Act“(2016),dasfran-
zösischeSorgfaltspflichtgesetz(„Loi de Vigilance“, 2017), die „Modern Slavery Acts“ von Australien 
undNewSouthWales(2019)unddasGesetzgegenKinderarbeitindenNiederlanden(2024).Abbil-
dung3.1stelltdieseEntwicklunganhandvoneinzelnenfreiwilligensowieverpflichtendenSorgfalts-
undBerichtspflichtensowieImportverbotendar.Auffälligist,dassüberdieZeithinweginsbesondere
inOECD-LändernimmermehrverpflichtendeSorgfaltsanforderungenhinzukommen.Grundsätzlich
lässt sich damit auch international eine Entwicklung vom sogenannten „soft law“ im Bereich der 
unternehmerischenSorgfaltspflichtenhinzurechtlichverbindlichenRegelungenerkennen.Mitdem
Ziel,dieUnterschiedeundGemeinsamkeitendieserwachsendenAnzahlvonGesetzgebungendar-
zustellen,führtdieOECDderzeiteine„mappingexercise“derbestehendenSorgfaltspflichtengesetz-
gebungenund-initiativeninklusiveandererergänzenderMaßnahmenderG7-Staatendurch,deren
VeröffentlichungfürEnde2023vorgesehenist.19

19 https://www.g7germany.de/resource/blob/997532/2040144/8bd6097641a2c66114d95a2615c4d01d/2022-05-16
-g7-agrarminister-eng-data.pdf?download=1 

https://www.g7germany.de/resource/blob/997532/2040144/8bd6097641a2c66114d95a2615c4d01d/2022-05-16-g7-agrarminister-eng-data.pdf?download=1
https://www.g7germany.de/resource/blob/997532/2040144/8bd6097641a2c66114d95a2615c4d01d/2022-05-16-g7-agrarminister-eng-data.pdf?download=1
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Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Grabosch 2021, Luthango und Schulze 2023.

Abbildung 3.1:  Menschenrechtsbezogene Regelungen und Sorgfaltspflichten im Zeitverlauf 
(Auswahl)
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Chains Act (2010)
USA: Dodd-Frank Act (2010)

EU: Holzhandel-Verordnung (2010)

2011
UN-Leitprinzipien zu Wirtschaft und
Menschenrechten

2014 (IN ERARBEITUNG)
Einrichtung einer zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe 
des UN-Menschenrechtsrats zur Erarbeitung eines
verbindlichen Abkommens zum Thema Unternehmen 
und Menschenrechte („Binding Treaty“)

2015
Sustainable Development Goals

2016
Deutscher Nationaler Aktionsplan Wirtschaft und
Menschenrechte2016

UK: Modern Slavery Act (2015)
USA: Tariff Act (2016 (1930))

2017
OECD/FAO-Leitfaden für verantwortungsvolle
landwirtschaftliche Lieferketten2017

Frankreich: Loi de Vigilance

2018
OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht 
für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln

2019
Australien: Modern Slavery Act (2018)

2020
Kanada: Customs Tariff Act

2021
EU: Konfliktmineralien-Verordnung (2017)

2022
Norwegen: Transparency Act (2021) 

Schweiz: CSR-Reporting und Sorgfaltspflichten 
zu Kinderarbeit, Konfliktmineralien

2022 (IN ERARBEITUNG)
Die zwischenstaatliche Arbeitsgruppe des 
UN-Menschenrechtsrats zur Erarbeitung eines 
verbindlichen Abkommens zum Thema Unternehmen 
und Menschenrechte („Binding Treaty“) legt eine 
dritte Fassung eines möglichen Vertragstextes vor

2023
EU: Richtline zur vertieften 
Nachhaltigkeitsberichterstattung (2022)

2023/24
Deutschland: 

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (2021)

~ 2024
Niederlande: Gesetz gegen Kinderarbeit (2019)
EU: Verordnung zu entwaldungsfreien
Lieferketten (2023) 

IN VERHANDLUNG
EU: Richtlinie zu Sorgfaltspflichten von

Unternehmen
EU: Verordnung für ein Verbot von Produkten

aus Zwangsarbeit

VERPFLICHTENDE SORGFALTS- ODER BERICHTSPFLICHTEN
FREIWILLIGE SORGFALTS- ODER BERICHTSPFLICHTEN
IMPORTVERBOTE
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3.2	Völkerrechtlicher	Bezugsrahmen	der	Sorgfaltspflichten	

Arbeitsrecht
DiesichentwickelndengesetzlichenSorgfaltspflichtenbeziehensichvornehmlichauf internationale
ÜbereinkommenindenBereichenArbeits-,Menschen-undUmweltrecht.VielenderGesetzebzw.
Gesetzentwürfe sowie der auf Freiwilligkeit beruhenden Vorgänger ist gemein, dass sie sich auf 
ursprünglich acht der zehn Kernarbeitsnormen der International Labour Organisation (ILO)20 be-
ziehen.AufgrunddiesesverbindendenCharakterswerdendieKernarbeitsnormenandieserStelle
kurzdargestellt.ImAnschlusswirdzudemaufdieeinschlägigeninternationalenÜbereinkommenim
Umweltbereicheingegangen,diezumindestteilweisealsTeilderunternehmerischenSorgfaltspflichten
vorgesehen sind bzw. diskutiert werden.

Die ILO beruht auf den fünfGrundprinzipien (1) Verbot von Zwangsarbeit, (2) Vereinigungsfreiheit
undRechtaufKollektivverhandlungen,(3)VerbotderDiskriminierunginBeschäftigungundBeruf,(4)
AbschaffungderKinderarbeitsowie(5)Arbeitsschutzund-sicherheit,woransicheineVielzahlihrer
ÜbereinkommenundEmpfehlungenorientiert. JedemGrundprinzip lassensich jeweils zweiKern-
arbeitsnormen zuordnen: 

1. Prinzip „Verbot der Zwangsarbeit“: 
● ÜbereinkommenNr.29:Zwangsarbeit(1930) 
● ÜbereinkommenNr.105:AbschaffungderZwangsarbeit(1957)

2. Prinzip„VereinigungsfreiheitundRechtaufKollektivverhandlungen“: 
● ÜbereinkommenNr.87:VereinigungsfreiheitundSchutzdesVereinigungsrechtes(1948) 
● ÜbereinkommenNr.98:VereinigungsrechtundRechtzuKollektivverhandlungen(1949)

3.  Prinzip „Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf“: 
● ÜbereinkommenNr.100:GleichheitdesEntgelts(1951) 
● ÜbereinkommenNr.111:DiskriminierunginBeschäftigungundBeruf(1958)

4. Prinzip„AbschaffungderKinderarbeit“: 
● ÜbereinkommenNr.138:Mindestalter(1973) 
● ÜbereinkommenNr.182:VerbotundunverzüglicheMaßnahmenzurBeseitigung 
 derschlimmstenFormenderKinderarbeit(1999)

5.  Prinzip „Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit“: 
● ÜbereinkommenNr.155:ArbeitsschutzundArbeitsumwelt(1981) 
● ÜbereinkommenNr.187:FörderungsrahmenfürdenArbeitsschutz(2009)

AuseinerVielzahlvonÜbereinkommensinddiesealsKernarbeitsnormenbekannt,dasie1998 im
Rahmender86.Tagungder InternationalenArbeitskonferenz indie„Erklärungübergrundlegende
RechtebeiderArbeit“(ILO1998)aufgenommenwurdenundsomiteinenherausgehobenenStatus
erlangten.Dieser istgekennzeichnetdurcheinenschnellerreichtenKonsens,auchohneRatifizie-
rung: Vier Jahre zuvor hatten imRahmen desWeltgipfels für soziale Entwicklung in Kopenhagen
dieteilnehmendenRegierungenVerpflichtungenundeinenAktionsplanangenommen,derauchdie
GrundrechtederArbeiter:innenstärkensollte.DieRatifizierungendereinzelnenILO-Übereinkommen
verliefenimNachgangjedochschleppend,weshalbsichdieILOinderErklärungvon1998„feierlich
verpflichtet[…]ihreMitgliederbeiderErreichungdieserZielezuunterstützen“(ILO1998:2).

20 Die ILOhat imJahr2022dieÜbereinkommenNr.155undNr.187alsGrundprinzip„ArbeitsschutzundArbeits-
sicherheit“densogenanntenKernarbeitsnormenhinzugefügtundsomitderenAnzahlvonachtauf zehnerhöht;
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453911:NO.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453911:NO
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DurchdieAufnahmederunterdenGrundprinzipieneinsbisvieraufgeführtenÜbereinkommenindie
„ErklärungübergrundlegendeRechtebeiderArbeit“ verpflichtensichalleLänderalleinaufgrund
ihrer ILO-Mitgliedschaft,dieseKernarbeitsnormeneinzuhalten,unabhängigvoneinerRatifizierung.
ImFalleeinerRatifizierungwerdendieILO-Kernarbeitsnormenjedochrechtlichbindend,undregel-
mäßigesowiebesondereÜberwachungsverfahrensetzenein.DochauchohneoffizielleRatifizierung
wirderwartet,dassdieILO-MitgliedstaatenjährlichineinemvereinfachtenVerfahrenüberdenStand
derUmsetzungderKernarbeitsnormenberichten.

Allerdings entwickelten sich die Grundprinzipien über die Zeit und so wurden die lange geltenden acht 
Kernarbeitsnormen2022aufzehnausgeweitet(sieheÜbereinkommenunterGrundprinzip5).Dieshat
EinflussaufdenStandder(staatlichen)Umsetzung.GeradediejüngstenbeidenKernarbeitsnormen
sindnochnichteinmalvonallenEU-Mitgliedstaatenratifiziert.DieehemalsachtKernarbeitsnormen
habenmittlerweilejedochdieüberwiegendeAnzahlallerLänderratifiziert,darunterauchDeutsch-
land.21ImVergleichliegtdieRatifizierungbeianderenNormengeringer,etwabeimILO-Mutterschutz-
übereinkommen bei nur 43 Ländern.22 Relevante Ausnahmen stellen beispielweiseChinamit vier
nicht-ratifiziertenÜbereinkommen (Nr.29,87,98,187)oderdieUSAmit lediglichzwei ratifizierten
Kernarbeitsnormen (Nr. 105, 182) dar.23 Ratifizieren Mitgliedstaaten die Kernarbeitsnormen nicht,
 greifen keine Sanktionsmechanismen. 

EinejährlicheAnalysedesinternationalenGewerkschaftsbunds(IUTC)zeigt,dassdieRatifizierungen
der jeweiligen ILO-Kernarbeitsnormen oft nicht der Situation vor Ort entsprechen; Arbeitnehmer-
rechtsverletzungentretenhäufigauchinLändernauf,diediemeistenKernarbeitsnormenratifiziert
haben(IUTC2023).

In der Erklärung von 1998 wird hervorgehoben, dass die Kernarbeitsnormen weder für handels-
protektionistische Zwecke noch für das Infragestellen des komparativen Vorteils eines Landes  genutzt 
werden dürfen (ILO 1998:5). Das bedeutet, dass Staaten beispielsweise keine Handelsschranken
aufbauendürfen,weileinandererStaatdieKernarbeitsnormennichtratifizierthat.ImRahmenvon
HandelsabkommenabergehteszunehmendgenauumeinesolcheVerknüpfungvonMarktöffnung
undEinhaltungvonKernarbeitsnormen(vgl.Kap.5.6.2).

Umweltrecht
Des Weiteren stellen zusätzlich zu den Arbeitsrechtsnormen einschlägige Menschenrechts- und 
UmweltübereinkommendieReferenzfürdie(sichentwickelnden)gesetzlichenSorgfaltspflichtendar.
InAnnex1befindetsicheinekomplettetabellarischeÜbersichtüberdieUmweltabkommen,dieim
EU-Entscheidungsprozessdebattiertwerden.

21 Deutschlandhat jedochnochnichtdasÜbereinkommenNr.155ratifiziert,dasseit2022auchunterdieKern-
arbeitsnormen zählt, siehe https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_
INSTRUMENT_ID:312300:NO(Stand:Oktober2023). 

22 https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_
ID:312328:NO 

23 https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:10011:0::NO::P10011_DISPLAY_BY,P10011_CONVENTION_
TYPE_CODE:2,F 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312328:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312328:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:10011:0::NO::P10011_DISPLAY_BY,P10011_CONVENTION_TYPE_CODE:2,F
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:10011:0::NO::P10011_DISPLAY_BY,P10011_CONVENTION_TYPE_CODE:2,F
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ImBereichderinternationalenÜbereinkommenimUmweltbereichhabendasdeutscheLkSGundder
EntwurfderCSDDDzunächstgemein,dasssiesichaufkonkreteschadstoffbezogeneUmweltrisiken
beziehen,diewiederumindreibestehendeninternationalenÜbereinkommenadressiertsind:

 ● Das Minamata-Übereinkommen, das den Umgang mit Quecksilber in Herstellungsprozessen
 reguliert, 

 ● das Stockholmer Abkommen, das den Umgang mit persistenten organischen Schadstoffen
 (Persistent Organic Pollutants–POPs)reguliert,esumfassteineReihevonPflanzenschutzmitteln
wie z. B. DDT,

 ● unddasBaseler-Übereinkommen,dasdieinternationaleEin-undAusfuhrgefährlicherAbfälleregelt.

Im Schadstoffbereich bezieht der Entwurf der CSDDD zudem das Wiener Übereinkommen zum
SchutzderOzonschichtunddieRotterdam-KonventionzumHandelmitgefährlichenChemikalien
ein(vgl.Annex1).DieseschadstoffbezogenenÜbereinkommenwurdenvondergroßenMehrheitder
Staatenratifiziert.24

InderDiskussionumdiegeplanteCSDDDwerden in jüngsterZeiteinegrößereZahlunddeutlich
weitergehende internationaleÜbereinkommen, die Ziele imBereichBiodiversität undKlimaschutz
setzen,imKommissionsvorschlagalsReferenzvorgeschlagen:

 ● Das Washingtoner Artenschutzabkommen (Convention on International Trade in Endangered 
 Species of Wild Fauna and Flora,CITES),dasdenHandelmitgefährdetenTierartenundPflanzen
regelt, istseit1975inKraftundwurdeseitherbisaufvereinzelteAusnahmenvonallenStaaten
ratifiziert.

 ● DasÜbereinkommenüberdiebiologischeVielfalt(Convention on Biological Diversity, CBD), u. a. 
mitdemZieldesSchutzesderVielfaltderTier-undPflanzenartenundÖkosysteme,istseit1993
inKraftundwurdebisaufvereinzelteAusnahmenvonallenStaatenratifiziert,wobeieinenationale
Umsetzungnichterzwungenwerdenkann.

 ● DassogenannteNagoya-Protokoll,daseinenRahmenfürdenZugangzugenetischenRessourcen
undgerechtenVorteilsausgleichschafft,wieauchdasCartagena-Protokollüberdiebiologische
Sicherheit, beide knüpfen an die CBD an, wobei sie von einer weitaus geringeren Anzahl an Staaten 
ratifiziertwurden.25

 ● DasPariserKlimaschutzabkommen,u.a.mitdemZiel,denglobalenTemperaturanstiegaufmög-
lichst1,5°Czubegrenzen,wurde2015verabschiedetundbisaufvereinzelteAufnahmenvonallen
Staatenratifiziert.

Inden folgendenKapitelnwirddargelegt,wiedieEinbeziehungdieserglobalenUmweltschutzab-
kommen im LkSG (Kap. 3.3) adressiert ist undwie dies in den EU-Regelungen (Kap. 3.4) vorge-
schlagen und diskutiert wird. 

Diskutiertwirddarüberhinaus,obaucheinigefürdenAgrarsektormitseinerVielzahlanKleinstbetrie-
benundLohnarbeiternimländlichenRaumbesondersrelevanteMenschenrechteindenbestehen-
denundsichentwickelndenRegelungenadressiertwerdensollten–etwadasRechtaufNahrung
(Kap.5.7.1),dasRechtaufexistenzsicherndeEinkommenundLöhne(Kap.5.7.2)sowieeinschlägige
RechtemitBezugaufGendergerechtigkeit(Kap.5.7.3).

24 https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=27&subid=A&clang=_en 
25 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-8-c&chapter=27&clang=_en

https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=27&subid=A&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-8-c&chapter=27&clang=_en
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3.3	 Elemente	des	deutschen	Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes26

DerEntwurfdesGesetzesüberdieunternehmerischenSorgfaltspflichteninLieferketten(LkSG)wurde
imMärz2021imBundeskabinettverabschiedet.Am16.Juli2021wurdedasGesetzvomBundestag
beschlossenundtratam1.Januar2023inKraft.HervorgegangenistdasGesetzausdemNationalen
AktionsplanfürWirtschaftundMenschenrechtederBundesregierungvon2016,derwiederumauf
denbereitszitiertenLeitprinzipienfürWirtschaftundMenschenrechtederUNvon2011basiert.

DieimLkSGfestgelegtenSorgfaltspflichtenwarenfürDeutschlandbereitsimNationalenAktionsplan
fürWirtschaftundMenschenrechtebeschrieben.EineimJahr2019und2020durchgeführtereprä-
sentativeUnternehmungsbefragungimRahmendesNationalenAktionsplansergab,dasslt.Selbst-
auskunftlediglich13bis17%allerUnternehmendiesenSorgfaltspflichtennachkamen.27 Aufgrund 
dergeringenfreiwilligenErfüllungderSorgfaltspflichtenbedurfteesausderSichtdesGesetzgebers
eines „rechtlich verbindlichen und international anschlussfähigen Sorgfaltsstandards“ (Gesetzentwurf 
2021: 2), um eine Einhaltung gewährleisten zu können. 

Das LkSGbetrifftUnternehmenmitHauptsitz oder einer Zweigniederlassung inDeutschland, die
mindestens3.000Arbeitnehmer:innenbeschäftigen(ab2024:1.000Arbeitnehmer:innen).AufGrund-
lageeinerStudiefürdasBMASwirddavonausgegangen,dass2.037Unternehmen(unddamitein
relativhoherAnteilderUnternehmendieserGröße)inihrenLieferkettenhoheMenschenrechtsrisiken
aufweisen.28

Die imGesetzaufgeführtenSorgfaltspflichtenbeziehensichaufdie Identifizierungvonmenschen-
rechtlichenRisikenmitBezugaufachtderzehnILO-Kernarbeitsnormen(vgl.Kap.3.2)sowiedem
UN-ZivilpaktunddenUN-Sozialpakt.EinmenschenrechtlichesRisikoinihrerLieferketteliegtdemnach
insbesonderevor,wenneinVerstoßgegeneinesder folgendenVerbote,diesichauf international
 anerkannte Menschenrechtsübereinkommen beziehen, wahrscheinlich ist (siehe LkSG § 2  sowie 
 dessen Anlage für eine vollständige Liste):

 ● BeschäftigungeinesKindesunterzulässigemMindestalter(ILONr.138),
 ● SchlimmsteFormenderKinderarbeitfürKinderunter18Jahren(ILONr.182),
 ● FormenderZwangsarbeit(ILONr.105,Nr.29),
 ● DiskriminierungbeiderArbeit,z.B.beimLohn(ILONr.100,Nr.111),
 ● MissachtungderKoalitionsfreiheit(ILONr.87,Nr.98),

26 In diesem Abschnitt werden die wesentlichen Elemente des LkSG vorgestellt. Für eine detaillierte Darstellung siehe 
Grabosch[Hrsg.]2021.

27 Abschlussbericht des NAP-Monitorings (2018–2020); https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2405080/23e76da 
338f1a1c06b1306c8f5f74615/201013-nap-monitoring-abschlussbericht-data.pdf.

28 NachdemUnternehmensregister(Destatis)gibtes2.891Unternehmenmitüber1.000Beschäftigten,wovon17%
lautNAP-MonitoringbereitsdieAnforderungenerfüllen (–636),weitereUnternehmensind inBranchenmitWert-
schöpfungskettenausschließlichinDeutschlandunddamitsehrgeringenmenschenrechtlichenRisikentätig(–38),
eineweitereGruppevonUnternehmen ist inBranchenmitebenfallsgeringen internationalenAnteilenderWert-
schöpfungskette,jedochhöherenmenschenrechtlichenRisikenaktiv(–180)(Gesetzentwurf2021:26).Grundlagefür
die Einschätzung der einzelnen Branchen im Gesetzentwurf ist die Studie „Die Achtung von Menschenrechten entlang 
globalerWertschöpfungsketten–RisikenundChancen fürBranchenderdeutschenWirtschaft“,dievomBMAS
inAuftrag gegebenwurde.DieEinschätzungenderStudieberuhenauf einermehrstufigenAuswertungvon inter-
nationa len Datenbanken, wie den Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung des Sustainability Accounting Stan-
dardsBoard(SASB)oderderBeschwerdedatenbankdesBusinessandHumanRightsResourceCenters(BHRRC)
(BMAS2020).AllerdingsstehtaufSeitendesBMZ,dassab20244.800UnternehmeninDeutschlandvomLkSG
betroffensind(ab2023900Unternehmen);https://www.bmz.de/de/entwicklungspolitik/lieferkettengesetz#:~:text= 
F%C3%BCr%20wen%20gilt%20das%20Gesetz,rund%204.800%20Unternehmen%20in%20Deutschland.

https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2405080/23e76da338f1a1c06b1306c8f5f74615/201013-nap-monitoring-abschlussbericht-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2405080/23e76da338f1a1c06b1306c8f5f74615/201013-nap-monitoring-abschlussbericht-data.pdf
https://www.bmz.de/de/entwicklungspolitik/lieferkettengesetz#:~:text=F%C3% BCr%20wen%20gilt%20das%20Gesetz,rund%204.800%20Unternehmen%20in%20Deutschland
https://www.bmz.de/de/entwicklungspolitik/lieferkettengesetz#:~:text=F%C3% BCr%20wen%20gilt%20das%20Gesetz,rund%204.800%20Unternehmen%20in%20Deutschland
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 ● Missachtung der nach dem Recht des Beschäftigungsortes geltenden Pflichten des Arbeits-
schutzes,wennhierdurchdieGefahrvonUnfällenbeiderArbeitoderarbeitsbedingteGesund-
heitsgefahren entstehen,

 ● EinsatzvonSicherheitskräften,dieGewaltanwendenoderdieVereinigungs-undKoalitionsfreiheit
beeinträchtigen,

 ● Widerrechtliche Zwangsräumungen oder widerrechtlicher Entzug von Land, Wäldern etc.
 ● Vorenthalten eines angemessenen Lohns und
 ● SchädlicheUmweltveränderungen,diezurBeeinträchtigungvonMenschenführenkönnen.

Esistanzumerken,dassAspektederGendergerechtigkeitnichtexplizitimRahmendermenschen-
rechtlichenRisikenimLkSGaufgeführtwerden,nurimplizitalsTeildesVerbotsderDiskriminierungbei
derArbeit,dasdieUngleichbezahlungausgeschlechtlichenGründeneinbezieht.GewaltgegenFrauen
undMädchengiltjedochalsdieamweitestenverbreiteteundweitreichendsteMenschenrechtsver-
letzung weltweit.29 Im Agrarsektor ist ein erheblicher Anteil der Beschäftigten weiblich; insbesondere 
inLMICsinddiesediversenRisikenausgesetzt(vgl.Kap.4.2.1und5.7).

NebenMenschen-undArbeitsrechtenbeziehensichdieSorgfaltspflichtengemäßdesdeutschen
LkSG auch auf umweltbezogene Risiken, die entweder zugleich dem Schutz der menschlichen
GesundheitdienenoderkonkreteschadstoffbezogeneUmweltrisikendarstellen(vgl.Kap.3.2).

UmihrerSorgfaltspflichtnachzukommen,müssendiebetroffenenUnternehmenSystemeindenBe-
reichenRisikomanagement,Risikoanalyse,AbhilfemaßnahmenundBeschwerdeverfahrenaufbauen,
Präventionsmaßnahmenentwickeln,eineGrundsatzerklärungaufsetzenundDokumentations-sowie
Berichtspflichtenerfüllen (vgl.Abb.3.2).30 Dazu gehört auch die Festlegung einer betriebsinternen 
Zuständigkeit.Unternehmen,dieunterdasGesetzfallen,müssenimeigenenGeschäftsbereichund
fürunmittelbareZuliefererregelmäßig,d.h.inderRegeljährlich,Risikoanalysendurchführenundbei
FeststellungvonRisikenPräventionsmaßnahmenergreifen.DasaufzubauendeBeschwerdeverfahren
mussauchPersonenimUmfelddermittelbarenLieferantenzugänglichsein.

Quelle: Grabosch 2021: 120; farblich angepasst.

Berichte • § 10

Dokumentation • § 10

Evaluierung und Anpassung

       Beschwerde-
       verfahren
       §§ 8, 9

       Risiko-
       analyse

       § 5

Abhilfe
§ 7

Prävention
             § 6

Risiko-
management

§ 4

Abbildung 3.2: System der Sorgfaltspflichten gemäß LkSG
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EntlangderLieferkettesinddieSorgfaltspflichtenabgestuft (vgl.Abb.3.3).DieVerantwortungder
UnternehmennachLkSGbezieht sich zunächstnuraufdieunmittelbarenLieferanten.Mittelbare
 Lieferanten, also solche, die in der Wertschöpfungskette weiter vorgelagert sind, sind allerdings dann 
einzubeziehen,wennsubstantiierteKenntnisseübermöglicheVerstößevorliegen.IndiesemFallmuss
esanlassbezogenzueinerRisikoanalyseundzuPräventions-bzw.Abhilfemaßnahmenkommen.Als
relevanteHinweiseaufmöglicheVerstößebeidenmittelbarenZuliefererndesUnternehmensgelten
auchBeschwerden,dieimRahmendeserwähntenBeschwerdeverfahrensgewonnenwerden.Das
Gesetz erfasst Aktivitäten in der nachgelagerten Lieferkette auf dem Weg zum Endkunden nur, wenn 
diese in den eigenen Geschäftsbereich fallen, z. B. bei der Auslieferung. Der Fokus des Gesetzes liegt 
aufvorgelagertenStufeninderRohstoffgewinnung,derHerstellungundderVerarbeitungunddem
HandelvonProdukten,sodassdieseimFolgendenindenFokusgenommenwerden.

LautGesetzmussjedesbetroffeneUnternehmeneinangemessenesBeschwerdeverfahreneinrichten,
dasesPersonenermöglicht,aufRisikenoderVerletzungenentlangderLieferkettehinzuweisen.Dieses
soll als Frühwarnsystem dienen, um auf mögliche Missstände aufmerksam zu machen, und als  Zugang 
zuAbhilfemaßnahmen,dieRisikenvermeiden,beendenoderminimieren.Nebendirektbetroffenen
Personengruppen, etwa Beschäftigten des Lieferanten,muss auch indirekt betroffenen Personen-
gruppen,etwazivilgesellschaftlichenOrganisationen,denenInformationenzumöglichenMenschen-
rechtsverletzungen bei einem Lieferanten vorliegen, die Möglichkeit der Hinweisgebung eröffnet
werden (§§ 8 und 9). Unternehmen können ein eigenes Beschwerdeverfahren aufbauen und/oder
anBranchenlösungenteilnehmen.DiedurchgeführteRisikoanalysesolltealsGrundlagefürdieUm-
setzungeinesBeschwerdeverfahrensdienen:JemehrRisiken identifiziertwerden,umsomehrBe-
mühungenmüssenineineffektivesVerfahrenfließen(BAFA2022b:7).UnterschiedlicheVerfahrenfür
unterschiedliche Personengruppen sind möglich, etwa für Beschäftige des eigenen  Geschäftsbereichs 
vis-à-visBeschäftigteeinesLieferanten.FürdiedetailliertenAnforderungen,Umsetzungspunkteund
ÜberprüfungskriterienvonBeschwerdeverfahrenhatdieverantwortlicheBehördeeineentsprechende
HandreichungfürUnternehmenallerSektorenherausgegeben(BAFA2022b).Darinwirdu.a.empfohlen,
die Effektivitätskriterien der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (Leitprinzip 31)
fürdiejährlichePrüfungderWirksamkeitdesVerfahrenszuverwenden(ebd.:16f.).Andersalsdie
UN-Leitprinzipien verpflichtet das LkSG dieUnternehmen allerdings nicht zurWiedergutmachung,

Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung 5.4:  Konzeptionelle Wirkung der Sorgfaltspflichten entlang einer Wertschöpfungs
kette am Beispiel des deutschen LkSG
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einefreiwilligeWiedergutmachungalsNachtatverhaltenwürdeaberimFalleeinerBußgeldfestlegung
berücksichtigtwerden(Grabosch2021:165).

ImLkSGistfernerfestgehalten,dassessichbeiderVerantwortungderUnternehmenfürihreLieferkette
umeineBemühenspflichtundnichtumeineErfolgspflichtoderGarantiehaftunghandelt(§3Abs.1).
WährendUnternehmenVerletzungenvonSorgfaltspflichtenimeigenenGeschäftsbereichunverzüglich
beendenmüssen,sindsienichtverpflichtet,alleMenschenrechtsverletzungenbeiihrenZulieferernunter
allenUmständenzuverhindern.VielmehrgiltderGrundsatzderVerhältnismäßigkeit;Maßnahmenmüs-
senimHinblickaufdiejeweiligeSituationangemessenundzumutbarsein,wasu.a.dietatsächlichen
EinflussmöglichkeitendesUnternehmens,dieArtderGeschäftstätigkeit,dieEintrittswahrscheinlichkeit
vonRisikenunddieSchweremöglicherSchädenbetrifft.DabeikönnenMaßnahmenzueinerschritt-
weisenVerbesserungführen,ohnedasentsprechendeRisikosofortbeendenzumüssen.Scheitertdie
DurchsetzungvonPräventions-oderAbhilfemaßnahmenantatsächlichenGegebenheitenoderrecht-
lichenGrenzendesjeweiligenLandes,danngenügtderNachweiseinesernsthaftenBemühens.

Im Gegensatz zum ersten Entwurf enthält das letztlich verabschiedete LkSG keine spezielle zivilrecht-
licheHaftungfürverbleibendeMissstände.VielmehrgehtesumOrdnungswidrigkeiten,diemitBuß-
geldernvonbiszu8MillionenEurooderbiszu2%desJahresumsatzesgeahndetwerdenkönnen.
ZusätzlichzurGeldbußekanneszueinemAusschlussbeiVergabeöffentlicherAufträgekommen.
Die zuständige Behörde, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrollen (BAFA), kann Betriebs-
gebäude während der üblichen Geschäfts- und Betriebszeiten unangekündigt betreten und geschäft-
licheUnterlagenundAufzeichnungeneinsehen.EineKontrollebeiLieferanten imAusland istnicht
explizitgeregelt,bisherwohlabernichtvorgesehen(vgl.Kap.5.2).

DieWirkungdesGesetzeswirdmitBlickaufdenerreichtenSchutzderMenschenrechte2026evalu-
iert.ZudemsollimFalleeinerVerabschiedungderEU-RichtliniezumgleichenRegelungskreisinner-
halb von sechs Monaten das LkSG u.a. mit Blick auf die Erreichung eines level playing field innerhalb 
derEUevaluiertwerden.DanebensolllautRegierungsbegründungbisMitte2024(auchinAbgängig-
keit vondenEntwicklungenaufEU-Ebene)geprüftwerden,obderAnwendungsbereichdesLkSG
ggfs. angepasst werden sollte.31 

DieKontrolleundDurchsetzungderSorgfaltspflichtennachdemLkSGobliegtdemBAFA(vgl.§19
des LkSG). In Vorbereitung auf das Inkrafttreten hat das BAFA zunächst unterschiedliche Hand-
reichungenzudenunterschiedlichenAnforderungsbereichenfürUnternehmenentworfen,z.B.zur
Risikoanalyse,zumBeschwerdeverfahren(sieheoben)undzurAngemessenheitundWirksamkeitder
Sorgfaltspflichten.32DieausdemGesetzhervorgehendenAnforderungenandieUnternehmenwur-
denvomBAFAineinenFragenkatalogübersetzt.ZurBeantwortungstehtUnternehmeneineOnline-
Eingabemaske zur Verfügung.33 Auf Basis der Antworten wird automatisch ein Bericht generiert und 
andasBAFAübermittelt.StellendieUnternehmendiesengeneriertenBerichtaufihrerWebsiteein,
habensiedamitdieBerichtspflichtlautLkSGerfüllt.DasBAFAprüftdieAntwortenderUnternehmen
nachPlausibilitätsgesichtspunkten.ZusätzlichwurdeaufSeitenderBAFAeinOnline-Formularzum
Einreichen von Beschwerden eingerichtet.34

31 Regierungsbegründung,BT-Drs.19/26849:32;siehehttps://dserver.bundestag.de/btd/19/286/1928649.pdf.
32 Siehe https://www.bafa.de/DE/Lieferketten/lieferketten_node.html.
33 Siehe https://elan1.bafa.bund.de/bafa-portal/lksg. 
34 Siehe https://www.bafa.de/DE/Lieferketten/Beschwerde_einreichen/beschwerde_einreichen_node.html.

https://dserver.bundestag.de/btd/19/286/1928649.pdf
https://www.bafa.de/DE/Lieferketten/lieferketten_node.html
https://elan1.bafa.bund.de/bafa-portal/lksg
https://www.bafa.de/DE/Lieferketten/Beschwerde_einreichen/beschwerde_einreichen_node.html
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Diverse Unterstützungsangebote können Unternehmen zudem über den Helpdesk Wirtschaft &
 Menschenrechte der Agentur für Wirtschaft und Entwicklung in Anspruch nehmen, einer Institution, 
diehauptsächlichvonderDEGImpulsegGmbHpersonellgetragenundvomBMZfinanziertwird.Die
beitragsfreienHilfestellungenumfassenallgemeineAngebotewiedenCSR-Risikocheck35 oder den 
Standards-undKMUKompass36 sowie individuelle (Erst-)Beratungsgespräche. 

3.4	 	Regulatorischer	Kontext:	Einbindung	in	weitere	EU-Ansätze	für	
	Sorgfaltspflichten	und	international	wirkende	Ansätze	

Wie inKap. 3.1 skizziert, haben bereits eineReihe von EU-Staaten gesetzliche Vorgaben zu ver-
bindlichenSorgfaltspflichtenvonUnternehmenentwickeltoderbereitenentsprechendeGesetzevor
(EuropäischeKommission2022:1,Fn.3).Nebendiesenhorizontalen,d.h.alleSektorenumfassen-
denRechtsakten,gibtes–meistnochlängereZeitzurückgehende–GesetzefürbesondereSektoren
wie die EU-Verordnung zu illegaler, nicht gemeldeter und unregulierter Fischerei (IUU) (2008), die
EU-Holzverordnung(EUTR)(2010)unddieEU-Konfliktmineralienverordnung(2021).Elementehieraus
beeinflusstendiegegenwärtigsichentwickelndenEU-Rechtsakte:

 ● DieimSommer2023inKraftgetreteneVerordnung für entwaldungsrelevante Lieferketten(EUDR)37 
istwegenderadressiertenProduktpalettefürdenSektorLandwirtschaftvonbesondererRele-
vanz.DieEU-KommissionhatteihrenLegislativvorschlagEnde2021veröffentlicht(Europäische
Kommission2021).SeitEndeSeptember2022wurdedasVorhabenimTrilogverhandelt,indem
esam6.Dezember2022zueinerEinigungkam(EuropäischesParlament2022,EuropäischerRat
2022,EuropäischerRat2022b).DieVerabschiedungimEuropäischenParlamentundRaterfolgte
am31.Mai2023.EU-VerordnungengeltenunmittelbarinallenMitgliedstaaten,siemüssennicht
erstindasRechtdesjeweiligenMitgliedstaatesumgesetztwerden.IndenMitgliedstaatenwird
es allerdings gesetzliche Durchführungsbestimmungen geben, um bspw. die Zuständigkeiten der 
verantwortlichen nationalen Behörden zu klären. In Deutschland übernimmt diese die Bundes-
anstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE). Die Anwendung der EUDR hat nach 18 bzw. 
24Monaten (fürKleinstunternehmerbzw.kleineUnternehmen) zuerfolgen,d.h. spätestensab
dem30.Dezember2024(bzw.30.Juni2025).DieEUDRerfasstmitEntwaldungunddamitKlima-
schutzandersalsdieanderenInitiativendenUmweltschutzimeigenenSinne(undnichtverbun-
den mit Arbeits- und Menschenrechten) als Ziel von Sorgfaltsplichten.

 ● NochimeuropäischenEntscheidungsverfahrenbefindetsichderRichtlinienvorschlag der Euro-
päischen Kommission zur allgemeinen Sorgfaltspflicht (CSDDD), der nach mehreren Verschiebun-
genMitteFebruar2022veröffentlichtwurde(EuropäischeKommission2022).SeitMitteOktober
2022 wurden erste Änderungsvorschläge im Europäischen Parlament diskutiert (Europäisches 
Parlament2022b).BasierendaufeinemerstenRatsvorschlagundeinemgemeinsamenBeschluss
desEuropäischenParlamentshabenimSommer2023dieVerhandlungenzwischendenEU-In-
stitutionen begonnen (Ausschuss der Ständigen Vertreter 2022, Ellena 2023). Wenn es im Trilog zu 
einerEinigungkommtunddieRichtlinieanschließendvomEuropäischenParlamentundMinister-
ratbeschlossenist,habendieMitgliedstaatennachInkrafttretenderRichtliniezweiJahreZeitfür
dieUmsetzung,wobeikleinereUnternehmenfürdieAnwendungvierJahreZeitbekommensollen
(laut bisherigem Entwurf).

35 Siehe https://wirtschaft-entwicklung.de/wirtschaft-menschenrechte/csr-risiko-check/.
36 Siehe https://kompass.wirtschaft-entwicklung.de/.
37 Verordnung(EU)2023/1115desEuropäischenParlamentsunddesRatesvom31.Mai2023überdieBereitstellung

bestimmterRohstoffeundErzeugnisse,diemitEntwaldungundWaldschädigunginVerbindungstehen,aufdem
UnionsmarktundihreAusfuhrausderUnionsowiezurAufhebungderVerordnung(EU)Nr.995/2010.

https://wirtschaft-entwicklung.de/wirtschaft-menschenrechte/csr-risiko-check/
https://kompass.wirtschaft-entwicklung.de/
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UnterschiedezwischendemdeutschenunddeneuropäischenAnsätzenzeigensichdarin,wiedie
UnternehmensverantwortungentlangderLieferkettenauchjenseitsdeseigenenGeschäftsbereichs
geregeltwird (vgl. Tab. 3.1). Das deutsche LKSG konzentriert sich auf den vorgelagerten Zuliefe-
rerbereich derWertschöpfungskette.DerKommissionsentwurf derCSDDDenthält dagegen auch
PflichtenfürdienachgelagertenAkteureunddamitdieNutzer:innenvonweiterverkauftenProdukten,
was prinzipiell auch Endverbraucher:innen umfassen könnte. Die Verhandlungsposition des Europäi-
schen Parlaments grenzte dieses etwas ein und schloss bspw. die Entsorgung des Produkts durch 
individuelleKonsument:innenexplizitaus.38AuchderRathatteinseinerPositiondennachgelagerten
Bereich begrenzt, da die Phase der Nutzung und die Erbringung von Dienstleistungen ausgeklammert 
wurden.39 Eine Ausdehnung auf den nachgelagerten Bereich würde noch weitere zu überprüfende 
komplexe Informationen über teils sehr andersartige Akteure als die Zulieferer verlangen, für deren 
Wirkungsabschätzung es meist weniger etablierte Erfahrung gibt (GBI 2023). Eine endgültige Ent-
scheidung, ob und wie stark der nachgelagerte Bereich erfasst wird, werden die weiteren Verhand-
lungen klären.

DieEUDRkonzentriertsichaufvorgelagerteAktivitäten,erfasstdabeiabereineumfassendeLiefer-
ketteinderWeise,dassallemittelbarenLieferantenindieSorgfaltspflichtderUnternehmeneinbezo-
gensind.AuchExporteausderEUwerdendurchdieEUDRabgedeckt,dennauchsiedürfennicht
in Verbindung mit Entwaldung gebracht werden. Der Nachweis hierfür liegt aber im vorgelagerten 
BereichderKette,d.h.beiderErzeugungdererwähntenRohstoffeundnichtinderNutzung,dem
Weiterverkauf oder der Entsorgung der exportierten Ware.

SowohlderVorschlagderEU-KommissionfüreineRichtliniezuSorgfaltspflichtenalsauchdasdeut-
sche LkSG sind horizontal für alle Sektoren ausgelegt und schließen damit den Agrarsektor ein.
SowohldasdeutscheLkSGalsauchderEntwurfderCSDDDverpflichtenunmittelbarnurUnterneh-
menabeinerbestimmtenGröße,wobeiderEntwurfderCSDDDniedrigereGrenzenansetztalsdas
deutsche LkSG (vgl. Tab. 3.1). Sowohl die Landwirtschaft als auch der Lebensmittelsektor wurden 
weiterhinimEntwurfderCSDDDalsbesondersrisikobehafteteSektorendefiniert.40Hierausleitetsich
eineschnellergreifendePflichtbereitsfürkleinereUnternehmenab,dieüberBeschäftigungs-und
Umsatzgrößedefiniertsind.DiesesschnellereGreifenwurdedurchdenRatsvorschlagimNovember
2022 nochmals verstärkt; die Verhandlungsposition des Europäischen Parlaments sieht keine Ein-
stufunginRisikosektorenvorundschließtdirektalleUnternehmenmitmehrals250Mitarbeiter:innen
unddefinierterUmsatzschwelleein(EuropäischerRat2022c,EuropäischesParlament2023).Inbei-
denAnsätzensindjedochKleinunternehmenvoneinerunmittelbarenVerpflichtungausgenommen.

38 Abänderungen des Europäischen Parlaments vom 1. Juni 2023 zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des 
EuropäischenParlamentsunddesRatesüberdieSorgfaltspflichtenvonUnternehmen imHinblickaufNachhal-
tigkeit und zur Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 (COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD)); 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0209_DE.html#def_1_1. 

39 https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2022/12/01/council-adopts-position-on-due-diligence-
rules-for-large-companies/ und „Die Aktivitätskette sollte auch die Tätigkeiten direkter und indirekter Geschäfts-
partner umfassen, die das Produkt vertreiben, befördern, lagern und entsorgen, einschließlich unter anderem
derDemontage,desRecycling,derKompostierungoderDeponierungdesProdukts,soferndieseTätigkeitenfür
dasUnternehmenoder imNamendesUnternehmensdurchgeführtwerden.DieEntsorgungdesProduktsdurch
Verbraucher sollte hiervonausgenommenwerden, umsicherzustellen,dassdieSorgfaltspflichtenerfülltwerden
können.AußerdemsolltedieAktivitätskettenichtdenVertrieb,dieBeförderung,dieLagerungunddieEntsorgung
von Produkten umfassen, die in einem Mitgliedstaat der Ausfuhrkontrolle unterliegen, d. h. entweder der Ausfuhr-
kontrolle imRahmenderVerordnung(EU)2021/821desEuropäischenParlamentsunddesRatesoderderAus-
fuhrkontrolleinBezugaufWaffen,MunitionoderKriegsmaterialimRahmennationalerAusfuhrkontrollregelungen,
nachdemdieAusfuhrdesProduktsgenehmigtwurde.“(EuropäischerRat2022:23).

40 Risiko-SektorenwurdenentsprechendderbestehendenbranchenspezifischenOECD-LeitfädenfürdieErfüllungder
unternehmerischenSorgfaltspflichtenausgewählt.NebendemAgrar-undErnährungssektorgehörenhierzuu.a.
derTextilsektorundderBergbau(EU-Kommission2022:42).

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0209_DE.html#def_1_1
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2022/12/01/council-adopts-position-on-due-diligence-rules-for-large-companies/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2022/12/01/council-adopts-position-on-due-diligence-rules-for-large-companies/
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Der Entwurf der CSDDD bezieht auch Drittstaatenunternehmen ein, sofern diese einen bestimmten 
UmsatzinderEUerzielen.ZudemgeltendiePflichtenauchfürineinemDrittlandansässigeUnter-
nehmensteile. Für den Entwurf der CSDDD wurde von Seiten des Europäischen Parlaments weiterhin 
vorgeschlagen, Wirkungen schneller als zunächst vorgeschlagen zu prüfen (nach sechs statt sieben 
Jahrenund imAnschlussalledreiJahre;EuropäischesParlament2023:163).MitBlickaufdaszu
etablierendeBeschwerdeverfahrensinddasLkSGundderEntwurfderCSDDDmitderEU-Whistle-
blowing-RichtlinieinBezugaufVertraulichkeitderHinweisgeberundSchutzvorBenachteiligungund
Bestrafungvereinbar(Grabosch2021:164).DieletztlichgültigenRegelungenderCSDDDwerdenerst
nach Abschluss des Trilogs und der folgenden Verabschiedung durch das Europäische Parlament 
unddenRatvorliegen.

Unterschiedliche Positionen einzelner Mitgliedstaaten zeigen sich nicht nur im Ratsvorschlag.
 Schweden etwa kritisierte im Sommer 2022 eine mangelnde Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips 
mit Bezug auf die im CSDDD-Entwurf enthaltenen Bestimmungen zur variablen Vergütung und zu 
derSorgfaltspflichtderUnternehmensleitung (SchwedischeRegierung2022).Generellbefürwortet
SchwedenjedocheineEU-weiteRegelungfürSorgfaltspflichten(ebd.).DervorliegendeRatsentwurf
vonEndeNovember2022zeigtzudemAbweichungenvomKommissionsvorschlagimHinblickauf
die Einbeziehung von Finanzunternehmen (Ausschluss von Investmentfonds und der Einbeziehung 
weitererverpflichteterFinanzdienstleisterdurchMitgliedstaatenentscheid)(EuropäischerRat2022c).

AlsentscheidenderUnterschiedzumLkSGundauchzurEUDRwirdoftmalsderPunktderHaftung
genannt.DerEntwurfderCSDDDsiehtbislangeinezivilrechtlicheHaftungvor.Demnachsollenge-
schädigteAkteur:innenAnspruchaufeineEntschädigungdurchdasverantwortlicheUnternehmen
bekommen.DieserPunktwirdaberaktuellnochindenVerhandlungenzwischendenEU-Institutionen
verhandelt (Stand September 2023).

UmstrittenistdamitzusammenhängendauchderVorschlageinersog.safe harbour-Regelung.Diese
würde die umstrittene Haftung abschwächen, indem die Nutzung bestimmter, noch nicht weiter
eingegrenzterZertifizierungenoderdieTeilnahmeanMulti-Stakeholder-Initiativeneinezivilrechtliche
Haftung–außerbeigroberFahrlässigkeitoderVorsatz–ausschließensoll(Smitetal.2023).

Die Abdeckung von unternehmerischen Sorgfaltspflichten speziell im Umweltbereich stellen eine
weitereBühnefürunterschiedlichePositionenderEU-InstitutionenbeiderAushandlungderCSDDD
dar.DerKommissionsvorschlagumfassteinevergleichsweiselangeListeaninternationalenUmwelt-
abkommenalsReferenzfürunternehmerischeSorgfaltspflichten,dieu.a.dieinKap.3.2vorgestellten
Übereinkommenmit Bezug auf Schadstoffe, Biodiversität undKlima umfassen. Insbesondere die
ÜbereinkommenimBereichderBiodiversitätfallenausderVerhandlungspositiondesEuropäischen
Parlamentsraus.StattdessenschlägtdasEuropäischeParlamentdieAufnahmederUNECE-Wasser-
konvention,desUN-SeerechtsübereinkommensundderAarhus-Konventionvor(vgl.Annex1).Eine
überwiegende Einigung scheint zumindest laut der Verhandlungspositionen bzgl. der schadstoff-
bezogenenÜbereinkommensowiedesPariserKlimaschutzabkommenszuherrschen(ebd.).
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MitBlickaufdieSorgfaltspflichtenimBereichArbeits-undMenschenrechteschlägtdasEuropäische
ParlamenteineAusweitungderabgedecktenÜbereinkommenvor.HervorzuhebenistdieInkludierung
vonexistenzsicherndenEinkommen,nachdemsichderKommissionsvorschlaglediglichaufexistenz-
sichernde Löhne bezog (jeweils in Referenz auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte,
Artikel23(3),sowieArtikel7imUN-Sozialpakt)sowieÜbereinkommenzumSchutzderRechtevon
Bauernfamilien (UNDROP) und eingeborener und in Stämmen lebender Völker in unabhängigen
Ländern(ILONr.269).DerEuropäischeRatstrichderweildieDeklarationderRechteindigenerVölker
(UNDRIP)inseinerVerhandlungsposition(vgl.Annex1).DasdeutscheLkSGbeziehtsichaufkeine
dieserÜbereinkommen,dochdasThemaderLandrechte,dasindiesenÜbereinkommenauchab-
gedeckt wird, wird im Gesetzestext durch das Verbot des widerrechtlichen Entzugs von Land und von 
ProduktionsfaktorendefiniertundistsomitTeilderunternehmerischenSorgfaltspflichten(vgl.Tab.3.1).

Die(miteinerÜbergangsfristvon18Monatenbzw.24MonatefürKleinunternehmen)bereitsinKraft
getretene Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten (EUDR) zielt vor allem auf den Landwirt-
schaftssektor ab, was sich aus der Abdeckung der Produkte ergibt. Die Produktauswahl gründet 
dabeiaufWirkungsanalysen imSinneeinesEntwaldungsfußabdrucksvonProdukten (Europäische
Kommission 2021). Sie nennt in ihrem Vorschlag explizit sechs zumeist landwirtschaftliche Pilot-
produkte(Soja,Rindfleisch,Palmöl,Kakao,Kaffee,Holzundvondiesenabgeleitete(Verarbeitungs)-
Produkte), für die die Verordnung zunächst in der ersten Phase bis zur anvisierten produktspezi-
fischenÜberprüfungderAuswirkungenderVerordnungnachzweiJahrenangewendetwerdensoll.
Das Europäische Parlament hatte im Trilog eine Erweiterung um zahlreiche Produkte vorgeschlagen 
(Schweine-,Schaf-,Ziegen-undGeflügelfleisch,aufPalmölberuhendeProdukte,Mais,Kautschuk
sowieHolzkohleundDruck-Erzeugnisse,wieBücherundZeitungen)(EuropäischesParlament2022).
ImTrilogwurdendieursprünglichensechsRohstoffproduktedannabernurumKautschukerweitert
sowieeineweitereListevon(Verarbeitungs-)Produktendefiniert–wieInhaltsstoffefürSchokolade,
Palmöl in Hygieneartikeln, Möbel oder Druckerpapier (Tab. 3.1). Während für eine nach der vor-
gesehenenÜberprüfungeventuellerweiterteProduktlistedasnormaleRechtssetzungsverfahrenvor-
gesehen ist, sind neue (Verarbeitungs-)(Produkte) auch schneller – aber mit geringer parlamen-
tarischerEinbindung–exekutivdurcheinenvonderKommissionerlassenendelegiertenRechtsakt
einzubinden.DieEUDRnutztzudemandersalsdiehorizontalenRegelungeneineerweiterteSorg-
faltspflichtenregelung,indemsieklassischeSorgfaltspflichtenfüreinzelneWertschöpfungskettenmit
einerländerbezogenenRisikoklassifizierung(„benchmark“)kombiniert.DiesesgründetaufKriterien
wie zurückliegendeEntwaldungsentwicklung, kannaber auchweichereFaktoreneinschließen:So
wirdaufTeilnahmeanbestehendenPartnerschaftenhingewiesen.NachderRisikoklassifizierungsind
PflichtenderUnternehmersowiedieöffentlicheKontrollhäufigkeitabhängigvoneinemzunächstzu
definierendenRisikostatusbetreffendderEntwaldungundWaldschädigungeinesLieferlandesinder
entsprechendenWertschöpfungskette.AlsReferenzzeitpunktderEntwaldung(„cut off-date“)  wurde 
Ende 2020 gemäß dem ursprünglichen Kommissionsvorschlag festgelegt. Die EUDR verpflichtet
prinzipiellUnternehmenjederUnternehmensgröße,begrenztaberdieAnforderungenfürbestimmte
Kleinunternehmen. Zudem gilt für großeUnternehmen eine sogenannte Effizienzregelung, sodass
diesebeiebenfallsverpflichtetenZulieferernsichaufderenSorgfaltsprüfungstützenkönnen.Sollte
sichdiesealsfehlerhafterweisen,bleibtaberdennochdasdirektverpflichteteUnternehmenverant-
wortlich. 

Weitere Umsetzungs- und Verpflichtungsunterschiede zwischen den europäischen Initiativen und
dem deutschen LkSG sind in Tabelle 3.1 zusammengefasst. Da die Verhandlungen aktuell noch  laufen, 
beruhendieInformationenfürdieCSDDDaufdemEntwurfderEuropäischenKommission.
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Tabelle 3.1:  Verbindliche Sorgfaltspflichtenregelungen auf EU-Ebene im Vergleich zum 
 deutschen LkSG 

Elemente Horizontale Sorgfaltspflichten Sektorspezifische  
Sorgfaltspflichten

LkSG: Gesetz über die 
 unternehmerischen 
Sorgfaltspflichtenzur
Vermeidung von Menschen-
rechtsverletzungen in 
Lieferketten
(16.Juli2021 
(BGBl.IS.2959))

CSDDD: Vorschlag für eine 
RichtliniedesEuropäischen
ParlamentsunddesRates
überdieSorgfaltspflichten
vonUnternehmenim
HinblickaufNachhaltigkeit
und zur Änderung der 
Richtlinie(EU)2019/1937
(2022/0051(COD))

EUDR:Verordnung(EU)
2023/1115desEuropäischen
ParlamentsunddesRates
vom 31. Mai 2023
über die Bereitstellung 
bestimmterRohstoffeund
Erzeugnisse, die mit Entwal-
dung und Wald schädigung 
in Verbindung stehen, auf 
demUnionsmarktundihre
AusfuhrausderUnionsowie
zur Aufhebung der Verord-
nung(EU)Nr.995/2010

Hauptziel 
(Referenz- 
konventionen) 

Annex
Menschen- und  
Arbeitsrechte (11) 
Umweltziele(3)

§ 2 Abs. 2 
u. a. Verbot von Land-
vertreibung und Entzug 
von Produktionsfaktoren 

Annex 
Menschen- und  
Arbeitsrechte (11) 
Umweltzieleinkl. 
Klimaziele(3und4)

Art. 1, 2, 3: 
Entwaldungs- und Wald-
schädigungsfreiheit nach 
Referenzzeitpunkt
31.12.2020

Im Erzeugerland geltende 
Rechtsvorschriftenwie
Landnutzungsrechte, 
Umweltschutz,Anti-Korrup-
tionsrechte, Arbeitsrechte 
und Menschenrechte

Verpflichtete 
Unternehmen 

§ 1: 2023  
ab 3.000 Beschäftigte;  
2024ab1.000Beschäftigte

Art.2:EU-undDritt- 
staaten-Unternehmen 
(für Dritt staaten gelten nur 
EU-Umsätze)

Gruppe 1 generell:  
500Beschäftigte+ 
150Mio.EURweltweiter
Nettoumsatz global, 
PflichtzurKlimastrategie

Gruppe2fürRisikosektoren
(inkl. Lebensmittel-  
und Agrarproduktion): 
250Beschäftigte 
+40Mio.EURglobaler
Nettoumsatz, davon  
50%ausRisikosektor

Art.4,5:AlleUnternehmen,
unterschiedliche Anforde-
rungen für verschiedene 
Marktteilnehmer (bringt in 
EUinVerkehroderführt
aus/Händler(stelltbereit)
undgroße(„sefficiency
package“ für nur eine 
Prüfung)bzw.KMU-Händler

Art.4,5:AlleUnternehmen,
unterschiedliche Anforde-
rungen für verschiedene 
Marktteilnehmer (bringt in 
EUinVerkehroderführt
aus/Händler(stelltbereit)
undgroße(„efficiency 
package“ für nur eine 
Prüfung) bzw.  
KMU-Händler
● SiebenPilotrohstoffe+

 Verarbeitungsprodukte 
wie Schokolade,  
Palmöl,inHygiene-
artikeln (erweiterbar)
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Elemente Horizontale Sorgfaltspflichten Sektorspezifische  
Sorgfaltspflichten

LkSG: Gesetz über die 
 unternehmerischen 
Sorgfaltspflichtenzur
Vermeidung von Menschen-
rechtsverletzungen in 
Lieferketten
(16.Juli2021 
(BGBl.IS.2959))

CSDDD: Vorschlag für eine 
RichtliniedesEuropäischen
ParlamentsunddesRates
überdieSorgfaltspflichten
vonUnternehmenim
HinblickaufNachhaltigkeit
und zur Änderung der 
Richtlinie(EU)2019/1937
(2022/0051(COD))

EUDR:Verordnung(EU)
2023/1115desEuropäischen
ParlamentsunddesRates
vom 31. Mai 2023
über die Bereitstellung 
bestimmterRohstoffeund
Erzeugnisse, die mit Entwal-
dung und Wald schädigung 
in Verbindung stehen, auf 
demUnionsmarktundihre
AusfuhrausderUnionsowie
zur Aufhebung der Verord-
nung(EU)Nr.995/2010

Länge 
der Wert-
schöpfungs
kette

§ 2:
●  Eigener Geschäfts-

bereich 
●  Nur vorgelagerter 

Bereich 
● UnmittelbarerZulieferer
●  Mittelbarer Zulieferer, 

risikobasiert 

Absatz (18) Einleitung:
● GesamteWSK
● Up-unddownstream

(direkt und indirekt,  
aber nur bezogen  
auf etablierte  
Beziehungen

Art.4,6:
 ●  Nur vorgelagerte 

 Lieferkette, aber sehr 
kleinräumige Geo-
lokalisierungdefiniert

Art.9:
● „Geolokalisierung“=

kleinräumigeRückver-
folgbarkeitderRohstoffe
inkl. aller Betriebe, in 
denenRindergehalten
wurden

Sorgfalts
pflichten 

§ 3: 
● Risikomanagement
● Regelmäßige 

Risikoanalyseinkl. 
Priorisierung

● Präventionsmaßnahmen
● Abhilfemaßnahmen
●  Beschwerdeverfahren
● Umsetzungspflichten 

bezogen auf mittelbare 
Zulieferer 

●  Dokumentations- und 
Berichtspflicht

Art.4,6:
● UnternehmerischePolitik

zurSorgfaltspflicht
●  Tatsächliche und poten-

zielle Auswirkungen auf 
UmweltundMenschen-
rechte ermitteln und 
abschwächen

● Überwachungder
Wirksamkeit 

Art. 7:
Mitgliedstaat stellt sicher, 
dassUnternehmengeeig-
neteMaßnahmenergreifen

Art.4,6,8,9,12,27:
1. Nicht-KMU-Händler 

(Art.6)undMarkt-
teilnehmer(Art.4):

● Information(fürKMU-
Händlerausreichend)

● Risikobewertungund
Minderung 

2.  Vereinfachte Sorgfalts-
pflichtenregelung 
(Art. 13) bei geringem 
Risikostatus

●  Länder(teile)benchmar-
kingundKontrollhäufig-
keitzudreiRisikokate-
gorien(Art.29):gering
(1%),normal(3%),hoch
(9%).

Durchsetzung/ 
Zivilhaftung 

Keinespezifische 
Zivilhaftung 

§ 22: 
Ausschlussvonöffentlicher
Vergabe 

§§23,24:
Zwangs-undBußgeld

Art. 20:
Vorschriften Mitgliedstaat  
zuSanktionen,finanzielle
Sanktionstypen abhängig 
vonUmsatz

Art. 22:
ZivilrechtlicheHaftung
durch Mitgliedstaat zu 
gewährleistenbeiPflichten-
verletzung 

Art.23,24,25:
● Keinespezifische

Zivilhaftung 
●  Geldstrafen, Beschlag-

nahme der Ware und 
Einnahme, Ausschluss 
vonöffentlicherVergabe

Art.25(3):
● Öffentliche 

„naming-and-shaming“-
Nennung möglich
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Elemente Horizontale Sorgfaltspflichten Sektorspezifische  
Sorgfaltspflichten

LkSG: Gesetz über die 
 unternehmerischen 
Sorgfaltspflichtenzur
Vermeidung von Menschen-
rechtsverletzungen in 
Lieferketten
(16.Juli2021 
(BGBl.IS.2959))

CSDDD: Vorschlag für eine 
RichtliniedesEuropäischen
ParlamentsunddesRates
überdieSorgfaltspflichten
vonUnternehmenim
HinblickaufNachhaltigkeit
und zur Änderung der 
Richtlinie(EU)2019/1937
(2022/0051(COD))

EUDR:Verordnung(EU)
2023/1115desEuropäischen
ParlamentsunddesRates
vom 31. Mai 2023
über die Bereitstellung 
bestimmterRohstoffeund
Erzeugnisse, die mit Entwal-
dung und Wald schädigung 
in Verbindung stehen, auf 
demUnionsmarktundihre
AusfuhrausderUnionsowie
zur Aufhebung der Verord-
nung(EU)Nr.995/2010

Wiedergut- 
machung 

§ 7: 
Abhilfe 

§24(3),7:
Bemühen um Schadens-
ausgleich zur Festlegung 
Bußgeldberücksichtigt

Art. 8: 
Mitgliedstaat stellt sicher, 
dassdurchUnternehmen
geeigneteMaßnahmenzur
Behebung negativer Auswir-
kungen,ggf.finanzielle
Entschädigung,ergriffen
werden

Art.29:
Nur bezogen auf nationale 
Abhilfemaßnahmenim
Benchmarksystem 

Beschwerde-
mechanismus

§§8,9:
Beschwerdeverfahren für 
direktundindirektBetroffe-
ne,auchinVertretungder/
desdirektBetroffenen
●  Internes sowie externes 

Verfahren möglich
● OptionalesStreitbeile-

gungsverfahren möglich
● KeineVerpflichtungzur

Wiedergutmachung 
●  Im Einklang mit der 

EU-Hinweisgeberricht-
linie((EU)2019/1937)

Art.9:
Mitgliedstaaten stellen 
Beschwerdeverfahren 
sicher, für direkt und  
indirektBetroffene,auch
inVertretungder/des
direktBetroffenen
●  Art. 23 Schutz von 

Hinweisgebern 
((EU)2019/1937)

Art. 31, 32: 
● Keinexpliziter

Beschwerde-
mechanismus 

●  Begründete Bedenken 
zu berücksichtigen

●  Zugang zur Justiz 
gewähren

Art. 31: 
●  Schutz von  

Hinweisgeberndurch
Mitgliedstaaten
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Elemente Horizontale Sorgfaltspflichten Sektorspezifische  
Sorgfaltspflichten

LkSG: Gesetz über die 
 unternehmerischen 
Sorgfaltspflichtenzur
Vermeidung von Menschen-
rechtsverletzungen in 
Lieferketten
(16.Juli2021 
(BGBl.IS.2959))

CSDDD: Vorschlag für eine 
RichtliniedesEuropäischen
ParlamentsunddesRates
überdieSorgfaltspflichten
vonUnternehmenim
HinblickaufNachhaltigkeit
und zur Änderung der 
Richtlinie(EU)2019/1937
(2022/0051(COD))

EUDR:Verordnung(EU)
2023/1115desEuropäischen
ParlamentsunddesRates
vom 31. Mai 2023
über die Bereitstellung 
bestimmterRohstoffeund
Erzeugnisse, die mit Entwal-
dung und Wald schädigung 
in Verbindung stehen, auf 
demUnionsmarktundihre
AusfuhrausderUnionsowie
zur Aufhebung der Verord-
nung(EU)Nr.995/2010

Überprüfung/
Flexibilität 

Gesetzbegründung:
Evaluierungistfür2026
vorgesehen

Art.29:
Biszunochzudefinieren-
dem Stichtag Prüfung der 
Unternehmensschwellen,
SektorenundReferenzkon-
ventionen sowie Ausweitung 
derKlimaauswirkung

Art.34:
●  Spätestens nach einem 

Jahr prüfen, ob Aus-
weitung auf „sonstige 
bewaldete Flächen“

●  Spätestens nach zwei 
Jahren prüfen, ob andere 
Ökosysteme wie Feucht-
gebiete sowie Finanz-
institute und Erzeugnisse 
einzubeziehen sind 

●  Spätestens nach fünf 
Jahren und danach 
regelmäßigmindestens
alle fünf Jahre allgemei-
neÜberprüfung,wie
zusätzliche nötige 
Handelserleichterung,
besondereUnterstüt-
zung für Länder mit 
höheremRisikound
schwach entwickelte 
Länder,Unterstützungs-
bedarf speziell für 
Kleinbauernund
Indigene,Kontrollwirk-
samkeit

Quelle:EigeneZusammenstellungbasierendaufdenjeweiligenRechtsakten(vgl.auchRudloff(2022)).

GeradederAgrar-undErnährungssektorwirdgleichzeitigsowohlvondenhorizontalenRegelungen
alsauchdemsektoralenAnsatzderEUberührt–allerdingsberuhendieRegelungenaufjeweilsun-
terschiedlichenUmsetzungsmechanismen.DahersindUnterschiedezwischendenAnsätzenfürden
Agrar-undErnährungssektorbesondersrelevantundkönnengeradehierUmsetzungs-undBürokra-
tiekostenfürdieverpflichtetenUnternehmen,aberauchfürKontrollbehördenerhöhen(vgl.Kap.5.3).
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Weitere regulatorische Ansätze im Bereich der Nachhaltigkeitstransformation
DieneuenSorgfaltspflichtenregelungenfügensichineinenumfangreichenKataloganunterschied-
lichenAnsätzenfürNachhaltigkeitinglobalenLieferkettenein,diegeradedieEUundeinigeMitglied-
staaten in den letzten Jahren verstärkt nutzen. Diese werden als unilateral bezeichnet, da sie ohne 
EinbindungvonHandelspartnernentschiedenwerden– imUnterschiedzubilateralenRegelungen
etwainHandelsabkommenodermultilateralenRegelungenderWTO.DieWirkungderunterschied-
lichen Ansätze auf Nachhaltigkeit kann dabei direkt (handelsrelevante Ansätze) oder indirekt sein 
(Transparenzmaßnahmen).Zudemgibtesnebenagrarsektor-undernährungsspezifischenSorgfalts-
pflichten (Holz,Fisch)aucheineAnzahlumfassenderhandelspolitischerMaßnahmen(-vorschläge),
etwaderKommissionsvorschlagzumImportverbotfürProdukteausZwangsarbeitoderdieab2023
angewendete CO2-Grenzausgleichsabgabe CBAM auch für Düngemittel. Zudem gibt es länder-
bezogene Regelungen, etwa Zollpräferenzen für Entwicklungsländer bei Einhaltung bestimmter
MenschenrechteundUmweltregelungen.

Weiterhin unterstützen einige Staaten wie Frankreich besonders stark die Idee sogenannter „Spiegel-
klauseln“ (mirror clauses)inHandelsabkommen,nachdeneneuropäischeStandardsautomatischauf
Importeangewendetwürden,auchumbefürchteteWettbewerbsnachteileaufzufangen(Rees2022,
EuropäischeKommissionReport2021).MeistsinddabeiProduktions-undkeineProduktstandards
gemeint,wobeifürErstereoftmalsdieWTO-Kompatibilitätgeringereingeschätztwird(Rees2022).
Begrenzt gibt es bereits ähnliche Ansätze aus dem Veterinärbereich, etwa zu Schlachtregelungen 
(vgl. Tab. 3.2). DieKommission betonte nach einer Prüfung einer grundsätzlichenAnwendung für
StandardsimBereichLebensmittelsicherheit,UmweltundTierwohl,dasseineEinzelfallbetrachtung
nötigsei(EuropäischeKommission2022c).

EinigederAnsätzewerdenimmermalwiederalsWTO-inkompatibelkritisiert (EUDRvonBrasilien)
oderauchangeklagt(IndonesienundMalaysiagegendieEinstufungvonPalmölalsHochrisikoprodukt
nach RED). Eine generelle Diskussion der WTO-Kompatibilität der Sorgfaltspflichtenregelungen
 erfolgte durch Felbermayr et al. (2022) und Erixon et al. (2022).

Insgesamtüberwiegenimport-oderabsatzbezogeneMaßnahmenalsosolche,dieamMarktzugang
indieEUansetzen.GeradeinletzterZeitabernehmenRechtssetzungenzu,dieauchexport-bzw.
ausfuhrbezogene Regelungen verfolgen. Hierzu zählen das geplante Ausfuhrverbot schädlicher
PflanzenschutzmittelsowiedasMoratoriumDeutschlands,keineLebendtiertransporteinDrittländer
zuermöglichen.ZudemhabeneinigeRegelungen,beideneneineRegulierungdesAbsatzesinderEU
imVordergrundsteht,dennochgleichzeitigExportbezug:umdemWTO-InländerprinzipderGleich-
behandlung inländischer und ausländischer Bedingungen zu entsprechen, beinhalten etwa sowohl die 
EUDRalsauchdasImportverbotgegenProdukteausZwangsarbeit,dassdieRegelungenauchfür
denExportausderEUherausgelten.EinigederMaßnahmendeckendieselbenzugrundeliegenden
menschenrechtlichenundumweltbezogenenRegelungenab–sowirddasVerbotvonZwangsarbeit
bereitsimLkSGundCSDDDalsSorgfaltspflichterfasst,sollaberdurcheinanvisierteshandelspoli-
tischesImportverbotzusätzlichflankiertunddadurchgegebenenfallsbesondersgeschütztwerden.

WeitereRegelungen,diesichteilsindirekteraufNachhaltigkeitinLieferkettenauswirken,sindMaß-
nahmenimFeldderBerichtspflichtenoderauchzumInvestitionsschutzbezogenaufausländische
Direktinvestitionen (ADI) (vgl. „weitere Ansätze“ in Tab. 3.2).

EinenÜberblickderdiversenbestehendenAnsätze inderEUundeinzelnenMitgliedstaatenbietet
Tabelle3.2,aufgelistetnachjeweiligemRechtsakt,dessenAnsatzstelleundDurchsetzungsmecha-
nismus sowie Abdeckungsweite. Die chronologische Sortierung lässt insbesondere in den letzten 
JahreneinverstärktesAuftretensolcherunilateralenMaßnahmenerkennen.
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Tabelle 3.2:  Zunahme verpflichtender unilateraler Maßnahmen auf EU-Ebene zu Nachhaltig
keit innerhalb internationaler Lieferketten und ausgewählter Mitgliedstaaten 

Rechtsakt bzw. 
 Vorschlag

Ansatzstelle und 
Durchsetzungs-
mechanismus 

Jahr  
(Inkrafttreten)

Produkt/ 
Abdeckungsweite

(1) Import-/Absatzseite

Allgemeines Zollprä-
ferenzsystem (APS)  
derEUgegenüber
 Entwicklungsländern 

Bedingte Zollpräferenz 
abhängig von  
ILO-,Umwelt-und 
Governance-Regelungen
(vgl. Annex 1)

Seit1970mitAnpassun-
gen, zuletzt 2012 für die 
Periode2014–2023

Je nach Ländergruppe (alle 
ProdukteaußerWaffenfür
am schwächsten entwickelte 
Länder (least developed 
countries (LDCs) versus 
definierte75%derZoll-
linien)

EU-Erneuerbare-
Energien-Richtlinie
(RED(Renewable  
Energy Directive))

●  Anrechenbarkeit auf 
EU-Agrarkraftstoffziel
im Verkehr als Teil der 
THG-Reduktion

● ILUC-Definitionund
phase out für Palmöl 
(D:2023,EU:2030)

● Zertifizierunginklusiver
indirekter Landnutzung

2009 
(aktuelleREDIII2023)

Agrarkraftstoffe

EU-Verordnungzu
illegaler, unregulierter 
und ungemeldeter 
Fischerei(IUU)

●  Einfuhrverbot  
von Fisch aus  
IUU-Fischerei

● StufenweiseMaßnah-
men basierend auf 
staatlicher Fangbe-
scheinigung, validiert 
durch den Flaggen-
staat und risiko-
basierteKontroll-und
Überprüfungspflichten
des Einfuhrmitglied-
staates bis zu Import-
verbot und Listen von 
IUU-Schiffenund
nicht-kooperierenden 
Drittländern

2010 Fischereierzeugnisse

EU-Holzhandels-
verordnung(EUTR)

Sorgfaltspflichtzum
Nachweis legaler 
 Abholzung

2010/2013 
(wirdEnde2024durch 
dieEUDRaufgehoben)

Holz

EU-Robbenverordnung Importverbot von 
Robbenerzeugnissenmit
Ausnahme für Indigene 
und persönlichen 
 Gebrauch

2015 Seehundprodukte

EU-Antidumping-
verordnung

Ausgleichszoll bei 
 Dumping (inkl. als fehlende 
Menschenrechts- und 
Umweltregelungen)

2019 Alle
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Rechtsakt bzw. 
 Vorschlag

Ansatzstelle und 
Durchsetzungs-
mechanismus 

Jahr  
(Inkrafttreten)

Produkt/ 
Abdeckungsweite

Verordnungsvorschlag 
der Europäischen 
KommissionzuWaren
aus Zwangsarbeit

Import und Exportverbot 
von Produkten aus 
Zwangsarbeit

NichtinKraft; 
Kommissions- 
vorschlag 2022

Alle

EU-Verordnungzur
SchaffungeinesCO2-
Grenzausgleichssys-
tems (CBAM (Carbon 
Border Adjustment 
Mechanism))

Produktbezogene  
Ausgleichsbelastung

2023 Sektoren im Emissions-
handelssystem: Eisen, 
Stahl,Raffinerien,Zement,
Aluminium, organische 
Grundchemikalien, 
Wasserstoffundbestimmte
definierteDüngemittel/
Substanzen

„Typus Spiegelklauseln“: EU-(meist Produktions-)Standards als Importbedingung

EU-Rechtsvorschriften
zu Einfuhrbedingungen 
von tierischen Erzeugnis-
sen (bzgl. Schlachtung)

Veterinärbescheinigung 
fürImportausEU- 
Drittstaaten

2009 Fleisch

Neue umfassende 
Initiative der Spiegelung 
durch Frankreich und 
Deutschland

●  Anwendung der 
Gesundheits- und 
Umweltnormender
EUaufeingeführte
landwirtschaftliche 
Erzeugnisse und 
Agrar- und Lebens-
mittelerzeugnisse 

● VerschiedeneMaß-
nahmen für Importe 
denkbar 

NichtinKraft; 
Überprüfungdurch
EU-Kommission2022

Alle

Sorgfaltspflichtenregelungen

Frankreich:  
„Devoir de vigilance“ 

Sorgfaltspflichten, 
Haftung

2017 Alle

EU: Verordnung zu 
entwaldungsfreien 
Lieferketten(EUDR)

Sorgfaltspflichtenund
Länder-Benchmark

2023 Soja,Rindfleisch, 
Palmöl,Kakao,Kaffee,
Holz,Kautschukund 
einige dazugehörige 
(Verarbeitungs-)Produkte

EU: CSDDD Sorgfaltspflichten,
Ordnungsrechtundggf.
Haftungundsafeharbour

NichtinKraft; 
Trilog 2023

Alle
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Rechtsakt bzw. 
 Vorschlag

Ansatzstelle und 
Durchsetzungs-
mechanismus 

Jahr  
(Inkrafttreten)

Produkt/ 
Abdeckungsweite

Deutschland: LkSG Sorgfaltspflichten, 
Ordnungsrecht

2023 Alle

(2) Exportseite

EuropäischesÜber-
einkommen über den 
Schutz von Tieren beim 
internationalen 
 Transport

Sorgfaltspflichtdes
Transporteurs für 
 Lebendtiere ins Drittland

2007 Lebendtiere

Deutschland: Mora  to-
rium zur Aus stellung von 
Veterinärbescheinigung 
für Drittlandstransporte

Zurückziehen der Vete-
rinärbescheinigungen für 
lebende Wiederkäuer zu 
Zuchtzwecken

2023 Lebendtiere

EU: Verordnung zu 
entwaldungsfreien 
Lieferketten(EUDR)(s.o.)

Anwendung auch  
aufEU-Export

2023 Soja,Rindfleisch, 
Palmöl,Kakao,Kaffee,
Holz,Kautschukund 
einige dazugehörige 
(Verarbeitungs-)Produkte

EU: Verordnungs-
vorschlag zu Waren aus 
Zwangsarbeit (s.o.)

Import- und Exportverbot NichtinKraft;
Kommissionsvorschlag
2022

Alle

Deutschland: Verord-
nungsvorschlag über ein 
Ausfuhrverbot bestimm-
terPflanzenschutzmittel

Exportverbot von in der 
EUverbotenenPflanzen-
schutzmitteln in Dritt-
länder

NichtinKraft; 
angekündigt 2022, 
Verordnungsentwurf liegt 
vor,Umsetzungunklar

BestimmteWirkstoffe
informuliertenPflanzen-
schutzmitteln

(3) Weitere Ansätze

Bilaterale Investitions-
schutzabkommen (BITs)

VerbesserteEnteignungs-/
Entschädigungsregeln in 
RichtungöffentlicherZiele
inklusiveUmwelt

Neuere Abkommen  
seit ca. 2010

Alle

EU-Richtliniezum
Verbot unlauterer 
Handelspraktiken
(UTP-Richtlinie)

EU-weiteinheitlicher
Mindestschutzstandard 
zur Bekämpfung unlauterer 
Handelspraktiken

2019 Agrar-, Fischerei- und 
Lebensmittelerzeugnisse

EU-Verordnungüber
dieOffenlegungvon
Informationen über 
nachhaltige Finanzen 
(SFDR)

HarmonisierteTrans-
parenzvorschriften für 
Finanzmarktteilnehmer 
und Finanzberater bzgl. 
der Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitsaspekten 
in ihren Investitions-
entscheidungen und 
Finanzberatungen

2020 Finanzdienstleistungen
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Rechtsakt bzw. 
 Vorschlag

Ansatzstelle und 
Durchsetzungs-
mechanismus 

Jahr  
(Inkrafttreten)

Produkt/ 
Abdeckungsweite

EU-Taxonomie- 
Verordnung

Einstufung von Wirt-
schaftsaktivitäten als 
ökologisch nachhaltig 
anhand von festgelegten 
KriterienmitdemZiel,den
Grad der ökologischen 
Nachhaltigkeit einer 
Investition zu bestimmen

2020,  
anzuwenden ab 2022

Finanzdienstleistungen

EU-Richtliniezur
Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung von  
Unternehmen(CSRD)

Berichtspflichtenzu
Nachhaltigkeitsaspekten, 
wieUmweltrechte,soziale
Rechte,Menschenrechte
und Governance-Faktoren

2023 Alle

Quellen: 
EigeneZusammenstellungbasierendaufRudloff(2022)sowieAPS:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/
PDF/?uri=CELEX:02012R0978-20180307&qid=1524555559361&from=DE; 
RED:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001; 
IUU:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1005-20220915; 
EUTR:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0995; 
EU-Robbenverordnung:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0004&from=DE; 
Antidumping-Verordnung: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1036; 
Zwangsarbeit: https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/785da6ff-abe3-43f7-a693-1185c96e930e_en; 
CBAM: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2023:130:FULL; 
Schlachtung: https://food.ec.europa.eu/animals/veterinary-border-control_de; 
Spiegelklauseln: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13371-Einfuhr-von-Agrar-
und-Lebensmittelerzeugnissen-Anwendung-der-EU-Gesundheits-und-Umweltstandards-Bericht-_de;
Lebendtiere: https://rm.coe.int/1680083737; 
Veterinärbescheinigung: https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2022/148-tiertransporte.html; 
Pflanzenschutzmittel:https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/pflanzenbau/pflanzenschutz/pflanzenschutz-
mittel-ausfuhrverbots-vo.html; 
EUDR:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1115; 
BITs: https://unctad.org/system/files/official-document/diaepcbinf2022d6_en.pdf; 
UTP:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0633; 
SFDR:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&qid=1694114843983; 
Taxonomie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&qid=1694115055316; 
CSRD:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2464. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0978-20180307&qid=1524555559361&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0978-20180307&qid=1524555559361&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1005-20220915
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0995
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0004&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1036
https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/785da6ff-abe3-43f7-a693-1185c96e930e_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2023:130:FULL
https://food.ec.europa.eu/animals/veterinary-border-control_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13371-Einfuhr-von--Agrar-und-Lebensmittelerzeugnissen-Anwendung-der-EU-Gesundheits-und-Umweltstandards-Bericht-_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13371-Einfuhr-von--Agrar-und-Lebensmittelerzeugnissen-Anwendung-der-EU-Gesundheits-und-Umweltstandards-Bericht-_de
https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2022/148-tiertransporte.html
https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/pflanzenbau/pflanzenschutz/pflanzenschutzmittel-ausfuhrverbots-vo.html
https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/pflanzenbau/pflanzenschutz/pflanzenschutzmittel-ausfuhrverbots-vo.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1115
https://unctad.org/system/files/official-document/diaepcbinf2022d6_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0633
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&qid=1694114843983
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&qid=1694115055316
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2464
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3.5 Fazit

Indenletztengut20JahrenhatdasThemaunternehmerischeSorgfaltspflichten–zunächstauffrei-
willigerBasisangegangen,injüngererZeitzunehmenrechtlichkodifiziert–erheblichanBrisanzge-
wonnen.DierechtlicheEntwicklungbeganndabeimitspezifischenRegelungenfürProblemsektoren
wieKonfliktmineralienoderProduktgruppen,diefürEntwaldungverantwortlichsind.MitdemLkSG
undderCSDDDkommenjetzthorizontale,alsosektorübergreifendeRegelungenhinzu.

EsbestehenerheblicheUnterschiedesowohlzwischendenverschiedenenSorgfaltspflichtenrege-
lungenimengerenSinnealsauchmitBlickaufweiteredenHandelbetreffendeAnsätze.DerAgrar-
sektoristdabeivonsehrunterschiedlichenRegelungsansätzenangesprochen.Insgesamtfügensich
dieneuenSorgfaltspflichtenregelungen in einenumfangreichenKatalogunterschiedlicherAnsätze
fürNachhaltigkeitentlangvonglobalenLieferkettenein,wieetwaRegelungeninHandelsabkommen.

DieCSDDDnimmtdabeidieUnternehmensowohlmitBlickaufdieBreitedereinbezogenenSorg-
faltspflichtendurchdieErgänzungumUmwelt-undKlimaschutzalsauchinBezugaufdieTiefeder
Verantwortung(gesamteKette,vor-undnachgelagerterBereich)bislang(imKommissionsvorschlag)
potenziellumfassenderindiePflichtalsdasLkSG.DieEUDRmitihremFokusaufEntwaldungsfreiheit
istwegenderadressiertenProduktpalettefürdenSektorLandwirtschaftvonbesondererRelevanz.
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4.  Kontext und Relevanz von menschenrechts- und umweltbezogenen 
Sorgfaltspflichten im Agrar- und Ernährungssektor

DiesesKapitel führt indieBesonderheitenvonagrar-undernährungswirtschaftlichenWertschöp-
fungsketteneinunderläutertdieRelevanzimZusammenhangmitdenzuvordiskutiertenSorgfalts-
pflichten.EbensowerdenwichtigeErkenntnissezuMenschenrechts-undUmweltrisikenimKontext
der globalen und europäischen Agrar- und Ernährungswirtschaft dargestellt.

4.1  Besonderheiten von agrar- und ernährungswirtschaftlichen Wertschöpfungs-
ketten	hinsichtlich	Sorgfaltspflichten

Agrar- und ernährungswirtschaftlicheWertschöpfungsketten zeichnen sich durch eine Reihe von
Spezifikaaus,diesievonanderenBranchenunterscheidenundHerausforderungenfürdasLiefer-
kettenmanagementaufweisen.DiesbetrifftinsbesonderediegroßeHeterogenitätderProduktions-
bedingungen, das Nebeneinander sehr unterschiedlicher Betriebsgrößen und die Besonderheiten
verschiedener Produkte und Marktsegmente, die zu unterschiedlich strukturierten Wertschöpfungs-
ketten führen.

LandwirtschaftlicheErzeugnissewerdenunterenormheterogenennatürlichen (Klima,Boden,Ge-
lände), institutionellen und infrastrukturellen Bedingungen hergestellt. Zudem variieren die natürlichen 
Bedingungen selbst an den jeweiligenProduktionsstandorten imZeitablauf z.B.mit demWetter,
woraussichauchAuswirkungenaufdiejeweiligenProduktionsweisenergeben,wasnursehrbedingt
amProduktselbererkennbarist,soweitnichtentsprechendeZertifizierungssystemefürMindeststan-
dardsexistierenunddiesedannandenjeweiligenProduktengelabeltwerden.

Aufgrund des „Wirtschaften unter freiemHimmel“ unterliegt die Landwirtschaft vielen nicht kont-
rollierbarenEinflüssen.DeshalbkönnenauchbeibestmöglicherProduktionUmweltwirkungennicht
völlig ausgeschlossen werden. Beispielsweise kann sich ein sehr ungünstiger Stickstoffsaldomit
potenziellnegativenAuswirkungenaufdasGrundwasserausdemUmstandergeben,dassaufgrund
einerSchlechtwetterperiodedieErntedeutlichkleinerausfällt,alsfürdieBerechnungderStickstoff-
düngungkalkuliertwurde.Hinzukommt,dassvielelandwirtschaftlich(mit)bedingtenUmweltwirkun-
gen(a)aufgrundräumlicherDiffusionnichtaufeineneinzelnenVerursacher(Betrieb)zurückgeführt
werden und (b) aus Produktionsweisen von vor etlichen Jahren – also von früheren Produzenten –  
resultieren können.

IndenallermeistenLänderngibteseinegroßeVielfaltanhäufigkleinstrukturierten(kleinbäuerlichen)
landwirtschaftlichenLieferanten.GleichzeitiggibtesineinigenLändernauchgroßbetriebliche,teilweise
konzernartigeAgrarstrukturen,z.B.Betriebemitmehreren(hundert-)tausendHektarbewirtschafteter
FlächeoderentsprechendenTierzahlen.InnichtwenigenLändern,z.B. inOsteuropa,existiertein
direktes, teilweisesymbiotischesNebeneinandervonKlein-undGroßbetrieben (Visser2008). Ins-
gesamt sind agrar- und ernährungswirtschaftliche Wertschöpfungsketten divers, verzweigt und 
mehrstufigunddamitunübersichtlicher,alsdiesoftbeianderenWertschöpfungskettenderFallist.

Hinzukommt,dass sich internationale agrarischeWertschöpfungsketten je nachProduktspezifika
undVermarktungsbedingungeninihrerOrganisationdeutlichunterscheiden(s.Tab.4.1).ImFolgen-
den werden vier verschiedene Produkttypen bzw. die davon bestimmten Wertschöpfungsketten vor-
gestellt,dasieunterschiedlicheAnsatzpunktefüreinLieferkettenmanagementbieten:(1)Klassische
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Ackerbau-Commoditieswie z.B.Soja, Zucker oderWeizen (auch alsBulk-Commodities bezeich-
net), (2)bedingt lagerfähigeGenuss-CommoditieswieKaffeeoderKakao,(3)qualitativanspruchs-
volleHigh-Value-ProduktewieObstundGemüseund(4)Premium-WertschöpfungskettenfürLuxus-
marken, Bio- oder Fairtrade-Produkte etc.

Tabelle 4.1: Ausgewählte typische Strukturen in internationalen agrarischen Wertschöpfungsketten

Klassische 
Ackerbau- 
Commodities  
wie z. B. Soja 
oder Weizen

Genuss- 
Commodities wie 
Kaffee und Kakao

Qualitativ  
anspruchsvolle 
High-Value- 
Produkte wie  
Obst und Gemüse

Premiumsegmente 
wie Luxusmarken, 
Bio- oder Fairtrade-
Produkte

Charakteristika 
der Produkte

Standardisierte, 
börsennotierte 
Qualitäten, weit-
gehend homogen, 
lagerfähig, 
„Schüttware“

Zu wesentlichen 
Teilen standar-
disierte, homogene 
Qualitäten(außer
Premiumsegmente, 
siehe rechts), 
bedingt lagerfähig

Qualitativdifferie-
rende Produkte, 
hohes z. B.  
sen sorisches 
Qualitätsrisiko, 
verderblich

Produkte, die aus 
Vermarktungs-
gründen getrennt 
verarbeitet und 
transportiert werden 
(müssen)

Preiswettbewerb Sehr hoch, geringe 
Margen, Mengen-
geschäft

Sehr hoch, geringe 
Margen

Hoch,ehergeringe
Margen

Hoch,größereMargen
für Verarbeitung und 
Handel,großePreis-
unterschiede zum 
Standardmarkt

Bedeutung von 
langjährigen 
Lieferverträgen/ 
vertikaler 
 Integration

Sehr gering, 
Spotmarkt domi-
niert

Eher gering, vielfach 
Zwischenhändler

Hoch(vertikale
Integration und 
Vertragsanbau 
dominieren für 
globaleKetten)

Längerfristige  
Zusammenarbeit, 
Vermarktungs- und 
Produktionsverträge

Transparenz/ 
Rückverfolg-
barkeit

Kaum Zunehmend bis  
zurKooperative,bei
Einschaltung von 
Zwischenhändlern 
geringer

Unterschiedlich Hoch

Dominanter 
Akteur in der 
Wertschöpfungs
kette

Internationaler 
Agrarhandel

Primäre Verarbeiter, 
Markenartikler, 
Lebensmitteleinzel-
handel(LEH)

LEHfürglobale
Ketten(lokaleKetten
deutlich weniger 
integriert)

Lebensmittelindustrie 
undLEH

Bedeutung von 
Standards

Gering, aber 
zunehmend

Relativhochund
zunehmend,  
unternehmens-
eigene- und 
 Branchenstandards 
undZertifizierung

HoheBedeutung
von staatlichen und 
privaten Standards

Hoch,Zertifizierungs-
standards (privat und 
staatlich) und zuneh-
mend unternehmens-
eigene Programme

Quelle:EigeneZusammenstellunginAnlehnunganFeyaertsetal.2019:147.
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Viele Agrarprodukte weisen einen Commodity-Charakter auf. Typische Beispiele für solche hoch-
standardisierten, lagerfähigen vielfach an Börsen gehandelten Erzeugnisse mit sehr hohem Preis-
druck sind Getreide und Ölfrüchte. Es handelt sich um austauschbare Produkte, die auf internationalen 
MärktengehandeltwerdenundbeidenengroßePartienunterschiedlicherHerkunft,aberweitgehend
standardisierterchemisch-physikalischerQualitätenvonHändlernzusammengefasstwerden.Indie-
sen Märkten dominieren eher lose, kurzfristig änderbare Austauschformen (Spotmärkte, z. T. For-
ward-Kontrakte).Derzwischengeschaltete,hochkonzentrierteinternationaleAgrarhandel(Grabsetal.
2021; zu Ermgassen et al. 2022) steht aufgrund der qualitativ austauschbaren Produkte unter hohem 
KostendruckundhatwenigAnreize,dieMärkte transparentzugestalten,da Intransparenzgrund-
sätzlichdiePositionvonHändlerninderWertschöpfungskettestärkt(GrabsundCarodenuto2021).
Darüber hinaus sind die Beschaffungsstrategien der international agierenden Agrarhändler durch
einenhohenAnteilindirekterBeschaffunggekennzeichnet.ImFallvonSoja,Rindfleisch,Kakaound
Palmölbeziehensiez.B.biszu40%derRohstoffeüberlokaleZwischenhändler(zuErmgassenetal.
2022).DieserschwertdieRückverfolgbarkeitderjeweiligenProdukteundnachhaltigeBeschaffungs-
initiativen(ebd.).InjüngererZeitstehendieinternationaltätigenAgrarhandelsunternehmenallerdings
politischinderEUunterDruckundbeteiligensichzunehmendanNachhaltigkeitsinitiativen(z.B.bei
SojaanbauoderKakao,zurEntwaldungsfreiheitetc.,Grabsetal.2021).InBrasilien,einemzentralen
Entwaldungs-Hotspot,sindbeispielsweise rund60%derSoja-und85%derRindfleischexporte
durch Verpflichtungen zur Entwaldungsfreiheit (zero deforestation commitments (ZDC) abgedeckt 
(Hauptetal.2018),wobeisubnationaleUnterschiedevorliegen,dietatsächlicheUmsetzungumstrit-
tenistundgroßeAnteilederProduktionfürdenheimischenMarktnichtdurchZDCsabgedecktsind
(zu Ermgassen et al. 2020a, b).

Viele dieser klassischen Ackerbau-Commoditieswerdenmehrstufigverarbeitetundinverschiedene
Produktartenaufgespalten,bevordieeigentlichenProdukteimHandelankommen,wiebeiGetreide
undÖlfrüchten,beidenennebenMehlundÖlerheblicheReststoffeanfallen,dieetwaalsFuttermittel
verwertetwerden (z.B.Soja-,Raps-undSonnenblumenextraktionsschrot;siehez.B.Castellariet
al.,2018).DieentsprechendenLieferkettensinddaherkomplex,derHandelmitdenverschiedenen
Produktbestandteilenwichtig(vgl.Tab.4.1).AufgrunddesrelativhohenKonzentrationsgradesdomi-
nieren in diesen Commodity-WertschöpfungskettendieUnternehmendesinternationalenAgrarhan-
delsalssog. fokale,d.h.dieWertschöpfungskettestrukturierendeUnternehmen.Sieorganisieren
die Warenströme, während die Verarbeiter der verschiedenen Zielprodukte in Europa sich traditionell 
wenig(er)mitderHerkunftderRohstoffebeschäftigenmüssen.

Als Instrument zur Absicherung von Standards werden in Commodity-Kettenvermehrtsektorweite
ZertifizierungssystemewieGLOBALG.A.P.41genutzt (vgl.Kapitel5.1.2).Dieseverursachengeringe
Transaktionskostenundhalten–andersalsunternehmens-oderwertschöpfungskettenspezifische
Standards–Geschäftsbeziehungenflexibel,dadieZertifizierungalsNachweis fürvieleAbnehmer
nutzbaristundkeinespezifischenvertraglichenVereinbarungennotwendigwerden.EineWarentren-
nung ist deshalb nicht notwendig. Gerade in Commodity-Wertschöpfungsketten wird angesichts der 
geringen Margen Warentrennung bzw. Marktsegmentierung möglichst vermieden. Nur wenn entspre-
chendeMengenumgesetztwerden,könnenunterschiedliche, fürsich jeweilsdefinierteQualitäten
nebeneinanderbestehen,wiegentechnikfreiesSoja.Grundsätzlichwerdenabersolchesog.Schütt-
gütermöglichstingroßenMengenohneWarentrennungnachEuropatransportiert.

41 GAP steht für Good Agricultural Practice. Bei GlobalG.A.P. handelt es sich um eines der ersten weltweit tätigen 
Qualitätssicherungssysteme;1997wurdeesvoneuropäischenHandelsunternehmengegründet.
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Eine etwas andere Struktur weisen die Wertschöpfungsketten für einige hochwertige Genuss- 
CommoditieswieKakao,KaffeeundTeeauf(auchalstropical commodities bezeichnet; Bemelmans 
etal.2023).AufderlandwirtschaftlichenStufedominierengeradebeiKakao,dahandarbeitsintensiv,
kleinbäuerlicheProduzenten:Rund95%desglobalproduziertenKakaoswirdzumBeispielvonca.
fünfMillionenKleinbauernund-bäuerinnenmiteinerAnbauflächezwischenzweiundfünfHektaran-
gebaut (Grohs und Grumiller 2021). Als nächste Stufe folgen dann oft mehrere lokale oder regionale 
Zwischenhändler,die ihreWarenan internationaleHändlerverkaufen. InGhana istz.B.nocheine
nationale Verkaufsorganisation zwischengeschaltet. Die nächste Stufe ist hochkonzentriert: Sieben 
transnationaleHändlersindfür62%desglobalenKakaohandelsverantwortlich,wobeibeieinzel-
nenHandelspartnernderAnteilnochgrößer ist (Parra-Paitainetal.2023).DerdarauffolgendeVer-
arbeitungsschritt desGrinding (Produktion vonKakaobutter, -masse und -pulver)wird durch drei
Unternehmendominiert,diezusammenca.60%derweltweitenKakaoverarbeitungtätigen:Barry
Callebaut(Schweiz),Cargill(USA)undOlam(Singapur)(GrohsundGrumiller2021).Dieanschließende
Produktion von Schokolade erfolgt durch international tätige Markenartikelhersteller wie Mondelez 
(ca.9%globalerMarktanteil),Mars(8%),Nestlé(7%),FerrerooderLindt&Sprüngli(Fountainund
Huetz-Adams2022).DiefolgendeStufedesLebensmitteleinzelhandelsistebenfallshochkonzentriert.
InDeutschlandmitdenvierführendenHandelsunternehmenEdeka,Rewe,AldiundLidl/Kaufland,die
übereinenMarktanteilvonca.85%verfügen.DamitstehendieHerstellerauchimvertikalenWett-
bewerbmitdemLEH,derbeiHandelsmarkeneinezentraleRolleeinnimmt,daerdieProduzentender
Handelsmarkenrelativflexibelwechselnkann.Insgesamtistdiemarktführende(fokale)Rolleinder
Kakaokettenichteindeutigfestgelegt,wasdieUmsetzungvonStandardserschwert.Internationale
Händler/Verarbeiter,MarkenartikelherstellerundderLEHkönnenbeiKakaoStandardsdurchsetzen,
stehenaberauchineinemhartenWettbewerbuntereinander.VergleichbareStrukturentreffenaufden
Kaffeemarktzu,indemesebenfallsnichteinfachfürUnternehmeninEuropaist,Durchgriffbisaufdie
Anbaustrukturen zu nehmen (Freidberg 2017).

Hinsichtlich der Standards bei diesen tropischenGenuss-Commodities gibt es sowohl unterneh-
menseigeneStandards(z.B.NestléCocoa-Plan), Branchenstandards (z. B. Nachhaltigkeitsinitiative 
desBundesverbandsderDeutschenSüßwarenindustrieoderdieCocoa and Forests Initiative (CFI)) 
und sektorübergreifende Zertifizierungssysteme (z.B. Rainforest Alliance). Die Rückverfolgbarkeit
ist bei tropischen Commodities möglich, aber keineswegs vollständig gegeben. Nach Angaben des 
Kakao-BarometersausdemJahr2020lagderAnteildesbisaufEbeneeinerspezifischenKoopera-
tiverückverfolgbarenKakaosbeiverschiedenengroßenUnternehmenzwischen44%(Nestlé)und
100%(Hersheys)(FountainundHuetz-Adams2020:33).Insgesamtgebenallerdingsnur22%aller
Unternehmen imKakosektor an, dass sie inder Lage sind, ihrenKakaobis zudenKooperativen
zurückzuverfolgen(Parra-Paitanetal.2023:9).DerGesamtanteilzertifizierterProduktionamKakao-
anbauwirdderzeitaufca.einDrittelbis50%geschätzt(GrohsundGrumiller2021).Allerdingswird
geschätzt,dasslediglich26%desgehandeltenKakaosunterirgendeinerFormvonNachhaltigkeits-
verpflichtungengehandeltwird(Parra-Paitanetal.2023).

Bei anderen, qualitativ anspruchsvollen High-Value-ProduktenwieObstundGemüse,dievor-
malsebenfallsdurchdenzwischengeschaltetenGroßhandelkoordiniertwurden,versuchenEinzel-
händlerinEuropainjüngsterZeitstärkerdirekteundlängerfristige(vertragliche)Lieferbeziehungen
zuden(häufigehergroßbetrieblichen)ProduzenteninLMICaufzubauen(Feyaertsetal.2019).Schon
aus Qualitätssicherungsgründen (z. B. Vermeidung von Pestizidrückständen), aber auch zur Stärkung 
seinerVerhandlungspositionbautderLEHalsdominierendeStufehiereigenständigeBeschaffungs-
strukturen in Märkten auf und schaltet Zwischenhändler aus (ebenda). Verbunden sind diese  direkten 
LieferbeziehungenmitderNutzungvonZertifizierungssystemen,indiesemFallaberergänztumeigene
AuditsdesLEHbeidenLieferanten(vgl.Tab.4.1).Daserleichtertes,dieEinhaltungvonStandards
wirkungsvoll zu kontrollieren.
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In PremiumsegmentenmithoherWertschöpfungsuchenHerstellerausMarketing-undNachhaltig-
keitsgründen direkte Abnehmer-Produzenten-Beziehungen. Für Premiummarken sind Image risiken 
besondersbedeutsam,sodass teilweisemehrjährigeundumfassendereVertragssystemezu land-
wirtschaftlichen Produzenten in LMIC aufgebaut wurden (Linton 2008). Diese beinhalten häufig 
KonzeptederLieferantenentwicklung,d.h.mehroderwenigerpartnerschaftlicheKonzeptezumAus-
bau der Produktion, zur Schulung und Qualitätssicherung, z. T. inklusive sozialer Aspekte (Mindest-
preise,Entwicklungshilfeprojekteetc.)(vgl.Tab.4.1).VerbreitetsindsolcheAnsätzez.B.beieinigen
Bio-Produzenten inMärktenmithoheröffentlicherBeachtungwieKakao.EinanderesBeispiel ist
Lindt&Sprüngli.DasUnternehmenverfolgtmitdemCocoa-Farming-Programm eine „bean-to-bar-
Strategie“, sodass seit demJahr 2020100%allerKakaobohnen rückverfolgbar sind (Grohs und 
Grumiller2021).Bis2025sollderkompletteKakaodesUnternehmensausNachhaltigkeitsprogram-
menbezogenwerden.DurchdieEntwicklungvonPremium-HandelsmarkensindesnebenHerstel-
lernzunehmendauchUnternehmendesLEH,dieinsolchenKetteneinefokalePositioneinnehmen
und Standards vorantreiben können.

Tabelle 4.1 gibt einen Überblick über die beschriebenen typischen Wertschöpfungsketten für
Agrarrohstoffe.DieseÜbersichtistnichtvollständig,dennsiebildetnichtWertschöpfungskettenab,
die den Export von bereits weiter verarbeiteten Erzeugnissen umfasst. Ebenso fehlen sehr spezielle 
Wertschöpfungsketten,z.B.,wennKrabbenausderNordseeinNordafrikagepultunddannwieder
inDeutschlandverkauftwerden.Tabelle4.1istdahernurein–allerdingsmengenmäßigsehrbedeut-
samer – Ausschnitt aus der ungewöhnlichen Diversität von internationalen Wertschöpfungsketten, die 
dazubeiträgt,dasseinLieferkettenmanagementjeweilsdeutlichandereAusgangsbedingungenvor-
findet.NichterfasstsindauchdieinstitutionellenBesonderheitenbestimmterWertschöpfungsketten,
z.B.dierelativgroßeRollevonErzeugergemeinschaftenundGenossenschafteninmanchenBerei-
chen(diebeispielsweisespezifischeFormenderKontrollewieGruppenzertifizierungenermöglichen).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass agrar- und ernährungswirtschaftliche Wertschöpfungs-
kettenheterogeneralsvieleandereLieferkettensind,dasichjenachProduktdeutlichunterschied-
licheKoordinationsformenunddieKettebestimmendeUnternehmenfinden.AuchdifferiertderAnteil
vonLohnarbeitbzw.kleinbäuerlicherStrukturen,sodasssichz.B.andereHerausforderungenimHin-
blickaufSorgfaltspflichten-relevanteArbeitsschutzstandardsundThemenwieMindestlohnergeben.
HäufigsindglobaleLebensmittelwertschöpfungskettenaufEbenederPrimärproduktionkleinteiliger,
intransparenterundvielstufigeralsWertschöpfungsketteninanderenMärkten,sodassausSichtder
europäischenUnternehmendasThemamittelbareLieferanteneinegroßeRollespielt.Dievielfach
traditionell dominierenden Spotmarktbeziehungen weisen für die Umsetzung des Lieferketten-
gesetzesbesondereHerausforderungenauf,dennindiesemFallfehltderdirekteKontaktdereuro-
päischen Abnehmer zu den kleinbäuerlichen Lieferanten. Allerdings zeichnet sich eine Tendenz zu 
längerfristigenunddirekterenVertragsbeziehungenab,wasdieUmsetzungvonSorgfaltspflichten
tendenziell vereinfachen könnte.DieMarktbedeutung der großen internationalenHändler und der
GroßunternehmendesLebensmitteleinzelhandelsinEuropaistinzwischensobeachtlich,dasssolche
UnternehmenauchgrößereVerantwortungfürSorgfaltspflichtenübernehmenkönnen.

4.2	 Menschen-	und	Arbeitsrechtsrisiken	in	der	landwirtschaftlichen	Produktion

GlobaleWertschöpfungskettenimAgrar-undErnährungssektorsinddurchbesondershoheRisiken
von Menschenrechtsverletzungen und durch häufig prekäre Arbeitsbedingungen gekennzeichnet.
Im Vergleich zu anderen Sektoren sind Arbeitsplätze in landwirtschaftlichen Lieferketten schlechter 
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entlohnt, gefährlicher und unsicherer sowie anfälliger für Kinder- und Zwangsarbeit (Barrett et al.
2022,USDOL2020,ILO2017).EntsprechendstuftderKommissionsvorschlagderCSDDDdieAgrar-
undErnährungswirtschaftzudenSektorenmithohemSchadenspotenzialein–mitderKonsequenz,
dassmehrUnternehmendieserBranchevonBeginnanvondenverpflichtendenSorgfaltspflichten
betroffenwären(vgl.Kap.3.4).AuchfürdiedeutscheWirtschaftordneteineStudieimRahmendes
Nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte die Nahrungs- und Genussbranche den 
Branchenzu,diedurcherheblichemenschenrechtlicheRisikengekennzeichnetsind(BMAS2020).

WieinKapitel3.3und3.4dargestellt,dienenalsReferenzrahmenfürdieIdentifikationvonMenschen-
rechtsverletzungenimRahmenderunternehmerischenSorgfaltspflichtenregelungeninternationalan-
erkannteErklärungenundÜbereinkommenzuMenschenrechtensowieinternationaleundnationale
Arbeitsrechtskonventionen. Das deutsche LkSG bezieht sich bei dem Verweis auf menschenrecht-
lichesRisikohauptsächlichaufdieILO-Kernarbeitsnormen(vgl.3.2),derEntwurfderCSDDDschließt
bislang noch weitere internationale Abkommen ein, z. B. den Verweis auf existenzsichernde Löhne 
(vgl.Kap.3.4,5.7.2undAnnex1).

Im Folgenden sind einzelne Menschenrechts- und Arbeitsschutzrisiken im Rahmen der landwirt-
schaftlichen Produktion in Drittländern (hauptsächlich in LMIC), im Europäischen Binnenmarkt und 
imInlandskizziert,dieindenGeltungsbereichdesdeutschenund/odereuropäischenLieferketten-
sorgfaltspflichtenansatzesfallenkönnen.DarüberhinauswerdenauchMenschenrechts-undArbeits-
schutzrisikenaufgezeigt,diebishernochnicht(explizit)indenSorgfaltspflichtengesetzenabgedeckt
sind,wieGendergerechtigkeitunddasRechtaufNahrung.

4.2.1 Risiken in der Produktion in EU-Drittländern 

KinderarbeitumfasstArbeiten,fürdieKinderzu jungsind,umsieauszuführen,und/oder„Arbeit,
die wegen ihrer Art oder der Verhältnisse, unter denen sie verrichtet wird, voraussichtlich für das 
Leben,dieGesundheitoderdieSittlichkeitvonKinderngefährlich ist“oderdiesievomverpflich-
tendenSchulbesuchabhalten (siehez.B. ILO2020unddieentsprechenden ILO-Übereinkommen
Nr.138von1973undNr.182von1999).42WeiterhinwirdunterschiedeninKinderarbeit,gefährliche
KinderarbeitundschlimmsteFormenderKinderarbeit(z.B.FAO2020).Kinderarbeitwirdabgegrenzt
vonaltersgerechtenArbeitenzumBeispielimHaushaltoderlegalenBeschäftigungenvonJugend-
lichen, die nicht Teil der aufgeführten Statistiken sind.

Laut Schätzungen der ILO und von UNICEFwaren 2020weltweit rund 160Millionen Kinder von
Kinderarbeitbetroffen,wovon70%aufdenAgrarsektorentfallen(ILOundUNICEF2020:8f.).Dieser
Anteil lagbeiüber80% inSubsahara-Afrika (ebd.:38).72%derKinderarbeitfindet imFamilien-
verbundstatt.Knapp33%derArbeitvonKindernzwischen5und14JahreninderLandwirtschaft
wirdalsgefährlicheKinderarbeiteingestuft (ebd.:41).DiemitKinderarbeiterzeugtenProduktege-
langen zum Teil in globale Wertschöpfungsketten, sind aber auch für den heimischen Markt oder den 
Eigenverbrauchbestimmt.BerechnungenzufolgesindjenachWeltregionzwischen9%und24%
derKinderarbeitallerSektorenmitExportwarenverbunden(ILOetal.2019:9).

42 DasÜbereinkommenlässtzu,dassPersonenimAltervon13bis15JahrenbeileichtenArbeitenbeschäftigtwerden.
DiesedürfennichtschädlichfürGesundheitundEntwicklungdesKindesseinunddenSchulbesuchnichtbeein-
trächtigen. Ferner darf das Mindestalter zur Beschäftigung oder Arbeit in einem Beruf nicht unter dem Alter liegen, 
indemdieSchulpflichtendet(i.d.R.15Jahre).WenndieArbeitoderBeschäftigung„voraussichtlichfürdasLeben,
dieGesundheitoderdieSittlichkeitderJugendlichengefährlichist“,liegtdasMindestalterbei18Jahren(vgl.ILO-
ÜbereinkommenNr.138).
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Dabesondersgutdokumentiert,stichtderKakaoanbaualsbesondersproblematischhervor:InGhana
undderCôted’Ivoire,dengrößtenExporteurenvonKakao,waren2018/191,56MillionenKinderim
Kakaoanbaueingebunden(NORC2020:10).In94%derFällearbeitetendieKinderfürdieeigenen
ElternoderVerwandte (ebd.).WeitereBeispiele fürumfangreicheKinderarbeit imSektorLandwirt-
schaftsindfürdenAnbauvonBaumwolleinIndien(Ferenschild2018,Nayak&Manning2021),fürdie
BaumwollernteinBurkinaFaso(USDOL2019)undderTürkei(UNICEF2017),denZuckerrohranbauin
BrasilienundIndien(USDOL2020),denKaffeeanbauinBrasilien,VietnamundKolumbien(ebd.)und
auchimPalmölsektor(UNICEF2016)belegt.

DieüberwiegendeMehrheitderFälle vonKinderarbeit ist inder kleinbäuerlichenundmittelgroßen
nicht-mechanisiertenProduktionerfasst;lautBerichtenvonNGOs,wieAmnestyInternational,arbeiten
KinderaberauchaufgroßenPlantagen(AmnestyInternational2016).Grundsätzlichverweistdiesauf
dieProblematikderErfassungvonKinderarbeit inderLandwirtschaft:Oft istdiesedortbesonders
gutdokumentiert,wointernationaleOrganisationenaktivDatenerhobenhaben.Darüberhinausistsie
nichtinallenFällendirekterkenn-bzw.erfassbar,daKinderihreElternbeiderArbeitbegleiten,ohne
bezahltzuwerden,odervonArbeitgebernbeiKontrollenverstecktwerden(FAO2020;zuKontrollen
s.Kap.5.1.2.4).

ZwangsarbeitumfasstnachILO-ÜbereinkommenNr.29von1930„jedeArbeitoderDienstleistung,
die von einer Person unter Androhung von Strafe verlangt wird und für die sich die Person nicht frei-
willigangebotenhat“.Knapp27,6MillionenMenschenbefandensich2021weltweitinZwangsarbeit
(ILOetal.2022).HierbeiwirdzwischenstaatlicherZwangsarbeit(14%)undZwangsarbeitdesPrivat-
sektors(63%)unterschieden.43BerücksichtigtmannurLetztere,sofindensich12,3%derOpfervon
Zwangsarbeit im Agrarsektor wieder (2,8 Millionen Menschen; ebd.: 31). Im Speziellen ist die Fischerei 
vonZwangsarbeitbetroffenundhierinsbesonderedieHochseefischerei,diedenSchutzvonArbeit-
nehmer:innenaufgrundderlangenZeitaufSeeundderbegrenztenReichweitevonnationalenArbeits-
aufsichtssystemenerschwert (ebd.).DiesdecktsichmitderEinschätzungdesUS-amerikanischen
Arbeitsministeriums, das Shrimps (Burma) und Fisch (China, Taiwan, Thailand) aufgrund der Situation 
vonArbeitsmigrant:innenaufFernfischereiflottenalsWarenunterVerdachtvonZwangsarbeit führt
(USDOL2020).BerichtestaatlicherZwangsarbeitstammenüberwiegendausderRegionXinjiangin
China,wocirca85%derBaumwolledesLandesproduziertwerden.VornehmlichsindArbeiter:innen
dermuslimischenMinderheitderUiguren,diemehrheitlichinXinjiangleben,betroffen(Zenz2020).
DasUS-amerikanischeArbeitsministeriumführtnebenBaumwolleauchTomatenprodukteausChina
als Waren auf, die unter Verdacht der Zwangsarbeit stehen. Darüber hinaus adressieren internatio nale 
MenschenrechtsorganisationenseitJahrendieRegierungvonTurkmenistanaufgrundvonBerichten
staatlicher Zwangsarbeit bei der Baumwollernte.44

Grenzen zwischen Zwangsarbeit und ausbeuterischen Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft 
könnenfließendsein(LeBaron2018).SosindbeispielweisedieArbeitsbedingungenderArbeiter:innen
imKakaoanbauinGhanaundimTeeanbauinIndienu.a.aufgrundvonLohnabzügen,Verschuldungen

43 Hinzukommennoch23%insexuellerZwangsausbeutung(ILOetal.2022:3).
44 „Observation(CEACR)–adopted2021,published109thILCsession(2022),AbolitionofForcedLabourConvention,

1957(No.105)–Turkmenistan“,ILO;UNHumanRightsCouncil,SummaryofStakeholders’submissionsonTurk-
menistan,ReportoftheOfficeoftheUnitedNationsHighCommissionerforHumanRightsHumanRightsCouncil, 
A/HRC/WG.6/30/TKM/3(2018);UNEconomicandSocialCouncil,Concludingobservationsonthesecondperiodic
reportofTurkmenistanE/C.12/TKM/CO/2(2018).
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gegenüber dem Arbeitgeber oder unbezahlter zusätzlicher Arbeit so prekär und die Möglichkeiten, 
aus den Arbeitsverhältnissen auszutreten, so eingeschränkt, dass diese als Zwangsarbeit und Aus-
beutungbeschriebenwerden(ebd.)–auchwenndasobenaufgeführteILO-Übereinkommenindiesen
Fällen nicht vollständig greift.

Auch der (unsachgemäße) Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (PSM) in Kombinationmit fehlender
bzw. nicht zur Verfügung gestellter Schutzkleidung kann aufgrund von assoziierten Gesundheits
risiken zu prekären Arbeitsbedingungen von Landwirt:innen und ihren Beschäftigten führen. 
 Beispielsweise sind im Baumwollanbau in Indien schwerwiegende Folgen von Pestizideinsatz für die 
GesundheitvonLandwirten,insbesonderefürArbeiterinnen,dokumentiert(Mancinietal.2005).Wei-
tereBeispieleumfassendenEinsatzvonalsgefährlicheingestuftenPSMimKakaoanbauinNigeria
(Tijani2006),denMangelanSchutzkleidungbeimAnbauvonWassermeloneninGhana(Miyittahet
al.2020)odervonillegaleingeführtenPSMimReisanbauinSierraLeone(Sankohetal.2016).

DieILO-KernarbeitsnormenzurVereinigungsfreiheit und zu Kollektivverhandlungen sind zunächst 
nichtüberall ratifiziert (vgl.Kap.3.2)–undwenn,sehensichArbeiter:innen im landwirtschaftlichen
SektoroftmitHindernissenkonfrontiert,sichzuorganisieren(ILO2020).FürdieLebensmittelindustrie
legteineglobaleUnternehmensumfragedar,dassdiePräsenzvonGewerkschaftenmit22%ver-
gleichsweise gering ist; auch der Anteil an Tarifverträgen ist in der Landwirtschaft gegenüber anderen 
Sektorenamgeringsten (ILO2017).VerstößegegendasRechtaufVereinigungsfreiheitsindhäufig
(z.B.Braßel2023fürEcuador).SektorenübergreifendzeigtAbbildung4.1denGradderEinhaltung
dieserzweiKernarbeitsnormenimLändervergleich.

Anmerkung:  Der Indikator hat eine Skala von 0 bis 10, wobei 0 die bestmögliche Punktzahl ist (die eine bessere  Einhaltung 
der Grundrechte am Arbeitsplatz anzeigt) und 10 die schlechteste (die eine schlechtere Einhaltung der 
Grundrechte am Arbeitsplatz anzeigt).

Quelle: OurWorldinDatabasierendaufILO-Daten;übersetzt.45

Abbildung 4.1: Grad der nationalen Einhaltung der Arbeitsrechte im Jahr 2021

45 https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-08-02.pdf

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-08-02.pdf
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EingrundsätzlichesProblemistdieHöhevonLöhnen und Einkommen in der kleinbäuerlichen Land-
wirtschaft.Oftreichensienichtaus,umeinenangemessenenLebensstandardfürdieHaushaltezu
gewährleisten, womit ein direkter Bezug auf Artikel 23 (3) der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte besteht: „Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die 
ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls 
ergänzt durch andere soziale Schutzmaßnahmen.“DaranangegliedertistdasKonzeptderexistenz-
sichernden Löhne und Einkommen, das über die Gewährleistung von Grundbedürfnissen und der 
DefinitioneinergenerellenArmutsgrenzevon1,90USDamTag,wievonderWeltbankberechnet,
hinausgeht (vgl.Kap.5.7.2).SozeigenBerechnungenfür ländlicheGebieteOstafrikas,dassdieser
Betrag nicht ausreicht, um ein menschenwürdiges Leben zu führen (van de Ven et al. 2021). Für das 
Einkommen von Kleinbauern im westafrikanischen Kakaosektor wurde gezeigt, dass in der Côte
d’IvoiredasjährlicheNettoeinkommenimDurchschnittbei2346USDliegt,derReferenzwertfürein
existenzsicherndesEinkommenaberbei6517USD;inGhanaliegtdieDifferenzzwischenReferenz-
wertundEinkommenbei2455USSbzw.52%,wobeidieLückezumexistenzsicherndenEinkommen
beiLandwirtenmit kleinerenverfügbarenAnbauflächen inbeidenLänderngrößerausfällt (Bymolt
et al. 2018 zitiert in Forstner et al. 2021). Berechnungen belegen solche Lücken in unterschiedlichen 
GrößenordnungenauchfürLöhne,z.B.aufTeeplantageninSriLanka46 oder Bananenplantagen im 
Südosten Ghanas.47

ImZusammenhangmitgroßflächigenLandinvestitionen (large scale land investments, auch land 
grabbing genannt) –Kaufoder langfristigesPachten vonLand– kannes zuweiterenMenschen-
rechtsverletzungen kommen. Neben dem Bau von Staudämmen und dem Bergbau kann auch der 
großflächigeErwerbbzw.dasPachtenvonlandwirtschaftlichenFlächenzurVerdrängungoderEnt-
eignung der dort lebenden Bevölkerung führen, u. a. aufgrund von unklaren Landrechten oder der 
MissachtungvongewohnheitsmäßigenLandrechten,waszudauerhaftemoderbegrenztemVerlust
ohne Entschädigung führen kann (German et al. 2013). Dabei können bspw. Landnutzungsrechte oder 
dasRechtaufNahrungverletztwerden.48Seit2005isteinAnstiegangroßflächigenLandkäufenvon
ausländischen Investoren in Subsahara-Afrika, Südostasien und Südamerika zu beobachten, wobei 
KäufeoftkonzentriertaufeinzelneRegionenstattfinden49. Schätzungen gehen davon aus, dass glo-
balcirca12Mio.Menschenzwischen2000und2014potenziellvonEinkommensverlustenaufgrund
von solchen großflächigen Landkäufen betroffenwaren, wobei sich dies stark zwischen Ländern
unterscheidenkann(Davisetal.2014:186).InwiefernderLandverlustbzw.derVerlustaufZugangzu
Land sich negativ auf die lokale Bevölkerung auswirkt, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, z. B. 
wiedasLandzuvorgenutztwurde(füreineÜbersichtüberdieStudienlagesieheNeudertundVoget-
Kleschin2021).AuffreiwilligerBasisbestehenbereitsRichtlinien,diedenLandkaufundseineKon-
sequenzen regulieren sollen, wie die Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure 
of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security(FAO2012).ZweiStudienim 
AuftragdesEuropäischenParlamentsbelegen,dassaucheuropäischeUnternehmendurchunter-
schiedliche Mechanismen eine Schlüsselrolle bei solchen Landkäufen einnehmen, dass es hierbei 
zumTeilzuMenschenrechtsverletzungengekommenist(u.a.dieVertreibungundUmsiedlungvon
Menschen aus ihren Häusern und landwirtschaftlichen Betrieben) und dass zumindest vereinzelt 
Erzeugnisse, die dort angebaut wurden, in die EU importiert werden (Cotula 2014, EU 2016: 

46 https://www.globallivingwage.org/wp-content/uploads/2019/07/Sri-Lanka-Living-Wage-report.pdf
47 https://www.globallivingwage.org/wp-content/uploads/2018/04/Ghana_Living_Wage_Benchmark_Report.pdf
48 Das Recht auf Nahrung wird beispielsweise in Artikel 11 des UN-Sozialpakts abgedeckt, Landnutzungsrechte

werdenteilsinArtikel10derDeklarationderRechteindigenerVölkerabgedeckt.AufbeideDeklarationenwirdim
AnhangdeseuropäischenRichtlinienentwurfsverwiesen;siesindabernichtTeildesdeutschenLkSG.

49 Siehe https://landmatrix.org/mapfüreinenaktuellensystematischenÜberblicküberLargeScaleLandAquisitions
(LCLA) weltweit.

https://www.globallivingwage.org/wp-content/uploads/2019/07/Sri-Lanka-Living-Wage-report.pd
https://www.globallivingwage.org/wp-content/uploads/2018/04/Ghana_Living_Wage_Benchmark_Report.pdf
https://landmatrix.org/map/
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Annex 1–3). Grundsätzlich wird die EU-Energiepolitik mit Investitionen in großflächige Land-
akquisitionen in Ländernmit niedrigerem Pro-Kopf-Einkommen in Verbindung gebracht, um dort
Energiepflanzen für Biokraftstoffe anzubauen (z.B. Carroccio et al. 2016, Graham et al. 2010)50. 
Auch die Weltbank hat über die International Finance Corporation (IFC) und den Foreign Investment 
AdvisoryService Direktinvestitionen ingroßflächigeLandakquisitionen inLändernmitniedrigerem
Pro-Kopf-Einkommenbefördert(Rudloff2012;Daniel2011),wobeidieInteressenvonUnternehmen
imVordergrundstanden (Oakland Institute2011;Mulletaetal.2014).Menschenrechtsverletzungen
imZusammenhangmit IFC-finanziertenLandakquisitionensindvielerortsdokumentiert,bspws. in
Äthiopien, Gabun und Sierra Leone (inclusive development international 2017).

Gendergerechtigkeit. ImAgrarsektormachtdieweiblicheBeschäftigungglobaleinengroßenTeil
aus.AllerdingsistdieDatenbasisschwachbzw.wirdwenigaktualisiert(FAO2023).VorliegendeDaten
lassensichdennochalsgenerelleHinweisenutzen.SoweisenFrauen2019mitknapp40%fastdie
HälfteallerBeschäftigtenaus (FAO2023).DerAnteil voneigenständigenLandwirtinnen imUnter-
schied zu angestellten oder auch informell beschäftigten Landhelferinnen schwankt dabei sehr zwi-
schenLändern:währendinDeutschland2020nur11%allerBetriebsinhaberweiblichsind(Davieret
al.2023),sindesinLitauenfast50%.InLMICzeigensichauchgroßeUnterschiedeetwavon35%
inBotswanain2004,aberauchnur8%inVietnamin2001undgarunter1%inSaudia-Arabienin
1999(FAOo.J.).51 

Gendergerechtigkeit istdabeibesondersinLMICdurchbesondersstarkeRisikengekennzeichnet:
Als eigenständige Landwirtinnen haben Frauen im Vergleich zu Männern nicht nur kleinere Farmen, 
vorallemihrZugangzurelevantenRessourcenistoftmalsstarkbegrenzt–etwazuKreditenundTier-
eigentum,aberauchzuLandeigentum,wasoftmalseineVoraussetzungfürZugangzuKreditenist
(FAOo.J.):DieInformationslagezuLandeigentumistsehrschlecht–nachDokumentenlageweistdie
FoodandAgriculturalOrganisation(FAO)fürEcuador50%allerLandeigentümeralsweiblichausim
UnterschiedzuPerumit12%.WeltweitwirdderAnteilaufnur15%geschätzt.DerAnteilderFrauen
anallenlandwirtschaftlichenLandbesitzernvariiertstark,solagerinPakistan2018bei7%undin
Malawi2020bei58%(FAO2023:78).IneinemderDrittelderLänder,fürdieDatenvorliegen,stellen
Männermindestens70%allerLandeigentümerdar(ebd.).

In modernen landwirtschaftlichen Wertschöpfungsketten zeigt sich, dass Männer eher in den höher-
wertigen Stufen vertreten sind, während Frauen oftmals in Verarbeitung und Verpackung oder  Catering 
oderLebensmittelverkauf instädtischenundstadtnahenKontextenvertretensind,diezumeistun-
gelernte und schlecht bezahlte Arbeiten darstellen. Etwa für Pakistan wird ausgewiesen, dass die 
Löhne imBeschäftigungsverhältnis im Zuckerrohrsektor bei Frauen nur dieHälfte der Löhne für
 Männer ausmachen (Care 2020). Bei der Lohnarbeit in der Landwirtschaft verdienen Frauen weltweit 
imDurchschnitt18,4%wenigeralsMänner(FAO2023:59).

50 Siehez.B.einProjektdesSchweizerUnternehmensAddaxBioenergy,dasu.a.vonderDeutschenInvestitions-
und Entwicklungsgesellschaft (DEG) gefördert wurde, um Zuckerrohr und Maniok für Bioethanol in Sierra Leone 
anzubauen(Graham2010:49;AntwortdesBundestagsaufKleineAnfragederFraktionDIELINKEzuentwicklungs-
politischenEffektendesMakeni-ProjektsinSierraLeone(https://dserver.bundestag.de/btd/18/087/1808747.pdf) 

51 KennzahlenzuBetriebsinhaber:innenerfassendietatsächlicheVerteilungdesLandbesitzes(oderandererRechte)
unterdenHaushaltsmitgliedernallerdingsnichtgut,weshalbsichbspw.dieFAOstattdessenaufdieindividuellen
LandrechtevonMännernundFrauenfokussiert(FAO2023:76).AktuellereZahlenzuBetriebsinhaber:innenliegen
deshalb kaum vor.

https://dserver.bundestag.de/btd/18/087/1808747.pdf


54 KontextundRelevanzvonmenschenrechts-undumweltbezogenenSorgfaltspflichtenimAgrar-undErnährungssektor

AusVerbraucher:innensichtspieltdielandwirtschaftlicheNahrungsversorgungeinebesondereRolle
und ist unmittelbar mit dem Recht auf Nahrung verbunden. Dieses ist oft generell für Frauen durch 
geringeren Zugang zu Nahrung und geringere Einkommen als eine der vier Säulen (neben Verfügbar-
keit,NutzbarkeitundStabilität)derErnährungssicherheitnachFAOstarkverletzt:Diegeschlechts-
spezifischeDiskrepanzbeiderErnährungsunsicherheithatsich2021weitervergrößert:31,9%der
FrauenaufderWeltwarenmäßigoderstarkernährungsunsicher,verglichenmit27,6%derMänner.
DamitgiltGendergerechtigkeitalsrelevanterParameterzurHungerbekämpfung(AsianDevelopment
Bank2013).GeradeimländlichenRaumsindHungerundArmutdominierendundbetreffeninhohem
MaßeländlicheGemeinschaften,insbesondereauchärmereLandwirt:innen,Landarbeiter:innenund
Hirtenvölker. Da Landwirtinnen ohnehin durch die vielen genannten Faktoren benachteiligt sind,
 können sie wiederum besonders vulnerabel für Ernährungsunsicherheit sein.

DanebenkönnenVerstößebestehenderLandnutzungsrechtezuVertreibungenführenunddarüber
Einkommens-undVersorgungsgrundlageunddemnachdasRechtaufNahrungverletzen.Hierspie-
lenauchgroßflächigeLandinvestitionen,sowohldurchinländischealsauchausländischeInvestoren,
eineRolle.Diebereits angesprocheneLeitliniederFAO (Voluntary Guidelines on the Responsible 
Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security) als 
auch die Principles on Responsible Investment in Agricultural and Food Systems (RAI) (FAOetal.
2014) adressierendiesenZusammenhangundentwickeln freiwilligeEmpfehlungen,umu. a. auch
 indigene und informelle Landrechte zu schützen.

4.2.2 Risiken in der Produktion in der EU

Auch in Ländern der EU stellen prekäre Arbeitsbedingungen und Menschenrechtsrisiken in der
landwirtschaftlichenProduktion ein Problemdar. Betroffen sind insbesondere Saisonarbeitskräfte
undWerkvertragsnehmer:innen,diezwischenEU-StaatenwandernoderausDrittländernkommen
(BartochaundWiese2023;EUEMN2020;OpenScienceFoundation2020;EuropeanUnionAgency
forFundamentalRights2019;Rye&Scott 2018;Gertel&Sippel2014).Besondersgeprägtdurch
Arbeits migration und Verletzungen von Arbeitsrechten sind die Subsektoren Fleischerzeugung 
(Schlachterei) sowieObst undGemüse.Während in denmediterranen Ländern Arbeitskräfte aus
Drittstaaten wie Marokko und Tunesien überwiegen, setzt die deutsche und britische Landwirtschaft 
–biszumBrexit–aufsaisonaleArbeitskräfteausosteuropäischenEU-Mitgliedstaaten(EU2021).In
Schwedenwaren2019über95%derArbeitsmigrant:innen,dieeineArbeitserlaubnisfürdieBeeren-
ernteundLandwirtschafterhielten,ausThailand(OpenSocietyFoundation2020).InPolenarbeiteten
bis zum russischen Angriffskrieg viele Saisonarbeiter:innen aus der Ukraine (EU EMN 2020). Ins-
gesamtbelegenoffizielleErfassungeneinenaufsteigendenTrendvonmigrantischenArbeitskräften
(EUundDrittstaaten)indereuropäischenLandwirtschaft,wobeisiehauptsächlichfüreinfacheTätig-
keitenangestelltsind(EU2019:26,32).

Eine prozentuale Erfassung von Arbeitsmigrant:innen insbesondere aus Drittstaaten ist aufgrund 
von teilweise informellen Arbeitsverhältnissen (vgl. Abb. 4.2) und undokumentiertenMigrant:innen
nurtendenziellmöglich,offizielleStatistikendeckendiesezumeistnichtab(EU2021).Entsprechend
gehen Schätzungen, die auch die informelle Beschäftigung von migrantischen Arbeitskräften berück-
sichtigen,weitauseinander:von24%derlandwirtschaftlichenArbeitskräfteinSpanien,biszu50%
inItalienundbiszu90%inGriechenland(EU2021;RyeundScott2018;Corrado2017).
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Anmerkung:  Anteil der informellen Beschäftigung in der Land- und Forstwirtschaft und der Fischerei. Arbeitnehmer:innen 
in informeller Beschäftigung fehlt es an Arbeitsplatzsicherheit, Sozialleistungen und Schutz.

Quelle: OurWorldinData;https://ourworldindata.org/grapher/informal-employment-in-agriculture

Abbildung 4.2: Anteil informeller Beschäftigung in der europäischen Landwirtschaft im Jahr 2022

Insgesamt sind insbesondere Arbeitsmigrant:innen aus Drittstaaten einem vergleichsweise hohen 
 Arbeits- und Menschenrechtsrisiko ausgesetzt. Sie sind strukturell benachteiligt durch sprachliche 
Hürden,AbhängigkeitenvonVermittlungsagenturenoderArbeitgebern,andieggfs.dieAufenthalts-
genehmigung gebunden ist, durch informelle (illegale) Beschäftigungsverhältnisse und das weit-
gehende Fehlen gewerkschaftlicher Aktivitäten (ebd.). Arbeitsbedingungen und Lohn werden z. T. mit 
der(nochschlechteren)SituationimHerkunftslandverglichenunddeshalbakzeptiert,einandererTeil
gerade auch der illegal Eingewanderten hat keine Ausweichoptionen.

ZurRegelungundSteuerungvonsaisonalenArbeitsmigrant:innenausDrittstaatenwurde2014die
EU-RichtliniezuSaisonarbeitskräften52verabschiedet.DieRichtliniekombiniertdasEinwanderungs-
recht,dasdieEinreiseindieEUunddenAufenthaltklärt,mitdemArbeitsrecht,dasdieRechteder
Saisonarbeiter:innenregelt.HierzuzähltdasRechtderGleichbehandlungmitBezugaufBeschäfti-
gungsbedingungen und Gesundheitsschutz sowie die Sicherheit am Arbeitsplatz. Zuvor bereits be-
stehendebilateraleAbkommenzwischenEU-StaatenundDrittländernzurRegelungundSteuerung
vonArbeitsmigrant:innenbspw.zwischenFrankreichundTunesienundMarokkomusstenderRicht-
linieseit2016angepasstwerden.

52 Richtlinie2014/36/EUdesEuropäischenParlamentsunddesRatesvom26.Februar2014überdieBedingungenfür
die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zwecks Beschäftigung als Saisonarbeitnehmer.

https://ourworldindata.org/grapher/informal-employment-in-agriculture
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EineAuswertungderUmsetzungdieserEU-RichtlinieinnationaleGesetzgebungmitBezugaufdie
Lebens- und Wohnverhältnisse von saisonalen Arbeitskräften aus Drittstaaten legt u. a. praktische 
Herausforderungen in der Umsetzung von gleichberechtigten Arbeitsverhältnissen sowie Berichte
vonAusbeutungdar(EuropeanMigrationNetwork2020).DiesdecktsichmitweiterenUntersuchun-
gen und Berichten, die mangelhafte Lebensverhältnisse, prekäre Arbeitsbedingungen und Fälle von 
AusbeutungundMenschenhandeldokumentieren(bspw.EuropeanUnionAgencyforFundamental
Rights 2019). In Italien stellen Unterbezahlung, Diskriminierungen, die Diskrepanz zwischen ge-
leisteten und bezahlten Arbeitstagen oder -stunden und besonders schwierige Lebensbedingungen 
ineinigenGebietenerheblicheProblemedar(Corrado2017).BesondersbetroffenistdieTomaten-
ernte, die Produktion von Dosentomaten und die Ernte von Zitrusfrüchten (ebd.). In Spanien ist die 
SaisonarbeitstarkdurchZeitarbeitsfirmengeprägt.Diesführtdazu,dassArbeitseinsätzeteilssehr
kurzsindundeinehoheRotationderArbeitskräftestattfindet–beidesistmitArbeitsplatzunsicher-
heiten verbunden. Arbeitszeiten und -löhne werden zudem oft nicht dokumentiert. Lebens- und 
Arbeitsverhältnisse unterscheiden sich je nach Nationalität und Geschlecht der Arbeiter:innen;
BerichtenzufolgebekommeninmanchenRegionenItaliensMigrant:innenausafrikanischenLändern
einengeringerenTagessatzalsMigrant:innenausOsteuropaundFrauenausOsteuropaeinenniedri-
gerenStundenlohnalsihremännlichenKollegen(Corrado2017:6).Besondersbetroffenvonprekären
ArbeitsverhältnissensindderErdbeer-undOrangenanbauunddieArbeitinGewächshäusern(ebd.;
Bartocha und Wiese 2023). Berichte von Menschenhandel und Ausbeutung liegen in Portugal von 
Saison arbeiter:innen aus Nepal und in Griechenland von Saisonarbeiter:innen aus Pakistan und 
 Bangladesch vor, die zum Teil dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vorgetragen 
 wurden (European Migration Network 2020). In Schweden werden Saisonarbeiter:innen aus Thailand 
nichtüberdieEU-RichtliniezuSaisonarbeitskräftenerfasst,dasienichtübereuropäische,sondern
über Agenturen in Thailand eingestellt sind. Dokumentierte Fälle von Ausbeutung und Menschen-
handel liegen auch hier vor (European Migration Network 2020).

NebendemObst-undGemüseanbausindauchweitereTeilevonWertschöpfungsketten,dieeben-
falls einen hohen Anteil migrantischer Arbeitnehmer:innen beschäftigen, durch prekäre Arbeits-
bedingungen gekennzeichnet, wie z. B. Arbeitsbedingungen auf spanischen oder deutschen Schlacht-
höfen(OpenSocietyFoundations2021).

4.2.3 Risiken in der Produktion in Deutschland

ImLkSGhatderGesetzgeberdaraufverzichtet,bestimmteLänderoderRegionen(Deutschlandoder
dieEU)durcheinePositivliste(„White List“) aus dem Geltungsbereich des Gesetzes herauszunehmen. 
DabeikannesauchinDeutschlandzuUmsetzungsdefizitenkommenundeskönnenmenschenrecht-
licheRisikenvorliegen,z.B.wennesSchwachstellenimordnungspolitischenRahmenoderbeider
Rechtsdurchsetzunggibt.

Ähnlich wie in anderen europäischen Ländern sind vor allem migrantische Arbeitnehmer:innen vom 
RisikoderArbeitsausbeutungbetroffen,insbesondereindenSubsektorenFleischerzeugungsowie
ObstundGemüse(BMAS2020:173,253,OXFAM2023)undzuletztimTransportsektor.53Betrifftdies
einederILO-Kernarbeitsnormen(vgl.Kap.3.2),sowerdendieentsprechendenFälledurchdasLkSG
erfasst.InjüngererZeitrücktendieArbeitsbedingungenvonErntehelfer:innenimSonderkulturbereich
sowie von Werkvertragsarbeiter:innen in Schlachtunternehmen zu Beginn der Corona- Pandemie in 

53 „PoweredbytheSupplyChain“–DerStreik inGräfenhausenunddieRechtskämpfeumdasneueLieferketten-
gesetz; https://verfassungsblog.de/powered-by-the-supply-chain/. 

https://verfassungsblog.de/powered-by-the-supply-chain/
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denFokusderÖffentlichkeit.BezüglichderLöhnevonArbeiter:innenexistiertschonlangeKritikan
dem Vorgehen von Subunternehmen, die für die Werkvertragsarbeiter:innen ver antwortlich sind, 
und die den Lohn durch unterschiedliche Abgaben nach unten drücken – bzw. an dem Vorgehen 
der Unternehmen, die Subunternehmen einsetzen (Voivozeanu 2019; Wagner und Hassel 2016). 
DieöffentlicheundpolitischeAufmerksamkeitresultierteinderVerabschiedungeinesArbeitsschutz-
kontrollgesetzes zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Schlachtunternehmen (Schulten und 
Specht2021).EinführungundErhöhungdesMindestlohnssowiedieKontrolleentsprechenderAuf-
lagen sind weitere Schwerpunkte der nationalen Diskussion.

4.3 Umweltrisiken in der landwirtschaftlichen Produktion

WieinKapitel3.3und3.4dargestelltfokussierendieUmweltrisikenindenSorgfaltspflichtenregelun-
genhauptsächlichaufschadstoffbezogeneUmweltrisikenunddieEntwaldung.DieSorgfaltspflicht
fürweitereUmweltgüter,wiedieBiodiversitätundderKlimaschutz,befindensichderzeitnochinder
VerhandlungzwischendenEU-InstitutionenzumEntwurfderCSDDD(vgl.Kap.3.4undAnnex1).

Mehrere wissenschaftliche Beiräte der Bundesregierung haben sich in der Vergangenheit in meh-
rerenGutachtenbereitsintensivmitdenUmweltwirkungenderlandwirtschaftlichenProduktionbe-
fasst und entsprechende Empfehlungen ausgesprochen (WBA et al. 2013,WBA undWBW2016,
WBAE2020,SRU1985).SoempfahlderWBAEetwainZusammenarbeitmitdemWissenschaftlichen
Beirat für Waldpolitik u. a. die Wiedervernässung von landwirtschaftlich genutzten Mooren und die 
VerbesserungderStickstoffeffizienzderDüngungalsMaßnahmenmitbesondershohemKlimaschutz-
potenzial(WBAundWBW2016).DasErnährungsgutachtenbeschreibtdetailliertdenZusammenhang
zwischenlandwirtschaftlicherProduktionundÜberschreitungderplanetarenKapazitätsgrenzenund
weitet den Blick auf die weiteren Stufen der Wertschöpfung – allerdings ist die landwirtschaftliche 
ProduktionindenmeistenFällenderProblem-Hotspot(WBAE2020:Kapitel4.4).DergroßeEinfluss
landwirtschaftlicher Produktion auf die globale Entwaldung ist eindeutig belegt (Curtis et  al. 2018;  
DeSyetal.2019).IndergesamtenWertschöpfungskettevonLebensmittelnkommennebenUmwelt-
belastungeninderlandwirtschaftlichenProduktionsolchebeiderHerstellungderProduktionsmittel,
derVerarbeitung,demHandelunddemKonsumhinzu.

FürdieEU-27wurdefürdasJahr2020derBeitragdesAgrar-undErnährungssystemszudengesam-
tenTreibhausgasemissionenderEUmitcirca31%angegeben(EPRS2023).Fokussiertmannurauf
dielandwirtschaftlicheProduktion(undLandnutzungsänderungen),soliegtderAnteilbeicirca11%
(EPRS2023)undistrelativkonstantüberdieZeit.GleichzeitigistderProduktionswertderLandwirt-
schaftkontinuierlichgestiegen(Eurostat2022).Dasheißt,bezogenaufdieTreibhausgasemissionen
ausderLandwirtschaftistesgelungen,zumindestbiszueinemgewissenGraddieUmweltwirkungen
von der Produktion zu entkoppeln, was eine positive Entwicklung ist. Dies zeigt sich auch im Vergleich 
überverschiedeneRegionenhinweg(OECD2022:Figure1.6).InBezugaufmöglicheBiodiversitäts-
ziele,z.B.BestäuberinsektenoderHabitatsverlust,konstatiertdieEuropäischeUmweltagentur,dass
„die Belastungen und Bedrohungen für alle terrestrischen Arten, Lebensräume und Ökosysteme, die 
amhäufigstenvondenMitgliedstaatengemeldetwurden“,imZusammenhangmitderLandwirtschaft
stehen(EEA2020:82).EbensohabendieEUundDeutschlandalswichtigeImportländerfürAgrar-
produkteüberihrenWareneinkaufeinenerheblichenökologischenFußabdruck.
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Die landwirtschaftliche Produktion in LMIC als Lieferregion ist oftmals dadurch gekennzeichnet, 
dasskeineumfassendenstaatlichenRegelnfürdenUmweltschutzvorliegenbzw.dass,wennsolche
Regelnvorhandensind,ihreDurchsetzungundKontrolleschwierigsind(z.B.Haggbladeetal.2021
fürPflanzenschutzregularieninWestafrika).54 Jedoch zeigen zum Beispiel Studien zur Entwaldungs-
problematik,dassRechtsdurchsetzungderwichtigsteHebelzurVerhinderungvonEntwaldungwäre
(BuschundFerretti-Gallon2017,Fitzetal.2022).ZwarsuchenSorgfaltspflichtenansätzediesedurch
Wirkungen entlang der Lieferkette zu unterstützen, jedoch zeigt sich am Beispiel Entwaldung in
Brasilien,dassesoftmalsumDefizitederDurchsetzungvorOrtgeht–vorallemauchmitBlickauf
nachnationalenGesetzenillegaleAktivitätendurchorganisierteKriminalität(EUINTA2020).

InsbesonderewennesumglobaleöffentlicheGüterwiedenKlimaschutzoderdendamitverbunde-
nenglobalwirkendenWaldschutzgeht,isteineglobaleKooperationfürderenBereitstellungerforder-
lich, was aber aufgrund der unterschiedlichen Interessen der Länder eher schwierig ist. Allerdings 
könnenauchAbnehmerinEuropaeinenBeitragzurBereitstellungdesöffentlichenGutsleisten,weil
sieimRahmenihrerWertschöpfungvonderSchädigungdiesesGutsprofitierenundüberihrestarke
Position inderWertschöpfungsketteEinflussnehmenkönnten.55AlsBeispiel seiderKlimawandel
genannt: Dieser wird, global gesehen, direkt durch die Treibhausgasemissionen in der landwirtschaft-
lichenProduktionbeeinflusstsowie,globalgesehen,inähnlichemUmfangauchindirektdurchdiemit
Landnutzungsänderungen(z.B.Entwaldungen)verbundenenTreibhausgasemissionen.DerGroßteil
(90bis99%)derEntwaldungindenTropenvon2011bis2015istlandwirtschaftlichbedingt(Pendrill
et al. 2022).56Berechnungen zufolgegehen zwischen20und35%derEntwaldung,die aktiv für
die landwirtschaftliche Produktion genutzt werden, auf die internationale Nachfrage zurück, wobei 
mögliche Interaktionen zwischen den angebauten Produkten bisher nicht ausreichend berücksich-
tigt wurden (ebd.: 7).57Abbildung4.3veranschaulichtdieRolle,diederKonsumindenLänderndes
 Globalen Nordens für die Entwaldung in LMIC spielt. Die bräunlich schattierten Länder tragen mehr in 
den Ländern zur Entwaldung bei, von wo sie Produkte importieren, die mit Entwaldung in Verbindung 
stehen, als in ihrem eigenen Land.

54 UmsetzungsdefizitevonUmwelt-undNaturschutzregulierungensindnichtaufLMICbegrenzt,sokommtesauchin
DeutschlandundderEUzuDefiziteninderUmsetzung,siehez.B.denBerichtderEU-KommissionzurDurchfüh-
rungderNitrat-Richtlinie(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A52021DC1000). 

55 GemäßdemNutznießerprinzip(beneficiary pays-principal) können Akteure für die Beseitigung eines Problems (mit) 
verantwortlichgemachtwerden,wennsievondiesemProblem(hier:der(Über-)NutzungglobaleröffentlicherGüter)
profitieren.GemäßdemsogenanntenFähigkeitenprinzip(ability to pay-principal) können auch die Akteure für die  
Beseitigung eines Problems mit verantwortlich gemacht werden, die dieses nicht verursacht haben und von ihm  
nichtprofitieren,aber inderLagesind,zuseinerBeseitigungbeizutragen (vgl.mitBezugaufdenKlimawandel: 
Hayward2012).

56 Dabei unterscheiden die Autor:innen in ihrer Studie zwischen a) landwirtschaftlich bedingter Entwaldung, deren 
 entstehende Flächen für die landwirtschaftliche Produktion genutzt werden, und b) landwirtschaftlich bedingter 
 Entwaldung, deren entstehende Flächen nicht aktiv landwirtschaftlich genutzt werden (Pendrill et al. 2022: 2). 

57 Diewichtigsten Treiber der Entwaldung für landwirtschaftlicheProduktion sind: Ausdehnung vonWeideflächen,
AnbauvonÖlpalmenundSojaundAnbauvonKautschuk,Kakao,Kaffee,Reis,MaisundManiok,wobeistarke
VariationenzwischenRegionenvorliegen(Pendrilletal.2022).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A52021DC1000
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Abbildung 4.3: Entwaldung in Verbindung mit Importen im Jahr 2013

4.4 Fazit

Lieferketten in der Agrar- und Ernährungswirtschaft sind sehr heterogen, insbesondere in Bezug auf 
denGradderKooperation,dieBedeutungvonvertraglichenBindungenundvonZertifizierung,aber
auchmitBlickaufdiedominantenAkteurederLieferkette.DiestrifftauchaufdenAnteilvonLohn-
arbeit bzw. kleinbäuerlicher Strukturen zu, woraus sich unterschiedliche Herausforderungen im
Hinblick aufSorgfaltspflichten-relevanteArbeitsschutzstandards undThemenwieMindestlohn er-
geben.HäufigsindinternationaleagrarischeWertschöpfungskettenaufEbenederPrimärproduktion
kleinteiliger, intransparenterundvielstufigeralsWertschöpfungsketteninanderenMärkten,sodass
ausSichtdereuropäischenUnternehmendasThemamittelbareLieferanteneinegroßeRollespielt.

JenachAusgestaltungderWertschöpfungskettekanndiesdieUmsetzungderSorgfaltspflichten-
gesetzgebungenerleichtern(z.B.beidirektemEinkaufdesLEHbeilandwirtschaftlichenProduzenten)
odererschweren(z.B.beivielenZwischenhändlern).DieMarktbedeutungdergroßeninternationalen
HändlerundderGroßunternehmendesLEH inEuropa ist inzwischen jedochsobeachtlich,dass
solcheUnternehmenauchgrößereVerantwortungfürSorgfaltspflichtenübernehmenkönnen.

Anmerkung:Die in denHandel eingebetteteNettoentwaldung ist die Entwaldungdurch importierteWaren abzüglich
 exportierter Waren. Netto-Importeure von Entwaldung sind Länder, die zur Netto-Entwaldung in anderen 
Ländern  beitragen – die Entwaldung, die sie in anderen Ländern verursachen, wird als positiver Wert 
angegeben.

Quelle: OurWorldinData; https://ourworldindata.org/grapher/net-deforestation-in-trade
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WertschöpfungskettenimAgrar-undErnährungssektorsinddurchhoheRisikenvonMenschenrechts-
verletzungundvergleichsweisehäufigdurchproblematischeArbeitsbedingungengekennzeichnet.
Im Vergleich zu anderen Sektoren sind Arbeitsplätze in landwirtschaftlichen Lieferketten schlechter 
entlohnt,gefährlicherundunsicherersowieanfälliger fürKinder-undZwangsarbeit.PositiveEnt-
wicklungensindtrotzunterschiedlicherfreiwilligerMaßnahmennurbedingtzubeobachten.Daneben
werdendiverseUmweltrisikenmitderlandwirtschaftlichenProduktioninVerbindunggebracht.Neben
WirkungenderheimischenProduktionhabendieEUundDeutschlandalswichtigeImportländerfür
Agrarprodukteüber ihrenWareneinkaufaucheinenerheblichenökologischenFußabdruckandern-
orts, etwa für Entwaldung,womit umweltbezogene Sorgfaltspflichten auch zur Verminderung von
UmweltproblemeninHandelspartnerländernbeitragenkönnen.

Hervorzuheben ist jedoch, dass sich die geschilderten Risiken nicht auf die landwirtschaftliche
ProduktioninanderenLänderninklusiveLMICbeschränken.FürdieEUundDeutschlandisteben-
fallsausreichendbelegt,dassRisikenfürArbeitsrechtsverletzungeninverschiedenenSubsektoren
vorhandensind.OftmalssindmigrantischeArbeitnehmer:innenbetroffen.Aufgrunddieserauch in
DeutschlandundweiterenEU-StaatenvorhandenenUmsetzungslückendesOrdnungsrechtsistes
angemessen,dassUnternehmenauch für ihreLieferanten inderEUund inDeutschland ihre rou-
tinemäßigenSorgfaltspflichtenerfüllenmüssenunddiesenicht–bspw.übereine länderbezogene
Positivliste–vondenSorgfaltspflichtenausgeschlossenwerden.DieRisikenvonMenschen-oder
Arbeitsrechtsverletzungenkönnensichbeiden jeweiligenHandelspartnernvielmehrzwischenden
einzelnen Subsektoren unterscheiden, weshalb hier anstelle von Länderlisten besser eine Priorisie-
rungvonRisikenimRahmendesunternehmensinternenRisikomanagementszumTragenkommen
sollte(vgl.Kap.3.4).Dasbedeutetjedochnicht,diejeweiligenLänderselberausderprimärenPflicht
zurDurchsetzungihreseigenenOrdnungsrechtszuentlassen.
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5.  Chancen, Herausforderungen und Grenzen von  
Sorgfaltspflichtenregelungen

ImFolgendenwerdendieChancen,HerausforderungenundGrenzenvonSorgfaltspflichtenregelun-
genausden inKapitel2.6.entwickeltenBewertungsperspektivendiskutiert.Hierauswerdendann
Entwicklungsszenarien hergeleitet und zusammenfassende Schlussfolgerungen für die zentrale Frage 
abgeleitet,welcheFortschrittedieSorgfaltspflichtenregelungenfürMenschen-undArbeitsrechteund
Umweltbringenkönnen,anwelchenStelleneventuellnochAnpassungenderRegelungennotwendig
sind,umüberhaupteineBewertungvornehmenzukönnenundwodieseRegelungenauchanihre
Grenzenstoßenkönnen.

5.1  Betriebswirtschaftliche Perspektive: Umsetzung im Zusammenspiel von  
betrieblicher	Ausgestaltung	und	Zertifizierung	

SorgfaltspflichtenregelungenerhöhengrundsätzlichdieBeschaffungskostenvonUnternehmendurch
VerteuerungarbeitsteiligenWirtschaftens(WissenschaftlicherBeiratdesBMWK2022).Auchwirddie
EinhaltungzentralerMenschen-,Arbeits-undUmweltrechteineinemvondiesenRechtsverletzungen
betroffenenUmfelddieProduktioninderRegelverteuern.Diesistunstrittig–abergeradeLetzteres
istunvermeidbar,umdieinternationalenNormen,zudenensichdieEUverpflichtethat,zumindestfür
dieGeschäftsbeziehungen,andenenhiesigeUnternehmenbeteiligtsind,zurUmsetzungzubringen.

Wenigereindeutigist,jenachdemGradderbisherigenVerletzungenderRechteundderAusgestal-
tungderneuenRegelungen,obderUmfangderKostenerhöhungenwettbewerbsrelevantistundob
esggf.zunichtintendiertenKostenbzw.Effektenkommt.InderÖkonomiewirdArbeitsteilung,ein-
schließlich internationaler Arbeitsteilung, aufgrund ihrer positiven Wohlfahrtseffekte grundsätzlich
positivbewertet.DieEinbindungvonUnternehmenausLMICinglobaleWertschöpfungskettenwird
in den Wirtschaftswissenschaften als ein wichtiger Treiber der ökonomischen Entwicklung  dieser 
Länder gesehen. Eine Erhöhung der Beschaffungskosten, unter Umständen sogar der Abbruch
vonGeschäftsbeziehungenfürLieferantenz.B.ausLändernmitProblemeninderRegierungsführung,
könntedahernichtgewolltenegativeEffektebesondersfürLMIChaben(Kolev-SchaeferundNeligan
2022).ImFolgendengehtesdaherumKostenundNutzenderLieferkettensorgfaltspflichten,zunächst
mitBlickaufdasLkSG,dannaufdieEU-Regelungen.

5.1.1	 Unternehmerische	Herausforderungen	und	Gestaltungsoptionen

5.1.1.1 Grundsätzliche betriebswirtschaftliche Reaktionsmöglichkeiten auf das LkSG

SorgfaltspflichtenregelungensindfürUnternehmennichtsgrundsätzlichNeues.Sieverpflichtendiese
zurUmsetzungundDokumentationbestimmtergesellschaftlicherZiele,wiesiebeispielsweise im
Umwelt-oderImmissionsrechtoderimAnti-Korruptionskampffestgelegtsind.ImvorliegendenFall
geht es um Nachhaltigkeitsziele im Bereich des Warenein- und teilweise auch -verkaufs.

DiefolgendenAusführungenthematisierenbetriebswirtschaftlicheReaktionsmöglichkeitenaufdiese
Anforderungen zunächst mit Bezug auf das deutsche LkSG und mit entsprechenden empirischen 
DatenausDeutschland,u.a. zudenmitderUmsetzungverbundenenKosten. ImzweitenSchritt 
(Kap.5.1.1.5)werdendann,weilweitergehend,zusätzlicheHerausforderungendurchdie(kommenden)
EU-Regelnaufgegriffen.
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UnterdemBegriff„Sorgfaltspflicht“verstehtsicheinegesetzlichoderaufgrundeinesRechts-
geschäftsbestehendeVerpflichtungbestimmterPersonen,HandlungenaufeinebestimmteArt
und Weise auszuführen oder zu unterlassen, sodass keine Schäden für andere Personen sowie 
fürRechtsgüteroderGegenständedrohen.WennbeieinerHandlungeinepotenzielleGefahr
besteht, sind besondere Sicherheitsmaßnahmen anzuwenden. Dabei können besondere
Verkehrssicherungspflichtenbestehen,umanhandzumutbarerVorkehrungenaktivSchäden
andererzuverhindern.WelcheHandlungenerforderlichsind,richtetsichnachdemobjektiven
Sorgfaltsmaßstab.DerUmfangdernotwendigenSorgfaltspflichteneinerPersonistanhanddes
VerhaltenseinerverantwortungsbewusstenobjektivenDurchschnittspersonzumessenund
bestimmtsichnachihrenFähigkeitenundderindividuellenSituation.WürdediesefiktivePerson
inderSituationverantwortungsvollerhandeln,liegteineVerletzungderSorgfaltspflichtenvor.

Sorgfaltspflichten finden sich in verschiedenen Anwendungsbereichen wieder und sind in
unterschiedlichenRechtsgebietenmehroderwenigerausgeprägt.Eshandeltsichinsofernum
einenunbestimmtenRechtsbegriff.GanzallgemeinwirddieSorgfaltspflichtverletzt,wenneine
PersonfahrlässigodervorsätzlicheinenSchadenverursacht(§276BGB).DerSorgfaltsmaß-
stabkannaberauchweiterreichen,wenndieSorgfaltspflichtverletztwird,dienormalerweise
in eigenen Angelegenheiten beachtet wird (§ 277 BGB). Eine Verletzung dieser Sorgfalt kann 
vertragliche, deliktische wie auch vorvertragliche Ansprüche auf Schadensersatz begründen. 

WesentlicheAusprägungenfindensichimArbeits-undHandelsrecht.DieArbeitgeberinbzw.
der Arbeitgeber hat das Leben und die körperliche Gesundheit seiner Arbeitnehmer:innen zu 
schützen.EinHandelsvertreterbzw.eineHandelsvertreterinhatwieeinordentlicherundge-
wissenhafter Kaufmann zu handeln. Sorgfaltspflichten erwachsen damit insbesondere aus
beruflicher Stellung. Auch aus unternehmerischer Tätigkeit kann die Beachtungmenschen-
rechtlicheralsauchbestimmterumweltbezogenerSorgfaltspflichtengebotensein.Weiterhin
ergibt sich ein Sorgfaltserfordernis aus familiärer Verbundenheit oder der Erbeneigenschaft.

Im Management wird unter angemessener Sorgfalt (engl. Due Diligence) eine sorgfältige 
 Prüfung, zunächstmit Fokus auf die Prüfungsverpflichtung eines Käufers bei einemUnter-
nehmenskauf,demErwerbvonUnternehmensbeteiligungenoder Immobilienoderbeieinem
Börsengang verstanden. ImUS-amerikanischenWirtschaftsrecht hat der Käufer traditionell
eine stärkere Verantwortung zur Untersuchung des Kaufgegenstandes als im deutschen
Rechtssystem. InzwischengehtaberauchdasdeutscheRechtgrundsätzlichvonSorgfalts-
pflichten des Vorstands oderGeschäftsführers aus, wenn sie einen risikobehaftetenUnter-
nehmenskauf initiieren. Ziel dieser klassischen Due Diligence-Prüfung ist es, alle wesentlichen 
rechtlichen undwirtschaftlichen Risiken vor dem Kauf umfassend zu identifizieren und zu
 bewerten.

Due Diligence-VerfahrenwerdenheutenichtmehrnurimBereichdesKapitalmarktrechtsbzw.
derUnternehmensakquisitiondiskutiert;vielmehrhatderBegriffDue Diligence breitere Akzep-
tanzfürweitereVerfahrendesRisikomanagementsgefunden,indenenrechtliche(manchmal
auchgesellschaftliche)AnforderungenaufdieUnternehmensleitungzukommen.Dazuzählen
u.a.VerfahrenzurAbsicherunggegenüberKorruption,ArbeitsunfällenundebenMenschen-
rechts-undUmweltschutzverletzungen(Peaceetal.2017).

Textbox 5.1: Der Begriff der Sorgfaltspflichten im Unternehmenskontext
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DiePflichtzurUmsetzungderSorgfaltspflichtenzwingtdiebetroffenenUnternehmen,sichintensiver
mitderNachhaltigkeitihrerLieferkettezubeschäftigen.ImZugederGlobalisierungundderKonzen-
trationaufdiebetriebswirtschaftlichenKernkompetenzenhabenvieleUnternehmen inden letzten
Jahrzehntenkomplexe, vielstufigeBeschaffungsstrukturenaufgebaut.Unter anderemzurNutzung
vonStandortvorteileneinschließlichvonLohnkostendifferenzenhabenUnternehmenwesentlicheAr-
beitsschritteausgelagert,vielfachinLändermitniedrigenLöhnenundgeringenArbeits-undUmwelt-
schutzstandards.LieferkettenkönnensehrkomplexseinundausmehrerenhundertUnternehmen
bestehen,undteilweisesinddenUnternehmennurdiedirektenZuliefererbekannt.DieinKapitel2
und3vorgestelltenUN-LeitprinzipienundILO-NormenweisendenUnternehmenschonseitgerau-
mer Zeit eine Verantwortung für die Einhaltung von Mindeststandards im Bereich des Arbeits- und 
UmweltschutzesauchüberihreneigenenGeschäftsbereichhinauszu.EinTeildieserVerantwortung
bestehtdarin,menschenrechtlicheRisikenzuidentifizierenundggf.zuvermeiden,zuverringernoder
Betroffenezuentschädigen(UtluundNiebank2017).AllerdingswardieEinhaltungdieserAnforde-
rungeninderVergangenheitrechtlichnichtspezifischgeregeltundwurdeentsprechendbehördlich
nichtüberwacht.VordiesemHintergrundstandendieseProblemfelderinderVergangenheitbeiden
meistenUnternehmennichtimFokusdesManagements.

DieEinführungdesLkSGwirftdamitneueHerausforderungenauf,diejenachAusgangssituationder
Unternehmen,wiez.B.BetroffenheitdesSektors,ZahlderbeteiligtenUnternehmenoderbisherige
Anstrengungen, unterschiedlich weitgehend sind. Aus unternehmensstrategischer Sicht können 
UnternehmendasLkSGzudemunterschiedlichambitioniertumsetzen.InderLiteraturwirdzwischen
eineraktiven,ChancensuchendenStrategie,einerUmsetzungvonMinimalstandardsunddemVer-
suchdesUmgehensderVerpflichtungenunterschieden(PWC2022).58 In Abhängigkeit von all diesen 
FaktorenwerdenUnternehmenunterschiedlichintensivaufdieRegelungendesGesetzesreagieren.

58 EinerBefragungdesDIHK(2022)zufolge,gaben60%derdirektvomGesetzbetroffenenUnternehmenan,bereits
Anfragenzumenschenrechts-undumweltbezogenenRisikeninihrerLieferkettebekommenzuhaben.
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5.1.1.2  Mögliche betriebswirtschaftliche Kosten und Nutzen der  
Sorgfaltspflichtenregelungen

KostenwieNutzendesLkSGwerdenjenachAusgangssituationundUnternehmensstrategieunter-
schiedlichausfallen.DieimFolgendenreferiertenUnternehmensbefragungenergebeninsofernkein
einheitliches Bild, auch deshalb, weil sie auf den erwarteten Wirkungen vor dem Inkrafttreten be-
ruhen.SielassengleichwohleineerstevorsichtigeAbschätzungzu.WieeineUmfragedesDeutschen
Industrie-undHandelskammertages(DIHK)unterrund2.500internationalaktivenUnternehmenaller
GrößenklasseninDeutschlandzeigt,sehen64–71%derUnternehmen,dievomLieferkettengesetz
unmittelbar betroffen sind, Herausforderungenwiemehr Bürokratie, höhere Kosten oder Rechts-
unsicherheitaufsichzukommen(vgl.Abb.5.1).

Quelle:DIHK2022;grafischangepasst.

Abbildung 5.1:  Herausforderungen bei der Umsetzung des LkSG aus Unternehmenssicht laut 
DHIK-Umfrage

IneineranderenUnternehmensbefragung59imAuftragderHypo-Vereinsbankzeigtesichhinsichtlich
dergrundsätzlichenBewertungeingemischtesBild:GuteinDrittelderUnternehmenerwartetnur
geringewirtschaftlicheAuswirkungen,jeweilseinknappesDrittelpositivebzw.negative(FAZ-Institut
undHypo-Vereinsbank2021:7).Studienz.B.derEUunddesHandelsblattResearchInstitutezuden
KostenderEinrichtungeinesgesetzeskonformenManagementsystemsundderlaufendenDurchfüh-
rungweisenfürPersonalkostenundAufwendungenfürDienstleisterinsgesamtca.0,005–0,14%des
Umsatzesauf,abhängiginsbesonderevonderUnternehmensgröße(HandelsblattResearchInstitute
2021:22,24).60DieseerwartetendurchschnittlichendirektenKostensinddamitüberschaubar.Die

59 FürdieStudiewurdeninsgesamt125Entscheider:inneninUnternehmenimRahmeneinerOnlinebefragungbefragt.
60 Für die CSDDDwerden die administrativen Kosten pro direkt betroffenem Unternehmen auf durchschnittlich

84.000EuroimerstenJahrund65.000EuroindendarauffolgendenJahrengeschätzt(Erixonetal.2022:86).
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AnforderungendesLkSGzumAufbaudeserweitertenRisikomanagementssindinsbesondereden
GroßunternehmenausvergleichbarenProzessenwiedemQualitätssicherungs-undUmweltmanage-
mentvomGrundsatzherbekannt.SoverfügenGroßunternehmentypischerweiseübereinLieferan-
tenmanagementsystem zur Steuerung der direkten und bisweilen auch der indirekten Lieferanten im 
RahmendesQualitätsmanagements.AuchdieDokumentations-undVeröffentlichungspflichtensind
i.d.R.bekannt,etwaausdemNachhaltigkeitsmanagementoderderKorruptionsbekämpfung.Die
konkreten sozialenKriterienmögenneu sein, aufbau-undablauforganisatorischeGestaltungsele-
mentesolcherCompliance-SystemesindaberdenallermeistenGroßunternehmenundaucheinem
beachtlichenTeildergrößerenmittelständischenBetriebevertraut.EinschlägigeRatgebervonUnter-
nehmensberatungenzurUmsetzungdesLkSGenthaltendahermethodischwenig Innovativesund
beruhenaufStandardsoftwarewieetwadervonSAP.Auchdieszeigt,dasshierschonRoutinenvor-
liegen (PWC 2022).

Problematischerkönnteessein,dassaufeinenTeilderUnternehmenunterschiedlicheSorgfalts-und
Berichtspflichtenzukommen (LkSG (bzw.CSDDD),EUDR,CSRD,vgl.Kap.3.4),derenErfüllungs-
aufwandsichaufaddierenwird,wenndierechtlichenRegelungennichtaufeinanderabgestimmtsind
(Erixonetal.2022:87).DeshalbisteineguteAbstimmunggeradederDokumentationspflichtenwichtig,
umdenUnternehmenMehrfacheingabenähnlicherDatenzuersparen(vgl.Kap.5.3).Gleichwohl:Der
AufbauderlieferkettenbezogenenManagement-undCompliance-Systemeistfürmittlereundgrößere
Unternehmen„keinHexenwerk“(HamburgerStiftungfürWirtschaftsethik2023).

Deutlich schwieriger abzuschätzen sinddie vomLkSG implizierten indirektenKosten, die vielfach
Kosten der entgangenen Gelegenheiten (Opportunitätskosten) darstellen, wenn z.B. bestimmte
HandelspartnerzuriskanterscheinenunddeshalbandereLieferantengesuchtwerden.Umstellungen
derWertschöpfungsketteführeni.d.R.zuhöherenBeschaffungskostenz.B.durchhöherePreise
für die Vorprodukte. Das Ausmaß dieser indirekten Kostensteigerungen, die aus veränderten
HandelsströmenundderNeugestaltungvonWertschöpfungskettenfolgen,istschwerzukalkulieren
(Felbermayr et al. 2022).

KostenkönnenschließlichauchbeiVorlieferantenentstehen,wennsie inderVergangenheitMen-
schenrechts-undUmweltstandards,wiesieimLkSGadressiertsind,nichteingehaltenhabenund
jetztzurUmsetzungverpflichtetwerden.DieseKosten,sofernsieinderWertschöpfungsketteweiter-
gegeben werden können, erhöhen die Endverbraucherpreise in Deutschland. Insofern wird es in 
einemgewissenUmfangverbraucherseitigzueinemWohlfahrtsverlustinDeutschlandkommen,der
allerdings notwendig und seitens des Gesetzgebers gewollt ist, um global elementaren Standards zur 
DurchsetzungzuverhelfenundMenschenrechts-undUmweltdumpingzuverhindern–auchwenn
davonbisherKonsument:inneninDeutschlandpreislichprofitierthaben.FürdiePolitikinDeutsch-
landerfordertdiesaberauch,dieKonsequenzenvonPreissteigerungenfürarmutsgefährdeteHaus-
halten zu beachten und diese gegebenenfalls zu kompensieren (vgl. die Stellungnahme des WBAE zu 
 Ernährungsarmut (WBAE 2023)).

DenhöherendirektensowiebesondersdenindirektenKostenzurEinhaltungderSorgfaltspflichten
sindmöglichebetriebswirtschaftlicheVorteilegegenüberzustellen(vgl.Abb.5.2).DieUnternehmen
der (nicht-repräsentativen)HandelsblattResearch Institute-Befragungschätzen insbesondereeine
höhereQualitätderProduktedurcheinebessereLieferanteneinbindung,einegesteigerteResilienz
derLieferketteundReputationseffektealsVorteileein.Unternehmen,diedasdeutscheLkSGunter-
stützt haben, sehen zudem eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit und eine gesteigerte Attraktivität am 
Arbeitsmarkt als betriebswirtschaftliche Vorteile. Daneben ist es denkbar, dass sich insbesondere 
deutscheUnternehmenfirst mover-Vorteile verschaffen könne, da sie sich bereits früher als viele
europäischeundglobaleWettbewerberaufdieneuenRegelungeneinstellenmüssen(Jänicke2005).
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Anmerkung:NurUnternehmen,dieangeben,dasssieErfahrungmiteinemLieferkettenmanagementgemäßden
Vorgaben des „Global Compact“ der Vereinten Nationen haben.

Quelle: HandelsblattResearchInstitute2021:29;grafischangepasst.

Abbildung 5.2:  Erwartete betriebswirtschaftliche Vorteile der Umsetzung von Lieferketten
sorgfaltspflichten aus Unternehmenssicht (in % der Befragten)

DassReputationseffektezurVermeidungvonMedienskandaleneinwichtigerVorteildesverbesserten
Lieferkettenmanagementssind,zeigtesichauchamBeispielderKonfliktmineralienregulierungdes
Dodd Frank Acts.Studienzeigen,dasseswohlvornehmlichdiemöglichenReputationskostenbzw.
geringere erwartete Reputationsrisikenwaren, dieUnternehmen zu einem verantwortungsvolleren
Beschaffungsverhaltenmotivierthaben(Zadek2007;Baiketal.2021).Reputationsrisikensindauch
generelleinezentraleEinflussgrößeaufdieMotivationvonUnternehmen,ihrLieferkettenmanagement
verantwortungsvollzugestalten(Hoejmoseetal.2014),insbesonderewenndieUnternehmeneinem
erhöhtenReputationsrisikoausgesetztsind,weilsieeinenNameninderÖffentlichkeitzuverlierenhaben
(Roehrichetal.2014).MedienberichteüberKinder-oderZwangsarbeitkönnenfürMarkenartiklerund
konsumnaheHandelsunternehmengeschäftsschädigendsein(WeylerundEsch2019).Umgekehrtkönnen
UnternehmenmiteinemhohenEngagementImagevorteilebeipositiverBewertungineinschlägigenRan-
kingserzielen(z.B.OxfamSupermarkt-CheckMenschenrechtehttps://www.oxfam.de/supermarkt-check). 

DerReputationsnutzeneinesverbessertenLieferkettenmanagementsistallerdingsbetriebswirtschaft- 
lichkaumzufassen,daerinhohemMaßevonderschlechteinzuschätzendenWahrscheinlichkeiteines
medienwirksamenSkandalsunddessenFolgenabhängt.InderRegelsindesbisherNGOsbzw.Ge-
werkschaften,dieDefiziteaufdeckenundDruckausüben,ggf.auchlokaleBehörden(sieheWright2015
fürGewerkschaften).DieGefahrderAufdeckungvonz.B.KinderarbeitinderLieferkettebestehtauch
bisherschon,sieistaberangesichtsvielstufigerLieferkettenundkleinbetrieblicherländlicherStruk-
turenimAgrarbereichehergering.BerichteüberVerstößefindenoftnichtimmermedialeAufmerksam- 
keit.VieleUnternehmenderinternationalenAgrarwirtschaftsinddenKundennichtbekannt,gesell-
schaftlicheReputationspieltfürsolcheUnternehmeneinevergleichsweisekleinereRolle.Nurwenige
größereSkandalewiez.B.derEinsturzderTextilfabrikRanaPlazainBangladeschmitmehrals1.000
TotenführtenzueinemöffentlichenAufschrei.EinsystematischesManagementvonMenschenrechts-
risikenwardaherfürvieleUnternehmenbetriebswirtschaftlichinderVergangenheitnichtzwingend.

https://www.oxfam.de/supermarkt-check
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Die verpflichtenden Sorgfaltspflichtenregelungen verändern jetzt die Risikoabwägung von Unter-
nehmen.DazuträgtzunächstdiebehördlicheÜberwachungbei.ZudemerhöhtdieEinführungdes
Beschwerdesystems das Aufdeckungsrisiko von Menschenrechtsverletzungen, da sich die betrof-
fenenHinweisgebernichtnurselbstandasUnternehmenwendenkönnen,sondernBeschwerde-
verfahrenauch inVertretungderdirektBetroffenenerfolgenkönnen.WeiterhinkönnenNGOsund
Gewerkschaften direkt über das Beschwerdeverfahren des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrollen Hinweise einreichen, um Probleme aufzudecken. Insgesamt wächst aufgrund der stei-
gendenAufdeckungswahrscheinlichkeit derDruck aufUnternehmen, sich durch ein strukturiertes
ManagementsystemgegenReputationsrisikenabzusichern.

5.1.1.3	 Innerbetriebliche	Handlungsmöglichkeiten	für	Unternehmen

EinwesentlichesZieldergesetzlichfestgelegtenSorgfaltspflichtenistes,UnternehmenzumAufbau
einesspezifischenRisikomanagementsystemszubewegen,umdeno.g.Herausforderungenbe-
gegnenzukönnen.ErsteHinweisedarauf,wiesichderzeitUnternehmenbranchenunabhängigauf
dasLieferkettengesetzvorbereiten,gibteineUnternehmensbefragungderDIHK.

Fast dieHälfte der befragtenUnternehmen sieht demnach in einer verbessertenKooperationmit
den Lieferanten einen wichtigen Ansatzpunkt, was der Intention des Gesetzgebers entspricht und im 
folgenden Abschnitt detaillierter unter dem Punkt Lieferantenentwicklung besprochen wird. Inner-
betrieblichistfürgut40%derUnternehmendieEntwicklungeinesVerhaltenskodexeineersteMaß-
nahme,wasdaraufverweist,dassbisher indiesenUnternehmendieMinimierungvonmenschen-
rechts-undumweltbezogenenRisikenkeinausformuliertesElementdesUnternehmensleitbildswar.
EinweitereszentralesInstrumentistderAufbaueinerRisikoanalysezurIdentifikationvonProblem-
feldern,wasvomGesetzgeberexplizitgefordertist.DanachfolgenZertifizierungenundAuditssowie
Lieferantenerklärungen.VieleUnternehmensehenzudemexterneUnterstützungbeiderBewältigung
ihrerneuenPflichtenalserforderlichan,vorallembeiderÜberprüfungvonZulieferern,derRückver-
folgungderLieferketteoderbeiKontrollenundNachforschungenvorOrt(DIHK2022).

EineweitereBefragungausdemJahr2022spezifischvonUnternehmen inderAgrar-undErnäh-
rungsbranche(n=412)zurUmsetzungbzw.PlanungvonMaßnahmenalsReaktionaufdieAnforde-
rungen des LkSG zeigt ähnliche Ergebnisse (AFC und BVE 2022). Auch nach dieser Befragung steht 
einVerhaltenskodexzunächstimVordergrund.FastdieHälftederbefragtenUnternehmenhatdie-
senbereitsumgesetzt (vgl.Abb.5.3).Knapp44%habenQualitätssicherungsvereinbarungenund
30%Compliance-VorschriftenimBereichSozialesundÖkologieformuliert.Insgesamtlässtsichaus
denAntwortenschließen,dassdieRisikoanalyseeinenhohenStellenwert fürdiebefragtenUnter-
nehmen des Agrarsektors hat. Das LkSG führt zu einer stärkeren Verschränkung und Zusammen-
arbeitdervormalshäufigunabhängigvoneinanderagierendenUnternehmensabteilungenCSR,Legal
ComplianceundEinkauf/Beschaffung.EswerdennichtnureinzelneneueStellenwiez.B.dieeines
Menschenrechtsbeauftragtengeschaffen,sondernvielfachabteilungsübergreifendeProjektgruppen
für die Bewältigung des LkSG. Diese deutlich breitere organisatorische Verankerung des Themas 
versprichtlangfristigeinegrößereBeachtungimManagement.
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AuchindieserBefragungvonUnternehmendesAgribusinessspieltdieLieferantenerklärung,alsodie
AnpassungderLieferverträge,einewichtigeRolle,auchwenn2022erst13%derUnternehmenent-
sprechendeVertragsklauselnaufgenommenhatten.InjüngererZeitweisenMedienberichteausder
Wirtschaftspresseaberdaraufhin,dassdiesesInstrumentschnellweitereVerbreitungfindet(siehe
z.B.LZvom20.01.23).DurchdieseKaskadevonLieferantenerklärungen,diediejeweiligenLieferan-
tenvonihrenVorlieferantenverlangenunddiebeiletzterenentsprechendeAnpassungsmaßnehmen
auslösen,kommteszuKostensteigerungenentlangdergesamtenKette(sieheunten).DerenHöheist
abhängigvomUmfangderVeränderungen,diezurUmsetzungderSorgfaltspflichtennotwendigsind.

Auch die Ausarbeitung einer Grundsatzerklärung (15%) und die Einrichtung eines Beschwerde-
mechanismus (17%) hatten zum Befragungszeitpunkt erst vergleichsweise wenige Unternehmen
umgesetzt.DieseMaßnahmensindimLkSGexplizitvorgesehen.BeiderInterpretationderErgeb-
nisseistallerdingszuberücksichtigen,dassvondenteilnehmendenUnternehmennur22%angaben,
dasssieindendirektenGeltungsbereichdesLkSGfallen;65%habensichjedochbereitsmitdem
LkSGbeschäftigt(AFCundBVE2022:16f.).BeimBeschwerdemechanismusdeutetvielesdaraufhin,
dassBranchenlösungeneineerheblicheRollespielenwerden;amMarktentwickelnsichmomentan
verschiedenebranchenweiteBeschwerdemanagement-SystemealsdirekteReaktionaufdieAnfor-
derungen des LkSG.61DiedamitverbundenenKostensindgeringeralsbeimAufbaueineseigenen
Verfahrens. Zudem können Beschwerden nicht immer einem Endkunden zugeordnet werden, bspw. 
wenn der Lieferant unterschiedliche Abnehmer hat, weshalb branchenweite Beschwerdemecha-
nismen sinnvoll sind.

61 https://www.ehi.org/presse/neue-aufgaben-fuer-globalg-a-p-chef-2/

https://www.ehi.org/presse/neue-aufgaben-fuer-globalg-a-p-chef-2/
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Quelle:AFCundBVE2022;grafischangepasst.

Abbildung 5.3:  Stand der Umsetzung von LkSG-relevanten Maßnahmen in Unternehmen des 
Agribusiness in Deutschland im Jahr 2022 (in % der befragten Unternehmen)

5.1.1.4	 Handlungsmöglichkeiten	für	Unternehmen	im	Umgang	mit	Lieferanten

DievonSorgfaltspflichtenbetroffenenUnternehmenkönnendreigrundsätzlichverschiedeneOptionen
verfolgen,wennihrRisikomanagementsystemMenschen-oderUmweltrisikenbeibestimmtenLiefe-
ranten aufzeigt: Sie können (1) gänzlich aus der Produktion eines bestimmten Produkts aussteigen, 
(2) neue, weniger risikobehaftete Lieferanten wählen oder (3) den bisherigen Lieferanten zur Abstel-
lungproblematischerPraktikenbewegen(vgl.Abb.5.4).SowohldasLkSGalsauchderEntwurfder
CSDDD implizieren einen Vorrang der Lieferantenentwicklung gegenüber der Beendigung von Liefer-
beziehungen.UnternehmensollensichzunächstumAbhilfe,alsoLieferantenentwicklungbemühen
(auch als stay and behave-Strategie bezeichnet), bevor sie die Geschäftsbeziehung beenden und sich 
neue (weniger risikobehaftete) Lieferanten suchen (cut and run-Strategie, Lieferantenwechsel).
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Begründen lässt sich diese vom Gesetzgeber gewünschte Ausrichtung mit der begrenzten Macht-
positionderEU-Länder.ZieldesLkSGistes,tatsächlicheVerbesserungeninderWertschöpfungs-
kettezuerzielenundnichtnureineMarktspaltungzuerwirken.VerfolgteinUnternehmeneinecut and 
run-Strategie,verbessertsichdieGesamtsituationbeiHandelspartnerninallerRegelnicht(vgl.dazu
Kap.5.5.2).Es istdaherbesser,derLieferantenentwicklungdenVorrangeinzuräumen,auchwenn
diesunterUmständennichtsofortzueineroptimalenSituationführt.InbesonderenSituationenkann
cut and runsogarnegativeEffektehaben:VulnerableLieferantenkönntendurchdenAbbruchder
Geschäftsbeziehunggezwungenwerden,dieKostenzusenken,sodasssichdieLagedervonnega-
tivenMenschenrechtsauswirkungenBetroffenenunterUmständensogarverschlechtert.

Der Ausstieg aus der Produktion eines Produkts oder einer bestimmten Wertschöpfungskette ist eine 
betriebswirtschaftlichbesondersweitgehendeEntscheidung,dieAbnehmernurdanntreffenwerden,
wennsiedieRisikennichtbeherrschenkönnenoderdieProduktionimVergleichzuWettbewerbern,
dienichtvonSorgfaltspflichtenbetroffensind,unattraktivwird.

WenndieProduktiontrotzRisikenfortgesetztwerdensoll,werdenAbnehmerkalkulieren,obsiebe-
stimmteProblemfelderwieetwaKinderarbeithinreichendsicherdurchverbesserteökonomischeAn-
reize,UnterstützungenoderÜberwachungenverhindernkönnenundwiehochdieeinmaligenund
laufenden Mehrkosten beim Wechsel zu einem „sicheren“ Lieferanten sind. Diese betriebswirtschaft-
licheKalkulation istdurchhoheUnsicherheitengeprägt,dadieEintrittswahrscheinlichkeitunddie
SchadenshöhebeiReputationsrisikenschwerbestimmbarsind.RisikoscheueUnternehmen(z.B.sol-
chemitbekanntenMarken)werdenimZweifeleherdenLieferantenaustauschen.Außerdemistnicht
immer klar, ob ein Abnehmer zur Durchsetzung von Anforderungen gegenüber einem Lieferanten in 
der Lage ist, z. B. in Abhängigkeit von der Abnahmemenge eines Produkts. Eine schwache Verhand-
lungsposition könnte auch für einen Lieferantenwechsel sprechen. Schwierig ist eine Lieferanten-
entwicklungauch,wennessichumstrukturelleGovernance-ProblemeeinerRegionhandelt,dieein
betroffenesUnternehmenalleinnichtbeseitigenkann.SchließlichwirdeseherzueinemLieferanten

Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung 3.3:  Sorgfaltspflichten entlang einer Wertschöpfungskette am Beispiel des 
 deutschen LkSG

Deutsches Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz:
Anpassungsreaktionen der Unternehmen 

mit Sitz in Deutschland

Regelmäßige Sorgfaltspflichten

Eigener
Geschäftsbereich Unmittelbare Lieferanten

Anlassbezogene Sorgfaltspflichten 
bei substantiierter Kenntnis

Mittelbare LieferantenAusstieg aus der Produktion

Ausstieg aus der WSK
(„cut and run“)

Ausstieg aus WSK 
(„cut and run“)

Suche neuer Lieferanten
(„cut and run“)

Suche neuer Lieferanten
(„cut and run“)

Urproduzent 
(keine weiteren Zulieferer)

(„stay and behave“)

Suche neuer Lieferanten 
(„cut and run“)

Konsolidierung bestehender
Lieferanten

Anpassung der
innerbetrieblichen

Dokumentation und des
Risikomanagements

Arbeit mit bestehenden
Lieferanten („stay and behave“)

Arbeit mit 
bestehenden Lieferanten 

(„stay and behave“)

Unterschiedliche Mechanismen zur Koordination der Wertschöpfungskette



Chancen,HerausforderungenundGrenzenvonSorgfaltspflichtenregelungen 71

wechselkommen,wenndieHaftungsdrohungbeiVerstößengegendieSorgfaltspflichtenhochist.
HierzeichnetsicheinZielkonfliktab,daeinestringenteHaftung,wiesieaufEU-Ebeneangedacht
ist, dem Lieferkettengesetz insgesamt „Zähne“ verleiht, aber eben auch dazu führen kann, dass die 
Lieferantenentwicklung zu riskant erscheint.

DieKostendesLieferantenwechselssindunterschiedlichhoch:ImeinfachstenFallgelingtderLie-
ferantenwechsel, wenn der Geschäftsabbruch mit einem risikobehafteten Lieferanten durch eine 
 erhöhte Abnahmemenge bei einem (oder mehreren) anderen bestehenden Lieferanten kompensiert 
werdenkann(Felbermayretal.2022:45),weildieserinderLageist,diebenötigteMengezuliefern.
IndiesemFallfallenkeineSuchkostenan,jedochsteigtdieAbhängigkeitdesUnternehmensgegen-
über einzelnen Lieferanten. In den meisten Fällen ist der Lieferantenwechsel aber mit der Suche nach 
neuen Lieferanten verbunden, erzeugt also Such- und Wechselkosten.

AusderbetriebswirtschaftlichenPerspektiveeinesAbnehmersstehendenKostendesLieferanten-
wechsels auf der einen Seite die Kosten einerWeiterentwicklung des bisherigen Lieferanten und
dieverbleibendenHaftungs-undReputationsrisiken(wennesdochzuBußgeldernund/odereinem
Skandal fall kommt) auf der anderen Seite gegenüber. Bisher liegen u. W. keine Studien vor, die eine 
Abschätzung des Entscheidungsverhaltens der Unternehmen in Deutschland an dieser zentralen
Stelleermöglichen.Nichtintendiert,abernichtauszuschließensindauchMaßnahmenzurÜberwäl-
zungvonVerantwortung,z.B.durchdieZwischenschaltungvonselbstständigenHändlern,undzur
VermeidungvonVerantwortungdurchMaßnahmenzurVerringerungvonTransparenz inderKette.
DieZwischenschaltungvonHändlernbzw.vonmehrerenHandelsstufenkanndieIntransparenzinder
KetteerhöhenundebenfallseineHandlungsoptionfürUnternehmendarstellen,umSorgfaltspflichten
zuumgehen.BekanntsindsolcheAusweichstrategienz.B.ausdemBereichKorruption,wennselbst-
ständigeHändlerstatteigenerVertriebsabteilungendenVerkaufinkorruptionsgefährdetenLändern
übernehmen.

AusgesellschaftlicherPerspektivebzw.ausdemBlickwinkelderbetroffenenArbeitnehmer:innenbei
denHandelspartnernvorOrt istdie imLkSGzumAusdruckgebrachtePräferenzfürdieLieferanten-
entwicklung plausibel, denn zumindest kurzfristig würde der Abbruch einer Geschäftsbeziehung 
den Druck auf die sozialen Bedingungen der Arbeitskräfte dort eher noch erhöhen. Die Lieferanten 
müssensichneueAbnehmer,ggf.ausLändernmitgeringerenAnforderungenimHinblickaufdieEin-
haltung von Menschenrechten (und wahrscheinlich zu niedrigeren Preisen) suchen. Schwer zu beant-
wortenistdieFrage,obdann,wennmehrereAbnehmerinDeutschland/derEUdieLieferbeziehungen
abbrechen, nicht möglicherweise mittel- bis langfristig der Druck auf die Lieferanten und die dortige 
Regierungsteigt,Menschenrechtsproblemezulösen.

DerimobigenAbschnittgenutzteBegriffderLieferantenentwicklung,alsoderWeiterarbeitmitden
bisherigen Lieferanten trotz identifizierter Risiken, ist eine Sammelbezeichnung für eine Vielzahl
vonInstrumenten,mitdenenUnternehmenEinflussaufihreLieferantennehmenkönnen(ähnlichzu
Ermgassenetal.2022).Abbildung5.5ordnetdieLieferantenentwicklunginverschiedenebetriebs-
wirtschaftlicheInstrumentederAbsicherungimBereichderBeschaffungein,wobeidieaufgezeigten
Instrumente einzeln genutzt oder auch miteinander koordiniert werden. Von links nach rechts nimmt 
derGradderEinflussnahmeaufdieLieferantenzu,paralleldazunimmtdieBeschaffungsflexibilität
ab, denn die Bindung wird stärker; es werden mehr Aufwendungen in die bestehende Geschäfts-
beziehunginvestiert(Krauseetal.2000).
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Ein verbreitetes, mehr oder weniger unumgängliches Managementinstrument für Abnehmer ist die 
AufnahmevoneinschlägigenVertragsklauselnindieBeschaffungsverträgez.B.zumAusschlussvon
Kinder-oderZwangsarbeit.DieserichtensichzunächstandieunmittelbarenLieferanten.Zumindest
imHinblickaufRisikoregionenoderRisikoproduktewerdenUnternehmensichzusätzlichZusicherun-
genvonihrenLieferantenimHinblickaufderenVorlieferantengebenlassen.InsolchenLieferanten-
erklärungensicherndieunmittelbarenLieferantenzu,dasssieihrerseitsMaßnahmenzurEinhaltung
dieserVertragsklauselnbeiihrenVorlieferantenumsetzen.GegebenenfallskommteszueinerKaskade
von Lieferantenerklärungen. Inwieweit diese Lieferantenerklärungen im Einzelfall, z. B. in Abhängig-
keitvonderRisikobewertungdesUnternehmens,verfügbarenMarktinformationenoderstaatlichen
Einschätzungen, den Anforderungen des LkSG genügen, ist derzeit noch nicht präzise abschätzbar. 
AllerdingshabenersteEntwicklungen indieRichtungvoneingefordertenVertragsergänzungenan
Lieferanten des Lebensmitteleinzelhandels (siehe z. B. die Berichterstattung der Lebensmittelzeitung 
vom2.2.2023und14.4.2023)dasBAFAveranlasst,eineentsprechendeHandreichungzuveröffent-
lichen, die betont, dass eine „simple“ Weitergabe der Verantwortung an die unmittelbaren Lieferanten 
nichtimSinnedesLkSGistunddamitnichtautomatischdieSorgfaltspflichtendesbetroffenenUnter-
nehmens erfüllt seien (BAFA 2023).62 Viele mittelständische Lieferanten der Agrar- und Ernährungs-
wirtschaft bis hin in die deutsche Landwirtschaft sind aber aufgrund dieser Lieferantenerklärungen 
vondenRegelungendesLkSGzumindestpartiellbetroffen.

Aufnahme von LkSG-relevanten Klauseln 
in Einkaufsverträge und Forderung 
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Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung 5.5: Betriebswirtschaftliche Beschaffungsinstrumente 

62 Darüberhinaus ist indiesemBereichaucheinePrüfungnachdenUTP-Richtlinienbzgl.desVerbotsunlauterer
Handelspraktiken denkbar, da dort u. a. einseitige Änderungen der Vertragsbedingungen durch den Käufer als
unlautergelten(vgl.Tab.3.4inKap3.4).
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GeradeimAgrar-undErnährungssektorkommtZertifizierungssystemeneinebesondereBedeutung
zu (dazu ausführlichKap. 5.1.2). Hier sichern unabhängige (private) Kontrollinstitutionen aufBasis
einesanerkanntenStandardsdurchKontrollen(Third-Party-Audits) die Einhaltung von am Endpro-
duktnichtmehrnachweisbarenKriterienab.EineReihevonZertifizierungssystemenhatinzwischen
umfangreicheMaßnahmenunternommen,umdieEinhaltungdesLkSGinihreAuditsaufzunehmen
(vgl.Textbox„DetailsdesFoodSecurityStandard“inKap.5.7.1).

Marktbeobachter:innenerwarten,dasserweiterteZertifizierungssystemeeinenganzerheblichenTeil
derUmsetzungdesLkSGausmachenwerden(Möller2021).Dagenerelle,d.h.dasgesamteAgri-
businessübergreifendeZertifizierungssystemewieGLOBALG.A.P.inbestimmtenSektorenweniger
verbreitetsindundggf.auchnichtspezifischgenugaufdiebesondersgroßenHerausforderungen
bestimmterProduktgruppenausgerichtetsind,gibtesfüreinigeErzeugnissewieSoja,Palmöloder
KakaospezifischeNachhaltigkeitsinitiativen(voluntary sector initiatives). Diese umfassen zunehmend 
auchGesichtspunktedesLkSG.TeilweisesinddieseAnsätzeauchaufSektorenbestimmterHer-
kunftsländer fokussiert (zu Ermgassen et al. 2022). In neueren kooperativen Ansätzen wie z. B. der 
Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten (INA) von der Deutschen Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeitund führendenUnternehmendesdeutschenLebensmittelhandelswirdaufBasis
erweiterter kartellrechtlicher Zulässigkeiten versucht, sektorübergreifend verbindliche Regelungen
zurVerbesserungdersozialenBedingungenundzurZertifizierungfestzulegen.WichtigeAkteurein
Deutschlandvereinbaren indiesemFall,dasssieverbindlichgemeinsameBeschaffungsstandards
einhalten, um ein level playing field abzusichern. Eine solche Einkaufsabsprache ist grundsätzlich kar-
tellrelevant.InjüngererZeitwächstjedochdieEinsicht,dasssolcheNachhaltigkeitsabsprachenggf.
vomKartellverbotausgenommenwerdensollten.63SeitDezember2021liegtmitArt.210aGMO(der
VONr.1308/2013übereinegemeinsameMarktorganisationfürlandwirtschaftlicheErzeugnisse)eine
AusnahmevorschriftvomKartellverbotfürübergesetzlicheNachhaltigkeitsstandardsinderLebens-
mittelversorgungskette vor.DieserArtikel bietetSpielräume, umNachhaltigkeitsprojekte zwischen
landwirtschaftlichen Erzeugern und entlang der gesamten Wertschöpfungskette („Branchenlösung“) 
kartellrechtskonform umzusetzen.

EinzentralerVorteilvonZertifizierungssystemenundBrancheninitiativenist,dassLieferanten,diesich
diesenKontrollenunterziehen,vonverschiedenenAbnehmernanerkanntwerden.DieseInstrumente
ermöglichen damit flexiblemarktliche Austauschbeziehungen. Die Abnehmer im globalenNorden
müssen sich nicht auf bestimmte Lieferanten festlegen, sondern können – z. B. in Abhängigkeit vom 
Preis – ihre Lieferanten auch kurzfristig wechseln. Diese marktliche Flexibilität spielt in  Agrarketten 
heutenocheinegroßeRolle.GlobaleAgrarhändlerkaufenbeiCommoditieserheblicheAnteileindirekt,
d.h.beilokalenHändlern,ein;vielstufigeKettensindeherdieRegelalsdieAusnahme(zuErmgassen
et al. 2022).

Beidenweiteren,inAbbildung5.5aufgeführtenbetriebswirtschaftlichenInstrumentenkommteszu
einer intensiveren Zusammenarbeit zwischen Abnehmer und bestimmten Lieferanten. Ökonomisch 
gesprochen kommt es zu spezifischen Investitionen in die Geschäftsbeziehung, die die Partner
aneinanderbinden.Einweit verbreitetes,noch relativ schwaches Instrument indieseRichtung ist
die Durchführung von Lieferantenbefragungen zu den sozialen und ökologischen Bedingungen der 
ProduktionmittelsspezifischerFragebögen,wobeidieAngabenderLieferantentypischerweisevon
denAbnehmerndurchKontrollbesuchevorOrt(sog.Lieferantenaudits)(zumindeststichprobenhaft)
verifiziertwerden.

62 Österreich hat aus diesem Grund Nachhaltigkeit als Ziel in das Wettbewerbsrecht aufgenommen (Malinauskaite 2022).
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Weitergehend ist die Lieferantenentwicklung im engeren Sinn, mit der Abnehmer versuchen, ihre 
LieferantenzustärkenundsozialeBedingungenzuverbessern:EskommtzuKnow-how-Transfer,
Trainings werden angeboten, vielfach auch ökonomische Anreize wie Prämien und Preise für Ver-
besserungen ausgelobt. Dies alles ist Teil von längerfristigen Lieferbeziehungen. Lieferantenentwick-
lungsprojektekönnenpartnerschaftlichbzw.partizipativsein,d.h.gemeinsamvomAbnehmermit
seinen Lieferanten entwickelt oder auch einseitig vorgegeben werden.

Vielfach ist die Lieferantenentwicklung dann durch mehrjährige Verträge juristisch abgesichert
(z.B. Vertragslandwirtschaft). Solche Verträge enthalten häufig Regelungen zur Durchführung
der Produktion und Qualitätsvorgaben, Weisungs- und Kontrollrechte sowie Vertragsstrafen. Der
 Bindungs- und Zentralisationsgrad kann unterschiedlich ausgeprägt sein. Inwieweit Vertragsland-
wirtschaftgenerellzueinerVerbesserungdersozialenBedingungenbeiKleinbauernführt,isteinin
derLiteraturvieldiskutiertesThemamitdifferenziertenErgebnissen(siehez.B.dieSpezialausgabe
1/2022zu„The Political Economy of Contract Farming“ des Journals of Agrarian Change). Ergebnisse 
zurspezifischenAuswirkungdesLieferkettengesetzeskönnennaturgemäßnochnichtvorliegen.

DieweitestgehendeEinflussnahmezurAbsicherungderBelieferungistdievertikaleIntegration,bei
dereinUnternehmenselbstVorstufenderWertschöpfungsketteübernimmt,z.B.ineigenerVerant-
wortung Landwirtschaft betreibt. Studien zeigen für diesen Fall bessere soziale Bedingungen, was 
plausibel ist,dadieBedingungen transparenterunddieVerantwortungderUnternehmensführung
unmittelbar ist (Murcia et al. 2021). Der Aufkauf von landwirtschaftlichen Flächen in LMIC z. B. durch 
europäische Produzenten, um Landwirtschaft zu betreiben, könnte allerdings selbst menschenrecht-
licheRisikenaufwerfenunderfordertdieEinhaltungvonSorgfaltspflichtenetwaentsprechendder
FAOVoluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests 
(vgl.Kap.4.2.1).

Es ist derzeit noch nicht vollständig absehbar, wie weit das LkSG Einfluss auf die skizzierten
Beschaffungskonzepte haben wird. Einiges spricht dafür, dass Zertifizierungssysteme eine große
RollezurAbsicherungspielenwerden,dadiesediemarktlicheFlexibilitätaufrechterhalten,geringe
InvestitionenverlangenundzumindestfüretwasgrößereLieferantenrelativkostengünstigsind.Wenn
die Verpflichtung der unmittelbaren Lieferanten und ihrer Vorlieferanten zur Beteiligung an einem
ZertifizierungssystemalsTeilderPräventions-und/oderAbhilfemaßnahmengemäßLkSGanerkannt
wird, dann wird dieses Feld nochmals erheblich an Bedeutung gewinnen. Der Erfolg des LkSG hinge 
dannstarkvomErfolg(derWirkung)derZertifizierungssystemeinkl.derZuverlässigkeitundIntegrität
derPrüfer/Kontrollunternehmenab(dazuKap.5.1.2undKap.6).

5.1.1.5	 	Besonderheiten	der	EU-Vorschläge	zu	Sorgfaltspflichten	und	zu	 
entwaldungsfreien Lieferketten

DieCSDDDwirdvoraussichtlichauchfürdeutlichkleinereUnternehmengeltenalsdasLkSG.Die
Lebensmittel-undAgrarproduktiongiltimEntwurfderCSDDDalsRisikosektor,sodasshierbereits
Unternehmenmitmindestens250Beschäftigtenund40Mio.EURglobalemNettoumsatz,vondem
50%ausdemRisikosektorstammen,betroffensind.DerEinbezugauchmittelständischerUnterneh-
menwirftdieFragenachdenSteuerungsmöglichkeitendieserUnternehmenauf,d.h.nachderen
DurchsetzungschancenaufinternationalenBeschaffungsmärkten.AuchistderFormalisierungsgrad
desManagements in mittelständischen Unternehmen i. d. R. geringer, sodass sich diese Unter-
nehmenmit der Einrichtung von spezialisiertenStellen und spezifischenProzessen schwerer tun.
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MöglicherweisewirdderUnterschiedzwischenLkSGundCSDDDandiesemPunktallerdingsinder
Praxisnichtsogroßsein,wieeszunächstdenAnscheinhat,dennbereitsjetztzeichnetsichab,dass
großeUnternehmeninDeutschlanddieansiegestelltenAnforderungeninderWertschöpfungskette
„durchreichen“(Vertragskaskaden,vgl.Kap.5.2.3),sodassvieleMittelständlerbereitsjetztmitdem
Thema befasst sind (Hamburger Stiftung für Wirtschaftsethik 2023). Zudem könnten kooperative
Umsetzungsinstrumente wie Zertifizierungen (vgl. unten) oder gemeinschaftliche Hinweisgeber-
systemedieUmsetzungskostenfürMittelständlerverringern. ImSinnedesavisiertenParadigmen-
wechsels(vgl.Kap.2)erscheintesinsgesamtdurchaussinnvoll,dassauchmittelständischeUnter-
nehmenVerantwortungfürihreLieferantenübernehmen.IndenUmsetzungsanforderungenbzw.der
UmsetzungsgeschwindigkeitsolltenaberdieUnterschiedeinderUnternehmensgrößehinreichende
Beachtungfinden(vgl.Kap.6.2).

Der CSDDD-Entwurf bezieht im Gegensatz zum LkSG explizit auch die mittelbaren Vorlieferanten 
(synonym: indirekte Lieferanten) und die Abnehmer ein. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht wird der 
Fokus auf die gesamte Wertschöpfungskette inkl. der mittelbaren Lieferanten und der nachfolgenden 
Stufen einen breiteren Ansatz benötigen. Der Einbezug der mittelbaren Lieferanten, die bisher selten 
Gegenstand des Liefermanagements sind, stellt eine deutliche Erweiterung gegenüber dem LkSG 
dar.DerzeitrichtensichvorhandeneSystemederUnternehmenvornehmlichaufdieunmittelbaren
Lieferanten, die ihrerseits wiederum eine Vielzahl von Lieferanten aufweisen können. Mit der CSDDD 
werdenUnternehmendazuveranlasst,zumindestineinemgewissenUmfangauchdieseweitervor-
gelagerten Lieferanten in den Blick zu nehmen. Die unmittelbaren Lieferanten (z. B. ein global tätiger 
AgrarhändleroderHändler inLMIC)habenausökonomischnachvollziehbarenGründenabernicht
immereinInteresse,ihrenKundenTransparenzüberdievorgelagerteKettezugewähren,dasiebe-
fürchten müssen, durch die Aufnahme direkter Geschäftsbeziehungen zu den Erzeugern aus dem 
Geschäft gedrängt zu werden (Franke 2021). Diese Ausschaltungsgefahr (die sog. Disintermediation) 
istimHandelbesondersausgeprägt.Siekannu.a.dazuführen,dassTransparenzüberdiegesamte
LieferkettegegendenWiderstandvonLieferantenherbeigeführtwerdenmuss,wasdieKostenerhöht.

AuchmussdieGrenzederReichweiteinderWertschöpfungskettevondenUnternehmendurchAb-
schneidekriteriendefiniertwerden,denneskannnicht jederVorlieferantauchdergeringwertigsten
Vorprodukte in die Verantwortung einbezogen werden. Wo diese Grenzen der „upstreaming respon-
sibilty“ (Scherer und Palazzo 2011) liegen, ist schwierig generell festzulegen. Im Verordnungsentwurf 
wird die Verantwortung deshalb auf etablierte Geschäftsbeziehungen, die beständig und nicht un-
bedeutendsind,eingegrenzt.VordemHintergrunddergenanntenHerausforderungenhatdieCSDDD
weitreichendereAuswirkungenaufdieKoordinationderglobalenLebensmittelwertschöpfungsketten
als das LkSG, die allerdings zurzeit schwer abschätzbar sind, da Details der Verordnung und der 
Umsetzung noch fehlen. Grundsätzlich erscheint aber die Berücksichtigung auch der mittelbaren
 Lieferanten in der CSDDD sinnvoll, um Ausweichverhalten (z. B. durch die Zwischenschaltung von 
UnternehmenimNicht-EU-Raum)zuverhindern.

DieFrage,wasSorgfaltspflichten inBezugaufAbnehmerbedeuten,wirdbisher relativwenigdis-
kutiert (GBI2023).SoistbeispielsweisedieUmsetzungdesArbeitsrechts inderkleinbetrieblichen
Gastronomie in Deutschland durchaus unklar, sodass die beliefernde Lebensmittelindustrie hier vor 
Herausforderungenstehenkönnte.GrundsätzlichwirdaberimNachhaltigkeitsmanagementseitlän-
gererZeitüberdieVerantwortungvonUnternehmenfürdieNutzungsphaseihrerProduktediskutiert.
ImPflanzenschutzmittelbereichwirdz.B.eineVerantwortungderIndustriefürdenEinsatzihrerMittel
inlandwirtschaftlichenBetriebenunterdemBegriffProduct StewardshipdiskutiertundvonderFAO
im Code of Conduct on Pesticide Managementempfohlen(FAOundWHO2014).
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Weiterhin gibt es im Entwurf der CSDDD spezifische Herausforderungen bei unternehmerischen
SorgfaltspflichtenmitBlickaufUmweltrisiken.DerfürdasManagementderzeitwohlwichtigstePunkt
betrifftdabeiArt.15dergeplantenRichtlinie,nachdergrößereUnternehmenmitmehrals500Mitar-
beiter:innenundmehrals150MillionenEuroJahresnettoumsatzdarlegenmüssen,wieihrGeschäfts-
modellundihreStrategienmitdemPariserKlimaabkommenunddemdortvereinbartenZielvereinbar
sind,dieErderwärmungaufdeutlichunter2°CüberdemvorindustriellenNiveauzubegrenzenund
einenAnstiegvonwenigerals1,5°Canzustreben.WenneinsolchesUnternehmeneinwesentliches
RisikoderNichterfüllungidentifiziert,mussesEmissionsreduktionszieleinseinePlanungenaufneh-
men.ZudemmussgemäßCSDDD-KommissionsvorschlagderZielerreichungsgradindervariablen
Vergütung der Geschäftsführung gebührend berücksichtigt werden.64DamitwirdimKerneinVorge-
henvorgeschrieben,wieesheuteeineReihevonUnternehmenimRahmenderScience Based Target 
Initiative freiwillig implementiert haben.65 In der Science Based Target InitiativeerhebenUnternehmen
ihrenTreibhausgasausstoßnichtnurfürdievonihnendirektverursachtenTreibhausgasemissionen,
sondern entlang der gesamten Wertschöpfungskette (in der Treibhausgasbilanzierung als Scope 3 
bezeichnet). Der Einbezug von Aktivitäten im vor- und nachgelagerten Bereich in die Treibhausgas-
berichterstattungwirdauchinderimJanuar2023inKraftgetretenenRichtliniezurNachhaltigkeits-
berichterstattungvonUnternehmen(CSRD)gefordert.AufdieserBasiswerdendannReduktionsziele
gesetzt,diekonformz.B.zumPariserKlimaschutzabkommenseinsollen.AllerdingsistdieFrage,
wieUnternehmendesAgrar-undLebensmittelsektors,diesichbesonderskomplexenKlimaschutz-
herausforderungengegenübersehen(z.B.,weil inderLandwirtschaftnichtnurCO2, sondern auch 
Lachgas- und Methanemissionen relevant sind, die sich nur bedingt vermeiden lassen), das Manage-
mentzurKlimaneutralitätgestaltenkönnen,bishernichtgeklärt.

Die Aufnahme des Klimaschutzes in die CSDDD wirft damit grundlegende Fragen auf. In Unter-
nehmen ist dasKlimaschutzmanagement bisher typischerweise keinBestandteil des Lieferanten-
bzw.Beschaffungsmanagements,sonderneher ineinerUmwelt-oderCSR-Abteilungangesiedelt.
AllerdingsentstehetbeidenmeistenLebensmittelndergrößteTeilderTreibhausgasenicht inder
Phase derHerstellung, sondern in der Landwirtschaft (WBAE 2020), sodass es für Unternehmen
durchaus sinnvoll wäre, Klimaschutzmanagement und Beschaffungsmanagement stärker zu ver-
binden.MenschenrechtewieKlimaschutzsindProzesseigenschaften,dieamEndproduktnichtmehr
nachweisbarsind(Krebsetal.2020:62).

EinegrößereHerausforderungliegtdarin,dassdieVermeidungvonTreibhausgasemissioneninder
Landwirtschaft herausfordernder ist als in anderen Sektoren, da die Emissionen im Zusammenhang 
mit natürlichen Prozessen der Landnutzung und Tierhaltung entstehen, verteilt erfolgen und nicht 
nurdenEnergiebereich(unddamitKohlendioxid),sonderninsbesondereauchMethanundLachgas
betreffen.HinzukommenkomplexeFragenderKohlenstoffspeicherungimBoden,dienochnichthin-
reichenderforschtsind.ProblematischistzudemdieReversibilitätderKohlenstoffspeicherung.

AußerdemkönntenUnternehmengeneigtsein,lediglichdasProduktportfoliozuändern,umdieEmis-
sionenzusenken.Verlagerungseffekteführendanndazu,dasszwardasUnternehmendieEmissio-
nengesenkthat,aberdieEmissioneninsgesamtgleichhochgebliebensind(vgl.Kap.5.5.2).Esist
deshalb auch wissenschaftlich noch unklar, wie zu bestimmen ist, ob sich Lebensmittelhersteller und 
LebensmittelhändleraufdemPfaddesPariserKlimaschutzzielsbefinden.DieBerichterstattung in

64 Diese Vergütung ist aus verschiedenen Gründen kritisch zu hinterfragen. So kann eine solche Vergütung den Anreiz 
geben, zum einen die Ziele nicht zu hoch anzusetzen (einfach erreichbar) und zum anderen die Daten zur Ermittlung 
der Emissionen „passend zu machen“.

65 Vgl. https://sciencebasedtargets.org/. 

https://sciencebasedtargets.org/
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der Science Based Target Initiative wird schon insgesamt durchaus kontrovers in der Wissenschaft 
diskutiert (Tilsted et al. 2023) und ist für den Agrar- und Lebensmittelbereich nochmals komplexer 
(WBAundWBW2016).

DerEinbezugdesKlimaschutzesindieLieferkettensorgfaltspflichtenistdamitausmehrerenGründen
eineunternehmerischeHerausforderung:ErverlangteinenochmalserweiterteorganisatorischeVer-
ankerung,einanderesKnow-howundneueIndikatorenundMessverfahrengegenüberMenschen-
rechtsfragen. Treibhausgasreduktion ist im Gegensatz zu Menschenrechts- und Arbeitsschutzzielen 
keine Frage der Einhaltung eines gegebenen Standards (der also eingehalten oder nicht eingehal-
ten wird), sondern ein bewegliches Ziel, im betriebswirtschaftlichen Sprachgebrauch ein Key Perfor-
mance Indicator(KPI),waskontinuierlicheVerbesserungenverlangt.DeshalbistdieSystematikder
MessungundZertifizierungeineandere(Freidberg2017).

Gleichzeitig ist das Thema gesellschaftlich von höchster Priorität, sodass zu diskutieren ist, ob die 
sichjetztabzeichnendeEinbeziehungdesKlimaschutzesinmehrereEU-Regelungen(CSDR, CSDDD, 
Green Claims)sinnvollist,umdenentsprechendenDruckbeidenUnternehmenaufzubauen,oder
obdiese paralleleAdressierung zu Inkonsistenzen führenwird und eine spezifischeNormbesser
 geeignet wäre.

DieCSDDD im jetzigenEntwurf adressiert über denKlimaschutz hinausweiterhin auchBiodiver-
sitätsziele.Hier istesnochschwieriger,klare,prüfbareZieleanzugeben(Lindenmayeretal.2023).
KlimaschutzundnochmehrBiodiversitätsindnichtwieMenschenrechtsfrageneineJa-/Nein-Fest-
stellung,sondernLangfristzielemitkontinuierlichemZielfortschritt.UndBiodiversität ist insichein
ausgesprochen komplexes Feld von lokalen, regionalen und globalen Zielen in einer Vielzahl von 
Subfeldern (Artenvielfalt,Naturschutzetc.).Hier fehltesnochmehralsbeimKlimaschutz invielen
Ländern an entsprechenden Zielen, Daten, abgestimmten Indikatoren und Monitoringkonzepten, 
sodasszufragenist,wieUnternehmen(aberauchdieprüfendenBehörden,vgl.dazuKap.5.3)hier
vorgehenkönnenbzw.wollen.SolangeeskeineKartierungvonschützenswertenFlächenundFlächen
mit hohem Biodiversitätspotenzial in allen Ländern gibt, von denen landwirtschaftliche Produkte 
 bezogen werden, kann nicht nachvollzogen werden, ob durch den Anbau der erworbenen Produkte 
dieBiodiversitätaufdiesenFlächeninproblematischemUmfangverringertwordenist.Wenn–wieim
Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework66vorgesehen–in2030dann30%derjeweiligen
nationalenLand-undMeeresflächeunterSchutzgestelltsind,dannkönntenUnternehmendarauf
verpflichtetwerden,dieseFlächeninihrenLieferkettennichtzugefährden.

Andere Biodiversitätsziele sind dagegen bereits jetzt fassbar, z.B. ein verantwortungsvoller Ein-
satzbzw.dieReduktiondesEinsatzesunddesRisikosvonPflanzenschutzmitteln(gemäßTarget7
des Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework) oder der Verzicht auf die Nutzung bzw. die 
 Beförderung des Schutzes gefährdeter Arten lt. „Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora“.EinweiteresFeldkönntederBodenschutzsein,z.B.Maßnahmen
gegen  Bodendegradation, Bodenerosion oder zum Einkauf aus bodenfruchtbarkeitsfördernden 
 Agrar systemen.

66 Vgl. https://www.cbd.int/gbf/targets/. 
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EinProblem,daseinegroßeHerausforderungfürdenKlima-undUmweltschutzdarstellt,sindLebens-
mittelverlusteentlangderWertschöpfungskette,sowohlbeidenLieferantenalsauchbeidenKunden.
Die in der CSDDD angelegte Verantwortung für Lieferanten wie Abnehmer könnte hier ansetzen. Zum 
BeispielkönnteninderLieferantenentwicklungInvestitioneninLagerhaltungundLogistikzurReduk-
tion von Verlusten gefördert werden; beim Abnehmer könnten Reduktionen durch geeignete Ver-
packungenoderPortionsgrößenerreichtwerden.67

Insgesamtistzufragen,obderAnsatzderLieferkettensorgfaltspflichtengeeignetist,einenBeitrag
zudenohneZweifelzentralenZielendesKlima-undBiodiversitätsschutzeszuleisten.AusderPer-
spektive des betrieblichen Managements gibt es, wie aufgezeigt, Pro- und Contra-Argumente. Dafür 
spricht die Nachfragemacht der Abnehmer, die eine Produktverantwortung tragen und besser als die 
Vorlieferanten Impulse in der Wertschöpfungskette geben können. Dagegen spricht, dass es teilweise 
an den notwendigen klaren Indikatoren, Messverfahren und Monitoringsystemen gerade im Agrarbe-
reich mangelt.68WennKlima-undBiodiversitätsschutzElementderSorgfaltspflichtenwerdensollen,
müsstedieEUmassivindieseBereicheinvestierenundLMICunterstützen.AuchsolltemanimBe-
reichBiodiversitätgenauerspezifizieren,welcheBiodiversitätsziele fürUnternehmenbeeinflussbar
undstaatlicherseitsprüfbarsindundaufglobalenÜbereinkünftenberuhen.

Einweiterer,fürdasbetrieblicheManagementwichtigerPunktistdieKohärenzderCSDDDmitande-
renEU-Regelungen,nichtnursolche,diedirektdieLieferkettebetreffen(z.B.EUDR),sondernauch
mitandersgelagerten,abergleicheThemenbereicheadressierenden,wiederCSRD,dieAnforde-
rungenandieNachhaltigkeitsberichterstattungfestlegt,unddiegeplantenGreen-Claims-Richtlinie,
dieWerbungmitUmweltvorteilendefinierenundAnforderungenandieSubstantiierungvonWerbe-
aussagen festlegen wird.

AlsweitererUnterschiedzwischenLkSGundCSDDD-EntwurfderKommissionistdieFragederzi-
vilrechtlichenHaftungderUnternehmenzunennen.DieserPunktwirdbesondersstrittigdiskutiert,
sowohl generell mit Blick auf die Frage der Sinnhaftigkeit dieser Sanktionsdrohung als auch spezi-
fischinBezugaufeinemöglichesafe harbour-Regelung,nachderbeiNutzungbestimmterZertifizie-
rungeneineHaftungderAbnehmer–außerbeigroberFahrlässigkeitoderVorsatz–ausgeschlossen

67 InTarget16desKunming-Montreal Global Biodiversity FrameworkswirddieHalbierungderLebensverlustealsZiel
adressiert,allerdingsbishereheraufdenKonsumhinformuliert.

68 WenndieMessungderKlima-undUmweltschädendeutlichverbessertwäre,könnteesperspektivischauchmög-
lich werden, diese zu monetarisieren und für das Lieferkettenmanagement betriebswirtschaftlich besser anschluss-
fähigzumachen.IndenletztenJahrenistinderWissenschafteineneueForschungsrichtungunterdemBegriffTrue 
Cost Accounting entstanden, die versucht, über die betriebswirtschaftlichen Kosten hinaus auch die externen
AuswirkungendesAgrar-undErnährungssystems,alsodessenexterneKostenundNutzen,breitzuerfassen,zu
monetarisierenund(auch)produktspezifischauszuweisen(Hendriksetal.2021,TrueCostInitiative2022,Michalke
etal.2022,vonBraunundHendriks2023).Diese„wahrenKosten“werdenaufeinzelneProduktebezogen,sodass
deutlichwird,welcheexternenKostenundggfs.NutzenzusätzlichzudenbishererfasstenKostenzuberücksich-
tigensind.InöffentlichkeitswirksamenAktionenhabeneinzelneHandelsunternehmeninDeutschlandundanderen
Ländern auch versucht, diese Kosten auch dem Endverbraucherpreis zuzurechnen und den Konsument:innen
in Rechnung zu stellen. Ohne eine hinreichend präzise Datenerfassung für alle wesentlichen Nachhaltigkeits-
dimensionen entlang des gesamten Produktlebenszyklus und damit entlang der gesamten Wertschöpfungskette ist 
ein solches True Cost  Accountingabernichtsinnvoll.UndeinzweiterBausteinfehltnoch:DieanschließendeMone-
tarisierung der verschiedenenAuswirkungen steckt trotz langjähriger Forschungsarbeiten ebenfalls noch in den
Kinderschuhen. So werden unterschiedliche Bewertungsverfahren (z.B. Schadenskosten, Vermeidungskosten,
kontingente Bewertung, vgl. Arendt et al. 2020) genutzt. Derzeit ist daher das True Cost Accounting ein spannendes 
Forschungsfeld,fürLieferkettensorgfaltspflichtenabernochnichtanwendbar.EbensowenigdieNutzungfürstaat-
liche(umweltökonomische)InstrumentewieSteuern,ZertifikatsmärkteoderSubventionenzurInternalisierungder
externenKoste(„true pricing“,Hendriksetal.2021).
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wäre.HaftungsdrohungennehmeneinenweitreichendenEinflussaufdasManagementhandeln,da
sie nicht nur dasUnternehmen alsAkteur, sondern regelmäßig auchFragenderManagerhaftung
aufwerfen(vgl.Kap.5.2).SiekönnendamitentscheidendzurUmsetzungderSorgfaltspflichtenbei-
tragen,aberaucheinÜbermaßanSanktionsdrohungauslösen,wasdannnichterwünschte„cut and 
run-Strategien“ verstärkt.

5.1.2	 	Zertifizierungssysteme	als	zentrales	Umsetzungsinstrument	der	 
Unternehmenspraxis

5.1.2.1	Aufbau	von	Zertifizierungssystemen	und	Überblick

DieUmsetzungdesLkSGundder(wennverabschiedet)CSDDDstelltAbnehmervorerheblicheHe-
rausforderungen,insbesonderewennesumUnternehmenmitvielen,auchwechselndenLieferanten
undmehrstufigeglobaleLieferkettengeht.DieFrage,wiemaninsolchenLieferstrukturenambesten
dieEinhaltungvonStandardsgewährleistet,hatsichfürdieUnternehmenimBereichdesManage-
mentsklassischerProduktqualitätenschonseitvielenJahrengestelltundzurHerausbildungeines
neuenDienstleistungssektorsgeführt:der(Qualitäts-)Zertifizierung.Dabeiübernehmenspezialisierte
PrüfungsunternehmendieKontrollederEinhaltungvonStandards.DasdabeierworbeneZertifikat
dient als Nachweis, der von vielen Abnehmern anerkannt wird. Die Abnehmer müssen also nicht 
selbst kontrollieren; die Lieferanten werden nur einmal kontrolliert. Entsprechend ist dieses System 
erheblichtransaktionskostengünstigeralseinePrüfungdurchjedeneinzelnenAbnehmermittelssog.
Lieferantenaudits.Pande (2017)weist rund500privateZertifizierungssystemeweltweit imBereich
Nachhaltigkeit aus, was auf den Boom in diesem Feld hinweist (Bemelmans et al. 2023).

LieferkettensorgfaltspflichtenwerdenallerVoraussichtnachden–ohnehinrelativgroßen–Stellen-
wertdieserZertifizierungssystemeindenglobalenLieferkettendesAgribusinessweitererhöhen.Der-
zeitarbeitenfastallegroßenZertifizierungssystemederAgrar-undErnährungswirtschaftdaran,ihre
Standards LkSG-konform zu überarbeiten. Die Erreichung der mit den Gesetzen verfolgten Ziele wird 
deshalbwahrscheinlichwesentlichdavonabhängen,obdieZertifizierungssystemediemitihnenver-
bundenenErwartungenandieReduktionvonMenschenrechts-undgegebenenfallsUmweltrisiken
erfüllen können. Auch im Bereich der klassischen Produktqualität gab es in der Vergangenheit durch-
ausDiskussionenumdieLeistungsfähigkeitdesZertifizierungsansatzesundeinschlägigeSkandale
(Albersmeieretal.2010,Schulzeetal.2008).DerfolgendeAbschnittgibteinenkurzenÜberblicküber
einschlägigeZertifizierungssystemeinkl.dermitihnenverbundenenfreiwilligenBrancheninitiativen.

Zertifizierungssysteme sind Verfahren, mit deren Hilfe die Einhaltung bestimmter Standards im
HerstellungsprozessdurcheineunabhängigeKontrollevonDrittennachgewiesenwerdenkann.Sie
dienen somit der Absicherung von Qualitätsstandards, besonders für solche (Vertrauens-)Eigen-
schaften,die–wiedieEinhaltungvonMenschenrechten–amEndproduktnichtmehrverifiziertwer-
den können. Diese Standards können vom Staat (z. B. bei Biolebensmitteln) oder von einem privaten 
Systemträger (einemWirtschaftsverband,Stakeholdergruppenetc.) festgelegtwerden.Kennzeich-
nend für solche Systeme ist weiterhin, dass neutrale externe Kontrollen (Zertifizierungen) durch 
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Systemträger
(wie z. B. GlobalG.A.P.)

AkkreditierungsstelleProduzent

Abnehmer in der
Lieferkette

Zertifizierungs-
unternehmen

Monitoring und Sanktionierung

Akkredi-
tierungZertifikat

Konformitäts-
signal durch

Zertifikat

Waren-
fluss

Beauftragung 

des Zertifizierers

Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung 5.6: Beispielhafter Aufbau eines klassischen Zertifizierungssystems 

InderAgrar-undErnährungswirtschaftsindZertifizierungsansätzeverbreiteterals inanderenWirt-
schaftssektoren(UNCTAD2023,vgl.Abb.5.8inKap.5.5.1),sodassdiehiervorliegendenErfahrungen
auchgenerellfürdasLkSGinteressantsind.Tabelle5.1stelltfürdasLieferkettengesetzbesonders
einschlägigeZertifizierungssystemeimÜberblickdar.69

69 EineÜbersichtübermehrals300Nachhaltigkeitsstandardsbietethttps://www.standardsmap.org/en/identify.

unabhängigePrüforganisationen (Zertifizierungsunternehmen) durchgeführtwerden (Meuwissen et
al. 2003). Letztere müssen wiederum von einer weiteren Institution, der Akkreditierungsstelle, zuge-
lassensein.InsgesamtwirdeineUnabhängigkeitdesSystemträgersundderZertifizierungsunterneh-
menvondenzuprüfendenUnternehmenangestrebt,umdieGlaubwürdigkeitdesGesamtverfahrens
zugewährleisten.AllerdingswirdderAuftragzurZertifizierungvondemzuprüfendenUnternehmen
erteilt.Abbildung5.6skizziertdengrundsätzlichenAufbaueinesZertifizierungssystemsimÜberblick.

https://www.standardsmap.org/en/identify
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Zertifizierungssystem Ziele/inhaltlicher  
Schwerpunkt

Schwerpunkt in der Kette  
und Ausrichtung 

Fairtrade HöhereErzeugerpreise,soziale
Nachhaltigkeit 

Landwirtschaft,  
warengruppenübergreifend, 
Premium-B2C-Standard 

Food Security Standard RechtaufNahrung,soziale
 Nachhaltigkeit

Landwirtschaft, als Add-on zu 
bestehenden Standards geplant 
mitspezifischemFokusauf 
RechtaufNahrungfürKlein-
betriebe und Landarbeiter:innen

GLOBALG.A.P. Lebensmittelsicherheit,  
Zusatzmodul für soziale  
Nachhaltigkeit 

Landwirtschaft, Schwerpunkt  
ObstundGemüse,Aquakultur,
B2B-Standard

International Featured  
Standard (IFS)

Lebensmittelsicherheit Verarbeitungsindustrie,  
waren gruppenübergreifend, 
B2B-Standard 

Ökologischer Landbau  
(EU,USDA,IFOAMu.a.)

Ökologische Anbauweise Gesamte Lebensmittelkette, 
B2C-Standard (gesetzlich geregelt)

RainforestAlliance Entwaldungsfrei, Naturschutz, 
soziale Nachhaltigkeit

Landwirtschaft, Schwerpunkte  
aufKaffee,Kakao,Tee,Bananen,
B2B und B2C-Standard 

RoundtableofSustainable 
PalmOil(RSPO)

Entwaldungsfrei, Naturschutz, 
Menschenrechte 

Landwirtschaft, Brancheninitiative, 
Palmöl, B2B-Standard, Massen-
markt 

Tabelle 5.1:  Übersicht über ausgewählte Zertifizierungssysteme im Anwendungsbereich des 
 deutschen LkSG

Quelle: Eigene Zusammenstellung.

Die Trägerschaft liegt bei den o. g. Systemen bis auf den Ökolandbau im privaten Sektor. So gehört 
z.B.beidemfürdasLkSGwichtigenSystemGLOBALG.A.PdieMarkeGLOBALG.A.P.derFood-
PLUSGmbHmitSitz inKöln. ImKernhandeltessichbeiGLOBALG.A.P.umeinevomEinzelhan-
del dominierte Institution, die Fragen der Standardentwicklung durch einen Beirat vornimmt, in dem 
UnternehmendergesamtenLieferkettevertretensind.70 Andere private Standards sind interessen-
pluralistischer undbeziehenNGOs indieStandardsetzung ein (z.B. Fairtrade).Wissenschaftliche
Einrichtungen sind eher selten vertreten, wobei der neue Food Security Standard von der Welthunger-
hilfeunddemWWFinKooperationmitdemZentrumfürEntwicklungsforschung(ZEF)undmitUnter-
stützungdesBMELentstandenist(vgl.Kap.5.7.1Textbox5.7).AllegenanntenStandardssindnicht
spezifischfürdasLkSGkonzipiertworden,aberesgibtbeivielenSystemenderzeitumfangreiche
Bemühungen,siemitBlickaufdieUmsetzungderLieferkettensorgfaltspflichtenweiterzuentwickeln.

NebendenvoneinzelnenBeteiligtenausderWertschöpfungskette(insb.demHandel,s.GlobalG.A.P.,
InternationalFeaturedStandard(IFS))oderalsStiftungen(z.B.UTZ)odereingetrageneVereine(z.B.
FairtradeLabellingOrganizationsInternationale.V.)insLebengerufenenSystemen,dieinderRegel
mehrere Produktgruppen adressieren, gibt es eine zweite Gruppe von Standards, die als Branchen

70 https://www.globalgap.org/de/who-we-are/governance/

https://www.globalgap.org/de/who-we-are/governance/
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initiativenfürspezielleWarengruppengegründetwurden.DiebeidenwichtigstensindderRoundtable
onSustainablePalmOil(RSPO)undderRoundTableonResponsibleSoyAssociation(RTRS).Diese
sindals „rundeTische“organisiert,d.h.siebringen imFalledesRSPOz.B.Palmölproduzenten,
PalmölverarbeitendeIndustrieundHändler,HerstellervonKonsumgütern,Einzelhändler,Bankenund
InvestorensowieNichtregierungsorganisationenausdemUmwelt-undEntwicklungshilfebereichzu-
sammen.RSPOundRTRSgreifenbeidedieProblemeklassischerBulk-Commoditiesundspezifisch
dasProblemderAbholzungvonPrimärwäldernauf. ImKernbauensieebenfallsaufZertifizierung.
DieseBrancheninitiativen spielen eine besondereRolle imHinblick auf dieSicherstellung entwal-
dungsfreier Lieferketten.

Bei den Brancheninitiativen gibt es neben dem klassischen Modell der Warenstromtrennung 
(Segregation)auchModelle,beidenenzertifizierteundnicht-zertifizierteWarenimweiterenVerlauf
der Wertschöpfungskette nicht mehr physisch getrennt werden, um Trennungskosten zu vermeiden 
(GasslerundSpiller2018).Beidiesersog.Massebilanzierungkönnenzertifizierteundnicht-zertifi-
zierteRohstoffeinderLieferkettevermischtwerden.EsreichtbeiderMassenbilanzierungaus,wenn
dieAbnehmer,diedasZertifikatamMarktverwenden,fürdieMengen,diesieverkaufen,genügend
Zertifikatsmengebezahlthaben.Esistnichtsichergestellt,dassz.B.dasmitdemRTRS-Labelver-
sehene Sojaprodukt aus zertifiziertemAnbau stammt. Auch bei Fairtrade undRainforest Alliance
isteineWarenstromtrennungunddamiteinhergehendephysischeRückverfolgbarkeitfürbestimmte
Rohstoffe(Kakao,Fruchtsäfte,ZuckerundTee)nichtnotwendig.Argumentiertwird,dassmansonst
vieleKleinbäuerinnenund-bauernkomplettausdemProgrammausschließenmüsste,denndieKosten 
einerkonsequentenTrennungderWarenentlangdergesamtenKettesindbeivielenLieferantenund
bei Schüttgütern hoch. Zumindest die EU-Verordnung zu entwaldungsfreien Lieferketten erlaubt 
jedoch keine Massenbilanzierung, da eine genaue Rückverfolgbarkeit gewährleistet werden
muss,dennesgehtumSorgfaltspflichten inden jeweiligenLieferkettenundderenSicherstellung 
(vgl.Kap.3.4).AndieserStellewerdensichdiebestehendenSystemedahervoraussichtlichweiter-
entwickelnmüssen,wennsiebeiderSicherstellungderSorgfaltspflichtennachdemLkSGdienlich
sein sollen.

Die genannten Systeme beruhen auf der Festlegung eines einzuhaltenden Regelwerks und der
PrüfungvorOrt.Letztere,dassog.Audit,wirdinallerRegelvonprivatwirtschaftlichenKontrollunter-
nehmen (Zertifizierern) durchgeführt. Dieser Markt ist wettbewerblich organisiert, es gibt einige
größereAnbieter(wieTÜVundSGS),aberauchvielemittelständischePrüforganisationen,z.T.auf
bestimmte Länder oder Zertifizierungssysteme spezialisiert. Die Auswahl der Prüfunternehmen
erfolgti.A.durchdiezuprüfendenLieferanten,dieauchdieKostendesgesamtenVerfahrenstragen.
Zertifizierungsunternehmen müssen ihrerseits zugelassen (akkreditiert) sein, was in den meisten
 Ländern durch staatliche oder halbstaatliche Akkreditierungsstellen erfolgt, in Deutschland durch die 
DeutscheAkkreditierungsstelleGmbH(DAkkS),eineGmbH,diealsstaatlichbelieheneInstitutiontätig
ist.71 Zudem bedarf es einer weiteren Zulassung durch den Systemträger, der auch eine mehr oder 
wenigerweitgehendeÜberwachungderPrüftätigkeitdurchführt.

DieseStrukturderZertifizierungssystemeundBrancheninitiativen,diesichindenletztenJahrenin
der Agrar- und Ernährungswirtschaft stark durchgesetzt hat, könnte nach den Vorstellungen vieler 
Wirtschaftsbeteiligter für die Umsetzung des LkSG und anderer Sorgfaltspflichtenregelungen ge-
nutzt werden.72 Dazu müssten die Standards LkSG-konform überarbeitet werden, um den Inhalt der  

71 https://www.dakks.de/de/home.html
72 SohabendieZertifizierungssystemeGLOBALG.A.P.undIFSzusammenmitdenaufdenDatenaustauschinWert-

schöpfungskettenspezialisiertenDienstleisternGS1undF-TraceeineKooperationmitBlickaufdasLkSGverein-
bart, vgl. https://web.ftrace.com/kooperation-ftrace-mit-globalgap-und-ifs.

https://www.dakks.de/de/home.html
https://web.ftrace.com/kooperation-ftrace-mit-globalgap-und-ifs


Chancen,HerausforderungenundGrenzenvonSorgfaltspflichtenregelungen 83

73 https://www.globalgap.org/de/ggn-label/about-the-ggn-label/index.html

Zertifizierungenkönnen(müssenabernicht)amEndederWertschöpfungskettedurcheinLabel
für Verbraucher:innen sichtbar gemacht werden. Entsprechend sind B2B-Systeme (business-to-
business wie z. B. GlobalG.A.P. und IFS) und B2C-Systeme (business-to-consumer wie z. B. 
ÖkologischerLandbauoderRainforestAlliancemiteinemLabel)zuunterscheiden.B2B-Systeme
beinhalteninallerRegelkeinLabel,dasieaufgewerblicheEinkäuferausgerichtetsind(WBAE
2020:611).B2B-SystemedienenvornehmlichderRisikoabsicherunginderWertschöpfungs-
kette,nichtderInformationderEndverbraucher:innenundderGenerierunghöhererPreise.Klas-
sischeBeispieledafürsindLebensmittelsicherheits-ZertifizierungssystemewiederInternational
Featured Standard (IFS), da typischerweise Lebensmittelsicherheit als Basisqualität von den 
Endverbraucher:innen vorausgesetzt wird und sich deshalb nicht für das B2C-Marketing eignet. 

Ein interessantes Beispiel ist GlobalG.A.P. Solange Lebensmittelsicherheitskriterien im 
Vordergrund standen, wurde kein Label genutzt. In jüngster Zeit verschiebt sich der Fokus
bei GlobalG.A.P. aber in Richtung Nachhaltigkeitsstandards, sodass ergänzend ein auf die
Konsument:innen bezogenes Label, dasGGN-Label für verantwortungsvolle Landwirtschaft,
eingeführt wurde, das Kriterien wie Umweltschutz, Tierschutz, soziale Verantwortung und
Transparenz der Lieferkette kennzeichnen soll.73 IneineähnlicheRichtunghatsichdasUTZ-
Label entwickelt, das zunächst auf gewerbliche Einkäufer ausgerichtet war, dann aber mit dem 
stärker endverbraucherorientierten Rainforest-Alliance-Label zusammengeschlossen wurde
und in  diesem aufgegangen ist.

In seinem Gutachten zur nachhaltigeren Ernährung hat der WBAE ausgeführt, warum sich  Label 
als Instrumente zur Sicherstellung grundlegender sozialer Mindeststandards in der Wert-
schöpfungskette nicht gut eignen (WBAE2020: 614f.). Label sind oftmit hohenKostender
NischenvermarktungundPremium-VermarktungsstrategienderUnternehmenverbunden,dieim
Ergebnis zu hohen Preisaufschlägen in Deutschland führen, die die Zielgruppe begrenzen. Die 
Möglichkeiten, mit Soziallabels auf breiterer Ebene die sozialen Bedingungen der im Agrar- und 
Ernährungssektor Tätigen spürbar zu verbessern, schätzt der WBAE als sehr begrenzt ein. Dar-
überhinaussolltedenVerbraucher:innenbeimEinkaufgarantiertsein,dassbeiderHerstellung
der Produkte grundlegende soziale Mindeststandards, wie Menschenrechte, eingehalten wur-
den.DieEinhaltungvonMenschenrechtensolltenicht imErmessenderKaufbereitschaftder
Verbraucher:innen liegen. Soziallabel sind demnach kein Ersatz für das Einhalten grundlegender 
sozialerMindeststandards,wiesiediegesetzlichenSorgfaltspflichtenindiesemBereichdefi-
nieren (Schutzperspektive). Daneben steht die Gerechtigkeitsperspektive, deren Ziele über den 
sozialenMindeststandardhinausgehen.ÜberdieMindeststandardshinausgehendeSozialstan-
dardskönnenUnternehmendurchausmitHilfevonSoziallabelsfürVerbraucher:innenkenntlich
machen (WBAE 2020: 288). Ein bekanntes Beispiel dafür wäre das bekannte Fairtrade-Label.

Textbox 5.2: Zertifizierungen und Label

Sorgfaltspflichtenabzudecken.Bisheristweiterhinunklar,obundggf.inwelcherFormdie„Kontrolle
derKontrolleure“imRahmenderLieferkettensorgfaltspflichtenregelungenzuentwickelnistundob
derStaatmöglicherweise,wennerdieseSystemeineinemgewissenUmfangalsgeeigneteInstru-
mentedesRisikomanagementsanerkennt,stärkeralsbisher indieAnerkennungundÜberprüfung
vonZertifizierungssystemeneinsteigensollte(vgl.Kap.5.1.2.4).

https://www.globalgap.org/de/ggn-label/about-the-ggn-label/index.html
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5.1.2.2		Einbindung	der	Zertifizierung	in	das	deutsche	 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

ImLkSGwerdenZertifizierungssystemenichtexplizit erwähnt.Esgibtderzeit allerdingseineDis-
kussion zwischenWirtschaftsverbänden und NGOs darüber, ob die Nutzung von Zertifikaten als
hinreichendesSorgfaltsinstrumentzurKontrolledermittelbarenLieferantenvomBAFA regelmäßig
anerkanntwerden sollte undob in der noch zubeschließendenCSDDDeine solcheNutzung ein
UnternehmenvonHaftungsansprüchenfreistellensollte(safe harbour-Regelung,Leifkeretal.2022:
15,sieheunten).Eswird(z.B.Grabosch2021:50)aberauch,teilweisemitVerweisaufinderVergan-
genheitnichtaufgedeckteProblemfälle,KritikaneinemsolchenOutsourcingderSorgfaltspflichten
geäußertunddieEinordnungderNutzungsolcherZertifikatealswirksameMaßnahmeimSinnevon
§4Abs.2LkSGbestritten(GlinskiundRott2018).AucheineGruppevonZertifizierungsinstitutionen,
vornehmlich aus den Bereichen Bio und Fairtrade, steht einer weitgehenden Delegation der Sorgfalts-
bemühungenanZertifizierungssystemeskeptischgegenüber(ForumFairerHandel2022).

FolgtmandenHinweisenvonstaatlicherSeite,sowerdenzumindestimRahmendesdeutschenLkSG
ZertifizierungeneheralsUnterstützungsinstrumentzurEinhaltungderunternehmerischenSorgfalts-
pflichtengesehen.„SoweitdieSiegel,ZertifikateoderAuditsnachweisbardiegesetzlichenSorgfalts-
anforderungenerfüllen,könnensiealswichtigeAnhaltspunktefürdieErfüllungderSorgfaltspflichten
dienen.“74DerHelpdeskWirtschaft&Menschenrechtehat zurUnterstützungundOrientierung für
UnternehmeneigenseinenStandard-Kompassangelegt.FürdiesenwurdenBrancheninitiativenund
Zertifizierungendahingehendbewertet, inwiefernsieeinepassendeAusrichtunghaben,umUnter-
nehmen in ihrenSorgfaltspflichtenzuunterstützen.EineBewertungderUmsetzungder jeweiligen
AnforderungenundKontrolleninderPraxiswirdallerdingsnichtvorgenommen.75 Zudem wird darauf 
hingewiesen: „GesetzlichvorgeschriebeneSorgfaltspflichtenkönnennichtdurchStandardserfüllt,
sondernnur unterstütztwerden.“Daneben steht denUnternehmenauchdie Initiative „Siegelklar-
heit“ der Bundesregierung zur Verfügung, die u.a. die Glaubwürdigkeit von Siegeln auf Grundlage der 
 Prinzipien der ISEAL Alliance prüft.76

DiesenehereinschränkendenEinschätzungenzurVerwendbarkeitvonZertifizierungenstehenaber
dieErfahrungenausdemQualitätsmanagementgegenüber,woderNachweisderZertifizierungfür
vieleUnternehmenletztlichdenKerndesQualitätsmanagementsdarstellt.Deshalbistzufragen,ob
es über die o. g. Informations- und Transparenzangebote hinaus nicht eines stärkeren staat lichen 
Engagements in dem bisher weitgehend ungeregelten Zertifizierungsmarkt bedarf. Der Wunsch
nacheinerverstärktenRegulierungindiesemBereichlässtsichzumindestansatzweiseaufUnter-
nehmensseite erkennen. Laut der bereits erwähntenBefragung vonUnternehmender Agrar- und
Ernährungsbranchewünschensich34%derteilnehmendenUnternehmenUnterstützunginFormvon
staatlichenZertifikatenund70%Informationsangebote(vgl.Kap.5.1,AFCundBVE2022:19).Eine
weitergehendeRegulierungkönntebspw.dieEntwicklungeinesVerfahrenszurstaatlichenZulassung
vonZertifizierungssystemenunddieEtablierungeinesMonitoringsüberdieseSystemeumfassen
(vgl.Kap.5.1.2.4).

74 Laut Angaben des BAFA in der „Fragen und Antworten“-Sektion auf der BAFA-Website unter 
 https://www.bafa.de/DE/Lieferketten/Ueberblick/ueberblick_node.html#doc1469782bodyText5.
75 https://kompass.wirtschaft-entwicklung.de/standards-kompass/methodik
76 https://www.siegelklarheit.de/glossar?term=Glaubw%C3%BCrdigkeit

https://www.bafa.de/DE/Lieferketten/Ueberblick/ueberblick_node.html#doc1469782bodyText5
https://kompass.wirtschaft-entwicklung.de/standards-kompass/methodik
https://www.siegelklarheit.de/glossar?term=Glaubw%C3%BCrdigkeit
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DiebisherfürdenBereichderSorgfaltspflichtenangesprochenenZertifizierungssystemesind
privatwirtschaftlicher Natur. Es gibt aber auch staatliche bzw. halbstaatliche Zertifizierungs-
systemeimSinnevonvomGesetzgeberdefiniertenKriterien,undzwarbeiderKontrollevon
Biolebensmitteln.GrundlageistdieEU-VerordnungzumökologischenLandbau,diedie„Spiel-
regeln“vonlandwirtschaftlicherProduktion,VerarbeitungundHandeldefiniert.77 

DieEUhat indiesemseit30JahrenexistierendenSystemdenMitgliedstaatenunterschied-
liche Ausgestaltungsoptionen im Bereich der Kontrolle der Standards ermöglicht.Während
z.B. Dänemark eine komplett staatliche Kontrolle durchführt, wird dieÖko-Zertifizierung in
DeutschlandundindenmeistenanderenEU-Ländernals„Public-Private-Partnership“durch-
geführt. SogenannteÖko-Kontrollstellen agieren als private Zertifizierungsunternehmen und
werdenvondenzuständigenBehördenderBundesländerbeauftragt,dieÖko-Kontrolleinder
Landwirtschaft und den vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsstufen durchzuführen. Die 
KontrollstellenmüssendurchdieDeutscheAkkreditierungsstelleGmbH (DAkkS)akkreditiert
sein. Die endgültige Zulassung erfolgt dann durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung (BLE).DieEU,BLE,DAkkSunddieBehördenderBundesländerüberwachendie
TätigkeitderÖko-Kontrollstellen.

Auch wenn es seit Einführung der EU-Biokontrolle 1992 eine Reihe von aufgedeckten Be-
trugs- und Täuschungsfällen gab, so gilt doch der Ansatz der staatlichen Aufsicht über die 
privatwirtschaftlichenZertifizierungsunternehmeni.A.alserfolgreich(Spilleretal.2023).Durch
spezifischeVorgabenhatderStaatdieMöglichkeit,Aus-undWeiterbildungderPrüfer,Prüfungs-
verfahren,Monitoring,KontrollederPrüferundweitereSystemelementezudefinierenundzu
überwachen.

Textbox 5.3:  Die Zertifizierung des ökologischen Landbaus als Muster eines staatlich  
regulierten Zertifizierungssystems

5.1.2.3	Einbindung	der	Zertifizierung	in	die	EU-Rechtsetzung	zu	Lieferketten	

ImGegensatzzumdeutschenLkSGwirdZertifizierung imEU-RichtlinienvorschlagCSDDDexplizit
angesprochen.HierbeiistderenÜberprüfungdurchunabhängigeDritteunddieNutzungvonIndust-
rieinitiativennachArt.7(2)alsMaßnahmeimRahmenvonVertragskaskaden78 möglich, um sicherzu-
stellen, dass die unmittelbaren Vorlieferanten ihrerseits die Einhaltung der Verhaltensvorgaben sicher-
stellen.InteressantistdabeiderVerweisinArt.8Abs.5aufdieÜbernahmederZertifizierungskosten
durchdenAbnehmergegenüberzulieferndenKMUs:„WerdenMaßnahmenzurÜberprüfungderEin-
haltunginBezugaufKMUdurchgeführt,soträgtdasUnternehmendieKostenfürdieÜberprüfung
durchunabhängigeDritte.“Esistunklar,wiediesinBezugaufdieZertifizierungskostenzuverste-
henist,z.B.weileshäufigmehrereAbnehmeraufmehrerennachfolgendenStufengebenwird,die
auchnichtimmerbeiderBeauftragungeinesZertifizierersbereitsfeststehen.Esmüsstenggf.neue
Bezahlmodelleentwickeltwerden.Wichtigistaberfestzuhalten,dassdieCSDDDderZertifizierung
offensichtlicheinengrößerenStellenwertzuweist,alsdiesimLkSGderFallist.

77 Abdem01.01.2022giltdieneueBasisverordnungVO(EU)2018/848,ergänztdurchdieDurchführungsverordnung
VO(EU)2020/464undweiteredelegierteVerordnungenundDurchführungsverordnungen.

78 VertragskaskadenentlangderLieferketteentstehen,wennUnternehmenvertraglicheZusicherungenderEinhaltung
vonSorgfaltspflichtenvon ihrendirektenVorlieferantenfordernunddiesedirektenVorlieferantenauffordern,dies
auchbeiihrenjeweiligenVorlieferanteneinzufordernusw.
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InderVerordnungzuentwaldungsfreienLieferkettenwird inArt.10 (Risikobewertungund-minde-
rung) als zu berücksichtigende Kriterien für die Risikobewertung von Handelspartnern angeführt,
dass„ergänzendeInformationenzurEinhaltungdieserVerordnung,dieInformationenausZertifizie-
rungssystemen oder anderen von Dritten verifizierten Systemen, darunter freiwillige Systeme, die
vonderKommissiongemäßArtikel30Absatz5derRichtlinie(EU)2018/200134anerkanntwurden,
umfassenkönnen“.NeuisthierderVerweisaufdieMöglichkeit,dassdieKommissionbestimmteZer-
tifizierungssystemevorabanerkennenmuss,damitsieandieStelleeinereigenenBewertungdurch
denAbnehmer tretenkönnen.AufBasiswelcherKriteriendieKommissionSystemanerkennungen
vornehmenkönnte,istabernochoffen.

Die Initiative Lieferkettengesetz79 fordertdeshalbdieEntwicklungspezifischerQualitätskriterienfür
Zertifizierungssysteme,z.B.imHinblickaufeinestärkereEinbindungvonProduzent:innen,Betroffe-
nen und Stakeholdergruppen.

Als Orientierung auf EU-Ebene könnte das Beispiel der Konfliktmineralienverordnung dienen 
(vgl.Annex2).DieVerordnungsiehteineKommissionslisteakzeptierterZertifizierungenbzw.zertifi-
zierterHüttenundRaffinerienvor,woraufsichdieUnternehmenbeiderBerichterstattungüberihre
SorgfaltspflichtenentlangihrerLieferkettebeziehenkönnen.DieListesollinengerZusammenarbeit
mitderOECDerarbeitetwerden.80 Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung lag diese Liste 
jedochnochnicht vor,was laut der verantwortlichenKontrollstelle zuProblemenbei derBericht-
erstattungderunternehmerischenSorgfaltspflichtenführte(DEKSOR2022).

DerEntwurfderCSDDDsiehteine zivilrechtlicheHaftungvor,nachdergeschädigteAkteur:innen
AnspruchaufeineEntschädigungdurchdasverantwortlicheUnternehmenhaben.VonDeutschland
und von Seiten der Wirtschaft wird in der Diskussion zur CSDDD gefordert, dass die Teilnahme an 
einerZertifizierungoderMulti-Stakeholder-InitiativeeinesolchezivilrechtlicheHaftungausschließen
sollte(Smitetal.2023).ZertifizierungenkönntendamitalssichererHafen(safe harbour) dienen, was 
ihre Attraktivität für die Abnehmer noch weiter steigern würde. Als Argument für die safe harbour-Re-
gelungwirdangeführt,dassUnternehmenaufdieseWeiseunkalkulierbareRisikenmindernkönnten,
wasihnenauchermöglichenwürde,transparentmitbestehendenRisikenumzugehen(sichalsonicht
selbstdurchdenveröffentlichtenRisikoberichteinerHaftungsgefahrauszusetzen)(Smitetal.2023).
Gegen die safe harbour-Regelungsprichtallerdings,dassdannderErfolgderSorgfaltspflichtenrege-
lungensehrweitgehendaufdieWirksamkeitderZertifizierungverschobenwird.DieAbnehmerselber
hättenwenigAnreize,(1)ihrerseitsvorOrtRisikenzumindernund(2)DruckaufdieZertifizierungssys-
temeauszuüben,inihrerPrüfungvorOrtbesserzuwerden(Romppanen2012).ImGegenteil:Abneh-
merhättendannehereinökonomischesInteresseanpreisgünstigenPrüfungen.BeiderUmsetzung
derREDD-Zertifizierungkonntemöglicherweiseeinsolchesrace to the bottom beobachtet werden, 
bei dem die beiden mit der Einführung in Deutschland zugelassenen deutschen Pionierstandards, die 
von der BLE strikter überwacht werden, immer weiter Marktanteile an preisgünstigere, international 
zugelasseneZertifizierungssystemeverlorenhaben,beidenendieEUwenigerdetailliertüberwacht
(EuropäischerRechnungshof2016,Glinski2019,BLE2021:21).

79 DieInitiativeLieferkettengesetzisteinzivilgesellschaftlichesBündnisausüber130Organisationen,dassichfürein
europäisches Lieferkettengesetz einsetzt; https://lieferkettengesetz.de/. 

80 DelegierteVerordnung(EU)2019/429;
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0429&from=de. 

https://lieferkettengesetz.de/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0429&from=de
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In der geplanten CSDDD wird neben dem Schutz der Menschenrechte im Vergleich zum LkSG auch 
aufzentraleglobaleUmweltschutznormenindenBereichenKlimaundBiodiversitätverwiesen.Die
ZertifizierungdieserAnforderungenunterscheidetsichdeutlichvonmenschenrechtlichenThemen.
SolcheZertifizierungssystemenutzeneinenanderenPrüfansatz.SogehtesbeiderPrüfungeinerPa-
ris-KompatibilitätdesKlimaschutzmanagements(Scope 3)einesUnternehmensinderErnährungs-
wirtschaft um Emissionen von Treibhausgasen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, bis in die 
LandwirtschaftundderenVorleistungen.ZertifiziertwirdhiereinManagementsystemzurReduktion
von Treibhausgasen, also das Setzen von betrieblichen Zielen, das Monitoring der Emissionen, die 
OrganisationundKontrollevonUmsetzungsschrittenusf.EsgehtnichtwiebeiMenschenrechtenum
dieEinhaltungeinesklarenStandardsunddessenPrüfungalsja-oder-nein-Entscheidung,sondern
um die Prüfung eines Systems, das kontinuierliche Verbesserungen sicherstellen soll. Die genaue 
HöhederVerbesserungenobliegtdabei–unterBeachtungbestimmterRahmenbedingungungen–
demUnternehmen.

Ein Beispiel für diesen Typ von Zertifizierung stellt die Prüfung unternehmensbezogenerCarbon 
Footprintsdar,wiesieheuteauf freiwilligerBasisstattfindet.Globalhabensich2021bereitsüber
1.000 Unternehmen der Science Based Target Initiative (SBTi) mit formulierten Reduktionszielen
angeschlossenund lassen sich freiwilligdaraufhin zertifizieren, ob ihreKlimazielemit denPariser
Temperaturzielenübereinstimmen(Tilstedetal.2023).AllerdingssetztdieZertifizierungdesKlima-
managementsdeutlichandereKenntnisseundVerfahreninderPrüfungvorausalsbeiMenschen-
rechten. Der Ansatz ist bereits ein ganz anderer, denn bei Carbon Footprints müssen alle Beteiligten 
entlang derWertschöpfungskette gemeinsameinbezogenwerden,während die Zertifizierung von
Menschenrechten von den einzelnen Lieferanten für sich beauftragt wird. Auch die Dokumentations- 
und Publikationsanforderungen sind hier gänzlich anders (Giesekam et al. 2021). Wenn die CSDDD 
eineVerpflichtungzustufenübergreifendemKlimaschutzenthaltensollte,wirdsichdahereinweiteres
Zertifizierungsfeldentwickeln,daswenigÜberschneidungenmitdenMenschenrechtskontrollenauf-
weist.BishererfolgendieZertifizierungsansätzeinderScienceBasedTargetInitiativenachaktuellen
Studiennichtflächendeckendundnichtausreichendtransparent(RuizManuelundBlok2023).

NochkomplexeristdieZertifizierungimBereichBiodiversität,dahiernichtwiebeimKlimaschutzein
eindeutigesZielundeineallgemeinakzeptierteMessgröße(CO2eq) vorgegeben sind, sondern regio-
nalunterschiedlicheZielezubeachtensind.ZudemfehltesbisheraneinemKonsensübergeeignete
Indikatoren und Monitoringsysteme (Lindenmayer et al. 2023). Daher bestehen derzeit auch keine all-
gemeinanerkanntenZertifizierungssysteme.
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5.1.2.4	Wirksamkeit	von	privaten	Zertifizierungssystemen	und	Verbesserungspotenziale

ZertifizierungstelltletztlicheinOutsourcingderKontrollederEinhaltungvonVorgaben,imvorliegen-
denFallderEinhaltungvonMenschen-undUmweltrechten,anzumeistprivatwirtschaftlichePrüf-
organisationen dar. Ein zentraler Vorteil ist die Transaktionskostenersparnis, da die Lieferanten, die 
zumeistanverschiedeneAbnehmerverkaufen,dannnureinmalundnichtvonjedemKundenüber-
prüftwerden.WeiterhinistvonVorteil,dassmitZertifizierernüberhaupteineDrittparteiKontrollenvor
Ortvornimmt,wassonstteilweisenichtderFall ist,z.B.beischlecht funktionierendenstaatlichen
Institutionen. Allerdings wird der Zertifizierer in aller Regel von dem zu prüfenden Unternehmen
beauftragtundbezahlt,wasdieUnabhängigkeitdesPrüfersbeeinträchtigenkann(Jahnetal.2005,
GailhoferundGlinski2021).DadieZertifizierervondenzukontrollierendenUnternehmenausgewählt
werden, haben diese ein Interesse daran, einen möglichst preisgünstigen Prüfer zu wählen, bei dem 
gleichzeitig die Gefahr des Nichtbestehens des Audits möglichst gering ist („certificate shopping“, 
DranoveundJin2010).HinzukommteinEffekt,derausderWirtschaftsprüfungbekanntist:Prüfungs-
unternehmenverdienenaneinem langjährigenKundenmehrGeld,dasiediesenkennenundeine
hoheKundenbindungdenAkquisitionsaufwandbegrenzt(Jahnetal.2005).Sievermeidenesdaher
möglichst,durcheinesehrstrengePrüfungKundenzuverschrecken.81 Es gibt somit eine gewisse 
AbhängigkeitderKontrolleurevondenzuauditierendenUnternehmen.Zertifiziererwerdenvielfach
alsKostenminimierermiteineroberflächlichenPrüfungagieren,wenndemnichttransparenteMindest-
standards, deren Einhaltung wiederum unabhängig kontrolliert wird, entgegenstehen. Eine als un-
zureichendwahrgenommeneZertifizierungspraxiskannwiederumdenZweckderVertrauensbildung
gefährdenunddieZertifizierungwertlosmachen.

BetrachtetmandieWirkungderZertifizierungssystemeaufNachhaltigkeitszielgrößeninsgesamt,ein
Thema,zudeminjüngererZeitverstärktgeforschtwird,dannsinddieErgebnissenurbedingtüber-
zeugend. Eine umfangreiche Studie zu den Effekten des Zertifizierungssystems für nachhaltiges
Palmöl(RSPO)zeigtz.B.keinepositivenWirkungenbeidenzertifiziertenBetriebengegenübereiner
Kontrollgruppe,weder inökologischer,sozialernochökonomischerHinsicht (Morgansetal.2018).
Dieses betrifft z.B. auch denBeschwerdemechanismus, der Teil der RSPO-Zertifizierung ist, der
allerdings nicht automatisch zu einer effektiven Abhilfe bei Risiken oder Missständen führt, wie
empirischeAnalysenzeigten(WielgaundHarrison2021).Meemkenetal.(2021)bewertenaufBasis
einerLiteraturauswertungdenStandderForschungzudenWirkungenvonZertifizierungsstandards
auf soziale und ökologische Zielgrößen als unbefriedigend.Grundsätzlich ist je nachRegion und
gemessener Zielgröße eine Variation zwischen den Studienergebnissen erkennbar. Selbst beim
renommiertenFairtrade-SystemsinddiefinanziellenVorteilefürKleinbauernund-bäuerinnengering,
fürArbeitnehmer:innenaufPlantagennichtnachweisbar(Meemkenetal.2019).EineweitereStudie,
dieeinegroßeZahlderrelevantenZertifizierungenabdeckt,kommtzueinersehrähnlichenAussage:
Zwar kommendie darin erfasstenUntersuchungen zu unterschiedlichenErgebnissen, doch über-
wiegenskeptischeSchlussfolgerungenzudenWirkungenderZertifizierungen(Dietzetal.2022).Auch
ausdemBereichderNGOswerdenZertifizierungenimFeldderSozialauditsaufgrundihrergeringen
Wirksamkeitstarkkritisiert(HumanRightsWatch2022).

81 EinvielfachdiskutiertesBeispielfürökonomischenDruckaufdenZertifiziereristderBrucheinesStaudammsbei
BrumadinhoinBrasilienimJanuar2019,derzuvordurcheineTochtergesellschaftderTÜVSÜDAGalsstabilein-
gestuftwordenwar.Hinweisedeutenu.a.daraufhin,dassderMinenbetreiber,dasBergbauunternehmenVALE,
DruckaufdieTÜVSÜDAGausübte,dieStabilitätserklärungauszustellen(ECCHR2021).
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Kaplinsky und Morris (2017) befassen sich mit den Gründen, warum Zertifizierungsstandards
tendenziellKleinbauernund-bäuerinnenausschließenundgebenalsGründeu.a.dieKostender
ZertifizierungunderforderlicheGrundkenntnissean,überdiemarginalisierteGruppenteilweisenicht
verfügen (z.B.Lesen,Schreiben,Rechnen).Studien,die fürdieWirkungderZertifizierungenEnd-
punkte,wiebspw.diefinanzielleLageeineskleinbäuerlichenHaushalts,erfassen,stattZwischen-
punkte,wiebspw.denPreis,denderkleinbäuerlicheHaushalterzielt,kommenzudemhäufigerzu
einer skeptischen Schlussfolgerung (Dietz et al. 2022: 12). Die Autor:innen erklären dies mit möglichen 
anderenEinflussfaktorenaufdieZielgrößen,diedurchdieZertifizierungennichtkontrolliertwerden
können, z. B. die Frage, ob ein Beschwerdemechanismus tatsächlich genutzt wird (Endpunkt), wenn 
er eingerichtet wurde (Zwischenpunkt).

EinsehrgrundsätzlichesProblemvonZertifizierungssystemenistdieselektiveTeilnahmevonLiefe-
ranten.LieferantenmitgeringerenCompliance-Kostennehmenüberdurchschnittlichhäufigteil.Die
Verbesserungen bleiben gering, wenn die eigentlichen „Problemlieferanten“ an Abnehmer liefern, die 
keinZertifikatverlangen.EskommtdannzuMarktspaltungen(vgl.Kap.5.5.2,Clapp2017,Lambinet
al.2018).Diestrifft insbesondereaufZertifizierungssystememitgeringemMarktanteilzu,während
BranchenwiederKakao-oderKaffeesektor,indenenZertifizierungstarkverbreitetist,wahrschein-
lich geringeren Selbstselektionsprozessen unterliegen (Meemken et al. 2021). In diesem Sinne könnten 
dieSorgfaltspflichtenregelungeninDeutschlandundanderenLänderndieWirkungderZertifizierung
beiMenschenrechtsthemenverbessern,wenneszueinergrößerenVerbreitungderSystemekäme.
SolangeaberwichtigeImporteureodergroßeAbnehmerländerwiez.B.ChinakeineZertifizierungen
verlangen,bleibtdieGefahreinerMarktspaltunggroß.

Unzureichende Effekte von Zertifizierungssystemen können auch auf eine nicht hinreichende
Kontrolle bzw. Durchsetzung vor Ort zurückgehen. Dass es hier Problembereiche geben könnte,
zeigt eine Studie zudenGrenzenvonAuditsundZertifizierungen imMenschenrechtsbereich,die
vierFallbeispieleanalysiert (ECCHR2021).Sowurde imZusammenhangmitdemRSPO-Label für
nachhaltiges Palmöl wiederholt über Menschenrechtsverletzungen berichtet. Bemängelt wurden 
in der Studie vor allem: zu ehrgeizige Standards, eine verbreitete Checklistenorientierung, ein un-
zureichendes Monitoring und eine unzureichende Qualitätssicherung. Ebenso seien die verwendeten 
BeschwerdemechanismenfürAuditsineffektiv.EsseiauchnachvermehrtenHinweisenkeineAbhilfe
geschaffenworden.WeitereStudienverweisenaufdieHerausforderungen,sozialeBedingungenin
Zulieferkettenzuüberprüfen,wenndieUnternehmenmitTäuschungundListvorgehen(z.B.doppelte
Buchhaltungssysteme,einzelneVorzeigebetriebe,illegaleSchattenfabriken;vgl.Roloff2022,Egels- 
Zandén2007,ChangingMarketsFoundation2018).

InseinemSonderberichtzumEU-SystemzurZertifizierungnachhaltigerBiokraftstoffekonstatiertder
EuropäischeRechnungshof(2016:28)u.a.Folgendes:

 ● „GemäßderErneuerbare-Energien-RichtlinieistdieKommissionnichtverpflichtet,diefreiwilligen
Systemezuüberwachen.DerHofstelltefest,dassdieKommissiondiefreiwilligenSysteme,nach-
demsiesieanerkannthatte,nichtüberwachthat (sieheZiffer57).DerKommissionzufolge ist
ihr einziges Steuerungsinstrument die Aufhebung der Anerkennung eines Systems, falls sie über 
Nachweise verfügt, dass dasSystemauf schwerwiegendeWeise gegen seineZertifizierungs-
regelungenund-anforderungenverstoßenhat.DadieKommissiondieFunktionsweisederfrei-
willigenSystemejedochnichtüberwacht,istessehrunwahrscheinlich,dasssieindieserHinsicht
ausreichende Nachweise erhalten kann.

 ● Tatsächlich zeigt dieÜberprüfung der von den Zertifizierungsstellen ausgeführtenArbeit durch
denHof,dassdie vonden freiwilligenSystemenalsGrundlage ihrerAnerkennungvorgelegten
 Standards in der Praxis nicht immer angewendet werden, was verdeutlicht, dass Bedarf an einer 
aktivenÜberwachungderFunktionsweisederfreiwilligenSystemedurchdieKommissionbesteht.“
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VordiesemHintergrundempfiehltderEuropäischeRechnungshofebd.u.a.,dassdieKommission
imRahmenzukünftigerAnerkennungen„eineumfassendereBewertungderfreiwilligenSystemevor-
nehmen“sollte.EineAktenprüfung istdafürnachAnsichtdesEuropäischenRechnungshofsnicht
ausreichend.„DieKommissionsolltedieanerkannten freiwilligenSystemeabsofortüberwachen.“
(EuropäischerRechnungshofebd.)

AlsOptionenzurVerbesserungderPrüfungwerdeninderLiteraturu.a.vorgeschlagen(Jahnetal.2005,
DranoveundJin2010,EuropäischerRechnungshof2016,Roloff2022,GailhoferundGlinski2021):

1. StaatlicheMindestvorgabenfürdenInhaltderfürdiePrüfungderLieferkettensorgfaltspflichten
genutztenZertifizierungen.

2. EinestaatlicheÜberwachungderArbeitderZertifizierungssysteme.
3. EineAusweitungderHaftungderZertifizierer,wasdieerwartetenKosteneinesZertifizierersfür

denFallunzureichendereigenerKontrollenerhöht.
4. VerstärkteReputationseffekteaufdemZertifizierungsmarkt,damitesz.B.fürdieAbnehmernicht

egalist,welcheZertifizierungsunternehmenihreLieferantenauswählen.
5. EineVerringerungderökonomischenAbhängigkeitdesZertifizierersvondemzuprüfendenUnter-

nehmen. 
6. EineVerbesserungderZertifizierungstechnologie,alsoderHäufigkeitundderArtundWeise,wie

die Prüfungen durchgeführt werden, z. B. auch durch verbesserte Software oder Nutzung von 
künstlicher Intelligenz.

Ad 1 Staatliche Mindestvorgaben: Es gibt einen negativen Zusammenhang zwischen der Stringenz 
unddendamitverbundenenKosteneinesZertifizierungssystemseinerseitsunddessenVerbreitung
imMarktandererseits(OkerekeundStacewicz2018).Deshalbkönntenstrikteundüberprüftestaat-
licheAnforderungenandieZertifizierungwichtigsein,umeinenUnterbietungswettbewerbaufder
EbenederZertifizierungssystemezuverhindern.DiesbeginntbeidenInhaltenderZertifizierung,den
Standards.DiesbetrifftaberauchPrüfungshäufigkeitunddieArtderPrüfung,etwaobdieseaus
Gründen der Vereinfachung nur angemeldet erfolgt.Über den Inhalt der zu prüfendenStandards
hinaussindweitereAnforderungenandieZertifizierungzustellen:Vergleichtmanz.B.dasZerti-
fizierungsgeschäftmitdemBerufsfeldderWirtschaftsprüfung,dannfälltauf,dassAus-undWeiter-
bildungsanforderungenandiePrüfendenimZertifizierungsbereichbislangwenigspezifiziertsind.82 
Einez.B.derWirtschaftsprüfungvergleichbareBerufsordnung,dieüberspezifischeInvestitionenin
dieAusbildungundübereinBerufsethosAnreize füreineordnungsgemäßeKontrolltätigkeitsetzt,
fehlt.OhnestaatlicheVorgabenistdiesoffensichtlichschweramMarktdurchzusetzen.

Ad2StaatlicheÜberwachung:DerEuropäischeRechnungshof(2016)hatamBeispielderBiomasse-
nachhaltigkeitszertifizierung aufgezeigt (s.o.), dass die EU und dieMitgliedstaaten die zugelasse-
nenZertifizierungssystemenichthinreichendüberwachen.Sinnvollkönntez.B.eine„Kontrolleder
Kontrolleure“beiderPrüfungvorOrtdurchsog.Begleit-oderWitness-Audits sein, bei denen die 
KompetenzderPrüfendenbeobachtetwird.AuchkönnteeinestaatlicheKontrollederZertifizierungs-
systemeBeschwerdenaufgreifenunddarananlassbezogeneÜberprüfungenkoppeln.
 

82 SoschreibtGlobalG.A.P. fürdieAuditor:inneneinemindestenszweijährigeHochschulausbildungplusvierjährige
einschlägige Berufspraxis z.B. auf einem landwirtschaftlichen Betrieb vor, daneben einigemehrwöchige Kurse
(GLOBALG.A.P.2017).
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Ad3AusweitungderHaftung:DerglobaleMarktfürNachhaltigkeitszertifizierungenistindenletzten
Jahrenstarkgewachsenundweitgehendunreguliertsowieintransparent(Pande2017).Zertifizierer
haften i. d. R. bisher nicht für unzureichende Kontrollen. Denkbar wäre, dass Sorgfaltspflichten-
regelungeneinezivilrechtlicheHaftungdesZertifizierersgegenüberdenEndnutzerndesZertifikats
vorsehen.EinAbnehmerinDeutschlanderleidetunterUmständeneinenSchaden,wennderZertifi-
zierer Probleme bei bestimmten Lieferanten übersieht.83SokönntederAbnehmerindieöffentliche
Kritik geraten oder von der öffentlichen Beschaffung ausgeschlossen werden, wenn trotz Zertifi-
zierung z. B. aufgrund von Beschwerden ein Fehlverhalten eines Lieferanten aufgedeckt wird.

Bisher ist es allerdings unklar, ob Zertifizierer für solche Prüfungsdefizite haften (s. a. die Klage
gegendieTÜVSÜDAGbeimStaudammbruchinBrasilienunddieerfolgreicheKlagegegendieTÜV 
RheinlandAGwegenfehlerhaftzertifizierterBrustimplantateECCHR2021).EinezivilrechtlicheHaftung
aufgrundunzureichenderErfüllunggegenZertifiziererwäreggf.einerelativweitreichendeMaßnahme,
derenjuristischeUmsetzungallerdingskontroversdiskutiertwird,u.a.,weildiebetroffenenAbnehmer
inkeinemVertragsverhältniszudenPrüfunternehmenstehen(GlinskiundRott2019,Gailhoferund
Glinski 2021).

Ad 4 Verstärkung der Reputationseffekte: Zertifizierungsunternehmen sind heute nicht besonders
bekannt,wederinderbreitenÖffentlichkeitnochinWirtschaftskreisen.Reputationspieltindiesem
MarktbisherkeinegroßeRolle.WenndieNutzereinesZertifikatsaberkeinevergleichendenInforma-
tionen über die Prüfungsqualität haben, können sie auch nicht ihrerseits Druck auf die Auswahl der 
Prüfer ausüben.

DranoveundJin(2010)weisendaraufhin,dassderMarktfürZertifizierungdannbesserfunktioniert,
wenndie„Endkunden“,indiesemFalldievomLkSGinDeutschlandbetroffenenUnternehmen,ein
hohesInteresseankorrektdurchgeführtenPrüfungenhabenunddaherselbstKompetenzenfürdie
BeurteilungverschiedenerZertifiziereraufbauen,wennderMarktalsoweniger„naiv“istundRepu-
tationzählt.AusdiesemGrundsollteinderUmsetzungdesLkSGdaraufgeachtetwerden,dassallein
einedurchgängigeZertifizierungdieAbnehmernichtkomplettausderVerantwortungbefreit.Gerade
marktmächtigeAbnehmer(z.B.dieglobalenAgrarhändler)könntendurcheigeneKontrollauditsdie
QualitätvonZertifizierungsunternehmenüberprüfenundQualitätsanreizesetzen.

EineweitereMöglichkeit,Prüfungsqualitätsichtbarzumachen,wärez.B.dieVeröffentlichungvon
„Durchfallraten“ bei verschiedenen Prüfern durch den Systemträger, damit Abnehmer erkennen 
können,welchePrüfergenauerhinschauen.DieLiteraturweistaufeinebeachtlicheHeterogenität
in den Prüfbewertungen zwischen verschiedenen Zertifizierungsunternehmen hin, was auf unter-
schiedliche Prüfkompetenzen oder Prüfungsanstrengungen zurückgeführt werden kann (Zheng und 
Bar 2021). Die Forschung zeigt zudem, dass in wettbewerbsintensiven Prüfungsmärkten mit einer 
größerenZahlvonZertifizierungsanbieterndieKontrolleuretypischerweisebesserePrüfergebnisse
vergeben–ebenfallseinHinweisaufproblematischeAnreizmechanismen(Andersetal.2007,Zheng
und Bar 2021). Allerdings ist die zu prüfende Gruppe der Lieferanten in den verschiedenen Länder-
märkten wahrscheinlich relativ heterogen, was Vergleiche erschwert.

83 EinwichtigerFallistderBrandindempakistanischenTextilunternehmenAliEnterprisein2012mit255Toten.Das
UnternehmenwardreiWochenvorhernocherfolgreichaufseineSicherheitzertifiziertworden.Betroffeneverklag-
ten imMärz2015beimLandgerichtDortmunddeneinzigenbekannten internationalenAbnehmer,dendt.Textil-
händlerKiK,derseinerseitsinErwägungzog,dasitalienischeZertifizierungsunternehmenRINAaufgrunddeswohl
unzureichendenvorherigenSAS-8000-Auditszubelangen.AufgrundvonVerjährungenkamesallerdingszukeinem
UrteilgegenKiK.Vgl.TerwindtundSaage-Maaß2017,Dohmen2018.
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EineandereOptionzurErzeugungundNutzungvonReputationseffektenkönntesein,etwasÄhn-
licheswieRatingagenturenfürdenBereichderZertifizierungzuschaffen,alsoeinezweiteEbeneder
Bewertungeinzuziehen.AufdemKapitalmarktsorgenRatingagenturenfüreineTransparenzüberdie
Bonität vonUnternehmen (oderStaaten).HierkönntensiedieVertrauenswürdigkeit vonZertifizie-
rungssystemen,ZertifizierungsunternehmenoderLieferantenbeurteilen.

Ad5VerringerungderökonomischenAbhängigkeitdesZertifizierers:Zertifiziererwerdenvondenzu
prüfenden Unternehmen bezahlt. Diese auch aus derWirtschaftsprüfung bekannte Konstellation,
dassderGeprüftegleichzeitigAuftraggeber ist,schafftökonomischeFehlanreize,dievielfachdis-
kutiertwerden(Jahn2005).SokönnteeinePflichtzumregelmäßigenWechseldesZertifizierungs-
unternehmens zurVerringerungderAbhängigkeit derPrüfer vondemzuprüfendenUnternehmen
beitragen,dadannzumindest inder letztenPrüfungsperiodekeinfinanziellerAnreizfüreinewohl-
wollende Prüfung mehr bestehen würde.

VordemHintergrundderzahlreichenKritikpunktekönnteauchübereinegrundlegendeNeuausrich-
tung der Finanzierungssystematik nachgedacht werden in dem Sinne, dass zukünftig die Abneh-
mer, z. B. durch eine von ihnen gemeinsam beauftragte Institution, und nicht mehr die zu prüfenden 
UnternehmendenZertifizierer auswählen.DamitwärenwesentlicheökonomischeFehlanreize,die
zu „opinion shopping“ der Lieferanten und zu einem zu nachgiebigen Prüfverhalten der Auditoren 
führen,beseitigt.SolcheineNeuausrichtungmüsstealsosogestaltetwerden,dassweiterhinflexible
LieferbeziehungenmöglichsindunddieTransaktionskostengeringbleiben.HateinLieferantbspw.
mehrereAbnehmer,sollteernichtfürjedeneineZertifizierungdurchlaufenmüssen.Abnehmerund
StakeholderkönntendafüreineGesellschaftgründen,diedenZertifizierungsmarktüberwachtund
Aufträge vergibt.84 Denkbar wäre auch eine Gebührenordnung, um den Preisdruck zu verringern oder, 
dass die Abnehmer die Prüfungsgebühren über eine zu organisierende Gesellschaft bezahlen. Dies 
würdegleichzeitigeinweiteresProblemfeldderZertifizierungvonkleinbäuerlichenBetriebenange-
hen,daZertifizierungskostenKleinbauernund-bäuerinnenausWertschöpfungskettenausschließen
können(KerstingundWollni2012,Handschuhetal.2013).

Ad 6 Verbesserungder Zertifizierungstechnologie: Prüfungstechnologien in der Zertifizierung sind
bisher wenig entwickelt. So erfolgen bis heute die meisten (in manchen Systemen auch alle) Prü-
fungen angekündigt, was die Möglichkeiten sehr begrenzt, betrügerisches Verhalten aufzudecken. 
IneinigenSystemengibtesunangekündigteAudits,beiGLOBALG.A.P.z.B. fürmindestens10%
allerzertifiziertenProduzenten (GLOBALG.A.P.2019:12). InderRealitätbedeutet„unangekündigt“
beiGLOBALG.A.P.allerdingseineAnmeldungvorderKontrolle,umsicherzustellen,dassAnsprech-
personenvorOrterreichbarsindundKontrolleurenichtvergeblichanreisen(ebd.).Zudemkannein
solcher „unangekündigter“ Termin einmal vondemzuprüfendenUnternehmenabgesagtwerden.
AndereSystemesehenunangekündigteAuditssogarnuralsfreiwilligeMöglichkeit(z.B.RTRS2021)
oder gar nicht vor. Angekündigte Audits geben den Lieferanten die Möglichkeit, einen Teil der ihnen 
selbstbekanntenVerstößezubeseitigen,nämlichsolche,diekurzfristigbehobenoderverschleiert
werdenkönnen.ImFallvonmenschenrechtsbezogenenSorgfaltspflichtenkönntenbspw.Kinderan
demTagderKontrollenichtmitgebrachtwerden,oderBeschäftigtekönntenzuvorinstruiertwerden,
welche Antworten sie zu ihrer Arbeitszeit oder Entlohnung geben sollen. In der Literatur werden an-
gekündigteKontrollenentsprechendkritischbetrachtet(PadillaBravoetal.2013).

84 IneinemkontrolliertenExperimentstelltenDufloetal.(2013)fest,dassAuditsdannwahrheitsgetreuererfolgenund
solchermaßengrundsätzlichreformierteAnreizsystemefürexternePrüfer:innenderenBerichterstattungverbessern
 würden.
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EinweitererwichtigerPunktistdieKontrollintensität:Studiendeutenz.B.daraufhin,dassesvorden
Audits zum „window dressing“ auf landwirtschaftlichen Betrieben kommen kann, die Verbesserungen 
aber nach dem Audit wieder zurückgenommen werden („once an audit is completed, little is done 
until the next audit, and this confines certification to a one or two-day event per annum“ (Mengistie et 
al.2017:809)).DiemeistenZertifizierungssystemeseheneinejährlichePrüfungvor,wobeiinvielen
FällennurallefünfJahreeinvollständigesAuditdurchgeführtwird.ImKleinbauernsektordominiert
ausKostengründendieGruppenzertifizierung,beidernurstichprobenhafteinzelneBetriebeinnerhalb
einer Erzeugergemeinschaft überprüft werden. Ansah et al. (2020) geben an, dass in ihrem Sample 
beidreiZertifizierungssystemennurdieHälftebiseinViertelderKakaoanbauerjemalsgeprüftwurde,
die anderen wurden weder von internen noch von externen Auditoren besucht. Eine so niedrige 
KontrollintensitätwirftFragenauf.

Eine mit den vorhergehenden Punkten verknüpfte Frage der Prüfungsform ist die Ausrichtung der 
KontrolleaufdiePrüfungvonDokumentenundProzessenmittelsChecklisten.GeradewennPrüfer
nicht gut ausgebildet sind und ein geringes Interesse an der Fehleraufdeckung haben, dominiert eine 
aufdasVorhandenseinvonschriftlichenUnterlagenausgerichteteKontrolle(Albersmeieretal.2009).
StattsichaufgrößereProblemfälleundRisikenzukonzentrieren,werdenformalisierteManagement-
systemegeprüft.InderLiteraturwirddagegeneinestärkereOrientierungderPrüfungenanRisiko-
merkmalen gefordert – bis hin zu investigativen Audits, also der zielgerichteten Suche nach z. B. 
größerenMenschenrechtsverletzungen,umfangreichenAbholzungenvonRegenwaldetc.

EinAnsatzzurVerbesserungderZertifizierungkönnteauchinderstärkerenNutzungvonErgebnis-
indikatoren liegen.DiemeistenZertifizierungssysteme fokussierenheuteaufManagementsysteme
undDokumentation,nichtaufökologischeZielgrößen,diesystematischerhobenundzwischenden
Betriebenverglichenwürden(Tscharntkeetal.2015,Meemkenetal.2021).AllerdingsstößteineEr-
gebnisorientierungschnell anGrenzen.SogibteshäufigkeinenklarenZusammenhangzwischen
einemgemessenenUmweltproblemunddemHandelneineseinzelnenlandwirtschaftlichenBetriebs.
JenachstandörtlichenVerhältnissenkönnenUmweltproblemedasErgebnisdesWirtschaftensvieler
Landwirt:innenundauchaußerlandwirtschaftlicherAkteure seinoder teilweise auf viele Jahre zu-
rückliegendeHandlungsweisenzurückgehen,daökologischeWirkungenoftüber langeZeiträume
anhaltenodererstmitVerzögerungsichtbarwerden.DarauskönnenHindernisseerwachsen,einen
unbefriedigendenUmweltzustandzweifelsfrei undgerichtssicher zu vertretbarenKosteneinzelnen
Akteurenzuzuschreiben(vgl.z.B.WBAE2019:Kap.3.4).GleichestrifftaufSozialindikatoreninvielen
Menschenrechtsaudits zu, die möglicherweise zu stark auf Systemindikatoren und zu wenig auf ma-
terielleMessgrößen(wiez.B.dieHöhederLöhne)bezogensind(TerwindtundSaage-Maaß2017).
Auswertungen von Sozialaudits zur Sicherstellung der Einhaltung von Menschenrechten deuten da-
raufhin,dassdieseauffälligeDefizitebeiderSicherstellungvonArbeitnehmerrechtenzumgewerk-
schaftlichenZusammenschlussaufweisen,möglicherweiseweildieseMaßnahmenimManagement
besonders wenig geschätzt werden (Anner 2012). Vorgeschlagen wird deshalb vom European Center 
for Constitutional and Human Rights (einerMenschenrechtsorganisation), bei derPrüfung vorOrt
Arbeiter:innen zubefragen undGewerkschaftsmitglieder stärker in dieKontrollverfahren einzubin-
den(TerwindtundSaage-Maaß2017).DieserAnsatzsetzteinenhinreichendenSchutzvorRepres-
sionen voraus. Auch könnten verbesserte Prüftechnologien, was auch den verstärkten Einsatz von 
WhistleblowingunddigitalerTechniken(z.B.digitaleArbeitszeiterfassung,KI-gestützteAuswertung
vonSatellitenbildernzurKontrollevonAbholzung)einschließt(vgl.Kap.5.3.2),dieEffektivitätunddie
EffizienzderZertifizierung fürbestimmteProblemfelderverbessern.Trotzderobenbeschriebenen
Begrenzungen sollte weiterhin verfolgt werden, ökologische Ergebnisindikatoren, die die regionalen 
Verhältnisseberücksichtigen,einzelnenAkteurenzugeschriebenundzuvertretbarenKostenermittelt
werden können, zu erforschen und zu entwickeln.
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5.1.3 Fazit

Kapitel 5.1 analysiert die betriebswirtschaftlichen Herausforderungen der Lieferkettensorgfalts-
pflichten. Die UN-Leitprinzipien zu Wirtschaft und Menschenrechten und ILO-Kernarbeitsnormen
weisen den Unternehmen schon seit geraumer Zeit eine Verantwortung für die Einhaltung von
MindeststandardsimBereichdesArbeits-undUmweltschutzesauchüberihreneigenenGeschäfts-
bereichhinauszu.DieinKapitel3dargestelltenverschiedenenneuenSorgfaltspflichtenregelungen
sorgenjetztfüreinestaatlicheÜberwachungdieserAnforderungen,wasdasThemaindenFokusdes
Managements rückt.

Dieaufbau-undablauforganisatorischenElementedesRisikomanagementssindinsbesondereden
Großunternehmen,aberaucheinembeachtlichenTeildergrößerenmittelständischenBetriebeaus
vergleichbarenProzessenwiedemQualitätsmanagementvertraut.DiedirektenKostendesLiefer-
kettenmanagements sind vergleichsweise überschaubar. Deutlich schwieriger abzuschätzen sind 
dievomLkSGimpliziertenindirektenKosten,wennz.B.bestimmteHandelspartnervondenUnter-
nehmenalszuriskanteingestuftwerdenunddeshalbandereLieferantengesuchtwerden.Kosten
werdenauchbeidenVorlieferantenentstehen.DieseKosten,sofernsieinderWertschöpfungskette
weitergegebenwerdenkönnen,erhöhendieEndverbraucherpreiseinDeutschland.Könnensienicht
weitergegebenwerden,verringernsiedieWettbewerbsfähigkeitderUnternehmenaufMärkten,auf
denensiemitUnternehmenkonkurrieren,diesolchenSorgfaltspflichtennichtunterliegen.Wiehoch
diedirektenundindirektenKostensindundwierelevantdiedarausresultierendenmöglichenWett-
bewerbsnachteile sind, hängt von vielen Faktoren ab und lässt sich daher kaum generell abschätzen.

DenhöherendirektensowiebesondersdenindirektenKostenzurEinhaltungderSorgfaltspflichten
sind mögliche betriebswirtschaftliche Vorteile gegenüberzustellen, insbesondere durch stabilere Wert-
schöpfungsketten, wenn es zu einer besseren Lieferantenentwicklung kommt und das Interesse der 
AbnehmeranlangfristigenLieferbeziehungenwächst,sowiedurchdieVerringerungvonReputations-
risiken.

VergleichtmanLkSGunddenRichtlinienvorschlagderCSDDD,fallenfolgendeUnterschiedeinsAuge:

 ● DieCSDDDwirdvoraussichtlichauchfürdeutlichkleinereUnternehmengeltenalsdasLkSG.Im
SinnedesavisiertenParadigmenwechsels (vgl.Kap.2)undzurVermeidungvonUmgehungen
(z.B. Betriebsspaltungen) erscheint es sinnvoll, dass auch mittelständische Unternehmen
Verantwortung für ihre Lieferanten übernehmen. In den Umsetzungsanforderungen bzw. der
UmsetzungsgeschwindigkeitsolltenaberdieUnterschiedeinderUnternehmensgrößehinreichend
beachtet werden.

 ● Der CSDDD-Entwurf bezieht im Gegensatz zum LkSG auch die mittelbaren Vorlieferanten und die 
Abnehmer ein. Zur Vermeidung von Ausweichverhalten, z. B. durch die Zwischenschaltung von 
UnternehmenimNicht-EU-Raum,erscheintdiessinnvoll.
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 ● DerCSDDD-EntwurferweitertdieSorgfaltspflichtenauchaufdennachgelagertenTeilderLiefer-
kette, wozu bisher vergleichsweise wenig geforscht wurde. Wie solche Ansätze eines Product 
Stewardship konkret ausgestaltet werden können, ist derzeit noch etwas unklar.

 ● ImEntwurfderCSDDDwerdenUmweltrisikenbreiterals imLkSGundspezifischauchfürum-
fassende,aberwenigerbetrieblichkonkretisierteZielewieKlima-undBiodiversitätsschutzein-
bezogen. Somüssen größere Unternehmenmit mehr als 500Mitarbeiter:innen undmehr als
150Millionen Euro Jahresnettoumsatz darlegen, wie ihr Geschäftsmodell und ihre Strategien
mitdenZielendesPariserKlimaabkommensvereinbarsind;derZielerreichungsgradmuss,laut
CSDDD-Vorschlag, in der variablen Vergütung der Geschäftsführung gebührend berücksich-
tigt werden. Für eine solche Erweiterung spricht die Nachfragemacht von Abnehmern, die eine 
 Produktverantwortung tragen und besser als die Vorlieferanten Impulse in der Wertschöpfungs-
kette geben können. Dagegen spricht, dass es teilweise an den notwendigen klaren Indikatoren, 
MessverfahrenundMonitoringsystemengeradeimAgrarbereichmangelt.WennKlima-undBio-
diversitätsschutzprüfbareElementederSorgfaltspflichtenwerdensollen,müsstendieZielewei-
ter konkretisiert werden. 

 ● ImGegensatz zumLkSG ist imCSDDD-Entwurfeine zivilrechtlicheHaftungderUnternehmen
vorgesehen.HaftungsdrohungennehmeneinenweitreichendenEinflussaufdasManagement-
handeln,dasieauchzurManagerhaftungführenkönnen.SiekönnendamitzurUmsetzungder
Sorgfaltspflichtenbeitragen,aberauchbewirken,dassLieferantengewechseltwerden,statteine
Lieferantenentwicklung zu versuchen.

Die Herausforderungen der Zertifizierung menschenrechtsbezogener Sorgfaltspflichten sind be-
sondershoch,dazuderenKontrolleimGegensatzzuanderenSorgfaltspflichtenbislangkeineana-
lytischen Verfahren (wie z.B. DNA-Sequenzierung zur Identifizierung der Herkunft von Holz) und
technologischen Innovationen (z. B. Satellitendaten zur Feststellung von Entwaldung) existieren (vgl. 
Kapitel5.3.2).DergrundsätzlichsteKritikpunktanZertifizierungssystemen istderMarktspaltungs-
effekt, der eintreten kann, wenn nicht alle Abnehmer eine Zertifizierung fordern. Es kommt dann
mit hoher Wahrschein lichkeit zu einer Selektion der Lieferanten in solche mit hohen Standards und 
solchenmitDefiziten,dieweiterhinanAbnehmerohneZertifikatsforderungliefern(können).

Unabhängig von dieser Grundsatzfrage stellt sich die Frage, welchen Stellenwert Zertifizierungs-
systeme inLkSGundCSDDDerhaltensollen.Kernfragensind,obsiealszentraleMaßnahmezur
ErfüllungvonSorgfaltspflichtenanerkanntwerdenundobderEinkaufbeieinschlägigzertifizierten
Lieferanten den Abnehmer vor Sanktionen schützen soll (safe harbour-Regelung).DerGesetzgeberin
Deutschland hat dazu keine Stellung bezogen, der Entwurf zur CSDDD bleibt vage. Deutschland hat 
sichimRahmenderVerhandlungenzurCSDDDfüreinesolchesafe harbour-Regelungeingesetzt.
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DerzeitweistderStandderForschungdaraufhin,dassdieZertifizierungssystemeinihrerWirkung
begrenztbleibenundDefiziteimKontrollprozessdieVerlässlichkeitderAuditsschmälern.AusSicht
desWBAEkönnten (transaktions-)kostengünstigeZertifizierungssystemeeinewesentlicheRolle in
derUmsetzungspielen.AllerdingsweisendiebisherigenZertifizierungssystemegrößereSchwach-
stellen auf. Eine Anerkennung als hinreichendes Sorgfaltsinstrument für mittelbare Lieferanten setzt 
aber eine Verbesserung derWirksamkeit und derReliabilität der Systeme voraus.Die potenzielle
FunktionderZertifizierungbeimNachweisderErfüllungvonSorgfaltspflichtenhängtwesentlichvon
derQualitätderStandardsundVerfahrenderZertifizierungab(GailhoferundGlinski2021).Verschie-
dene Ansätze, wie diese verbessert werden können, stehen zur Diskussion:

 ● EineersteMöglichkeitkönnteeinestärkerestaatlicheRegulierungsein,alsoz.B.einestaatliche
ZulassungvonZertifizierungssystemen,eineÜberwachungderArbeitderSystemeundinsbeson-
dere eine „Kontrolle derKontrolleure“. Vorbildwäre hier dasKontrollsystemdes ökologischen
Landbaus.DieVerlässlichkeitderZertifizierung (UnabhängigkeitundQualitätdesPrüfungsver-
fahrens, Fähigkeiten der Prüfer etc.) wäre durch staatliche Vorgaben sicherzustellen. Der Aufbau 
einersolchenstaatlichenEbenezurSteuerungderprivatwirtschaftlichenZertifizierungstellteine
erheblicheHerausforderungdar,dadiesdeutlichüberdieheuteüblicheAkkreditierunghinausgeht.

 ● Eine zweite Möglichkeit läge darin, die Anreizstrukturen so zu verändern, dass die Abnehmer ein 
verstärktesEigeninteresseanwirksamerZertifizierungentwickeln.DadieAbnehmerheutedie
meisten Zertifizierungssysteme institutionell tragen oder zumindest wesentlich mitbestimmen,
verfügensieübereinengroßenEinflussaufderenWeiterentwicklung.Sokönntez.B.derStaateine
safe harbour-RegelungvomNachweisfunktionierenderZertifizierungsstrukturenabhängigmachen.

 ● BeideAnsätzekönntenauchkombiniertwerden.Nebeneinerstaatlichen„KontrollederKontrol-
leure“wäreesdannderDruckderAbnehmer,derAnreizezurVerbesserungderZertifizierungs-
systemesetzt(Romppanen2012).Sokönnteessinnvollsein,dassdieAbnehmerweiterhinfürdie
UmsetzungderSorgfaltspflichtenverantwortlichbleibenunddiesenichtvollständigmittelssafe 
harbour-RegelungandieZertifiziererdelegierenkönnen(OECD2022b),aberdassdieTeilnahme
wesentliche Beweiserleichterungen (z. B. Ausnahmen von einer eventuellen Beweislastumkehr) 
ermöglicht.

WennderGesetzgeberZertifizierungenalsVerfahrenzurErfüllungvonSorgfaltspflichtenganzoder
teilweiseanerkennenwill–wofüreineReihevonGründenspricht–,dannerfordertdiesklaregesetz-
licheAnforderungenandieZertifizierungssysteme,dieauchlaufendüberprüftwerdenmüssten(vgl.
Kap.5.3).

5.2	 	Rechtliche	Perspektive:	Wie	passen	Sorgfaltspflichtenregelungen	in	das	 
deutsche und europäisches Rechtssystem?

5.2.1	 Achtung	der	Menschenrechte	–	eine	unternehmerische	Aufgabe?

DievorhergehendenKapiteldeutendiebesonderenHerausforderungenbeiderEinhaltungderMen-
schenrechte in den globalen Produktionsketten der Agrar- und Ernährungswirtschaft an. In diesem 
Abschnittwirdnunausführlicherundauseiner juristischenPerspektivediskutiert,wer (Staatoder
Unternehmen)eigentlich fürdieAchtungderMenschenrechte jenseitsdeseigenenUnternehmens
zuständig istund inwiefernLieferkettengesetzgebungen indasdeutscheundeuropäischeRechts-
system passen.
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Menschenrechte verpflichten im rechtlichen Sinne zunächst ausschließlich die Staaten, die die
 menschenrechtlichen Abkommen unterzeichnet haben. Menschenrechtliche Garantien entfalten un-
mittelbareWirkung daher nur zwischen Staaten als Pflichtenträger und Individuen als Träger von
Menschenrechten. Eine Person kann sich daher nur dann auf eine menschenrechtliche Gewähr-
leistungberufen,wennsieOpfereinerstaatlichenHandlungodereinesUnterlassenseinerstaatlichen 
Handlunggeworden ist.ZugleichsindsowohlPrivatpersonenalsauchprivateUnternehmennicht
unmittelbardazuverpflichtet,Menschenrechteeinzuhalten.

DarausdenRückschlusszuziehen,dassdieMenschenrechteindenRechtsbeziehungenzwischen
Unternehmen und den vomHandeln derUnternehmen betroffenenPersonen keineRolle spielen,
greift jedoch wesentlich zu kurz. Private Unternehmen können zur Achtung der Menschenrechte
a) zum einen über die sog. mittelbare Drittwirkung der Menschenrechte, b) zum anderen über die 
Schutzpflichtenfunktionverpflichtetwerden.

Dabei bedeutet die mittelbare Drittwirkung der Menschenrechte, dass die Grundrechte zwar nicht 
unmittelbarindenprivatrechtlichenRechtsbeziehungengelten,aberdortvonBedeutungseinkön-
nen, indemsieüberdieunbestimmtenRechtsbegriffeundGeneralklauseln indasPrivatrechtein-
wirken. Die mittelbare Drittwirkung tritt immer dann ein, wenn die Anwendung der Menschenrechte 
nichtunmittelbarzwischendenBürgernstattfindet, jedezutreffendeEntscheidungaber imLichte
der Menschenrechte betrachtet werden muss. Diese mittelbare Drittwirkung der Menschenrechte ist 
logischeKonsequenzderBindungallerStaatsgewaltenandieMenschenrechte.DieUrteilsfindung
einesGerichtsistAusdruckstaatlichenHandelns.WennalsoGerichteprivatrechtlicheRechtsbezie-
hungenzwischeneinemUnternehmenundeinerPersonüberprüfen,dürfensiebeiderUrteilsfindung
die Menschenrechte nicht unberücksichtigt lassen. Sämtliche staatlichen Institutionen wie Gerichte 
oder Verwaltungsbehörden müssen somit die Menschenrechte bei ihrer Entscheidung beachten: Sie 
müssenprüfen,obdasbeklagteUnternehmengegebenenfallsdieMenschenrechtemissachtethat.

SoweitmenschlichhervorgerufeneUmweltbelastungennichtdemStaatzugerechnetwerdenkönnen,
erfolgt unter bestimmten Voraussetzungen ein Rückgriff auf die vom Bundesverfassungsgericht
(BVerfG)entwickelteLehredergrundrechtlichenSchutzpflichten.DenStaattrifftdemnachnichtnur
dasVerbot,indiegrundrechtlichgeschütztenRechtsgütereinzugreifen,sonderndarüberhinausauch
diePflicht,sichaktivschützendvordieseRechtsgüterzustellen.GrundrechtlicheSchutzpflichten
hatdasBVerfGzunächstinBezugaufdenSchutzdesungeborenenLebensentwickelt,siejedoch
inderFolgezeitauchaufweitereRechtsgüterundGefährdungsbereicheausgedehnt.DerStaatdarf
demzufolgeauchnichttatenloszusehen,wennseineBürgerdurchUmweltverschmutzungenPrivater
inihrenRechtenaufLeben,GesundheitoderEigentumgeschädigtwerden.UnterderVoraussetzung
bekannterKausalverläufebemisstsichdiemaßgeblicheGefährdungsschwelledemzufolgenachden
FaktorenvonSchadensausmaßundSchadenseintrittswahrscheinlichkeit.Dabeigilt, jegewichtiger
dasbetroffeneRechtsgut ist, desto geringermussdieWahrscheinlichkeit einesSchadenseintritts
sein(Je-desto-Formel).KeineLösungbietendieseVoraussetzungenfreilichfüreineVielzahlanthro-
pogenerUmweltbelastungen,derenFolgendurchLangzeit-,DistanzundSummationseffektegekenn-
zeichnetsind.AllerdingsbegründenSchutzpflichtennurabstrakteHandlungspflichten,dieinerster
LinieandenGesetzgeberadressiertsind.InderRegelwerdensichdiesePflichtennichtzukonkreten
Handlungspflichtenverdichtenlassen.VielmehrhatderGesetzgeberSchutzbedürfnissemitanderen
Rechtsgütern(namentlichdenGrundrechtenderAdressatenmöglicherSchutzeingriffe)abzuwägen
und kann hierbei sehr verschiedene Lösungen wählen.

Die Achtung der Menschenrechte ist somit auch aus rechtlicher Sicht auch eine unternehmerische 
Aufgabe.
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5.2.2	 Haftungsfragen

5.2.2.1	Wer	haftet	für	Schäden	im	Ausland	im	Rahmen	des	LkSG?	

Haftungsfragenstellensichsowohl imHinblickaufdaseigeneHandelndesdeutschenUnterneh-
mens im Ausland als auch für das Handeln der Unternehmen in der Lieferkette im Ausland. Die
MenschenrechtewirkenimRahmendermittelbarenDrittwirkungnurdort,woderGesetzgeberden
Gerichten und den Verwaltungsbehörden Gestaltungsspielräume eingeräumt hat, also bei den un-
bestimmtenRechtsbegriffenundGeneralklauseln.WiewirksambindetdiemittelbareDrittwirkungdie
Unternehmen?ImErgebnisbestehtbislangkeineBindung.Dasistdaraufzurückzuführen,dassder
GesetzgeberdenGerichteneinenfestenRahmenvorgegebenhat,dereineZurechnungvonMen-
schenrechtsverletzungenüberunbestimmteRechtsbegriffeoderGeneralklauselnkaumermöglicht.
DennimRegelfallkönnendeutscheUnternehmennachderbisherigeneindeutigenRechtslagenicht
für ausländischeSchadensfälle andererUnternehmen– auch vonTochtergesellschaften – haftbar
gemachtwerden.SofindetbereitsdasdeutscheRecht inausländischenSchadensfällennuraus-
nahmsweise Anwendung. Da üblicherweise keine vertragliche Beziehung zwischen dem deutschen 
UnternehmenunddemGeschädigtenbestehenwird,richtetsichdasanwendbareRechtnachder
RomII-Verordnung,wennderFallinnerhalbderEUhandelt.

NachArt.4IRomII-VOistprimärdasRechtdesjenigenStaatesanzuwenden,indemderSchaden
eingetretenist(Erfolgsort).DieseRegelungdientdemOpferschutz,dennderGeschädigtesollsichauf
dieGeltungseinerinländischenRechtsordnungverlassenkönnenundnichtzusätzlichzudenFolgen
derDeliktshandlungauchnochmiteinemausländischenRechtssystemkonfrontiertwerden.Dabei
mussbetontwerden,dassdiemeistenRechtsordnungenderWelteinDeliktsrechtkennen,dasGe-
schädigtenbeieinerrechtswidrigenVerletzungihrerRechteSchadensersatzzuspricht.Geschädigte
sindalsonichtschutzlosgestellt,weilsiesichnichtderdeutschenRechtsordnungbedienenkönnen.

Selbstwenn (inderEUundauchaußerhalb) inAusnahmefällendeutschesRecht zurAnwendung
käme, wäre eine Inanspruchnahme, für einen durch einen Dritten verursachten Schaden, nach deut-
schemHaftungsrechtnichtmöglich.DennimdeutschenRechtistnurderjenige,derselbstvorsätzlich
oderfahrlässigeinevertraglichePflichtverletzt(§§280ff.BGB)oderdurcheinedeliktischeHandlung
einenSchadenverursacht(§§823ff.BGB),zumSchadensersatzverpflichtet.Ausnahmsweisekann
über § 278 und § 831 BGB auch ein anderer als der eigentliche Schädiger als Erfüllungs- oder Ver-
richtungsgehilfe für einen Schaden in Anspruch genommen werden. Dabei wird innerhalb einer Liefer-
ketteeinZuliefereraberregelmäßignichtalsErfüllungs-oderVerrichtungsgehilfedesHerstellersoder
Händlersanzusehensein.DieseVerschuldenshaftungbildetdieBasisdesdeutschenHaftungsrechts
undverhinderteineVerantwortlichkeitfüreinenSchaden,aufdeneinePersonoder–wieimKontext
desvorliegendenGutachtensrelevant–einUnternehmenkeinenEinflusshatte.

Auch das Verschulden von Tochtergesellschaften kann gesellschaftsrechtlich nicht ohne Weiteres 
der Muttergesellschaft zugerechnet werden. Juristische Personen – hier: Mutter- und Tochtergesell-
schaft –stehensichhinsichtlich ihrerRechteundPflichten im Innen-undAußenverhältnisgrund-
sätzlichwieDrittegegenüber(Trennungsprinzip).EinekonzernweiteDurchgriffshaftungistdahernur
ganz ausnahmsweise möglich.

Diese rechtliche Beurteilung wird auch durch das LkSG nicht geändert. Das LkSG hat eine Besonder-
heit imVergleichmitanderengrundrechtsschützendenRegelwerken.Esfindet sichdarin–selbst
für innerstaatliche Fälle – keine eigene zivilrechtliche Haftungsnorm. Darin unterscheidet es sich
auchvomRichtlinienentwurfderEU-KommissionzurCSDDD (vgl.Kap.5.2.2.3).WenndasOrgan
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einesUnternehmens,das(wegenderMitarbeiterzahl)andasSorgfaltspflichtengesetzgebundenist,
gegendasLkSGverstößt, haftet esnachdemWillendesGesetzgebersnicht in stärkeremMaße
fürSchadensersatz,alsesdasschonzuvorgetanhat.DasGleichegiltfürdie(Außen-)Haftungdes
Unternehmens.AuchdasUnternehmensollnichtweitergehendhaften,alsesdasschonnachbis-
herigemRechtgetanhat.StattdessenhatdasUnternehmendurchdasGesetzeinePrüfungs-und
Berichtspflicht auferlegt bekommen. Verstöße dagegen sind Ordnungswidrigkeiten, die mit Buß-
geldernundweiterenSanktionenwiedemAusschlussvonöffentlichenVergabeverfahrengeahndet
werdenkönnen(vgl.Kap.5.3).

5.2.2.2	Schutzpflichten	auch	im	Ausland?

Zusätzlich können, wie unter 5.2.1 dargestellt, die Unternehmen über die Schutzpflichtenfunktion
verpflichtetwerden:UnterdiezweiteKategoriederWirkungderMenschenrechtegegenüberUnter-
nehmenfallendiesog.Schutzpflichten.DanachistderStaatverpflichtet,AngriffeeinerPrivatperson
odereinesUnternehmensgegenanderePersonenabzuwehren,umdieMenschenrechtsgarantien
derOpferzuschützen.WiederStaatdiesrealisiert,liegtinseinemweitenGestaltungsspielraum,der
vonHinweisenundEmpfehlungenbishinzuordnungs-odergarstrafrechtlichenSanktionenreicht.
DieserSpielraumistdurchdasPrinzipderVerhältnismäßigkeitbegrenzt.DerStaatdarfdurchseine
Maßnahmen (oderauchdurchseinUnterlassen)nichtwenigerschützenalszwingenderforderlich
(Untermaßverbot),aberauchnichtmitseinenSchutzmaßnahmenüberdasZielhinausgehen(Über-
maßverbot).Diesesistdaranzumessen,obdieMaßnahme(oderdasUnterlassen)desStaatesge-
eignetunderforderlichist,dasSchutzzielzuerreichen.InderRegeltastetsichder(deutscheund
europäische)GesetzgeberandieGrenzezunächstdesUntermaßverbotesheran.

Grundrechte sind als Abwehrrechte nach der Rechtsprechung des BVerfG und des BVerwG im
 Ausland unbeschränkt anwendbar. Soweit deutsche Behörden im Ausland Grundrechte deutscher 
oder ausländischer Personen beschränken, sind sie an die deutschen Grundrechte gebunden. 
DifferenzierteristdieFragezubeantworten,obdieGrundrechtedanebenauchalsSchutzpflichten
im Ausland  Wirkung entfalten. Das BVerwG nimmt dieses grundsätzlich an. Das BVerfG hat in sei-
nemKlimaschutz-UrteildieGeltungderSchutzpflichtenimAuslandzumindestfürdenkbarerachtet.
AusgehendvonArt.1Abs.3GGsolleinederartigeSchutzpflichtbestehen,wenneinausreichen-
der Anknüpfungspunkt zumdeutschenStaat vorliegt. ImKlimaschutz-Urteil zog dasBVerfG eine
Schutzpflichtverletzung in Betracht, weil die zumKlimawandel beitragenden Emissionen zum Teil
auch vom deutschen Staatsgebiet ausgingen. Bei den Lieferketten ist der Bezug zum deutschen 
Staatschwierigerzubegründen,dadieMenschenrechts-undUmweltrechtsverletzungenvorrangig
von auslän dischen Zulieferern verursacht werden, die im Ausland sitzen. Eine kausale Zuordnung und 
damiteinBezugistalleindurchdasArgumentdenkbar,dassdiedeutschenUnternehmenZulieferern
Aufträgeerteilen,obwohlihnendiemenschenrechtswidrigenArbeitsbedingungenoderUmweltschä-
digungen dort bekannt sind oder zumindest bekannt sein sollten. Bezüglich des Inhalts von Schutz-
pflichtenkommendemStaaterheblicheSpielräumezu.Erkanngrundsätzlichselbstentscheiden,
wieerseinePflichtenerfüllt,solangediegetroffenenMaßnahmennichtoffensichtlichungeeignetoder
völlig unzulänglich sind oder erheblich hinter dem Schutzziel zurückbleiben. Im Falle der Lieferketten 
genügt der Staat seiner Schutzpflicht, wenn er demUnternehmen gesetzlich eine Sorgfalts- und
Überwachungspflicht auferlegt. Weitergehende Handlungspflichten, insbesondere gegenüber den
ausländischenUnternehmen,könnendenSchutzpflichtennichtentnommenwerden,dadiesevölker-
rechtlichnichtzulässigsind.GegebenenfallskanneinePflichtentnommenwerden,dieStaatender
ZuliefererbeiderUmsetzungvonarbeits-undumweltrechtlichenStandardszuunterstützen,soweit
diese hierzu bereit sind.



100 Chancen,HerausforderungenundGrenzenvonSorgfaltspflichtenregelungen

Der(europäische)GesetzgeberhatzunächstmitEmpfehlungengearbeitet.Sohaterbereits2016durch
dieRichtlinie2014/95/EU (CSR-RL)gefordert,dasssichereundmenschenrechtskonformeArbeits-
bedingungen für ausländische Tochter- und Zulieferbetriebe der (europäischen) Wirtschaft zwingend 
erforderlichsind.DieCSR-RListAusdruckeinesgesamteuropäischenZieles,einenachhaltigeUnter-
nehmenspolitikzufördern.InDeutschlandwurdedieseRichtlinieinden§§289b,289csowie§§315b,
315cHandelsgesetzbuch(HGB)umgesetzt.AlleKapitalgesellschaften(bzw.Konzerne)mitmehrals
500Mitarbeiternmüssen seitdem eine „nichtfinanzielle“ Erklärung abgeben. Darinmuss öffentlich
überkonzernweiteMaßnahmenzumUmweltschutz,zumArbeitnehmerschutz,zumsozialenEngage-
ment,zurAchtungderMenschenrechteundzurBekämpfungvonKorruptionundBestechungAus-
kunftgegebenwerden.HierdurchwurdeeinausschließlichsozialerundgesellschaftlicherHandlungs-
druckgeschaffen,nichtjedocheinrechtlicher.ZumTeilhabenUnternehmentrotzdem–überwiegend
aus „Imagegründen“ und oftmals ohne rechtliches Erfordernis – bei  Schadensfällen millionenschwere 
Opferentschädigungengezahlt.

MitdemLkSGsteigertderdeutscheGesetzgebernundieRegelungsintensität in§§23,24LkSG,
indemereinZwangsgeldundBußgeldvorschrifteneingeführthat.

5.2.2.3	Die	Frage	der	Haftung	im	europäischen	Richtlinienentwurf	CSDDD

DereuropäischeGesetzgebergreift imRichtlinienentwurfderEU-KommissionüberdieSorgfalts-
pflichtenvonUnternehmen (CSDDD)SanktionsregelungenaufundgehtnocheinenSchrittweiter
alsdasLkSG,indemderEntwurferstmalsinArt.22einezivilrechtlicheHaftungfürUnternehmenauf
Schadensersatzbei VerstößengegenSorgfaltspflichten statuiert.Konkret haftendie vomAnwen-
dungsbereichdesRL-VorschlagserfasstenUnternehmen(vgl.Art.2und3aRL-Vorschlag),sofernein
VerstoßgegendieinArt.7und8desRL-VorschlagsstatuiertenDue-Diligence-Pflichten(Sorgfalts-
pflichten)vorliegtundinfolgedesseneinSchadeneintritt.UmeinAusufernderHaftungzubegrenzen,
isteine–dieHaftungauslösende–Sorgfaltspflichtverletzungnurdannanzunehmen,wenneinUnter-
nehmen es versäumt, angemesseneMaßnahmen zur Erfüllung seiner unternehmerischenSorgfalt
vorzunehmen.DerAbnehmerhaftetalsonichtfürjedenSchaden,denseineLieferantenz.B.beiihren
Arbeitnehmernverursachen,sondern fürdieVernachlässigungseinerBemühenspflicht.Wenndas
Unternehmenaufzeigenkann,dassesz.B.aufgrundvonHinweisentätiggewordenist,etwadurch
gezielteUnterstützungseinesLieferanten,durch InvestitionenoderdurcheigeneLieferantenaudits
etc.(Art.22Abs.2),dannistesseinerBemühenspflichtzunächsteinmalnachgekommen.

EineweitereBegrenzungderHaftung istdarinzusehen,dassUnternehmennur fürvorhersehbare
Schädenhaften.Für indirekteLieferanten istnachArt.22Abs.2keineHaftungvorgesehen,wenn
UnternehmensicheinevertraglicheZusicherungvon ihrendirektenLieferanteneinholen, inderdie
Einhaltungder Sorgfaltspflichten und erforderlichenfalls die Einführung einesPräventionsplans zu-
gesichert wird und weiterhin vereinbart wird, dass der direkte Lieferant das Gleiche wiederum von 
seinen direkten Lieferanten einfordern wird, sodass eine Vertragskaskade entsteht.85Undzusätzlich
mussderAbnehmergeeigneteMaßnahmenzurÜberprüfungderEinhaltungumsetzen;insbesondere
kannerdazuZertifizierungssystemeoderBrancheninitiativennutzen(Art.7,Abs.4).86DerHaftungs-
ausschluss tritt nicht ein, wenn es in dem Einzelfall unangemessen gewesen war, zu erwarten, dass 

85 DieVerhandlungspositiondesRatesist,dasseineHaftungfürindirekteLieferantengrundsätzlichausgeschlossen
sein soll.

86 InArt.7Abs.4siehtderEntwurfderCSDDDvor,dassdieKostenfüreineÜberprüfung/ZertifizierungbeiKMUsvon
den Abnehmern zu tragen sind.
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dieMaßnahmengreifen.Eshandelt sichdamit imKommissionsvorschlagumeine eingeschränkte
safe harbour-Regelung,ohnedassallerdingskonkretisiertwird,welcheAnforderungenandieZertifi-
zierungen zu stellen wären.

Verschärftwird indesdieHaftungderUnternehmensorgane,daauchdievonderUnternehmens-
leitungzuerfüllendenPflichteninBezugaufdieordnungsgemäßeGeschäftsführungerweitertwerden.
So fordert der Entwurf vom Geschäftsführer und dem Vorstand, kurz-, mittel- und langfristig die Folgen 
zu berücksichtigen, die ihre Entscheidungen auf die Nachhaltigkeit ihrer Geschäftstätigkeiten, ein-
schließlichMenschenrechten,Klimawandel undUmweltfolgen, haben.DieAnspruchsgrundlage für
dieHaftungfindetsichindenallgemeinennationalenRegelungenzurOrganhaftung,inDeutschland
insbesondere§93AktGund§43GmbHG.

DiezivilrechtlicheHaftung istgem.demRL-Vorschlagzwingend.SolltederEntwurfverabschiedet
werden,mussderdeutscheGesetzgeberdieseHaftungindasZivilrechtaufnehmenundinseinenRe-
gelungenzuminternationalenPrivatrechtsicherstellen,dassdieAnspruchsgrundlagefürdieHaftung
auchAnwendungfindet.EinenGestaltungsspielraumverbleibtdemdeutschenGesetzgeberbeider
prozessualentscheidendenFrage,werdieBeweislastdafürträgt,dasseineunternehmerischeMaß-
nahmeimEinzelfallnichtangemessenwarunddahereinhaftungsbegründenderSorgfaltspflichtver-
stoßvorliegt.DerdeutscheGesetzgeberkannesentwederbeiderüblichenBeweislastverteilungim
deutschenZivilprozessbelassen,wonachdieBeweislastbeimKlägerliegt,odersichfüreineBeweis-
lastumkehrentscheiden.GrundsätzlichwirdsichausderSchutzpflichtkeineVorgabeandenGesetz-
geber zur Beweislastumkehr entnehmen lassen. Jedoch könnte hier argumentiert werden, dass bei 
derüblichenBeweislastverteilungesdemKlägerkaummöglichseinwird,dieserBeweislastgerecht
zuwerden.DennderKlägerwirdkeinpositivesWissenumdieVorkehrungenundProzessehaben,
dieeinUnternehmenmitseinenLieferantenhat.DerKlägerhatkeinenEinblickindasunternehmens-
interneSystemunddieAusgestaltungderGeschäftsbeziehungenzudenLieferanten;erweißnicht,
welche Bemühungen das Unternehmen zur Umsetzung der Sorgfaltspflichten unternommen hat.
DadurchkönntedieUmsetzungdesHaftungsanspruchspraktischausgehobenwerden.Demsteht
auch nicht entgegen, dass die geschädigte Person denSorgfaltspflichtverstoß bei der Aufsichts-
stelle anzeigen kann, die zwingend der Anzeige nachgehen muss. Denn zum einen kann die Behörde 
fälschlichzumSchlusskommen,eslägekeinSorgfaltspflichtverstoßvor.Zumanderenfolgtausder
UntersuchungspflichtderBehördenichtzwingend,dassdiegeschädigtePersoneinAkteneinsichts-
rechthat.InsoweitwürdederGesetzgeberseinerSchutzpflichtnichtgerecht,daereinenzugeringen
Schutzanbietet.DieserSchutzpflichtkommtderGesetzgeberehernach,wennerübereineBeweis-
lastumkehrimFalleinerKlagedasUnternehmenverpflichtet,nachweisbarzudokumentieren,welche
konkretenMaßnahmenesimEinzelnengetroffenhat.DieseswäredemUnternehmenauchzumutbar,
da einederartigeDokumentationspflicht ja ohnehingegenüberderAufsichtsbehördebesteht und
imRahmenderRisikomanagementinstrumenteeingerichtetwerdenmuss(vgl.Kap.5.1).Vordiesem
Hintergrunderscheintdaher eineBeweislastumkehrbei dermitgliedstaatlichenAusgestaltungder
zivilrechtlichenHaftungnachdemeuropäischenEntwurfalssinnvoll.

OffenbleibtbeiderCSDDDdieinternationalegerichtlicheZuständigkeit,wenneineNicht-EU-Gesell-
schaft,dievomAnwendungsbereichdesRL-Entwurfserfasstist,schädigt.Hieristzuprüfen,obdas
angerufene Gericht eines Mitgliedstaates für die Schadenersatzklage überhaupt zuständig ist. Wird 
einzuständigesGerichteinesNicht-EU-Staatesangerufen,kommendie (inUmsetzungderfinalen
Richtlinieergangenen)HaftungsregelungennurdannzurAnwendung,wenndasKollisionsrechtdes
ForumstaatesdasRechteinesMitgliedstaatesfüranwendbarerklärt.
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5.2.3	 Umweltbezogene	Sorgfaltspflichten:	Was	ist	rechtlich	in	der	CSDDD	möglich?

UmweltbezogeneSorgfaltspflichtenweisengegenübermenschenrechtsbezogenenSorgfaltspflichten
zweiBesonderheitenauf,dieimHinblickaufdieFortentwicklungderSorgfaltspflichtenverantwortung
zu beachten sind. Zunächst ist hervorzuheben, dass umweltrechtliche Sorgfaltspflichten an Vor-
sorgemaßnahmenanknüpfen,dieinvölkerrechtlichenAbkommennurseltenkonkretisiertsind.Inder
RegelkonkretisiertsichdieSorgfaltspflichtdesUnternehmenserstdurchdiestaatlicheUmsetzung
dervölkerrechtlichenZielvereinbarung.Obundwieeresumsetzt,liegtimErmessenjedenStaates.
Daher sind den Vorstellungen, Lieferkettenansätze zu einem Schlüssel zur Durchsetzung zahlreicher 
internationalerUmweltabkommenzuentwickeln,bereitsmethodischGrenzengesetzt.Sokannder
StaatdesZulieferbetriebsseineVorsorgepflichtenandersalsderEmpfängerstaatumgesetzthaben.
IndiesemFallkanndieUmsetzungimEmpfangsstaatnichtalsMaßstabfürdieKonkretisierungder
völkerrechtlichenVerpflichtunggenommenwerden.

ZudemweistdieDurchsetzungumweltbezogenerSorgfaltspflichtendieBesonderheitimHaftungs-
recht aus, dass angesichts der wohl fortbestehenden Beweislastregelung die geschädigte Person 
nachweisenmuss,dassdiekonkreteSchädigungineinemkausalenZusammenhangmitderHand-
lungdesUnternehmensbzw.desZuliefererssteht.DasreduzierterheblichdieSchadensfälle,wenn
SchädenmultikausaleUmweltursachenhabenoderdurcheineVielzahlvonBetriebenverursachtsein
können. Das ist in der Landwirtschaft von besonderer Bedeutung. Denn viele der landwirtschaftlich 
(mit)bedingtenUmweltwirkungen(wiebspw.NitratbelastungdesGrundwassers)können(a)aufgrund
räumlicherDiffusionnichtaufeineneinzelnenVerursacher(Betrieb)zurückgeführtwerdenund(b)aus 
Produktionsweisen von vor etlichen Jahren entstanden sein und dann nicht den heutigen  Produzenten 
angelastet werden. 

5.2.4 Fazit

Menschenrechte verpflichten rechtlich zunächst ausschließlich die Staaten, die die menschen-
rechtlichen Abkommen unterzeichnet haben. Private Unternehmen können aber zur Achtung der
 Menschenrechte über die sog. mittelbare Drittwirkung der Menschenrechte und über die Schutz-
pflichtenfunktionverpflichtetwerden.AllerdingskönnendeutscheUnternehmennachderbisherigen
eindeutigenRechtslageregelmäßignichtfürausländischeSchadensfälleandererUnternehmen(ihrer
Lieferanten)undauchnicht fürdasHandeln ihrerTochtergesellschaftenhaftbar gemacht werden.
Das LkSG ändert diese Situation nicht. Vielmehr implementiert das LkSG eine Bemühens- und 
Dokumentationspflicht.

VerstößedagegensindmitSanktionsdrohungen(Bußgelder,AusschlussvonöffentlichenVergabe-
verfahren)belegt.EinezivilrechtlicheHaftungfürentstandeneSchädenhatderdeutscheGesetz-
geber aber abgelehnt. Die Steuerungswirkung des LkSGwird durch das Fehlen einer Haftungs-
regelungbegrenzt.SowohlwegenderHöhederGeldbußenalsauchwegendergesellschaftlichen
Diskreditierung des Unternehmens durch die staatliche Feststellung einerMissachtung derMen-
schenrechts- undUmweltstandards ist davon auszugehen, dass dieUnternehmen ihre Sorgfalts-
pflichtengleichwohlernstnehmenwerden.

DerEntwurfderCSDDDsiehthingegeneinezivilrechtlicheHaftungmitAnspruchaufSchadensersatz
vor(§22).Diesetrittdannein,wenneinVerstoßgegenSorgfaltspflichtenvorliegtundinfolgedessen
einSchadenentsteht.AllerdingsisteineHaftungauslösendeSorgfaltspflichtverletzungnurdannan-
zunehmen,wenneinUnternehmenkeineangemessenenMaßnahmenzurErfüllungseinerunterneh-
merischenSorgfaltergriffenhatundwennderSchadenvorhersehbarwar.FürindirekteLieferantenist
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keineHaftungvorgesehen,wennUnternehmensicheinevertraglicheZusicherungvonihrendirekten
Lieferanteneinholen,inderdieEinhaltungderSorgfaltspflichtenunderforderlichenfallseinPräven-
tionsplan zugesichert wird und weiterhin zugesichert wird, dass der direkte Lieferant das Gleiche 
 wiederum von seinen direkten Lieferanten einfordern wird, sodass eine Vertragskaskade entsteht. 
Eine zusätzliche Bedingung sind weitere Überprüfungsmaßnahmen, insbesondere Zertifizierungs-
systeme oder Brancheninitiativen.

AußerdemerweitertderEntwurfderCSDDDimVergleichzumLkSGdenAnwendungsbereichder
unternehmerischenSorgfaltspflichtenüberArbeits-undMenschenrechtsschutzhinausaufzentrale
UmweltthemenwiedenKlima-undBiodiversitätsschutz.HiersindVerschuldens-undKausalitäts-
fragen noch schwieriger zu beantworten.

NachEinschätzungdesWBAEliegtdieSchwachstellesowohlimOrdnungswidrigkeitenrechtalsauch
beiderzivilrechtlichenHaftungimnotwendigenNachweisdesVerschuldensdurchdenKlägerbzw.
dieKlägerin.EinzelneBetroffenewerdenregelmäßignichtinderLagesein,europäischenBehörden
Beweisevorzulegen.DeshalbwirdesbeiderBeweiserhebungzentralaufdieBehördenderHandels-
partner undaufGewerkschaftenund zivilgesellschaftlicheOrganisationen ankommen,wennnicht
noch im weiteren Gesetzgebungsprozess eine Beweislastumkehr vorgesehen wird. Letzteres könnte 
derdeutscheGesetzgeberbeiderUmsetzungderCSDDD-Richtlinievornehmen.

WeiterhinistbeimCSDDD-Entwurfder(eingeschränkte)AusschlusseinerHaftungderAbnehmerfür
den Fall vertraglicher Zusicherungen entlang der Wertschöpfungskette, kombiniert mit der Nutzung 
vonZertifizierungssystemenbzw.Brancheninitiativen,vorgesehen.HierfehltesaneinerKonkretisie-
rung,welcheSystemegeeignetseinkönnten(vgl.Kap.5.1.2).

5.3	 	Administrative	Perspektive:	Staatliche	Umsetzung	der	 
Sorgfaltspflichtenregelung

ZentraleAnforderungenaneineguteRegierungsführungsind(Kühn2021):

 ● Regelungensolltentatsächlichdiebeabsichtigte(Lenkungs-)Wirkunghaben,
 ● sie sollten unbeabsichtigte (Neben-)Wirkungen weitestgehend vermeiden und
 ● sie sollten praktikabel sein, d. h., dass sie vomAdressatenkreis verstanden und effizient um-

gesetzt werden können.

Kapitel 5.3 beschäftigt sich vor demHintergrund der Forschung zu guter Regierungsführungmit
dem letztgenannten Punkt. Unternehmerische Sorgfaltspflichten, die aus den unterschiedlichen
Regelungenhervorgehen,führenzueinerstärkerenUnternehmens-Behörden-Interaktion.Eineeffek-
tive und effizienteUmsetzungder auferlegtenSorgfaltspflichten ist zudemvonderAusgestaltung
der staatlichen Unterstützungs- und Kontrollmaßnahmen abhängig. Damit spielt eine funktions-
fähigeinstitutionelleAusgestaltungdesgesamtenProzessesderUmsetzungundderKontrolleander
SchnittstellevonUnternehmenundBehördeneinezentraleRolle.VordiesemHintergrundwerdenin
diesemKapitelfolgendeThemennäherbetrachtet:Umsetzung(FestlegungderzuständigenBehörde,
staatliche Unterstützungsmaßnahmen für die Unternehmen), Kontrolle, Möglichkeiten innovativer
technologischerHilfsmittel,AnreizsetzungsowiedieÜberprüfungunddasMonitoringderGesetze.
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5.3.1 Umsetzung

InderAnwendungderSorgfaltspflichtenregelungenwirdnebendenUnternehmen,diedieseumsetzen
müssen,auchdemStaateinewichtigeRollezugewiesen,dadiesernichtnurdieRegelnderUmset-
zungfestlegt,sondernauchUnterstützungsleistungenanbietetundletztlichfürdieKontrollezuständig
ist.VordemHintergrundeineralssteigendwahrgenommenenBürokratielastvielerUnternehmen,die
dazuführt,dasseinerheblicherTeilderUnternehmensichnichtzurvollständigenUmsetzungaller
gesetzlicherAnforderungeninderLagesieht(Röhl2020:18),kommtderUmsetzungvonGesetzen
einewichtigeRollezu.

5.3.1.1 Zuständige Behörde

DieEinführungderverschiedenenneuenSorgfaltspflichtenregelungeneröffneteinFeldfürbehörd-
lichesHandeln,fürdasesaufgrundderNeuheitderAufgabenstellungenkeinezuständigeBehörde
gab.IneinemsolchenFallkannderGesetzgeberentwedereineneueBundesbehördeschaffenoder
dieAufgabenderKontrolle,DurchsetzungundSanktionierungauf eineodermehrerebestehende
Institutionen verteilen.

ImFallederSorgfaltspflichtenregelungenhatsichDeutschlandfürletztereVarianteentschiedenund
dabeifestgelegt,dassjenachGesetzunterschiedlicheBundesbehördenzuständigsind:

Regelung Behörde

EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie 
(RED(Renewable Energy Directive))

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

EU-Holzhandelsverordnung(EUTR) Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

EU-Verordnungzuillegaler,unregulierter 
undungemeldeterFischerei(IUU)

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

EU-Konfliktmineralienverordnung DeutscheKontrollstelleEU-Sorgfaltspflichtenin
Rohstofflieferketten(DEKSOR)beiderBundesanstaltfür
GeowissenschaftenundRohstoffe(BGR)

Deutsches LkSG (perspektivisch CSDDD) Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrollen (BAFA)

EU-Verordnungzuentwaldungsfreien 
Lieferketten(EUDR)

BundesanstaltfürLandwirtschaftundErnährung(BLE)+
Zoll

Tabelle 5.2:  Verantwortliche deutsche Behörde für unterschiedliche Sorgfaltspflichten-
regelungen bzw. Nachhaltigkeitsregelungen in internationalen Lieferketten

DieZuständigkeitfürdieKontrolle,DurchsetzungundSanktionierungderSorgfaltspflichtenimLkSG
liegtbeimBAFA,daseineBundesbehörde imGeschäftsbereichdesBMWKist.DieAufgabender
BAFAumfasstenbisherschwerpunktmäßigdieAusfuhrkontrolle(u.a.EntscheidungenüberExport-
anträge fürRüstungsgüter oder dieUmsetzung vonEmbargobeschlüssen), dieDurchführung von
Einfuhrregelungen, verschiedene Aufgaben im Bereich „Energie“, wie z. B. die Förderung von 
Energieeffizienzmaßnahmen,dieWirtschafts-undMittelstandsförderung,aberauchdieAbschluss

Quelle: Eigene Zusammenstellung.
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prüferaufsicht über Wirtschaftsprüfer (Abschlussprüferaufsichtsstelle). Zur Umsetzung des LkSG
gründete die BAFA eine neue Abteilung und hat ca. 100 neue Stellen für die Erfüllung dieser neuen 
Aufgabe eingeplant.87

FürdiePrüfungderEinhaltungdersektoralenSorgfaltspflichtengemäßderEU-Verordnungzuent-
waldungsfreienLieferkettenistdieBLEzuständig,wiebereitsfürdieNachhaltigkeitszertifizierungvon
BiokraftstoffennachRED,dieEU-HolzhandelsverordnungsowiedieEU-Verordnungzuillegaler,un-
regulierterundungemeldeterFischerei(vgl.Tab.5.2).DieBLEistalsrechtlichselbstständigeAnstalt
dem BMEL zugeordnet und verfolgt vielfältige Aufgaben vor allem im Bereich der Landwirtschaft.88 
Soistsiebspw.MarktordnungsstelleimBereichderEU-Agrarmarkt-undAußenhandelsregelungen,
Genehmigungsstelle für den grenzüberschreitenden Waren- und Dienstleistungsverkehr, Durchset-
zungsbehördederEU-RichtliniezumVerbotunlautererHandelspraktikenundhatKontroll-undZerti-
fizierungsaufgabenimBereichnachwachsenderRohstoffe.MitBlickaufdieweiterenAufgabenfelder
derBLE imBereichderSorgfaltspflichtenundZertifizierungenkann fürdieEUDRaufbestehende
Expertise aufgebaut werden.

FürdieweiteresektoraleSorgfaltspflichtmitBezugaufKonfliktmineralienistmitderBundesanstalt
fürGeowissenschaftenundRohstoffe(BGR)einetechnisch-wissenschaftlicheBundesoberbehörde
imGeschäftsbereichdesBMWKzuständig(s.Annex2fürmehrInformationenzurKonfliktmineralien-
verordnung). Inhaltlich fallen u. a. Energierohstoffe undmineralischeRohstoffe,Grundwasser und
Boden und die Nutzung des tieferen geologischen Untergrunds in ihren Themenbereich. Für die
DurchführungderEU-VerordnungwurdedieDeutscheKontrollstelleEU-Sorgfaltspflichten inRoh-
stofflieferketten(DESKOR)alsTeilderBGRgebildet.89

DasmöglicheVerbotvonWarenausZwangsarbeitwirdaktuell(StandOktober2023)nochinderEU
verhandelt.GemäßVerordnungsvorschlagderEuropäischenKommission ist für dieDurchführung
neben demZoll auch eine zuständige kompetenteBehörde der jeweiligenMitgliedstaaten vorge-
sehen.90 Da diese Verordnung horizontal ansetzt und perspektivisch demnach viele unterschiedliche 
Sektorenbetrifft,wäreu.U.eineAnbindungandasBAFAdenkbar.

Die Aufzählung der unterschiedlichen, zuständigen Behörden deutet unmittelbar auf ein mögliches 
Problemhin.DaUnternehmenderAgrar-undErnährungsbranchevonmehrerenSorgfaltspflichten-
ansätzen(LkSG,EUDR,VO-VorschlagzuZwangsarbeit,RED)betroffenseinkönnen,istdieGefahr
groß, dass sie in derUmsetzungmit unterschiedlichenAnforderungen konfrontiertwerden,wenn
dieBehördenihrVorgehennichtaufeinanderabgestimmthaben.DieUmsetzungderverschiedenen
SorgfaltspflichtenistfürdieUnternehmeneinfacher,wenneseinheitlicheInformationserfordernisse
undDatenaufnahmen(Online-Eingabemaskeetc.)gibtundwennesgemeinsamebzw.abgestimmte
KontrollenundeinheitlicheAnerkennungenvonZertifizierungengibt.

Diese Anforderungen könnten durch eine einheitliche (neue) Bundesbehörde einfacher umgesetzt 
werden,weileinebehördeninterneAbstimmungderUmsetzungsanforderungeneinfacheristalsein
Austausch zwischen unterschiedlichen Behörden, die zudem noch unterschiedlichen Ministerien zu-
geordnet sind.

87 https://www.bafa.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Bundesamt/2022_16_borna.html?nn=1469182
88 Daneben fallen weiterhin Aufgaben in den Bereichen Ernährung und Lebensmittel, ländliche Entwicklung, Fischerei, 

Klima und Energie und Dienstleistungen in die Verantwortung der BLE; https://www.ble.de/DE/BLE/Aufgaben/
aufgaben_node.html.

89 https://www.bgr.bund.de/DE/Gemeinsames/UeberUns/DEKSOR/DEKSOR_node.html
90 https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2022-09/COM-2022-453_en.pdf 

https://www.bafa.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Bundesamt/2022_16_borna.html?nn=1469182
https://www.ble.de/DE/BLE/Aufgaben/aufgaben_node.html
https://www.ble.de/DE/BLE/Aufgaben/aufgaben_node.html
https://www.bgr.bund.de/DE/Gemeinsames/UeberUns/DEKSOR/DEKSOR_node.html 
https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2022-09/COM-2022-453_en.pdf
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Deutschland hat sich gleichwohl für eine Zuweisung auf mehrere Bundesbehörden entschieden – 
möglicherweiseauspragmatischenGründen,z.B.aufgrundderschnellerenUmsetzungundmög-
licherPfadabhängigkeiten,dadieBLEbereitsfürdieEUTRunddieZertifizierungenbeiREDzuständig
ist. Dies erleichtert sicherlich die Einrichtung der zuständigen Stellen, erschwert aber nach allen Erfah-
rungen aus der Verwaltungsführung die Abstimmung der Tätigkeiten und das abgestimmte Auf treten 
gegenüberdenUnternehmen,dievonmehrerenderRegelungenbetroffensind.Umsowichtigersind
eine gezielte Abstimmung und der Erfahrungsaustausch zwischen den Behörden.

Eine solcheAbstimmungder verschiedenenBundesbehörden ist nachKenntnisdesBeiratesaus
 Gesprächen bisher allerdings kaum erfolgt, sondern nur für die Zukunft angedacht. Es wäre aber 
wichtig, dass eine gute Abstimmung zwischen den zuständigen Behörden erfolgt und zumindest 
 innerhalb der einzelnen Behörde mit einheitlichen Anforderungen gearbeitet wird.

NebenderbesserenVernetzungistzufragen,welcheKompetenzendieverschiedenenBundesbe-
hördenaufdemjeweiligenGebietaufweisen.SoverlangtdieÜberwachungdesLkSGvertiefteKennt-
nissezudenjeweiligenLändermärktenundihrensozialenBedingungenundübergreifendzuFragen
des Menschenrechts- und Arbeitsschutzes – Gebiete, mit denen sich das BAFA in der Vergangenheit, 
soweitersichtlich,nichtbeschäftigthat.SolltedieCSDDDmitKlimaschutzundBiodiversitätzwei
komplexeGebietedesUmweltrechtsaufnehmen,dannwäredasSpektrumdernotwendigenKom-
petenzen noch erheblich breiter.

Es ist ein bekanntes „Bürokratiegesetz“, dass Ministerien und nachgelagerte Behörden einem Anreiz 
unterliegen,ihreKompetenzenauszubauenundihrPersonalaufzustocken.Verwaltungsinstitutionen
strebenintrinsischnacheinerErhöhungihresBudgetsundihresPersonals,dabeidesalsMaßvon
MachtundEinflussangesehenwird(Niskanen1971).Entsprechendisteswenigverwunderlich,dass
dieverschiedenenzuständigenMinisterienjeweilsBehördeninihremeigenenZuständigkeitsbereich
mitderUmsetzungbeauftragthaben.Deshalbwäreesaberumsowichtiger,dassdieRegelungen
konsequentabgestimmtwerden.NachhaltigkeitspolitikistheuteinallerRegelquerschnittsorientiert
undbetrifftverschiedeneMinisterienderRegierung(WBAE2020).EinekonsequenteVernetzungüber
gemeinsameArbeitsgruppenundProjekteistdaherauchaufderEbenedernachgelagertenBundes-
behörden sicherzustellen und verlangt neue Formen der Querschnittsorganisation. Zudem ist der 
KompetenzaufbauindiesemneuenFeldzufördern.

5.3.1.2	Unterstützungsmaßnahmen	für	Unternehmen

Beratung und Information
DerStaatbzw.diezuständigenBehördenkönnendurchdieBereitstellungvonInformationendieUn-
ternehmenbeiderUmsetzungderSorgfaltspflichtenregelungenunterstützen.Diesistinsbesondere
relevantfürkleinereUnternehmen,dieimVergleichzugroßenUnternehmeninderRegelüberkeine
bestehenden Nachhaltigkeitsabteilungen und entsprechender Expertise verfügen.

In diesemZusammenhang ist derHelpdeskWirtschaft &Menschenrechte zu nennen. Bereits im
Rahmen desNationalen AktionsplansWirtschaft undMenschenrechtewurde der HelpdeskWirt-
schaft&Menschenrechteeingerichtet,alsozunächstunabhängigvondenjetztverabschiedetenoder
inPlanungbefindlichenSorgfaltspflichtenregelungen.DerHelpdeskWirtschaft&Menschenrechteist
seit2017TeilderAgenturWirtschaftundEntwicklung,die2016imAuftragdesBundesministeriums
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung eingerichtet wurde und hauptsächlich von 
DEG Impulse, Tochtergesellschaft der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), 
getragen wird. Die Agentur Wirtschaft und Entwicklung versteht sich als „zentraler Ansprechpartner 
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für Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten in der Entwicklungszusammenarbeit“.91 Neben der Agrar- 
undErnährungsbranchenimmtinsbesonderedieEnergiebranchedieseskostenloseUnterstützungs-
angebot der Bundesregierung wahr.92DerHelpdeskWirtschaft&Menschenrechtekonzentriertsich
aufmenschenrechtsbezogene Sorgfaltspflichten und hat in diesemBereich bereits umfangreiche
Informationenund(individuelle)Beratungsangeboteentwickelt,diesichmittlerweilekonkretanUnter-
nehmenrichten,dieentwederdirektoderalsZuliefererindirektvomdeutschenLkSGbetroffensind.
Er richtet sich auch an KMUs, die unabhängig davonmenschenrechtliche Sorgfaltspflichten um-
setzen.93SeitInkrafttretendesdeutschenLkSGhabensichdabeidieAnfragenvonUnternehmens-
seiteandenHelpdeskumrund30%imVergleichzumVorjahrgesteigert.

Inzwischen ist der Helpdesk zu einem wichtigen Kompetenzzentrum gewachsen, das neben der
Erst-undVerweisberatungeinzelnerUnternehmenvorallemdieverfassteWirtschaftwieWirtschafts-
kammernundVerbändealswichtigeMultiplikatorenberätundschult.Schulungenfindennichtnur
imInland,sondernbspw.inZusammenarbeitmitIndustrie-undHandelskammernauchbeiHandels-
partnernstatt.ÜberdieAnbindungderDEGImpulseandieverschiedenenglobalenStandorteistder
HelpdeskoftauchersterAnsprechpartnerfürinternationaleLieferantenbeiFragenrundumdieAnfor-
derungenderSorgfaltspflichten,wobeisichderHelpdeskbeiderBeratungnichtnuraufLieferanten
in Ländern der Entwicklungszusammenarbeit beschränkt, sondern beispielsweise auch Anfragen aus 
ChinaunddemIranbearbeitet.DieseinternationaleVernetzungdesHelpdeskistauchfürdieUnter-
stützungderHandelspartnerrelevant(vgl.Kap5.6.3).

Darüber hinaus unterstützen BMZ und GIZ die Initiative für Nachhaltige Agrarlieferketten (INA), die 
sichalsoffeneMulti-Akteurs-PlattformverstehtundinsbesonderezudenThemenentwaldungsfreie
Lieferketten, existenzsichernde Löhne und Einkommen, Nachhaltigkeitsstandards und Digitalisierung 
arbeitet.AlsAngebotderINAwirdu.a.dieUnterstützungimRahmenvonlegislativenMaßnahmenauf-
geführt.94KonkretorganisiertdieINAoffeneInformationsveranstaltungen,z.B.zudenAnforderungen
desdeutschenLkSG,erarbeitetLeitfäden,etwazurRückverfolgbarkeitvonLieferketten,organisiert
zum einen die Arbeitsgruppe des Einzelhandels zu existenzsichernden Löhnen im Bananensektor 
(vgl.Kap.5.7.2)undzumanderenzusammenmitdemBMZeinenWettbewerbsfondszurFörderung
vonunternehmerischenSorgfaltspflichten(sieheweiteruntenzurpositivenAnreizsetzung).95

Neben demHelpdesk und der INA bieten auch die verschiedenen zuständigenBundesbehörden
Unterstützungsleistungen fürdieWirtschaft an.SohatdasBAFAbereitsHandreichungen zuden
AnforderungendesLkSGveröffentlicht (vgl.Kap.3.3).AuchdieBLEplant Informationsmaterialien
undindividuelleBeratungenfürdieErfüllungderSorgfaltspflichtenimRahmenderEUDRalsUnter-
stützung ein.96 Das BMEL organisiert zudem seit 2020 das nationale Stakeholderforum für ent-
waldungsfreie Lieferketten, dessen Austausch sich momentan auf die nationale Umsetzung der
EUDRkonzentriert.97

91 https://wirtschaft-entwicklung.de/fileadmin/user_upload/Blog/Blog_2021/ZDF_2020/210216_AWE_Zahlengrafik.pdf
92 2020kamenknapp600BeratungsanfragenausderAgrar-undErnährungsbranche,gefolgtvonknapp500ausder

Energiebranche; https://wirtschaft-entwicklung.de/fileadmin/user_upload/Blog/Blog_2021/ZDF_2020/210216_AWE_
Zahlengrafik.pdf.

93 https://wirtschaft-entwicklung.de/fileadmin/user_upload/5_Wirtschaft_und_Menschenrechte/Downloads/Twopager_
HelpdeskWiMR_DEU.pdf

94 https://www.nachhaltige-agrarlieferketten.org/fileadmin/INA/Ueber_die_Initiative/Factsheet_INA_D.pdf
95 https://www.nachhaltige-agrarlieferketten.org/foerderungen/due-diligence-fund
96 https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Wald/praesentation-ble.pdf?__blob=publicationFile&v=2
97 https://www.bmel.de/DE/themen/wald/waelder-weltweit/stakeholderforum-entwaldungsfreie-lieferketten.html

https://wirtschaft-entwicklung.de/fileadmin/user_upload/Blog/Blog_2021/ZDF_2020/210216_AWE_Zahlengrafik.pdf
https://wirtschaft-entwicklung.de/fileadmin/user_upload/Blog/Blog_2021/ZDF_2020/210216_AWE_Zahlengrafik.pdf
https://wirtschaft-entwicklung.de/fileadmin/user_upload/Blog/Blog_2021/ZDF_2020/210216_AWE_Zahlengrafik.pdf
https://wirtschaft-entwicklung.de/fileadmin/user_upload/5_Wirtschaft_und_Menschenrechte/Downloads/Twopager_HelpdeskWiMR_DEU.pdf
https://wirtschaft-entwicklung.de/fileadmin/user_upload/5_Wirtschaft_und_Menschenrechte/Downloads/Twopager_HelpdeskWiMR_DEU.pdf
https://www.nachhaltige-agrarlieferketten.org/fileadmin/INA/Ueber_die_Initiative/Factsheet_INA_D.pdf
https://www.nachhaltige-agrarlieferketten.org/foerderungen/due-diligence-fund
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Wald/praesentation-ble.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmel.de/DE/themen/wald/waelder-weltweit/stakeholderforum-entwaldungsfreie-lieferketten.html
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Die staatlichen Unterstützungsangebote der verschiedenen Stellen (Helpdesk, INA, zuständige
Behörden,insbesondereBAFAundBLE)solltengutaufeinanderabgestimmtsein,sodassdieUnter-
nehmen in der Fülle der unterschiedlichen Angebote und bereitgestellten Informationen, die für die 
jeweiligeSituationbesteAuskunfterhalten.AlternativzudenunterschiedlichenAnlaufstellen hätte
es auch dieMöglichkeit gegeben, die Beratungsaufgaben nur den jeweils zuständigen Bundes-
behördenzuzuweisen.WennaberderStaatmitdemnachvollziehbarenArgument,dassdieUnter-
nehmen, die vonmehreren Regelungen betroffen sind, Beratung aus einer Hand erhalten sollen,
eineQuerschnitts-Beratungsinstitutionwie denHelpdesk schafft, dann sollte dieser auch für alle
mitLieferkettenregelungenzusammenhängendenFragenzuständigsein,soz.B.auchfürdieEUDR
(one face to the customer-Prinzip,vgl.Textbox5.4).

ZusätzlichkönnenstaatlicheUnterstützungsangeboteandererSektoren,dieschonetwaslängerdie
UmsetzungderSorgfaltspflichtenbegleiten,alsVorbilddienen.ImBereichderKonfliktmineraliengibt
esbspw.einekontinuierlichaktualisiertePlattform,diedetailliertKonflikt-undHochrisikogebietede-
finiert.98DieseInformationenkönnendenUnternehmenalsAnhaltspunktfürdieRisikoanalysedienen.

98 https://www.cahraslist.net/

Unterdemone face to the customer-PrinzipverstehtmaneineOrganisationsformvonUnter-
nehmenbesondersimVertriebsbereich,beiderjederKunde(nur)einenAnsprechpartnerhat,
dersichumalleseineProblemekümmert.EinesolcheKonzentrationderKommunikationauf
eine Person, auch wenn diese nicht per se Spezialist für ein Thema ist, führt zu einer höheren 
KundenzufriedenheitdurchbessereBetreuungundhilft,Informationsverlustezuvermeiden.

EinähnlichesPrinzipgibtesimBeschwerdemanagementunterdemBegriffcomplaint owner-
ship.DemnachistdieerstePersonimKundenkontakt,dievoneinerBeschwerdeerfährt,ver-
antwortlich dafür, dass diese Beschwerde erkannt, erfasst und bearbeitet wird. Diese Person 
hat also das „Eigentum“ an einer Beschwerde und ist verantwortlich für eine zufriedenstellende 
Lösung. Sollte der „Beschwerdeeigentümer“ (complaint owner)nichtüberdiefachlicheKom-
petenzzurLösungdesProblemsverfügen, istesseineAufgabe(undnichtdiedesKunden),
geeigneteAbteilungenbzw.PersonenimUnternehmeneinzubinden.Dabeibleibterdennoch
überdengesamtenProzessderÜberwachungderBeschwerdesowiefürdieRückmeldungan
denKundenzuständig.

In Analogie zu diesen Prinzipien einer kundenzentrierten Unternehmensführung könnte die
BundesregierungdieBetreuungvonAnfragenundUnterstützungsgesuchenüberdieverschie-
denenLieferkettensorgfaltsregelungenbündeln.WennderHelpdesknundieseAufgabefürdas
LkSG undweitere Sorgfaltspflichten erfüllen soll,müsste ermitmehr Kompetenzen bei der
 Zusammenarbeit mit den Bundesbehörden ausgestattet sein.

IminternationalenHandelsbereichwirddas„single window“ für alle Fragen rund um die Zoll-
formalitätenauchschonlangepropagiertundistmitdemArt.10.4imTrade Facilitation Agree-
mentderWTOauchverpflichtendgeworden(EuropäischeKommissiono.J.).DieEUhatdiese
Verpflichtungseit2022nunauch in ihrRegelwerkübernommenundbereitetdieUmsetzung
vor.EineNutzungimRahmenderEUDRzumAustauschzwischenZollundBLEistvorgesehen 
(vgl.Kap.5.3.2).

Textbox 5.4: One face to the customer-Prinzip und complaint ownership

https://www.cahraslist.net/
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Insgesamtwirddeutlich,dasssichdieBundesregierungbeiderEinführungderSorgfaltspflichten-
regelungen vonBeginn an umeineUnterstützungderUnternehmenbemüht hat.Die neuartigen
Anforderungen zur Risikoanalyse der gesamten Wertschöpfungskette inklusive der mittelbaren
Lieferan ten, die durch die CSDDD voraussichtlich nochmals verstärkt werden wird, verlangt aller-
dings eine erhebliche Weiterentwicklung der unternehmerischen Systeme, sodass weitere vertiefte 
InformationenundUmsetzungshilfenausSichtdesBeiratsnotwendigsind.

Risikoklassifizierungen („Benchmarking“)
DieVerordnungfürentwaldungsfreieLieferkettensiehtdieEinteilungvonHandelspartnerbzw.auch
vonLandesteileninunterschiedlicheRisikostufenvor,dieunterschiedlicheSorgfaltspflichtenfürdie
Unternehmennachsichziehen(z.B.vereinfachteBerichtspflichtenundwenigerKontrollen,vgl.Tab.3.2).
Ähnliche Vorschläge existieren in der Debatte auch für horizontale Sorgfaltspflichten (WB BMWK
2022), wurden beim Inkrafttreten des deutschen LkSG bisher aber nicht von der zuständigen Behörde 
aufgegriffen.DasBeispielderKonfliktmineralienzeigtallerdings,dasseinedifferenzierteEinteilungauf
regionalenEbenenvielehereiner realistischerenRisikobewertungentsprichtalseineEinteilungauf
Landesebene.99EineRisikoeinteilungvonLänderninPositiv-undNegativlisten,wieanandererStelle
vorgeschlagen, könnte allerdings einen Anreiz für cut and runschaffen,mitnicht-intendiertenentwick-
lungspolitischenKonsequenzen,auchwenndasdeutscheLkSGsowiedereuropäischeRichtlinien-
vorschlag ausdrücklich eine „Befähigung vor Rückzug“ vorsehen (vgl. Kap. 5.1.1). Beziehen sich
solche Listen auf Lieferanten, diemit potenziellenMenschenrechts-, Arbeitsrechts- oder Umwelt-
risikenassoziiertsind,sokönnensichdiebetroffenenLieferantenzudemschnellunterneuenNamen
formieren(Jägeretal.2023:9).Ebensowirdbefürchtet,dassdasFührenvonNegativlistenzudiplo-
matischen Spannungen führen kann (ebd.). Der WBAE steht daher solchen pauschalen Länderlisten 
skeptisch gegenüber. 

5.3.2 Kontrolle

Ohne eine hinreichende Kontrolle und damit eine entsprechende Aufdeckungswahrscheinlichkeit
beiMissachtungvonSorgfaltspflichtenfehlenökonomischeAnreizefürdiebeteiligtenWirtschafts-
akteure, sich gesetzeskonform zu verhalten: Abnehmer wollen möglichst günstig einkaufen, Liefe-
rantenbefürchtenWettbewerbsnachteile gegenüberKonkurrentenwegen höhererStandards, und
ZertifiziererwollenzuniedrigenKostenprüfen.PrüfungenzurEinhaltungvonMenschenrechtensind
schwierig, wie die Erfahrungen mit freiwilligen Audits sozialer Standards (social audits) in der Vergan-
genheitgezeigthaben(Roloff2022).InsbesonderedieFrage,wiederStaatdieEinhaltungderSorg-
faltspflichteninanderenNationen,indenenerkeineVollzugsrechtehat,prüfenwill,istdaherheraus-
fordernd (Schilling-Vacaflor und Gustafsson 2023). Durchsetzbarkeit und Kontrollierbarkeit sind
zentrale AnforderungenaneineguteRegulierung (Kühn2021).StaatlicheKontrollmaßnahmensind
demnacheinwichtigerAspektfüreineerfolgreicheUmsetzungderverpflichtendenSorgfaltspflichten
(Schilling-VacaflorundLenschow2021,Harrison2023).DieKontrollebeinhaltetnebenderPrüfung
der Berichte auch die Prüfung von Beschwerden, die direkt bei der staatlichen Behörde eingehen.100

DieZuständigkeitfürKontrollenindenverschiedenenLieferkettensorgfaltspflichtenregelungenliegt
beideno.g.Bundesbehörden(Tab.5.2).DabeiumfassenRoutinekontrollengemäßdeutschemLkSG
die Prüfung, ob ein Bericht eingereicht wurde und ob dieser den Anforderungen entspricht, Lücken 

99 Siehe https://www.cahraslist.net/fürdasBeispielderKonfliktmineralien.
100Die Prüfung der Beschwerdemechanismen betrifft nur das BAFA, das für die Umsetzung der horizontalen 

Lieferkettengesetzgebungen zuständig ist. Die EU-Verordnung zu entwaldungsfreien Lieferketten sieht keinen
Beschwerdemechanismusvor(vgl.Kap.3.4).

https://www.cahraslist.net/
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aufweist oder unplausible Antworten enthält. Letzteres wäre z. B. der Fall, wenn in einem bekannten 
Risikogebiet lautUnternehmenbei den eigenen Lieferanten keinerleiRisiken vorlägen (siehe § 13
LkSG).DabeisolldasBAFAlautGesetzeinemrisikobasiertenAnsatzfolgen(§19Abs.3LkSG).Das
Tätigwerden liegt im Ermessen der BAFA; womit das BAFA über einen weiten Entscheidungsspiel-
raumverfügt(EngelundSchönfelder2021:175).FallenAntwortenderUnternehmenunzureichendaus
odersindLückenindenBerichtenvorhanden,kanndasBAFAvomUnternehmenNachbesserungen
verlangen.FürdieUnternehmensiehtdasLkSGindiesenFälleneineDuldungs-undMitwirkungs-
pflichtvor(§18LkSG).Dasbedeutetz.B.,dasssieUnterlagenzurVerfügungstellenunddemBAFA
Zugang zu Betriebsgrundstücken gewähren müssen oder auch, dass Mitarbeiter:innen geladen und 
befragt werden können.

Neben den Routinekontrollen ist das BAFA gemäß Gesetz verpflichtet, eingegangene Beschwer-
denzuprüfen (§14LkSG).SolltenVerstößegegendieSorgfaltspflichten imRahmenderweiteren
Kontrolle festgestelltwerden,kanndasBAFAzunächst vomUnternehmenverlangen,Abhilfemaß-
nahmen zu entwerfen und umzusetzen, bevor Sanktionen verhängt werden (siehe unten zu negativer 
Anreizsetzung).DievorgeseheneKontrolltätigkeitderBAFAähneltdenVorgabenimRahmenderEU-
Konfliktmineralienverordnung,fürderenUmsetzungdieDeutscheKontrollstelleEU-Sorgfaltspflichten
inRohstofflieferketten(DEKSOR)verantwortlichist(vgl.Tab.5.2;EngelundSchönfelder2021:181).

DerEntwurfderCSDDDistalsRichtliniebzgl.derKontrolltätigkeitundBefugnissederdurchführen-
denBehördedesjeweiligenMitgliedstaatesoffenformuliertundgibtlediglichGrundvoraussetzungen
vor, die die Mitgliedstaaten bei der Einrichtung berücksichtigen müssen. So muss die Behörde über 
angemesseneBefugnisseundRessourcenverfügen,bspw.umInformationenvondenUnternehmen
anfordernzukönnenoderUntersucheneinzuleiten(Art.18,Abs.1,2).NebendenRoutinekontrollen
sieht der Entwurf der CSDDD auch vor, dass die Behörde bei Eingang von Beschwerden tätig wird 
und diese prüft (Art. 20).

ImRahmenderEUDRmüssenUnternehmenbeiderEinfuhrderbetroffenenRohstoffebzw.Erzeug-
nisseeineSorgfaltserklärung(sieheAnhang2derEUDR)einreichen.Siemüssendieerforderlichen
Informationen (bspw. zur Geolokalisierung der betroffenen Produkte oder zu getroffenen Risiko-
minimierungsverfahren) für fünf Jahre aufbewahren und die Informationen auf Wunsch der Bundes-
behörde(derBLE)zurPrüfungzurVerfügungstellen(Art.9EUDR).DieentsprechendenKontrollen
sindvonderBehörderisikobasiertdurchzuführen,wobeidiesevonderRisikoeinstufungderErzeuger-
regionen (siehe BenchmarkinginKap.3.4)abhängtundmitsteigendemRisikosteigt(Tab.3.2).Zudem
ist vorgesehen,dassdieKontrollenunangekündigterfolgen (Art.19,Abs.13). JederMitgliedstaat
mussjährlichderÖffentlichkeitundderEuropäischenKommissionineinemBerichtüberdiedurch-
geführtenKontrollenAuskunftgeben(Art.22EUDR).FüreinenwirksamenAustauschzwischenden
unterschiedlichenBehörden(EU,ZollundBLE)istdieEinrichtungeinesInformationssystemsgemäß
Artikel33vorgesehen.DiesessollauchvondenUnternehmengenutztwerden,umdieerforderlichen
Dokumentedirekteinzureichen.FürdieEUDRwirdvoraussichtlichauchdasfürEnde2023geplante
EU Forest Observatory,eineDatenbankderEU-Kommission,inderWälderweltweitkartiertwerden
unddiedenUnternehmenzurVerfügungstehensoll,einewichtigeRollespielen.101

Um Verwaltungskosten gering zu halten, ist zu erwarten, dass die Behörden zukünftig auch KI-
gestützteMethodenbeiderPrüfungderBerichteundDokumenteimRahmenderunterschiedlichen
Sorgfaltspflichtenregelungen anwendenwerden. In derWirtschaftsprüfung kommenbeispielsweise
KI-gestützteMethoden zumEinsatz, um ungewöhnlicheMuster in Transaktionen aufzudecken. Im 

101 Das EU Forest Observatory wird auf schon bestehenden Datenbanken aufbauen, vgl.  
https://environment.ec.europa.eu/system/files/2023-06/FAQ%20-%20Deforestation%20Regulation_1.pdf.

https://environment.ec.europa.eu/system/files/2023-06/FAQ%20-%20Deforestation%20Regulation_1.pdf
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RahmendesLkSGkönnteaufdieseWeiseversuchtwerden,kopierteBerichtselementeoderunplausible
Einschätzungenzuidentifizieren.DanebenbedarfesaberauchentsprechenderpersonellerExpertise
mitKontroll-Know-how(Harrison2023:28).DieKontrollekönntezudemdurcheineguteZusammen-
arbeitundAbstimmungzwischendenunterschiedlichenBehörden,auchinnerhalbderEU,erleichtert
werden, bspw. durch den gezielten Austausch von Informationen zu „problematischen Fällen“.

EinezentraleSchwachstellederSorgfaltspflichtenregelungenliegtallerdingsindereinleitendschon
angesprochenenFragederKontrollevorOrtbeiHandelspartnern.102 Das LkSG enthält eine Bemü-
henspflicht.EineKontrolledesBemühensdurchdieÜberprüfungderBerichtspflichtenallein läuft
Gefahr,UnternehmenmiteinerhohenKompetenzinformalisiertenProzedurenzuhonorieren.Diese
Problematikist imBereichderManagementsystemenichtneu.DieerstenexternenKontrollverfah-
ren imBereichderQualitätsauditierung, dieÜberprüfungder sog.GoodManufacturingPractices
(GMP),wurdeninderUnternehmenspraxisals„Give me Papers“ verballhornt – obwohl hier Audits 
vorOrtvorgenommenwurden.EinPrüfverfahren,dasalleinaufformalistischePrüfungensetzt,wäre
nochdeutlichstärkerdieserProblematikausgesetzt.EinesorgfaltspflichteninduzierteÄnderung in
denManagementsystemen (vgl.Kapitel5.1)könntezwardurchausEinmaleffektebringen,weildas
ManagementdiesemBereichdadurchzunächstgrößereAufmerksamkeitwidmet.Mittel-bislangfristig
würdendieUnternehmenaberbemerken,dasseskeinerelevanteAufdeckungswahrscheinlichkeitbei
Nichtbeachtung gibt.

WiekönntenBAFAoderBLEdaraufreagieren,wennUnternehmenihnenumfangreicheUnterlagen
vorlegen,dasssiesichintensivumRisikoabschätzungenineinerRegionbemühthabenundzudem
Ergebnisgekommensind,dassdieSorgfaltsvorgabeneingehaltenwerden?WaskönntendieBehörden
tun,wennsichBerichtevonexternenBeobachternundUnternehmenseinschätzungwidersprechen?
Wie sollen im Bereich des Social Auditings in den letzten Jahren immer wieder aufgedeckte kriminelle 
VorgehensweisenbishinzugetrennterBuchführungundSchattenfirmenentdecktwerdenkönnen?
Überspitztausgedrückt:EntwickelnsichdieSorgfaltspflichtenregelungenzu„Bürokratiemonstern“,
derenNutzenimWesentlichenineinerstärkerenFormalisierungvonManagementsystemenliegt?

DieMöglichkeitenDeutschlandsundderEUzurKontrollevorOrt(außerhalbEuropas)sindsehrbe-
grenzt,insbesondereinFällen,wennHandelspartnernichtmiteuropäischenBehördenkooperieren
werden (vgl.dazuKap.5.6).ZunächsteinmalverfügenEU-oderBundesbehördennichtüberdas
Recht,beiHandelspartnernhoheitlichtätigzuwerden.KontrollrechtevorOrtkönntenihnennurmit-
telsbilateralerÜbereinkunftmitdenentsprechendenHandelspartnerneingeräumtwerden.

DieFragederVor-Ort-Kontrollen ist indenverschiedenenLieferkettensorgfaltspflichtenregelungen
unterschiedlichangesprochen:DieEUDRschließtKontrollenvorOrtnichtaus.BeiBedarfkönnten
dieseinengerAbstimmungmitdenBehördeninEU-Drittstaatenerfolgen(Art.21,Abs.1EUDR).Auch
derVerordnungsvorschlagzumVerbotvonWarenausZwangsarbeiterwähnteinemöglicheKontrolle
vorOrtinAbstimmungmitdenBehördendesDrittstaates(Art.5,Abs6).DasdeutscheLkSGundder
EntwurfderCSDDDsehensolcheVor-Ort-Kontrollenbisherallerdingsnichtvor.

EsgibtBeispieleausanderenRechtsgebieten,dassVor-Ort-KontrollendurchausländischeBehör-
denmöglich sind. So ist die Kontrolle der phytosanitären, hygienischen und tiergesundheitlichen
 Bedingungen der Lebensmittelproduktion für den Erhalt von Exportzulassungen durch Importländer 

102Darüber,wieKontrolleninDeutschlandundindenanderenEU-Mitgliedstaaten,dievonLkSGbzw.CSDDDgrund-
sätzlichingleicherFormerfasstsind,ablaufensollen,istbisherwenigbekannt.ImeigenenHoheitsgebietstehendem
BAFAgrundsätzlicherheblichweitergehendeKontrollmöglichkeitenzurVerfügung.Obundwiediesegenutztwerden
sollen, wie überhaupt insgesamt die Behörden mit der Inlandswirkung von LkSG und CSDDD umgehen, ist unklar. 
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möglich,wiesiegeradefürdenFleischmarktvonzentralerBedeutungsind.HierhatdieEUmitwich-
tigen Importländern103 Abkommen abgeschlossen, die einerseits Hygienestandards festlegen und
anderseitsdenLändern(z.B.Russland,China,Japan)undderEUwechselseitigMöglichkeitenzur
KontrollevorOrteinräumen.BeiAbschlusseinesHandelsabkommenswerdendieseÜbereinkommen
häufigübernommen(s.z.B.dasHandelsabkommenderEUmitKanada).EinzelnenSchlachtunter-
nehmen, aber auch Ländern, kann die Exporterlaubnis entzogen werden, wenn die Audits durch die 
Veterinärbehörden der Importländer nicht zu deren Zufriedenheit ausfallen. Der Entzug von Export-
genehmigungen ist in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen. Auch Deutschland hat sol-
chenKontrollenzugestimmt,umz.B.FleischnachChinaodernachRusslandexportierenzukönnen.
LetztlichistesderDruckdesMarktes,derdieLänderdazuzwingt,solcheKontrollenausländischer
Behörden in Deutschland (und vice versa) zuzulassen.

VordiesemHintergrundstelltsichdieFrage,obDeutschlandoderdieEUeinensolchenDruckauch
beidenLieferkettensorgfaltspflichtenausübenwollen.DaLkSGundCSDDDalleWirtschaftsbranchen 
undLänderbetreffen,wäreeinesolcheVorgehensweisesehrambitioniertundmöglicherweisegeo-
strategischangesichtsohnehinstarkerKritikeinigerHandelspartneranderEUriskant.Auchhinsicht-
lichderKontrollkapazitätenderEUoderdesBAFAerschieneeinsolchesVorgeheneherunrealistisch.

WieeinKontrollsystem,dasbis„vor-Ort“wirkt,auchaussehenkann,zeigtdasVorgehenbeimImport
vonBiolebensmitteln.HierhatdieEUindenletztendreiJahrzehnteneinKontrollsystemaufgebaut,
beidemsiesichschwerpunktmäßigaufdieKontrollenderZertifizierungsunternehmen(imBiomarkt
Kontrollstellengenannt)konzentriert(vgl.zumBiokontrollsysteminsg.Textbox5.3inKapitel5.1).Die
folgendeTextboxskizziertdasVorgehenbeiderKontrollevonBio-Importen.

103FürdasBeispielRusslandsiehehttps://food.ec.europa.eu/system/files/2016-10/ia_eu-ru_sps-req_mou_ 
animal_20080323.pdf.

104DazuimÜberblick:https://www.boelw.de/themen/eu-oeko-verordnung/importe/.

EinbeachtlicherTeilderinderEUkonsumiertenBiolebensmittelwirdausinsgesamt114Ländern
indieEUimportiert(EU-Rechnungshof2019).DieEUhatdeshalbeinSystemaufgebaut,was
sicherstellen soll, dassdiese Importeden inderEU-Bio-Verordnung festgelegtenStandards
entsprechen.MitderNovellierungderEU-BioverordnungbefindetsichdiesesSystemderzeit
imUmbruch.

In der Vergangenheit wurde der Import von Biolebensmitteln aus Drittstaaten über zwei unter-
schiedliche Verfahren geregelt: erstens Importe von Produkten aus als gleichwertig anerkann-
tenSystemeninDrittländern,hierunterfallenLänderwieArgentinien,Australien,Kanada,Costa
Rica, Indien, Israel,Japan,Tunesien,Korea,NeuseelandunddieUSA,die fürca.13%der
Importe stehen; zweitens Importe von Produkten aus Ländern ohne ein als gleichwertig aner-
kanntesSystem.HiererfolgtdiePrüfungüberanerkannteprivateKontrollstellen.Diesewerden
durchdiePrüforganederEU-Kommissionzugelassenundüberwacht.

Laut§46derneuenEU-Öko-Verordnung104siehteineAnerkennungvonDrittland-Kontrollbe-
hördenzukünftigvor,dassdiesenachEU-Öko-Verordnung-konformenStandardsundVoraus-
setzungenarbeiten(undnichtmehrnachBio-RegelungenderjeweiligenLänder).DiePrüfung
undAnerkennungderKontrollstellenläuftweiterhinüberdiePrüforganederEU-Kommission.

Textbox 5.5:  Die Kontrolle von Importen von Biolebensmitteln als Fallbeispiel zur Ermöglichung 
einer Vor-Ort-Kontrolle

https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-10/ia_eu-ru_sps-req_mou_animal_20080323.pdf
https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-10/ia_eu-ru_sps-req_mou_animal_20080323.pdf
https://www.boelw.de/themen/eu-oeko-verordnung/importe/
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DerEuropäischeRechnungshofschätzt,dassesdurchdieneueEU-Öko-Verordnungundden
WechselzurAnforderungderkonformenStandardszueinerErleichterungderPrüfungderKon-
trollstellen kommen wird, da die Prüfung der Gleichwertigkeit entfalle, die bisher nötig war, wenn 
aufBasisländerspezifischerRegelungengearbeitetwurde(EuropäischerRechnungshof2019).

Die (gegenseitige) Anerkennung von Biokontrollsystemen anderer Länder wird zukünftig 
durchRegelungeninHandelsabkommenfestgelegt.DiesgiltbisherschonfürdenImportvon
WarenausChile,derSchweizunddemVereinigtenKönigreich(https://agriculture.ec.europa.
eu/farming/organic-farming/trade/agreements-trade-organic-products_en). In diesem Fall muss 
dieEU-Kommissionnursicherstellen,dassdasBio-SystemdesjeweiligenPartnerlandesfunk-
tionsfähigist,abernichtdieeinzelnenKontrollenüberprüfen.

DerEuropäischeRechnungshof(2012)hatineinemBerichtzudenKontrollsystemenfürimpor-
tierteökologischeErzeugnissedieEU-Kommissionkritisiert,weil siedieZertifizierungsunter-
nehmen, auf deren Prüfung in den bei weiten meisten Ländern der Import von Biolebensmitteln 
beruht,defactokaumkontrolliert.DaraufhinhatdieKommissionindenmeistenanerkannten
DrittstaatensowieineinemTeilderanerkanntenKontrollstelleninkl.derenTätigkeitenvorOrt
Prüfbesuche durchgeführt. Letztere deckten zur Zeit der Berichterstattung ca. ein Drittel der im-
portiertenErzeugnisseab(EuropäischerRechnungshof2019:29).Ende2018gabesca.57an-
erkannteKontrollstellen,diezumeistihrenSitzinEuropahaben,aberoftinbiszu50Ländern
Prüfungen durchführen, woraus viele unterschiedliche Kombinationen aus Kontrollstelle und
Landresultieren,wasdiePrüfungdurchdieKommissionerschwert(ebd.).

DieKontrollintensitätbeiderÜberwachungdieserca.57Zertifizierungsunternehmenistgering.
DerEU-Rechnungshof (2019, Textziffer 58)moniert z.B. ausdrücklich: „ImJahr 2018prüfte
dieKommissioneineanerkannteKontrollstelle,dieseit2013inderDominikanischenRepublik
tätigist.ImZugederPrüfungwurdenerheblicheSchwachstellenbeidenZertifizierungstätig-
keitenderKontrollstelleaufgedeckt.DieDominikanischeRepublikistderdrittgrößteExporteur
vonökologischen/biologischenErzeugnissennachEuropa(...)undrundeinDrittelderausder
DominikanischenRepublikindieEUeingeführtenökologischen/biologischenErzeugnissewird
vonderKontrollstellezertifiziert.EshandeltesichumdieerstePrüfungdieserKontrollstelleund
denerstenBesuch,dendieKommissionderDominikanischenRepublikimRahmeneinerder-
artigen Prüfung abstattete.“

Während der durchgeführten Prüfungen wurden Schwachstellen in den Standards und Vorgehen 
dereinzelnenanerkanntenKontrollstellenfestgestellt,diebspw.ImporteausderDominikanischen
RepublikundausChinabetrafen,aberauchImporteausanerkanntenDrittstaaten(Europäische
Kommission2020b:30,31).ImFalleineranerkanntenKontrollstellefürImporteausChinasprach
dieKommissionEmpfehlungen,z.B.zurDurchführungunangekündigterInspektionen,ausund
entzogeinerweiterenKontrollstelleauchdieAnerkennung(ebd.).DerEntzugderAnerkennung
erfolgteinsgesamtinsiebenFällen(ebd:34).DieÄnderungeninderneuenEU-Öko-Verordnung
sehen auch vor, dass zukünftig Anerkennungen schneller entzogen werden können. 

DasBeispieldesEU-Biokontrollsystemszeigt,dassnichtnurUnternehmendurchZertifizierungs-
unternehmengeprüftwerdensollten, sonderndassdieArbeitderZertifizierungsunternehmen
selberebenfallsüberwachtwerdenmuss.EsbedarfeinerStufeder„KontrollederKontrolleure“–
undzwarinklusiveeinerÜberwachungvorOrtindenverschiedenenLändern,diejeweilseigene
Herausforderungenaufweisen.

https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/trade/agreements-trade-organic-products_en
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/trade/agreements-trade-organic-products_en
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DiebeidenBeispieleVeterinärabkommenundBiolebensmittel zeigen,dassVor-Ort-Kontrollender
EinhaltungderLieferkettensorgfaltspflichtenfürdiegroßeZahlvonUnternehmenallerBranchenin
allen Ländern eher unrealistisch sind. BAFA und EU-Kommissionwärenwohl hoffnungslos über-
fordert,einehinreichendeKontrollintensitätsicherzustellen,selbstdann,wenneinerisikoorientierte
Auswahl vorgenommen würde.

VordiesemHintergrundergibtsichbeiderUmsetzungderLieferkettensorgfaltspflichtenregelungen
eine wichtige Grundsatzentscheidung:

 ● EntwederwirddieEntscheidunggetroffen,sichimKernaufeinePapierkontrollederBemühens-
pflichtenzubeschränkenundbeiwidersprüchlichenDatenoderHinweisenvonBetroffenenoder
DrittendenAustauschmitdenUnternehmenzusuchen.DasEintretenvonSanktionen(s.u.)wird
dann sehr vom Tätigwerden und den Ermessensentscheidungen der BAFA abhängen – und im 
FallvondorteingegangenenBeschwerdenvondenjeweiligvorliegendenBeweisenzuVerstößen.
EswirddannnurfürdenFall,dassBetroffeneoderDritterechtssichereBeweisefürVerstößevor-
legenkönnen,zugrößerenSanktionenkommenkönnen.

 ● OderdasLkSGund/oderdieCSDDDbeziehendieZertifizierungexplizitundingeregelterFormin
dieKontrollenmitein.PrivateZertifizierungsunternehmen,dieaufvertraglicherBasistätigwerden,
könnenindenUnternehmenvorOrtkontrollieren.WenndasUnternehmeneinerKontrollenicht
zustimmtoderdiesebehindert,kannesausdemZertifizierungssystemausgeschlossenwerden.

InletzteremFallkönntensichdieBehördenaufdieKontrollederArbeitderZertifizierungsunterneh-
menbeschränken.MitBlickaufdieaufgezeigtenSchwächenvonZertifizierungen (vgl.Kap.5.1.2)
bräuchtees indiesemFall jedochzusätzlicheAnforderungenandasVorgehenbeiKontrollen,die
QualifikationenunddiePrüfmethodenderZertifizierer.

UndschließlichsetzteineEU-KontrollederZertifizierervoraus,dassdieEUentsprechende(Handels-)
VerträgemitdenImportländernabschließt.DasBeispielderBiolebensmittelzeigt,dasseinesolche
ÜberwachungderZertifizierervorOrtnotwendig(aberauchmachbar) ist.AusSichtdesWBAEist
dieseVariantesinnvoll,umeineflächendeckendeVor-Ort-KontrollederRegelungenzuermöglichen.

5.3.3  Potenziale von technologischen Innovationen in der Umsetzung der  
Sorgfaltspflichten

BereitsvordennunverpflichtendenSorgfaltspflichtenregelungensindInitiativenentstanden,dieeine
stärkere Transparenz entlang der Lieferketten zum Ziel hatten. Die Art und die Nutzung der gesam-
melten Informationen sowie die Abdeckung der einzelnen Abschnitte einer Lieferkette unterscheiden 
sichdabei jenach Initiative (Gardneretal.2019).BeispielsweisekönnenRückverfolgbarkeitsdaten
überOperationen inderLieferkettemit raumbezogenenGeodatenverbundenwerden,umsoeine
Verknüpfung zwischen den nachgelagerten Akteuren der Lieferkette mit den Bedingungen am Pro-
duktionsstandortherzustellen(ebd.:169).ImFokusderbisherigenInitiativenliegeneinzelneRegionen
undRohstoffezumeistimZusammenhangmitdemEntwaldungsrisiko.

InmanchenSektorenkönnenanalytischeVerfahrenzurKontrolleeingesetztwerden,soz.B.DNA-
basierte Methoden und Messungen des Verhältnisses von stabilen Isotopen für den Nachweis der 
geografischenHerkunft.BeibeidenAnalysemethodensindumfangreicheReferenzdatennotwendig.
WeitereMethodenbefindensichinderEntwicklung.MithilfegenetischerMethodenwirdbeispiels-
weiseüberprüft, dassHolzprodukte richtigdeklariert sind, nicht vongeschütztenArtenundnicht
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aus illegaler Abholzung stammen. Mittlerweile hat das Thünen-Institut eine Vergleichsdatenbank mit 
Materialvonüber50.000BäumenweltweitgeschaffenundsodieÜberprüfungenderBestimmungenin
derHolzproduktionerleichtert.105

DesWeiterenkommenbeimThemaEntwaldungsfreiheitSatellitenbilderzurKontrollezumEinsatz.Der
AbgleichvonzurVerfügunggestelltenGeodatenmitSatellitendatenermöglichteinerelativeffiziente
Überprüfung der unternehmerischen Sorgfaltspflichten bzgl. entwaldungsfreier Lieferketten durch
staatlicheKontrollinstanzen,selbstbiszurkleinräumigenPflichtderGeolokalisierung.Voraussetzung
istallerdings,dassdieangegebenenGeodatenwahrsind.DiegenanntenMethodenließensichauch
bei der Prüfung, ob gehandelte Lebensmittel auf kartierten, ggf. geschützten biodiversitäts reichen 
Flächen angebaut worden sind, einsetzen.

Die staatlichen Kontrollstellen könnten auch vorhandene Transparenzinitiativen als Informations-
grundlagefürdiePrüfungvonBerichtennutzen,bspw.umHochrisikogebietenichtnuraufLänder-
ebene,sondernaufEbenevonRegionenzuidentifizieren.DieGIZunddasBMZhabenbeispielsweise
dieTrase-InitiativeimRahmenderentwaldungsfreienLieferkettenbeauftragt,umdieRisikoposition
für Deutschland auszuwerten.106

ImGegensatzdazusindandere,vorallemlandwirtschaftlich(mit)bedingteUmweltproblemeunddie
menschenrechtskonforme Produktion nicht am Endprodukt nachweisbar. Analytische Methoden wie 
beispielsweisedieDNA-AnalysevonProdukteigenschaften,wiesie fürGVOdenkbar ist,scheiden
folglichalsKontrollinstrumenteaus.Akteur:innenmüssenaufAuditsunddiedamitverbundeneZerti-
fizierungvertrauen.SchwächenvonZertifizierungenunddendaranangebundenenMenschenrechts-
auditswurdenausführlichinKapitel5.1.2diskutiert.

DasLieferkettengesetzsetztallerdingsauchAnreizefürInnovationen.DaRückverfolgbarkeitinder
LieferkettevonVorteilseinkann,umdieSorgfaltspflichtenzuerfüllen, istdavonauszugehen,dass
Blockchain-Verfahren107 zur Rückverfolgbarkeit eine größere Anwendung finden und verstärkt In-
vestitionen in Innovationen in diesem Bereich getätigt werden (Grünewald et al. 2022). Dies kann 
zupositivenNebeneffektenführen,daInnovationenimBereichBlockchain weitere Vorteile mit sich 
bringen (Marvin et al. 2022). So lassen sich Zahlungen und Warenströme über elektronische Wallets 
überprüfen und zurückverfolgen. Allerdings werden bei diesem Verfahren Fehleingaben oder falsche 
AngabenzuBeginnderKetteentsprechendüber alleStufendurchgereicht.Blockchain-Verfahren
findenbereits inagrar-undernährungswirtschaftlichenWertschöpfungskettenAnwendung, jedoch
hauptsächlich, um die Sicherheit von Lebensmitteln zu gewährleisten. Anwendungen zur Einbindung 
vonKleinbäuerinnenund-bauern inLMICwerdengetestet.DabeistehteinerseitsdieTransparenz

105 https://www.thuenen.de/de/fachinstitute/forstgenetik/arbeitsbereiche/holzherkunftsidentifizierung
106 https://insights.trase.earth/insights/germany-prepares-for-eu-law-on-deforestation-free-imports; Damit können  

Exportvolumen u. a. mit subnationalen Produktionsregionen verbunden werden, um so heterogene Umwelt-
wirkungen bei den Handelspartnern berücksichtigen zu können, die theoretisch in Risikoanalysen einfließen
können. Gute Beispiele existieren für Soja- und Rindfleischimporte aus Brasilien, wo sich Umweltwirkungen
(EntwaldungundCO2-Fußabdruck)jenachRegionstarkunterscheiden.

107 Die Block Chain-Technologie stellt „eine Aneinanderreihung von digitalen Datensätzen dar, die durch eine  digi tale 
Kettemiteinanderverbundensind.DieBlockchain-LösungspeichertalleDatenpunkteundTransaktionendezen-
tral, sodass diese manipulationssicher sind. Dies erfolgt durch die kryptographische Verkettung der einzelnen 
Datensätze,diemithilfevoneinemprivatenundeinemöffentlichenSchlüsselandenvorherigenBlockangedockt
werden.DerneueBlockintegriertdieTransaktionshistoriedesvorherigenKettenelementsundcodierteinenneuen
 digitalen Fingerabdruck. Die Blockchain kann unendlich weitergeführt werden; an den letzten Datensatz kann 
beliebigofteinneuerBlockangehängtwerden.SoverifiziertdieBlockchainjedeTransaktionundermöglichteine
transparente Darstellung von beispielsweise Lieferketten“.

https://www.thuenen.de/de/fachinstitute/forstgenetik/arbeitsbereiche/holzherkunftsidentifizierung
https://insights.trase.earth/insights/germany-prepares-for-eu-law-on-deforestation-free-imports
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desVerkaufsvonProduktenanZwischenhändlerimVordergrund(siehez.B.KraftundKellner2022),
andererseitsfehltofteineklareAussage,wiedieAbwesenheitvonmenschenrechtlichenRisikenim
erstenSchrittderKette,d.h.beiEingabederUr-Information,gewährleistetwerdenkann,ohnedass
zumindestdieersteEingabeauchüberAuditsgeschehenmüsste(z.B.Senouetal.2019).

DieNachfragenach(innovativen)LösungenfürTransparenzundRückverfolgbarkeitinsbesondereim
BereichdermenschenrechtsbezogenenSorgfaltspflichtenbefördertauchdasAngebotvonprivat-
wirtschaftlichen Dienstleistern in diesem Bereich, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.108 

MitBlickaufdieBedürfnissederAkteureamAnfangderKettehatauchdieGIZundBMZ-geförderte
Initiative für Nachhaltige Agrarlieferketten (INA) ein Open-Access-Rückverfolgbarkeitssystem auf-
gebaut.INATracebasiertaufBlockchain-TechnologieundmöchteeinelückenloseRückverfolgbarkeit
einerfairenBezahlungderKleinbäuerinnenund-bauerngewährleisten.109 INATrace ist zunächst als 
entwicklungspolitisches Instrument gedacht, könnte aber für das Lieferkettenmanagement Verwen-
dungfinden,wennThemenwieexistenzsicherndeLöhneindenSorgfaltspflichtenverankertwerden
(vgl.Kap.5.7.2).DanebenunterstütztINAdieDigitalIntegrationofAgriculturalSupplyChainsAlliance
(DIASCA)zurSchaffungeinerInteroperabilitätderverschiedenendigitalenRückverfolgbarkeitssysteme.
IndiesemRahmensollengemeinsameoffeneStandardsentwickeltwerden,diedieInteroperabilität
vonRückverfolgbarkeitssystemenermöglicht,sodassDatennichtmehrfacheingegeben,gespeichert
und konvertiert werden müssen.110

5.3.4	 Sanktionen	und	positive	Anreize

Neben der aktiven Kontrolle der unternehmerischen Sorgfaltspflichten kann der Staat auch über
das Setzen von positiven und negativen Anreizen zu einer ambitionierten Umsetzung durch die
Unternehmenbeitragen.

HoheKostenbeiNichteinhaltungderSorgfaltspflichtenkönnenUnternehmenmotivieren,ihrePflich-
ten zu erfüllen. Als Sanktionierung von Unternehmen bei Nichteinhaltung der Sorgfaltspflicht (im
Unterschied zu einer handelspolitischen Sanktionierung von Staaten bei Nichteinhaltung von Re-
gelungenimAbkommen,Kap.5.4.3)siehtdasdeutscheLkSGBußgelderunddenAusschlussvon
öffentlichenAusschreibungenvor.DieHöhederBußgelderhängtvonderSchweredesVerstoßesab
(vgl.Abb.5.7),wobeieinmöglichesBußgeldinHöhevonbiszuzweiProzentdesdurchschnittlichen
Jahresumsatzes eine relativ starke Sanktionierung ermöglicht (Engel und Schönfelder 2021: 171). Für 
Unternehmen,dievieleöffentlicheKundenhaben,stelltauchdieVergabesperre,alsoderAusschluss
vonöffentlichenVergabeverfahren,einewesentlicheDrohungdar.FürUnternehmen imAgrar-und
ErnährungsbereichdürftedieseSanktionjedochwenigerrelevantseinalsbspw.fürUnternehmenim
Bausektor,jedochistdieöffentlicheHandimBereichderAußer-HausVerpflegungaucheinwichtiger
Nachfrager.

108 Siehe z. B. www.comarch.de/produkte/datenaustauch-und-dokumentenmanagement/lieferkettengesetz-umsetzen/, 
www.eqs.com/de/compliance-loesungen/software-lieferkettengesetz/,https://www.pwc.de/de/nachhaltigkeit/
sustainable-supply-chain/lieferkettensorgfaltspflichtengesetz.html,www.sap.com/germany/products/spend-
management/lksg.html (Auswahl).

109 https://www.nachhaltige-agrarlieferketten.org/in-der-praxis/inatrace-rueckverfolgbarkeit-in-lieferketten
110 https://www.nachhaltige-agrarlieferketten.org/en/in-practice/diasca-interoperability-between-traceability-solutions
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Quelle:EngelundSchönfelder2021:191;farblichangepasst.

Abbildung 5.7:  Potenzielle Sanktionen (Höchstbeträge) bei Verstößen gegen Sorgfaltspflichten 
gemäß LkSG 
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DerEntwurfderCSDDDsiehtebenfallsSanktionenvor (Art.18,Abs.5b,vgl.Tab.3.1).Finanzielle
SanktionenmüssensichamUmsatzdesUnternehmensorientieren(Art.20,Abs.3).WerdenSank-
tionenbeschlossen,somüssendieseöffentlichgemachtwerden(Art.20,Abs.4).Danebengibtes
mitdergeplantenzivilrechtlichenHaftungeinenochweiterreichendeSanktionsdrohung,diezurzeit
kontroversdiskutiertwird(vgl.Kap.3.4).

DieEUDRsetztu.a.auchaufdassogenanntenaming and shaming,alsodieöffentlicheBekannt-
gabederUnternehmen,diegegendieVerordnungverstoßen,wasReputationskostennachsichzieht.
Darüberhinauswerdendienicht-konformenWareneinschließlichderdazugehörigenEinnahmenein-
gezogenundBußgelder verhängt, die u.a. imVerhältnis zumSchaden, zumWert derWaren und
zumGesamtumsatzdesUnternehmensstehenmüssen(Art.25,Abs.2EUDR).Weiterhinisteinzeit-
lichbegrenzterAusschlussvonöffentlichenAufträgeninderVerordnungangelegt(Art.25,Abs.3).
Im Verordnungsvorschlag zum Verbot von Waren aus Zwangsarbeit ist vorgesehen, dass die nicht- 
konformenWarenbeseitigtwerden(Art.20;EU-Kommissionsvorschlag).

RelevanteSanktionsdrohungensindwichtig,umrationalkalkulierendeUnternehmenzuCompliance
zubewegen.AllerdingszeigenkriminologischeStudien,dassUnternehmendurchhoheStrafenallein
kaum von Vergehen abgeschreckt werden. Eher erweist sich eine hohe Aufdeckungswahrscheinlich-
keitalsabschreckend,waswiederumvielebzw.wirksameKontrollenerfordert.Insgesamtsprechen
dieempirischenErgebnissefüreinenausgewogenenMixausverschiedenenMaßnahmen,z.B.ver-
stärktenAufdeckungsbemühungen,Sanktionen,aberauchanderenbegleitendenMaßnahmenwie
Information,KooperationundMotivationetc.(Simpsonetal.2014,Schell-Buseyetal.2016).
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Bei einer zu einseitigen Ausrichtung auf hohe Sanktionen drohen unerwünschte nicht-intendierte 
Effekte:SinddiemöglichenKonsequenzenzugravierend,istesfürUnternehmenggfs.dochattrak-
tiver,sichausRegionen/Ländernzurückzuziehen(cut and run), die mit höheren Menschenrechts- und 
Umweltrisikenverbundensind.DieskönntedaszentraleZielderSorgfaltspflichtenregelungen,näm-
lich die Bevorzugung von stay and behave gegenüber dem Abbruch der Geschäftsbeziehung, ge-
fährden.WichtigeralsdieHöhederSanktionsdrohungistdabeidieKalkulierbarkeitdesRisikoseiner
Sanktionierung,besondersbezüglichderGefahrvonnicht-beabsichtigtenVerstößen.WennUnter-
nehmen befürchten, für unbeabsichtigte Fehler in Verantwortung genommen zu werden, reagieren sie 
nach den Ergebnissen der verhaltensökonomischen Forschung risikoavers bzw. vorsichtig, also eher 
mitAbbruchderGeschäftsbeziehung(TverskyundKahneman1991).EineweitereFolgewirkungstrik-
terSanktionenwiez.B.einerzivilrechtlichenHaftungkönntennegativeEffekteaufInnovationensein.
WenndiezuerwartendenHaftungskostensteigen,nehmenauchdieKostenfürdieInnovationenzu,
dievondenHaftungsregelnbetroffensind(Kardungetal.2022).WichtigistdeshalbdieAusrichtung
vonSanktionenaufzielgerichteteundmateriellrelevanteGesetzesverstöße.

Entsprechend sollte der Staat auch positive Anreize setzen. Ein kleines Beispiel ist der Wettbewerbs-
fonds zur Förderung vonSorgfaltspflichtendesBMZundder Initiative für nachhaltigeAgrarliefer-
ketten(INA),woraufsichUnternehmenzusammenmitgemeinnützigenPartnernbewerbenkönnen.111 
AusgewählteUnternehmenerhalteneineSummevonbiszu123.000EurofüreineeinjährigeProjekt-
förderung. Denkbare Ansatzpunkte für weitere Anreizsetzungen könnten in einer positiven Berück-
sichtigungeinerengagiertenUmsetzungderSorgfaltspflichteninöffentlichenVergabeverfahrenoder
durch herausgehobene Auszeichnungen liegen.

5.3.5	 Gesetzesüberprüfung	und	-monitoring

AusSichtdesWBAEstellendieLieferkettensorgfaltspflichteneinenParadigmenwechselfürdasBe-
schaffungsmanagement von Unternehmen dar. International liegen kaum Erfahrungen in diesem
Bereichvor. Insofern istzuerwarten,dasssichnichtallebislang festgelegtenRegelungselemente
bewähren. Im Sinne einer wissenschaftlich gestützten Politik sollten daher ein systematisches Moni-
toring,eineumfassendeÜberprüfungundrechtzeitigeKorrekturenvorgesehenwerden.112

LautRegierungsbegründung113desLkSGisteineÜberprüfungderWirkungmitBezugaufdenSchutz
der Menschenrechte nach drei Jahren (2026) vorgesehen. Darüber hinaus soll im Fall einer Ver-
abschiedungderCSDDDeineEvaluierungstattfinden,umu.a.dieAuswirkungendesLkSGaufdie
internationaleArbeitsteilungundmöglicheVerlagerungseffektezuprüfen.DieRegierungsbegründung
siehtzudembisMitte2023eineÜberprüfungdesAnwendungsbereichsvor,umggfs.Anpassungen
vornehmenzukönnen(vgl.Kap.3.3).DieeingereichtenBerichtesollendieGrundlagefürdieEvalua-
tionbilden.DieseÜberprüfungensindjedochnichtimGesetzestextselbstangelegt,weshalbsiekeine
Bindungswirkung haben; sie werden aber bei der Auslegung eines Gesetzestextes herangezogen.114 

111 https://www.nachhaltige-agrarlieferketten.org/foerderungen/due-diligence-fund
112FürdieIdentifizierungeinesgeeignetenAnsatzesfürdasMonitoringundderÜberprüfungkönnenauchBeispiele

aus anderen Politikbereichen dienen, wie etwa der Ansatz Monitoring, Evaluation, Accountability, Learning (MEAL), 
vgl. https://www.kit.nl/wp-content/uploads/2019/10/WPS_3-2016-web.pdf.

113GesetzentwurfderBundesregierung:EntwurfeinesGesetzesüberdieunternehmerischenSorgfaltspflichten in
Lieferketten,BT-Drs.19/26849:32;siehehttps://dserver.bundestag.de/btd/19/286/1928649.pdf.

114 https://www.bundestag.de/resource/blob/425296/697f2cacf303d1d9e5854525e2496bea/WD-3-114-16-pdf-data.pdf

https://www.nachhaltige-agrarlieferketten.org/foerderungen/due-diligence-fund
https://www.kit.nl/wp-content/uploads/2019/10/WPS_3-2016-web.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/286/1928649.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/425296/697f2cacf303d1d9e5854525e2496bea/WD-3-114-16-pdf-data.pdf
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DerEntwurfderCSDDDsiehtinArt.29zurÜberprüfungvor,dasssiebenJahrenachInkrafttreten
ein Bericht zur Wirksamkeit mit Bezug auf die Zielerreichung vorgelegt wird. Neben der Wirksam-
keitsprüfung soll dieser Bericht die Schwellenwerte für den Anwendungsbereich, den Einbezug von 
RisikosektorenunddieAbdeckungderinternationalenÜbereinkommenundvonnegativenKlimaaus-
wirkungen bewerten. 

NachArt.17derEU-KonfliktmineralienverordnungwirddiesealledreiJahreinBezugaufdasFunk-
tionierenunddieWirksamkeitüberprüft, inkl.derErfassungderAuswirkungenvorOrt,derKosten
derBeschaffungvonbetroffenenMineralienausHochrisikogebietenundderAuswirkungenaufdie
UnternehmeninderEU.

Die EUDR definiert in Art. 24 die Rahmenbedingungen für die Überprüfung der Verordnung
(vgl.Kap.3.4).InunterschiedlicherzeitlicherAbfolgeumfasstdieseeineFolgenabschätzungundeine
Prüfung,obderAnwendungsbereichbezüglichsonstigerbewaldeterFlächen (bisMitte2024)und
bezüglichanderernatürlicherÖkosysteme,weitererRohstoffeundErzeugnissesowieFinanzinstitute
(bisMitte2025)auszuweiten ist.Zusätzlich ist füralle fünfJahreeineallgemeineÜberprüfungder
Verordnungvorgesehen(sieheArt.14Abs.6EUDRfürEinzelheiten).

VordemHintergrundderkaumvorhandenenErfahrungenmitgesetzlichenSorgfaltspflichtenrege-
lungensindeinsystematischesMonitoringundeineergebnisoffeneÜberprüfungzurZielerreichung
unabdingbar. Wichtig ist, dass auch bereits der Ausgangspunkt vor Inkrafttreten („baseline“) erfasst 
wird.WeiterhinsolltennichtnurIndikatorenaufderUmsetzungsebene(z.B.wievieleBerichtewerden
vollständig eingereicht) gemessen werden, sondern auch Ergebnisindikatoren, die sich z. B. auf die 
Situation der Arbeitsrechte beziehen.

Für eine gute Überprüfbarkeit der Einhaltung von Sorgfaltspflichten bedarf es der Erhebung von
IndikatorenauchvonUnternehmensseite,diedurchdieBerichtspflichtandasBAFAübertragenund
dort ausgewertetwerden könnten.Dies steht in einemgewissenZielkonfliktmit einer bürokratie-
armenUmsetzungfürUnternehmen.

Die Gesetzesüberprüfung kann zudem Rückschlüsse über die erforderliche Höhe bzw. Art der
Sanktionengeben:ErscheintdieUmsetzungderSorgfaltspflichtenvonSeitenderUnternehmenals
unzureichendoderlückenhaft,könnenimweiterenVerlaufdieSanktionengemäßGesetzverschärft
(ggfs.durchEinführungeinerBeweislastumkehr)oderdieKontrollenintensiviertwerden.Umgekehrt
ist es schwieriger, ein Gesetz im Zeitverlauf wieder abzuschwächen (Beharrungstendenz), auch wenn 
sichbspw.durchzuhochgesetzteSanktionennicht-intendierteEffekteergeben,wiederRückzug
ausRegionenoderLändern,diemithöherenMenschenrechts-undUmweltrisikenverbundensind.

5.3.6	 Fazit

DieWirksamkeitundEffizienzderSorgfaltspflichtenregelungenhängenwesentlichvonderkonkreten
AusgestaltungderUmsetzungundKontrolleab.HierbeikommtderSchnittstellevonUnternehmen
und Behörden eine besondere Bedeutung zu. Die Zuständigkeiten für die verschiedenen sektoralen 
SorgfaltspflichtenregelungenunddasLkSGsindaufunterschiedlicheBehörden (BAFA,Zoll,BLE,
BGR) verteilt. Gerade für Unternehmen der Agrar- und Ernährungsbranche, die von mehreren
Sorgfaltspflichtenansätzen (LkSG,CSDDD-Entwurf, EUDR,Verordnungsentwurf zurZwangsarbeit,
RED)betroffenseinkönnen, istdieGefahrgroß,dasssie inderUmsetzungmitunterschiedlichen
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Anforderungenund/oderDoppeleingabenkonfrontiertwerden,wenndieBehördenihrVorgehennicht
aufeinander abgestimmt haben. Wichtig sind deshalb möglichst einheitliche Informationserforder-
nisse,einfacheDatenaufnahmen(Online-Eingabemaskeetc.),gemeinsamebzw.abgestimmteKon-
trollenundeinheitlicheAnerkennungenvonZertifizierungen.

Aufgrunddes Innovationsgradesunddes erheblichen zeitlichenUmsetzungsdrucks für die neuen
Sorgfaltspflichten sind staatlicheMaßnahmen zur Unterstützung der Unternehmen sinnvoll. Dies
betrifftBeratungundInformationen,aberauchUnterstützungbeiderRisikoklassifizierungalseinem
KernelementdesRisikomanagements.DieBundesregierunghatsichbeiderUmsetzungderSorg-
faltspflichtenregelungenvonBeginnanumeineUnterstützungderUnternehmenbemühtundmitdem
HelpdeskWirtschaft&Menschenrechte,der sichaufmenschenrechtsbezogeneSorgfaltspflichten
konzentriert, und der Initiative für Nachhaltige Agrarlieferketten (INA) bereits umfangreiche Informa-
tionen und (individuelle) Beratungsangebote entwickelt. Daneben bieten auch die verschiedenen 
zuständigenBundesbehördenUnterstützungsleistungenfürdieWirtschaftan.DasZusammenspiel
derstaatlichenUnterstützungsangebotesollte imSinnedesone face to the customer-Prinzips gut 
aufeinander abgestimmt sein.Pauschalen LänderrisikolistenalsUnterstützungsangebot fürUnter-
nehmen steht der WBAE dagegen skeptisch gegenüber.

OhneeinehinreichendeKontrollebestehtkeinAnreizfürdieangesprochenenAkteurederLieferkette,
sichandieSorgfaltspflichtenzuhalten.DieRegelungenwürdendannschnellanWirkungverlieren.
Vor-Ort-KontrollendurchdiezuständigenBehördenderHandelspartnersindzwarnichtgrundsätzlich
ausgeschlossen,aberausSichtdesWBAEgeradebeihorizontalenRegelungen,diealleSektorenbe-
treffen,praktischnichtmöglich.Esdrohtdahereinereine„PapierkontrollederBemühenspflichten“.
NurfürdenseltenenFall,dassBetroffeneoderDritterechtssichereBeweisefürVerstößevorlegen
könnten,würdeeszuSanktionenkommen,dieüberDokumentationsverstößehinausgehen.Deshalb
solltendieSorgfaltspflichtenregelungendieprivatwirtschaftlicheZertifizierungexplizitmiteinbezie-
hen.DadieZertifizierungssystemederzeitlückenhaftsindundproblematischenAnreizenunterliegen,
solltensiestaatlicherseits reguliertwerden,wasAnforderungenanKontrollen,Qualifikationenund
PrüfmethodenderZertifiziererangeht.WeiterhinwürdeeinestaatlicheKontrollederZertifizierervoraus-
setzen,dassdieEUentsprechende(Handels-)VerträgemitdenHandelspartnernabschließt.

DiePotenzialetechnischerInnovationenbeiderUnterstützungderKontrollesindjenachRegelungs-
gebietunterschiedlich.WährendeinigeUmweltproblemewiez.B.dieKontrolleaufEntwaldungschon
heute mittels Satellitenbildern und DNA-basierter Methoden vergleichsweise gut überwacht werden 
können,sinddiePotenzialetechnischerInnovationenfüreinewirksameÜberwachungbeianderen
Umweltproblemen,beiMenschenrechtenundArbeitsschutzbegrenzt.Auchdeshalbsindwirksame
ZertifizierungenvorOrtwichtig.

DerStaatkanndieEinhaltungderSorgfaltspflichtendurchSanktionensowieAnreizeunterstützen.
Sanktionen sind in den verschiedenenRegelungenunterschiedlich angesetzt:So sieht dasLkSG
relativhoheBußgelderunddenAusschlussvonöffentlichenAusschreibungenvor.DieEUDRsetzt
u. a. auch auf das naming and shaming. Besonders kontrovers diskutiert wird die geplante  zivilrechtliche 
Haftung imRahmenderCSDDD. InsgesamtsolltenwirksameSanktionen–abermit Augenmaß–
 angedrohtwerden,dennesgibtZielkonflikte.SinddiemöglichenSanktionen zuhoch, ist es für
Unternehmenattraktiver,sichausRegionenoderLändernzurückzuziehen,diemithöherenMen-
schenrechts-undUmweltrisikenverbundensind.DieskönntedaszentraleZielderSorgfaltspflichten-
regelungen, nämlich die Bevorzugung von stay and behave gegenüber dem Abbruch der Geschäfts-
beziehung, gefährden.Wichtiger als die Höhe der Sanktionsdrohung ist die Kalkulierbarkeit des
RisikoseinerSanktionierung,besondersbezüglichderGefahrvonnicht-beabsichtigtenVerstößen.
WennUnternehmenbefürchten,fürunbeabsichtigteFehlerinVerantwortunggenommenzuwerden,
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reagieren sie nach den Ergebnissen der verhaltensökonomischen Forschung vorsichtig, also eher 
mit Abbruch der Geschäftsbeziehung. Wichtig ist deshalb die Ausrichtung von Sanktionen auf ziel-
gerichteteundsubstantielleGesetzesverstöße.ZudemsolltederStaatauchpositiveAnreizesetzen,
z.B.Projektförderungen,Preiseetc.,undwennmöglichauchVorteileinöffentlichenVergabeverfahren
anvisieren.

SchließlichsindGesetzesüberprüfungund-monitoringwichtig.DamitdemInstrumentSorgfalts-
pflichtenregelungkaumErfahrungenvorliegen,isteineergebnisoffeneÜberprüfungderZielerreichung
unabdingbar,was die Erfassung geeigneter (Wirkungs-)Indikatoren, auch vonUnternehmensseite,
voraussetzt.LetzteresstehtineinemgewissenZielkonfliktmiteinerbürokratiearmenUmsetzungfür
Unternehmen.DieGesetzesüberprüfungkannzudemRückschlüsseaufdieerforderlicheHöhebzw.
Art der Sanktionen geben.

5.4  Politikwissenschaftliche Perspektive: Mehrebenen-Politikmix an der  
Schnittstelle mehrerer Politikfelder

DieSorgfaltspflichten imEU-Regelungsentwurf sowie imdeutschenLieferkettensorgfaltspflichten-
gesetz adressieren Ziele, die verschiedenen Politikfeldern zugeordnet sind, insbesondere der Men-
schenrechts- und Entwicklungspolitik sowie der Umwelt- und Klimapolitik. Querbezüge bestehen
auchzuZielenderSozialpolitik.EinPolitikfeldbezeichneteineüberZeitrelativestabileKonfiguration
vonInstitutionenundAkteuren,diesichumspezifischeZielegruppieren(BlumundSchubert2018).
In verschiedenen Politikfeldern entwickeln sich dabei unterschiedliche Policy-Paradigmen, also domi-
nanteideelleRahmungen,diebestimmen,welcheProblemeGegenstandstaatlicherInterventionsein
sollen,welcheZieleverfolgtwerdenundwelcheInstrumentealsangemessengelten(Hall1993).Inder
EUbildendieverschiedenenPolitikfelderdabeijeweilseigeneMehrebenensysteme,dieindasüber-
geordnete Mehrebenensystem von europäischen und mitgliedstaatlichen Institutionen eingebettet 
sind(HeineltundKnodt2008).InpolitischenMehrebenensystemensindKompetenzenfürpolitische
Entscheidungen und deren Implementation über verschiedene politische Ebenen verteilt. Bei den von 
denSorgfaltspflichtenberührtenPolitikfeldernliegendabeiunterschiedlicheKompetenzverteilungen
undverschiedeneGradederVergemeinschaftungderPolitikvor.WährendinderUmwelt-undKlima-
politikdieKompetenzenzwischenderEUunddenMitgliedstaatengeteiltsind, liegendieKompe-
tenzen in der Sozialpolitik ausschließlich bei denMitgliedstaaten und in der Außenhandelspolitik
ausschließlich bei der EU. ImErgebnis sind die Sorgfaltspflichten also Teil eines sehr komplexen
 Policy-Mix aus verschiedenen Zielen, Instrumenten und politischen Ebenen.

BeikomplexenPolicy-MixentretenregelmäßigFragennachderKohärenz der Ziele, der Konsistenz 
der Instrumente sowie der KongruenzzwischenInstrumentenundZielenauf(Howlett2018).DieSorg-
faltspflichtenstellenausdieserPerspektivezunächstein Instrumentdar,dasdieZielerreichung in
verschiedenPolitikbereichenunterstützensoll.DamitstellensichFragennachmöglichenZielkonflikten
zwischen den einbezogenen bzw. betroffenen Politikbereichen (und innerhalb der verschiedenen
Politikbereiche),nachderKonsistenzdesInstrumentsmitbestehendenInstrumentenindenbetrof-
fenenPolitikfeldernsowienachderKongruenzdesInstrumentsSorgfaltspflichtmitdenZieleninden
verschiedenenbetroffenenPolitikfeldern.

InderEU istdasPrinzipeinerkohärentenPolitik füralleBereicheunddamitauch fürdieBinnen-
marktpolitikunddieAußenbeziehungeninArt.7desVertragsüberdieArbeitsweisederEuropäischen
Union(AEUV)vorgegeben(Pelkmans2020).UnabhängigvondenverschiedenenSemantikenmuss
diesKohärenzderZiele,Konsistenzder InstrumentesowieKongruenzzwischenInstrumentenund
Zielen umfassen.
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AllerdingsisteineOperationalisierungschwierig.DieKohärenzeinerMehrzahlpolitischerZiele lässt 
sichoftnichtabstrakt,sondernnurimspezifischenKontextbewerten(Howlett,2018).ObZielkonflikte
bestehen,hängtoft auchvonder Instrumentierungoder sogarderKalibrierungvon Instrumenten
ab.Kalibrierungbezeichnetdabeidie Intensität,Spezifität undFlexibilität,mitder ein Instrument
eingesetztwird(Howlettetal.2022,GrohmannundFeindt2023).SoführenzumBeispielAuflagenim
Arbeitsschutz, die lediglich den Status quo widerspiegeln oder leicht zu umgehen sind (schwache 
Kalibrierung),zuwenigerKonfliktenmitbetrieblichenEinkommenszielen,vermindernaberdenBeitrag
zu den Zielen eines verbesserten Arbeitsschutzes. Umgekehrt können sehr strikte und streng
kontrollierteAuflagen(starkeKalibrierung),diezuBetriebsverlagerungenoder-aufgabenführen,zu
ZielkonfliktenzwischenArbeitsschutzundBeschäftigungszielenführen.DerZielkonfliktisthieralso
nichtgenerellgegeben,sonderndurchdasInstrumentunddessenKalibrierungvermittelt.

ÄhnlichesgiltfürdieKongruenzvonInstrumentenundZielen.DieKongruenzeinesPolicy-Mixhängt
von der Zusammenstellung der Instrumente und ihrer Wirkung auf die verschiedenen Ziele ab. Die 
ZielauswirkungistaberwiederumeineFunktionderKalibrierung.HoheSteuernwirkenandersalsnied-
rige,zielgruppenorientierteKommunikationwirktandersalsabstrakteKommunikation.Kongruenz-
probleme treten insbesonderebeinichtabgestimmten InstrumentensetsoderunbalanciertenKali-
brierungenverschiedenerInstrumenteauf.WennbeispielsweisestriktereAuflagenimArbeits-oder
UmweltschutzmitAnreizprogrammenfürentsprechendebetrieblicheInvestitionenverknüpftwerden,
isteswichtig,dassdiegeförderten InvestitionstatbeständeauchzudenAuflagenpassenunddie
FördersätzeungefährdentatsächlichenKostenentsprechen.

MangelndeKohärenzoderKongruenzvonPolitikistauchdeshalboftschwerzuidentifizierenundzu
adressieren,weildieunerwünschtenWirkungenoftaußerhalbdesPolitikfeldsauftreten,indemsie
verursachtwerden,undweilInformationsflüssezwischenverschiedenenPolitikfeldernfehlen,diezu
einerKorrekturvonPolitikenführenkönnten.EinestrukturelleUrsachedafürist,dassPolicy-Feed-
back-Mechanismenvorwiegend innerhalbvonPolitikfeldernstattfindenundWirkungenaufBetrof-
feneaußerhalbderKlienteldesPolitikfeldsvernachlässigen(Pierson1993,DaugbjergundKay2020).
DiesistbeidenProblemlagen,diedurchSorgfaltspflichtenadressiertwerdensollen,vonerheblicher
Bedeutung.

In komplexen Policy-Mixes in Mehrebenensystemen ist eine vollständig kohärente, kongruente und 
konsistentePolitik realistischerweisenichtzuerwarten.DiesergibtsichschonausdemUmstand,
dass Policy-Mixes das Ergebnis politischer Kompromisse und Aushandlungsprozesse in der Ver-
gangenheitsind.AusdemKohärenzprinzipdesArt.7AEUVlässtsichjedochdieAufgabeableiten,
mögliche Inkohärenzen zu antizipieren und zu vermeiden und bestehende Inkohärenzen zu vermin-
dern.InderPraxisbedeutetdieshäufig,dassPolicy-Mixesneukalibriertwerdenmüssten,umdie
Politikkohärenzzuverbessern.DiesistinderRegelmiteinerDe-facto-VerschiebungderGewichtung
verschiedener Politikziele und der Interessen verschiedener Gruppen verbunden. Politikkohärenz ist 
daher nicht nur eine technische, sondern immer auch eine politische Aufgabe. Daher ist auch die 
Frage,welchesAusmaßmangelnderKohärenztoleriertwird,nichtnureineFragederOperationalisie-
rungvonIndikatoren,sonderneinepolitischeFrage.UmmöglicheVerbesserungenderPolitikkohärenz
zuerreichen,müssendieGründefürInkohärenzidentifiziert,AlternativenentwickeltundderenFolgen
abgeschätztwerden.AuseinerKosten-Nutzen-PerspektivekanneinAbbauanInkohärenzdurchaus
mit mehr Aufwand als Nutzen verbunden sein, was zumindest qualitativ abzuwägen ist (Sandholz 
et al. 2020: 13). Daneben sind aber auch Fragen der Legitimität und Gerechtigkeit von Bedeutung, 
wenn die negativen Folgen einer inkohärenten Politik bestimmte Gruppen in besonderer Weise 
betreffen.
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ImBereichderEntwicklungspolitiksindAnsätzeentwickeltworden,umdieKohärenzvonPolitikzu
operationalisieren.Sie zielendarauf ab, konkreteUnterziele inbestehendenPolitikfeldern zudefi-
nieren,derenErreichungsgraddannfüreinzelneMaßnahmenverglichenwird(Koffetal.2020).Die
OECD(2019)hatEmpfehlungenfürPolitikkohärenzspezifischfürNachhaltigkeitentwickelt.Inderen
ZentrumstehteineinstitutionelleKoordinierungübermehrerePolitikfelderhinweg.Diesesolltebereits
zuBeginnderEntscheidungsverfahren,aberspätestens indenvorgesehenenÜberprüfungenund
Wirkungsanalysen erfolgen. Eine systematische Prüfung besonders der Entwicklungswirkung ande-
rerAnsätzefordertjüngstnochmalsdasEuropäischeParlamentvonderKommissionein(EP2023).

ImFolgendenkonzentrierenwirunsaufeineDiskussionderKonsistenzderunterschiedlichenSorg-
faltspflichten untereinander und mit anderen bestehenden Instrumenten. Auf EU-Ebene gibt es
zusätzlichzudenVorhabenzuSorgfaltspflichteneineVielzahlanweiterenRegelungssystemen,die
unterschiedlicheInstrumentefürmehrNachhaltigkeitnutzen(vgl.Tab.3.2inKap.3.4).Dieseadres-
sierenMenschenrechteundUmweltinunterschiedlicherWeise(vgl.Annex1).DasZusammenspiel
dieserInstrumentehatdabeiEinflussaufdieZielerreichungeinzelnerundaufmöglicheZielkonflikte
zwischen den unterschiedlichen Initiativen. Anhand einzelner Aspekte lassen sich beispielhaft poten-
zielle Inkohärenzen zwischen den unterschiedlichen Ansätzen (Tab. 3.2 in Kap. 3.4) und daraus
entstehendemöglicheFolgenaufzeigen.ZudiesemZweckdiskutierenwirUnterschiedeundKohä-
renzwirkungen(1)zwischendensichaktuellentwickelndenSorgfaltspflichtenregelungen,(2)zwischen
diesen und weiteren, ebenfalls an Lieferketten ansetzenden Regelungen (3) sowie bezogen auf
weitere,sichaktuellebenfallsstarkneuentwickelndestaatlicheRegulierungenderAußenwirtschaft,
alsohandelspolitischeundinvestitionsbezogeneRegelungen.Weiterhinwirdnoch(4)Kohärenzmit
umweltpolitischenRegelungenundmitder(5)Agrarpolitikbetrachtet.

5.4.1	 Unterschiede	zwischen	den	sich	entwickelnden	Sorgfaltspflichtenregelungen

Im politischen Mehrebenensystem der EU ist das Zusammenspiel nationaler und europäischer
RegelungenvongroßerBedeutung.HierbestehteinUnterschiedzwischenEU-Verordnungen,die
unmittelbar in allenMitgliedstaaten gelten, undEU-Richtlinien, die in nationalesRecht umgesetzt
werdenmüssenunddannnurvermitteltüberdasRechtindenjeweiligenMitgliedstaatengelten.Auf
der einen Seite gilt die Entwaldungsverordnung in allen Mitgliedstaaten unmittelbar und rechtlich ver-
bindlich.AufderanderenSeitesindwegendererforderlichenUmsetzungderCSDDDinnationales
RechtUnterschiedezwischendenMitgliedstaatenzuerwarten.Voraussichtlichwirddasdeutsche
LkSGnachInkrafttretenderentsprechendenEU-Richtlinieangepasstwerdenmüssen.

Zwischen den beiden EU-Rechtsakten und im Bezug zum deutschen LkSG zeigen sich bei den
folgendenAspektenUnterschiede,diesichimLaufderVerhandlungenfürdieCSDDDnochändern
können(vgl.Tab.3.1):ZunächstunterscheidensichdiejeweilsimMittelpunktstehendenZiele,einer-
seits Menschenrechte, andererseits Umwelt- und Klimaschutz. Auch die Größe der unmittelbar
verantwortlichenUnternehmenunddiePflichtenfürKleinunternehmensindunterschiedlich.Auchbei
der Unterstützung von Kleinunternehmen werden unterschiedliche Akzente gesetzt: Die CSDDD
betont einenötigeUnterstützung fürKleinunternehmer:innenauch inDrittstaatenalsAufgabeder
Mitgliedstaaten,nenntabereinemöglicheErgänzungeinersolchenUnterstützungdurchdieKommis-
sion. Zudem wird explizit anerkannt, dass es indirekte Auswirkungen jenseits der Belastung für
unmittelbarverpflichteteUnternehmengebenkann.HierzuließesichprinzipiellauchdasRisikoeines
HerausdrängensbestimmterZuliefererausdenbetroffenenLieferkettenzählen.MöglicheBelastun-
gen fürZuliefererwerdendeutlicher inderEUDRadressiert.Hier soll imZugedesvorgesehenen
Review-ProzessesderkonkreteUnterstützungsbedarffürKleinbauernund-bäuerinnenundIndigene
identifiziertwerden.
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Ein vondenUnternehmeneinzurichtenderBeschwerdemechanismus fehlt alsVerpflichtung inder
EUDR.DieEUDRenthältzudemeinendifferenzierterenReview-AnsatzalsdieCSDDD(vgl.Kap3.3):
In bestimmten Zeitphasen soll bewertet werden, ob einerseits Ökosysteme, andererseits weitere 
Produkte indieEUDRaufgenommenwerden.Ein solcherReview-Mechanismus ist imdeutschen
LkSGnurinderRegierungsbegründung,abernichtimGesetzestextenthalten.ImEUDRsollenzudem
auchexplizitdieWirkungenundnötigenHilfenfürinderLandwirtschaftwichtigeKleinerzeugerund
Indigenegeprüftwerden.DerEntwurfderCSDDDsiehtvor,dasseineAusdehnungderReferenz-
abkommenundAnpassungderUnternehmensschwellengeprüftwerdensoll.DieEvaluierungdes
EUDRistbislangaufeinemöglicheErweiterungetwaumProdukteundÖkosystemeausgerichtet,
eine Rücknahme von Produkten, bei denen ggf. negative Wirkungen des Gesetzes festgestellt
 werden, ist bislang nicht angesprochen.

In den drei Gesetzen bzw. Gesetzesvorhaben werden marginalisierte und vulnerable Gruppen in 
unterschiedlicherWeiseangesprochen.SowerdenIndigeneundKleinerzeuger:inneninderEUDRals
besonders relevant für die Wirkungsprüfungen genannt, Gendergerechtigkeit dagegen nicht. Diese 
wirdabermitBezugaufdieUN-FrauenrechtskonventionimEntwurfderCSDDDangesprochen.Das
RechtaufNahrungwirdimEntwurfderCSDDDanhandvonArtikel11desUN-Sozialpaktsexplizit
einbezogen,währenddieEUDRkeinenVerweisdaraufbeinhaltet.DasdeutscheLkSGstellteinen
BezugzumUN-Sozialpakther,erwähntArtikel11jedochnichtexplizit(vgl.Annex1).

Im Bereich der umweltbezogenen Sorgfaltspflichten nimmt das LkSG hauptsächlich schadstoff-
bezogeneRisikenauf,diedieGesundheitderArbeitnehmer:innenoderdieUmweltqualitätvorOrt
betreffen (vgl. Kapitel 3.3). Die vorgeschlagenen bzw. bereits verabschiedeten Rechtsakte auf
EU-Ebene adressieren hingegen andere Umweltrisiken. So bezieht sich die EUDR auf das Ent-
waldungsrisikoimRahmenderProduktionvonAgrarrohstoffenundderenVerarbeitungsprodukten.
ImEntwurfderCSDDDwerdenmitBiodiversitätundKlimaschutzauchUmweltgüteradressiert,die
teilweise(Biodiversität)bzw.gänzlich(Klimaschutz)globalenCharakterhaben.Beispielsweisesieht
derEntwurfderCSDDDvor,dassUnternehmenprüfenmüssen,obihreLieferkettenzurEinhaltung
derKlimaschutzzielederEUbeitragen.DieberücksichtigtenUmweltrisikenunterscheidensichdem-
nachzwischendemdeutschenLkSGunddeneuropäischenVorschlägengemäß ihrer räumlichen
WirkungunddenUmwelteffekten,diesieindenBlicknehmen.DerAnsatzpunktdesdeutschenLkSG
liegtvollständigaufSorgfaltspflichten,dieeineräumlichbeschränkte(regionale)Wirkunghaben.Die
europäischen Rechtsakte zielen darauf ab, dass Unternehmen auch globale Umweltgüter bzw.
UmweltgütermitglobalerKomponente(vgl.Kap.2.4)inihrenSorgfaltspflichtenabdecken.

DieEinbeziehungmöglicherVerletzungendesRechtsaufNahrungindieSorgfaltspflichtenistbislang
unterschiedlichkonkretisiert.DieEUDRweistkonkretaufdieBerücksichtigungvonEigentumsrechten
im Erzeugerland hin und das deutsche LkSG enthält ein Verbot von Landvertreibung und Entzug von 
Produktionsfaktoren (vgl. Tab. 3.1). In den Verhandlungen zur CSDDD ist noch offen, inwieweit 
aufUN-Übereinkommen indiesemBereich, etwa zumSchutz indigener (UNDRIP) oder ländlicher
Familien(UNDROP),verwiesenwird(vgl.Annex1).

WeitereUnterschiedebetreffendasKonzeptderPartnerschaften,mit denenZulieferregionenund
-akteure in neu zu entwickelnde umsetzungsunterstützende Partnerschaftsabkommen eingebunden 
werden sollen.DieEUDRsieht solchePartnerschaften explizit vor unddieKommission soll dazu
einenstrategischenRahmenvorlegen.PartnerschaftsansätzekönnendabeiunterschiedlicheFormen
annehmen, beispielsweise strukturell angelegte Dialoge, sie können aber auch der Rahmen für
 finanzielleUnterstützungsein.DasEUDRnenntzudemeinemöglicheVerknüpfungmitbestehenden
Partner regelungen, z. B. Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT)-Voluntary Partner-
ship Agreements.DerenExistenzkönntealsKriteriumgenutztwerden,umdenRisikostatuseines
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Landeszuverbessern.DieRisikoeinstufungeinesLandeskannwiederumEinflussaufdenUmfang
der anzuwendendenSorgfaltspflichtenhaben,wennbei geringeremRisiko vereinfachteSorgfalts-
pflichtengelten.ZudemvisiertdieEUDRaucheinenAustauschmitanderenImportländernanund
betont die Bedeutung von Anstrengungen, „Anforderungen mit dem Ziel zu fördern, den Beitrag 
 dieser Länder zur Entwaldung und Waldschädigung so gering wie möglich zu halten und weltweit 
gleiche Wettbewerbsbedingungen zu fördern“ (Art. 30). Die CSDDD sowie das LkSG sehen keine 
vergleichbaren partnerschaftlichen Ansätze für Zulieferstaaten vor.

Insgesamt weisen die Sorgfaltspflichtenregelungen der EUDR, der CSDDD und des LkSG damit
beachtlicheUnterschiedeauf.Dieselassensichnichtzuletztaufdieunterschiedlicheinstitutionelle
ZuständigkeitbeiderFormulierungderRegelungenzurückführen.BeimCSDDDwardieGeneral-
direktionJustizundVerbraucher federführend,beimEUDRdieGeneraldirektionUmweltundbeim
LkSG das BMAS. Auf Ebene der einzelnen Gesetzeswerke ergeben sich daraus unterschiedliche 
GewichtungenindenZielstellungen,inihremZusammenspielentstehenjedochmöglicheProbleme
derZielkohärenz,derKonsistenzderunterschiedlichenInstrumenteundderKongruenzzwischenden
verschiedenen Instrumenten und der Vielzahl der verfolgten Ziele.

5.4.2	 Unterschiede	zu	weiteren,	an	Lieferketten	ansetzenden	Regelungen

DieRegelungenundBerichtspflichtendesLkSG,derEUDRundderCSDDDunterscheidensichnicht
nuruntereinander,sondernauchvonAnforderungeninanderengesetzlichenRegelungen,dieähnliche
Zieldimensionen adressieren.

Dabei ist zunächst an weitere Ansätze zur Stärkung der Nachhaltigkeit zu denken, die in letzter Zeit 
zunehmend an Lieferketten, insbesondere auch transnationalen Lieferketten, ansetzen oder auf diese 
Einfluss nehmen (Tab. 3.2). Hierzu zählen etwa Berichtspflichten zur Nachhaltigkeit eines Unter-
nehmens(RL(EU)2022/2464),diedurchdieEU-Taxonomieverordnungvon2020(VO(EU)2020/852)
finanzwirtschaftlichenPflichtengleichgestelltwerden,sodassAnlage-undInvestitionsentscheidungen
sichauchanNachhaltigkeitorientierensollen.SiegeltenvorallemfürgroßeundamKapitalmarkt
tätigeKonzerne.

WeitereUnterschiedegibtesauchzwischendenREDII-KriterienfüreineZertifizierungnachhaltiger
AgrarkraftstoffeunddenRegelnderEUDR.DieREDII-ZertifizierungberechtigtzurnationalenAnrech-
nung von in den europäischen emissionsrelevanten Vorgaben zu verwendenden Anteilen von Agrar-
kraftstoffenetwaimVerkehrsbereichundzurGewährungvonUnterstützungdurchdiejeweiligenMit-
gliedstaaten.AufdieseWeisesollderAbsatzvonzertifiziertenAgrarkraftstoffenimEU-Marktattraktiver
gemachtwerden.ZudenVoraussetzungeneinerZertifizierunggehört insbesondere,dasseskeine
indirektenLandnutzungseffektedurchVerdrängungvonProduktionaufandereFlächengibt(Henn2021).
BislangistalsRisikoproduktnurPalmölgenannt,fürdasdaherdieZertifizierungzurAnerkennungfür
dieEU-Vorgaben2030ausläuft.SojadagegenistbislangkeinRisikoprodukt.InderEUDRsindhin-
gegenzwarPalmölundSojaeinbezogen,jedochnichtdiehöherverarbeitetenStufenBioethanolund
-diesel.DaherkönntenVerarbeitungsprodukte,dieinderEUabgesetztwerden,nachwievoraufSoja
vonjüngstentwaldetenFlächenzurückgehen.GeradeUnternehmendesAgrarsektorssindvonbeiden
AnsätzenmitunterschiedlichenAnforderungenanProdukteoderÖkosystemebetroffen.



126 Chancen,HerausforderungenundGrenzenvonSorgfaltspflichtenregelungen

5.4.3	 Unterschiede	zu	handels-	und	auslandsinvestitionspolitischen	Ansätzen

AuchinderHandels-undAußeninvestitionspolitikfindensichAnsätze,umdieNachhaltigkeitininter-
nationalenLieferkettenzuverbessern.HierwirdjedochstärkeraufdenStaatalsumsetzenderAkteur
gesetzt (Rudloff2022) (vgl. Tab.3.2 inKap.3.4).Von Interessesinddabei insbesondereaktuelle
handels politische Initiativen zur besseren Verankerung von Nachhaltigkeitsanforderungen in regio-
nalenundbilateralenVereinbarungensowieneuerdingsunilateraleAnsätze,zudenenauchdieEUDR
und die CSDDD zählen.

Konditionalisierte Zollpräferenzregime für bestimmte Gruppen von Entwicklungsländern sind seit
Langemeinetabliertes InstrumentderEU-Handelspolitik.Hierzuzählen insbesonderedieZollfrei-
heit für die Einfuhr von nichtmilitärischen Importen aus den am schwächsten entwickelten Ländern 
 („everything but arms“-Initiative (EBA)), das Allgemeine Präferenzsystem (APS) und das erweiterte 
APS+.DieEUkannhierbeiVerletzungenvonMenschenrechtenundUmweltvorgaben(Annex1)die
Zollvergünstigungenaussetzen.BeiderFeststellungvonMenschenrechtsverletzungen imRahmen
desEBA-Regimesbestehtaber zunächstdieMöglichkeitdesenhanced engagement. Dabei führt 
die EUDialoge auf politischer Ebenemit dembetreffenden Land und legt eine Listemit Verbes-
serungspunkten vor, die adressiert werden müssen. Erst wenn bei einer folgenden Überprüfung
 keine  Besserung der Menschenrechtssituation eingetreten ist, wird die Zollpräferenz entzogen.115 Von 
dieserMöglichkeitwurdeinderVergangenheitzwarnurseltenGebrauchgemacht(Rudloff2022),das
Monitoring-System,welcheLänderwelcheRegelungeneinhalten,istjedochentwickelt.116

ZuerwähnensindauchdieseitLangeminallenEU-HandelsabkommenenthaltenenNachhaltigkeits-
kapitel,dieeinezunehmendgrößereBandbreitevonThemeneinbeziehen(vgl.Annex1).EinGroßteil
verlangt die Ratifizierung der Kernarbeitsnormen der ILO, meist aber keine explizite Ratifizierung
der am häufigsten abgedeckten 15 von der WTO anerkannten multilateralen Umweltabkommen,
- konventionen und -protokolle.117Danebenwurden zunehmenderweiterte Inhalte etwa zuKoope-
ration bei Tierwohl oder Gendergerechtigkeit integriert (Hagemejer et al. 2021: Tabelle 21). Diese
Nachhaltigkeitskapitel sind aber vom grundlegenden Streitverfahren in EU-Freihandelsabkommen
ausgenommen, nach denen Zollpräferenzen des Abkommens bei anderen Abkommensverletzungen 
alsSanktionausgesetztwerdenkönnen(vant’Wout2022).ImjüngstenEU-Freihandelsabkommen
mit Neuseeland von 2022 wurde dieses nun erstmals vereinbart, allerdings nicht für alle Nachhaltig-
keitsvorgaben.Siegiltspeziell fürdasPariserKlimaschutzabkommenundvierKernarbeitsnormen
(vgl.Annex1).AnsonstenfokussiertedieEUinderVergangenheiteheraufHilfebeiderUmsetzung
und Partnerschaft als auf Sanktionierung.

115 https://www.gspplatform.eu/everything-but-arms
116 https://gsphub.eu/monitoring-database
117Übereinkommenüberden internationalenHandelmitgefährdetenArten freilebenderTiereundPflanzen (CITES);

ÜbereinkommenderVereintenNationenüberFischbestände(UNFSA);ÜbereinkommenüberHafenstaatmaßnahmen
(PSMA);InternationalesTropenholz-Übereinkommen(ITTA);InternationalesPflanzenschutzübereinkommen(IPPC);
Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD); Nagoya-Protokoll über den Zugang zu genetischen
RessourcenunddieausgewogeneundgerechteAufteilungdersichaus ihrerNutzungergebendenVorteilezum
ÜbereinkommenüberdiebiologischeVielfalt;Cartagena-ProtokollüberbiologischeSicherheitzumÜbereinkommen
über die biologische Vielfalt; Nagoya-Kuala Lumpur-Zusatzprotokoll über Haftung undWiedergutmachung zum
ProtokollvonCartagenaüberdiebiologischeSicherheit;MontrealerProtokollundWienerÜbereinkommenüber
Stoffe,diezueinemAbbauderOzonschichtführen;RahmenübereinkommenderVereintenNationenüberKlima-
änderungen (UNFCCC),Kyoto-ProtokollundPariserÜbereinkommen;BaslerÜbereinkommenüberdieKontrolle
der grenzüberschreitendenVerbringunggefährlicherAbfälle und ihrerEntsorgung;RotterdamerÜbereinkommen
über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung für bestimmte gefährliche Chemikalien 
undPestizide iminternationalenHandel;StockholmerÜbereinkommenüberpersistenteorganischeSchadstoffe;
Minamata-ÜbereinkommenüberQuecksilber.

https://www.gspplatform.eu/everything-but-arms
https://gsphub.eu/monitoring-database
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DieAnforderungenderSorgfaltspflichtenregelungenunddieKriterien fürdieGewährungentwick-
lungsstimulierender Zollpräferenzen ähneln sich nur teilweise. Letztere umfassen etwa zusätzliche 
KonventionenzurGovernance-Qualität (vgl.Annex1).DafürabersindbislangeinigeThemen,wie
siederzeitfürdieCSDDDverhandeltwerden,nichtabgedeckt(vgl.Annex1).DieReformdesAPS-
Systemsfür2024sahzunächsteineErweiterungderAnforderungenfürdieGewährungderZollprä-
ferenzenvor.AllerdingskonntekeineEinigungbeidenEU-Verhandlungenerzieltwerden,weshalbdie
bestehendenAPS-RegelungenbeigleichbleibendenVorgabenbisEnde2027verlängertwurden.118 
Ein Zusammenspiel zwischen dem APS-System und den neuen unilateralen Sorgfaltspflichten-
regelungen,dieeineextraterritorialeWirkungaufLMIChaben(vgl.Kap.5.6.2),wurdebislangnoch
nicht diskutiert.

NebenregionalenundbilateralenAnsätzeninFormvonHandelsabkommenverfolgtdieEUvermehrt
unilaterale Ansätze, d. h. alleinig entschiedene Vorgaben und Anforderungen für den grenzüberschrei-
tendenHandel.Dazugehörenz.B. Im-undauchExportverbote fürbestimmteGüter (Tab.3.2 in
Kap.3.4).ZunennenisthierinsbesonderederVorschlagderKommissionfüreinImportverbotfürPro-
dukte,dieunterZwangsarbeiterzeugtwurden(vgl.Kap.3.4).AuchdieEUDRunddieCSDDDkönnen
zudenunilateralenAnsätzenderHandelspolitikgezähltwerden,weilsiedurcheinseitigeVorgaben
aufdieProduktionsbedingungenvon importiertenWarenundDienstleistungenEinflusszunehmen
suchen,ohnedassdiedabeiverfolgtenRegelnmitdenHandelspartnernausgehandeltwürden.

EinabgestimmtesZusammenspielvonhandelspolitischenAnsätzenundSorgfaltspflichtenkannzu
einerbesserenZielerreichungbeitragen.UmgekehrtkannmangelndeKonsistenzderverschiedenen
AnsätzenichtnurdenUmsetzungserfolgbeeinträchtigen,sondernauchdenUmsetzungsaufwand
erhöhen.EinkritischerPunktisthierdieVielzahlunterschiedlicherBehörden,diefürdieUmsetzung
gleicheroderähnlicherRegelungeneinzubindensind.SoistetwainDeutschlanddieBAFAfürdie
Sorgfaltspflichtenzuständig,währendderZolldieImportverboteregelt(vgl.Kap.5.3).

Wenigeroffensichtlich ist,dassbeiderBewertungderPolitikkohärenz imZusammenhangmitder
EinführungvonSorgfaltspflichtenauchmulti-undbilateraleVereinbarungenzumSchutzvonAus-
landsdirektinvestitionen (ADI) zu beachten sind. ADI können mit landwirtschaftlich relevanten Nach-
haltigkeitsrisken inklusive möglicher Verletzungen von Menschenrechten verbunden sein. So können 
großflächigeLandkäufeund-pachtenmitderVertreibungansässigerlokalerBevölkerungverbunden
sein, auch etwa durch unklare oder nicht nachzuweisende Landrechte. Durch diesen möglichen Ent-
zugdesZugangszuLandkannauchdasRechtaufNahrungverletztwerden.ZurVermeidunggibt
es internationale Leitlinien zur Beachtung verantwortlicher Landnutzung, etwa zum Schutz der Eigen-
tumsrechte indigener Bevölkerungen (s. Kap. 4.2.1 undKap. 5.7.1). ADI-Regelungen können auch
unmittelbarmitRegelnfürLieferkettenundmitHandelsregelungenverbundenseinodersichinder
Wirkungmitdiesenwechselseitigbeeinflussen.

118 https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230918IPR05424/meps-want-to-extend-rules-on-relaxed-
tariffs-for-developing-countries

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230918IPR05424/meps-want-to-extend-rules-on-relaxed-tariffs-for-developing-countries
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230918IPR05424/meps-want-to-extend-rules-on-relaxed-tariffs-for-developing-countries
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ADIs können zwischenstaatlich in bilateralen Investitionsschutzabkommen (BITs) geregelt sein, die 
vor allem einen Schutz der Investition in einem ausländischen Zielland bieten. Solche Abkommen 
habenvieleEntwicklungsländermitderEUbzw.derenMitgliedstaatenabgeschlossen.BITskennen
nur  wenige Ausnahmen vom Prinzip der notwendigen Entschädigung bei Enteignung eines Investors. 
UnterdenBegriffderEnteignungkönnendabeiauchindirekteMinderungendesWertseinerInvesti-
tion,etwa infolgederVerabschiedungstrengerer,nutzungsbegrenzenderUmweltschutzregelungen
fallen.Wenn nun neue Sorgfaltspflichtenregelungen in der EU zu strengerenNachhaltigkeitsanfor-
derungen an ADI im Zielland einer Auslandsinvestition führen, könnten ausländische Investoren 
 ver suchen, daraus den Tatbestand einer indirekten Enteignung abzuleiten und im Zielland einen 
Entschädigungsansprucheinzuklagen(Andrina2017).ObderartigeAnsprücheanerkanntwerden,ist
Teileiner internationalenSchiedsauseinandersetzung.DennochsolltenprinzipielleZielkonfliktebe-
achtet werden: Denn einerseits soll durch die EU-Regelungen zu Sorgfaltspflichten mehr Nach-
haltigkeitbeiHandelspartnernangestoßenwerden.AndererseitskönntenEntschädigungsforderungen
gegen Gesetzesänderungen hin zu mehr Nachhaltigkeit durch investierende Unternehmen – bei
 bestehenden Investitionsschutzabkommen dieser Länder – aus Angst vor hohen Entschädigungs-
summen Gesetze zu mehr Nachhaltigkeit gerade verhindern. Neue Ansätze für Investitionsschutz-
abkommenderEUfolgendemUS-ModellundintegrierenzumindestvagedefinierteAusnahmenvom
TatbestandderindirektenEnteignung,wennnutzungseinschränkendeRegelndemVerbraucher-und
Umweltschutzdienen(Yotova2019).

EinetiefergehendeAnalysederSorgfaltspflichtenregelungenmitKohärenzmitWTO-Rechtfindethier
nicht statt, da zumindest Felbermeyer et al. (2022) und Erixon et al. (2022) zum Schluss gekommen 
sind,dassdiesemitWTO-Rechtkompatibelsind.ZwarwerdenprozessbezogeneRegelungenwiein
denSorgfaltspflichtenoftmalsalsimKonfliktmitWTO-Regelungenbewertet(Charnovitz2005).Dis-
kutiertwirdaberdieMöglichkeit,dieallgemeineAusnahmeklauseldesGATTArt.XXimspezifischen
Punkta.zumSchutzderöffentlichenSittlichkeitalsLegitimierungzunutzen(EPRS2021).

5.4.4 Unterschiede zu umweltpolitischen Regelungen

ZusätzlichzudeninKapitel5.4.2genannten,anLieferkettenansetzendenRegelungenistauchein
Blick aufweitere umweltpolitischeRegelungennötig. InKapitel 3.2 undAnnex1 sinddiejenigen
Umweltabkommengelistet,aufdieimLkSGunddenEU-SorgfaltspflichtenregelungenBezuggenom-
men wird bzw. die im Zuge der Verhandlungen über die CSDDD diskutiert werden. Darauf aufbauend 
hatdieEU-KommissionimEuropeanGreenDeal,aberauch,umihreinternationalenVerpflichtungen
zuerfüllen,diverseweitereUmweltregulierungeninVorbereitungbzw.schonverabschiedet.

GrundsätzlichscheinensichdieSorgfaltspflichtenregelungen,wennsieauchumweltbezogeneSorg-
faltspflichtenabdecken,unddieweiterenEU-Rechtsaktebzw.EntwürfeimUmweltbereichgegen-
seitigzuverstärken.BezüglichderSchaffungeinesCO2-Grenzausgleichssystems (CBAM)119 ergänzt 
derCSDDD-EntwurfdasvorgeseheneCBAM-Regime,dasmitAusnahmederHerstellungvonDünge-
mittelndenAgrarsektor nicht abdeckt.DerEinbezugdesKlimaschutzes imEntwurfderCSDDD
 würde dies indirekt zumindest im Ansatz ändern. Allgemein könnten die umweltbezogenen Sorgfalts-
pflichten eines Unternehmens als Kriterium im Rahmen der EU-Taxonomie-Verordnung für eine
Einstufungalsökologischnachhaltiggenutztwerden.AlsKriteriumfürUmweltaussagenimRahmen

119EU-VerordnungzurSchaffungeinesCO2-Grenzausgleichssystems(CBAM(CarbonBorderAdjustmentMechanism));
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2023:130:FULL

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2023:130:FULL
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desEU-RichtlinienvorschlagsüberdieBegründungausdrücklicherUmweltaussagen(Green-Claim-
Richtlinie)120würdensichdiesejedochaufdenerstenBlicknichteignen,dadasWerbenmitSelbst-
verständlichkeiten nicht erlaubt ist. Der EU-Verordnungsvorschlag über dieWiederherstellung der
Natur121,derTeilderUmsetzungderEU-Biodiversitätsstrategie122 ist, will unter anderem verbindliche 
ZieleundVerpflichtungen festlegen,umdenZustandderNaturzuverbessern.Dieswürdeandie
möglichenBiodiversitätsziele,wiesievonderEuropäischenKommissioninderCSDDDgenanntsind,
anknüpfenundkönntediesefürdieLieferkettenimeuropäischenRaumjenachUmsetzungpositiv
verstärken. Allerdings können über die mögliche Verordnung zur Wiederherstellung der Natur nur 
ZielederCSDDDerreichtwerden,wenneinzelneUnternehmen,wiez.B.landwirtschaftlicheBetriebe,
auch einen konkreten, klar abgegrenzten und messbaren Beitrag leisten können, z. B. durch biodiver-
sitätsförderndeFlächennutzungenoderbeimSchutzvonHabitaten,sodasseineVerknüpfungzum
Unternehmen für dieSorgfaltspflicht erkennbar ist. In derEUDRwirddies versucht, indemdurch
GeolokalisierungeineRückverfolgbarkeiterzieltunddamitderBeitrageineseinzelnenUnternehmens
zumSchutzvorEntwaldungdemonstriertwird.AllerdingsistdieszurzeitnurfürsiebenPilotrohstoffe
möglichundauchnurfüreinkonkretesUmweltziel(„SchutzvorEntwaldung“),dasgutmessbarist
(durch Flächenvermessung mit Hilfe von Satellitenbeobachtung). Würde man versuchen, diesen
 Ansatz z. B. auf den Schutz von Bestäuberinsekten zu übertragen, wären die Messung und das 
MonitoringdeutlichaufwändigerundauchderkonkreteBeitrageinesUnternehmensdeutlichschwerer
bis unmöglich zuzuordnen. Negative Interaktionen lassen sich ex ante zwischen den oben genannten 
RegelungsansätzenunddenSorgfaltspflichtennichterkennen,weshalbeinMonitoringzuWechsel-
wirkungennichtprioritärerforderlicherscheint.Wichtigwäreesallerdings,Umwelt-undNachhaltig-
keitsindikatorenüberdieverschiedenenRegulierungenhinwegabzustimmen.

5.4.5 Unterschiede zu agrarpolitischen Regelungen

ZwischenderGemeinsamenAgrarpolitik(GAP)derEUunddenSorgfaltspflichtenregelungenlassen
sich zumindest im Ansatz Bezüge herstellen. In der Konditionalität, einer Zusammenfassung von
Grundanforderungen, die jeder landwirtschaftliche Betrieb erfüllen muss, um Agrarförderung zu
erhalten, sind zwei Elemente enthalten, die für dieSorgfaltspflichten relevant sind: zumeinendie
Grundanforderungen an die Betriebsführung (GAB)123, die besagen, dass Landwirte grundlegende 
Rechtsanforderungen (z.B. Regelungen zum Wasserschutz, zur biologischen Vielfalt oder zum
Lebensmittelrecht) einhaltenmüssen, um Prämien zu erhalten. Hier kann ein Bezug zu umwelt-
bezogenenSorgfaltspflichten(z.B.imLkSG)hergestelltwerden,wobeigeradehier,wennmanvon
denschadstoffbezogenenSorgfaltspflichtenabsieht(dieinderGAPnichtadressiertwerden),eherein
loserZusammenhangzukonstatierenist,dadieSorgfaltspflichtenbezüge(z.B.inderCSDDD)sehr
allgemeiner Natur sind und deren Einbezug auch noch nicht zu Ende verhandelt ist. Die GAP geht mit 
ihrenvielkonkreterenVorgabenzuAnforderungenindenBereichenKlimaundUmweltdeutlichweiter
(wenn auch trotzdem noch unzureichend, wie oft von der Wissenschaft konstatiert wird, siehe z. B. 
Pe’eretal.2019,2022,Röderetal.2022).

120EU-RichtlinienvorschlagüberdieBegründungausdrücklicherUmweltaussagenunddiediesbezüglicheKommu-
nikation 2023/0085(COD), „Green Claims“-Richtlinie; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=-
CELEX:52023PC0166.

121EU-VerordnungsvorschlagüberdieWiederherstellungderNatur2022/0195(COD)(nature restoration law); 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0304.
122 Siehe https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_en.
123Detailshierzusind inderGAP-Strategieplan-Verordnung (VO(EU)2021/2115) imAnhang III „Vorschriften fürdie

KonditionalitätgemäßArtikel12“zufinden.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023PC0166
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023PC0166
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0304
https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_en
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Seit Beginn der Förderperiode 2023–2027 gibt es die „soziale Konditionalität“, die fordert, dass
spätestensab2025auchRegelungenzumArbeitsrecht,zurArbeitssicherheitundzumGesundheits-
schutz in der landwirtschaftlichen Betriebsführung berücksichtigt werden müssen.124 Gerade in  Bezug 
auf die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz gibt es eindeutige Bezüge zu den Sorgfalts-
pflichtenregelungen imLkSGunddemCSDDD-Entwurf,wo „PflichtendesArbeitsschutzes“ oder
„schädlicheUmweltveränderungen,diezurBeeinträchtigungvonMenschenführenkönnen“explizit
genanntwerden (vgl. Kap. 3.3). Bezüglich der verpflichtetenUnternehmen ist festzustellen, dass
die Konditionalität von allen landwirtschaftlichenBetrieben eingehaltenwerdenmuss, sofern sie
 Agrarförderung125 (in Form der verschiedenen Direktzahlungsarten) erhalten. Damit sind der Geltungs-
bereichunddieAnzahlderverpflichtetenUnternehmeninderGAPdeutlichumfassenderalsimLkSG
oder in der CSDDD vorgeschlagen. Die Beschäftigtenzahlen, ab der Betriebe unter das LkSG bzw. die 
CSDDD(Entwurf)fallen,sindimVergleichzurGrößelandwirtschaftlicherBetriebeinDeutschlandso
hoch,dassnahezukeineinzigerlandwirtschaftlicherBetriebvondiesenRegelungendirektbetroffen
sein dürfte. Eine indirekte Betroffenheit kann sich dann ergeben, wenn nachgelagerte betroffene
Unternehmen(z.B.Landhandel,MolkereienoderderLebensmitteleinzelhandel)sichdieEinhaltung
derSorgfaltspflichtenvonlandwirtschaftlichenBetriebenzusichernlassen.Wassichhierausdannfür
Konsequenzen für die landwirtschaftlichen Betriebe ergeben, hängt von der Ausgestaltung der
ZusammenarbeitinderLieferketteab(vgl.Kap.5.1.1.4).

Mit Blick auf die möglichen umwelt- und klimabezogenen Sorgfaltspflichten kann es neben dem
„engen“BlickaufdieBeziehungzwischenVorgabenderGAPundSorgfaltspflichtenregelungenauch
sinnvoll sein, einen etwas „weiteren“ Blick auf die Entwicklungen im Agrarsektor einzunehmen. Wie 
in Kap. 4.3 dargestellt, gibt es auch im Agrar- und Ernährungssystem der EU noch erheblichen
Handlungsbedarf,wasKlima-,Umwelt-undBiodiversitätsschutzangeht.Gleichwohl ist esderEU
gelungen,biszueinemgewissenGraddieUmweltwirkungenvonderProduktionzuentkoppeln,was
einepositiveEntwicklung ist (vgl.OECD2022:Abb.1.6). Jedochkönnenkomplexeökosystemare
UmweltwirkungenmitSorgfaltspflichtenregelungennursehrbegrenztadressiertwerden,hierfürsind
andere Politikinstrumente besser geeignet.

Schlussfolgern lässtsich:1.)DiesozialeKonditionalität trägtdazubei,dass fürdiesenBereichdie
GAPgutzudenSorgfaltspflichtenregelungenpasst.2.)DieKlima-undUmweltschutzambitionen in
CSDDD und GAP sind kohärent zueinander, aber gerade die eher unzureichende Zielerreichung in den 
BereichenKlima-undUmweltschutz imRahmenderGAPführtdazu,dass inderGAPeindeutlich
höhererBeitragzumKlima-undUmweltschutzmöglichwäre,wenndasAmbitionsniveauinderGAP
bzw. den nationalenGAP-Strategieplänen höherwäre. Aufgrundder räumlichenHeterogenität der
ProduktionsbedingungenundderdamiteinhergehendenKomplexitätderPolitikinstrumenteplädiert
derWBAEnichtdafür,verbessertenKlima-undUmweltschutzinderLandwirtschaftvornehmlichüber
dieSorgfaltspflichtenzuforcieren,sondernhierfüranderePolitikinstrumente–u.a. imRahmender
nächstenGAP-Reform–zunutzen.

124Detailshierzusind inderVerordnung (EU)2021/2115 imAnhang IV„Vorschriften fürdieKonditionalitätgemäß
Artikel13“zufinden.

125 ImWortlaut:„Begünstigte,dieDirektzahlungengemäßKapitelIIoderdiejährlichenZahlungengemäßdenArtikeln
70,71und72erhalten“(Artikel12,EU2021/2115).
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5.4.6	 Fazit

AufeuropäischerEbenegibteszusätzlichzudenVorhabenzuSorgfaltspflichteneineVielzahlanweite- 
renRegelungssystemenmitNachhaltigkeitszielenausdenBereichenHandels-undInvestitionsschutz- 
politik,UmweltpolitikundAgrarpolitik,dieunterschiedlicheInstrumentefürmehrNachhaltigkeitnutzen.
IndiesemKapitelwerdenUnterschiedeundGemeinsamkeitenbeleuchtet,Zielkonflikteaufgezeigt
undmöglicherHandlungsbedarfzueinerbesserenHerstellungvonKohärenzidentifiziert.Insgesamt
solltedaherdieKohärenzzwischendenverschiedenenRegelungssystemenverbessertwerden.

EsbestehendabeinichtnurzwischendenSorgfaltspflichtenUnterschiede,sondernauchzuanderen
Regelungsansätze,wasteilsRisikenfürdieZielerreichung,dieUmsetzungsbelastungundAkzeptanzbirgt.

Die unternehmensbezogenen Sorgfaltsplichten ergänzen – und ersetzen nicht – die zwischen Staaten 
vereinbartenHandels-undInvestitionsschutzabkommen.DieHandelspolitikderEUhatüberdieZeit
verstärktNachhaltigkeitszieleaufgenommen,indemnunmehralleihreHandelsabkommenNachhal-
tigkeitskapitelenthalten,dieaufähnlicheReferenzabkommenverweisenwiedieSorgfaltspflichten-
regelungen. Allerdings sind Sanktionierbarkeit bzw. Anreizsetzung bis auf sehr  wenige Ausnahmen 
begrenzt. Gerade für die Erreichung umweltpolitischer Ziele sind andere Politikinstrumente wichtiger 
alsSorgfaltspflichtenregelungen.WeiterhinkönnenZielkonfliktemitanderenaußenwirtschaftlichen
Regelungen auch jenseits von Handelsabkommen entstehen: entsprechende Konflikte etwa mit
Investitionsschutzabkommen sollten berücksichtigt werden, damit Unternehmensklagen gegen
HandelspartnerländeraufgrundverschärfterNachhaltigkeitsregelungenvermiedenwerden.

5.5	 Außenwirtschaftliche	Perspektive:	Wirkungen	auf	Handelsflüsse	und	Märkte

DerAußenhandel,alsoderHandelvonRohstoffenundGüternderAgrar-undErnährungswirtschaft
mitEU-Mitgliedstaatenundnicht-EUMitgliedern,istdirektvondenSorgfaltspflichtenregelungenbe-
troffen,daAußenhandeleinwichtigesElementvielerLieferkettendarstellt.DiedurchdieEinhaltung
derSorgfaltspflichtenbedingteErhöhungderTransaktionskostenentlangderLieferkettekannAus-
wirkungenaufdieAnzahlderHandelspartnereinesUnternehmenssowieaufdasgehandelteVolumen
haben. Blickt man allerdings auf die zahlreichen und sehr gut wissenschaftlich aufgearbeiteten Er-
fahrungenderAgrar-undErnährungswirtschaftmitanderennicht-tarifärenHandelsmaßnahmenz.B.
zum Schutz gegen Tierseuchen oder zur Lebensmittelqualitätssicherung, ist nicht notwendigerweise 
zuerwarten,dasseswirklichzustarkenVerlagerungs-oderLieferkettenverkürzungseffektenkommen
wird.DieswirdimnachfolgendenKapiteldiskutiertwerden.ZusätzlichwirdderFragenachgegangen,
wiesichdieResilienzvonLieferkettendurchSorgfaltspflichtenverändernkannundobeseineEnt-
wicklung hin zu gespaltenen Märkten geben kann.

5.5.1	 Auswirkungen	auf	Handelsströme

Die Haupthandelspartner für Produkte der Agrar- und Ernährungswirtschaft der EU sind auf der
ImportseiteBrasilien,UK,Ukraine,USAundChinaundaufderExportseiteUK,USA,China,Schweiz
und Japan (EuropäischeKommission 2023).Wichtige Importprodukte sindÖlsaaten, Früchte und
Nüsse,Kaffee,Tee,Kakao,GewürzeundGetreide,währendaufderExportseiteverarbeiteteProdukte
mit Getreide (Zubereitungen aus Getreide und Mehl), Milchprodukte, Wein, Getreide und gemischte 
Lebensmittelzwischenprodukte (mixed food preparations and ingredients) zu Buche schlagen. Wie 
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schoninKapitel4.1.herausgearbeitet,zeigtdasImport-undExportportfolioderEU,dasshiersehr
unterschiedlicheArtenvonLieferkettendurchdieschonexistierendenSorgfaltspflichtenregelungen
imRahmendesLkSGunddergeradeinderImplementierungbefindlichenCSDDDbetroffensind.

SchonderWissenschaftlicheBeiratdesBMWKlegtinseinertheoretischenAnalysederpotentiellen
WirkungendesLkSGdar,dassSorgfaltspflichtengesetzedieKostenderGeschäftsbeziehungumeinen
fixenBetragerhöhen(WBBMWK2022:12).Siekönnendahertendenzielldazuführen,dassUnter-
nehmeninternationaleHandelsbeziehungeneinstellenoderzumindestdieAnzahlihrerHandelspartner
reduzieren. Bezogen auf den Agrar- und Ernährungssektor ist dies ein Szenario, das relevant sein 
könnte, wenn es um Produkte geht, die theoretisch auch in Europa hergestellt werden könnten, aber 
zumBeispielausKostengründenoderwegensonstigerkomparativerVorteilebisherauseinemDritt-
landbezogenwurden.UnterUmständenistesdannsichererodergünstiger,dieseProduktezukünftig
auseinemEU-Landzubeziehen.DieseVerschiebungvonHandelsmusternmussabernichtzwingend
derFallsein,dennesgibtaucheinenerheblichenAnteilvonRohstoffenundWaren,dieaufgrund
klimatischer Bedingungen oder aufgrund kultureller Entwicklungen in der Nachfrage (vgl. Mensah et 
al.2023)nichtinderEUhergestelltwerden(können)undwodaher,wennmandenStatusquohalten
will,auchweiterhinImportenotwendigsind(Jägeretal.2023:25).InderFolgewürdendieSorgfalts-
pflichtenfürdieseProduktezueinerErhöhungderKostenführen,diedannanirgendeinerStelleder
Wertschöpfungsketteausgeglichenwerdenmüssten(vgl.auchKap.2.2und4.1).AlternativeReaktio-
nendes Importeurssind,wiesie inAbbildung5.4 inKapitel5.1dargestelltwurden,sindebenfalls
denkbar.ZusätzlichwurdeninKapitel5.1bereitsausführlichdiebetriebswirtschaftlichenKonsequen-
zenderSorgfaltspflichtenregelungendiskutiert.Ebensoistesaberauchdenkbar,dassdurchdieEr-
höhungderHandelskostendieExportmengederbetroffenenUnternehmenzurückgeht,wie z.B. in
Felbermeyeretal.2022(S.45)argumentiertwurde.MitkonkretemFokusaufdenAgrar-undErnäh-
rungssektorsindunsbisherkeineHandelsanalysenbekannt(StandSeptember2023).Diegeostrate-
gischenImplikationen,wennz.B.HandelspartnersichalternativeAbsatzmärktejenseitsderEU(oder
andererLändermitähnlichenSorgfaltspflichtenregelungen)suchen,sindinKapitel5.6.2dargelegt.

DieLiteraturbeispielezeigen,dassesbishernocheineerheblicheUnsicherheitinBezugaufdieWir-
kungderSorgfaltspflichtenregelungenaufden internationalenHandel gibt.DieErfahrungausder
Einführung von sanitären und phytosanitären (SPS-) sowie Qualitätsstandards im Agrar- und Ernäh-
rungssektorzeigen,dassUnternehmeninderRegeldiesenacheinerAnpassungs-undLernphase
anpassenunddieseinihreKostenstruktureinpreisen(z.B.Petersonetal.2013)bzw.dassesaufdie
regulatorischeHeterogenitätankommt (z.B.Winchesteretal.2012,DeFariaundWieck2015).Es
zeigt sich aber auch, dass es gerade für LMIC deutlich schwieriger ist, diese Standards zu erfüllen als 
fürLändermitbesserenVoraussetzungen(z.B.XiongundBeghin2014,Meemkenetal.2021,Kareem
2022)unddassdieheimischenBedingungen,z.B.bezüglichInfrastruktur(Straßen)oderExportab-
fertigungebenfallseineerheblicheRollespielen(z.B.XiongundBeghin2011,Kareemetal.2016,
Bouët et al. 2022). In einer sehr umfassenden Literaturstudie von Meemken et al. 2021 zu privaten 
StandardsundZertifizierungssystemenfürdieBereicheUmweltundSozialeswirdebenfallsnochmal
herausgearbeitet, dass deren Wirkungen sehr unterschiedlich sein können und dass deshalb generel-
le Schlussfolgerungen schwierig sind.

DaeineGleichheitvonStandardsimExportlandmitdenenderEUauchniedrigereAnpassungskos-
ten bedingt, muss in der Wirkungsanalyse auch unterschieden werden, wo die Produkte herkommen, 
undobimUrsprungslandeventuellschonähnlicheSorgfaltspflichtenfürUnternehmenverpflichtend
sind.DieswärezumBeispielbeiImportenausdenUSoderUKderFall–beideswichtigeHandels-
partnerderEU.IndiesemFallekönntendiezusätzlichenTransaktionskostenniedrigerausfallenund
auchdie „Lernphase“bei derEinführung vonSorgfaltspflichten relativ kurz sein.Ebensowäre es
wichtig,schonfrühzeitiginderPolitikausgestaltungaufKohärenzundÄquivalenzderSorgfaltspflich



tenregime zu drängen, um wechselseitige Anpassungskosten möglichst gering zu halten. Die  deutsche 
RatspräsidentschaftderG7hathiermiteinerBeauftragungderOECDzurErstellungeinerStudiezum
„Mapping von Sorgfaltspflichtenregelungen“einenwichtigenAnstoßgegeben.

Ebenso muss man die Abdeckung von Importen mit freiwilligen Nachhaltigkeitsstandards („voluntary 
sustainability standards“(VSS)),aberauchSPS-undTBT-Standards(s.o.)berücksichtigen.Dennje
stärkerdieseschon inbestimmtenSektoren (z.B.ObstundGemüse)angewendetwerden,desto
besseristdieAusgangspositionderUnternehmen,umnochweitereParameterzuberücksichtigen
(sieheauchdasKapitelzudenZertifizierungssystemen,Kap.5.1.2).DiesistauchinAbbildung5.8gut
zu erkennen, wo nochmal deutlich wird, dass private Nachhaltigkeitsstandards gerade im Bereich der 
Landwirtschaft, verarbeiteter Lebensmittel, aber auch der Tierhaltung und bei Fisch schon sehr weit 
verbreitet sind.
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Quelle:UNCTAD2023;übersetztundfarblichangepasst.

Abbildung 5.8: Verteilung von freiwilligen Nachhaltigkeitsstandards über Sektoren 

NebenderFragedermöglichenKostenwirkungvonSorgfaltspflichtenregelungenistesauchwichtig,
besserzuverstehen,welcherAnteilderglobalenHandelsflüssevondiesenbetroffenseinkönnte.
WährenddasLkSGnurgroßedeutscheUnternehmenbetrifft,könntedieCSDDDsehrweitreichend
ausgestaltetwerden,sodassinnähererZukunftpraktischalleEU-Unternehmenunddamitzwangs-
läufigauchalleImporteindieEUbetroffenwären.WieinAbbildung5.9dargestellt,hältdieEUfür
einigeProduktehoheAnteileamWelthandel.SostellenzumBeispieldieKakaoimporte indieEU
knappunter50%desWelthandelsmitKakaodar.ÄhnlichesgiltfürKaffee,Zitrusfrüchteoderzum
BeispielTomatenzubereitungen(knapp40%).VordiesemHintergrundistdavonauszugehen,dass
dieRegelungen,diedieEUbeschließtbzw.nochbeschließenwird,einenerheblichenEinflussaufdie
AusgestaltungdesglobalenHandelsmitdiesenProduktenhabenwerden(vgl.auchKapitel5.5.2).
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Anmerkung:DieProzentanteilewurdenausdemEU-ImportanteilandengesamtenglobalenImporten,inUS-Dollargemessen.
Quelle:       Eigene Darstellung basierend auf ITC Trade Map.

Abbildung 5.9: Anteil der EU-Importe am Welthandel mit ausgewählten Agrarprodukten (2022)

Auchhierwirdwiederdeutlich,dassdieEUeinwichtigerAkteuraufdenglobalenMärktenist.Erixon
et al. (2022: 88) schreibt in diesem Zusammenhang: „The EU needs to be careful of the burden it puts 
on its trade partners and the effects it may have on their diplomatic relations“.DieEUDRistdurchihre
Fokussierung auf spezielle Risikoprodukte hier deutlich trennschärfer. Dennochmacht diese Ein-
lassungdeutlich,dassdieSorgfaltspflichtenregelungenfüreinenGroßteilderimportiertenProdukte
(ebensowie fürdieaufdemEU-Binnenmarkt)neueRegelnmitsichbringenwerden.Daher istes
wichtig,nichtnurdenphysischenundmonetärenUmfangdesHandelszubetrachten,sondernauch
politische ImplikationenundAuswirkungenaufdieHandelspartner indenBlickzunehmen.Diese
ThemenwerdenimnächstenKapitelvertieft(vgl.Kap.5.6.2und5.6.3).

Zusätzlich soll an dieser Stelle noch einmal auf weitere entwicklungsbezogene Dimensionen des 
EU-Außenhandels geblickt werden und darauf, inwieweit diese von den verschiedenen Elementen 
derSorgfaltspflichtentangiertwerden. IndirekteWirkungendesEU-AußenhandelsaufdieArmuts-
entwicklungundEinkommenbeidenHandelspartnernsindmöglichundbereitsvielfachinverschie-
denenZusammenhängendiskutiertworden(z.B.KnößlsdorferundQaim2023,Chibandaetal.2023,
Matthews2022,Chibandaetal.2022,Rudloff2019,RudloffundSchmieg2018,RudloffundBrüntrop
2018,Boysenetal.2016),dennExporteinLMICkönnendortzuniedrigerenPreisenunddamitLebens-
haltungskosten beitragen, ebensowie Exporte aus LMIC in z.B. den EU-Markt zusätzliches Ein-
kommenbeidenHandelspartnerngenerierenkann.WieanvielenStellenschondargestellt,sinddie
UrsachenfürHungerundArmutaufderWeltmultifaktoriellundkomplex(z.B.Wieck2022),sodass
dieAuswirkungendurchdieSorgfaltspflichtenregelungenvermutlichgeringseinwerden.Sorgfalts-
pflichtensindsichernichtdasbesteInstrument,umdieseProblemezuadressieren.Allerdingszeigt
dasBeispiel,dassdieentwicklungsbezogeneDimensionderEU-Politik,gemäßdemKonzeptvon
„Policy coherence for development“126,demsichjaauchdieEUverpflichtethat,immermitgedacht
werdenmussunddassKohärenzmitEntwicklungszielenwichtigist.DieswirdindiesemGutachten
ausführlichindenKapiteln5.6.3.undin5.7.diskutiert.AusdemGesagtenwirdauchdeutlich,dass
hinsichtlich derWirkung vonSorgfaltspflichten auf Produzenten in LMIC undHandelsflüsse noch
erheb licher Forschungsbedarf besteht. 
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Ein weiteres Feld, für das bisher wenig Evidenz vorhanden ist, ist die Frage, wie Sorgfaltspflichten
regelungen die Resilienz von Wertschöpfungskettenbeeinflussenwerden.Spätestensseitder
Covid-19-PandemieunddendamitverbundenenErfahrungenderSchließungvonProduktionsstätten,
HandelskorridorenundLändergrenzenunddenMarktverwerfungen,diederAngriffskriegRusslands
gegendieUkrainehinterlassenhat, istdasThemaResilienzwiederhochaufderpolitischenund
wirtschaftlichenAgenda (Rudloff2022b).Resilienzbedeutetetdie „Fähigkeit zurBewältigungvon
Herausforderungen“(Meuwissenetal.2019).BezogenaufUnternehmenistunternehmerischeResi-
lienz definiert als „die Eigenschaft einesUnternehmens, externeSchocks oder Verwerfungender
sozialen,wirtschaftlichenoderpolitischenRahmenbedingungenauszuhaltenundsichandieneuen
Bedingungen anzupassen“ (Gablers Wirtschaftslexikon n.d.). Als Charakteristika von resilienten 
Systemenwerdengenannt(Biggs2015nachZureketal.2022):

1. VielfaltundRedundanzerhalten,
2. KonnektivitätzwischenAkteurenfördern,
3. RückkopplungundträgeAnpassungenbeobachten,
4. Denken in komplexen adaptiven Systemen fördern,
5. zum Lernen ermutigen,
6. die Beteiligung ausweiten und 
7. polyzentrischesRegierenfördern.

AndersalsbeimAnsatzderNachhaltigkeitaberistResilienzwenigeroperationalisiertindemSinne,
dasseskeineiminternationalenKonsensabgeleitetenZieleoderIndikatorengibt(Rudloff2022b).

Es lassensichhiereinigeSchnittstellenzwischenResilienzundSorgfaltspflichtenregelungen fest-
stellen:DaauchdieUmsetzungderSorgfaltspflichtenmitdenAnforderungenanRisikoabschätzungen,
Informationsaustausch,SchulungvonZulieferern,Beratungetc. zuengererVerbindungvonUnter-
nehmen in der Lieferkette führt, kann dies den Aufbau resilienterer Wertschöpfungsketten unter-
stützen.DieswärepassendzudenResilienz-Charakteristika2,4,5,und6.Eslassensichjedochauch
gegenläufigeWirkungen zwischendenAnforderungenderSorgfaltspflichtenund resilientenWert-
schöpfungskettenvermuten,daindenkonzeptionellenAnalysenzumLieferkettensorgfaltspflichten-
gesetzunteranderemtheoretischhergeleitetwird(z.B.WBBMWK2022),dassdiesesdieZahlder
HandelspartnereinesUnternehmensverringernkönnte,waseinenWiderspruchzuCharakteristikum1
(VielfaltundRedundanzerhalten)darstellt.Ebensowürdediespassieren,wennUnternehmen,stattin
ihreLieferantenentwicklungimRahmenderEinführungderSorgfaltspflichtenzuinvestieren,sichnur
noch auf wenige Lieferanten in weniger problematischen Ländern fokussieren würden. Dies würde 
zuweniger resilienten Lieferketten führen und könnte auch Kleinbauern oder anderen betroffenen
UnternehmenEntwicklungschancennehmen.Daher ist es inderpolitischenUmsetzungderSorg-
faltspflichtenwichtig,Lieferantenentwicklung,d.h.dasBemühenumVerbesserungenund„stay and 
 behave“zuunterstützen.WelcherderEffekteamEndeüberwiegt, isteineFrage,dienurempirisch
geklärtwerdenkannEinesolcheAnalysekannaberersterfolgen,wennSorgfaltspflichtengenügend
lang implementiert wurden.

126 Siehe auch: https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/european-development-policy/policy-coherence-
development_de.ZusätzlichistdiesauchimSDGZiel17(PartnerschaftenzurErreichungderZiele),imTarget17.14
festgeschrieben. 

https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/european-development-policy/policy-coherence-development_de
https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/european-development-policy/policy-coherence-development_de
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5.5.2 Entstehung von gespaltenen Märkten?

EinesehrgrundsätzlicheKritikanSorgfaltspflichtenregelungenistdieGefahrvonMarktspaltungen,
dieeintretenkönnen,wennglobalgesehennurwenigeUnternehmenbzw.Länderentsprechende
SorgfaltspflichtenfürihreAbnehmerformulieren.MarktspaltungbedeutetindiesemZusammenhang,
dass es zu einer Selektion der Lieferanten in solche mit strengeren Standards, die sich in die Märkte 
mit Lieferkettensorgfaltspflichten einordnen, und solchenmitDefiziten beiMenschenrechten oder
anderen relevanten Nachhaltigkeitsstandards kommt. Letztere würden in der Folge an Abnehmer 
oder Länder ohne solche Nachhaltigkeitsanforderungen liefern und global würde keine Verbesserung 
derdurchSorgfaltspflichtenadressiertenNachhaltigkeitsbereicheerzielt.Sozeigtbeispielsweisedie
ModellierungeinesEU-ImportverbotsfürPalmölausEntwaldungsrisikogebieteninIndonesien,dass
dies nur zu einem geringen Entwaldungsrückgang führenwürde, da sich die ursprünglichen EU-
Importe auf andere Länder verlagerten (Busch et al. 2022).

Dadie indenLieferkettengesetzen formuliertenStandardszuhöherenKostenunddamitauchzu
höheren Preisen führen, haben Lieferanten, die diese Standards bereits erfüllen, ein Interesse solche 
Abnehmerzubeliefern.ProblematischeLieferantenwerdendagegendieEU-Abnehmermeiden.Es
kämealsozurSelbstselektionunddamitzugespaltenenMärkten.UndwennderMarktanteilderLän-
dermitSorgfaltspflichtengeringeristalsderAnteilderLieferanten,diedieseStandardsbereitsjetzt
erfüllen, käme es zu keinen oder nur geringen materiellen Verbesserungen.

DerMarktspaltungseffekt ist umsoproblematischer, je größer der Anteil der nicht an Lieferketten-
gesetze gebundenen Länder ist, also wenn global wichtige Abnehmerländer keine entsprechenden 
Regelneinführen(vgl.Kap.5.6.3).InsofernistdiegeplanteCSDDDzubegrüßen,dasiedenAdressa-
tenkreis gegenüber den vorhandenen nationalen Lösungen bereits beachtlich erweitert. Bei bestimm-
tenThemenwieKonfliktmineralienoderZwangsarbeitgibtesauch indenUSASorgfaltspflichten-
ansätze (z. B. der Dodd-Frank-Act, vgl. Annex 2).

Am Beispiel Konfliktmineralien lässt sich die Gefahr von gespaltenen Märkten gut beobachten 
(vgl.Annex2).DiehöherenAnforderungenanTransparenzundSorgfaltspflichten inmineralischen
Lieferketten aufgrund des amerikanischen Dodd-Frank Acts führten zum zeitweisen Einspringen 
andererAbnehmerausanderenMärkten,diesozugeringerenKostendieProdukteabkaufenkonnten
(hierChina).DerchinesischeAnteilamglobalenKobalt-Handelbeträgtz.B.rund50%.Wenneinso
bedeutenderAbnehmerkeinespezifischenSorgfaltspflichtenaufweist,danndrohteineUmlenkung
derWarenproblematischerLieferanten/LieferregionenindiesenAbsatzkanal.ÄhnlicheProblemegab
esimGoldbergbau,u.a.weildiemeistenExporteindenNahenOstenundnachAsiengingenund
demnachdieAuflagennichteingehaltenwerdenmussten(Parkeretal.2016).

BetrachtetmandenAnteilderEUaminternationalenHandelmitAgrarprodukten,dannwirddeutlich,
dassdieSorgfaltspflichtenregelungenaufgrundunterschiedlicherMarktmachtunterschiedlichgreifen
werden,abhängigvomProdukt:SoistderAnteilderEU-ImporteandenKakaoexportenmitknapp
unter50%sehrhoch,sodasszuerwartenist,dassdiegroßenExporteureaufdieEU-Bedingungen
eingehenmüssen.ÄhnlichesgiltetwafürBananenundZitrusfrüchte.InanderenMärkten,wieSoja,
spielenandereImportländer,wieChina,aberauchderEigenverbrauchderHandelspartnereinesehr
vielgrößereRolle (vgl.Abb.5.9 inKap.5.5.1).Entsprechendbesteht imFallvonSojaz.B.beider
EUDRdieMöglichkeit,dassdieKäufer,diedieEUbeliefern,nurausdenGebietenBrasiliensmit
geringemRisikobeziehen,wodurchderAnteildesSojasausGebietenmithohemEntwaldungsrisiko
aufdenanderenExportmärktensteigenwürde(Fern2023:6).
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PreislicheAnreize zur EinhaltungderAnforderungen gemäßderSorgfaltspflichtenregelungen ent-
stehenerst,wennentsprechendeWareimMarktknappwird.FallsdieUSA,dieEUundggf.auch
weitere wichtige Abnehmerländer Ware aus besseren Bedingungen einfordern und dem nur ein be-
grenztes Angebot gegenübersteht, es also in diesem Teil des Marktes zu einem Nachfrageüberhang 
kommt,dannsolltederPreishiersteigen.DasPreispremiumim„Sorgfaltspflichten-Marktsegment“
würde dann Anreize für Lieferanten in den Problemregionen setzen, ihrerseits die Bedingungen zu 
verbessern,umdiesesMarktsegmentebenfallsbedienenzukönnen.UmgekehrtgibtesinFällen,in
denennurwenigeAbnehmeraufdemWeltmarktSorgfaltspflichten fordernundvieleProduzenten
diese Bedingungen erfüllen können, wenig ökonomische Anreize zur Verbesserung. Dann wäre die 
Wahrscheinlichkeitgroß,dasssichHandelsströmenurverlagern.

AufgrunddieserGefahrvonMarktspaltungen isteswichtig,dassdieSorgfaltspflichtenregelungen
vorrangig auf die Verbesserung der Lage vor Ort abzielen. Die Verbesserung der Produktions-
bedingungen sollte im Vordergrund stehen, nicht die Verhinderung von Importen und die „Bewahrung 
dermoralischenUnschuld“derAbnehmerländer.DaherrückendasdeutscheLkSGwiederEU-Richt-
linienentwurf die Lieferantenentwicklung in den Fokus, nicht den Abbruch der Lieferbeziehung.  
Zu fragen ist aber,obdieRegelungenauch tatsächlichhinreichendeAnreizesetzen, indieLiefe-
rantenentwicklungzuinvestieren(vgl.Kap.5.3).WenndurchLieferkettengesetzgebungenkeinezu-
sätzlichenAnreizegesetztwerden,dannhängtdieEntscheidungvonUnternehmenfür„cut and run“ 
versus „stay and behave“vondeninKapitel5.1.1skizziertenFaktorenab:KostendesLieferanten-
wechsels,Haftungs-undReputationsrisikenundKostenderLieferantenentwicklung.

PositiveAnreizefürLieferantenentwicklungkönntenz.B.durchentwicklungspolitischeBegleitprojekte
gesetzt werden. Auch könnte ein Engagement für Lieferantenentwicklung positiv für Nachhaltigkeits-
bewertungenvonUnternehmengewertetwerden,z.B.imRahmenderEU-Nachhaltigkeits-Taxonomie.

5.5.3 Fazit

Auchwennmit einerErhöhungder Transaktionskosten aufgrundderSorgfaltspflichtenregelungen
entlang der Lieferkette zu rechnen ist, so sind die daraus resultierenden Wirkungen nicht eindeutig. 
Aufgrund des hohen Internationalisierungsgrades der Agrar- und Ernährungswirtschaft, der schon 
jetztweitenVerbreitungvonSPS-undQualitätsstandardsunddenErfahrungenmitvielenArtenvon
nicht-tarifären Handelsmaßnahmen kann es sein, dass die negativen Auswirkungen auf Handels-
volumen und -partner begrenzter sind als befürchtet. Zusätzlich haben auch andere wichtige und 
internationalmit der EU konkurrierendeHandelsländer (wie z.B.USAoderUK)Sorgfaltspflichten
 eingeführt, was zumindest zwischen diesen Ländern – aufgrund der potenziellen Äquivalenz von 
Standards–dienegativenHandelswirkungenreduzierenkönnte.Verlagerungseffektekönnentrotz-
dem auftreten, wenn z. B. um die gleichen Absatzmärkte mit Ländern konkurriert wird, die bisher ihre 
ProdukteohnedieseRegelungenanbieten können (wie z.B.ChinaoderBrasilien).Allerdingsbe-
stehenproduktspezifischeUnterschiede.DieVerlagerungseffektewerdenbeiKakaoundtropischen
FrüchtenwegendeshoheninternationalenEU-MarktanteilsgeringerseinalsbeiSoja.Esfehltjedoch
bisher an empirischer  Evidenz, um dies eindeutig beantworten zu können.

DieResilienzvonAgrarlieferkettengegenübermarktbeeinflussendenSchockswirddurchdieSorgfalts-
pflichtenaufdereinenSeiteunterstützt, z.B. indemdieVerbindungderPartnergefördertundzum
Lernenermutigtwird,aufderanderenSeitekönntesichjedochauchdieAnzahlderHandelspartner
reduzieren,waseinengegenläufigenEffekthätte.AuchhierfehltzurzeitdieempirischeEvidenz,um
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belastbare Aussagen machen zu  können. Der Fokus auf die Lieferantenentwicklung in den Sorgfalts-
pflichtenregelungenkannhelfen,Handelsbeziehungenzuerhalten,undsolltedeshalbdasvorrangige
Zielsein.DaheristesinderpolitischenUmsetzungderSorgfaltspflichtenwichtig,dieLieferanten-
entwicklung und „stay and behave“ zu unterstützen.

5.6	 	Perspektive	internationale	Beziehungen:	Welche	Auswirkungen	haben	die	
Sorgfaltspflichtenregelungen	auf	die	internationale	Verflechtung	von	Ländern?

5.6.1	 	Bedeutung	der	Einbindung	von	völkerrechtlichen	Übereinkommen	in	die	
	Sorgfaltspflichtenregelungen

IndenunterschiedlichenSorgfaltspflichtenansätzenwirdaufmultilateraleÜbereinkommenimBereich
Arbeitsrechte,MenschenrechteundUmweltrechteBezuggenommen(Annex1).DieseÜbereinkommen
wurdenaufStaatenebeneinternationalausgehandeltundvoneinemGroßteilderStaatenratifiziert,wenn
auchnichtalleKonventionengleichermaßen.DieSorgfaltspflichtenfürUnternehmenbeziehensichnun
aufdieseÜbereinkommen,umzudefinieren,welcheArbeits-,Menschen-undUmweltrechte inden
 Lieferketten eingehalten werden müssen.127SomitstelltdieReferenzaufmultilateraleÜbereinkommenin
denunilateralenSorgfaltspflichtenansätzeneineausdrücklicheVerbindungzumVölkerrechtdar.

DurchdenBezugaufvölkerrechtlicheÜbereinkommensowiederenRatifizierungdurchdieHandels-
partnerliegtderSchlussnahe,dassHandelspartner,auchwennsienichtindieErarbeitungderSorg-
faltspflichtenansätzevonEUundDeutschlandeinbezogenwurden,dieseautomatischmittragensollten.
Dennoch ist anzumerken,dass faktischdasUnterzeichnenvonvölkerrechtlichenÜbereinkommen
i.d.R.kaumzustriktenDurchsetzungsmaßnahmenundinFolgeVerbesserungenvorOrtführt(Neu-
mayer2005,Davies2014fürMenschenrechtsübereinkommen).BerichterstattungenüberdenStand
derUmsetzungstehenimVordergrund,wobeiesauchhierzurNichterfüllungvonBerichtspflichten
kommt.128 Werden keine Fortschritte auf Grundlage der Berichterstattungen bzw. Probleme bei der 
Berichterstattungerkannt,sokönnenpositiveAnreizebspw.vonderUNeingesetztwerden.Diese
beinhaltendenAufbauvonKapazitätenoderfinanzielleHilfestellungenzurUmsetzungfürStaaten,die
nichtausreichendKapazitätenundRessourcenhierfürhaben.129DieUnterstützung imAufbauvon
Kapazitätenistrelevant,dazumindestfürdieUmsetzungdesUN-Zivilpaktsgezeigtwerdenkonnte,
dassdieNichteinhaltungoftunbeabsichtigtistundvonderEffizienzderVerwaltungdesjeweiligen
Landes abhängt (Cole 2015). Bei den ILO-Kernarbeitsnormen ergibt sich ebenfalls eine Lücke
zwischenRatifizierungundder tatsächlichen rechtlichenSituationvonArbeitnehmer:innenvorOrt
(vgl.Kap.3.2).NebenderBeaufsichtigungderUmsetzungbietetdieILOauchtechnischeUnterstüt-
zungsleistungenundTrainingsmaßnahmenan.130SanktionensindbeiNicht-Einhaltungderjeweiligen
ÜbereinkommentrotzRatifizierungnichtmöglich.

127DieUnterscheidung zwischendenBereichenArbeitsrecht,Menschenrecht undUmweltrecht ist dabei unscharf;
soberücksichtigtdie ILOz.B.auchdieRechte IndigenerundschafftsoeineVerbindungzwischenArbeits-und
Menschenrechten.DerUN-SozialpaktwiederumberücksichtigtauchArbeitsrechte.EinzelneÜbereinkommen im
Umweltbereich stellen auch einen direkten Zusammenhang zwischen schadstoffbezogenen Umweltrisiken und
gesundheitlichenRisikenfürMenschendar(vgl.Kap3.2).

128Siehez.B.dieDatenbankderUNmitfehlendenBerichtenvonStaaten,dieaufgrundderRatifizierungverpflichtet
zur Einreichung wären: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/LateReporting.aspx

129 Siehe z. B. das Treaty Body Capacity Building ProgrammederUN;https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/treaty-
body-capacity-building-programme.

130 https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/technical-assistance-
and-training/lang--en/index.htm

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/LateReporting.aspx
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/treaty-body-capacity-building-programme
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/treaty-body-capacity-building-programme
https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/technical-assistance-and-training/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/technical-assistance-and-training/lang--en/index.htm
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DerEinbezugderÜbereinkommenindieSorgfaltspflichtenführtnunzueinerStärkungderDurch-
setzbarkeitderÜbereinkommen,diezumZeitpunktderUnterzeichnungnichtunmittelbarabsehbar
war.DieSorgfaltspflichtengesetzgebungenfördernalsodenVollzugderÜbereinkommen.Tendenziell
kann dies als Abkehr von Prinzipien, die internationale Beziehungen in der Vergangenheit gekenn-
zeichnet haben, gesehen werden, wie dem Prinzip der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verant-
wortung, das die unterschiedlichen Voraussetzungen und Möglichkeiten von Ländern berücksichtigt, 
zur Erreichung von gemeinsamen globalen Zielen beizutragen.131 Originär aus dem Umweltrecht
kommend,findetmanauchinanderenBereichenBezügezudiesemPrinzip,soauchbeiMenschen-
rechtsübereinkommen(Martens2014:Kap.1).TrotzderAnerkennungderUniversalitätderMenschen-
rechtewird im gewissenUmfang auch hier die (ökonomische) Kapazität der Länder bei derUm-
setzungberücksichtigt(Obendland2014).ZwarsindStaatenverpflichtet,dieMenschenrechte„unter
Ausschöpfung aller ihrer Möglichkeiten“ umzusetzen, sind die Möglichkeiten allerdings un zureichend, 
muss international unterstützt werden (ebd.: 11).

AlsKonsequenzdergestärktenDurchsetzbarkeitvonvölkerrechtlichenÜbereinkommendurchuni-
lateraleSorgfaltspflichtenregelungenkönntenVerhandlungsprozessefürzukünftigevölkerrechtliche
ÜbereinkommenbeiStaaten,diedarausNachteilebspw.fürihrenExportsektorbefürchten,aufmehr
Zurückhaltung stoßen, wie es sich bereits in den EU-Mercosur-Verhandlungen zeigt (Rudloff und
Stoll 2023).

5.6.2	 Handelspolitische	und	geostrategische	Implikationen

GeradeinjüngsterVergangenheitzeigensichdeutlicheÄnderungendereuropäischenHandelspolitik,
zunächstangestoßendurchReaktionaufandereHandelsakteurewiedieUSAundChinaundderen
Handelskonflikte untereinander (Eliasson et al. 2023). Aber auch die jüngsten Schocks für inter-
nationale Lieferketten durch die Corona-Pandemie und vor allem der russische Angriffskrieg auf
dieUkraineschärftendenBlickderEU inRichtungdereigenenVersorgungssicherung(Orbieund
De Ville 2020, Bongardt und Torres 2023).

InsgesamtisteinestärkereBinnenausrichtungetwadurchUnterstützungdereigenenWettbewerbs-
fähigkeit, aber auch vermehrter direkter staatlicher Intervention zur Absicherung von Beständen an 
Rohstoffen(etwaauchdurchReservehaltungmitkritischenRohstoffen)inderEUerkennbar.Gleich-
zeitig aber sucht sie auch zunehmend neue Partner für Abkommen, um ihre Zulieferung zu diversi-
fizieren oder auch um in derRohstofferschließung zu kooperieren (Raza 2022,Blockmans 2021,
SchmuckerundKober2023).De-riskingundDiversifizierungimSinneeinerneuenPartnerausrichtung
basieren neben (neu wahrgenommenen) politischen Kriterien der Partnerverlässlichkeit auch auf
der faktischenVerfügbarkeit relevanterbenötigterZulieferprodukte.DieseKriterienkönnen teils in
Konfliktstehen.FürmanchedieserProduktegibtesausUnternehmer-undLändersichtwenigAus-
weichoptionen,wasetwainderEU-Definitionder„Kritikalität“vonRohstoffenbereitsseitLängerem
Berücksichtigung inListenvonalskritischdefiniertenRohstoffenfindet (EuropäischeKommission
2020).Agrarrohstoffesinddarin allerdings –mitAusnahmeeinzelnerDüngerkomponenten–nicht
 enthalten (ebd.).

131 Explizit wird das Prinzip der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortung (Common But Differentiated 
 Responsibilities,CBDR)imRahmenderRio-Erklärungvon1992beschrieben.„DieRegierungenhattendamalsihren
unterschiedlichenBeitragzurUmweltzerstörunganerkannt–unddamitauchihreunterschiedlicheVerantwortung,
fürdieWiederherstellungdesÖkosystemsunddieAnpassunganUmweltschädenzubezahlen.“(Martens2014:5).
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Nicht zuletzt visiert diese verstärkte handelspolitische Partnersuche auch eine Stärkung genereller 
außenpolitischerPositionierungan,umpolitischeKoalitionendurchdasMittelderHandelspolitikzu
stärken–aktuelletwagegenüberRussland(Felbermeyer2023).DieEU-Handelsstrategievon2021
weistinihremneudefiniertenLeitbildder„offenenstrategischenAutonomie“bereitsaufdasSpan-
nungsfeld hin, das diesen neuen Entwicklungen von mehr Binnenorientierung und Partnersuche 
zugrundeliegt(EuropäischeKommission2021).Trotzundnebendiesenoffensiverenaufdieeigene
VersorgungausgerichtetenAnsätzenverschärftdieEUweiterhinihreNachhaltigkeitsziele(Pelkmans
2020), die sie mittels des Green Deals horizontal in alle Politikfelder inklusive der Handelspolitik
zuverankernsucht.DazunutztsiezunehmendauchunilateraleHandelsmaßnahmen(vgl.Tab.3.2).
Bezo gen auf bilaterale Abkommen zeigt sich eine engagierte (Wieder)aufnahme von Verhandlungen 
mitdenUSA,IndienundIndonesienundeineNeuauflagevonbereits–zumindestpolitisch–abge-
schlossenen  Abkommen (etwa mit Mercosur und Neuseeland). Im Zeitablauf lässt sich dabei in den 
AbkommenderEUeineZunahmevonNachhaltigkeitsdimensionenbeobachten(Felbermeyer2023:
Abb.3).Allengemein ist jedochderenbislang fehlendeSanktionierbarkeitdurchhandelspolitisch
wirksameMaßnahmenaufstaatlicherEbene(imUnterschiedzurSanktionierbarkeitvonUnternehmen
beiVerstößengegenSorgfaltspflichten)–mitAusnahmedesjüngstenAbkommensmitNeuseeland
fürTeilbereiche (Klimaschutz, einigeKernarbeitsnormender ILO) (vgl.Annex1).Deshalb kannauf
 Verletzungen von Nachhaltigkeitsvorgaben nicht mit dem Aussetzen von vereinbarten Zugeständ-
nissen reagiert werden, wie es für andere Abkommensinhalte üblich ist. Die EU fokussierte auch
wegendieserDurchsetzungsschwächestärkeraufdieUmsetzungderletztlichnichtsanktionierbaren
Nachhaltigkeitsforderungen,auchmittelsUnterstützungdesPartners.GeradeinihremneuenPosi-
tionspapier von 2022 zu den Nachhaltigkeitskapiteln („Review of the trade and sustainability chapter 
(TSD)“,EuropäischeKommission2022c)betontedieKommissionländerspezifischeVereinbarungen
(roadmaps) für eine bessereUmsetzung.Sie relativiert imReview auchdiePosition, dass die oft
 geforderte zu stärkende handelspolitische Sanktionierbarkeit explizit nur als ein letztes Mittel für eine 
bessereUmsetzungzubetrachtensei.

Den Nachhaltigkeitskapiteln in Freihandelsabkommen kommt auch eine wachsende strategische 
RollehinsichtlichneuerPartnerfürneueAbkommenzu:DieschwacheDurchsetzungsfähigkeitder
Nachhaltigkeitskapitel rief immer großenWiderstand innerhalb der EU hervor, nicht nur auf der
 Ebene europäischer Zivilgesellschaften, sondern angesichts mancher Abkommen auch auf der 
 EbeneeinzelnerRegierungen.DieserWiderstandkannjenachAbkommenstypdiemitgliedstaatliche
RatifizierungunddamitdasgesamteAbkommengefährden,wieessichwährendderTransatlantic 
 Trade and Investment Partnership (TTIP)-Verhandlungen und der Comprehensive Economic Trade 
Agreement(CETA)-VerhandlungenmitdenUSAbzw.Kanadazeigte.

DieneuenInitiativenfürunilateralentschiedeneSorgfaltspflichtenkönnendieseinterneKritikauffan-
gen,danunmehrdieentsprechendenRegelungenzurNachhaltigkeitauchohneundtrotzschwach
durchsetzbarerAbkommeninjedemFallAnwendungfinden.UmgekehrtaberkönnensieaufPartner-
seiteentwederdasInteresseanAbkommensenkenoderaberihreForderungenandieEUerhöhen,
daPartneransonstenohnejedeGegenleistungdieEU-Vorgabenerfüllenmüssen.Hierkönnendie
vonderEUvorgeschlagenenneuenPartnerschaftenfürdieNachhaltigkeitskapitel in ihremReview
(„TSD-Review“)einenAnreizbieten,wennsiedurchentsprechendeUnterstützungbegleitetwerden.
ZudemkannsichdergenerelleCharakterzukünftigerHandelsabkommenderEUangesichtsdergeo-
politischen Veränderungen bei gleichzeitig verschärfter Nachhaltigkeitsverfolgung ändern: Partner 
könnendieKompromissbereitschaftderEUstärkerherausfordern,indemsieausgestärkterPosition
alsrelevantePartnermehreigene InteressenauchhinsichtlichgrößeremMarktzugangzurEUver-
folgen.Diesdrücktsichaktuell indenForderungenderMercosurstaatenandieEUaus (Stollund
Rudloff2023b).
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5.6.3	 	Zwischenstaatliche	Beziehungen	im	Spannungsfeld	von	Kooperation	und	 
Abhängigkeit

NichterstseitdemBeginnderDebatteüberdiegesetzlicheRegelungvonunternehmerischenSorg-
faltspflichteninDeutschlandundanderenMitgliedstaatenderEUwerdenimmerwiederVorwürfedes
„grünenKolonialismus,Protektionismus, Imperialismus“undÄhnlichesdiskutiert,wennesumdie
InteraktionzwischenStaaten(z.B.aufUN-EbenebeiderDiskussionvonglobalenUmweltschutz-
abkommen), der Aushandlung von bi- oder multilateralen Freihandelsabkommen oder genereller 
 Telekopplung132 und Globalisierung von Gesellschaften geht.

5.6.3.1	Kritik	und	Argumente	in	der	internationalen	Debatte

Kern der Vorwürfe ist die bestehende wirtschaftliche und politische Ungleichheit in der Staaten-
gemeinschaft, geprägt durch die koloniale Geschichte, die weiterhin das Machtverhältnis und die 
InteraktionenzwischendenStaatenbestimmeunddurchweiteremultilateraleÜbereinkommensowie
unilateralesstaatlichesVorgehen,u.a.imUmweltbereich,zementiertwerde.DieseDebatteistwich-
tig,dajedesbilateraleoderglobaleÜbereinkommenzwischenStaatendienationaleGesetzgebung
an bilaterale oder globale Entwicklungen koppelt, sodass die nationale Gesetzgebung auf diese 
reagierenmuss.DamitgehteinStückdernationalenSouveränitätverloren,auchwennes,wiein5.6.1
diskutiert,zuUmsetzungsdefizitenkommenkann.AndererseitswirddurchdieTeilnahmeanbi-und
multilateralenAbkommenauchetwasgewonnen,entwederzumBeispielinFormvonglobalerHand-
lungsfähigkeitzurAdressierungvonnationalnichtbeherrschbaren,grenzüberschreitendenUmwelt-
problemen oder zum Beispiel bilateral in Form einer Reduktion von Transaktionskosten im inter-
nationalenHandel.Allerdingsstellt sich immerdieFrage, inwelchemMaßdiezugrundeliegenden
Verhandlungen gleichberechtigt geführt werden können – trotz bestehender (wirtschaftlicher) 
Machtasymmetrien und (wirtschaftlicher) Abhängigkeiten. Insbesondere bei Umweltschutzfragen
stellt sich auch die Frage, ob eine Verlagerung des Problems bzw. der Problemlösung in LMIC Teil 
der Motivation ist. Dies wird etwa in der Debatte um carbon colonialism deutlich (Parsons 2023).

DieobenskizziertenVorwürfe,diesichausderKonstellationvonMachtungleichwichtenzwischen
Staaten und den insbesondere von den wohlhabenden Ländern eingeforderten höheren Standards 
imUmwelt-,Menschen-undArbeitsrechtsbereichergeben,werdenuntereinerVielzahlvonBegriff-
lichkeitenmitjeweilsleichtunterschiedlicherSchwerpunktsetzungdiskutiert.DerAspektderFähig-
keit eines Staates bzw. einer Staatengemeinschaft, einem anderen Staat bzw. einer anderen Staaten-
gemeinschaft seine Gesetze aufzuzwingen und somit seinen Einflussbereich zu vergrößern, wird
gemeinhinalsImperialismusbezeichnet.FürdieeingefordertenUmweltstandardswirddiePräzisie-
rungdes„Grünen Imperialismus“verwendet (Ariffin2010).DerBegriffdes„GrünenKolonialismus“
istdaranangelehnt,wobeiesweitereAusdifferenzierungenjenachAktivität/Handlunggibt.Darunter
fällt das sogenannte „green grabbing“,dieAneignungvonLandundRessourcenfürUmweltzwecke
( Fairhead et al. 2012). Eine besondere Ausprägung hiervon ist „carbon colonialism“: Internationale 
InvestitioneninWaldschutzprojekteinLMICzumZweckdesKohlenstoffausgleichs(Kompensations-
programme). Industrialisierte Länder können so weiterhin das Niveau ihrer Emissionen aufrecht-
erhalten,währendeszunegativenEffektenaufdieLebensgrundlagen indenandieProjektean-
grenzendenGemeinschaftenkommenkann(fürdasBeispielUgandasieheLyonundWestoby2014).

132 In der sozial-ökologischen und Agrarsystemforschung hat sich der Begriff der Telekopplung etabliert, um die
Verflechtungen zwischenAgrarsystemenundanthropogenenProzessen in verschiedenenRegionenderWelt zu
beschreiben(Friisetal.2016).
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UnabhängigvonderjeweiligenBegrifflichkeitwirdindiesemKontextgrundsätzlichkritisiert,dassdie
o.g.umweltbezogenenVorhabennichtnuroftvonwestlichenIndustrienationeninitiiertundfinanziert
werden,sonderndassauchdieMechanismenderPlanung,EntscheidungsfindungundDurchführung
oftnurgeringeBeteiligungs-undEinspruchmöglichkeitenderbetroffenenKommunenundGruppen
in LMIC zulassen. Weiterhin wird kritisiert, dass der wirtschaftliche Nutzen und resultierende Ein-
kommensmöglichkeiten fürdiebetroffenenKommunenoftnichtgegebensindundentsprechende
Projektedazuführen,dassdieweiterenwirtschaftlichenEntwicklungsmöglichkeiten,teilweiseaber
auchdieaktuellenLebensgrundlagenderbetroffenenKommunenundGruppeneingeschränktbzw.
genommenwerden.DieserVorwurftrifftoftgeradeaufumweltbezogeneVorhabenzu,diez.T.hohe
SchutzstandardsaufdenbetroffenenLandflächenerfordern,wasallerdingsaufdiedortigeland-und
forstwirtschaftliche Nutzung und ländliche wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten starke Aus-
wirkungen haben kann (Fairhead et al. 2012).

EbensoexistierenVorwürfe,dassdiewohlhabenderenundindustrialisiertenLänderdieseProjekte
und imweiteren Sinne ihreNachhaltigkeitstransformation auf Kosten von LMIC vollziehen,womit
die Frage der globalenGerechtigkeit undKompensation adressiertwird. Dieser Vorwurfwird am
deutlichstenimRahmendesglobalenKlimaschutzesundwurdeinKap5.6.1imRahmendesPrin-
zips der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortung andiskutiert. Wohlhabendere Länder 
 haben historisch am meisten zur Erderwärmung beigetragen und stehen daher in der Verantwortung, 
ammeistenzumKlimaschutzbeizutragen(z.B.Page2008),währendLMICeinewirtschaftlicheEnt-
wicklungermöglichtwerdensoll(z.B.Rosales2008)bzw.Kompensationszahlungenbspw.fürden
KlimaschutzinLMICgezahltwerdensollen(z.B.Grainger1997,vgl.Textbox5.6).

133 Z. B. https://edition.cnn.com/2022/11/14/world/rainforest-alliance-brazil-indonesia-congo-intl-hnk/index.html. 
134EröffnungsrededesUN-GeneralsekretärsAntónioGuterresaufderCOP27.

DieAushandlungzwischenNatur-undKlimaschutzundwirtschaftlichenEntwicklungsmöglich-
keitenlässtsichmomentaninderDemokratischenRepublikKongonachverfolgen.Dortwerden
imweltweitgrößtentropischenTorfgebiet,dassehrgroßeMengenanCO2 speichert, Ölvorkom-
menvermutet.Dabei liegtdasTorfgebiet inmittendeszentralafrikanischenRegenwaldes.Die
kongolesischeRegierungfordertentweder,dassderGlobaleNordendenSchutzdiesesGebiets
finanziereodereswürdenLizenzenanFirmenfürProbebohrungenvergeben(Raupp2023).In
diesemZusammenhanghatderKongo zusammenmitBrasilienund Indonesiennach jahre-
langenVerhandlungenimNovember2022offizielleineRegenwald-Allianzvereinbart,dieu.a.
mitdenLänderndesGlobalenNordensKlimabudgetszumErhaltdesRegenwaldsverhandeln
möchte.133ImgleichenZeitraumforderteUN-GeneralsekretärAntónioGuterresaufdemWelt-
klimakongress(COP27)einenhistorischenKlimapakt,deru.a.einefinanzielleUnterstützung
des Globalen Nordens für Länder des Südens betont.134 Umweltschützer:innen im Kongo
zweifeln jedoch,dassdiesohnevorhandeneTransparenzundguteRegierungsführungeinen
NutzenfürdiekongolesischeGesellschaftbringt(Raupp2023).SomitzeigtdiesesBeispielein-
drücklich,wiekomplexdieUmsetzungdesPrinzipsdergemeinsamen,aberunterschiedlichen
VerantwortungzurErreichungvonglobalenUmweltzieleninderPraxisist.

Textbox 5.6:  Aushandlung zwischen globalem Natur- und Klimaschutz und wirtschaftlichen  
Entwicklungsmöglichkeiten am Beispiel der Demokratischen Republik Kongo

https://edition.cnn.com/2022/11/14/world/rainforest-alliance-brazil-indonesia-congo-intl-hnk/index.html
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NebenderKritikdesAufzwingensvonStandards imUmwelt-undMenschenrechtsbereichundim
Rahmen der Suche nach Lösungen in LMIC für Probleme, für die wohlhabende Länder haupt-
verantwortlich sind (siehe carbon colonialism),werdenseitLangemdiehistorischgeprägtenHandels-
muster zwischen LMIC und den wohlhabenderen Ländern kritisiert. Dabei gibt es zwei Vorwürfe: 
(1) denVorwurf, dass hoheAgrarsubventionen in Form vonDirektzahlungen undAußenschutz zu
einem verzerrten Produktions-, Nachfrage- undHandelsmuster der EU führenwürden und damit
eigentlichwettbewerbsfähigeLieferkettenin/ausDrittländernstören,derenAbsatzaufdemEU-Markt
nochzusätzlichdurchEinfuhrregelungenbelastetwürde(KornherundvonBraun2020,Boysenetal.
2016);(2)denVorwurfderasymmetrischenMacht-undWettbewerbsverhältnisse,diesichdurchdie
RohstofflieferungausLMIChinzurhöherwertigenVerarbeitung inLändernmithöheremPro-Kopf-
Einkommenergeben(Hickeletal.2022,Dorningeretal.2021).

Die Gewinnung von natürlichen Ressourcen im Bergbau oder im Agrarbereich für den Export
 (extractivism)istzumeisteinkolonialgewachsenesHandelsmuster,dasmitnegativenAuswirkungen
aufdasjeweiligeProduzentenlandassoziiertist(z.B.Alonso-FernandézundRegueiro-Ferreira2022,
Greco2020).UnabhängigvondenSorgfaltspflichtengesetzgebungenwirftdiesesunausgewogene
HandelsmusterschonlangeeinenSchattenaufdiePartnerbeziehungenzwischenLMICundwohl-
habenderenLändern.Dieserzeigtsichu.a.währendVerhandlungenimHandelsbereich(Drahos2003,
Odell2006),imRahmenvonEntwicklungszusammenarbeit(WilhelmOtieno2023)und–fürdenKon-
textdesGutachtensbesondersrelevant–imRahmendesinternationalenRechts(sog.Third World 
Approaches to International Law(TWAIL);Mutua2000,Okafor2008).

5.6.3.2		Einordung	der	Kritik	mit	Bezug	zu	menschenrechtlichen	und	 
mwelt	bezogenen	Sorgfaltspflichten

VordiesemHintergrundgiltesnun,dieSorgfaltspflichtenregelungeneinzuordnen.Inhaltlichhandelt
essichbeidenVorgabendesLkSGunddemEntwurfderCSDDDschwerpunktmäßigumarbeits-
undmenschenrechtlicheSorgfaltspflichten (u. a. zuKinder- undZwangsarbeit), die auf internatio-
nalenÜbereinkommen,wie den ILO-Kernarbeitsnormen basieren.Diese sind von vielen Ländern,
inkl.LMIC,weltweitunterstütztundratifiziertworden(vgl.Kap.3.2).ZudemgeltenMenschenrechte
als universell.

AuchdieschadstoffbezogenenundweiterenSorgfaltspflichtenimUmweltbereich(Klimaschutzund
Biodiversität), die v. a. im Entwurf der CSDDD enthalten sind, basieren auf internationalen Über-
einkommen, die von einem überwiegenden Teil der Länderweltweit ratifiziert sind (vgl. Annex 1).
Allerdings istanzumerken,dassdieUnterzeichnungder internationalenÜbereinkommenselbstan
schwacheUmsetzungsmaßnahmengebundenist.DurchdieEinbindungderÜbereinkommenindie
SorgfaltspflichtengesetzgebungenwirddieUmsetzungdieserÜbereinkommendurchDeutschland
bzw.dieEUforciert,wasindiesemMaßevondenunterzeichnendenStaatennichtunbedingtabzu-
sehenwar(vgl.Kap.5.6.1).Esistdemnachdenkbar,dasseinzelneLänderÜbereinkommenratifiziert
haben,ohnediejeweilsfestgelegtenPflichtenvollständigumsetzenzukönnen.DurchdieForcierung
durchdiedeutschenbzw.europäischenSorgfaltspflichtenregelungen(ohneAbstimmungimVorfeld)
könntediesnunvonSeitenderHandelspartneralsAusnutzungder(wirtschaftlichenundpolitischen)
MachtderEUbzw.Deutschlandsverstandenwerden,dieggfs.ineinemWettbewerbsnachteilfürden
eigenen Exportsektor resultieren könnte.
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Grundsätzlich lässt sich darauf entgegnen, dass verpflichtende Sorgfaltspflichtenregelungen aber
genaudenjenigenHandelspartnernhelfen,diesichselbstumdieUmsetzungderMindeststandards
imBereichderMenschen-,Arbeits-undUmweltrechtebemühenbzw.nichtaktivgegenMindest-
standards agieren. Denn diese stehen ihrerseits im (Preis-)Wettbewerb mit Ländern, die diese 
Standardsunterlaufen,umso(noch)billigereAgrarrohstoffeanbietenzukönnen(Jägeretal.2023:
25).FürAbnehmerauswohlhabenderenLändernwirdesattraktiver,ausLändernzubeziehen,diedie
entsprechendenStandardseinhaltenunddieinsb.imFallderEUDRnichtalsHochrisikogebietgelten,
auchwenndieProduktionskostendeshalbggfs.höheralsbeianderenHandelspartnernliegen.

KritischeStimmenzweifelnabernichtdenInhaltdieservölkerrechtlichenÜbereinkommenunddamit
denInhaltderSorgfaltspflichtenregelungenan,sonderndieetabliertenMachtverhältnisseimvölker-
rechtlichen Diskurs sowie die „politisch-ökonomische Agenda“ der westlichen Staaten bei der 
BerufungaufMenschenrechts-oderUmweltabkommen(KaleckundSaage-Maaß2016:49,mitVer-
weisaufMutua(2001)undAnghie(2009)).DieserVorwurfentsprichtderobengeführtenDiskussion
überdieungleichenMachtverhältnisseundderenEinflussaufdieverschiedenenVerhandlungenim
internationalen Kontext, woran sich die zentrale Kritik an den Sorgfaltspflichtenregelungen direkt
anschließenlässt:StattaufeinemultilateraleLösungzusetzen(unddieserz.T.garentgegenzuwirken,
s.untenzuAlternativen),habensicheinzelneLänderundnundieEUentschieden,unilateralSorgfalts-
pflichtenregelungenzuentwerfen,dieeineextraterritorialeWirkungaufLMIChaben,ohneLMICals
BetroffenewährendderPhasedesEntwurfsdieserSorgfaltspflichtenregelungenineineKonsultation
einzubeziehen (Bose 2023).135

DiepotenzielleextraterritorialeWirkungwird insbesondere imFallderEUDRdeutlich:Sokanndie
EUDReinenEinflussaufdienationalenEigentumsrechteindenAbnehmerländernhaben,dadievon
derVerordnungabgedecktenRohstoffevonAnbauflächenkommenmüssen,fürdieEigentumsrechte
geklärt und nachweisbar sind. Wenn dies aber aufgrund von lokalen, traditionellen oder ähnlichen 
Gründen nicht gegeben ist, muss es hier ggfs. zu Anpassungen in den nationalen Gesetzen kommen. 
Anlass für die Änderung eines nationalen Gesetzes in einem Erzeugerland wäre in dem Falle eine 
unilateraleGesetzgebungderEU,diesichextraterritorialauswirkt–ohnedassdiebetroffenenLänder
imVorfeldeinbezogenwurden(vgl.Fußnote135).

GrundsätzlichkönnensichdieSorgfaltspflichtenregelungeninsbesondereaufKlein(st)erzeuger:innen
undallgemeinaufdeninformellenSektorinLMICauswirken.DasRisikovonderenHerausdrängung
ausLieferketten–durchgeringereDokumentations-oderZertifizierungsmöglichkeiten–kannzueinem
größerenAnstiegdesinformellenSektorsführen.DamitwürdedasZielderLieferkettenansätzezu
geschützterBeschäftigungunterlaufen.DieexaktenWirkmechanismen,d.h.obeszueinemHeraus-
drängenodervielleichtauchzueinerbesserenEinbindungvonKlein(st)erzeuger:inneninbestehende
Lieferketten kommt, wird unterschiedlich diskutiert (siehe z. B. Jäger et al. 2023: 20). Daher sollten 
möglicheEffekteaufdeninformellenSektorundKlein(st)erzeuger:inneninLMICbeiderÜberprüfung
derGesetzegezieltausgewertetwerden(vgl.Empfehlung6.4.1).

135 Siehe zum Beispiel das gemeinsame Schreiben vom 27.7.2022 von Indonesien und Brasilien und unterschrieben 
vonweiterenHandelspartnernandieWTObzgl.derEUDR,worinesu.a.heißt„We encourage the EU to entertain 
further consultation with third countries, particularly developing producing countries before the final approval of the 
proposed legislation. Some of the concerns expressed by developing countries in formal public consultations  about 
the proposed legislation have, regrettably, been given scarce consideration.“; https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/
SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/AG/GEN213.pdf&Open=True. 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/AG/GEN213.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/AG/GEN213.pdf&Open=True
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DerNachteil,dassHandelspartner–andersalsetwaPartnerländerinHandelsabkommen–beider
Ausgestaltung der Regelungen nicht konsultiert wurden, kann im weiteren Verlauf ausgebessert
werden,indemdieHandelspartneraktivbeiderUmsetzungundderÜberprüfungderGesetzeeinge-
bundenwerden.DieEinbindungderHandelspartnerbeiderUmsetzungderGesetzekanndabeiauf
unterschiedlichenEbenenstattfinden,etwazwischenstaatlichüberentwicklungspolitischeZusam-
menarbeit oder durch Partizipations- und Austauschmöglichkeiten (bspw. partizipative Lieferanten-
entwicklung,vgl.Kap.5.1.4).

5.6.3.3		Unterstützungsangebote	und	Dialogformate	im	Rahmen	der	 
Sorgfaltspflichtenregelungen

BishersindinsbesondereinderEUDRkonkreteUnterstützungsangebotefürHandelspartnerveran-
kert(Art.30EUDR).136DieEuropäischeKommissionvisiertdarinauchan,strategischeRahmenpläne
fürdiesePartnerschaftenzuentwickeln.HierdurchsollenländerspezifischeUnterstützungendefiniert
werden. Diese können bereits bestehende Initiativen einbinden, wie etwa die Alliance for Sustainable 
Cocoa,dieanhandeinesRahmenplansAktionenzwischenderEU,GhanaundderCôted’Ivoireverbin-
det,oderauchdieForestPartnershipsderEUmitunterschiedlichenLändern(Fern2023:10).InArbeit
ist bereits die globale Team Europe Initiative,u.a.gefördertvonDeutschland,umHandelspartnerbei
derUmsetzungderEUDRzuunterstützen,mitdemZieldes„WalderhaltsundderEinbindungvon
KleinbäuerinnenundKleinbauern“.137ZudemhabendieEuropäischeKommission, Indonesienund
Malaysia bereits die Einrichtung einer gemeinsamen Task Force zur Stärkung der Zusammen arbeit 
beiderUmsetzungderEUDRbeschlossen.138

GleichermaßenverfolgtdieEuropäischeKommissionnichtnurfürdieEUDR,sondernauchinihren
neuenHandelsabkommen eine besserePartnerschaft durch die Entwicklung konkreter Fahrpläne
(roadmaps)(vgl.Kap.5.4.3):InihremReviewderNachhaltigkeitskapitelnenntsieetwaeinebessere
VerlinkungmitunilateralenMaßnahmen,aberauchländerspezifischeFahrplänemitPrioritätenund
Zeitrahmen zu deren Erreichen. Ein weiteres handelspolitisches Beispiel ist das sogenannte „Hand-
book of Implementation“ zum Freihandelsabkommen mit Ecuador, das konkrete Ideen für die Ein-
bindunglokalerAkteurefüreinebessereUmsetzunghandelspolitischerNachhaltigkeitsregelungenent-
wickelt.EswurdealsPilotprojektdurchSchwedenbegleitet(NationalBoardofTradeSweden2019).

136„PartnerschaftenundKooperationsmechanismenkönnenstrukturierteDialoge,Verwaltungsvereinbarungenund
bestehendeVereinbarungenbzw.derenBestimmungensowiegemeinsameFahrpläneumfassen,diedenÜber-
gang zu einer landwirtschaftlichen Erzeugung ermöglichen, die die Einhaltung dieser Verordnung unter besonderer 
BerücksichtigungderBedürfnissevonindigenenVölkern,lokalenGemeinschaftenundKleinbauernsowieunter
GewährleistungderTeilhabeallerInteressenträgererleichtert.“Art.30(1)EUDR.

137 Siehe https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Wald/bmz-entwaldungsfreie-lieferketten.pdf?__blob=-
publicationFile&v=1.

138 Siehe https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/2023/Joint%20Statement%20IDN%20MAL%20
EU-Consolidated%20final.pdf.

https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Wald/bmz-entwaldungsfreie-lieferketten.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Wald/bmz-entwaldungsfreie-lieferketten.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/2023/Joint%20Statement%20IDN%20MAL%20EU-Consolidated%20final.pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/2023/Joint%20Statement%20IDN%20MAL%20EU-Consolidated%20final.pdf
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ImdeutschenLkSGsindsolcheUnterstützungsangeboteundDialogformatefürHandelspartnernicht
explizit verankert. Dennoch gibt es Unterstützungsangebote für Unternehmen bei den Handels-
partnernbzw.befindensichdiesederzeitimAufbau.IndendeutschenBotschaftensollesz.B.focal 
points geben, die über die Vorgaben laut LkSG informieren und örtlicheUnterstützungsnetzwerke
 anbieten.139 Bei einzelnenHandelspartnernwird bspw. auch einGIZ-Projekt zur Verbesserungder
partnerschaftlichen Umsetzung menschenrechtlicher und ökologischer Sorgfaltspflichten durch-
geführt.140 IndiesemBereichunterstützt auchder inKap.5.3.1.2 vorgestellteHelpdesk Wirtschaft
&Menschenrechte,indemerunteranderembeimAufbauvonähnlichenBeratungsangeboten(z.B.
HelpdeskVietnam)beidenjeweiligenHandelspartnernberät.EbensowerdenSchulungenfürMulti-
plikatoren und in Zusammenarbeit mit Verbänden und business support organisations durchgeführt. 
Generell wären auch bestehende Partneransätze in Erzeugerregionen zu nutzen, wie sie etwa in 
Brasilienzwischenöffentlichen,kommunalenundprivatenEinrichtungenbestehen(Hagemejeretal.
2021:95).EbensowerdenSchulungenfürMultiplikatorenundinZusammenarbeitmitVerbändenund
business support organisations durchgeführt. Im hinleitenden Text des Entwurfs der CSDDD wird dar-
auf hingewiesen, dass die EU und ihreMitgliedstaatenweiterhin partnerschaftlichmitDrittländern
zusammenarbeiten sollen, um negative Auswirkungen wirtschaftlicher Aktivitäten auf Menschenrechte 
undUmwelt zu verhindern (EuropäischeKommission2022: 41). ImGesetzesvorschlag selbstwird
allerdingskeineUnterstützung zurUmsetzungderSorgfaltspflichtenregelungen indenDrittländern
verankert.AllerdingsbefindetsichmomentanauchderAufbaueinesdemHelpdeskvergleichbaren
BeratungsangebotsaufEU-EbeneinPlanung.DerHelpdeskWirtschaft&Menschenrechteistauch
hier als Vorreiter in die Beratung eingebunden. Für eine kohärente Beratung auf europäischer Ebene 
ist der Aufbau solch einer Struktur begrüßenswert. Grundsätzlich sollten sich dieUnterstützungs-
angebotefürHandelspartnerandenBedarfenderjeweiligenAkteurevorOrtorientierenundsolltenim
Dialogerarbeitetwerden,insbesonderevordemHintergrund,dassbeiderAusgestaltungderGesetze
kaumKonsultationstattgefundenhatte.DieskannbeimAufbaudereuropäischenBeratungsangebote
berücksichtigtwerden.DiegesetzlicheVerankerungderUnterstützungsangebotefürHandelpartnerin
derEUDRkannalsVorbildfürdieweiterenVerhandlungenderCSDDDgelten,dasoeineLangfristig-
keitderUnterstützungfürHandelspartneretabliertwird.

5.6.3.4	Multilaterale	Alternativen	für	unilaterale	Sorgfaltspflichtenregelungen

UmdemProblemderungleichgewichtigenMachtverhältnisseunddenmitunilateralenAnsätzenver-
bundenenHerausforderungenentgegenzuwirken,kommtmultilateralenAlternativeneinegroßeBe-
deutungzu.MitderWTObestehteineOrganisation,diesichhauptsächlichinternationalenHandels-
fragenwidmet.HierbeihatsiefolgendeFunktionen:VerwaltungderWTO-Handelsabkommen,Forum
fürHandelsverhandlungen,BehandlungvonHandelsstreitigkeiten,ÜberwachungderHandelspolitik,
technische Hilfe und Ausbildung für Entwicklungsländer und Zusammenarbeit mit anderen inter-
nationalenOrganisationen.Daher stellt dieWTO auch einwichtigesDiskussionsforum für bereits
bestehendeHandelsabkommenundauchgenerelleFragendesinternationalenHandelsdar,wiees
sichzumBeispielbeidenperiodischenÜberprüfungenvonHandelspolitikoderinderkontinuierlichen
ArbeitimSPS-Komiteezeigt.ZudemwurdeninderVergangenheitbereitsplurilateraleAbkommenim
RahmenderWTOverhandelt(z.B.zuöffentlichemBeschaffungswesen).DiessindAbkommen,die
nurfüreineUntergruppevonWTO-MitgliedernvonRelevanzsind.DasThemaSorgfaltspflichtenwurde
bishernicht tiefergehend inderWTObehandelt,abervieledarananknüpfendeThemen,wiez.B.
allgemeineEntwicklungsfragenundFragenzuWechselwirkungenvon internationalemHandelund

139 https://www.bmz.de/resource/blob/154772/lieferkettengesetz-faktenpapier-partnerlaender-deu-bf.pdf
140 https://www.giz.de/de/weltweit/122202.html

https://www.bmz.de/resource/blob/154772/lieferkettengesetz-faktenpapier-partnerlaender-deu-bf.pdf
https://www.giz.de/de/weltweit/122202.html
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Umwelt,Gender,MenschenrechtenoderErnährungssicherheit.VordiesemHintergrundistderDialog
innerhalbderWTOundauchinweitereninternationalenForen,wiez.B.UNCTAD,Welternährungs-
ausschuss (Committee on World Food Security (CFS))undähnlichenOrganisationen,wichtig.

EineAlternativezuunilateralenAnsätzenfürverbindlicheunternehmerischeSorgfaltspflichtenbietet
auchdiezwischenstaatlicheArbeitsgruppedesMenschenrechtsratsderUN,dieeinverbindliches
AbkommenzumThemaUnternehmenundMenschenrechteausarbeitenwill.141 Diese Arbeitsgruppe 
wurdeaufInitiativeEcuadors2014eingerichtetmitdemArgument,dassdieaufFreiwilligkeitbasie-
rendenLeitlinienderUNnichtausreichenundesdeshalbeines internationalenRechtsinstruments
bedarf (Luthango und Schulze 2023). Seither wird die Arbeitsgruppe vor allem von LMIC getragen. 
DieGruppederBRICS-Staaten,außerBrasilien,arbeitetseitBeginnaktivamVertragstextdessoge-
nannten „Binding Treaty“mit,wobeidieUnterstützungjeweilsunterschiedlichmotiviertist(vgl.ebd.:4f.)
ZuBeginnsprachensichu.a.dieEU-MitgliedstaatenunddieUSAgegendieArbeitsgruppeaus.Sie
argumentierten, dass nationale Gesetzgebungen für dieses Thema besser geeignet seien. Internatio-
nale Mechanismen könnten diese nicht ersetzen, stattdessen würde die Polarisierung der Staaten 
durch die Arbeitsgruppe die Implementierung der UN-Leitlinien Menschenrechte und Wirtschaft
behindern (Bose 2023: 24, 26). Kritikpunkte der EU bezogen sich zuBeginn auf den diskutierten
 Geltungsbereich des Binding Treaty, der in den ersten Entwürfen auf transnationale Konzerne
beschränktwar(mittlerweileaberalleUnternehmeneinbezieht)undaufdienichtausreichendenge
AusrichtungandenUN-Leitprinzipien(EPRS2022).Seit2021sindzwarmehrLänderdesGlobalen
NordensdenVerhandlungenbeigetreten;siekritisierendenvorliegendenEntwurf zumTeil jedoch
offen(ebd.,LuthangoundSchulze2023).VonSeitenderEUalsBeobachterinwirdweiterhinkritisiert,
dass mehr Arbeit am Entwurfstext nötig sei, insbesondere mit Blick auf den Detaillierungsgrad und 
denvorschreibendenCharakterdesTextes,dereserschwerenwürde,genügendUnterstützungvon
SeitenderUN-Mitgliedstaatenzuerhalten(EPRS2022).DieEUhatbisherjedochkeinVerhandlungs-
mandat und es gibt auch keine abgestimmte Position Deutschlands zum Binding Treaty (Luthango und 
Schulze2023:6).DasEuropäischeParlamentistderweileinUnterstützerderInitiative,undeinTeilder
Parlamentarier:innen fordertedieEUbereits2020auf,einVerhandlungsmandatabzustimmenund
sichaktivindieArbeitsgruppeeinzubringen(EPRS2022).DieskönnteeinSignalsetzen,dassdieEU
trotzderunilateralenSorgfaltspflichtenregelungenauchanDialogundZusammenarbeitinteressiertist.

Von Seiten Frankreichs wurde bzgl. des Binding Treaty bereits vorgeschlagen, dass man sich hierfür 
andenentsprechendenGesetzeninderEUorientierenkönne,dadiesemitBezugaufWirtschaftund
MenschenrechteeinenhohenStandardhaben(Bose2023:26).DiesesVorgehenwürdeausSichtvon
Ansätzen wie den erwähnten Third World Approaches to International Law aber wieder die Stimmen 
ausdenLMICindenHintergrundrücken,indemmanalsAusgangspunktdasRechtderwohlhaben-
derenLändernutzt(ebd.).DasEinbringenvonSeitenderEUindenVerhandlungsprozesssolltedaher
idealerweiseergebnisoffenerfolgen,umeinechtesZeichenfürDialogzusetzen.

5.6.4	 Ausweitung	der	Sorgfaltspflichten	auf	internationaler	Ebene

EineAusweitungvonSorgfaltspflichtenauf internationalerEbenekannaufzweiArtenerfolgen: (1)
dadurch,dassandereStaatenähnlicheRegelungeneinführen(Normendiffusion);(2)dadurch,dass
Marktmechanismendazuführen,dassSorgfaltspflichtennichtnurinLieferkettenindieEU,sondern
auchinnerhalbderMärktederHandelspartnerundinderenHandelsbeziehungenmitNicht-EU-Staaten
Anwendungfinden(„Brüssel-Effekt“).

141 https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/wg-trans-corp/igwg-on-tnc

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/wg-trans-corp/igwg-on-tnc


148 Chancen,HerausforderungenundGrenzenvonSorgfaltspflichtenregelungen

5.6.4.1	Normendiffussion

DieEinführungvonSorgfaltspflichtenregelungenineinigenStaatenkannauchEntwicklungenandern-
orts anregen. So beschreiben manche Analyst:innen, dass der in Annex 2 diskutierte Dodd-Frank-Act 
neuenSchwungindieReformenimBergbauaufinternationalerEbenegebrachthat,wieanderda-
rauffolgendenEU-Konfliktmineralien-Verordnungundden2015veröffentlichtenchinesischenSorg-
faltspflichtrichtlinienfürverantwortungsvolleMineralienlieferketten(SaegertundGrossmann2018)zu
erkennensei.DieUSAhattenindiesemFalldieRolledesNormführers(norm leader) eingenommen 
(PartzschundVlaskamp2016).EineähnlicheEntwicklungkonnteauch imHolzhandelbeobachtet
werden.Sowurdezunächst2008 indenUSAderHandelmitHolzaus illegalenQuellenverboten
(LaceyActAmendment(2008)).DieEUerließ2010ihreHolzverordnung,dievorschreibt,dassinder
EUkein illegalesHolzoder illegaleHolzerzeugnisseverkauftwerdendürfen.ÄhnlicheVorschriften
wurden auch in Australien konzipiert und umgesetzt (Illegal Logging Prohibition Act, 2012) sowie in 
Japan (CleanWoodAct,2016),Südkorea (RevisedActon theSustainableUseofTimbers,2018),
China(MeasuresonStrengtheningtheLegalityofImportedTimber,2019),Vietnam(TimberLegality
Assurance System Decree, 2020) und Malaysia (Peninsular Malaysia Timber Legality Assurance 
 System, 2013) (Wuttke 2022: 22). Diese Entwicklungen folgen der Idee, dass Vorreiter, also Länder die 
schonfrühRegulierungeneinführen,dieErwartungenundBedenkeninanderenLändernverändern
und sie zu vergleichbarenReformenmotivieren,woraus sich einepositiveRückkopplungsschleife
bildenkann(Evans2020:678).DieseVorreiterrollebringtzudemfirst mover-Vorteile für die nationale 
Industriemitsich,dasichprivatwirtschaftlicheAkteurebereitsfrüheraufdieneuenRegelungenein-
stellenkönnen(Jänicke2005).

BishergibtesjedochwenigAnzeichendafür,dassz.B.ChinaoderIndien,alswichtigeAbnehmerauf
denglobalenAgrarmärkten,umfassendeSorgfaltspflichtenregelungenformulierenwerden,dieüber
freiwillige Regelungen hinausgehen. Ob die deutschen und europäischen Sorgfaltspflichtenrege-
lungenzueinemglobalenErfolgwerden,hängtdamitauchvonderLeitbildkraftab,diedieseRegeln
fürandereRegionenentfaltenkönnen,unddavon,obsieaufdiesemWegzurNormendiffusion in
anderenRegionenbeitragen.WenndieCSDDDvieleNachahmerfindet,dannwirddiepotenzielle
LückeunddamitdieGefahrgespaltenerMärktekleiner–etviceversa(vgl.Kap.5.5.2).Esistaller-
dingszurzeitunklar,obsichdieCSDDD inderglobalenHandelsdiskussionalsLeuchtturmprojekt
erweisenoderaufWiderstandinLändernstoßenwird,z.B.inLändern,dieMenschenrechteausdem
Handelsdiskursheraushaltenwollen.

5.6.4.2	„Brüssel-Effekt“

EsgibteineReihevonThemenfeldern,indeneninderVergangenheiteuropäischeNormendurchaus
prägendfürdenglobalenDiskurswaren.SowirdanhanddesBegriffs„Brüssel-Effekt“142 beschrie-
ben,wieMarktmechanismen ausreichen, um EU-Standards in globale Standards zu verwandeln,
ohnedassAushandlungen,wiez.B.internationaleVerträgeoderVereinbarungenzwischenRegulie-
rungsbehörden, notwendig wurden (Bradford 2015 und 2020). Der Brüssel-Effekt wird befördert,
wenn u. a. die folgenden Bedingungen vorliegen:

142DerBegriffistinAnlehnunganden„California Effect“entstanden.Unternehmen,dienachKalifornienexportieren
wollen,müssen die dortigen Standards erfüllen, die normalerweise strenger sind als in anderenUS-Bundes-
staaten.BeiderUmstellungaufeinheitlicheProduktionsstandardskommenGrößenvorteilezumTragen,weshalb
die Unternehmen einen Anreiz haben, ihre komplette Produktion an die (strengeren) Standards anzugleichen
(Bradford2015:159).
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1. Marktgröße:„JegrößerderMarktdesImportlandesimVerhältniszumMarktdesExportlandes,
destowahrscheinlicheristdasEintretendesBrüssel-Effekts“(übersetztBradford2015:161),wobei
dierelativeMarktmachtvomjeweiligenSektorabhängt.

2. RegulatorischeKapazitätderEU:DieseumfasstregulatorischesFachwissenundRessourcenzur
Durchsetzung der Standards, z. B. die Möglichkeit, Sanktionen zu verhängen, um bspw. nicht 
konformeUnternehmenauszuschließenodereineAnpassungzuerzwingen.

3. InternePräferenz fürstrengeRegeln,wennalsobeidenHandelspartnernauchKräfte indiese
Richtungwirken.

4. Unteilbarkeit der Standards: EU-Standards können nur zu globalen Standards werden, wenn
essich fürUnternehmennicht lohnt,unterschiedlicheMärktemitProduktenzuversorgen,die
nach unterschiedlichen Standards hergestellt wurden. Auf Basis eines einheitlichen Standards 
zuproduzieren,kannzuSkaleneffekten inderProduktion führen.Danebenkannesaberauch
technischsehrschwierigsein,alsUnternehmennachunterschiedlichenStandardszuagieren.
EinBeispiel fürdie technischeUnteilbarkeit istdieDatenschutzregulierung.SoverlangtdieEU
beispielsweisevonUnternehmenwieGoogle,ihreDatenspeicherungundandereGeschäftsprak-
tiken an die europäischen Datenschutzstandards anzupassen. Da es technisch kompliziert ist, 
seineDatenerfassungfürdieEUzuisolieren,istGooglegezwungen,seineglobalenAktivitätenan
dieEU-Standardsanzupassen(Bradford2015:164).IstdieTeilbarkeitallerdingsunproblematisch,
d.h.dieKostendesUnternehmensfürdieAnpassungderProduktionoderGeschäftspraktikenje
nachStandardsindgering,soistdasEintretendes„Brüssel-Effekts“unwahrscheinlicher.

5.6.4.3		Bedeutung	der	Ausweitung	der	Sorgfaltspflichten	auf	den	heimischen	Markt	
der	Handelspartner

DieAusweitungderSorgfaltspflichtenaufdenheimischenMarktderHandelspartner istdeswegen
relevant,weileingroßerTeilderRisikenundVerletzungenderMenschen-,Arbeitsrechts-undUm-
weltstandardsdieProduktionfürdenheimischenMarktbetrifft.DieSorgfaltspflichtendeckenaber
perDefinitionnurdieProduktionfürExporteindieEUab.MitBezugaufEntwaldungzeigenPendrill
et al. (2022) beispielsweise, dass im Durchschnitt lediglich ¼ der landwirtschaftsbedingten  Entwaldung 
in Verbindung mit Exporten gebracht werden kann, ¾ gehen auf die heimische Nachfrage zurück. In 
 Afrika sind noch höhere Entwaldungsanteile der heimischen Nachfrage zuzuordnen. Zudem werden 
nurca.45%bis65%derentwaldetenFlächenimNachgangaktivfürdielandwirtschaftlicheProduk-
tiongenutzt.DerRestentstehtu.a.durchspekulativeAbholzung,Landbesitzfragen,kurzlebigeund
aufgegebene Landwirtschaft sowie landwirtschaftliche Brände, die auf die angrenzenden Wälder 
übergreifen.EntsprechendargumentierendieAutor:innen,dassRichtlinienfürentwaldungsfreieLiefer-
ketten wichtig, aber aus den genannten Gründen nur begrenzt geeignet sind, Entwaldung zu  reduzieren.

ÄhnlichesgiltauchfürdieMenschenrechtsproblematik.JenachRegionsindzwischen9%und24%
derKinderarbeitallerSektorenmitExportwarenverbunden(ILOetal.2019:9).FürdieBekämpfung
von Kinderarbeit hat entsprechend auch die Produktion für den nationalen Konsum einen hohen
Stellenwert (vgl.Kap.4.2.1).DieUmsetzungbzw.EinhaltungderRechtekannbeiHandelspartnern
ausGründeneinergeringenPriorisierungoderunzureichenderUmsetzungskapazitäteneingeschränkt
sein (z.B. Johnson 2019). Lieferkettenregelungen können vor diesemHintergrund größere Effekte
zeigen,wennsieaufHandelspartnerausstrahlen–undviceversa.

FürdiesenEffektmüssenzunächstVerbesserungenderMenschenrechts-undUmweltstandardsin
denTeilenderWirtschafterkennbarsein,dievondenSorgfaltspflichtenregelungenbetroffensind,
bspw.ausgelöstdurchinstitutionelleVerbesserungen,wieeinsteigendergewerkschaftlicherOrga-
nisationsgrad. Zum anderen kann über Dialog, technische und finanzielle Unterstützung und den
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EinbezugvonlokalenUnternehmen„ownership“,alsolokaleUnterstützung,fürdieneuenAnforde-
rungen erzeugtwerden,wie es bspw. das Forschungsprojekt „Realizing European Soft Power in 
External  Cooperation and Trade“(Hoekman2021) imRahmenvonHandelsabkommengezeigthat.
IdealerweiselassensichdieSorgfaltspflichtenregelungenzudemanlokalgetrageneReformprozesse
anknüpfen(ebd.:15).BeideProzesse–sichtbareVerbesserungenund„ownership“derRegelungen
durchdieHandelspartner(vgl.auchKap.5.6.2)–könnensichdabeiselbstverstärken.

EineGesamteinschätzungdermittel-bislängerfristigenEffektevonSorgfaltspflichtenregelungenim
Spannungsfeld vonMarktspaltung undNormendiffusion ist zum jetzigen Zeitpunkt schwierig.Die
beste Lösung wären sicherlich global einheitlich festgelegte Mindeststandards, wie sie z. B. im Vor-
stoßeinesBinding TreatyaufUN-Ebenevorliegen,fallsdieseauchnationalverlässlichdurchgesetzt
würden. Dies würde Marktspaltung verhindern. An beiden Punkten mangelt es aber entscheidend, 
nicht zuletzt aufgrund des starken internationalen Wettbewerbsdrucks in agrar- und ernährungswirt-
schaftlichen Lieferketten.

5.6.5	 Fazit

SorgfaltspflichtengründenaufinternationalimKonsensverabredetenvölkerrechtlichenÜbereinkom-
men,dievoneinerVielzahlvonHandelspartnernratifiziertwurden.TrotzgenerellemnormativenKon-
senskönnenKonfliktedadurchentstehen,dassdieseÜbereinkommendurchdieSorgfaltspflichten
nunmehrverstärktdurchsetzbarwurden.InderFolgekönntedieUnterstützungfürzukünftigeneue
völkerrechtlicheÜbereinkommenschwinden.DieskanninsbesonderefürStaatengelten,diedaraus
Nachteilebspw.fürihrenExportsektorbefürchten,wieessichbereitsindenEU-Mercosur-Verhand-
lungen zeigt. 

DieWirkungenderSorgfaltspflichtenregelungenkönnendaherhandelspolitischeBeziehungenver-
ändern:SoentstehtDruckfürdieEUhinsichtlichneuerHandelsabkommen.Handelspartnerländer,
die Sorgfaltspflichten oft als übergriffig kritisieren, könnten versuchen, einen Ausgleich für Nach-
teileausSorgfaltspflichteninHandelsabkommenauszuhandeln.GleichzeitigmüssengenannteZiel-
konfliktedurchkonfligierendeRegelungenetwainInvestitionsschutzabkommenberücksichtigtoder
aufgefangen werden, die ansonsten dazu führen können, dass strengere Nachhaltigkeitsregelungen 
beidenHandelspartnernzuumfangreichenEnteignungsklagenführenkönnen.

DieFrage, inwiefernunilateralauferlegteSorgfaltspflichtendashistorischbedingteMachtungleich-
gewichtzwischenwohlhabenderenLändernundLMICweiterzementieren,lässtsichimRahmendes
Gutachtens aufgrund der Vielschichtigkeit nicht vollständig beantworten. Die Wahl des unilateralen 
VorgehenstrotzmultilateralerMöglichkeitenunddieextraterritorialeWirkungderSorgfaltspflichten,
ohnedassdieHandelspartnerwährendderErarbeitungderGesetzekonsultiertwurden,istjedoch
kritisch zubetrachten. Für dieZielsetzungderSorgfaltspflichtenregelungen,wie denSchutz von
 Arbeits- und Menschenrechten entlang von internationalen Lieferketten, ist aber die Zusammenarbeit 
mitdenRegierungenderHandelspartnerländer erforderlich.EinedirekteEinbindungder entspre-
chendenstaatlichenBehörden indenLMICbeiderÜberprüfungderSorgfaltspflichtenregelungen,
insbesondere,wennesumdieWirkungenvorOrtgeht,undbeiderEntwicklungvonbegleitenden
UnterstützungsangebotenfürdieUmsetzungsinddemnachzentral(s.Beispielroadmaps). Mit Blick 
aufdieÜberprüfungkanndiegemeinsameFestlegungvonPrioritäten,ZielenundIndikatorenmitden
RegierungenderHandelspartnerundanderenwichtigenlokalenAkteurendazubeitragen,dassdie
unilateralenSorgfaltspflichten angenommenwerden, unddadurch einewirksameUmsetzungund
Überprüfung erleichtern (Hoekman 2021: 15). Dies ist insbesonderewichtig, daMenschenrechts-
verletzungen und negativeUmweltwirkungen nicht nur im Exportsektor derHandelspartner statt-
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finden,sondernauchinderProduktionfürdenheimischenMarkt.IstesdasZiel,nichtnurdieImporte
indieEU„reinzuwaschen“,bedarfeseinerFörderungvoneigenenAnsätzenderHandelspartnerfür
eineVerbesserungderSituationvorOrt.

Parallel sind mehr Anstrengungen für multilaterale kooperative Ansätze notwendig, um auch das 
 Problem des historisch bedingten Machtungleichgewichts zwischen wohlhabenderen Ländern und 
LMIC besser zu adressieren.

5.7	 Herausforderungen	und	Grenzen	der	Sorgfaltspflichtenregelungen	

Das deutsche LkSG, die EUDR und der Entwurf der CSDDD decken teilweise unterschiedliche
Menschen- und Arbeitsrechte sowie Umweltrisiken in den verpflichtenden Sorgfaltspflichten ab
(vgl. Kap. 3.4). Je nach Verhandlungsverlauf zwischen den EU-Institutionen kann die CSDDD die
Sorgfaltspflichten fürUnternehmen aufweitereBereiche ausweiten (vgl. Annex 1).Demnach stellt
sichdieFrage,wodieGrenzenderunternehmerischenSorgfaltspflichtenliegenbzw.welcheweiteren
Bereicheerstrebenswertwären,diebisdatoabernochnichtexplizitoderindemUmfangimLkSG
abgedecktsind.InAnlehnungandenKommissionsentwurfderCSDDDwirddieseFrageimFolgen-
den für die Ziele Ernährungssicherheit, existenzsichernde Löhne und Einkommen, Gendergerechtig-
keit,Klima-undBiodiversitätsschutzdiskutiert.

5.7.1	 …	zur	Erzielung	von	Ernährungssicherheit

Das Recht auf Nahrung ist ein sehr grundlegendesMenschenrecht, das sichern soll, dass jeder
Mensch über Zugang zu angemessener, ausreichender und gesunderNahrung verfügt. Es findet
sichbereits inder1948verabschiedetenAllgemeinenErklärungderMenschenrechtederVereinten
Nationen,dieinArt.25(1)festlegt:„JederhatdasRechtaufeinenLebensstandard,derseineund
seiner FamilieGesundheit undWohl gewährleistet, einschließlichNahrung,…“ (UN 1948). ImUN-
Sozialpakt von 1966, haben sich inzwischen über 170 Staaten völkerrechtlich verpflichtet, dieses
Menschenrechtumzusetzen.InArtikel11(Abs.1)desUN-SozialpaktserkennendieVertragsstaaten
dasRechtaufNahrungindero.g.Formulierungexplizitanundverpflichtensich,„geeigneteSchritte“
zuunternehmen,„umdieVerwirklichungdiesesRechtszugewährleisten.“InArt.11(Abs.2)erkennen
dieVertragsstaatenauchein„grundlegendesRechteinesjeden,vorHungergeschütztzusein“an.

DasMenschenrechtaufNahrungwirdangesichtsderHungerzahlenvielfachalsdas„amhäufigsten
verletzte Menschenrecht“ zitiert (CSM 2018). Es ist gerade für den Landwirtschaftssektor ein ent-
scheidendesMenschenrecht,daeingroßerTeilderHungerndenglobalKleinbauernund-bäuerinnen
sind.FürDeutschlandunddieEUselberergebensichwenigerVersorgungsrisiken imSinnever-
fügbarer Nahrung, können aber im Sinne des Preisniveaus durch steigende Lebensmittelpreise 
 gegeben sein.

EinehoheBedeutungdesRechtsaufNahrunginnerhalbderMenschenrechtedrücktsichauchdarin
aus,dassdieUNseit2000einenSonderberichterstatterspeziellfürdasRechtaufNahrungalseines
vonunterschiedlichenthematischenMandatendesUN-Menschenrechtsratsernannthat.

WährendzurZeitderEntwicklungdieserRechtsnormendieVerfügbarkeitvonundderZugangzu
Nahrungsmitteln im Vordergrund stand, wird seither zunehmend der Unterschied zwischen dem
RechtaufNahrung(„righttofood“)unddemRechtaufErnährung(„right to nutrition“) diskutiert (siehe 
Fanzoetal.2019).DieErnährunghängtnichtnurvonderMengeundQualitätderaufgenommenen
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Nahrung, sondern auch von weiteren Faktoren ab, etwa den hygienischen Verhältnissen und dem 
Gesundheitszustand (Fanzoetal. 2019,CFS2012). Inder internationalenDiskussion,die sichauf
Menschenrechtebezieht,wirdweiterhinüberwiegendderBegriff„right to food“(RechtaufNahrung)
oderderBegriff„right to adequate food“(RechtaufangemesseneNahrung)verwendet.Wieweiter
untenausgeführt,zielendieEmpfehlungenzurUmsetzungdiesesMenschenrechts,etwainFormfrei-
willigerRichtlinien,zunehmenddaraufab,dievielfältigenFaktorenzuberücksichtigen,dieüberdie
Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln hinaus für eine gesundheitsförderliche Ernährung relevant sind.

EinesolcheerweitertePerspektiveaufdasRechtaufNahrungwirdauchinderFAO-Definitionvon
„food security“ deutlich, die in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt wurde und nun vier Dimen-
sionen umfasst: Verfügbarkeit, Zugang, Verwendung und Stabilität. Dementsprechend ist Ernäh-
rungssicherheitgegeben,„wennalleMenschenzujederZeitphysischenundwirtschaftlichenZugang
zu angemessener, gesundheitlich unbedenklicher und nährstoffreicher Nahrung haben, um ihre
Ernährungs bedürfnisse und Nahrungsmittelpräferenzen zugunsten eines aktiven und gesunden 
Lebens befriedigen zu können.“ (CFS 2012). Auch wird international diskutiert, den Begriff „food 
 security“ auf „food and nutrition security“ zu erweitern (CFS 2012). Im Deutschen wird üblicherweise 
derBegriff„Ernährungssicherheit“verwendet,derbeideAspekteumfasst.

Aus dem UN-Sozialpakt ergeben sich für Ernährungssicherheit menschenrechtlich begründete
Staatsaufgaben. Diese umfassen die Realisierungsmöglichkeit der Ernährung für ein Individuum,
insbesondere in Form von ausreichend vorhandener und qualitativ angemessener Nahrung. Diese 
Staatsaufgaben gelten dabei auch gegenüber dem Verhalten durch dritte, nicht-staatliche Akteure wie 
etwaUnternehmen.

IndemEntwurfderCSDDDwirdexplizitaufArtikel11desUN-Sozialpaktsverwiesen,wieauchauf
Artikel25derAllgemeinenErklärungderMenschenrechte (vgl.Annex1). ImLkSGundderEUDR
findensichallerdingskeineexplizitenBezügezudiesemspeziellenMenschenrechtunddieses ist
bislangauchnichtexplizitfürdieÜberprüfungderEUDRvorgesehen.

DabeifälltdieVerwirklichungdesRechtsaufNahrung–ähnlichwiedieinkludiertenSorgfaltspflichten–
in den Verantwortungsbereich mehrerer Politikbereiche, weshalb etwa für Deutschland eine engere 
ZusammenarbeitzwischendemBMEL,demBMZunddemBMWKbeiderPlatzierungdiesesMen-
schenrechts in den unterschiedlichen Politikinstrumenten z. B. von der Welthungerhilfe gefordert wird 
(Welthungerhilfe 2023).

EinigeinternationalePrinzipienundLeitlinienzielendaherseitgeraumerZeitaufdieUmsetzungdieses
Rechtsab:SDG2verfolgtdaskonkreteZiel,bis2030HungerundMangelernährungzubeendenund
landwirtschaftliche Produktivität und Einkommen, insbesondere von Frauen und marginalisierten Grup-
pen,zuerhöhen(MartensundEllmers2020;vgl.Kap.5.7.2).NachVerhandlungenineinerzwischen-
staatlichenArbeitsgruppe,inderauchdero.g.UN-Sonderberichterstatterteilnahm,verabschiedete
dieFAO2004„FreiwilligeLeitlinienzurUnterstützungderschrittweisenVerwirklichungdesRechtes
aufangemesseneNahrungimRahmendernationalenErnährungssicherheit“(FAO2005).Diesebe-
inhalten19individuelleLeitsätzefürStaatenzurUmsetzungdesRechtsaufNahrungimRahmender
nationalenErnährungssicherheit(FAO2015:2).DieLeitlinienbeziehensichu.a.aufDemokratieund
gute Regierungsführung, wirtschaftliche Entwicklung, Lebensmittelsicherheit und den Zugang zu
Ressourcen.DabeiadressierensiediestaatlicheEbene,nehmenaberauchBezugaufweitereAkteure.
SobeziehtsichLeitlinie4„Marktsysteme“aufdiestaatlicheFörderungvonCSR-Maßnahmenundden
EinsatzallerMarktteilnehmerundderZivilgesellschaftfürdieVerwirklichungdesRechtsaufNahrung
(ebd.:13).DieLeitlinie10adressiert„Ernährung“undbeinhalteteinweitesSpektrumanMaßnahmen,
etwa im Bereich Bildung und Gesund heit, die für eine gesundheitsförderliche Ernährung relevant sind.
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Seitherwurden imWelternährungsausschussderUN (Committee on Global Food Security (CFS)) 
weiterefreiwilligeRichtlinienverabschiedet,diedieUmsetzungdesRechtsaufNahrungunterstützen
sollen.HierzugehörteinglobalerstrategischerRahmenfürErnährungssicherheit (Global Strategic 
Frame work for Food Security and Nutrition), der 2021 überarbeitet wurde (CFS 2021) sowie Frei willige 
Richtlinien zu Ernährungssystemen (CFS Voluntary Guidelines on Food Systems and Nutrition, 
CFS 2021).

InAnbetrachtderProblemefürdieErnährungssicherung,diedurchdiegroßflächigeAneignungvon
Land durch Investoren entstehen und oft die Gefahr der Vertreibung von Menschen („Landraub“ – 
Land Grabbing)beinhalten,hatderWelternährungsausschuss2012FreiwilligeRichtlinienzumSchutz
bäuerlicherRechteanLandundanderennatürlichenRessourcenerlassen(Voluntary Guidelines on 
the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National 
Food Security, FAO 2012, überarbeitet 2022). Außerdem hat der Welternährungsausschuss 2014
 Prinzipien zur verantwortungsvollen Investition in Landwirtschaft und Ernährungssysteme (Principles 
for  Responsible Investment in Agriculture and Food Systems,CFS2014)verabschiedet.

Bezogen auf internationale Lieferketten basieren auf dem Recht auf Nahrung häufig besondere
Regelungen,oftmalsalsAusnahmegrund füransonstenzuvermeidendeHandelseinschränkungen
(UNCTAD2021,Fakhri2021).EskannnachWTOetwaExportrestriktioneninKnappheitssituationen
zurAbsicherungdereigenenBevölkerungrechtfertigen,dieallerdingsbeigroßenAgrarexportländern
kontraproduktiv wirken können. In bilateralen Abkommen ist Ernährungssicherheit dagegen kaum 
explizitverankert–eineAusnahmeistetwadasEU-Ghana-Interimsabkommen(EPINTA2021).Auch
indenverpflichtendenWirkungsabschätzungenfürEU-HandelsabkommenwerdenEffekte fürdie
Versorgungssicherheitkaumerfasst(Rudloff2019).

GleichzeitigspieltdiesesMenschenrechtaußen-undsicherheitspolitischauchimKontexthumani-
tärer Ziele eine Rolle, etwa für Nahrungsmittelhilfen, deren Lieferungen oftmals gezielt handels-
politisch unterstütztwerdenbzw.explizit vonHandelsrestriktionenausgenommenwerdensollen.
Auch bezogenaufSanktionensollgenaudiesesRechtsowohlfürdensanktioniertenStaatalsauch
fürindirektbetroffeneStaatenerhaltenbleiben(Kluge2022).

BezüglichderEinbindungdesRechtsaufNahrunginunternehmerischeSorgfaltspflichtenistzube-
rücksichtigen,dassesUnterschiedezwischenLänderngibt,wiedasRechtaufNahrungaufnationaler
Ebenegehandhabtwird.SohatetwaSüdafrikadasRechtaufNahrungexplizitinseinerVerfassung
verankert (Boyle und Flegg 2022: 12). Indien hat im Jahr 2013 einen „National Food Security Act“ ver-
abschiedet, der als Paradigmenwechsel von einem wohlfahrtsstaatlichen zu einem rechtsbasierten 
Ansatz angesehen wird. Etwa zwei Drittel der Bevölkerung hat aufgrund dieses Gesetzes ein Anrecht 
auf subventionierte Nahrungsmittel.143 Allerdings bereiten auf Nahrungssicherheit bezogene Sub-
ventionenoftKonflikteaufWTO-Ebene(Siddiqui2014,Rudloff2015).Insgesamtexistierendaherin
denunterschiedlichenHandelspartnerländernsehrunterschiedlicheteilsverfassungsbezogeneVer-
ankerungen,denensichUnternehmenentlangderLieferkettengegenübersehen.

In Deutschland wird aktuell Nahrungssicherheit in unterschiedlicher Ausprägung behandelt, etwa in 
der nationalen Sicherheitsstrategie der Bundesregierung, die die Stärkung der globalen Ernährungs-
sicherheit als Teil ihres erweiterten Sicherheitsverständnisses benennt. Sie definiert dabei die
VerwirklichungdesRechtsaufNahrungalsLeitbild für ihrHandeln (AuswärtigesAmt2023b:68).
Zudem gibt es eine durch den Deutschen Bauernverband angestoßene Debatte um das „Recht

143 Siehe https://nfsa.gov.in/portal/nfsa-act.

https://nfsa.gov.in/portal/nfsa-act
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auf Ernährung“, das wie oben erläutert im Englischen dem „right to nutrition“ gleichzusetzen ist   
(Martinez2022).DiesesRechtistinDeutschlandausjuristischerPerspektivezwarstaatsbezogen,aber
esdominierenindividuellePflichten.DerBürger/dieBürger:inistdanachverpflichtet,sicheigenständig
eineGrundversorgungzusichern.Wenndiesenichtausreichtoderer/sienichtinderLageist,sichdiese 
Grundversorgungzusichern,greiftdasRechtaufErnährungalsLeistungsrechtgegenüberdemStaat.

DasRecht auf Ernährung umfasst im deutschenRechtssystem zudem nicht denAnspruch, vom
 Gewinn seiner Arbeit leben zu können. Wenn ein Landwirt seinen Betrieb aufgeben muss und er als 
FolgeseinEinkommenverliert,liegthierinbislangkeinVerstoßgegendasRechtaufErnährungvor.In-
soferngibtesimdeutschenRechtssystemkeinRechtaufeinamMarkterzielbaresexistenzsicherndes
 Einkommen. Diese rechtliche Begrenzung behindert die Einbindung in unternehmerische Sorgfalts-
pflichten.Diese istrelevant,weil international imZusammenhangmitunternehmerischenSorgfalts-
pflichteneinRechtaufeinexistenzsicherndesEinkommendiskutiertwird(siehehierzuKap.5.7.2).

Allerdings gibt es für freiwillige Zertifizierungsansätze bereits operationalisierte Beispiele zur Er-
fassungvonErnährungssicherheitentlangvoninternationalenLieferketten,wiedeninTextbox5.7 
nähererläutertenFoodSecurityStandard (FSS).DieserbieteteineZertifizierungentlangder vier 
FAO-DimensionenvonNahrungssicherheit(Gambaetal.2020,vgl.Textbox5.7).

DieobenerwähntenFAO-DimensionendeckenvierkomplexeAspektevonNahrungssicherheitab:
Verfügbarkeit,Zugang,NutzbarkeitundStabilität.DamitsindsehrunterschiedlicheEinflussparameter
angesprochen,dieauchdurchunterschiedlicheAkteurebeeinflusstwerden:vonImportenüberNah-
rungshilfe und einkommensrelevante Sozialpolitik bis zu Landnutzungsrechten.

Ein Beispiel für eine eher indirekte aber weitreichende Wirkung ist das oben erwähnte Problem des 
Land Grabbing, das zuHunger führenkann.WennSorgfaltspflichten zurVerhinderungvonLand
Grabbingführen,könntendiesedamiteinenBeitragzumRechtaufNahrungleisten.ImLkSGistder
widerrechtliche Entzug von Land und anderen Produktionsfaktoren bereits explizit als menschen-
rechtlichesRisikoaufgeführt(§2,Abs.2Nr.10,vgl.Kap.3.4).

AufgrundderaufgezeigtenKomplexitätdesRechtsaufNahrungundderunterschiedlichenKonkreti-
sierungderAspektevonNahrungssicherheitinUnternehmenspflichtenscheintessinnvoll,zudiffe-
renzieren, welche Aspekte unmittelbar in die Sorgfaltspflichtenregelungen aufgenommen werden
sollten und welche Aspekte schrittweise konkretisiert werden können und nach Wirkungsprüfung 
hinzukommenkönnten.DerFSSkanndabeialswertvolleGrundlagedienen.WieinTextbox5.7auf-
geführt,enthältderFSSteilweiseKriterien,diedieSorgfaltspflichtengemäßLkSGabdecken,etwa
dieRegelungenderILO-KernarbeitsnormenunddieRegelungen,diesichaufdenSchutzvonLand-
rechtenbeziehen.DamitbietetderFSSeineLkSG-kompatibleZertifizierung,ergänztumzusätzlich
Aspekte,diespeziellaufNahrungssicherheitabzielen.SeineKohärenzmitdendeutschenSorgfalts-
pflichten wurde juristisch geprüft (GvW 2023) und eine Ausdehnung auf die Anforderungen des
CSDDDistgeplant.KriterienimFSS,dieeinensehrdirektenZusammenhangzuunternehmerischem
Handelnhaben,solltenebenfallsexplizitalsunternehmerischeSorgfaltspflichteneingestuftwerden.
Ein Beispiel dafür ist die Gewährleistung der Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln am Arbeitsplatz bei 
abhängigBeschäftigten.DarüberhinauskönntenweitereRegelungen,wieetwaBildungsprogramme
fürgesundheitsförderlicheErnährunginUnternehmenalsfreiwilligeMaßnahmenbetrachtetundim
Sinne eines lernenden Systems Erfahrungen damit gesammelt werden. Insgesamt kann der FSS eine 
wichtigeRolledabeispielen,dieWahrnehmungvonVerletzungenbezüglichdesRechtsaufNahrung
zu stärken.
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144 https://foodsecuritystandard.org/about/?lang=de#what-is-fss

DerFoodSecurityStandardwurdevonderWelthungerhilfeunddemWWFinKooperationmit
demZentrumfürEntwicklungsforschung(ZEF)undmitUnterstützungdesBMELentwickelt.144 
ErbieteteineZertifizierungentlangdervierDimensionenvonErnährungssicherheit,dieinder
o.g.DefinitionderFAOenthaltensind(Verfügbarkeit,Zugang,VerwertungundStabilität).Im
DetailenthältderFSSsowohlRegelungen,diesichaufabhängigBeschäftigte inderLand-
wirtschaft (Landarbeiter:innen)beziehen,alsauchRegelungen,dieaufselbstständigeLand-
wirt:innen anwendbar sind. Bezüglich der abhängig Beschäftigten umfasst der FSS alle 
Regelungen,dieindenILO-Arbeitsnormenvorgesehensind.Zusätzlichsindernährungsbezo-
geneRegelungenenthalten,etwadieRegel,dassLandarbeiter:innenvielfältigeundnahrhafte
Lebens mittel zu fairen Preisen verfügbar gemacht werden, wenn sie keine Nahrungsmittel mit-
bringenoderinderUmgebungerwerbenkönnen(Indikator13.1.2,Gambaetal.2020:22).Auf
selbstständige Landwirt:innen bezogen sind Regeln, die sich auf faire und auch existenz-
sicherndePreisebeziehen(Kriterium5.2),RegelungenzumSchutzvonLandrechten(Kriterium
9.1)undvonWasserrechten(Kriteriengruppe10)sowieRegelungenübergutelandwirtschaft-
lichePraxis(Kriteriengruppe11).

DieRegelungendesFSSlassensichsomitwiefolgtunterteilen:(1)Regelungen,dieauchdurch
anderemenschenrechtlicheRegelungenabgedecktsind;(2)Regelungen,dienichtodernicht
sokonkretwieimFSSinanderenmenschenrechtlichenRegelungenenthaltensind.Letztere
Regelungen unterscheiden sich dahingehend,wie direkt der Zusammenhang zwischen der
RegelungundderindividuellenErnährungssicherungeinerPersonist.DasSpektrumreichtvon
Regelungenmit sehr direktemZusammenhang (Beispiel Verfügbarkeit vonNahrungsmitteln
amArbeitsplatzbeiabhängigBeschäftigten im Indikator13.1.2)biszuRegelungenmiteher
indirektem Zusammenhang (Beispiel: Regel, dass eine Fruchtfolge praktiziert werden soll,
Indikator 11.1.4). Auch gibt esRegelungen, die sich auf einen direkten Zusammenhang be-
ziehen,derabernichtnähererläutert ist.EinBeispiel istdasKriterium17.1.2:„the food and 
nutrition  security situation of communities in the area of influence of the operation does not 
deteriorate due to the operation.“

Auch finden sich im FSS Regelungen, die sicherlich im Hinblick auf Ernährungssicherung
hilfreichsind,diejedochauchinnerhalbvonUnternehmeninDeutschlandnichtvorgeschrieben
oderdurchgehendumgesetztwerden,wieetwadiefolgendeRegelung:„A training program 
that  focuses on improving food and nutrition security shall be provided to all people working 
for the operation. At a minimum, this training must cover proper nutrition and healthy diets. 
Other aspects of the training should be determined in collaboration with the target group.“ 
(Indikator16.1.1).

Textbox 5.7: Details des Food Security Standard (FSS)

Zusammenfassendlässtsichfesthalten,dassdasRechtaufErnährungeinelementaresMenschen-
rechtist,weshalbessinnvollerscheint,diesesindieLieferkettensorgfaltspflichtenderUnternehmen
aufzunehmen. Ansatzweise ist dies im CSDDD-Entwurf der Fall. Für eine weitergehende Verankerung 
diesesMenschenrechtsinunternehmerischenSorgfaltspflichtenregelungenistesaberwichtig,eine
konkretereundunternehmensbezogeneSpezifizierungdahingehendvorzunehmen,wieUnternehmen
dem Schutz dieses Menschenrechts nachkommen können, auch in Ländern mit unterschiedlicher 

https://foodsecuritystandard.org/about/?lang=de#what-is-fss
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VerankerungdesRechtsaufNahrung.ZudemistKohärenzmitdenbestehendenanderenPflichtenzu
gewährleisten.Ebenso istzubeachten,dass fürdieSicherungdesRechtsaufNahrungexistenz-
sichernde Löhne und Einkommen von zentraler Bedeutung sind. Diese werden im nächsten Abschnitt 
behandelt.

5.7.2	 …	zur	Erzielung	existenzsichernder	Löhne	und	Einkommen

MitBlickaufMenschenrechtsrisikenfokussierensichdieunterschiedlichenSorgfaltspflichtenaufdie
Schutzperspektive,d.h.dieEinhaltunggrundlegendersozialerMindeststandards,wiedieILO-Kern-
arbeitsnormen. Die Gerechtigkeitsperspektive steht auf den ersten Blick nicht im Vordergrund der 
sichentwickelndenGesetzgebungenaufdeutscherundEU-Ebene.BeiderGerechtigkeitsperspek-
tivegehendieZieleüberdensozialenMindeststandardhinaus.Unternehmen,diesozialeStandards
basierend auf der Gerechtigkeitsperspektive entlang ihrer Lieferkette etablieren, kennzeichnen dies 
heuteinallerRegelüberfreiwilligeSoziallabelswieFairtrade(WBAE2020:288).ObauchimRahmen
vonLieferkettensorgfaltspflichteneinesolcheGerechtigkeitsperspektiveumgesetztwerdenkann,ist
dagegen deutlich herausfordernder.

Existenzsichernde Löhne und Einkommen liegen deutlich oberhalb der Beträge, die als absolute 
Armutsgrenze definiert sind. Sie umfassen neben Ernährungssicherheit auchUnterkunft,weitere
essenzielleBedürfnisse,wieBildungundGesundheit,sowieRisikorücklagen(vgl.Abb.5.9).Dabeiist
dieBerechnungvonexistenzsicherndenLöhnenundEinkommennichttrivial,dadieBezugsgrößen
häufigschwerzudefinierensind:BeziehtsichderexistenzsicherndeLohnjeStundeaufdenMonats-
lohnbeiVollbeschäftigungoderTeilzeit?Wie istderPreis fürAgrarproduktezuermitteln,derein
existenzsicherndesEinkommenermöglicht?

Die Problematik nicht-existenzsichernder Löhne und Einkommen für landwirtschaftliche Produzenten 
von überwiegend tropischen Commodities,wieKakaoundKaffee,wirdseitmehrerenJahrzehnten
diskutiert.145 In jüngerer Vergangenheit nicht zuletzt aufgrund der Grenzen des Fairtrade-Label-
Konzepts,dassteigende,aberbegrenzteMarktanteileaufweistunddessenEffizienzkritischdisku-
tiertwird,dai.d.R.wenigerals20%desVerbraucher:innen-MehrpreisesbeidenProduzent:innen
ankommen (Naegele2019:23). InwiefernkönnenSorgfaltspflichtenregelungendazudienen,auch
solcheZielederGerechtigkeitsperspektiveabzudecken?

ImdeutschenLkSGfindet sicheinBezugzurZahlungeines „angemessenenLohns“,der sichan
demMindestlohndesbetreffendenLandesorientiert(LkSG§2Abs.8).DerEU-Richtlinienvorschlag
CSDDDgehtpotenzielldarüberhinaus,dazumindestimAnhangauchderVerstoßgegendasVerbot
derVorenthaltungeinesangemessenenexistenzsicherndenLohnsgemäßArtikel7desUN-Sozial-
paktsangeführtwird:„Jeder,derarbeitet,hatdasRechtaufgerechteundbefriedigendeEntlohnung,
die ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenen-
fallsergänztdurchanderesozialeSchutzmaßnahmen.“

145VerschiedeneRegelungenderVergangenheitzieltenaufErlösstabilisierungfürExportländeraufstaatlicherEbene
vor demHintergrund ab, dass geradePreise von einigenRohstoffen inklusive Agrarrohstoffe stark schwanken:
HierzuzähltenunterschiedlichePhasenvonAbkommenzuMetallenundAgrarproduktenwieetwaKaffee,Kakao,
Zucker,WeizenundOlivenöl(ODI1982).ImZentrumstandengemeinsameVerpflichtungenvonImport-undExport-
ländern,PreisedurchVerkaufs-undAufkaufvorgabenzustabilisieren.HierzuwarenmengenmäßigeExportinter-
ventionen,AusgleichsreservenundeingemeinsamerFondsvorgesehen(Seitz1978).DieEUhatteimRahmenihrer
Lomé-AbkommenebenfallseinensolchenMechanismus.DieWirkungdieserAbkommenwirdalsbegrenztbewertet,
da die Interessenlage als zu heterogen gilt. 
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146 https://www.globallivingwage.org/about/ 
147 https://www.living-income.com/

AnderDefinition,MessungundImplementierungvonexistenzsicherndenLöhnenundEinkommen
wird seit vielen Jahren an unterschiedlichen Stellen gearbeitet. Diese Diskussion hat sich durch die 
Entwicklungen um Lieferkettengesetze weiter intensiviert. Als breit aufgestellte Plattformen sind die 
Global Living Wage Coalition146 für Löhne und die Living Income Community of Practise147 für Ein-
kommen zu nennen, wobei Letztere u. a. vom BMZ und der GIZ unterstützt wird.

Zur Berechnung von regional angepassten existenzsichernden Löhnen als auch von Einkommen hat 
sich die sogenannte Anker-Methode etabliert (Anker und Anker 2017). In beiden Fällen werden im 
erstenSchrittdieKosteneinesangemessenenLebensstilsfürdieHaushaltederArbeitnehmer:innen
bzw.Kleinunternehmer:innengeschätzt.DiesewerdeninvierAusgabengruppenunterteilt:Lebens-
mittel,Unterkunft,weitereessenzielleBedürfnisse,wieBildungundGesundheit,sowieRisikorück-
lagen(vgl.Abb.5.10).DemgegenüberstehenentwederdietatsächlichenLöhnederArbeitnehmer:innen
oderdieEinkommenderKleinunternehmer:innen.DasHaushaltseinkommensetztsichwiederum
auchausunterschiedlichenKomponentenzusammen:betrieblichesNettoeinkommen,außerbetrieb-
liches Nettoeinkommen, wie Lohneinkommen eines Familienmitglieds, und sonstige Einkommen, wie 
z.B.RücküberweisungenvonMigrant:innen(vgl.Abb.5.10).InsbesondereimländlichenRaumkönnen
außerbetriebliche Einkommenbiszu50%undmehrdesHaushaltseinkommensausmachen (z.B.
Schmitt 1988,Wesseler 1997,Reardonet al. 2007),wobei esVariationen zwischenLänderngibt
( Davis et al. 2017). 

Quelle: Living Income Community of Practice,übersetztdurchForumFairerHandele.V.

Abbildung 5.10:  Komponenten, die zur Berechnung des existenzsichernden Einkommens und 
des tatsächlichen Haushaltseinkommens berücksichtigt werden. 

https://www.globallivingwage.org/about/
https://www.living-income.com/
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Ökonomisch ist die Frage von living wages und living incomes unterschiedlich zu beurteilen: Existenz-
sichernde Löhne ähneln dem Mindestlohnansatz, wie er auch aus Deutschland bekannt ist. Wenn in 
einemLandeingesetzlicherMindestlohnvorhandenist,dereineexistenzsicherndeHöheaufweist,
dann geht es ggf. um die Durchsetzung dieses gesetzlichen Mindestlohns entlang der Lieferkette, 
auch dann, wenn die Staaten dies selbst nicht sicherstellen können. Jedoch haben Berechnungen der 
Global Living Wage Coalition aufgezeigt, dass die gesetzlichen Mindestlöhne oftmals (weit) unter dem 
berechnetenReferenzwert füreinenexistenzsicherndenLohn liegen.148 Zusätzlich werden bei den 
Berechnungen der Global Living Wage CoalitionregionaleUnterschiedeberücksichtigtundbedacht,
dass dieReferenzwerte insbesondere bei hoher Inflation konstant angepasstwerdenmüssen.149 
InderPraxismachtesdamiteinenbeachtlichenUnterschied,obaufMindestlöhneoderexistenz-
sichernde Löhne Bezug genommen wird.

BeimFehleneinesgesetzlichenMindestlohnsoderdessenstarkerAbweichungzumReferenzwert
desexistenzsicherndenLohnsmüsstenfürdenEinbezuginSorgfaltspflichtenregelungenwieskizziert
fürdieverschiedenenHandelspartneraufBasisderjeweiligenLebenshaltungskostenentsprechende
Pendants definiert und periodisch angepasst werden. Dieser Fall ist schwierig, da daraus unter
UmständenwettbewerbsrelevanteEinkaufspreisdifferenzenentstehenkönnen.Dahermüsstensolche
existenz sichernden Löhne in einem kooperativen Ansatz für den gesamten landwirtschaftlichen 
SektorderjeweiligenLänder,ggfs.angepasstfürdiejeweiligenLandesteile,fürdenEinbezuginSorg-
faltspflichtenregelungendefiniertwerden.WelcheAkteure fürdieKoordinationundDurchführung
 dieser Aufgabe in der Verantwortung stehen, müsste geklärt werden.

Noch komplexer ist die Frage von existenzsichernden (unternehmerischen) Einkommen, und dies aus 
den folgenden Gründen:

1. DerlandwirtschaftlicheSektoristinvielenEntwicklungsländerneinsoziales„Auffangbecken“,d.h.
eine traditionelleEinkommensoptionzumÜberleben,auchwenndieBetriebsgrößevielfachnicht
ausreichend bzw. wettbewerbsfähig ist. Wie hoch sollen Erzeugerpreise für solche landwirtschaft-
lichenKleinstbetriebegesetztwerden,damitdasGesamteinkommenexistenzsicherndist?Wiesoll
dabeimitdenweiteren(unterschiedlichen)ErwerbsquellenderHaushalteumgegangenwerden?Wie
kann sichergestellt werden, dass bei sehr unterschiedlichen Produktionskosten nicht Grenzbetriebe 
als Erstes aus der Wertschöpfungskette ausgeschlossen werden, da diese die höchsten Zuschüsse 
benötigen,insbesondereinLändernmitkaumvorhandenensozialenSicherungssystemen?

2. Landwirtschaftliche Commodity-Märkte unterliegen aus verschiedenen Gründen zum Teil stark 
ausgeprägten Preisschwankungen. Auch aus EU-Märkten ist bekannt, dass Erzeugerpreise in
Preistiefphasen unterhalb der Erzeugungskosten liegen können. Diese Preisschwankungen sind 
ReaktionenaufveränderteAngebots-Nachfrage-Verhältnisseunddienendazu,dasssichdieAn-
gebotsmenge anpasst. Trotz vielfältiger Analysen gibt es keine einfachen Instrumente, solche Tief-
preisphasen zu verhindern. Wie sollen europäische Abnehmer bei living-income-Konzeptenauf
solcheTiefpreisphasenreagieren?DielangjährigenDiskussionenumMilchpreiseinDeutschland
haben zumindest bisher keine Lösungsvorschläge zur Preisstabilisierung ergeben, die nicht letzt-
lich bei staatlichen Marktinterventionen und Quotensystemen enden (s. u.).

3. Produktreise haben in marktwirtschaftlichen Systemen eine wichtige Steuerungsfunktion.  Ansätze, 
soziale Ziele über Preise zu erreichen, sind problematisch, weil sie nicht zielgenau sind (so können 
größereProduzent:innendavonmehrprofitieren)undsetzenohneMengenbegrenzungAnreizezur
ErhöhungderProduktion(Wright2009).

148 https://www.globallivingwage.org/resource-library/
149 Siehe für das Beispiel Sri Lanka: https://www.globallivingwage.org/wp-content/uploads/2019/07/Updatereport_Sri_

Lanka_June2022_210722-FINAL.pdf.

https://www.globallivingwage.org/resource-library/
https://www.globallivingwage.org/wp-content/uploads/2019/07/Updatereport_Sri_Lanka_June2022_210722-FINAL.pdf
https://www.globallivingwage.org/wp-content/uploads/2019/07/Updatereport_Sri_Lanka_June2022_210722-FINAL.pdf
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Für agrarwirtschaftliche Lieferketten sind sowohl existenzsichernde Löhne z. B. für Arbeitnehmer:innen 
aufPlantagenalsauchEinkommenz.B. fürKleinbauernund-bäuerinnenvonerheblicherBedeu-
tung.FürbeideBereichegibtes in jüngererZeitersteUmsetzungsbemühungenaufSeiteneiniger
HandelspartnersowiepolitischeUnterstützungvonSeiteneiniger ImportländerundersteAnsätze
vonUnternehmensseite.

5.7.2.1	Beispielhafte	Ansätze	der	Politik

MitdemZiel,einbesseresEinkommenfürKleinbauernund-bäuerinnen imKakaosektorzuerzielen,
habendieRegierungenderCôted’IvoireundGhanaseinsogenannteslivingincomedifferential(LID)
für die Saison 2020/21 konzipiert. Auf den Exportpreis pro Tonne Kakaowurde eine Prämie von
400USDaufgeschlagen,die vonden internationalenKäufern zu zahlen ist. InternationaleHändler
scheinen diesen Ansatz zunächst mitgetragen zu haben.15070%desfinalenPreises(FOBplusPrämie;
DurchschnittspreisderSaison)gehtandieKakaobauern,wobeieinMindestpreisnichtunterschritten
werdensoll.SolltendieWeltmarktpreisefürKakaosehrniedrigsein,sodassderMindestpreistrotz
des LID-Zuschlags nicht erreicht würde, könnte der Preisabstand durch einen gleichzeitig eingeführ-
tenStabilisierungsfondskompensiertwerden.UmdenAnreiz zurProduktionssteigerungaufgrund
des höheren Preises besser steuern zu können, ist zusätzlich eine Produktionsquote für beide Länder 
eingeplant.

DiebisherigenundauchpotenziellenEffektedesLIDwurdenbereitsbeobachtetbzw.abgeschätzt
unddiskutiert(sieheinsbesondereForstneretal.2021(unveröffentlicht)füreineZusammenfassung,
Beurteilung und Einordnung der bisherigen Analysen), wobei die Corona-Pandemie mit dem einher-
gehendenNachfragerückgangbesondereRahmenbedingungenfürdieEinführungdesLIDschaffte.
KurzfristigsindinderHauptsaison2020zunächstdieErzeugerpreiseimVergleichzurVorperiodein
beidenLänderngestiegen,wobeidierückläufigeNachfragezuErlöseinbußenimExportgeführthat.
ZugleichkameszueinerunerwartetgroßenErnte.InGhanawurdedasLIDverzögertausgezahlt,was
zunächstzuUnmutbeidenErzeuger:innenführte(Forstneretal.2021).DieEffektemüssenjedoch
noch weiter beobachtet werden. 

GrundsätzlichzeichnenForstneretal.2021zweiunterschiedlicheSzenarien(2021:58;hierverkürzt):
1)AufgrunddesLIDerhaltendieKakaobauern inbeidenLändernhöherePreiseundeinhöheres
Einkommen.Dies führt zu Investitionen, z.B. dasPflanzenneuer ertragreichererBäume,was zu
Produkti vitätssteigerungen führt und Fläche freisetzt. Diese kann wiederum für den Anbau anderer 
ErzeugnissegenutztwerdenunddieDiversifizierungbefördern(wennzugleicheineQuotefürKakao
gegeben ist). 2) Durch das LID kommt es zur Steigerung der Produktion, aber ohne Produktivitäts-
steigerungen. Dies kann zu einem höheren Bedarf an Arbeitskräften wie Landarbeiter:innen oder 
auchzuvermehrterKinderarbeit,führen.InsbesondereKleinbauernstehtnureinebegrenzteFläche
zurVerfügung,weshalbinsbesondereLandwirtemitmehrAnbauflächeprofitierenwürden.Entspre-
chendwirdvondenAutor:inneneineVielzahlanbegleitendenMaßnahmenimBereichProduktivitäts-
steigerung, Angebotssteuerung, Good Governance und Strukturreformen empfohlen, um tatsächlich 
existenzsicherndeEinkommen imkleinbäuerlichenSektor inbeidenLändernzuschaffen. ImKern
aber schafft angesichts der großen Produktivitätsdifferenzen ein Mindestpreis Produktionsmehr-
anreizefürdieLieferantenmitgünstigenKosten,sodassdieLänderinterneProduktionsquotenein-
führen und gemeinsam auf dem Weltmarkt die Menge über ein Mengen- und Preiskartell begrenzen 

150 https://www.reuters.com/world/africa/cocoa-buyers-subsidise-ivory-coast-ghanas-cocoa-premium-2022-07-09/

https://www.reuters.com/world/africa/cocoa-buyers-subsidise-ivory-coast-ghanas-cocoa-premium-2022-07-09/
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müssen.DieChancenfürfunktionierendeAngebotskartelle,dieimmerdurchAußenseiterbedroht
sind,hängenvonverschiedenenKriterienab(HomogenitätderZielederbeteiligtenLänder,Lager-
möglichkeitenetc.),grundsätzlichsindOPEC-ähnlicheKartelleaufdenlandwirtschaftlichenRohstoff-
märktenaberinderVergangenheitwenigerfolgreichgewesen.OhneeineMengenbegrenzungsteigt
aberdieGefahrvonMengenüberschüssen(siehedieEU-Erfahrungenmit„Milchseen“und„Butter-
bergen“)undsinktderMarktpreisbzw.steigendieKostenderIntervention.Kartellefunktionieren–siehe
OPEC–nurdann,wennallewesentlichenProduktionsländerbereitsind,ggf.Kapazitätenkurzfristig
zu reduzierenunddamitaufExporterlösezuverzichten.KurzfristigeAnpassungensindbeiAgrar-
kartellen allerdings ein Kernproblem, insbesondere wenn keine Lagerkapazitäten gegeben sind
(Wright2009)undzudemaufvolkswirtschaftlicherEbeneeinesehrteureLösung(Wesseler2020).

ÄhnlicheSzenariensimulierenauchBoysenetal.(2023)inBezugaufmöglicheEffektedesLIDauf
KakaobauerninGhanaundCôted’IvoireunddenRestderWelt.FürdasEinkommenderLandwirte
sei es entscheidend, dass der oben beschriebene Mechanismus zur Festsetzung der Preise trans-
parentistundaufklarenRegelnbasiert,sodassdieLID-Prämienichtzweckentfremdetwird(Boysen
et al. 2023). Ausgehend von ihren Ergebnissen schlussfolgern sie zudem, dass beide LID-Länder ihre 
kollektiveMarktmachtnutzenunddiekünftigeKakaoproduktionunterder-nachfragehaltensollten,
z.B.mitProduktionsquotenoderrestriktivenPflanzrechten.Damitwürdemansichauchwenigervon
möglichenAusweichverhaltenderSchokoladenherstelleraufandereHandelspartnerabhängigmachen.
Wenn sich zudem positive Effekte auf Institutionen und Infrastruktur aufgrund des LID in beiden
Ländernzeigten,würdensichdieKostenderErfüllungvonSorgfaltspflichtenundNachhaltigkeits-
anforderungen für die Schokoladenhersteller reduzieren. Dies stelle wiederum einen Anreiz für die 
Schokoladenherstellerdar,umKakaoweiterhinvondenLID-Ländernzubeziehen(ebd.).

EineAnalysevonEinschätzungenvonStakeholdernimKakaosektorinGhanaunterstütztdieoben
genanntenForderungennachstaatlichenBegleitmaßnahmenundgrundsätzlicherGood Goverance, 
sodass das LID positive Wirkung auf die Einkommen der Landwirt:innen entfalten kann und keine 
nicht-intendierten Effekte, bspw. Rodung von Wald, entstehen (Adams und Carodenuto 2023).
DanebenmahnteinTeilderStakeholderan,dassdieHeterogenitätderLandwirt:innenmitBlickauf
Landrechte und Sharecropping-Arrangements im LID-Konzept nicht berücksichtigt ist. Dies birgt
die Gefahr, dass besonders vulnerable Gruppen, wie Frauen und Migrant:innen, potenziell weniger 
profitieren(ebd.).

Ein Beispiel auf Seiten der Importländer ist die 2021 unterzeichnete gemeinsame Erklärung zwischen 
Deutschland(BMZ)unddenNiederlanden(MinisteriumfürAußenhandelundEntwicklungszusammen-
arbeit)zuexistenzsicherndenLöhnenundexistenzsicherndenEinkommen.Dortheißtesu.a.,dass
mansichfürdenEinbezugvonexistenzsicherndenLöhnenundEinkommeninderEU-Politikzunach-
haltigen Wertschöpfungsketten einsetzt.151 FürdiesenZweck soll auchdieErarbeitung vonRicht-
wertenfürdieLebenshaltungskosteninBeschaffungsländernals„normativeGrundlage“fürexistenz-
sicherndeLöhneundEinkommendurchdieILOunterstütztwerden.

Darüber hinaus gibt es mit der Sustainable CocoaInitiativeeinePlattform,dievonderEUinsLeben
gerufenwurde,umdieNachhaltigkeitinderWertschöpfungsketteKakaozuerhöhen,u.a.mitdemZiel,
einexistenzsicherendesEinkommenfürKakaobäuerinnenund-bauernzuerreichen(EUSustainable
Cocoa Initiative 2022).

151 https://www.nachhaltige-agrarlieferketten.org/fileadmin/INA/News/210121_Gemeinsame_Erklaerung_LI_NLD_DEU.pdf

https://www.nachhaltige-agrarlieferketten.org/fileadmin/INA/News/210121_Gemeinsame_Erklaerung_LI_NLD_DEU.pdf
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5.7.2.2	Beispielhafte	Ansätze	von	Unternehmen

AuchimprivatenSektorgibtesDiskussionenumeinzelbetrieblicheundkooperativeMaßnahmenzur
SicherstellungexistenzsichernderLöhneundEinkommensowieHilfestellungenfürUnternehmenvon
internationalenInitiativen.DiebereitserwähnteUN-InitiativeGlobal Compact(vgl.Kap.2.2)hatbei-
spielsweise 2023 das Living Wage Analysis Toolentwickelt,umUnternehmenbeiderIdentifizierung
von Möglichkeiten zu unterstützen, um allen Arbeitnehmer:innen einen existenzsichernden Lohn zu 
zahlen.EssollUnternehmenauchermöglichen,ihrenFortschrittindiesemBereichzumessen.152

AlsunternehmerischesPilotprojektstartete2020dassogenannte income accelerator program von 
Nestlé und Partnerorganisationen mit rund 1.000 im Kakaoanbau tätigen Familien in der Côte
d’Ivoire.NachzweiJahrenwurdeesaufca.10.000FamilienausgeweitetmitdemZiel,2030biszu
160.000Familienzuerreichen.153KerndesProgrammsistes,einexistenzsicherndesEinkommenfür
dieseHaushalteüberjährlicheEinmalzahlungenfürbesondereLeistungenzuerreichen.Sowerden
etwaCHF100fürdieLeistung„Schulbesuch“direktandieFamilieperHandyüberwiesen,wobeider
BetragjezurHälfteandenweiblichenunddenmännlichenPartdesHaushaltvorstandsgeht.Weitere
ZahlungenkönnendieHaushalteindenBereichen„GutelandwirtschaftlichePraxis“,„Agroforst“und
„diversifiziertesEinkommen“erhalten.BeiErfüllungallervierLeistungenerhältderHaushalteinen
weiterenBonusinHöhevonCHF100(maximal500CHFproJahrundFamilie).

Auch weitere Unternehmen haben sich des Themas angenommen. Mars gründete das Farmer
IncomeLabmitdemZiel, innovativeLösungenzurVerbesserungderEinkommenvonKleinbauern
und-bäuerinnenzufinden.154Coop,HALBAundMaxHavelaarführenmitFairtradeeinPilotprojektin
Ghanadurch,dasdieteilnehmendenKleinbauernund-bäuerinnenzusätzlichvergütetundso„unter
bestimmten landwirtschaftlichen Bedingungen“ zu einem existenzsichernden Einkommen führt.155 
InderDominikanischenRepublikgibtesderweileinProjektvonCoopundFairtrade fürexistenz-
sichernde Löhne im Bananenanbau.156

EbensowerdeninjüngererZeitverstärktkooperativeLösungengesucht,daselbstgrößereUnter-
nehmen Schwierigkeiten haben, kostenerhöhende Standards in der Breite einzuziehen. Dies vor dem 
Hintergrund,dassdieMehrkosteneinerSicherstellungexistenzsichernderLöhneundEinkommen
zwar auf den Endverbraucherpreis umgerechnet nicht hoch sind, da z. B. der bisherige Anteil der 
ErzeugerandemEndverbraucherpreis fürKakaoproduktenurca.6%beträgt.Abersiesind für
eineBranche,inderRohstoffeaufinternationalenMärktenunterKostengesichtspunktengehandelt
werden,wettbewerbsrelevant(vgl.Tab.4.1inKap.4.1).DerinTextbox5.8skizzierteLidl-Fairtrade-
Bananenfall zeigte die Schwierigkeiten selbst großer Unternehmen exemplarisch (Gefahr von
 First-Mover-Disadvantages, Monopolkommission 2022).

152 https://livingwagetool.unglobalcompact.org/about/ 
153 https://www.nestle.com/sites/default/files/2022-01/nestle-income-accelerator-program-infographic.pdf
154 https://www.farmerincomelab.com/
155 https://www.fairtrademaxhavelaar.ch/ueber-uns/fairtrade-global/arbeitsschwerpunkte/besseres-einkommen/existenz-

sichernde-loehne-in-der-dominikanischen-republik-1
156 https://www.fairtrademaxhavelaar.ch/ueber-uns/fairtrade-global/arbeitsschwerpunkte/besseres-einkommen/existenz-

sichernde-loehne-in-der-dominikanischen-republik

https://livingwagetool.unglobalcompact.org/about/
https://www.nestle.com/sites/default/files/2022-01/nestle-income-accelerator-program-infographic.pdf
https://www.farmerincomelab.com/
https://www.fairtrademaxhavelaar.ch/ueber-uns/fairtrade-global/arbeitsschwerpunkte/besseres-einkommen/existenzsichernde-loehne-in-der-dominikanischen-republik
https://www.fairtrademaxhavelaar.ch/ueber-uns/fairtrade-global/arbeitsschwerpunkte/besseres-einkommen/existenzsichernde-loehne-in-der-dominikanischen-republik
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AlsPionierfallgiltdie imJahre2020alsReaktionaufdenLidl-Fairtrade-Bananenfall eingerichtete
Arbeitsgruppe zu existenzsichernden Einkommen und Löhnen von sieben Großunternehmen des
deutschenLebensmittelhandels (AldiSüd,AldiNord,Lidl,Kaufland,ReweGroup,dm, tegut) zu-
sammen mit der GIZ, politisch durch das BMZ unterstützt.157AusgangspunktdesPilotprojektswar
eineLohnlückenanalyse(s.Abb.5.9),dieerheblicheUnterschreitungenz.B.fürdenBananensektor
zeigte(vgl.auchKap.4.2.1).

DadieLebensmittelhändler inDeutschlandaber inkeinerdirektenLieferbeziehungzudenKlein-
bauern bzw. Lohnarbeiterinnen auf den Plantagen stehen, ist die direkte Festschreibung der Löhne 
und Einkommen nicht möglich. Vielmehr muss sichergestellt werden, dass die Mehrpreise, die von 
den Abnehmern inDeutschlandbezahltwerden,auchandieArbeiter:innenundKleinbauernund
-bäuerinnendurchgereichtwerden.Diesistschwierig,denndieHändlerhabennormalerweisekeinen
EinblickindieKostenstrukturenihrerLieferanten(z.B.Großhändler).AuchistdieLieferketteinvielen
Fällenmehrstufig.

InderBananeninitiativesetzendiebeteiligtenUnternehmendeshalbzumindestteilweiseaufdenaus
der Automobilwirtschaft bekannten „Open Book Costing-Ansatz“. Aldi Süd hat dieses Vorgehen im 
Herbst 2022 in einer Pressemitteilung kommuniziert (LZ vom 09.09.2022). Demnach müssen die
beteiligtenLieferanten ihreKostenstrukturenoffenlegen,sodassdieAbnehmer inDeutschlanddie
verschiedenen Kostenarten inkl. der Arbeitskosten bzw. die gezahlten Erzeugerpreise beurteilen
können.ZudemsollendieArbeitnehmerrechtegestärktwerden,wohlauch,umUmgehungsstrategien
zureduzieren.DerzeitwirddieserAnsatzmitausgewähltengrößerenImporteurenerprobt.Dabeigilt
es zu sehen, inwiefern „Open Book Costing“-Ansätze praktisch umsetzbar sind und wie man die sehr 
heterogenenKostenstrukturenvonLieferantenberücksichtigenkann.Zuletztzeigtez.B.eineAuswer-
tung des Thünen-Instituts, dass ein Einkaufsverbot von Lebensmitteln und Agrarerzeugnissen unter 
Produktionskosten, wie in Frankreich und Spanien, u. a. aufgrund der sehr unterschiedlichen Produk-
tionskosten,dievonzahlreichenEinflussfaktorenabhängigsind,nichtsinnvollist(Forstner2023).

Perspektivisch könnten die Brancheninitiativen aber auf eine erhebliche Änderung der Wertschöp-
fungskette hinauslaufen:

 ● EinefürdasdieKettesteuerndeUnternehmentransparenteKalkulationallerVorlieferantenwird
vondiesennurdannmitgetragenwerden,wennimGegenzuglängerfristigeAbnahmeverpflichtun-
gen eingegangen werden.

 ● Die Lieferanten werden damit in stabilere Wertschöpfungsketten unter der klaren Steuerung eines 
HerstellersoderHändlerseingebunden.Esentstehen„quasi-integrierte“Wertschöpfungsketten,
gesteuertdurcheindominierendes(fokales)Unternehmen.DieLieferantenwerden–vergleichbar
etwa zur Lohnmast inderGeflügelwirtschaft – zu eingebundenenZulieferern, die ökonomisch
vondenEntscheidungendessteuerndenUnternehmensabhängen.DassteuerndeUnternehmen
weist den Vorlieferanten letztlich Margen zu. An die Stelle von Märkten treten asymmetrische, aber 
stabilere Wertschöpfungsketten.

 ● DemfokalenUnternehmenkommtauchdieRollederMengensteuerunginderKettezu,umzu
verhindern,dassdieLieferantennichtabsetzbareÜberkapazitätenaufbauen.

 ● Diese Vorgehensweise wird eher zur Verkürzung der Wertschöpfungsketten beitragen, da sie auf 
vielstufigeLieferkettenkaumanwendbarist.

157 https://www.nachhaltige-agrarlieferketten.org/in-der-praxis/arbeitsgruppe-des-einzelhandels/

https://www.nachhaltige-agrarlieferketten.org/in-der-praxis/arbeitsgruppe-des-einzelhandels/
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5.7.2.3	Wirkungen	und	Grenzen	der	bestehenden	Ansätze

IndemjetzigenPilotstadiumistnichteinschätzbar,wiedieobenskizziertenKonzeptederHandels-
partner(wiedieLID-InitiativevonCôted’IvoireundGhana)mitBrancheninitiativenundeinzelbetrieb-
lichen Ansätzen zusammenwirken können bzw. ob es auf diesem Weg gelingen kann, die klassischen 
ProblemederstaatlichenMindestpreis-undMengensteuerungzulösen.DerAnsatzsetztaufjeden
FallintensivehorizontaleAbstimmungenzwischendenHauptabnehmerninDeutschlandvoraus.Auch
hierbestehenAußenseitergefahren.Sobeteiligtsichz.B.dergrößtedeutscheLebensmittelhändler
Edeka nicht an der Arbeitsgruppe zu existenzsichernden Einkommen und Löhnen, was die Stabilität 
der Vereinbarung, die zu höheren Einkaufspreisen führen wird, bedroht. Bananen als Monoprodukt 
sind dabei noch ein relativ einfaches Beispiel. In Märkten mit einer diverseren Abnehmerstruktur wie 
z.B.demKakaomarkt,wonebendenHändlernauchdiegroßenSchokoladenproduzentenrelevant
sind, werden freiwillige Vereinbarungen aller wesentlichen Akteure ungleich schwerer zu erreichen 
sein.Diesauchdeshalb,weildieHerstellernichtnurimnationalenWettbewerbstehen,sondernin
Exportmärkten sich ggf. Konkurrenten gegenübersehen, die solche erhöhtenEinkaufspreise nicht
bezahlen.

Daneben sind solche Branchenvereinbarungen kartellrechtlichen Bedenken ausgesetzt. Auch wenn 
sichdiebeteiligtenUnternehmen inDeutschlandnichtüberdieEndverbraucherpreiseabstimmen,
solegensiedocheinenwesentlichenKostenbestandteilgemeinsamfestundtauschensichinten-
siv über den Markt aus. Dies erhöht die Gefahr von Wettbewerbsabsprachen und preisfriedlichem 
VerhaltenundwirddeshalbvomBundeskartellamtintensivbeobachtet.Imwettbewerbsjuristischen
Schrifttum gibt es eine zunehmende Debatte um die Möglichkeiten und Grenzen solcher Nachhaltig-
keitsabstimmungen. Im Fall der Nachhaltigkeitsinitiative zur Förderung existenzsichernder Löhne im 
BananensektorhatdasBundeskartellamtbisheraberkeinewettbewerblichenBedenkengeäußert,
da „keine Preisbindung im klassischen Sinne“ vorliege.158

158 https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/DE/Fallberichte/Kartellverbot/2022/B2-90-21.pdf?__
blob=publicationFile&v=2

ImHerbst2018hattesichLidlmedienwirksamverpflichtet(Lidl2018),nurnochfairgehandelte
Bananenzuvermarkten.DasUnternehmenstartetemiteinersukzessivenUmstellungdernicht
Fairtrade-zertifizierten Bananen, die bisher das Rainforest Alliance-Label trugen, auf aus-
schließlichFairtrade-zertifizierteBananen.DadieBio-BananenbeiLidlzudiesemZeitpunkt
bereits Fairtrade-zertifiziert waren, sollten dann mit Abschluss der Umstellung ausschließ-
lich Bananen aus „fairem Handel“ gelistet werden. Der Beschluss zur Auslistung der nicht
Fairtrade-zertifizierten,sprich:(RainforestAlliance-)BananenwurdeimMai2019wiederzurück-
genommen, daMarktanteile gegenüber anderenHandelsunternehmen verloren gingen. Lidl
hatseitdem(d.h.seitSommer2019)inallenFilialendreiBananen-VariantenimAngebot:Bio-
Fairtrade-Bananen, konventionelle Fairtrade-Bananen und konventionelle Bananen, die nicht 
Fairtrade,aberRainforst-Alliance-zertifiziertsind.

Textbox 5.8:  Die Auslistung nicht Fairtrade-zertifizierter Bananen bei Lidl und Rücknahme der 
Maßnahme im Jahr 2018/2019

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/DE/Fallberichte/Kartellverbot/2022/B2-90-21.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/DE/Fallberichte/Kartellverbot/2022/B2-90-21.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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DieRücknahmederAuslistungwurdevonLidlindenMedienalsProblemfehlenderZahlungs-
bereitschaftenderKund:innendiskutiert.DiePreisefürFairtrade-BananenimFrühjahr2019,als
Lidl inca.40%der3.200FilialenausschließlichFairtrade-Bananengelistethatte, lagenbei
1,19Euro.DerVergleichspreis fürkonventionelleBananenbeimHauptwettbewerberAldi lag
damalsbei0,99Euro.TrotzeinzelnerPreisaktionen,indenenLidldieFairtrade-Bananenzeit-
weisefür0,99EuroundinEinzelfällensogarfür0,89Euroangebotenhatte,verlorLidlMarkt-
anteile.AldisenkteindenAktionszeiträumendenPreisfürBio-Fairtrade-Bananenvon1,69auf
1,39Euro(o.V.2019)undkonnteüberdenzumeist20Cent/kggeringerenDauerniedrigpreis
dasPreiseinstiegssegmentbesetzen.AuchandereKonkurrentenführtenSonderangebotezur
GewinnungvonMarktanteilendurch.LidlmonierteinStatementszurBegründungderRück-
umstellung,dassandereLebensmittelhändlerbeiderAuslistungnichtFairtrade-zertifizierter
Bananen leider nicht mitgegangen seien.

ImJahr2018warenmitrund92.400Tonnenrund10%derdeutschenBananenFairtrade-zerti-
fiziert.DieMengehattesichvon2013auf2018knappverdreifacht(Hielscher2019,o.V.2019a).
Das Beispiel Fairtrade-Bananen verdeutlicht die Schlüsselrolle, die Verbraucher:innen ein-
nehmen. Auch bei relativ preisgünstigen Erzeugnissen wie Bananen (mit einem kg-Preis von 
rund einem Euro), einem relativ bekannten Label und begrenzten Preisaufschlägen von ca. 
20%weisteinTeilderVerbraucher:innenkeineMehrpreisbereitschaftfürFairtradeauf.Dabei
istzubeachten,dassderAnteilbesonderspreissensiblerHaushaltebeidenKund:innenvon
DiscounthändlernwieLidlgrößeristalsbeiKund:innenvonSupermarktbetreibernwieEdeka
undRewe.

Wie der Fall weiterhin zeigt, eignet sich ein Label in einem wettbewerbsintensiven (oligopo-
listischen) Markt nur dann zur branchenweiten Anhebung der sozialen Standards, wenn alle 
wesentlichenWettbewerbermitziehen (wiediesbeimTierschutzthema „Käfigeier“ gelungen
war).DaWettbewerbsabsprachenzwischendenHandelsunternehmenkartellrechtlichproble-
matisch sind, handelt es sich um eine riskante Entscheidung der Pioniere, die zwischen dem 
erwartetenReputationsgewinnundmöglichenMarktanteilsverlustenabwägenmüssenundmit
der Gefahr von First-Mover-Nachteilen (Monopolkommission 2022) einhergehen.

Insgesamt spielt der Lebensmittelhandel beim Fairtrade-Labelling wie auch beim Nachhaltig-
keitsmarketingeinewichtigeRolle.DerErfolgvonInitiativendesHandelshängtletztlichwesent-
lichvonderZahlungsbereitschaftderVerbraucher:innenundderReaktionderWettbewerber
ab.NachKaffeesindBananendaszweitstärksteFairtrade-Produkt,daherschieneineKom-
plett auslistung immerhin möglich. Bei vielen anderen Importlebensmitteln wäre hingegen eine 
Komplettauslistungderzeitnichtrealisierbar.

DerBananenfallhatimNachgangzuDiskussionenimdeutschenHandelgeführt,undmitUnter-
stützung der GIZ wurde eine Initiative zur Verbesserung der Einkommen der Bananen anbauer 
angestoßen, zu der sich fast alle großen Lebensmittelhändler verpflichten (ausführlich dazu
Kap.5.7.2).DieseInitiativewurdedurchdasLkSGwesentlichmitangestoßen,erfolgtealsPilot-
initiative aber bereits im Vorfeld des Inkrafttretens.

Quelle:WBAE2020:154;leichtverändertundergänzt.
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Folgt man Modellierungsansätzen und Praxisbeispielen (siehe z.B. Tony’s Chocolonely (2021)),
scheint ein Ansatz, der sich allein auf höhere Erzeugerpreise fokussiert, unzureichend, um ein existenz-
sicherndes Einkommen für dieMehrheit derHaushalte imKakaosektor zu generieren. So zeigen
Waarts und Kiewisch (2021) in einer Simulationsrechnung auf, dass bei Kakaoproduzent:innen in
Ghana selbst eine Verdopplung des Erzeugerpreises die Hälfte der Bauernfamilien nicht auf ein
existenz sicherndes Einkommen und damit über die Schwelle des living income heben würde. Ab-
bildung5.11zeigtdieEinkommensverteilungderBauernhaushalte,diemitCocoa Life in Ghana zu-
sammenarbeiten,beieinemKakaopreisvon1500USDproTonne.Wiezusehen ist, liegtauch in
diesem Fall die Mehrheit der Anbauer noch unter dem Einkommensrichtwert (grüne Linie). Gleichzeitig 
würdendieproduktiverenBetriebeimbesonderenMaßevondiesenhöherenPreisenprofitieren,wie
dasveränderteDurchschnittseinkommenanzeigt(WaartsundKiewisch2021:35).Dieeinkommens-
schwächstenHaushaltemit vergleichsweisegeringerProduktionsmengewürdenüberPreiseoder
auch produktionsbezogene Prämien nur ineffektiv unterstützt werden, weshalb produktionsunab-
hängigeMaßnahmen (Ausbildung undBeratung, Schulbildung,Unterstützung vonDiversifizierung
etc.)wichtigseien (ebd.),wasaufdieNotwendigkeitumfassendererKooperationenmitstaatlichen
Stellen,Entwicklungshilfe,NGOsetc.hinweist.

Abbildung 5.11:  Verteilung des Einkommens auf die bei Cocoa Life registrierten Bauernhaushalte 
in Ghana im Status quo und bei einer Verdopplung des Erzeugerpreises. 

Anmerkung:DieoffiziellenRichtwertefüreinexistenzsicherndesEinkommenaufderGrundlagederLiving Income 
Community of PracticewerdeninUS-DollarproMonatundHaushaltfüreineReferenzhaushaltsgröße
bestehendausErwachsenenundKindernberechnet.FürdieUmrechnunginPro-Person-pro-Tag-Sätze
habendieAutor:innenalsAnnäherungeinepauschaleUmrechnung für alleHaushaltsmitglieder vor-
genommen.

Quelle: WaartsundKiewisch2021:36.
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Auch wenn in der internationalen Debatte die Diskussion um living income und living wage erheblich 
an Fahrt aufgenommen hat, ist derzeit nicht absehbar, dass Lieferkettengesetze in näherer Zukunft 
dieAbnehmerinderEUkonsequentaufdiesesZielverpflichtenwerden–zugroßsinddieoffenen
Umsetzungsfragen.Gleichwohlistessinnvoll,einsolchesSzenariozudurchdenken.WelcheFolgen
wärenmiteinerVerpflichtungvonEU-AbnehmernaufexistenzsicherndeLöhneimKleinbauernsektor
verbunden?

 ● In einem negativen Szenario würden sich Marktspaltungen dadurch ergeben, dass die EU-
AbnehmerihreRohwarenvornehmlichbeigrößeren,produktiverenLieferantenbeziehen,diebe-
reits jetzteinausreichendesEinkommenerzielen.KleinbauernmitunzureichendenEinkommen
würden ihre Waren in Länder liefern, die keine solchen Bedingungen stellen. Die Gefahr, dass dies 
diesozialeSpaltungbeidenHandelspartnernvorOrtehervergrößernwürde,wäregroß.

 ● In einem positiven Szenario würden die Abnehmer nicht nur in Lieferantenentwicklung, sondern 
umfassender in die sozialen Bedingungen von Erzeugerkooperativen investieren, diese durch 
langfristigeVerträgeansichbindenunddamitBeispieleschaffen,dieDruckaufandereAbnehmer
unddieRegierungenderHerkunftsländerausüben.

Insgesamt sind damit bezogen auf das LkSG und die CSDDD vier Fälle zu unterscheiden:

1. Bezüglich der Löhne fordert das LkSG einen angemessenen Lohn. Dies bedeutet, dass bei Vor-
handensein eines gesetzlichen Mindestlohns dieser mindestens bezahlt werden muss. Wenn es 
einen solchen gesetzlichen Mindestlohn nicht gibt, muss der angemessene Lohn anhand anderer 
(sinnvoller)Kriterienermitteltwerden.DieseKriteriensindaberbishernichtdefiniert,daheristdie
SituationunklarundesherrschtvielErmessensspielraumderUnternehmen.

2. Die CSDDD bezieht sich auf den (vermutlich) deutlich höheren existenzsichernden Lohn, allerdings 
relativwenigkonkretdurchdenVerweisaufdenUN-Sozialpakt.DieseSorgfaltspflichtwürdebe-
deuten,dasssichdieUnternehmendefactoumeinebedeutendeLohnsteigerungfürihreArbeit-
nehmer:innen in den LMIC und zum Teil auch in wohlhabenderen Ländern bemühen müssten.

3. Im LkSG werden existenzsichernde Einkommen der (kleinbetrieblichen) Lieferanten nicht an-
gesprochen.

4. ImKommissionsvorschlagzurCSDDDsindexistenzsicherndeEinkommennichtangesprochen,
in der Verhandlungsposition des Europäischen Parlaments zur CSDDD wird (wie bei Löhnen) 
jedochdaraufBezuggenommen(Stand:Oktober2023).

Wieobenausgeführt,istdieBerechnungundUmsetzungsolcher(unternehmerischen)Einkommenin
einemmarktwirtschaftlichenSystemproblematisch.HiersindnochbedeutendeForschungsarbeiten
notwendig. Dennoch sind es insbesondere die selbstständigen (kleinbetrieblichen) Lieferanten, die 
sichoftinbesondersprekärenEinkommenssituationenbefinden(vgl.insbesondereKap.4.2.1).

5.7.3	 …	zur	Erzielung	von	Gendergerechtigkeit

Völkerrechtlich ist die Gendergerechtigkeit mit Bezug auf Arbeit und Lohn im Artikel 23 der All gemeinen 
ErklärungderMenschenrechte(implizit)angelegt.„JederMensch,ohneUnterschied,hatdasRecht
auf gleichen Lohn und Arbeit.“ Grundsätzlicher Natur ist auch die sogenannte Frauenrechtskonven-
tionderVereintenNationen.UnterzeichnendeStaatenverpflichtensich,Maßnahmenzuergreifen,
dieStaatenselbstsowieallePersonen,OrganisationenoderUnternehmendavonabhalten,Frauen
zudiskriminieren.StaatenmüsseninregelmäßigenAbständenüberdiedurchgeführtenSchrittebe-
richten.DerEU-RichtlinienentwurfCSDDDverweistaufdieUN-Frauenrechtskonvention.
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In Beschäftigung und Beruf entlang von internationalen Lieferketten sind Genderaspekte in den 
ILO-Kernarbeitsnormen 100 (Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für
 gleiche und gleichwertige Arbeit) und 111 (Verbot von Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf) er-
fasst–beidesindsowohlTeildesdeutschenLkSG(vgl.Kap.3.2)alsauchdesEU-Richtlinienentwurfs
CSDDD.DarüberhinaussinddieMutterschutzkonventionderILOfürArbeitnehmerinneninglobalen
Lieferketten höchst relevant, die u. a. einen zweiwöchigen Mutterschutz mit Anspruch auf Entlohnung 
vorsieht,sowiedasÜbereinkommenüberdieBeseitigungvonGewaltundBelästigunginderArbeits-
weltausdemJahr2019.BeidesindwederTeildesdeutschenLkSGnochderCSDDD,obwohlsiein
denEinflussbereichderUnternehmenfallen.

SeiteinigerZeitexistiereninternationaleLeitlinienmitBezugaufGendergerechtigkeit,wiedieUN
WomenEmpowermentPrinciples,dieUnternehmendabeiunterstützensollen,dieGleichstellungam
Arbeitsplatz,ArbeitsmarktundinderGesellschaftzufördern(UNWomen2021).DieFAOhat2016
bereits einen Ansatz des Gender-Sensitive Value Chaineingeführt(FAO2016)unddaraufaufbauend
HandreichungenfürdiePraxisentwickelt(FAO2018).DirektanUnternehmengerichtethatdieOECD
inZusammenarbeitmitderFAOeinenLeitfadenentwickelt,wiemandieSorgfaltspflichtenimAgrar-
sektorumeineGender-Perspektiveergänzenkann(OECDundFAO2021).

Diese Entwicklung spiegelt sich auch vermehrt in privaten Lieferkettenregelungen wider. So werden 
Genderaspekte bspw. zunehmend in Lieferanten-Leitlinien des deutschen Lebensmitteleinzelhandels 
adressiert(AldiNord2021,ReweGroup2021,Lidl2022).

Deutschlandverfolgtseit2023einefeministischeAußenpolitik,derenLeitlinienauchaußenwirtschaft-
liche Genderfragen umfassen. Speziell der Agrarsektor und internationale Lieferketten werden darin 
als besonders problembehaftet erwähnt (Auswärtiges Amt 2023). Auch das BMZ verfolgt eine femi-
nistischeEntwicklungspolitik:TeilderArbeitdesBMZistu.a.dieUnterstützungfüreinenbesseren
Zugang zu Land und Landbesitz für Frauen sowie der Einsatz für faire Arbeitsbedingungen in globalen 
Lieferketten(BMZ2023:26).BeideAnsätzesindaufeinanderabgestimmt,wobeiderAnsatzdesAus-
wärtigenAmtesinseinerLeitlinie5einenstärkerengebündeltenFokusaufwirtschaftlicheBezügeder
Gendergerechtigkeitlegt(RudloffundStoll2023(inVorbereitung)).159

VerschiedeneAnalysenweisenbesondereUngleichbehandlungenvonFrauengeradeininternationalen
Wirtschaftsaktivitäten aus:

 ● LautOECDkanneineLohnprämiegeradebeiBeschäftigungimExportsektorbeobachtetwerden–
d.h.,dassExporteurehöhereLöhnezahlenalsNichtexporteure(Korineketal.2021).Frauenaber
sind weniger in Exportbereichen beschäftigt: Der Anteil der Frauen in exportabhängigen Arbeits-
plätzenan allen vonFrauenbesetztenArbeitsplätzenweist großeSpannenausund ist auch
inentwickeltenStaatenteilsgering:soreichtervon57,3%inLuxemburgbiszu7,2%inden
 VereinigtenStaaten.Gleichzeitigwirdgerade imExportsektor einbesondersgroßerPay Gap 
 geschätzt, da wegen der internationalen Ausrichtung besonders starke Flexibilität von den 
 Beschäftigten eingefordert wird. Ähnliche Ergebnisse zeigen sich auch in Abschätzungen für die 
SituationinLMIC(Juhnetal.2014).

159 Die politische Debatte zu Gendergerechtigkeit erstreckt sich dabei teils weitergefasst als nur bezogen auf die  binäre 
Geschlechterfrage. Zudem werden auch verbundene Gerechtigkeitsaspekte zu unterschiedlichen gleich zeitig vor-
handenen Diskriminierungseigenschaften von Akteuren („Intersektionalität“), etwa zu Frauen in der Landwirtschaft, 
diskutiert (Zilla 2023 (in Vorbereitung)).
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 ● In der HandelspolitikhatdieBerücksichtigungvondifferenziertenHandelseffektenimSinneunter-
schiedlicherbetroffenerAkteuredurchauseinelängereTradition:soetwawerdenschonlänger
explizitKleinstunternehmer:innenoderdie indigeneBevölkerung in vorgeschriebenenFolgen-
abschätzungenderEUoderauchindenNachhaltigkeitskapitelnihrerHandelsabkommengenannt.
Ein expliziter Fokus aufGendergerechtigkeit erfolgte erst in den letzten 15 Jahren. Schweden
verfolgteunterdervorherigenRegierungbis2020expliziteinefeministischeHandelspolitikund
nannte dabei konkrete Zollungerechtigkeiten bei geschlechterbezogenen Konsumgütern von
Männern und Frauen.160 Die Leitlinien der deutschen feministischen Außenpolitik erfassen
Handelspolitiknichteinzeln,sondernnurgenerellalsMaßnahme feministischaußenwirtschaft-
licher Stärkung (Auswärtiges Amt 2023).

 ● AufWTO-EbenewurdenGenderfragenerstmals2011alsThemavonAid for Trade erfasst und 2017 
wurde in der Ministerkonferenz in Buenos Aires ein Joint Declaration on Trade and Women Econo-
mic Empowerment beschlossen. Dieses zielte u. a. darauf, den Austausch über best-practice- 
BeispielefürUmsetzunginWirtschafts-undHandelspolitikundauchzuKausalitätenvonGender-
frageninWirtschaftsbeziehungenzustärken.DamitsollenHemmnissefürengagement abgebaut 
und die Teilhabe von Frauen in Handels- undWirtschaftsaktivitäten unterstützt werden. 2020
wurdeeineinformelleArbeitsgruppezuHandelundGendergegründet,gefolgtvoneiner„Group of 
friends“von19WTO-StaatenunterKoordinierungvonBotswana,ElSalvador,Island(Pavese2021).
Es folgte 2021 die Gründung einer Research HubdurchdieWTO.DieCovid-Pandemiestärkte
noch einmal die Frage nach besserer Analyse der ökonomischen Folgen speziell für  Frauen.

 ● AuchinbilateralenAbkommenzeigensichverstärktBezügezuGenderaspekten:Sowirdin36
von46EU-FreihandelsabkommenGenderalsThemazumindestausdrücklicherwähnt.2019istvon
derEUundKanadadieCETA-Trade and Gender Recommendation beschlossen worden  (Pavese 
2021).EinebesondereRollespieltChile,dasinseinenFreihandelsabkommenmitUruguay(2016),
Argentinien(2017)undBrasilien(2018)erstmalseigenständigeKapitelüberHandelundGender
vorgesehenhat.2019folgtenweiterewiedaschilenischeAbkommenmitKanada(Hughes2019).

BestimmtebetriebsbezogeneAspektederGendergerechtigkeitsindbereitsjetztBestandteilvonLkSG
undCSDDD;andereließensichrelativgutindieSystematikderLieferkettensorgfaltspflichtenintegrie-
ren.BeispielsweisekönntemanGenderaspekteinderRisikoanalysegutverankernundbeimAufbau
von Beschwerdeverfahren berücksichtigen. Gleichzeitig gilt es einmal mehr, sensibel angesichts von 
nicht-intendiertenEffektengegenüberStaatenmitbislangschlechterUmsetzungzusein,damitesnicht
zueinemkontraproduktivenHerausdrängenauchvonbeteiligtenFrauenausderLieferkettenkommt.

ZudeneinschlägiggeeignetenNormengehörtzumBeispieldieMutterschutzkonventionderILO,die
bisherallerdingsnurvon43Ländernratifiziertwurde.161DasÜbereinkommenüberdieBeseitigung
von Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt wurde von 32 Staaten unterzeichnet.162 Diese  begrenzte 
Ratifizierungsquote kann ein Hindernis für die Aufnahme in Lieferkettensorgfaltspflichten sein, da
vieleHandelspartnersichaufdieseZielebisherebennichtverpflichtethabenunddamitderPunkt
desdominierendenCharakterswestlicherNormenanBrisanzgewinnt(vgl.Kap.5.6.2).Entsprechend
solltemansichaufpolitischerEbenefürdieRatifizierungdurchmehrLändereinsetzen.Denngrund-
sätzlichzeigendiedargestelltenmulti-undbilateralen Initiativen,dassauch indiesemRahmen in
RichtungeinerstärkerenVerpflichtungzuGendergerechtigkeitgearbeitetwird.

160 So würde etwa der Zoll für eine Seidenbluse erheblich höher sein als für ein Seidenhemd (https://www.sueddeutsche.de/
politik/schweden-neuer-exportschlager-1.4553507). 

161 https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312328:NO 
(Stand:Oktober2023).

162 https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:3999810:NO 
(Stand:Oktober2023).

https://www.sueddeutsche.de/politik/schweden-neuer-exportschlager-1.4553507
https://www.sueddeutsche.de/politik/schweden-neuer-exportschlager-1.4553507
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312328:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:3999810:NO


Chancen,HerausforderungenundGrenzenvonSorgfaltspflichtenregelungen 169

5.7.4	 	…	zur	Erzielung	von	positiven	Umweltwirkungen	im	Klima-	und	
 Biodiversitätsschutz

MitderEtablierungdererstenSorgfaltspflichtenregelungenistinjüngererZeitderVorschlagverstärkt
vorangetriebenworden,dengleichenMechanismusderVerpflichtungdergrößerenUnternehmenin
denwohlhabendenLändernauchfürdieDurchsetzungderglobalenKlimaschutz-undBiodiversitäts-
ziele zu nutzen. In derCSDDD ist nachderzeitigemStanddieVerpflichtung fürKlima- undBio-
diversitätsschutzenthalten,auchwenndieUmsetzungsregelungenderzeitnichtsehrkonkretsind.
Im  Folgenden diskutieren wir zusammenfassend den möglichen Beitrag der Lieferkettensorgfalts-
pflichtenregelungenfürdenKlima-undBiodiversitätsschutz,aufbauendaufdenobigenEinschät-
zungen(s.Kap.5.1.1.2)

Während in dem Bereich Arbeits- und Menschenrechte existierende Übereinkommen weitgehend
anerkanntsind, istdas„Umweltvölkervertragsrechtdurchseineneher fragmentarischenCharakter“
gekennzeichnet (UBA 2020: 64). Entsprechend sei es schwieriger, einenBezug zwischen umwelt-
bezogenenSorgfaltspflichtenundmultilateralenÜbereinkommenimUmweltbereichzufinden(ebd.).
DennochdehntderEU-RichtlinienvorschlagCSDDDdieSorgfaltspflichtenderUnternehmenindiesen
Bereichaus.ErbeziehtsichhierbeiaufsolchekonkretenmultilateralenUmweltabkommen,ausdenen
sich klareUnternehmerpflichten ableiten lassen,wie z.B. dasMinamata-Abkommen zumSchutz
vor Emissionen und Freisetzungen von Quecksilber oder das Washingtoner Artenschutzabkommen. 
Andere, inderCSDDDangesprochenemultilateraleUmweltabkommenverlangen länderspezifische
Zielsetzungen(PariserKlimaabkommen:nationaleKlimabeiträge(NDCs)),wasgrundsätzlicheineAn-
bindungunternehmerischerSorgfaltspflichtenerlaubenwürde.Esfehltabernochaneinerzeitlichen
undzumTeilauchsektoralenKonkretisierung,diekonkreteZielefürdieUnternehmenermöglicht.Im
Vergleich zu diesen ist beispielsweise das Abkommen über die biologische Vielfalt (CBD) sehr weit 
gefasstunderlaubtdahernochwenigereineAbleitungkonkreterSorgfaltspflichtenfürUnternehmen.

FüreineVerpflichtungderUnternehmenaufdiePariserKlimaschutzzielesprichtderglobaleCharak-
ter desKlimaschutzes.DerEinbezugdesKlimaschutzes in die Lieferkettensorgfaltspflichten stellt
UnternehmenaberausmehrerenGründenvorSchwierigkeiten.SoistdieVermeidungvonTreibhaus-
gasemissionen in der Landwirtschaft herausfordernder als in anderen Sektoren, da die Produktions-
prozesse in der Landwirtschaft sehr vielfältig mit teils sehr unterschiedlich hohen Emissionen sind 
und diese zudem sehr standortabhängig ausfallen können, da die Emissionen im Zusammenhang mit 
natürlichen Prozessen der Landnutzung und Tierhaltung entstehen und nicht nur den Energiebereich 
(unddamitKohlendioxid),sonderninsbesondereauchMethanundLachgasbetreffen.Eineweitere
damitverbundeneHerausforderung ist,dassdieHöhederTreibhausgasemissionenfür viele land-
wirtschaftliche undgartenbaulicheProduktionsprozesse in den verschiedenenRegionenderWelt
(noch) nicht bekannt ist, genauso wenig, wie und um wie viel sie verringert werden können. Das wären 
aberwichtigeVoraussetzungen, damitUnternehmenkonkret undnachweisbar zurMinderungder
Emissionenbeitragenkönnen.HierfürbestehterheblicherHandlungsbedarf,dennauch inEuropa
decken die vorliegenden Daten nicht alle relevanten Produktionsprozesse und Produktionsverhält-
nisse in  repräsentativer und valider Form ab.

Da die Treibhausgasreduktion im Gegensatz zu Menschenrechts- und Arbeitsschutzzielen keine 
 Frage der Einhaltung eines gegebenen Standards ist (der also eingehalten oder nicht eingehalten 
wird), sondern ein „bewegliches Ziel“, das kontinuierliche Verbesserungen verlangt, wäre zu über-
legen,indenSorgfaltspflichtenkeineabsolutenTreibhausgasminderungenzuverankern,sonderndie
ErstellungeinesKlimaschutzplans,wieinderCSDDDvorgeschlagen,vorzuschreiben,derüberdie
getroffenenMaßnahmenberichtet.DieVorgabeabsoluterTreibhausgasminderungenjeUnternehmen
würdezudemderenGrenzvermeidungskostennichtberücksichtigen,diezwischendenUnternehmen
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sehrunterschiedlichseinkönnen.UmTHG-Emissionenzumöglichstgeringenvolkswirtschaftlichen
Kostenzureduzieren,stelltfürCO2-Emissionen der (idealerweise globale) Emissionsrechtehandel ein 
prioritäres,abervielfachunvollständigesInstrumentdar(Leiningetal.2019).DerWBAEbegrüßtes,
dassinderEUderVerbrauchfossilerEnergieninBereichGebäude,Straßenverkehrsowieinweiteren
Sektoren ab 2027 einem Emissionshandelssystem unterworfen wird.163 Allerdings ist der Agrar sektor 
vomEmissionshandelssystemweitgehendausgenommen,u. a.,weil es verstärkt umNicht-CO2-
EmissioneninnaturräumlichenProzessengeht(WBAundWBW2016).

GegenVorgabenüberdieHöhederEmissionsminderungaufUnternehmensebenesprichtauch,dass
dieUnternehmengeneigtseinkönnten, lediglichdasProduktportfoliozuändernoderdieProduk-
tion von Produkten mit sehr hohem Energieeinsatz in andere, kleinere, ggf. neu gegründete Firmen 
zuverlagern,umdieEmissionenzusenken.Verlagerungseffekteführtendanndazu,dasszwardas
UnternehmendieEmissionengesenkthätte,aberdieEmissioneninsgesamtgleichhochbleibenoder
sogarsteigenkönnten.BeiabsolutenMinderungsvorgabenjeUnternehmenwärezudemzuklären,
wasdieBezugsbasisseinsollte,dadieVorgabennichtdazuführendürften,dasseinUnternehmen
keine Wachstumsmöglichkeiten mehr hat.

DieVerankerungvonBiodiversitätindenSorgfaltspflichtenstößtebenfallsanerheblicheGrenzen.So
wäre zunächst zu klären, ob es vor allem um die Vermeidung einer Verringerung oder sogar um die 
VermehrungvonBiodiversitätgehensoll.Hinzukommt,dassBiodiversitätinsicheinausgesprochen
komplexes Feld von lokalen, regionalen und globalen Zielen in einer Vielzahl von Subfeldern (Arten-
vielfalt, Naturschutz etc.) ist. Auch hier fehlt es an abgestimmten und regional angepassten Mess- 
undMonitoringkonzepten,vorallemwegenderstarkennatürlichenFluktuationenvielerKomponenten
derBiodiversität.ZunächstisteineKartierungvonschützenswertenFlächenundFlächenmithohem
Biodiversitätspotenzial notwendig, denn ohne diese kann nicht nachvollzogen werden, ob durch den 
AnbaudererworbenenlandwirtschaftlichenProduktedieBiodiversitätnegativbeeinflusstwird.Ohne
eine solche Dokumentation des Ist-Zustands, wie sie für Entwaldungsfreiheit heute vorgenommen 
wird,istesschwierigfürUnternehmen,möglichenBiodiversitäts-Sorgfaltspflichtennachzukommen.
EineweitereMöglichkeitwäre–wiebeiderZertifizierungvonz.B.nachhaltigemSoja(RSPO,vgl.
Kap.5.1.2)–zuverlangen,dasseinBiodiversitätsplanerstelltundüberwachtwird,umsicherzustellen,
dass ökologisch wertvolle Lebensräume erhalten bleiben. Wie zielführend bzw. erfolgreich dieses Vor-
gehenletztendlichist,könnteimRahmeneinerEvaluationderNachhaltigkeitszertifizierungenbeiSoja
oder Palmöl ermittelt werden. Nach einer Evaluation wäre zu prüfen, ob die in den Nachhaltigkeits-
zertifizierungenvonSojaundPalmölbeschriebenenRegelnindenSorgfaltspflichtenaufgenommen
werden könnten. Sinnvoll erscheint es allerdings, erst 2030, wenn – wie im Kunming-Montreal Global 
Biodiversity Frameworkvorgesehen–dann30%derjeweiligennationalenLand-undMeeresfläche
unterSchutzgestelltsind,dieUnternehmendaraufzuverpflichten,dieseFlächeninihrenLieferketten
nichtzugefährden.Grundsätzlichistzuklären,welcheBiodiversitätszielefürUnternehmenüberhaupt
managebar und für den Staat prüfbar sind.

Ebensokönnteüberlegtwerden,denBodenschutzindenSorgfaltspflichtenzuberücksichtigen.Dabei
stehtzunächstdieDokumentationvonMaßnahmengegenBodendegradationundBodenerosionim
Vordergrund. Zudem sollten die Lebensmittelverluste entlang der Wertschöpfungskette in den Blick ge-
nommenwerden.AuchhierfürkönntedieDokumentationvonMaßnahmenzurVerringerungvonLebens-
mittelverlustenindieSorgfaltspflichtenaufgenommenwerden.ZumBeispielkönnteninderLieferanten-
entwicklungInvestitioneninLagerhaltungundLogistikzurReduktionvonVerlustengefördertwerden.

163„ReformdesEU-Emissionshandels:GebäudeundVerkehrbeimKlimaschutzstärkerinderPflicht“;
 https://www.bundesregierung.de/breg-de/schwerpunkte/klimaschutz/eu-emisionshandel-1684508. 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/schwerpunkte/klimaschutz/eu-emisionshandel-1684508
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Zusammenfassendistfestzuhalten,dassdieVerankerungvonUmwelt-undKlimazielenindenLiefer-
kettensorgfaltspflichten derzeit noch an Grenzen stößt und deshalb nur schrittweise umgesetzt
 werden sollte. Es sollte mit einigen wenigen, eher einfach nachweisbaren Vorgaben begonnen und 
damit Erfahrungen gesammelt werden. Denn es mangelt, gerade in der agrarischen Produktion, teil-
weise an den notwendigen klaren Messkriterien, Messverfahren und Monitoringsystemen. Die not-
wendigen Daten in all den verschiedenen Ländern und Standorten zu erheben, ist zudem aufwändig 
undteuer.WennUmwelt-undKlimaschutzElementderSorgfaltspflichtenwerdensollen,müsstedie
EUmassivindieseBereicheinvestierenundLMICunterstützen.

5.7.5	 	Überlegungen	zum	Spannungsfeld	von	Sorgfaltspflichten,	Sanktionen	und	
Zertifizierungen

Wiebereitsobendargelegt (vgl.Textbox5.1zuSorgfaltspflichten)sind„Sorgfaltspflichten“zuver-
stehenalseineaufgrundGesetzoderRechtsgeschäftbestehendeVerpflichtungbestimmterPersonen,
Handlungen auf eine bestimmte Art und Weise auszuführen oder zu unterlassen, sodass keine
SchädenfüranderePersonensowieRechtsgüteroderGegenständedrohen.Sorgfaltspflichtenknüp-
fendaherankonkreteHandlungs-oderUnterlassungspflichtenan,diepräzisevorabrechtlichvor-
gegeben sind.BetrachtetmandenKanon völkerrechtlicher Abkommen, die demMenschen- und
UmweltrechtsschutzdienenunddieüberLieferkettenregelungenwirksamumgesetztwerdensollen,
istfestzustellen,dassnichtalleAbkommenderartkonkreteHandlungs-oderUnterlassungspflichten
begründen.GrundsätzlichistzwischenzweiKategorienvonvölkerrechtlichenAbkommenzudifferen-
zieren: auf der einen Seite Abkommen, die Ziele zum Gegenstand haben, wobei das „Wie“ der Ziel-
erreichung der Programmierung durch die Vertragsstaaten überlassen wird; auf der anderen Seite 
Abkommen, die „self-executing“sind,alsospezifischeHandlungs-undUnterlassungspflichten(Ge-
undVerbote)imHinblickaufspezifischeAdressatenbegründen.EinBeispielfüreinZielabkommenist
dasPariserKlimaschutzabkommen.EsenthälteinReduktionsziel,überlässtesaberdenVertrags-
staaten, innerstaatlichfestzulegen,werwieund inwelchemUmfangzudiesemZielbeitragensoll.
DerartigeZielabkommensindimBereichdesUmweltschutzessehrhäufig.Wenigerhäufigsindsieim
Menschenrechtsschutz.InsbesonderewennessichumMenschenrechtehandelt,diefinanzwirksam
sind,sinddieStaatenzurückhaltendbeiderVereinbarungkonkreterPflichten/Rechteundbelassen
esbeiderFestsetzungderZiele.EinBeispiel istdasRecht aufNahrung.Vielmehrbedarfdieses
RechtdernormativenAusgestaltungdurchden innerstaatlichenGesetzgeber.Ohneeinederartige
KonkretisierungdurchdenMitgliedstaatkanneinemderartigprogrammatischenZielkeineSorgfalts-
pflichtentnommenwerden.

FehlteinederartigeKonkretisierungundbestehtmithinkeineSorgfaltspflicht,kanndievölkerrecht-
licheVerpflichtungkeineHaftungbegründen,dadiesezwingenddieVerletzungderSorgfaltspflicht
impliziert.Soweit derartigeprogrammatischeZielabkommen indieSorgfaltspflichtenregelungauf-
genommenwerden,habensieeinebloßsymbolischeBedeutung,dasiekeineRechtsfolgeauslösen.
Sinnvoller erscheint es daher, den Katalog der über die Lieferkettenregelung durchzusetzenden
 Abkommen um solche Abkommen zu erweitern, die „self-executing“sind.Hierkommenzahlreiche
umweltrechtlicheAbkommeninBetracht,insbesondereausdenBereichenGefahrstoffschutz,Natur-
und Artenschutz, Gewässerschutz und Immissionsschutz.

BestehenindeskonkreteGe-undVerboteunddamitauchSorgfaltspflichten,isteineDurchsetzung
überHaftungsregelungenoderüberBußgeldermöglich.Hiersolltejedochbeachtetwerden,dass
rechtlichesNeuland betretenwird und daher die Unternehmen und die Durchsetzungsbehörden
sichüberdenUmfang ihrerSorgfaltspflichtennochuneinssind.DahersolltedieUmsetzungvon
DurchsetzungsmechanismenwieHaftungundBußgelderschrittweiseunterBerücksichtigungeiner
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LernphaseaufbeidenSeitenerfolgen,dieeineFehlertoleranzermöglicht.ZurRechtssicherheitkönnen
safe harbour-Regelungenbeitragen,diedurchZertifizierungsstellenumgesetztwerden.Siemüssen
jedochderart ausgestaltet sein,dasssiedieDurchsetzungderSorgfaltspflichtennichthemmen.
Notwendig erscheint vor diesem Hintergrund, dass die Zertifizierungsstellen einem (staatlichen)
Qualitäts  sicherungsmanagement unterworfen werden.

MenschenrechteArbeitsrechte

LASSEN SICH EINDEUTIGE SORGFALTSPFLICHTEN DEFINIEREN?

SIND DIE PFLICHTEN 
FÜR UNTERNEHMEN

AUSREICHEND
KONKRETISIERT?

Umweltschutz Klimaschutz
Recht auf
Ernährung

Sanktionen wie Bußgelder und 
zivilrechtliche Haftung sind möglich

Sanktionen wie Bußgelder und zivil-
rechtliche Haftung sind nicht möglich

Vorgabe von
Ge- und Verboten

Ja

Programmatische
Ziele

Nein

Negative Effekte durch „cut and run“
müssen beachtet werden

Zielerreichung über weitere 
Instrumente ist wichtig

safe harbour-Regelung vorsehen, 
aber nur in Kombination 

mit einer Qualitätssicherung 
für Zertifizierungen

Aufnahme von 
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Rechtsfolgenlose 
Aufnahme in 

Sorgfaltspflichten-
regelungen
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Fehlertoleranz

erlauben

EMPFEHLUNGEN

Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung 5.12:  Sorgfaltspflichtenregelungen im Spannungsfeld von Ge- und Verboten und 
programmatischen Zielen

5.7.6	 Fazit

ImRahmenderCSDDDwirdaktuellüberdieEinbindungweitererMenschen-undArbeitsrechtesowie
Umweltzielediskutiert.EsgehtumErnährungssicherheit,existenzsicherndeLöhneundEinkommen,
GendergerechtigkeitundKlima-undBiodiversitätsschutz.AuchdieseZielebeziehensichaufaner-
kanntevölkerrechtlicheÜbereinkommen.

Jedoch bleibt unklar, wie diese zusätzlichen Ziele operationalisierbar und über unternehmerische 
Sorgfaltspflichten entlang von internationalen Lieferketten umsetzbar sind. Die vorhergehenden
Kapitel haben gezeigt, dass dieOperationalisierbarkeit der Ziele an bestimmteVoraussetzungen
 geknüpft ist, und für alle Ziele spielt das Vorhandensein von geeigneten Indikatoren, Messkriterien, 
MessverfahrenundMonitoringsystemeneinewichtigeRollespielt:(a)beiErnährungssicherheit,um
einekonkreteundunternehmensbezogeneSpezifizierungdesZielszuerreichenundeineVerbindung
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mit der unternehmerischen Sorgfaltspflicht herstellen zu können, (b) beim Ziel existenzsichernder
LöhneundEinkommen,umdieFragedernötigenHöhevonLöhnenundEinkommenfürdieExistenz-
sicherung klären zu können; (c) bei Gendergerechtigkeit, um zunächst Transparenz über mögliche 
bestehendeUngleichheitenentlangderLieferkettezuschaffen,(d)beiKlima-undUmweltzielen,um
dieAuswirkungen vonunternehmerischemHandelnmessenund – unterEinbezug regional unter-
schiedlicher Gegebenheiten – vergleichen zu können. Diese Voraussetzungen sind zudem für die 
spätereKontrollederunternehmerischenSorgfaltspflichtendurchdiezuständigenBundesbehörden
relevant(vgl.Kap.5.3).

ImHinblickdarauf,welcheperspektivischenMöglichkeitenSorgfaltspflichtenregelungenbieten,lässt
sich zusammenfassend festhalten:

 ● AlswichtigerTeilderSchutzperspektivesollteErnährungssicherungindenSorgfaltspflichtenab-
gedecktsein,dochbedarfeseinerKonkretisierungdereinzelnenAspekteinFormvonüberprüf-
barenSorgfaltspflichten.DieDimension„ZugangzuNahrung“nachFAO-Definitionstehtineinem
engen Zusammenhang mit dem Erhalten eines Mindestlohns. 

 ● Die Zahlung von angemessen Löhnen, angelehnt an den nationalen Mindestlohn, ist bereits Be-
standteil des LkSG. Der Entwurf der CSDDD geht darüber hinaus und fordert (höhere) existenz-
sichernde Löhne, das Europäische Parlament will sogar existenzsichernde (unternehmerische) 
Einkommeneinbeziehen.ZubeidenVorgabengibtesersteUmsetzungsbemühungenbeieinigen
HandelspartnernsowiepolitischeUnterstützungvonSeiteneiniger ImportländerundersteAn-
sätzevonUnternehmensseite,zugleichbestehenaberauchnocherheblicheForschungs-und
Entwicklungsherausforderungen.

 ● BetriebsbezogeneAspektederGendergerechtigkeitsindbereitsjetztBestandteildesdeutschen
LkSGunddesEntwurfsderCSDDD.WeitererelevanteILO-Konventionenließensichrelativgutin
dieSystematikderSorgfaltspflichtenregelungenintegrieren,wobeidieseKonventionenaberbis-
hervonrelativwenigenStaatenratifiziertwurden.GenderaspekteließensichauchinderRisiko-
analyse gut verankern und beim Aufbau von Beschwerdeverfahren berücksichtigen.

 ● DieVerankerungvonprogrammatischenunddamit fürdieUnternehmennichthinreichendkon-
kretisiertenUmwelt-undKlimazielen,etwadesPariserKlimaschutzabkommens,indenSorgfalts-
pflichtenregelungenstößtderzeitnochanerheblicheGrenzenundsolltedeshalbnurschrittweise
umgesetzt werden, sobald die dafür notwendigen Mess- und Monitoringsysteme vorliegen. 

VordemHintergrundderHerausforderungenkommtesaufdieDetailsderAusgestaltungderSorg-
faltspflichtenregelungenan.EsbestehtdieGefahr,dieRegelungzuüberfrachtenunddadurchweniger
Unterstützungbzw.mehrWiderstandausderWirtschaftzuriskieren.Dagegenkanneinezunächst
enger gefasste, aber erfolgreich umgesetzteSorgfaltspflichtenregelungpositivesPolicy-Feedback
erzeugenundspäteraufandereBereicheerweitertwerden,währendbreitangelegtePflichten,diemit
großenUmsetzungsproblemenverbundensind,negativesPolicy-Feedbackerzeugen,dassieanfällig
fürBestrebungenmacht,siewiederabzuschaffen (Sewerinetal.2023,vgl.Empfehlung6.2.1).Vor
einermöglichen Erweiterung im Zeitverlauf sollten jedoch dieHandelspartner konsultiert und eine
Wirkungsabschätzungdurchgeführtwerden(vgl.Empfehlung6.4.1).

Grundsätzlichkönnendieo.g.zusätzlichenZielenichtnurüberdasInstrumentderverpflichtenden
Sorgfaltspflichtenregelungen fürUnternehmenerreichtwerden.Es istvielmehreinPolicy-Mixmit
kohärenterInstrumentenabstimmungerforderlich(vgl.Kap.5.4).
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6. Empfehlungen

6.1	 Gesamteinschätzung	und	mögliche	Entwicklungsszenarien

6.1.1	 Gesamteinschätzung

In Abwägung der Chancen, Herausforderungen und Grenzen von Sorgfaltspflichtenregelungen
begrüßt derWBAE grundsätzlich die Gesetzgebung zu Sorgfaltspflichten von Unternehmen, auf
deutscherwieauchaufEU-Ebene.DerWBAEsiehtesalsChance,durchdiesenweiteren„Baustein“
NachhaltigkeitimSinnemenschenrechtlicherundumweltbezogenerSorgfaltspflichtenimAgrar-und
Ernährungssektorzustärken.EineeuropäischeHarmonisierungdieserSorgfaltspflichtenistzube-
grüßen,dadadurchmöglicheWettbewerbsnachteiledeutscherUnternehmenundMarktspaltungen
verringert werden können.

Sorgfaltspflichtenfür internationaleLieferkettenkönneneinenwichtigenBeitragzurDurchsetzung
menschenrechts-undumweltpolitischerZielsetzungenleisten.SiesindeinzentralerHebelzurSicher-
stellungvonglobalenMindeststandardsimBereichderMenschen-undArbeitsrechteunddesUm-
weltschutzes.DieadressiertenNormensindweitgehendinternationalakzeptierteRegelwerke,deren
Durchsetzung bisher gleichwohl vielfach nicht gelungen ist. Somit reagiert die Politik auf die staat-
lichenUmsetzungsdefiziteinverschiedenenSektoren,aufdieGrenzenfreiwilligerunternehmerischer
Maßnahmen,aberauchaufdieGrenzenklassischerhandelspolitischerMaßnahmen.

AufBasisderinterdisziplinärenAnalysederSorgfaltspflichtenregelungeninKapitel5(vgl.Abb.2.1)
lassen sich folgende zusammenfassenden Einschätzungen festhalten:

 ● DerAufbauvonRisikomanagementsystemenzurEinhaltunggrundlegenderArbeitsschutz-und
Menschenrechte in den Unternehmen ist sinnvoll. Die direkten Kosten sind vergleichsweise
überschaubar,daUnternehmenderAgrar-undErnährungswirtschaftschonvielErfahrungmit
Qualitätssicherungssystemen in komplexen Wertschöpfungsketten haben. Es können aber auch 
KostenbeidenVorlieferantenunddurchnicht-intendierterEffekteentstehen:EinigeUnternehmen
könntendeshalbehereinenRückzugausGebietenoderWirtschaftssektorenmitschwierigen
menschenrechtlichenSituationenbzw.andereUmgehungsstrategienwählen,stattindieEntwick-
lungihrerLieferantenzuinvestieren.ZertifizierungssystemekönnteneinewesentlicheRolleinder
effizientenundeffektivenUmsetzungspielen,weisenaberderzeitnochgrößereSchwachstellen
auf(vgl.Kap.5.1).

 ● InjuristischerHinsichtwirddieSteuerungswirkungdesLkSGdurchdasFehleneinerHaftungs-
regelung begrenzt; ein zweites Problem liegt bei dem notwendigen Nachweis des Verschuldens. 
EinzelneGeschädigtewerdenhäufignichtinderLagesein,entsprechendeBeweisevorzulegen.
Deshalbwird es zentral auf die Behörden der Handelspartnerländer und auf Gewerkschaften
sowiezivilgesellschaftlicheOrganisationenankommen,wennnichtnochimweiterenGesetzge-
bungsprozess eine Beweislastumkehr vorgesehen wird. Letzteres könnte der deutsche Gesetz-
geberbeiderUmsetzungderRichtlinievornehmen.DerEntwurfderCSDDDsiehteinezivilrecht-
licheHaftungmitAnspruchaufSchadensersatzvor.UnternehmenkönnensichvorderHaftung
weitgehenddurchvertraglicheZusicherungenundZertifizierungschützen.Hierfehltesbislangan
einerKonkretisierung,welcheSystemedafürgeeignetseinkönnten(vgl.Kap.5.2).
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 ● WirksamkeitundEffizienzderSorgfaltspflichtenregelungenhängenwesentlichvonderkonkreten
AusgestaltungderUmsetzungundKontrolleab.HierbeikommtabgestimmtenSchnittstellenvon
UnternehmenundBehördeneinebesondereBedeutungzu.DadieSorgfaltspflichtenregelungen
einneuesInstrumentdarstellen,sindzudemUnterstützungsangebotefürUnternehmensowieein
Monitoring und eine Wirkungsüberprüfung der Gesetze notwendig, um Probleme frühzeitig zu 
erkennenundggfs.Anpassungenvornehmenzukönnen(vgl.Kap.5.3).

 ● AufeuropäischerEbenegibteszusätzlichzudenVorhabenzuSorgfaltspflichteneineVielzahl
weitererRegelungssystemeausdenBereichenHandels- und Investitions- sowieUmwelt- und
Agrar politik, die unterschiedliche Instrumente zur Verbesserung der Nachhaltigkeit nutzen. Diese 
deckenMenschenrechteundUmweltunterschiedlichab.EsbestehendabeiUnterschiedenicht
nur zwischen den unterschiedlichen Ansätzen für Sorgfaltspflichten, sondern auch zwischen
Sorgfaltspflichtenundanderen Regelungsansätzen,wasRisiken fürdieZielerreichungunddie
AkzeptanzsowiehoheUmsetzungskostenmit sichbringt.DieserschwertdieUmsetzungund
wirft Fragen bezüglich der Auswahl des richtigen Politik-Instrumentenmixes auf. Die unter-
nehmensbezogenen Sorgfaltsplichten ergänzen – aber ersetzen nicht – die zwischen Staaten 
vereinbartenHandels-undInvestitionsschutzabkommen(vgl.Kap.5.4).

 ● Aufgrund des hohen Internationalisierungsgrades der Agrar- und Ernährungswirtschaft, der schon 
jetztweitenVerbreitungvonSPS-undQualitätsstandardsundderErfahrungenmitvielenArtenvon
nicht-tarifärenHandelsmaßnahmenkannessein,dassdienegativenAuswirkungenaufHandels-
volumenund-partnergeringerseinwerden,alshäufigvermutetwird.Mitfortschreitenderglobaler
NormendiffusionwürdensichVerdrängungs-undVerlagerungseffekteverringern.DieResilienzvon
AgrarlieferkettenwirddurchdieSorgfaltspflichtenaufdereinenSeiteunterstützt,z.B.indemdie
KonnektivitätderPartnergefördertundzumLernenermutigtwird,aufderanderenSeitekönnte
sichjedochauchdieAnzahlderHandelspartnerreduzieren,waseinengegenläufigenEffekthätte.
DieGefahrvonMarktspaltungenistreal, jedochhängtdiesstarkvonderAngebots-undNach-
fragesituationab,diefürdieeinzelnenProduktesehrunterschiedlichseinkann(vgl.Kap.5.5).

 ● SorgfaltspflichtenstelleneinunilateralesVorgehenDeutschlandsbzw.derEUdar.DieWahldes
unilateralen Vorgehens trotz multilateraler Möglichkeiten und die extraterritoriale Wirkung der Sorg-
faltspflichten, ohne dass die Handelspartner während der Erarbeitung der Gesetze konsultiert
wurden,istkritischzubetrachten.FürdieErreichungderZielederSorgfaltspflichtenregelungen,
wie den Schutz von Arbeits- und Menschenrechten entlang von internationalen Lieferketten, ist 
dieZusammenarbeitmitdenRegierungenderHandelspartnerländererforderlich.Geradevordem
Hintergrund der kolonialen Vergangenheit Europas ist eine Partnerschaftsorientierung und die
EinbeziehungvonErfahrungswissenderlokalenStakeholderaufSeitenderHandelspartnerfürdie
Ausgestaltung wichtig. Entsprechend bedarf es u. a. einer Förderung von eigenen Ansätzen der 
HandelspartnerfüreineVerbesserungderSituationvorOrt,einerZusammenarbeitmitHandels-
partnernbeim MonitoringundbeiderÜberprüfungderWirkungderGesetzesowieernsthafter
AnstrengungenfürmultilateraleAnsätze(vgl.Kap.5.6).

 ● Löhne und unternehmerische Einkommen, die kein existenzsicherndes Niveau erreichen, stellen 
ein grundlegendes Problem dar und bedingen viele der aufgezeigten Menschen- und Arbeits-
rechtsrisiken in agrarischen Wertschöpfungsketten. Daher sollte die Einhaltung von Mindest löhnen 
einzentralerBestandteilderSorgfaltspflichtenregelungensein,wasauchpositiveWirkungfürdie
Ernährungssicherungbedeutenwird.AngemesseneMindestlöhnetragenmaßgeblichzurVerwirk-
lichungdesRechtsaufNahrungbei.GrundsätzlichkönnenzusätzlicheZiele,wieexistenzsichernde
Einkommen, Gendergerechtigkeit sowie Klima- und Biodiversitätsschutz, nicht allein über das
InstrumentderverpflichtendenSorgfaltspflichtenregelungenfürUnternehmenerreichtwerden.Es
ist vielmehr ein Policy-Mix nötig mit kohärenter Instrumentenabstimmung. Für eine Einbindung 
dieserzusätzlichenZiele istesnotwendig,durchKonkretisierungausprogrammatischenZielen
messbareunternehmerischeSorgfaltspflichtenzuentwickeln(vgl.Kap.5.7).
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DieSorgfaltspflichtenregelungenbauenaufderAnnahmeauf,dass,wennderDruck(wirkenddurch
Kontrollen,Beschwerdemöglichkeiten fürBetroffeneundSanktionen)aufdieUnternehmenausrei-
chendhochist,inZukunftwenigerVerstößeauftretenwerden.ZusätzlichkönntealsweitereWirkung
derSorgfaltspflichtenregelungeneineDiffusiondieserNormenaufweitereLändererfolgen.Dieswürde
bedeuten,dass immermehrUnternehmenglobaleinemKatalogvonSorgfaltspflichten folgenund
dassdamitdiepositiveWirkungvervielfachtwerdenkönnte.MöglicherweisestrahlendieseRege-
lungenauchpositivaufdieheimischenMärktederHandelspartneraus.Fürsolcheweiterführenden
WirkungenderSorgfaltspflichtenregelungensindpolitischeBegleitmaßnahmen,z.B.inderEntwick-
lungszusammenarbeit,sowieintensiveDialogemitdenHandelspartnernnötig.AberauchinBezug
aufdenEU-MarktgibtesnochbeachtlicheHerausforderungenbeiderUmsetzungderSorgfalts-
pflichten.DahersindauchhierUnterstützungselementewieBeratung,ZertifizierungundBranchen-
dialoge wichtig.

InsgesamtunterstütztderWBAEdieEinführungvongesetzlichenSorgfaltspflichten inLieferketten
undempfiehltderenschrittweisenAusbaualslernendesSystem.ErfordertallebeteiligtenAkteure
aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft auf, sich dafür einzusetzen, dass eine echte Verbesserung 
derSituationderMenschenimAgrar-undErnährungssektorstattfindetunddasssomitdieSorgfalts-
pflichtenregelungeneinErfolgfürMenschen-undArbeitsrechte,Umwelt-undKlimazielewerden.

6.1.2	 Entwicklungsszenarien

LieferkettensorgfaltspflichtensindeinweitgehendneuesInstrument,ummehrNachhaltigkeitzuer-
reichen.SiezeichnensichdurcheinenunilateralenAnsatzimUmgangmitHandelspartnernausund
stellen insofern gegenüber den bis dato verfolgten bi- und multilateralen, also auf Verhandlungen 
basierendenAnsätzenderHandelspolitikeineBesonderheitdar.ImFolgendenwerdendaheranhand 
von drei Dimensionen jeweils Entwicklungsszenarien skizziert, die sich aus den Bewertungs-
perspektiven(vgl.Kap.2.6)undderenAnalyseinKapitel5ergebenundsichvomgrößerenpolitischen
RahmenhinzurUmsetzungerstrecken.

 ● Dimension P als prozessbezogene Betrachtung, die überwiegend auf der Bewertungsperspek-
tive„InternationaleBeziehungen“,wieinKapitel5.6dargelegt,beruht;

 ● Dimension M als marktbezogene Betrachtung, die auf den Bewertungsperspektiven „Internatio-
naleBeziehungen“(Kap.5.6),„Außenwirtschaft“ (Kap.5.5.)sowiederpolitikwissenschaftlichen
Perspektive(Kap.5.4)beruht;

 ● Dimension U als Betrachtung der betrieblichen und staatlichen Umsetzung, die auf der 
betriebswirtschaftlichenPerspektive(Kap.5.1),deradministrativenPerspektive(Kap.5.3)sowieder
politikwissenschaftlichenPerspektive(Kap.5.4)beruht.

Ziel dieser Entwicklungsszenarien ist es, die zentralen Aspekte herauszuarbeiten, die zum Erfolg oder 
MisserfolgderRegelungenbeitragenwerden.MitdiesenSzenarienwirdzugleichdeutlich,anwelchen
WirkmechanismendiePolitik ansetzen könnte. In denKapiteln 6.2bis 6.4werdendanndetaillierte
Empfehlungen dargestellt.

6.1.2.1	Prozessbezogene	Dimension	(Dimension	P):	Kooperation	statt	Alleingang

AbhängigvomProzessderEinführungderSorgfaltspflichtenregelungenkönnendiesezuSpannungen
aufzwischenstaatlicherEbeneführen,diesichwiederumperspektivischaufBeziehungenimaußen-
oder handelspolitischen Bereich auswirken können. Insbesondere die extraterritoriale Wirkung der 
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unilateralenSorgfaltspflichtenaufHandelspartner, inkl.der fehlendenKonsultationderbetroffenen
LänderwährendderAusgestaltungderRegelungen,wirdvondiesenteilweisekritischbeobachtet
und kommentiert (vgl. 5.6.3). Zugleich setzt sichdieEUbisher nicht ausreichend für verbindliche
multi laterale Lösungsansätze, wie den sogenannten binding treatyderUN,ein.VordemHintergrund
der historisch bedingten Machtungleichheiten zwischen Ländern der EU und den betroffenen
Handelspartnern(überwiegendLMIC)entstehtsodasBildeinereinseitigenNormsetzungdurchdie
ökonomisch dominierende Seite, die EU. Dieser Vorwurf bezieht sichweniger auf die Inhalte der
menschenschutz-undarbeitsrechtlichenSorgfaltspflichtenregelungen,diesichzumeistaufunstrit-
tigevölkerrechtlicheÜbereinkommenberufen (vgl.5.6.2),sondernvielmehraufdenhierarchischen
und asymmetrischenSteuerungsmechanismus, der auf einseitigerRegelsetzungberuht. Für den
ErfolgderSorgfaltspflichtenregelungen iminternationalenKontext,gemessenandenFortschritten
fürMenschenrechteundUmwelt,istdaherdieKooperationmitdenHandelspartnernwichtig,dadie
dort ansässigen Lieferanten die Anforderungen eher bzw. leichter umsetzen können, wenn auch die 
lokalenpolitischenRahmenbedingungenhierfürförderlichsind.

JenachweiteremVorgehensindinDimensionPzweiSzenariendenkbar(vgl.Abb.6.1):

Szenario P1: Fortsetzung des Alleingangs.DieEUsetztsichnichtfürmultilateraleLösungsansätze
bspw.imRahmenderWTOundUNein.AufdieextraterritorialeWirkungderSorgfaltspflichtengesetz-
gebungenwirdnichtmitZusammenarbeitundDialogmitHandelspartnernreagiert.DiegeplantenUn-
terstützungsangebotefürHandelspartnersowiedieÜberprüfungunddasMonitoringplantdieEUeher
eigenmächtigohnegrößereMitsprachemöglichkeitenderHandelspartner.DieunilateralenSorgfalts-
pflichtenwerdenalsAusdruckderökonomischenundpolitischenDominanzderEUwahrgenommen.

Szenario P2: Kooperation, Partnerschaft und Dialog.DieEUbeteiligtsichaktiv inWTO-undUN-
Formaten, z. B. in der Arbeitsgruppe zum Binding Treaty on Business and Human Rights, und zeigt 
damit,unternehmerischeSorgfaltspflichteninmultilateralenAnsätzenverankernzuwollen. Imwei-
terenVerlaufwerdendieHandelspartneraktivbeiderUmsetzungundÜberprüfungderSorgfalts-
pflichtenregelungeneinbezogen.Diesbeinhaltetbspw. imRahmenderEUDRdieErarbeitungder
RisikoklassifizierungderHandelspartnerodergrundsätzlichdieWirkungsmessungvorOrt.Aucheine
VerknüpfungvonHandelsabkommenmitSorgfaltspflichtenwirdunterstützt.Schließlichunterstützen
dieEUundDeutschlanddieUmsetzungvorOrt,z.B.durchbegleitendeEntwicklungszusammen-
arbeit,InnovationsprojekteoderKompensationszahlungenfürKlima-undBiodiversitätsschutz.

Szenario P1: Fortsetzung 
des Alleingangs
� kein Einsatz der EU für bi-, multi- 
 und plurilaterale Lösungen
� keine vorherige Konsultation der
 betroffenen Handelspartner trotz
 extraterritorialer Wirkung unilateraler
 Sorgfaltspflichtenregelungen

Abwendung von der EU
als (Handels-)Partner

Szenario P2: Kooperation, 
Partnerschaft und Dialog
� Einsatz der EU für bi-, multi- und 

plurilaterale Lösungen
� Dialog und Zusammenarbeit mit 
 Handelspartnern bei der Umsetzung
 vor Ort und der Überprüfung der
 Sorgfaltspflichtenregelungen

Akzeptanz der Regelungen 
durch die Handelspartner
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Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung 6.1: Entwicklungsszenarien entlang der prozessbezogenen Dimension (Dimension P)
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6.1.2.2		Marktbezogene	Dimension	(Dimension	M):	Normendiffusion	statt	
 Marktspaltung

EinezentraleGefahrbeidenschonbestehendenbzw.voraussichtlichdemnächstaufEU-Ebeneein-
zuführendenSorgfaltspflichtenregelungen ist,dasses lediglichzuMarktspaltungenkommt.Unter-
nehmen,diedieangesprochenenMenschen-undUmweltschutzstandardsbereitseinhalten,liefern
dann indieEUbzw.nachDeutschland,währendnicht-konformeAnbieterdieübrigenMärktebe-
dienen.EsistdaherfüreinehoheWirksamkeitderRegelungenwichtig,dasseinmöglichstgroßerTeil
derAbnehmerdiesenSorgfaltspflichtenunterliegt.Deshalb istdieeuropäischeHarmonisierungzu
begrüßen,ebensowiedieTatsache,dassdieEuropäischeKommissioneinenambitioniertenEntwurf
fürdieCSDDDvorgelegthat.DamiteszumöglichstwenigVerlagerungseffekten innerhalbderEU
undimglobalenKontextkommtunddieSorgfaltspflichtenbreitgreifenundletztlichdasanvisierte
Schutzziel erreichtwerdenkann,wäreeswichtig,dassdasVorgehenderEUglobalmöglichst viele
Nachahmer findet. Eine solche Normendiffusion ist entscheidend für den langfristigen Erfolg der
Sorgfaltspflichtenregelungen.

ObanderewichtigeWeltregionendieEU-RegelungenübernehmenoderimGegenteildieseRegelun-
genz.B.zurErlangungvonPreisvorteilenunterlaufenwerden,isteinedergroßenoffenenundaktuell
präsentengeostrategischenFragen,diedasvorliegendeGutachtennichtabschließendbeantworten
kann. Es zeigen sich aber einige hoffnungsvolle Prozesse, z.B. beim Thema Konfliktmineralien,
wonachdenUSAundderEUauchChina eine zumindest freiwillige sektoraleSorgfaltspflichten-
regelungumgesetzthat.EineähnlicheEntwicklungkonnteauchimHolzhandelbeobachtetwerden
(vgl.Kap.5.6.3).GleichzeitigaberzeigtsichauchgroßeKritikanSchärfeundProzessderEntwaldungs-
vorschriften etwa aus den Mercosur-Staaten.

WichtigfürdenGesamterfolgderLieferkettensorgfaltspflichtenistalsodieVerhinderungvonMarkt-
spaltung,dennindiesemFallwürdeglobalgesehenkeineVerbesserungimHinblickaufdieZieleer-
reicht.DamitLieferkettensorgfaltspflichten tatsächlichzusolchenVerbesserungen führen,müssen
möglichstvieleLändersichdemVorgehenderEUanschließen,damiteszuwirklichenVerbesserun-
genkommt(vgl.Kap.5.6.3,indemdieAusweitungvonEU-Regelnals„Brüssel-Effekt“beschrieben
wurde,sowieKap.5.5.2).
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Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung 6.2: Entwicklungsszenarien entlang der marktbezogenen Dimension (Dimension M) 

JenachweiteremVorgehensindinDimensionMzweiSzenariendenkbar(vgl.Abb.6.2):

Szenario M1: Marktspaltung.DiescharakterisierteineSituation, inderdieEUmit ihremVorgehen
weitgehend alleine bleibt undder Effekt damit zu größeren Teilen „verpuffen“wird, und zwar be-
sonders dann,wennderAnteil der EU amglobalenHandel desbetreffendenProdukts gering ist
(vgl.Abb.5.8)unddieEUaufgrundihrerhohenAnforderungenzudemanAttraktivitätfürpotenzielle
Handelspartnerverliert.EskommtzueinerKostenbelastungfüreuropäischeAbnehmerundKon-
sument:innen; die Wirkungen auf Arbeits- und Menschenrechte sowie Umweltschutz bei den
Handelspartnernbleibenabergering.

Szenario M2: Normendiffusion.IndiesemFallschließensichweiteregroßeLänderbzw.Märktedem
EU-Vorgehenan.DieVorgabevonLieferkettensorgfaltspflichtenüberzeugtalsKonzept.Einemitden
SorgfaltspflichtenregelungenkohärenteHandelspolitikundeineunterstützendeEntwicklungspolitik
könnten diesen Prozess zusätzlich befördern. Es entwickelt sich ein breit anerkannter Standard im 
BereichgrundlegenderMenschen-undArbeitsrechteundbestimmterUmweltnormen.Dadurchwird
wirksamverhindert,dassUnternehmenundLänderWettbewerbsvorteiledurchUmwelt-,Arbeits-und
Menschenrechtsdumping erreichen. 

Szenario M1: Marktspaltung
� Geringer europäischer Anteil an 

globaler Importmenge; wenig 
Marktmacht

� EU verliert an Attraktivität für 
potenzielle Handelspartner

Geringe Zielwirkung

Szenario M2: Normendiffusion
� „Brüssel-Effekt“
� Imitation des Ansatzes durch viele 

andere Länder
� Kohärenz mit Handelspolitik

Breit anerkannter Standard 
im Bereich grundlegender 
Menschen- und Arbeitsrechte 
und bestimmter Umwelt-
normen gewährleistet
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6.1.2.3			Dimension	der	Umsetzung	(Dimension	U):	Motivationsfördernde	Regelungen	
statt	„Bürokratiemonster“

DerWBAEbefürwortetgrundsätzlichdenAnsatzverbindlicherunternehmerischerSorgfaltspflichten-
regelungenfürLieferketten.EntscheidendistallerdingsdieeffektiveundeffizienteUmsetzung.Dies
beinhaltet,dassdieUmsetzungeinangemessenesMaßanVerwaltungsaufwandnichtüberschreitet
und gleichwohl kontrolliert wird. Unter der Annahme, dassMenschenrechtszielewie der Verzicht
aufKinderarbeitoderderKlimaschutzThemensind,dieauchdenmeistenMitarbeitenden inden
Unternehmenwichtigsind,kannvoneinerGrundmotivationzumHandelnausgegangenwerden.Es
wärewichtig,dassdieCSDDD-Sorgfaltspflichtenregelungensoausformuliertwerden(unddieLkSG-
Regelungen so angepasst werden), dass dieseMotivation gefördert wird – und dass gleichzeitig
schonausFairnessgesichtspunktensichergestelltwird,dasseineKontrolleder tatsächlichenUm-
setzungstattfindet,undnichtnurFormalitätengeprüftwerden.DafüristauchdieWeiterentwicklung
vonZertifizierungssystemenwichtig.

InDimensionUsindvierSzenariendenkbar,diejenachAusgestaltungdergesetzlichenRegelungen
undinAbhängigkeitvonderunternehmerischenUmsetzungeintretenkönnten(vgl.Abb.6.3).

U2 „Cut and Run“
� Strafrechtliche Risiken und Reputations-

risiken sind hoch
� Zertifizierungen bieten wenig Sicherheit
� Unternehmen reagieren mit Auslistung von 

Kleinbauern (wegen Intransparenz) und 
Ländern/Sektoren mit höherem Risiko

U4 „Stay and Behave“ 
� Bürokratiearme Umsetzung mit 
 Innovationspozential 
� Wirksame Zertifizierungssysteme  
� Sanktionen für schwerwiegende 
 Verletzungen 
� Fokus auf die größten Risiken
� Gute Abstimmung der verschiedenen  

Regelungen

U1 „Bürokratiemonster“
� Formale Prüfung des „Bemühens“ im 

Vordergrund Vor-Ort-Kontrollen und 
Haftung fehlen

� Umfangreiche Berichtspflichten, auch für 
KMUs Doppelungen von Berichtspflichten 
aufgrund unterschiedlicher Regelungen 

� Geringer Fokus auf große Menschenrechts- 
und Umweltprobleme

� Mitarbeiter:innen eher demotiviert

U3 „Papiertiger“ 
� Bürokratiearme Umsetzung bei niedrigem 

Enforcement über alle verschiedenen 
Regelungen hinweg

� Fokus auf Information und Training der 
Mitarbeiter:innen, ein Teil der Unternehmen 
bemüht sich ernsthaft um Verbesserungen

� Aber es verbleibt ein beachtliches Feld 
nicht-konformer Marktteilnehmer

Dimension U

Unternehmerische Aspekte: effiziente Umsetzung, 
funktionierende Zertifizierungen, hohe Motivation
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Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung 6.3: Entwicklungsszenarien entlang der Dimension der Umsetzung (Dimension U)
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Szenario U1:„Bürokratiemonster“.DieLieferkettensorgfaltspflichtenkönntensichzueinem„Büro-
kratiemonster“ entwickeln, wenn hauptsächlich Dokumente verfasst und umfangreiche Internet-
formulareausgefülltwerdenmüssen,sichaberandenVerhältnissenvorOrtwenigändert.Diese
Entwicklungwürdeverstärkt,wennsichdieBerichtspflichtenderunterschiedlichenSorgfaltspflichten-
regelungen aufaddierten, ohnedass zumindest TeilbereichederBerichtspflichten aufeinander ab-
gestimmtsind.DiePolitikwürdedazubeitragen,wennsiediebehördlicheÜberprüfungaufdasVor-
handensein dieser Nachweise konzentriert und gleichzeitig wenig auf die tatsächlichen Fortschritte 
beiMenschen-undArbeitsrechtensowiebeiUmweltzielenschaut.TatsächlichgibteseinigeIndi-
zien,dassdieseGefahrdroht.Sosindderzeit imLkSGkeineKontrollenvorOrtbeidenHandels-
partnernvorgesehen (vgl.Kap.5.3.3).BeiallergebotenenVorsichtangesichtsder fehlendenUm-
setzungserfahrungen lassen die Erfahrungen aus anderen, vergleichbaren Managementfeldern in 
einemsolchenFallRückschlüsseaufeinebegrenzteWirkungderSorgfaltspflichtenregelungenzu:Es
ist ein klassischer Befund der Betriebswirtschaftslehre, dass der Zwang zum systematischen Control-
lingeinesbisherstiefmütterlichbehandeltenFeldeszunächsteineReihepositiver(Einmal-)Effektemit
sichbringt.DasManagementlenktAufmerksamkeitaufneueThemen,nimmtneuartigeRisikenwahr,
erhältdetailliertereZahlenundwirdtypischerweiseeinigeschnelleVerbesserungenerzielen.Obes
zugrößerenbzw.langandauerndenVerbesserungsprozessenkommt,istdagegenwenigereindeutig.
ÄhnlichgelagerteBeispieledesQualitätsmanagementszeigen,dassinnichtwenigenUnternehmen
solcheManagementsystemealsLegitimationsfassadengenutzt(missbraucht)werden(vgl.Kap.5.1).
Hier hängt es dann von der staatlichenDurchsetzung ab, z.B. durch die staatlicheRegulierung
vonZertifizierungssystemen,denAusbauvonBeschwerdeoptionenoderdieZusammenarbeitmit
Handelspartnern,obauchbeiopportunistischhandelndenAkteurenVerbesserungenerzieltwerden.
WenndiesausbleibtunddiemotiviertenUnternehmenerkennen,dassihrEngagementnichtgeteilt
wird,dannwürdenLieferkettensorgfaltspflichtenregelungenscheitern.

Szenario U2: „Cut and run“.ProblematischwäreaucheineSituationdes„Rückzugsausschwierigen
Regionenund/oderSektoren“.Dazukönnteeskommen,wennderStaatunternehmerischesFehl-
verhaltenhartsanktioniert,dieUnternehmenaberwenigMöglichkeitensehen,ihreLieferkettenrisiken
zubegrenzen.LetztereskönntedannderFallsein,wennesdenUnternehmennichtgelingt,Transpa-
renzüber ihreLieferketteaufzubauen,undwennZertifizierungssysteme (weiterhin)Schwachstellen
aufweisen.WennRisikenalsounklarundgleichzeitigderSanktionsdruckaufdieUnternehmenaus-
geprägtwären,würdenUnternehmen vielfachmit cut and run-Strategien reagieren und sich aus
schwierigen Regionen und/oder Sektoren zurückziehen. Dieswürde die Position von betroffenen
Lieferantenweiterverschlechtern,stattihnenHilfestellungzugeben.Vermutlichwürdengeradeklein-
bäuerlicheStrukturen leiden,daderAufwandzurAbsicherunghierverhältnismäßiggroßwäre.Es
könnte zur Aussortierung gerade derjenigenBetriebe kommen, diemit den Lieferkettensorgfalts-
pflichtenregelungenbesondersunterstütztwerdensollen.

Szenario U3: „Papiertiger“.Hier erfolgtdieUmsetzung zwarbürokratiearm, aber eine zugeringe
DurchsetzungderSorgfaltspflichtenregelungenführtdazu,dassnurwenigeUnternehmendieProbleme
ernsthaftangehen.OhnespürbareSanktionenundohneeinewirksameKontrolle,dieauchvorOrt
stattfindetundHinweisgeberschütztsowietechnologischeInnovationensinnvolleinbezieht,werden
SorgfaltspflichtenregelungenaufdieDauernichternstgenommen.WennUnternehmendenEindruck
bekommen,dassdiebehördlichenKontrollen,aberauchprivatwirtschaftlicheZertifizierungennicht
greifenundeklatanteVergeheninihremUmfeldnichtaufgedecktwerden,steigtderwahrgenommene
WettbewerbsdruckzurUmgehung.Kontrollensolltendeshalbinsbesonderedie„großenFische“,d.h.
größereMenschenrechtsverletzungenundsystematischeVerletzungenvoneinschlägigenUmwelt-
gesetzenaufdeckenkönnen.ZudemsolltederStaatZertifizierungssystemesoregulieren,dassdie
AufdeckungswahrscheinlichkeitbeiVerstößensteigt.Beschwerdesystemesollten leichtzugänglich
sein,unddieZusammenarbeitbeiKontrollenmitdenHandelspartnernsolltenintensiviertwerden.
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Szenario U4: „Stay and behave“.DiesesSzenariocharakterisiert einegelungeneUmsetzung,die
eine effiziente und effektive staatlicheAusgestaltungmit einer hohen intrinsischenMotivation der
UnternehmenzurVerbesserungverbindet.WennsinnvolleRisikomanagementsystemeeingeführtund
kontrolliert werden, kann sich ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess ergeben. Wirksame und 
globalverbreiteteZertifizierungssystemegreifeninderFlächeundtiefindenglobalenLieferketten,
sodassauchUnternehmen,dieüberSpotmärkteeinkaufen,abgesichertsind.AndereUnternehmen
verfolgen eine Strategie der intensiven Lieferantenentwicklung und werden dabei von Deutschland 
und der EU unterstützt. So verstärkt sich die vorhandene intrinsische Motivation eines Teils der
Unternehmen,auchschwierigeThemenwiedieBekämpfungvonHungerbeiLieferantenanzugehen.
WennsichdieEUzudeminmultilateralenAnsätzenaufglobalerEbenefürmehrunternehmerische
SorgfaltspflichteneinbringtundsozueinerglobalenVerbreitungderRegelnbeiträgt,würdesichdie
grundlegendeWettbewerbsproblematikentschärfen(vgl.Abb.6.1).

6.1.3	 Ausrichtung	der	Empfehlungen

VordemHintergrundeinergrundsätzlichpositivenEinschätzungzuSorgfaltspflichtenregelungen,aber
auchangesichtsderindenSzenarienskizziertenRisikenmöglicherunerwünschterNebeneffektesieht
der WBAE Handlungsbedarf in drei Feldern,umausdenverbindlichenSorgfaltspflichtenregelungen
ein Erfolgsmodell zu machen:

1. Umsetzungsempfehlungen, die eine wirkungsvolle Ausgestaltung und möglichst effektive,
gleichwohlbürokratiearmeUmsetzungermöglichen.DieserEmpfehlungsbereichsetztdirektan
der umsetzungsbezogenen Dimension der Entwicklungsszenarien an und zielt auf eine Entwick-
lunghinzuSzenarioU4„Stay and behave“ab,indemdieUmsetzungalslernendesSysteman-
gelegtwird(Empfehlung6.2.1),Unternehmenzielgerichtetundstaatlicherseitsmöglichstauseiner
Handberaten(Empfehlung6.2.2),beiderLieferantenentwicklungunterstützt(Empfehlung6.2.3),
Zertifizierungssystemeweiterentwickelt(Empfehlung6.2.4)undBeschwerdemechanismeninden
Fokusgenommenwerden(Empfehlung6.2.6).

2. Politische Rahmenbedingungen, die die Unternehmen und die betroffenen Handelspartner
wirkungsvollbeiderErfüllungderSorgfaltspflichtenregelungenunterstützen.DieserEmpfehlungs-
bereich bezieht sich insbesondere auf die prozessbezogene und marktbezogene Dimension 
der Entwicklungsszenarien und zielt entsprechend auf die Entwicklung hin zu den Szenarien M2 
„Normendiffusion“undP2„Kooperation,PartnerschaftundDialog“ab,indemKohärenzzwischen
denunterschiedlichenSorgfaltspflichtenregelungenundmitweiterenPolitikfeldernsichergestellt
wird (Empfehlung 6.3.1), Dialogmit Handelspartnern bilateral und in pluri- undmultilateralen
Forenvorangetrieben (Empfehlung6.3.2)unddieEntwicklungszusammenarbeitmitbesonders
betroffenenHandelspartnernausgebautundverbessertwird(Empfehlung6.3.3).Zusätzlichsind
positiveEffekteaufderumsetzungsbezogenenDimensionzuerwarten.

3. Systematische Weiterentwicklung der Sorgfaltspflichten in Feldern, die zentraleMenschen-
rechteundUmweltzieledarstellen(wiez.B.dasRechtaufNahrung,denSchutzderUmwelt),in
denenderzeit aber die Einbindungder bestehenden internationalenPflichten in dieSorgfalts-
pflichtenansätze(noch)fehlt.DieserEmpfehlungsbereichbeziehtsichübergreifendaufalledrei
dargestelltenDimensionen: Indemz.B.durcheineWirkungsüberprüfungderSorgfaltspflichten
(Empfehlung6.4.1)SchwachstellenidentifiziertundinderweiterenUmsetzungbehobenwerden,
wirdeinewirkungsvolleUmsetzungunterstützt.IndemmöglicheWeiterentwicklungenindenBe-
reichenGendergerechtigkeit,Ernährungs-sicherungsowieKlima-undUmweltschutzsogestaltet
werden,dasssieinengerAbstimmungmitdenHandelspartnernausgearbeitetwerden,wirdmit
Blick auf die prozessbezogene Dimension Kooperation, Partnerschaft und Dialog befördert.
Grundsätzlich können durch eine systematische Weiterentwicklung auch weitere Fortschritte im 
BereichderMenschen-undArbeitsrechtesowieUmweltzieleerreichtwerden.
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6.4
 Empfehlungen für eine systematische Weiterentwicklung
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6.4.1 Wirkungsüberprüfung von Beginn an anlegen
6.4.2 Recht auf Nahrung befördern
6.4.3 Lokale Mindestlöhne umsetzen und 
  existenzsichernde Löhne und Einkommen fördern
6.4.4 Gendergerechtigkeit abdecken
6.4.5 Besondere Herausforderungen bei 
  Klima- und Umweltzielen beachten

6.2.1 Regelungen als lernendes
  System anlegen
6.2.2 Unternehmen unterstützen
6.2.3 Lieferantenentwicklung 
  unterstützen
6.2.4 Verlässlichkeit der Zertifizierung
  staatlich gewährleisten
6.2.5 Zivilrechtliche Haftung mit 
  bedingter safe harbour-
  Regelung vorsehen
6.2.6 Beschwerdemechanismen
  fokussieren

6.3.1 Kohärenz verbessern
6.3.2 Dialog mit Handelspartnern
  bilateral und in pluri- und multilateralen
  Foren vorantreiben
6.3.3 Entwicklungszusammenarbeit ausbauen

Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung 6.4: Zentrale Empfehlungen

Ein Blick auf die AdressatenderuntenstehendenEmpfehlungenverdeutlicht,dassdieRegelungen
zu Sorgfaltspflichten unterschiedliche Politikebenen (EU, Bund) und Ressorts (verschiedene 
Generaldirektionen der EU, unterschiedliche Ministerien in Deutschland wie BMAS, BMWK, 
BMZ BMEL)betreffen(vgl.Kap.5.3).DieUmsetzungwiederumliegtzumindestinDeutschlandbei
Bundesbehörden,diebeimBMWK(BAFA),beimBMEL(BLE)undbeimBMF(Zoll)angegliedertsind.
DieUnterstützungsangebote,wiederHelpdesk,liegenimBereichdesBMZ.

1. Entsprechend zieht sich querdurchvieleEmpfehlungenderHinweiszurbesserenAbstimmung 
und VernetzungderunterschiedlichenRessortsundAkteure.

Weitere horizontale Empfehlungen betonen das „Wie“ der Umsetzung sowie mögliche Weiter-
entwicklungenderSorgfaltspflichtenregelungen:

2. Unterstützung der UnternehmeninderUmsetzung,
3. Wirkungsüberprüfungen für eine evidenzbasierte Weiterentwicklung und 
4. Dialogmit den Akteuren derHandelspartner, d. h. Regierungen, Unternehmen,Wissenschaft

und Zivilgesellschaft inkl. benachteiligter Gruppen, zu Ausgestaltung und Weiterentwicklung der 
Sorgfaltspflichten.

Die Empfehlungen sind abgeleitet aus einer Analyse des Agrar- und Ernährungssektors, der ein 
 zentrales Anwendungsfeld darstellt. Viele der Empfehlungen dürften sich auch auf andere Sektoren 
übertragen lassen.
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6.2	 	Empfehlungen	zur	wirkungsvollen	Ausgestaltung	und	Umsetzung	der	
	Sorgfaltspflichtenregelungen

6.2.1	 Empfehlung:	Sorgfaltspflichtenregelungen	als	lernendes	System	anlegen

AufgrundseinerNeuartigkeitstelltdieEinführungvonLieferkettensorgfaltspflichteneinenParadigmen-
wechselfürdieUnternehmenunddiestaatlichenStellendar(vgl.Kap.2.1).VordiesemHintergrundist
es wichtig, schrittweise vorzugehen und erste Erfahrungen zu sammeln, um problematische Pfad-
abhängigkeiten inderUmsetzungsgestaltungsowieWiderstandderbetroffenenUnternehmenvor-
zubeugen.EinBeispiel fürein schrittweisesVorgehen istdieEU-Verordnung fürentwaldungsfreie
Lieferketten(EUDR),dieimerstenundimzweitenJahrnachInkrafttretenübereineFolgenabschät-
zungprüft,inwiefernweitereÖkosystemeundProdukteeinzubeziehensind(vgl.Kap.3.4).Allerdings
istdieÜberprüfunginderEUDReinseitigaufdiemöglicheAusdehnungetwaaufandereProdukte
ausgerichtet, nicht aber auf die Identifizierung von Problemen und die Ableitung von „Lessons 
 learned“.Auchkanneinezunächstengergefasste,abererfolgreichumgesetzteSorgfaltspflichten-
regelung positives Policy-Feedback erzeugen und später auf weitere Bereiche erweitert werden, 
währendbreitangelegtePflichten,wennsiemitgroßenUmsetzungsproblemenverbundensind,nega-
tives  Policy-Feedbackerzeugen,dassieanfälligfürBestrebungenmacht,siewiederabzuschaffen.

Auch in derGemeinsamen EU-Agrarpolitik (GAP) ab 2023 gelten die ersten beiden Jahrewegen
des neu eingeführten Instruments „Ökoregelung“ als „Lernphase“. Während dieser Phase sind An-
passungenbeidenFörderungenleichtmöglichunddasAgrarbudgetkannflexibleralsindenFolge-
jahreneingesetztwerden.VordiesemHintergrundempfiehltderWBAEalsübergeordneteLeitliniefür
dieUmsetzungderSorgfaltspflichten:

 ● Umsetzungserfahrungen in den ersten zwei Jahren sammeln, Wirksamkeit des LkSG bzw. 
der CSDDD nach drei bis vier Jahren und später regelmäßig prüfen und von vornherein die 
Möglichkeit vorsehen, die rechtlichen Regelungen nach einer „Lernphase“ entsprechend 
anpassen zu können (Adressat:Bund,EU). InderCSDDDsolltendieBewertungen ineinem
ähnlichenRhythmuswieinderEUDR(unterschiedlicheZeitpunktevonein,zweiundfünfJahren)
vorgesehen und eingespeist werden können, da aufgrund der Neuartigkeit (z. B. im Vergleich zur 
GAP)nochwenigUmsetzungserfahrungenvorliegen.ZusätzlichempfiehltderWBAEFolgendes:

 ● Umsetzungserfahrungen zunächst mit den größeren Unternehmen sammeln(Adressat:EU,
Bund).DieDurchsetzungderSorgfaltspflichtensetztdieFähigkeitzurSteuerungvonWertschöp-
fungskettenundErfahrungenmitManagementsystemenvoraus(vgl.Kap.5.1).Deshalbsinddiese
SystemevonGroßunternehmeni.d.R.deutlichleichterumsetzbar.DerWBAEschlägtvor,inder
CSDDD ein stufenweises Vorgehen wie beim LkSG anzuwenden und so zunächst die Erfahrun-
gendergrößerenUnternehmen(>3.000Mitarbeitende)inderUmsetzungzusammelnunddann
stufenweisenachAuswertungderErfahrungendenKreisderverpflichtetenUnternehmenzuver-
breitern (>1.000Mitarbeitende) (vgl. Kap. 3.3). Neben den Umsetzungserfahrungen der direkt
betroffenen Unternehmen sollten auch die Erfahrungen der indirekt betroffenen Unternehmen
(Lieferanten)ausgewertetwerden.Hierfürwärez.B.aucheineneuezusammenbindendePlatt-
formfürSorgfaltspflichteninderAgrar-undErnährungswirtschaftdenkbar–etwanachdemVor-
bild be stehender Institutionen wie der EU Platform on Food Loss and Waste und der EU Platform 
on Animal Welfare, die unterschiedliche Akteure zusammenbringen.

 ● In den ersten Jahren der Umsetzung, d. h. in einer vorher definierten Lernphase, sollte die 
Behörde von ihrem Ermessensspielraum Gebrauch machen und kleinere oder unbeabsich
tigte Fehler tolerieren (höhere Fehlertoleranz der Umsetzungsbehörden) (Adressat: BAFA). 
Dementsprechend sollten in der Lernphase Strafzahlungen erst bei grober Fahrlässigkeit oder 
Vorsatz verhängt werden.
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 ● Umsetzungserfahrungen auch schon in den ersten Jahren systematisch evaluieren. Hier
für sind geeignete Evaluationsfragen und zu erhebende Indikatoren zu definieren und die 
Evaluation rechtzeitig zu beauftragen(Adressat:EU,Bund).Esistwichtig,frühzeitig–d.h.bei
derCSDDDvorBeginnderUmsetzung,beimdeutschenLkSGumgehend–Evaluationsfragen
undIndikatorenfürdieBewertungderUmsetzungserfahrungenundunternehmerischenAnpas-
sungenandieSorgfaltspflichtengesetzefestzulegen.Hierzuzählenu.a.FragenzuUmsetzungs-
problemen oder zumUmfang der verschiedenen betrieblichen Anpassungsmaßnahmen oder
auchInformationenzudenBeschwerdemechanismen.Unternehmensinddazuzuverpflichten,für
eine Evaluation notwendige Informationen von Beginn an zu dokumentieren und für die Evaluation 
zurVerfügungzustellensowieanErhebungenzurUmsetzungteilzunehmen.

 ● Digitale Datenbank für Beschwerden und Verbesserungsvorschläge der Unternehmen hin
sichtlich der Umsetzung der Lieferkettensorgfaltspflichten einrichten und systematisch 
auswerten(Adressat:EUundBund).UnternehmensolltendieMöglichkeithaben,negativeUm-
setzungserfahrungen und Verbesserungsvorschläge in den Evaluationsprozess niederschwellig 
einspeisenzukönnen,gegebenenfallsdurcheineOmbudsstelle.

6.2.2		 	Empfehlung:	Unternehmen	bei	der	Umsetzung	unterstützen	und	eine	
 Koordination der Umsetzungsbehörden sicherstellen

DieÜbernahmevonVerantwortungfürdieEinhaltungvonMenschenrechtenentlangderLieferkette
istfürdieUnternehmeneineneueHerausforderung.FüreineeffektiveundkohärenteUmsetzungdes
LkSGempfiehltderWBAE,dieUnternehmenbeiderUmsetzungzuunterstützen.Diesumfasstzum
einendieBereitstellungvonInformationenundandereHilfestellungenzurUmsetzung,zumanderen
eine deutlich bessere Abstimmung der eingebundenen Bundesbehörden und Dienstleister, damit 
Unternehmen, die vonmehreren Sorgfaltspflichtenregelungen betroffen sind, ein einfach zu ver-
stehendes,einheitlichesSystemvorfinden(Kap.5.3).

IndiesemZusammenhangbegrüßtderWBAE,dassderBund(BMZ)rechtzeitigdenHelpdeskWirt-
schaft&Menschenrechteeingerichtethat,derdieUnternehmenmiteinerVielzahlanFormatenbei
derUmsetzungmenschenrechtlicherSorgfaltsprozesseunterstützt.AlsUmsetzungsbehördenstellen
zudemdasBAFAInformationenzurUmsetzungdesLkSGunddieBLEInformationenzurUmsetzung
derEUDRbereit.

 ● Helpdesk Wirtschaft & Menschenrechte der Agentur für Wirtschaft & Entwicklung als die 
zentrale Schnittstelle zu den Unternehmen ausbauen, um den Informations- und Beratungs
bedarf der Unternehmen zu decken(Adressat:Bund,EU).Notwendigsinddazueinelangfristige
institutionelle undbudgetäreAbsicherungdesHelpdesks unddieSicherstellung einer engen
Zusammenarbeit und eines regelmäßigen Austauschesmit den relevanten Bundesbehörden,
um die Beratungsleistungen kontinuierlich zu verbessern. Die derzeitige personelle  Ausstattung 
desHelpdeskerscheintdemWBAEmitBlickaufdieanstehendenAufgabennichtausreichend.
Die Zusammenarbeit und Abstimmung sollte über menschen- und arbeitsrechtsbezogene Sorg-
faltspflichten hinausgehen und auch die Anforderungen imRahmen der EUDR abdecken. Auf
EU-Ebenegiltes,densichdortimAufbaubefindendenHelpdeskfürdieCSDDDzuunterstützen,
sodassdieInformations-undBeratungsangebotefürUnternehmenEU-weitaufeinanderabge-
stimmt sind. 
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 ● Zentrale Bündelung, Bereitstellung und Aktualisierung von Informationen zur Umsetzung 
des LkSG durch den Helpdesk Wirtschaft & Menschenrechte (Adressat: Bund). Dabei ist 
aufeinenutzerfreundlicheAufbereitungzuachten.EineBefragungvonUnternehmenbzgl.Ver-
ständlichkeit und Vollständigkeit der Informationen könnte hierfür hilfreich sein. In diesem Zusam-
menhangsolltederCSR-RisikocheckdesHelpdesku.a.mitnichtnurnationalen,sondernauch
regionalspezifischen Informationen weiterentwickelt werden. Zur Motivation der Unternehmen
solltendieInformationsmaterialienerfolgreichepraktischeUmsetzungsbeispieleenthalten.Neben
schriftlichenUnterlagensolltenauchzielgerichteteBeratungenundSchulungeninausreichendem
Maß angebotenwerden, z.B. differenziert nachmöglichen Themen, die den EU-Binnenmarkt
betreffen,undsolchenmitEU-Drittländern.

 ● Zusammenarbeit der Umsetzungsbehörden auf EU- und Bundesebene stärken (Adressat: 
EU,Bund,Umsetzungsbehörden).GemeinsameArbeitskreiseoderProjektgruppenzurAbstim-
mung des Vorgehens einzelner Bundes- bzw. mitgliedstaatlicher und europäischer Behörden 
könntenhelfen,KohärenzimVorgehenzugewährleistenundDoppelungenfürdieUnternehmen
zuvermeiden.UnterEinbezugsowohlderbetroffenenUnternehmenalsauchderZivilgesellschaft
könnenauchVernetzungsgruppenzwischendenunterschiedlichenBehördenundUnternehmen
zu Querschnittsthemen eingerichtet werden (siehe z. B. EU Platform on Animal Welfare). 

 ● Dokumentationsanforderungen über die verschiedenen Regulierungen hinweg harmoni-
sieren (Adressat:EU,Bund,Umsetzungsbehörden).NebenderDefinitionvoneinheitlichenKate-
gorien/KennzahlensollteeinedirekteDatenübertragungfürandereLieferkettenregelungenoder
zumindestdieWiederverwendungderDatenüberSchnittstellenfürdieUnternehmenermöglicht
werden. 

 ● Beratung und Kommunikation in Richtung Handelspartner ausbauen(Adressat:EU,Bund).
VonstaatlicherSeitebedarfesfrühzeitigerBeratungs-undKommunikationsarbeitzudenneuen
Sorgfaltspflichtenregelungen,damitdieLieferanten,HerstellerundHändlerwissen,welcheAn-
forderungen auf sie zukommen. Die Kommunikation sollte dabei auch an Unternehmen der
Handelspartnergerichtetsein,umderenVerständnisfürdenHintergrundunddieAusgestaltung
der neuen Anforderungen zu verbessern. Darüber hinaus sollten auch die Zivilgesellschaft und 
dieGewerkschaftenderHandelspartnerausreichendinformiertwerden,bspw.überdieOption,
beimBAFABeschwerdenundHinweisezupotenziellenVerletzungenderSorgfaltspflichtenvon
lokalenZuliefererndervomLkSGerfasstenUnternehmeneinreichenzukönnen(vgl.Empfehlung
6.2.5).VonSeitenderEUundDeutschlandssolltederHelpdeskWirtschaft&Menschenrechte
alswichtigesKompetenzzentrumintensivbeiderErarbeitungvonAngebotenbeidenHandels-
partnerneingebundenwerden (vgl.Kap5.6.3).VonSeitenderHandelspartnersolltenwichtige
Multiplikatoren, wie die verfasste Wirtschaft (Wirtschaftskammern und Verbände), in den Aufbau 
eingebunden sein. 
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6.2.3	 Empfehlung:	Unternehmerische	Lieferantenentwicklung	unterstützen

UmdengesetzlichenSorgfaltspflichtennachzukommen,könnendieUnternehmenimFallvonhohen
Menschen- oder Arbeitsrechtsrisiken bei einem Lieferanten zu einem neuen, weniger risikobehafteten 
Lieferanten wechseln (cut and run-Strategie) oder den bisherigen Lieferanten zur Abstellung proble-
matischer Praktiken bewegen (stay and behave-Strategie). Die cut and run-Strategie ist aus mehreren 
GründenproblematischmitBlickaufdieUmsetzungtatsächlicherVerbesserungenundsolltedaher
nur als letztes Mittel dienen. Sowohl das LkSG als auch der Entwurf der CSDDD sehen sinnvoller-
weise einen Vorrang der Lieferantenentwicklung gegenüber der Beendigung von Lieferbeziehungen 
vor.Unternehmen sollen sich zunächst umAbhilfe, also Lieferantenentwicklung bemühen, bevor
sie die Geschäftsbeziehung beenden und sich neue (weniger risikobehaftete) Lieferanten suchen 
(vgl.dazuKap.5.5.2).

Lieferantenentwicklungistauchzentral,weildiezuvorangesprocheneZertifizierungvondenbetrof-
fenenLieferantenoftalsÜberwachungwahrgenommenundentsprechendweniggeschätztbzw.als
notwendigesÜbelangesehenwird.DieLieferantenentwicklungunterstütztdagegendieLieferantenin
derUmsetzungderadressiertenStandardsundfördertihreLeistungsfähigkeit.Gemeinsammitden
LieferantenwerdenUmsetzungsschritteentwickeltunddieUmsetzungbegleitet.Lieferantenentwick-
lung wird typischerweise von den Lieferanten positiv bewertet und ist gerade für kleinere und mittlere 
Lieferanten wichtig. Auch hier ist es von Bedeutung, die Gender-Dimension zu berücksichtigen 
(vgl.auchKap.6.4.3).WährendindiesemKapiteldasThemaLieferantenentwicklungeherallgemeiner
behandeltwird, sind inKap.6.3.3weitere Instrumenteaufgeführt,die stärker aufdieLieferanten-
entwicklung mit LMIC abzielen und damit der Entwicklungszusammenarbeit zugerechnet werden. 
Trotzdem ist es uns wichtig, auch hier zu betonen, dass Lieferantenentwicklung auch innerhalb der 
EUstattfindensollte.

 ● Unterstützungsangebote für die Lieferantenentwicklung bereitstellen(Adressat:EU,Bund):
DieseUnterstützungsangebotekönneninFormvonBeratungerfolgen(sieheauchEmpfehlungen
inKap.6.2.1)oder inFormvon (direkter)finanziellerUnterstützung imRahmenöffentlicherPro-
gramme.DerWBAEempfiehlt,dassderBundunddieEUdieUnternehmen–unddabeibesonders
diejenigeninRegionenoderSektorenmithohenMenschenrechts-oderUmweltrisiken–mittels
begleitender Wirtschafts- und Entwicklungspolitik unterstützt, z. B. durch Pilot- und Begleit-
programmedesBMZ,BMELundBMWKoderaufEU-Ebene,dadiesauchimSinnedes„stay 
and behave“ wäre.

 ● Keine pauschalen länderbezogenen Positiv- oder Negativlisten erstellen (Adressat: EU,
Bund, BAFA). Anstelle von möglichen länderweiten Listen sollte vielmehr die individuelle Liefe-
rantenentwicklungundPriorisierungvonRisikenimRahmendesunternehmensinternenRisiko-
managementszumTragenkommen,wievomLkSGvorgesehen(vgl.Kap.3.4).Diesistvordem
Hintergrund,dassNegativlistenAnreize fürUnternehmensetzenkönnen,sichausLändernmit
besondershohemRisikozurückzuziehen(„cut and run“) – mit möglichen Nachhaltigkeitsrisiken 
alsFolge(vgl.Kap5.3).InLändernaufPositivlistenkanneswiederumauchzuUmsetzungslücken
desvorhandenenOrdnungsrechtskommen(vgl.Kap.4.2.2undKap.4.2.3).
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6.2.4		 	Empfehlung:	Zertifizierungssysteme	in	die	Umsetzung	einbinden	und	deren	
Verlässlichkeit gewährleisten

DerWBAEempfiehlteinehinreichendeKontrolldichteindenLieferketten,umzuprüfen,obdieinden
Sorgfaltspflichten adressiertenRechte tatsächlich gewährleistetwerden.Dieswird nur auf Basis
privatwirtschaftlicher Zertifizierungssysteme möglich sein, da es weder personell noch rechtlich
möglicherscheint,dassdeutscheBehördenoderdieEU-Kommissioneineflächendeckendeund
hinreichend intensive Umsetzungskontrolle in Nicht-EU-Ländern vornehmen. Der sich stark ent-
wickelndeMarktfürZertifizierungsdienstleistungen,deraufvertraglicherBasisarbeitet,kanndiese
Aufgabe leisten. Diese Branche ist aber derzeit weitgehend unreguliert, zudem gibt es zu wenig öko-
nomischeAnreizefüreineanspruchsvolleZertifizierung.DievorliegendenStudien(vgl.Kap.5.1.2.4)
zeigenvordiesemHintergrundeingemischtesBild,sodassnachAuffassungdesWBAEdeutliche
Verbesserungen der Systeme notwendig sind. Zertifizierungen können eine zentraleRolle bei der
UmsetzungderSorgfaltspflichtenspielen,aberessindstrukturelleVerbesserungennotwendig,die
demMusterderstaatlich-privatwirtschaftlichenZertifizierungimökologischenLandbaufolgensollten
(Kap.5.1und5.3).DerStaatsollteMindestkriterien füranerkannteZertifizierungssystemefestlegen
und eine Aufsicht darüber implementieren. Nur die Teilnahme an Systemen, die in dieser Form quali-
tätsgesichertsind,solltedenUnternehmenZugangzubestimmtenHaftungsausnahmen(übereine
sogenannte safe harbour-Regelung)ermöglichen.

 ● Mindestanforderungen an privatwirtschaftliche Zertifizierungssysteme und an Zertifizie
rungsunternehmen (Kontrollstellen) festlegen (Adressat: EU, Bund). Es sollten nur solche
ZertifizierungssystemealsangemesseneRisikomanagementinstrumenteanerkanntwerden,die
bezüglich ihrer Standards, der internen Steuerung, der vorgesehenen Kontrollprozeduren und
 ihres Monitorings festgelegten Mindestkriterien unterliegen. Besonders relevante Punkte sind: 
1. In derRegelmindestens jährlicheKontrollen, ggf. stärker nachRisikendifferenziert; 2. eine
hinreichendeAnzahlunangekündigterAudits;3.ErhebungundtransparenteKommunikationvon
Audit-Ergebnissen(z.B.Non-Compliance-Raten,Non-Compliance-Ursachenetc.,aufgeschlüs-
seltnachRegionen,Zertifizierungsunternehmenetc.);4.verpflichtendeStandardsfürAus-und
Weiterbildung. Es sollten ein Berufsbild und ein Berufsethos des Zertifizierers (Auditors) ent-
stehen, das dem Feld der Wirtschaftsprüfung vergleichbar ist.

 ● Anerkannte Zertifizierungssysteme und Zertifizierungsunternehmen (Kontrollstellen) be-
hördlich überwachen(Adressat:EU,BAFA/BLE).NachdemVorbilddesökologischenLandbaus
sollten auf Basis von Systemprüfungen, Begleitaudits, Nachkontrollen und anlassbezogenen 
ZusatzprüfungenbeideSystemebenen–UnternehmenundZertifizierer–einesanerkanntenZerti-
fizierungssystemsvondenzuständigenBehördenmithinreichenderKontrollintensitätüberwacht
werden.NachAuffassungdesWBAEistesnichtausreichend,nuraufBasiseiner„Papierprüfung“
eines Standards eine Liste empfohlener Systeme zu entwickeln. Vielmehr bedarf es einer tat-
sächlichenPrüfungderSystemeundZertifiziererbeidenHandelspartnernvorOrt.Dazuistes
notwendig,dassdieEUmitDrittländernentsprechendeVerträgeüberdieMöglichkeitderSystem-
überwachungabschließt.

 ● Unternehmen Zugang zu bestimmten Haftungsausnahmen über eine safe harbour 
Regelung ermöglichen, wenn sie ein staatlich anerkanntes Zertifizierungssystem nutzen 
(Adressat:EU,Bund):QualitätsgesicherteZertifizierungssystemekönneneinenwichtigenBeitrag
zurDurchsetzungderSorgfaltspflichtenregelungenleistenundTransaktionskostendeutlichsenken.
Der WBAE steht aber einer grundsätzlichen safe harbour-Regelung,dieeineVerpflichtungder
LieferantenzueinerZertifizierungautomatischalsNachweisderBemühenspflichtdesAbnehmers
anerkenntunddenAbnehmervoneinerHaftungbefreit,skeptischgegenüber.Vielmehrsollten
füreinesolcheBefreiungnurqualitätsgesicherte,staatlichanerkannteundüberwachteZertifi-
zierungssysteme als ausreichend anerkannt werden.



Empfehlungen 189

 ● Zertifizierungs-Rating oder -Benchmarking nur als zweitbeste Lösung ansehen – aber 
dann ohne safe harbour-Regelung (Adressat: EU, Bund): Sollte kein staatliches System zur
QualitätssicherungderZertifizierungumgesetztwerden,empfiehltderWBAEdieImplementie-
rungeinesRating-oderBenchmarkingkonzepts,umdenUnternehmeneinestärkereTransparenz
über die Leistungen verschiedener Systeme zu ermöglichen. Von einer safe harbour-Regelung
rätderWBAEdannallerdingsabbzw.diesekönntenurdannfürdie ineinemsolchenRating
besonderspositivbewertetenSystemeinErwägunggezogenwerden,wenndasRatingsystem
seine Funktionsfähigkeit unter Beweis gestellt hat.

 ● Wirkungsabschätzungen (Impact Assessments) zu Zertifizierungssystemen durch führen 
(Adressat: EU, BAFA): Impact Assessments der einschlägigen Zertifizierungssysteme sollten
derenBeitragzurErfüllungderSorgfaltspflichtenuntersuchenundindieWeiterentwicklungder
Sorgfaltspflichtenregelungeneinbezogenwerden(vgl.Kap.6.4.1).

 ● Unabhängigkeit und Vertrauenswürdigkeit der Systemträger verstärken durch  Institutiona - 
lisierung als Multi-Stakeholder-Non-Profit-Organisation (Adressat: Wirtschaft, Gesellschaft). 
EinTeilderZertifizierungssystemewirdheutevonderWirtschaftgetragen,anderesindalsMulti-
Stakeholder-Initiativeninkl.NGOsundWissenschaft institutionalisiert.DieVertrauenswürdigkeit
unddieUnabhängigkeitderSystemträgerkönntendurchdieHinzunahmeweitererStakeholder
gesteigert werden. 

 ● Neue Ansätze zur Unabhängigkeit der Zertifizierungen inkl. neuer Finanzierungsmecha-
nismen entwickeln und erproben(Adressat:EU,BAFA/BLE).InKapitel5.1wirddiegrundlegende
AnreizproblematikvonAuditsbeschrieben,dieauftritt,weildieUnternehmenihrPrüfungsunter-
nehmendirekt bezahlen. ImHinblick auf dieZertifizierung vonKleinbauern- und -bäuerinnen
könntez.B.überlegtwerden,obdiePrüferdenBetriebenzufälligzugeordnetund ihrHonorar
nichtvondenBetrieben,sondernauseinemzentralenFonds(finanziertperUmlageverfahrenvon
denAbnehmern inderEU)bezahltwird. InkontrolliertenExperimentenkönntewissenschaftlich
untersucht werden, ob eine solche Regelung besser akzeptiert undwirksamerwäre. In eine
ähnlicheRichtung könnten Verpflichtungen zur Rotation von Zertifizierungsunternehmenwirken
(einePflichtzumWechselndesPrüfersz.B.nachfünfJahren).

 ● Reputationsmechanismus durch mehr Transparenz über die Arbeit der Zertifizierungs-
unternehmen verstärken (Adressat: EU, BAFA/BLE). Bisher ist es für die Abnehmer wenig
transparent,welcheZertifizierungsunternehmenbesondersverlässlichprüfen.Deshalbsollten
dieBehördenVerstößegegenLieferkettensorgfaltspflichten,beidenenzertifizierteUnternehmen
beteiligtwaren,zentralauswertenunddieErgebnisseveröffentlichen.EineVerstärkungvonRepu-
tationseffektenkönntedurchmehrTransparenzerfolgen,z.B.wenndieBehördenErgebnissevon
BegleitauditsundähnlichenÜberprüfungenderKontrolleureveröffentlichenwürden.Dazukönnte
auchdieVeröffentlichungvonZertifizierungsberichtenbeitragen,ausdenendieNichteinhaltung
vonSorgfaltspflichtenfürallerelevantenAkteureersichtlichwird.

 ● Zertifizierungssysteme stärker wissenschaftlich fundieren und die Ausbildung des Per
sonals verbessern (Adressat: Bundesländer). Die Steuer- und Wirtschaftsprüfung ist eine 
 anerkannte akademische Disziplin mit eigenständigen Schwerpunkten in Studiengängen. Die 
Bundes länder sollten die Lehre und Forschung im Bereich der sich immer breiter entwickelnden 
Nachhaltigkeitszertifizierungstärken,damitperspektivischgenügendgutausgebildetesPersonal
zur Verfügung steht.

 ● Unternehmens- und brancheninternes Wissen durch Whistleblowersysteme nutzen 
(Adressat:EU,BAFA). InderÜberwachungderZertifizierungssystemekönntendiezuständigen
BehördenWhistleblowersystemesystematischnutzen,umAnhaltspunktefürVerstößezufinden.
Vielfach gibt es im Markt schon längere Zeit Vermutungen zu Problemfällen, sodass es von Vorteil 
wäre, wenn diese durch leicht zugängliche Whistleblowersysteme auch angezeigt werden könnten.
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 ● Stärkere Freiräume für Zertifizierungsunternehmen zur adäquaten Durchführung der mate-
riellen Kontrolle gewähren bei gleichzeitig ausgebauter Haftung der Zertifizierer für grob 
fahrlässige oder vorsätzlich unzureichende Prüfungen (Adressat:EU-Kommission,BAFA).
Zertifizierungenwerdenteilweisealssehrbürokratischwahrgenommen,weilPrüferChecklisten
abhakenundwenigMöglichkeitenhaben,angemessenundflexibelaufGegebenheitenvorOrt
einzugehen, wo gerade in der Landwirtschaft aufgrund der Naturgebundenheit der Produktions-
prozesseSchwankungenvorliegen.Dadieskein„Freibrief“füroberflächlichePrüfungenseindarf
und um den Fokus auf die Aufdeckung schwerwiegender Vergehen zu legen, sollte parallel eine 
HaftungderZertifiziererfürFolgeschädenvorgesehenwerden,wennsiegrobfahrlässigodervor-
sätzlichunzureichendePrüfungenausführen.FreiräumefürZertifiziererkönntenu.a.beinhalten:
Systematische Entlastung von konform arbeitendenUnternehmen, Verringerung der Kontroll-
frequenzbeiUnternehmen,dienieauffälliggewordensind;FokusaufVor-Ort-Kontrollesetzen,
AusbildungeinerHaltungder„ProfessionellenSkepsis“undderRisikoorientierung;Fach-und
Sozialkompetenz der Prüfer:innen stärken.

6.2.5	 	Empfehlung:	Zivilrechtliche	Haftung	mit	einer	bedingten	safe harbour-Option 
für	konkrete	und	messbare	menschenrechts-,	arbeitsrechts-	und	schadstoff-
bezogene Umweltrisiken vorsehen

EinezivilrechtlicheHaftungvonUnternehmenfürverletzteSorgfaltspflichtengegenüberdenBetrof-
fenenwirdderzeitimRahmenderCSDDDintensivdiskutiert(vgl.Kap.5.2.2.3).Voraussetzungeiner
zivilrechtlichenHaftung istdiehinreichendeKonkretisierung (inkl. eindeutigerMessbarkeit) der je-
weiligenMenschen- und Arbeitsrechte sowie der Umweltrisiken, während programmatische Ziele
(Kap.5.7.5)keinehaftungsrechtlichenSanktionenermöglichen.DerWBAEsiehtinderMöglichkeit,
dassvonSorgfaltspflichtverletzungenBetroffeneaufSchadensersatzklagen,einElementzurDurch-
setzungderRegeln.Esbesteht jedocheinZielkonfliktmitderGefahreines„cut and run“ (vgl. Abb. 
6.2).Deshalbisteswichtig,denUnternehmengleichzeitigmiteinemqualitätsgesichertenZertifizie-
rungssystemeineMöglichkeitzursicherenUmsetzung(safe harbour) anzubieten. Für den Aufbau der 
inKap.6.2.4empfohlenenstaatlichüberwachtenZertifizierungssystemewird jedochZeitbenötigt,
sodassesempfehlenswertist,einemehrjährigeAufbauphasebiszum„Scharfstellen“derHaftungs-
regelung vorzusehen.

DieBeweislageinzivilrechtlichenHaftungsfällenvordeutschenGerichtenwirdinvielenFällenbeider
üblichenBeweislastverteilungschwierig,dennderKlägerverfügtüberkeinpositivesWissenüberdie
Vorkehrungen und Prozesse beim Abnehmer und dessen Lieferanten. Deshalb könnte es  sinnvoll 
sein, die Einführung einer zivilrechtlichenHaftung in der CSDDDmit einer Beweislastumkehr zu
verbinden(vgl.Kap.5.2und5.7.5).

 ● Zivilrechtliche Haftung in der CSDDD für konkretisierte, messbare Sorgfaltspflichten nach 
einer „Aufbauphase“ vorsehen, in der staatlich anerkannte und überwachte Zertifizie
rungssysteme aufgebaut werden, die teilnehmende Unternehmen im Regelfall vor Haftung 
schützen (safe harbour-Regelung) (Adressat:EU,Bund).Die safeharbour-Regelung istder
zentraleökonomischeAnreiz,umUnternehmenzurTeilnahmeandeninKap.6.2.4beschriebenen
qualitätsgesicherten,staatlichüberwachtenZertifizierungssystemenzubewegen,undträgtgleich-
zeitig zur Verringerung von „cut and run“ bei.
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 ● Beweislastumkehr im Rahmen der zivilrechtlichen Haftung der CSDDD prüfen(Adressat:EU,
Bund).DerWBAEempfiehlt,nachderEinführungeinerzivilrechtlichenHaftungzubeobachten,
obesineinerrelevantenAnzahlvonFällenBetroffenengelingt,solcheAnsprücheauchdurch-
zusetzenoderobeseinerBeweislastumkehrbedarf,weilsonstderNachweisvonRegelverstößen
regelmäßigscheiternkönnte.GrundsätzlichistausSichtdesWBAEeinesolcheBeweislastumkehr
fürUnternehmenzumutbar,dasieohnehinimRahmenihresRisikomanagementsentsprechende
DokumentationenimSinneihrerBemühenspflichtvornehmenmüssen.

6.2.6	 Empfehlung:	Beschwerdemechanismen	in	den	Fokus	nehmen

Beschwerdemechanismen kommt eine besondere Bedeutung zur Aufdeckung von möglichen Ver-
letzungen von Menschen- und Arbeitsrechten zu. Dies gilt insbesondere auch für Beschwerden über 
mittelbareLieferanten,dieansonstennurbeisubstantiierterKenntnis(vgl.Kap.3.3)indieSorgfalts-
pflichtendervomLkSGbetroffenenUnternehmenfallen.

Dabei sind die Anforderungen und die sich daraus ergebenden Potenziale von Beschwerdeverfahren 
zurReduzierungvonMenschenrechts-undUmweltrisikenimdeutschenLkSGundderCSDDDgrund-
sätzlichvergleichbar.InderEUDRdagegenfehlteinvomUnternehmenzuetablierenderMechanis-
musalsVerpflichtung.IndenanderenbeidenFällenkönnensowohlunternehmenseigeneVerfahren
alsauchexterneDienstleistergenutztwerden.HinweisekönnenvondirektbetroffenenPersonen,
vonindirektbetroffenenPersonenundauchinVertretungfürdirektbetroffenePersoneneingereicht
werden(vgl.Kap.3.3).DasLkSGundderEntwurfderCSDDDsindmitderEU-Whistleblowing-Richt-
linieinBezugaufVertraulichkeitderHinweisgeberundSchutzvorBenachteiligungundBestrafung
vereinbar(vgl.Kap.3.4).DieweiterenVerhandlungenumdieCSDDDwerdenweitereDetailsklären,
beispielsweise inwiefern auch ein optionales Streitbeilegungsverfahren vorgesehen wird.

Für das Funktionieren von Beschwerdeverfahren nehmen zivilgesellschaftliche Akteure und Gewerk-
schaftensowieBranchenlösungeneinezentraleRolleein,weshalbsieimVordergrundderfolgenden
Empfehlungen stehen.

 ● Zivilgesellschaftliche Akteure und Gewerkschaften auf Seiten der Handelspartner stärken 
(Adressat:EU,Bund).GewerkschaftenundweiterezivilgesellschaftlicheOrganisationenkönnen
über die vorgesehenen Beschwerdemechanismen aktiv Hinweise auf (drohende) Verletzungen
vonMenschen-oderArbeitsrechteneinreichenunddiesauchinVertretungfürdirektbetroffene
Personen tun. Darüber hinaus können sie in Streitbeilegungsverfahren hinzugezogen werden, um 
die hinweisgebende Person zu unterstützen und damit strukturelle Machtungleichgewichte im 
Verfahrenauszugleichen(BAFA2022b:10).Voraussetzungen,dasssichsolcheAkteurezurUnter-
stützungvonBeschäftigtenaktiveinbringenkönnen,sindaktiveZivilgesellschaftenvorOrtund
eine aktive Bekanntmachung von Beschwerdekanälen, auch in die lokalen Gemeinschaften  hinein. 
DieStärkungzivilgesellschaftlicherOrganisationenkannaufunterschiedlichenWegenerfolgen,
beispielweise durch die Themensetzung in Dialogveranstaltungen mit Handelspartnern, die
Unterstützung von existierenden Programmen bei den Handelspartnern oder durch konkrete
entwicklungspolitischeMaßnahmenvorOrt,z.B.durchpolitischeStiftungen(vgl.Empfehlung
6.3.3). DieMöglichkeiten hängen jedoch auch von den politischen Rahmenbedingungen der
jeweiligenHandelspartnerab,bspw.mitBlickaufdiegrundsätzlichenHandlungsmöglichkeiten
von unabhängigen Gewerkschaften. 



192 Empfehlungen

 ● Qualität von Branchenlösungen für externe Beschwerdemechanismen sichern(Adressat:EU,
Bund). Externe branchenweite Beschwerdemechanismen können im Vergleich zu unternehmens-
eigenen Beschwerdeverfahren Vorteile aufweisen. Beispielsweise sind die damit verbundenen 
KostenfüreinUnternehmengeringeralsbeimAufbaueineseigenenVerfahrens,weshalbdiese
OptionfürkleinereUnternehmenbesondersgeeignetist.BranchenweiteLösungensindvorallem
auchindenFällenhilfreich,woeinundderselbeLieferantmehrereUnternehmenbeliefert.Aus
Perspektiveder einzelnen Lieferanten helfenbranchenweiteStandards,Redundanzen zu ver-
meiden,dasonichtparalleleStrukturenfür jedenAbnehmeraufgebautwerdenmüssen.Dies
kann die Akzeptanz von Lieferanten für die neuen Anforderungen erhöhen.
Eine Qualitätssicherung von branchenweiten oder unternehmenseigenen Verfahren anhand von 
Kriterien, die sich,wie dieUN-Leitlinien, nur auf denProzess desBeschwerdeverfahrens kon-
zentrieren,führtnichtautomatischzueinereffektivenAbhilfebeiRisikenoderMissständen,wie
empirische Analysen bestehender Beschwerdeverfahren zeigten (vgl. Kap. 5.1.2.4). Für den
 Aufbau wirkungsvoller branchenweiter Beschwerdemechanismen kann man sich daher an den 
EmpfehlungenfürdenEinsatzvonZertifizierungenfürdieanderenBereichederSorgfaltspflichten
orien tieren, wie bspw. Mindestanforderungen an die branchenweiten Beschwerdemechanismen 
festlegen(vgl.Empfehlung6.2.3).DasichimVergleichzuZertifizierungssystemenderMarktfür
branchenweite Beschwerdemechanismen noch in den Anfängen befindet, eröffnet sich so die
Möglichkeit,gleichzuBeginnderMarktentwicklungAnforderungenklarzudefinieren.Dieskann
UnternehmenbeiderAuswahleinesbranchenweitenMechanismusalsOrientierungdienenund
derBAFAbeiderEinschätzungvonBeschwerdemechanismenhelfen,dieUnternehmenalsTeil
ihrerSorgfaltspflichtennutzen.

 ● Das Einbinden von lokalen Akteuren beim Aufbau von Beschwerdemechanismen  unterstützen 
(Adressat:Bund).BeispieleausderPraxiszeigen,dassKooperationenmitlokalenPartnern(z.B.
zivilgesellschaftlicheOrganisationen oderGewerkschaften) vorteilhaft sein können, um die Ziel-
gruppe,d.h.dieBeschäftigtenderLieferantenoderPersonen,diedurchdasHandelndesLieferan-
tennegativbetroffenseinkönnten,zuerreichenundumVertrauenindenProzesszuschaffen.Um
diesenProzessinsbesonderefürkleinereUnternehmenzuerleichtern,wäreeineUnterstützungbei
derSuchenacheinempassendenlokalenPartnerdurchgeeigneteStellenwiedenHelpdeskWirt-
schaft&Menschenrechte(vgl.Kap.5.3)denkbar.DarüberhinaussollteesdenUnternehmener-
möglichtwerden,mitdenlokalenStrukturenderAußenhandelskammern,derGIZoderderdeut-
schenVertretungenvorOrtKontaktherzustellen,ummitlokalenPartnernindenAustauschbzgl.der
kontextspezifischenAnforderungenaneinenBeschwerdemechanismus gehenzukönnen. Diese
setzteineVernetzungallermöglichenUnterstützungsangebotevoraus(vgl.Empfehlung6.2.2).

 ● Vulnerable Gruppen besonders bei der Gestaltung und Auswertung der Beschwerde-
mechanismen berücksichtigen(Adressat:Bund,Unternehmen,Brancheninitiativen).DerZugriff
aufBeschwerdemechanismenmussinsbesonderefürvulnerableGruppen,wieIndigene,Klein-
bäuerinnen und -bauern, oder Gruppen mit niedrigem Bildungsstand gewährleistet werden, die 
grundsätzlicheinhöheresRisikohaben,vonVerletzungen ihrerArbeits-undMenschenrechte
betroffenzusein,oderdieimFallevonBeschwerdenRepressionenbefürchtenmüssen.Grund-
sätzlich schärft der Entwurf der CSDDD insbesondere den Blick auf Gendergerechtigkeit entlang 
der Lieferkette. Demnach wäre es sinnvoll, bereits von Beginn an dieses Thema in die internen 
sowie externen Beschwerdemechanismen zu integrieren (vgl. Empfehlung 6.4.4). So könnten
bspw. die Zugangshürden zu den Beschwerdeverfahren für Frauen besonders beachtet werden, 
Beschwerdestellen könnenmit speziell geschultemPersonal ausgestattetwerden undUnter-
nehmen könnten die eingehenden Beschwerden (sowie andere Daten) aufgeschlüsselt nach 
Geschlechtauswerten.StaatlicheUnterstützungsangebotewiederHelpdesksolltenUnternehmen
dahingehendberaten,auchwenndieThematiküberdiespezifischenAnforderungendesLkSG
zunächst hinausgeht. Unternehmen sollten sich grundsätzlich frühzeitig auf möglicherweise
 höhere Anforderungen durch die CSDDD einstellen, um die implementierten Mechanismen nicht 
nachträglich grundlegend verändern zu müssen. 
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 ● Die Option des Einreichens von Beschwerden beim BAFA stärker in Richtung der Handels
partner kommunizieren(Adressat:EUundBund).Zusätzlichzudenunternehmenseigenenbzw.
branchenweiten Beschwerdemechanismen besteht auch die Möglichkeit, direkt beim BAFA 
BeschwerdenundHinweisezuUnternehmeneinzureichen,die(potenziell)ihreSorgfaltspflichten
verletzen.DieInformationüberdieseOptionsollte insbesondereindenPartnerländernintensiv
kommuniziertwerden (inAnlehnunganEmpfehlung6.2.2),da (potenzielle)Verstößederabge-
decktenRechteamehestenvonAkteurenamOrtdesGeschehensbeobachtetwerdenkönnen.

 ● Beschwerdemechanismen gezielt überprüfen (Adressat: EU, Bund). Beschwerdemechanis-
men sind besonders relevant, um mögliche Verletzungen von Menschen- und Arbeitsrechten bei 
mittel baren Lieferanten aufzudecken. Gleichzeitig liegen wenig Erfahrungen damit vor, sodass 
eineÜberprüfungderFunktionsfähigkeitwichtigist.DabeisolltedieÜberprüfungdereingerich-
teten Beschwerdemechanismen nicht nur auf Basis der von den Unternehmen eingereichten
Doku mente geschehen. Beispielsweise sollte das BAFA auch stichprobenartige Prüfungen der 
angegebenenHotlineszumEinreichenvonBeschwedendurchführen.
NebenderÜberprüfungderBeschwerdemechanismenimRahmenderKontrollenderBAFAsollten
KennzahlenzudenBeschwerdemechanismenauchindasinEmpfehlung6.2.1angesprochene
Monitoring der Sorgfaltspflichtenregelungen einfließen. Idealerweise deckt einMonitoring der
Beschwerde mechanismen nicht nur die unternehmenseigenen und branchenbasierten Mechanis-
men ab, sondern umfasst auch den Mechanismus, den das BAFA für direkt bei ihm eingereichte 
Beschwerden eingerichtet hat.

6.3	 Empfehlungen	für	die	Gestaltung	der	politischen	Rahmenbedingungen

Gerade in den letzten Jahren wurde eine Vielzahl an neuen nachhaltigkeitsbezogenen Ansätzen aus 
unterschiedlichen Politikbereichen auf den Weg gebracht, die sich teils noch in der Entscheidungs-
phasebefinden,aberindenkommendenJahrengemeinsaminKraftseinwerden(vgl.Kap.3.3und
3.4,Tab.3.1).DerenZusammenspielkannimbestenFallSynergienerzeugen,indemunterschiedliche
Akteure eingebunden werden und unterschiedliche Schwächen einzelner Ansätze ausgeglichen 
werden (vgl.Kap.5.6.2).AberesbestehenauchUnterschiedeetwa inderUmsetzungausSicht
einzelnerAkteurewieUnternehmen,diezuIneffizienzen,BürokratieaufwandundVerlagerungdurch
NeuausrichtungvonDrittländerlieferungenundAbwanderungseffektenseitenseuropäischerUnter-
nehmenführenkönnen.ZudemkönnenZielkonflikteauftretenzwischendenunterschiedlichenAn-
sätzen und adressierten Zielen. Daher ist eine übergreifende Abstimmung über Ansätze mit ähnlichen 
Zielensinnvoll.EineumfassendeKohärenzbewertungistdabeinichtmöglich–esfehlenhierzuauch
methodischeKonzepte.Dennoch lassen sich einigegenerelleEmpfehlungenhinsichtlichbesserer
koordinierterAbläufeundabgestimmterZieleoderzurVermeidungvonZielkonfliktenableiten.Auf-
grundder teils sehr unterschiedlicheneingebundenenPolitikfelder (etwaHandelspolitik,Umwelt-
politik) ist damit auchdieKompetenzverteilungpolitischerEntscheidungsakteure etwa inderEU
unterschiedlich,wasEinflusshataufEntscheidungsverfahrenundZeitabläufe,wiediemehrjährigen
agrarpolitischenEntscheidungsrahmenzufestgelegtenZeitpunktenimVergleichzurHandelspolitik
mit kontinuierlich möglicher Verhandlungsaufnahme. Dies erschwert eine Abstimmung. Grundsätzlich 
empfiehlt alsKohärenzansatzbeispielsweisedieOECDmitBlick auf freiwillige sowie verbindliche
Sorgfaltspflichtenregelungen,dassRegierungenunternehmerischeSorgfaltspflichtenübergreifend
in allen relevantenPolitikbereichen fördern sollten,wie in derHandels- und Investitionspolitik, in
bilateralenundmultilateralenHandelsabkommenundinderEntwicklungszusammenarbeit.
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6.3.1	 	Empfehlung:	Kohärenz	der	verschiedenen	EU-Sorgfaltspflichtenregelungen	
untereinander und zu anderen Politikfeldern sicherstellen

DieverschiedenenSorgfaltspflichtenregelungensolltenzueinanderkonsistentundwiderspruchsfrei
formuliertsein,sichmitRegelungenandererPolitikfelderergänzenundsichbehinderndeWirkungen
vermeiden.BeiderHerstellungvonKohärenzmussderTrade-offmitmöglichenWirkungenbeachtet
werden.DennkohärenteSorgfaltspflichten,dienureinniedrigesAnspruchsniveauumsetzen,führen
zu wenig bis keinen Wirkungen, verursachen aber dennoch Transaktionskosten. Verzichtet man auf 
Kohärenz bzw. eine europaweite Harmonisierung der Regeln, so treten zum einen Wettbewerbs-
verzerrungenaufdemEU-BinnenmarktaufundzumanderenkanneineMarktspaltungerfolgen.Dies
hatdannauchwiedererhöhteTransaktionskostenfürdieUnternehmenzurFolge.Daherwäreeigent-
lichdiewünschenswertesteLösung,EU-weiteKohärenzzwischendenSorgfaltspflichtenregelungen
herzustellen und trotzdem, neben einem ausreichend hohen Anspruchsniveau, auch eine wirkungs-
volleUmsetzungzuwählen,sodasstrotzhohemAnspruchsniveaudieTransaktionskostensoniedrig
wiemöglichsind.DieKohärenzsolltedabeiauchdieVergleichbarkeitvonBewertungsansätzen,zum
BeispielinBezugaufRisikoeinschätzungenvonteilsunterschiedlichabgedecktenProdukten,über
dieverschiedenenSorgfaltspflichtenregelungenhinwegberücksichtigen.DerWBAEerkenntaller-
dings an, dass es hierfürGrenzen gibt. Die folgenden Empfehlungen können zumehrKohärenz
 beitragen:

 ● Als Ausgangspunkt für Kohärenz einheitliche Begrifflichkeit stärken (AdressatEU,Bund).
Bereits einekoordinierteoderharmonisierteBegrifflichkeit überalleRegelungsansätzehinweg
(etwaderBegrifflichkeitenvonLiefer-undWertschöpfungs-oderAktivitätenketten indenver-
schiedenenAnsätzen)könntedieVergleichbarkeitundRegulierungssicherheitstärken.

 ● Regelungskohärenz zwischen EUDR und CSDDD beachten(AdressatEU,Bund).Trotzexpli-
zitemEntwaldungsfokusderEUDRsolltenbeigleichenUnterzielengleicheRegelungsreferenzen
genutzt werden (vgl. Annex 1). 

 ● Zusammenarbeit der Umsetzungsbehörden auf EU- und Bundesebene stärken (Adressat: 
EU,BundundspezifischeUmsetzungsbehördenwieBAFA,BLE,Zoll).DieseEmpfehlungisteng
verknüpftmitderEmpfehlungin6.2.2,woesauchumdieAbstimmungderUmsetzungsbehörden
geht.DiesmussinnerhalbDeutschlandsaberauchmitdenrelevantenEU-Institutionenerfolgen.

 ● Kohärenz mit anderen, die Lieferkette adressierenden Ansätzen mit Bezug zu Sorgfalts
pflichten sichern (Adressat:EU,Bund).WeitereRegelungenmitAnsatzanLieferketten(RED,
Taxonomie-VO,CBAM-VO)nutzenuntereinanderundimVergleichzudenneuenSorgfaltspflich-
tensehrunterschiedlicheProdukt-oderRegionalbezüge(z.B.DefinitionvonRisikoproduktenoder
-ländern) und Schwerpunkte der Nachhaltigkeitsziele (Emissionsreduktion, Entwaldungsfreiheit). 
EinBeispiel istetwadieRED-Richtlinie,dieteilsähnlicheProduktewiedieEUDRerfasst,aber
andereKriterienfürNachhaltigkeitnutzt.HieristeinebessereAbstimmungzwischendenRege-
lungen notwendig.



Empfehlungen 195

 ● Kohärenz mit Handelspolitik herstellen und Unterstützung anbieten (Adressat: EU). Der
eigene Prüfbericht der Kommission zu Nachhaltigkeitskapiteln in Handelsabkommen („TSD-
Review“) von 2022 bietet einen Anknüpfungspunkt für Kohärenz. Die konkrete Ausgestaltung
istdabeinochoffenundwird imZugevonHandelsverhandlungeneineRollespielen:DieKom-
missionstrebtausdrücklicheineVerzahnungunilateralerMaßnahmenwiederSorgfaltspflichten
mit bilateralen Freihandelsabkommen an (vgl. Kap. 5.6.2). Hierzu eignen sich insbesondere
folgendeAnsätze,diesich jenachAbkommensstatusdesHandelspartnersgegenüberderEU
 unterscheiden: 

  ●●  Unterstützung bei der Umsetzung von Sorgfaltspflichten durch Handelspartner un-
abhängig vom Abkommensstatus.Diessolltemitdenbereits inHandelsabkommenauch
vorgesehenenUnterstützungenabgestimmtwerden.InsbesonderefürneuverhandelteHandels-
abkommenkanndieimTSD-ReviewgenannteKommissionsideevonmitdemAbkommens-
partner zu vereinbarenden roadmaps und milestones genutzt werden, die individuelle Zeit-
plänefürzuvereinbarendeZieleumfassen(etwabiswanneszurRatifizierungoderUmsetzung
abgedeckterKonventionenkommt).AuchohnebestehendesAbkommenoderohneaktuelle
Verhandlungen sollte eine Umsetzungsunterstützung für Sorgfaltspflichtenregelungen er-
wogen werden, die dann bei Verhandlungsaufnahme mit Kooperationsformen des Ab-
kommens zu verbinden ist.

  ●● Angebote für die Berücksichtigung von Sorgfaltspflichten in laufenden bilateralen Ver
handlungen und in bestehenden Abkommen. Ganz neue Angebote wären etwa in Form 
erleichtertenMarktzugangszuprüfen,wennSorgfaltspflichtenerfülltwerdenoderwenneine
verbesserteLänder-RisikoklassifizierungimRahmenderEUDRerreichtwird(vgl.Kap.5.3.1.2).
Für bereits beschlossene Abkommen müsste der individuelle Spielraum allerdings erst identi-
fiziertwerden,wie trotzbereits verabredeterund teilsgroßerZollreduktionnochAngebote
geschaffenwerden können (etwadurcherhöhteZollquoten).Dabei sindmöglichenegative
Auswirkungen auf LMIC zu berücksichtigen, für die schon bisher als einzigeHandelspart-
ner verbesserter Marktzugang bei Erfüllung von Nachhaltigkeitskriterien möglich ist. Ebenfalls 
könntenneueFormenderHandelsunterstützungüberlegtwerden(vgl.Kap.5.4.2undEmpfeh-
lung6.3.3).AuchbietendieneuenSorgfaltspflichten,dieNachhaltigkeitfürdenImportdurch-
setzen können, Spielraum für ein besonderes Angebot an Verhandlungspartner: So könnte 
dieEUinneuenVerhandlungenentscheiden,aufdasbislangoftkonfliktträchtigePrinzipder
Sanktionierbarkeit von Nachhaltigkeitskapiteln zu verzichten. 

  ●● Zielkonflikte zwischen Sorgfaltspflichten und Investitionsschutzabkommen vermeiden 
(Adressat:EU).FürdenFall,dassdie inderEUverabschiedetenSorgfaltspflichtenbeiden
Handelspartnern Änderungen in der Gesetzgebung anstoßen, könnten dort investierende
ausländischeUnternehmenaufEntschädigungimRahmenvonInvestitionsschutzabkommen
klagenundversuchen,dieverschärftenRegelungenals„indirekteEnteignung“einstufenzu
lassen.DarauskönntesicheineEntschädigungspflichtderStaatenam Investitionsstandort
ergeben, deren Antizipation möglicherweise durch „regulatory chill“ zur Vermeidung solcher 
Gesetzesänderungenführenkönnte (vgl.Kap.5.6.2). Inwiefernsolche indirektenWirkungen
unter den Geltungsbereich von Investitionsschutzabkommen fallen, wird in internationalen 
Schiedsverfahren Fall für Fall geklärt. Daher ist unklar, ob sich Unternehmen bei solchen
KlagenalsReferenzaufGeschäftsmodelleberufenkönnen,dieaufderVerletzungvongrund-
legendenundinternationalanerkanntenMenschen-undArbeitsrechtenundUmweltprinzipien
beruhen. Die EU-Kommission sollte daher prüfen, inwiefern dieUmsetzung von Sorgfalts-
pflichten zuKonfliktendurch Investitionsschutzabkommen führenkönnteundobggfs.das
neueEU-Modell fürbilaterale Investitionsschutzabkommenverstärktgenutztwerdensollte.
Dieses bietet mehr Spielraum für nationale Gesetzgebungsänderungen aufgrund bestimmter 
ZielewieGesundheits-undUmweltschutz.AuchBeratungzurVermeidungsolcherRisikenfür
dieHandelspartnerkönntesinnvollsein.
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6.3.2	 	Empfehlung:	Dialog	mit	Handelspartnern	bilateral	und	in	größeren	pluri-	und	
multilateralen Foren vorantreiben

NebendengenanntenbilateralenAnsätzenzuPartnerschaftenetwaangesichtsvonHandelsabkommen
sollten auch erweiterte pluri- und multilaterale Foren genutzt werden. Zwischenstaatliche Dialogformate in 
FormvonRegierungskonsultationenundinformellamRandevonz.B.G7/G20-Ministertreffenoderim
pluri-odermultilateralenRahmen(z.B.UNoderWTO)habeneinelangeTradition.Dabeisollteein„echter
Dialog“vongegenseitigemVertrauengeprägtseinundLernprozessebeidenDialogpartnernanstoßen.Dies
bedeutet,aufDialogezwischenRegierungenbezogen,dassLernprozesseauchzupolitischenKompromis-
senundLösungenführenmüssen,beidenenbeide/alleDialogseitendasGefühlbekommen,hiermit
eineVerbesserungz.B. ininternationalenHandelsflüssen,indenArbeits-undLebensverhältnissenoder
Ähnlichemerreichtzuhaben.AuchdieTaskForceRuralAfrica,eingesetztdurchdieGeneraldirektion
LandwirtschaftundländlicheEntwicklung(DGAgri)derEuropäischenKommissionimJahr2019,um
neueImpulseundEmpfehlungenfürdieAusgestaltungderEU-Afrika-Beziehungenzuerhalten,hatnicht
nurkonkreteAktivitätsfelderbenannt,sonderndas„Wie“derBeziehungenzwischenAfrikaundderEU
thematisiert und unter anderem empfohlen: „the Africa EU partnership should operate at three levels: 
people to people, business to business, and government to government. It would institute a multi-stake-
holder dialogue at all levels, starting locally, and enable a closer connection between African and Euro-
pean societies, business communities and governments“(TaskForceRuralAfrica2019:9).Geradevor
demHintergrundderDebattenumdiekolonialeVergangenheitzwischenEuropäischenStaatenundLMIC
isteswichtig,dieseElementefüreinen„echtenDialog“zuberücksichtigen.DerWBAEempfiehltdaher:

 ●  Foren zum Dialog mit Handelspartnern schaffen bzw. bestehende nutzen, um die Umset
zung und Wirkung der Sorgfaltspflichtenregelungen gemeinsam zu begleiten(Adressat:EU,
Bund).DieseForensolltengenutztwerden,ummöglichst frühzeitigüberdieSorgfaltspflichten-
regelungenzuinformieren(vgl.Kap.6.2.2),umAkteure,AngeboteundBedarfefestzustellenundzu
vernetzen. Die Einbindung von Akteuren der Zivilgesellschaft und Wirtschaftsverbänden kann  dabei 
helfen,umeinenAustauschaufverschiedenenEbenenzuermöglichen.Hierbeisolltenu.a.auch
lokaleUmsetzungserfahrungausPartneransätzenausbestehendenHandelsabkommenaufbereitet
und genutzt werden, wie z. B. das „Handbook of Implementation“ zum Freihandelsabkommen mit 
Ecuador.DieseForensindwichtig,umkonkreteUmsetzungsproblemezuerkennenunddieambi-
tionierteUmsetzungderRegelungenanzustreben.DieseArtvonsoft law-Zusammen arbeit kann 
nichtnurdazubeitragen,dassdieUmsetzungverbessertwird,sondernmittelfristigauchdazu,
dasseineHarmonisierungvonRegulierungsstandardserreichtwerdenkann(vgl.Kap.5.6.4).

 ● Bestehende Strukturen zur Informationsbeschaffung für länderspezifische Risikoeinschät
zung und zum Erfahrungsaustausch stärken, dabei auch Strukturen der Handelspartner 
nutzen und stärken(Adressat:EU,Bund).VonLieferkettenregelungenbetroffeneUnternehmen,
aber auch der Helpdesk sind auf länderspezifische Informationen bezüglich der adressierten
Risikenangewiesen.ZurInformationsbeschaffungkönnenetwaAußenhandelskammernbeitragen
oder auch die (bereits bestehenden) Dialoggruppen (z. B. auch Dialoge mit Zivilgesellschaft) aus 
HandelsabkommenundständigeVertretungen.Esistauchsinnvoll,ErfahrungendieserAkteure
zunutzen(z.B.beiderNutzungbestehendernationalerZertifizierungssystemeundderenKompa-
tibilitätmitinternationalenSystemen),umdifferenziertetechnischeundfinanzielleHilfeanbieten
zukönnen,diedenBedingungenundPrioritätenderHandelspartnerentspricht.

 ● Risikoklassifizierung von Gebieten durch partnerschaftliches Engagement stärken (Adres-
sat:EU).FürdieinderEUDRvorgeseheneRisikoklassifizierungvonGebietensindpartnerschaft-
lichesEngagementundKonsultationKernelemente,umVertrauenindasSystemderKlassifizierung
entstehenzulassen.FürHochrisikogebietesindinderEUDRzudembesonderePartnerschaften
vorgesehen.DieRisikoklassifizierungkannauchgenutztwerden,umRessourcen,Partnerschafts-
anstrengungenundAnreizegezieltaufHochrisikogebieteauszurichten(sieheEmpfehlung6.3.3).



Empfehlungen 197

 ● Die Erarbeitung des Abkommens zum Thema Unternehmen und Menschenrechte auf inter
nationaler Ebene proaktiv unterstützen(Adressat:EU,Bund).Seit2014gibteseinezwischen-
staatlicheArbeitsgruppedesMenschenrechtsratsderUN,dieeinverbindlichesAbkommenzum
ThemaUnternehmenundMenschenrechte (BindingTreaty) ausarbeitenwill.Bisherwirddiese
ArbeitsgruppevornehmlichvonRegierungenderLMICgetragen (vgl.Kap.5.6.2). InAnbetracht
derKritikandemunilateralenVorgehenimBereichderSorgfaltspflichtenohneKonsultationder
schlussendlichbetroffenenPartnerländerkönntedieEUeinSignal fürDialogundZusammen-
arbeitsetzenundsichaktivinderArbeitsgruppeeinbringen.ZugleichempfiehltderWBAE,dass
sichdiedeutscheRegierungmiteinerunterstützendenabgestimmtenPositioneinbringt.

 ● Pluri- und multilaterale Abkommen ergänzend vorantreiben(Adressat:EU).Essollteninsbe-
sondere viele Staaten umfassende, pluri- und multilaterale Abkommen und Dialogformate genutzt 
werden,umauchaufdieserEbenediepolitischenRahmenbedingungen fürSorgfaltspflichten-
regelungenzuverbessern,KohärenzherzustellenunddieUmsetzungzufördern.Dieswäreauch
einwichtigerBeitragzurVerhinderunggespaltenerMärkte (vgl.Kap.5.5.2).Beispiele fürdiese
FormatekönntendieneuenDialogeinnerhalbderWTO,z.B.zuHandelundUmweltoderHandel
undGender,sowieweitereinternationaleForenwieUNCTADoderderWelternährungsausschuss
sein(vgl.Kap.5.6.3.3).

6.3.3	 	Empfehlung:	Entwicklungszusammenarbeit	für	die	Umsetzung	von	Sorgfalts-
pflichten	ausbauen	und	verbessern

ImRahmenderEUDRisteineUnterstützungderHandelspartnerbeiderUmsetzungderAnforde-
rungen im Gesetz vorgesehen und auch die deutsche Entwicklungszusammenarbeit hat bereits be-
gonnen,ProjekteinZusammenarbeitmitHandelspartnernmitBezugaufunternehmerischeSorgfalts-
pflichtenumzusetzen(vgl.Kap.5.6.3).DieseAnfängesindzubegrüßenundsolltenimVerlaufweiter
ausgebautundbeithematischähnlichenProjektenmitbedachtwerden,umeineKohärenzzwischen
Entwicklungszusammenarbeit und den gestiegenen unternehmerischen Anforderungen zu gewähr-
leisten.ProjektesolltenidealerweisezielgerichtetbeibesondersgroßenHürdenbzw.Problemlagen
ansetzen.ZurIdentifizierungvonHürdenoderProblembereichenkönnendieErgebnissedergeplan-
tenÜberprüfungen derGesetze herangezogenwerden (Empfehlung 6.4.1). Zur Identifizierung von
Gebietenmitbesondershohen(Entwaldungs-)Risiken,könnenErgebnissederimRahmenderEUDR
vorgesehenen Risikoklassifizierung genutzt werden (Empfehlung 6.3.2). Die folgende Empfehlung
ist grundsätzlich in enger Anlehnung an die Empfehlung „unternehmerische Lieferantenentwicklung 
unterstützen“(6.2.3)und„KohärenzmitHandelspolitikherstellenundUnterstützunganbieten“alsTeil
vonEmpfehlung6.3.1zuverstehen.

 ● Von Lieferkettensorgfaltspflichten betroffene Handelspartner und vulnerable Akteure 
unterstützen (Adressat:EU,Bund).DieEUunddieBundesregierungsolltenEU-Unternehmen,
dieRohstoffeundProdukteausLMICbeziehen,dieProblemebeiderUmsetzungvonMenschen-,
Arbeits-undUmweltrechtenaufweisen,beidersystematischenVerbesserungderUmsetzungder
Sorgfaltspflichtenunterstützen.DiessollteinKooperationmitdeneuropäischenbzw.deutschen
Unternehmenerfolgen.DieDialoge,wiesieinderEUDRvorgesehensind,sindeinguterStart-
punkt.DieseUnterstützungsmaßnahmensollteninVerbindungmitderFörderungderLieferanten-
entwicklunggesehenwerden,sodassauchvulnerableGruppenaußerhalbvonLMICBeachtung
finden(vgl.Kap.6.2.2).EbensosolltediesmitderRisikoklassifizierungausderEUDRverbunden
werden (vgl.Kap.6.3.2),dieohnehineinebesondereUnterstützung fürHochrisikogebietevor-
sieht.
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6.4	 	Empfehlungen	für	eine	systematische	Weiterentwicklung	der	 
Sorgfaltspflichten	

6.4.1	 	Empfehlung:	Wirkungsüberprüfung	der	Sorgfaltspflichtenregelungen	von	
	Beginn	an	in	der	Politikgestaltung	berücksichtigen	

AlsrelativneuesPolitikinstrumentistüberdieWirkungvonSorgfaltspflichtenregelungenbislangwenig
bekannt, weshalb es im Sinne einer evidenzbasierten Politik besonders wichtig ist, von Beginn an 
eineÜberprüfungderWirkunganzulegen,auchumnicht-intendierteEffekteerkennenundadressie-
renzukönnen(wiebeiderDurchführungvonProjekteninderEntwicklungszusammenarbeit).Solch
eineÜberprüfungstehtineinemengenZusammenhangmitdemMonitoringderUmsetzung,wiein
Empfehlung6.2.1beschrieben.FüreinMonitoringmüssenKennzahlenundIndikatorenvoneinerzu
bestimmendenBehördefestgelegtundgesammeltwerden,umdieUmsetzungderRegelungenbe-
obachtenundbeschreibenzukönnen.ImÜberprüfungsprozesssolltenaufBasisdiesergesammelten
Daten und ggfs. über zusätzliche Erhebungen weiterführende Analysen durchgeführt werden, um 
valideSchlussfolgerungenüberdieWirkungderRegelungenzuermöglichen.Genderaspektesollen
regelmäßigmiterfasstundausgewertetwerden(vgl.Empfehlung6.4.4).

IndenverschiedenenSorgfaltspflichtenregelungensindsolcheÜberprüfungenbisherinunterschied-
licherWeise eingeplant.DieEUDRsieht zumeinengezielteÜberprüfungenbzgl. einermöglichen
Ausweitung des Anwendungsbereichs und zum anderen eine allgemeine Prüfung der Verordnung vor. 
DerEntwurfderCSDDDsiehtnachsiebenJahreneinenBerichtdurchdieEuropäischeKommission
zurWirksamkeitmitBezugaufdieZielerreichungderRichtlinievor.164Dementsprechendempfiehlt
der Beirat gezielt für das LkSG:

 ● Eine laufende Überprüfung der Wirkungen des LkSG sollte rechtlich abgesichert werden 
(Adressat:Bund).FürdasLkSGsindzwarebenfallsunterschiedlicheÜberprüfungenvorgesehen,
doch sind diese lediglich in der Gesetzesbegründung und nicht im Gesetzestext selbst enthalten 
(vgl.Kap.5.3.4),wodurchsichkeineBindungswirkungergibt(vgl.Kap.5.3.5).

DienachstehendenEmpfehlungenbetreffendiekonkretePlanungundDurchführungeinerWirkungs-
überprüfungdesLkSG,diesichjenachweitererAusgestaltungderCSDDDauchaufdiesesüber-
tragenlassen.DemnachistderBundsowieteilweiseebenfallsdieEUadressiert.

 ● Bestehende Prüfungsansätze aus anderen Politikbereichen nutzen und eine Verzahnung 
mit den Überprüfungen anderer Ansätze aufbauen (Adressat: EU,Bund). In Anlehnung an
Empfehlung6.3.1undumeinehinreichendeVergleichbarkeitzwischendenWirkungsanalysender
Ansätze aus anderen Bereichen zu gewährleisten, sollten in die Planung der Wirkungsüberprüfung 
bereitsbestehendeAnsätzefürdieMessungmenschenrechtlicherAuswirkungeneinfließen(wie
z. B. die „Guidelines on the analysis of human rights impacts in impact assessments for trade-related 
policy initiatives“derEU-GeneraldirektionHandel).Dieswürdeeserlauben,andiebestehenden
zahlreichenMonitoring-undÜberprüfungsansätzeandererPolitikbereicheanzuknüpfen.Deren
VerzahnungwürdedieAufmerksamkeitaufpolitikübergreifendeWirkungenerhöhen.Hierzukönn-
tendieWirkungsabschätzungenausdemKatalogfürbessereRechtssetzungderEUgenutztwer-
den–etwadurchVerknüpfung relevanterpolitikspezifischerPrüf-Tools (etwa tool #27: external 
trade and investment und tool #29: fundamental rights, including the promotion of equality). Zu-
sätzlich zu den jeweils für einzelne Legislativinitiativen getrennt vorgesehenenAbschätzungen

164 https://www.bundestag.de/resource/blob/425296/697f2cacf303d1d9e5854525e2496bea/WD-3-114-16-pdf-data.pdf

https://www.bundestag.de/resource/blob/425296/697f2cacf303d1d9e5854525e2496bea/WD-3-114-16-pdf-data.pdf
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könnte eine gemeinsame Abschätzung über unterschiedliche Politikbereiche erfolgen. Zumindest 
abersolltenWechselwirkungenzwischenAnsätzenetwazwischenSorgfaltspflichtenundhandels-
politischenMaßnahmenexplizitalsregulatorische„Kohärenzwirkung“inderPrüfungberücksich-
tigtwerden.AucheinzelnanvisierteÜberprüfungeninderEUDRundCSDDDsolltenkoordiniert
werden. Neben zu entwickelnden vergleichbaren Prüfkategorien könnte auch gezielt Inkohärenz 
als Prüfkriterium abgedeckt werden.

 ● Definition der erforderlichen Daten und deren kontinuierliche Erhebung bereits für das 
begleitende Monitoring bestimmen und dabei die Besonderheiten des Agrar- und Ernäh
rungssektors berücksichtigen(Adressat:Bund,BAFA,BLE).VordemHintergrundderVielzahl
dereingebundenenRessortsisteszunächstnotwendig,Zuständigkeiteneindeutigzuklären.Wer
istfürdieDefinitionderIndikatorenundKennzahlenverantwortlichundwersammeltdieDaten?
Laut Gesetzesbegründung des LkSG kann das BAFA bspw. Daten aus den elektronischen Berich-
tenderUnternehmengenerieren,dieauchfüreinMonitoringgenutztwerdenkönnen.Beidieser
Datensammlungsolltegeklärtwerden,welcheDatenalsKennzahlen,welchealsIndikatorenund
welche als (Zwischen-)Ziele gelten. In diesem Zusammenhang gilt es zu überlegen, ob man von 
SeitenderUnternehmennochweitereDaten fürdiesenZweckanfordernsollte,wobeidies im
ZielkonfliktmiteinerbürokratiearmenUmsetzungsteht (vgl.„Bürokratiemonster“ inKap.6.1.2).
DieDatenausdenBerichtensindzunächstnuraufdieUmsetzungbegrenzt,fürdieMessungder
Zielerreichung müssen zusätzlich entsprechende Indikatoren festgelegt werden, wie etwa die Ent-
wicklungdesUmfangsderKinderarbeit.DieErhebungdieserDatenbzw.Nutzungvonpassenden
SekundärdatengehtüberdenRahmendesMonitoringshinausundmussgezieltfürdieÜberprü-
fung geschehen (s. weiter unten). 

 ● Die Zielgrößen/Indikatoren bzw. Inhalte einer Wirkungsüberprüfung bestimmen(Adressat:EU,
Bund).DerInhaltdererstenÜberprüfungenistinderEUDReindeutigvorgegeben(Bewertung,ob
aufweitereÖkosysteme,Rohstoffeetc.ausgeweitetwerdensoll).DerEntwurfderCSDDDsieht
eineWirkungsanalyseaufdiegesetztenZielevorundauchdasLkSGmöchtelautRegierungsbe-
gründungu.a.dieWirkungaufdenSchutzderMenschenrechteprüfen(vgl.Kap.5.3.4).DieOpera-
tionalisierung dieser Ziele, an denen die Wirkung gemessen werden soll, sollte zeitnah geschehen, 
da – insbesondere, wenn Primärdaten erforderlich sind – baseline-Daten erhoben werden müssen, 
umVeränderungenabEinführungderSorgfaltspflichtenregelungenaufzeigenzukönnen.Zudem
ist eine breite Auswahl an Zielindikatoren nötig, sodass auch nicht-intendierte Auswirkungen im 
RahmenderÜberprüfungerfasstwerdenkönnten.Soistbspw.fürdieallgemeineÜberprüfungder
EUDRvorgesehen,u.a.dieVersorgungswirkungenauflokaleMärktezubetrachten(Fern2022:18)
und Wirkungen auf vulnerable bzw. marginalisierte Gruppen besonders zu berücksichtigen. Grund-
sätzlichsolltenspeziellfürLMICdieWirkungenderSorgfaltspflichtenaufihreZollpräferenzenim
RahmendesAllgemeinenPräferenzsystemsgeprüftwerden,dadieseteilsaufanderenReferenz-
abkommenberuhenalsdieSorgfaltspflichten(inAnlehnunganEmpfehlung6.3.1,vgl.Annex1).

 ● Wirkungsüberprüfung als Fremdevaluation unter Einbezug der Handelspartner anlegen 
(Adressat:Bund).DiekausalenZusammenhängezwischendenSorgfaltspflichtenregelungenund
den diversen Zielindikatoren (vgl. vorherige Empfehlung) zu erfassen, ist eine komplexe metho-
discheAufgabe,dievieleKapazitätenbindet.Entsprechendbietetessichan,dieÜberprüfung
auszuschreibenundvonDrittendurchführenzulassen.ImRahmenderFremdevaluationkannins-
besondere ein kontinuierlicher Austausch mit wissenschaftlichen Akteuren hilfreich sein, die län-
gerfristig und unabhängig von politischen Prozessen bestimmte Wirkungen beobachten können. In 
AnlehnunganEmpfehlungen6.3.1und6.3.2solltedieÜberprüfungunterEinbezugderHandels-
partner angelegt sein, da die Wirkungen auf die Menschen- und Arbeitsrechte überwiegend dort 
amAnfangderLieferkettestattfinden.FüreineerfolgreicheÜberprüfungliegtesdahernahe,die
WissenschaftsexpertisevorOrteinzubinden.Danebengiltes,fürdieInterpretationderErgebnisse
einerÜberprüfungzubeachten,dassUmweltwirkungen,aberauchEffekteaufmenschenrecht-
licheRisiken,wieKinderarbeit,zumeistmitzeitlicherVerzögerungeintreten.
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6.4.2	 	Empfehlung:	Recht	auf	Nahrung	über	unterschiedliche	Ansatzpunkte	 
befördern 

DerWBAEbegrüßtausdrücklich,dassdasessenzielleMenschenrechtaufNahrungBerücksichtigung
findet.Esist inderCSDDDexplizitundimLkSGimplizitabgedeckt, jedochsindweitereKonkreti-
sierungennötig.ZurweiterenundunternehmensrelevantenKonkretisierungempfiehltderWBAE,wo
möglich,konkretePflichtenzudefinieren.UngeachtetderinKapitel6.4.3gemachtenEmpfehlungen
zumMindestlohnalseinewichtigeGrundlagefürdieRealisierungdesRechtsaufNahrungundzur
 Weiterentwicklung von existenzsichernden Löhnen und Einkommen schlägt der WBAE folgende 
 weitere Ansatzpunkte vor:

 ● Sichere Nahrungsversorgung am Arbeitsplatz als Sorgfaltspflicht definieren(Adressat:EU,
Bund). Hierzu spielen neben kostengünstiger Nahrungsversorgung am Arbeitsplatz auch hin-
reichendeArbeitspausenzurVerpflegungeineRolle(Kap.5.7.1.).

 ● Landvertreibung und Entzug von Produktionsfaktoren als Teil der Sorgfaltspflichten wie 
im LkSG in die CSDDD aufnehmen(Adressat:EU,Bund).Landvertreibungundwiderrechtlicher
Entzug von Land und anderen Produktionsfaktoren, deren Nutzung die Lebensgrundlage einer 
Personsichert,beeinträchtigendirektdasRechtaufNahrungundwurdenindieserAusrichtung
auch imLkSGaufgenommen (vgl.Kap.3.3).DerWBAEempfiehltdaher,mindestenseinever-
gleichbareRegelung indieCSDDDaufzunehmen.AlsKonkretisierungfürUnternehmenkönnte
derenPflichtdefiniertwerden,dasssieimRahmenihrerBemühenspflichtfürihreLieferkettege-
prüfthaben,dasskeineVertreibungstattfindetbzw.stattgefundenhat.Auchwäreähnlichder
EUDRbezogenaufEntwaldungeinAnsatzdenkbar,eingeeignetesReferenzjahrzuwählen,nach
demnachweislichkeineVertreibungstattgefundenhat(vgl.Kap.4.2.1,Kap.5.7.1).

 ● Weiterführende Pflichten mit Bezug zum Recht auf Nahrung im lernenden System prüfen 
(Adressat EU,Bund).WegenderKomplexität der Einflussfaktoren auf dasRecht aufNahrung
(Kap.5.7.1)sollteeineKonkretisierungweiterführendereherprogrammatischerTeilaspektestufen-
weisegeprüftwerden.Hierzukönnten imSinneeines lernendenSystemsbestehendeAnsätze
etwa zur Zertifizierung wie der Food Security Standard (vgl. Textbox 5.7) begleitet und ihre
WirkungenundUmsetzbarkeitüberprüftwerden.

 ● Problemwahrnehmung und systematische Wirkungsprüfung für das Recht auf Nahrung 
stärken(Adressat:EU,Bund).DerEntwurfderCSDDDbeziehtsichimVergleichzumLkSGex-
plizitaufdasRechtaufNahrung.Entsprechendkannerwartetwerden,dassbeieinerVerabschie-
dungderCSDDDdieserBereichindenSorgfaltspflichtengestärktwerdenwird.DahersolltenUn-
ternehmenfrühzeitigalsTeilderRisikoanalyseprüfen,obinihrenLieferketteneinentsprechendes
Risikovorliegt.EineNennungvonweiterenrelevantenKonventionen–wiederzeitnochimCSDDD
verhandelt–könnteprinzipielldieWahrnehmungdesThemenkomplexeszumRechtaufNahrung
seitensderUnternehmenzwarerhöhen,jedocherscheintderenweitumfassterRegelungsbereich
alsnichtspezifischgenugfürdasRechtaufNahrung.Zielführenderwärees,imRahmenderge-
nerellenÜberprüfungallerSorgfaltspflichtenregelungenderenWirkungaufErnährungssicherheit
zu erfassen.
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 ● Unternehmen bei der Umsetzung der Sorgfaltspflichten mit Bezug auf das Recht auf 
 Nahrung gezielt unterstützen (Adressat:Bund,BAFA,Helpdesk).UmdieUmsetzungdieser
Sorgfaltspflichtenzuerreichen,sindUnterstützungsangebotefürUnternehmenempfehlenswert,
z.B. durchHandreichungen oderbest practice-Beispiele für verschiedene Ansatzpunkte, ein-
schließlichderProblematikderLandvertreibung.

 ● Dialogforen und Pilotprojekte mit Unternehmen und lokalen Akteuren etablieren und 
 unterstützen (Adressat:EU,Bund).UnternehmensollenbeiderUmsetzungsolcherFormate
unterstützt werden, bspw. durch Vernetzungsangebote (siehe auch Empfehlung 6.2.2). Haben
mehrereUnternehmenLieferantenbeziehungen ineinerRegion,diedurcheinehohePrävalenz
vonUnterernährungodermittlererbisschwererErnährungsunsicherheitgeprägt ist,könnteein
erster Schritt die Vernetzung der Unternehmen untereinander und mit lokalen Akteuren sein.
Lösungsansätze können gemeinsam entwickelt werden, ohne die einzelnen Unternehmen zu
überfordern.HierbeisolltedieEntwicklungszusammenarbeitForenzurUnterstützungorganisie-
ren.UmsetzungserfahrungenzumRechtaufNahrungsolltengestärktwerden,z.B.durchPilot-
projekteinLieferregionen.EntsprechendeProjektegibtesbereitsfürbestehendeZertifizierungs-
ansätzeetwazudenThemenVerpflegungsangebote/KantinenfürBeschäftigte,Ernährungsbildung,
SchulspeisungfürdieKinderderMitarbeiter:innenetc.

6.4.3	 	Empfehlung:	Lokale	Mindestlöhne	umsetzen	und	existenzsichernde	Löhne	
und	Einkommen	über	unterschiedliche	Ansatzpunkte	fördern

WieinKapitel5.7.2erläutert,sindLöhneundunternehmerischeEinkommen,diekeinexistenzsichern-
desNiveauerreichen,eingrundlegendesProblemundbedingenvielederinKap.4.4aufgezeigten
Menschen- und Arbeitsrechtsrisiken in agrarischen Wertschöpfungsketten, wie Kinderarbeit und
Zwangsarbeit. Existenzsichernde Löhne und Einkommen spielen eine Schlüsselrolle in der Erreichung 
desRechtsaufNahrung.JedochgibtesGrenzen(wieinKap.5.7.2dargestellt),welcheVerbesserungen
überdieSorgfaltspflichtenregelungenhiererreichtwerdenkönnen.FürdieSituationvonabhängig
BeschäftigtensiehtderWBAEandereAnsatzpunkteüberdieSorgfaltspflichtenregelungenalsfürdas
ErreichenexistenzsichernderunternehmerischerEinkommen.DieAusführungeninKap.5.7.2machen
nämlich deutlich, dass in einem marktwirtschaftlichen System die kontinuierliche Sicherstellung 
existenz sichernder Einkommen alles andere als trivial ist. Gerade in Commodity-Märkten mit ihren 
periodischen Preisschwankungen und bei starkem internationalen Wettbewerb gibt es bisher keine 
 einfachen Instrumente zur Gewährleistung existenzsichernder Einkommen. Ebenso sind mit der Be-
rechnungvonexistenzsicherndenunternehmerischenEinkommenvieleUnsicherheitenverbunden.
Deshalb ist eine generelle Anstrengung aller gesellschaftlichen Akteure (Wissenschaft, Politik, Zivil-
gesellschaftundWirtschaft)nötig,umKonzeptezuentwickeln,die inverschiedenenWertschöp-
fungskettenkontexten anwendbar sind. Dabei müssen die regionalen und politischen Rahmen-
bedingungen etwa für umfassende Sozial- oder Strukturpolitiken oder Beschäftigungsoptionen 
 berücksichtigt werden. 
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HierausfolgenunterschiedlicheEmpfehlungen:

 ● Sicherstellen, dass der lokale Mindestlohn gezahlt wird(Adressat:EU).DiesistimLkSGso
vorgesehen. Der WBAE hält es aber für wichtig, dass dies auch deutlich im CSDDD verankert 
wird. Denn die Einhaltung des Mindestlohns ist ein zentraler Teil der unternehmerischen Sorg-
faltspflichten.

 ● Lokale Systeme zur Etablierung von Mindestlöhnen stärken(Adressat:EU,Bund).InAnleh-
nungandieKritikderunilateralenSorgfaltspflichtenregelungen,dieeineextraterritorialeWirkung
aufLMIChaben (vgl.Kap5.6.2),undandieEmpfehlung„DialogmitHandelspartnernsuchen“
(Kap.6.3.2),istesinsbesonderefürdenBereichderLohn-undEinkommensniveauselementar,
vonBeginnanmitdenHandelsländernzusammenzuarbeitenund idealerweiseaufbestehende
SystemevorOrtaufzubauenunddiesenzurDurchsetzungzuverhelfen.

 ● Initiativen zur Berechnung von existenzsichernden Löhnen und Einkommen weiter unter
stützen und ausbauen(Adressat:EU,Bund).DieBerechnungundroutinemäßigeAnpassungvon
ReferenzwertenalsnotwendigeGrundlagefürdieprivatwirtschaftlicheUmsetzungsollteweiter
unterstütztwerden,wobeidies imAustauschmitdenobengenanntenAnsätzenderHandels-
partner geschehen sollte. Ein Ausbau der vorhandenen Initiativen zu einer Plattform ähnlich der 
Science Based Target-InitiativeimBereichderKlimazielesolltegeprüftwerden,umeinedirekte
VerknüpfungderberechnetenReferenzwertemitdenBemühungenderUnternehmenherzustellen
(vgl.Kap.5.7.2).ÜberdieDefinitionvonklaren (Zwischen)-ZielenunddieErhöhungderTrans-
parenzderunternehmerischenBemühungenkönnensoAnreizefürdieUnternehmenzurAdres-
sierung des Problems gesetzt werden.

 ● Kartellrecht weiterentwickeln, um Branchenvereinbarungen zu ermöglichen (Adressat: 
Bund,Bundeskartellamt,EU).DieBundesregierungsollte inAbstimmungmitdemBundeskar-
tellamt die kartellrechtliche Freistellung für Branchenabkommen zur Sicherstellung von existenz-
sichernden Löhnen und Einkommen ermöglichen – Letzteres in erster Linie für Länder, in denen 
Landwirt:innen keine ausreichenden außerlandwirtschaftlichen Arbeitsalternativen haben (vgl.
Praxisbeispiel in Kap. 5.7.2). BMZ, BMWK undBMEL sollten Branchenabkommen zur Sicher-
stellung existenzsichernder Löhne und Einkommen in der Entstehungsphase intensiv begleiten, 
dadiesdieChancenaufeinebreitereBeteiligungvonUnternehmenerhöht.DieBundesregierung
sollte sich für dieEU-weiteAusdehnung vonBranchenabkommen zurSicherstellungexistenz-
sichernder Löhne und Einkommen einsetzen und prüfen, in welcher Form dies kartellrechtlich 
ermöglicht werden kann.
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6.4.4	 	Empfehlung:	Gendergerechtigkeit	entlang	der	Lieferkette	in	den	
	Sorgfaltspflichten	abdecken	

UnternehmerischeSorgfaltspflichtenimBereichGendergerechtigkeitsindüberzweiILO-Kernarbeits-
normen im deutschen LkSG und auch im Entwurf der CSDDD bereits angelegt, wobei die CSDDD mit 
demVerweisaufdieUN-FrauenrechtskonventiondenAspektnocherweitert.AufgrundderinKapitel
4.3und5.7.3beschriebenenNachteilevonFraueninderLandwirtschaftundentlangvonLieferketten,
diesichdurchdasZusammenwirkenmitweiterensozialenKategoriennochverstärkenkönnen, ist
einepotenzielleAusweitungindiesemBereichdurchdieCSDDDeinerichtigeTendenz.Gemäßder
DiskussioninKapitel5.7.5mussdabeiundbeidenuntenstehendenEmpfehlungenjedochbedacht
werden,inwiefernsichmöglicheErweiterungenderSorgfaltspflichtenandieserStellekonkretisieren
lassen.DieweiterenILO-Kernarbeitsnormen,dieinsbesonderebetriebsbezogeneGendergerechtig-
keitadressieren(vgl.Kap.5.7.3),sindfürdieKonkretisierungeinguterAnknüpfungspunkt.

 ● Die bestehenden Bezüge in den Sorgfaltspflichtenregelungen zu Gendergerechtigkeit nach 
vorheriger Wirkungsabschätzung und Dialog mit Handelspartnern schrittweise  ausbauen 
(Adressat:EU,Bund).BestimmtebetriebsbezogeneAspektederGendergerechtigkeitsindbereits
Bestandteil des LkSG. Der Entwurf der CSDDD weitet den Bezug nochmals aus, indem er sich 
auchaufdieUN-Frauenrechtskonventionbezieht.AufgrundderbestehendenBenachteiligungvon
FrauenentlangvonLieferketten(vgl.Kap.4.2)undderweiterenstattfindendenmulti-undbilatera-
lenBemühungenindiesemBereich(vgl.Kap.5.7.3)wäreeskonsequent,Gendergerechtigkeitin
LieferkettenalsZielindenSorgfaltspflichtenregelungenzukonkretisieren.Dieskönntezunächst
dieVerankerungderUN-FrauenrechtskonventionbedeutensowiedieInklusionvonweiterenrele-
vantenILO-Kernarbeitsnormen(vgl.Kap.5.7.3).DafürwürdensichbeizunehmenderRatifizierung
dasILO-ÜbereinkommenüberdieBeseitigungvonGewaltundBelästigunginderArbeitsweltaus
demJahr2019oderauchdieILO-Mutterschutzkonventionanbieten.DiesermöglichenAuswei-
tungundKonkretisierungmüssenjedocheineWirkungsabschätzungundeinDialogmitHandels-
partnern (vgl.Empfehlung6.3.2) vorgeschaltetwerden,ummöglichenegativenicht-intendierte
Effektezuerkennen,wieetwadieGefahrdesHerausdrängensvonFrauenausbestimmtenSek-
toren,wennbspw.dieBeschäftigungvonFrauenmithöherenKostenassoziiertwird.

 ● Genderaspekte in allen Schritten der Sorgfaltspflichten frühzeitig erfassen(Adressat:EU,
BundundUmsetzungsbehörden,Unternehmen).MitBlickaufdenEntwurfderCSDDD,dereine
StärkungderSorgfaltspflichtenimBereichGendergerechtigkeitvorsieht,solltensichUnterneh-
menfrühzeitigbeimAufbau ihresRisikomanagementsaufdiesenAspekteinstellen.Nebender
Berücksichtigung im Rahmen des Beschwerdemechanismus (vgl. Empfehlung 6.2.5) oder der
Risikoanalyse könntedies überdie Integration in die vomLkSGvorgeseheneGrundsatzerklä-
rung (die Teil derSorgfaltspflicht ist) geschehen. Zusätzlich ließen sich relevante genderbezo-
gene Daten erfassen, um zunächst einen Eindruck über die Situation der Gendergerechtigkeit in 
deneigenenLieferkettenzugewinnen.ImRahmendesMonitorings(vgl.Empfehlung6.2.1)und
derWirkungsüberprüfung(vgl.Empfehlung6.4.1)solltenGenderaspekteauchgezielterfasstund
 ausgewertet werden. 
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6.4.5	 	Empfehlung:	Besondere	Herausforderungen	bei	Klima-	und	Umweltzielen	im	
Rahmen	von	Sorgfaltspflichten	beachten	

DieVerankerungvonUmwelt-undKlimazielen indenLieferkettensorgfaltspflichten (CSDDD)stößt
derzeit noch an erhebliche Grenzen und sollte deshalb nur schrittweise umgesetzt werden. Es sollte 
miteinigenwenigen,ehereinfachnachweisbarenVorgaben(Klimaplanetc.)begonnenunddamitEr-
fahrungen gesammelt werden, denn es mangelt, gerade in der agrarischen Produktion, teilweise an 
den notwendigen klaren Messkriterien, Messverfahren und Monitoringsystemen. Die notwendigen 
Daten in all den verschiedenen Ländern und Standorten zu erheben, ist zudem aufwändig und teuer.

 ● Klimaschutz in die CSDDD verpflichtend nur insoweit einbeziehen, wie die erforderlichen 
Parameter für die Unternehmen mess- und steuerbar sind. Die Verpflichtung zur Erstellung 
eines Klimaplans könnte ein akzeptabler Einstieg sein(Adressat:EU,Bund).DieVermeidung
von Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft ist herausfordernder als in anderen Sektoren, 
da die Produktionsprozesse in der Landwirtschaft sehr vielfältig sind mit teils regional sehr unter-
schiedlich hohen Emissionen. Diese entstehen im Zusammenhang mit natürlichen Prozessen der 
Landnutzung und Tierhaltung und betreffen nicht nur den Energiebereich (und damit Kohlen-
dioxid),sonderninsbesondereauchMethanundLachgas.EineweiteredamitverbundeneHer-
ausforderung ist, dassdieHöheder Treibhausgasemissionen für viele landwirtschaftliche und
gartenbaulicheProduktionsprozesse indenverschiedenenRegionenderWelt (noch)nichtbe-
kannt ist, genauso wenig, wie und um wie viel sie verringert werden können. Die Treibhausgas-
reduktion ist zudem im Gegensatz zu Menschenrechts- und Arbeitsschutzzielen keine Frage der 
Einhaltung eines gegebenen Standards (der also eingehalten oder nicht eingehalten wird), son-
dern ein „bewegliches Ziel“, was kontinuierliche Verbesserungen verlangt. Zudem ist zu beachten, 
dass Unternehmen allein durch ein geändertes Produktportfolio die unternehmensbezogenen
Emissionensenkenkönnen.DamitwäreunterUmständenabernichtvielgewonnen,dennVerla-
gerungseffekte können dazu führen, dass die Emissionen insgesamt gleich hoch bleiben. Vor
diesemHintergrundsprichteinigesdafür,indenSorgfaltspflichtenderzeitnochkeineabsoluten
Treibhausgasminderungenzuverankern,sondernlediglichdieErstellungeinesKlimaschutzplans
vorzuschreiben,derdiegetroffenenMaßnahmenberichtet.

 ● Weitere Umweltziele in die CSDDD als Verpflichtungen schrittweise integrieren, sobald die 
dafür notwendigen Mess- und Monitoringsysteme vorliegen(Adressat:EU,Bund).Umwelt-
ziele können erst dann sinnvoll in die CSDDD integriert werden, wenn abgestimmte Mess- und 
Monitoringsystemegeschaffensind,dennnurdas,wasmanmessenkann,kannauchgeregelt
bzw. angepasst werden. Bsp.: Biodiversität ist in sich ein ausgesprochen komplexes Feld von 
lokalen, regionalen und globalen Zielen in einer Vielzahl von Subfeldern (Artenvielfalt, Naturschutz 
etc.). Auch hierfür fehlt es an abgestimmten und regional angepassten Mess- und Monitoring-
konzepten.SolangeeskeineKartierungvonschützenswertenFlächenundFlächenmithohem
Biodiversitätspotenzial in allen Ländern gibt, von denen landwirtschaftliche Produkte bezogen 
werden, kann nicht nachvollzogen werden, ob der Anbau der erworbenen Produkte negative Aus-
wirkungen auf die Biodiversität gehabt hat. Grundsätzlich ist zu klären, welche Biodiversitätsziele 
fürUnternehmenüberhauptmanagebarundfürdenStaatprüfbarsind.EinVerbotdesEinsatzes
voninEuropaverbotenenPestizidenundeinverantwortungsvollerEinsatzvonPflanzenschutz-
mitteln sowie der Verzicht auf die Nutzung von gefährdeten Arten könnten ggf. recht schnell in 
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denSorgfaltspflichtenverankertwerden.ImHinblickaufdieWelternährungsollteüberlegtwer-
den,denBodenschutzindenSorgfaltspflichtenzuberücksichtigen.Dabeistündezunächstdie
DokumentationvonMaßnahmengegenBodendegradationundBodenerosion imVordergrund.
Zudem sollten die Lebensmittelverluste entlang der Wertschöpfungskette in den Blick genommen 
werden.AuchhierfürkönntedieDokumentationvonMaßnahmenzurVerringerungderLebens-
mittelverlusteindenSorgfaltspflichtenaufgenommenwerden.Essolltegeprüftwerden,welche
umweltbezogenen völkerrechtlichen Abkommen bzw. welche Anforderungen daraus geeignet 
sind,indieSorgfaltspflichtenintegriertzuwerden(vgl.Kap.5.7.5).

 ● Weltweite Entwicklung von abgestimmten und transparenten Mess- und Monitoringkon
zepten sowie Umweltmaßnahmenportfolios vorantreiben und fördern(EU,Bund).Wennwei-
tereUmwelt-undKlimaschutzzieleElementederSorgfaltspflichtenwerdensollen,müsstedieEU
massiv in die Entwicklung von abgestimmten Mess- und Monitoringkonzepten in den Bereichen 
KlimaundUmweltundvonMaßnahmenportfolios,diezurVerringerungderTHG-Emissionenoder
zuUmweltverbesserungenimAgrarbereichführen,investierenundLMICunterstützen.Allenot-
wendigen Informationen sollten transparent ermittelt und dargestellt werden und über das Internet 
allenAkteurenzurVerfügungstehen.EinekontinuierlicheErweiterungundregelmäßigeAktualisie-
rung der Datenbanken sind vorzusehen.

 ● Finanzielle Unterstützung von LMIC bei Umsetzung von Klimaschutz- und Umweltzielen 
über internationale Fonds vorsehen (Adressat:EU,Bund).WennKlima-undUmweltschutz-
zieleinLieferkettensorgfaltspflichtenimplementiertwerden,solltenbetrieblicheUmsetzungsmaß-
nahmenzurBefähigungvonUnternehmeninLMICfinanziellunterstütztwerden.ImBereichdes
KlimaschutzeskönntebeispielsweiseeineFinanzierungüberdenGreen Climate Fund erfolgen, 
worüber u. a. emissionsarme und klimaresistente landwirtschaftliche Verfahren gefördert werden 
können(vgl.Empfehlung6.2.3).

InAbwägungderChancen,HerausforderungenundGrenzenvonSorgfaltspflichtenregelungenbegrüßt
derWBAEgrundsätzlichdieGesetzgebungzuSorgfaltspflichtenvonUnternehmen,aufdeutscher
wieauchaufEU-Ebene.DerWBAEsiehtesalsChance,durchdiesenweiteren„Baustein“Nachhal-
tigkeitimSinnemenschenrechtlicherundumweltbezogenerSorgfaltspflichtenimAgrar-undErnäh-
rungssektorzustärken.EineeuropäischeHarmonisierungdieserSorgfaltspflichtenistzubegrüßen,
dadadurchmöglicheWettbewerbsnachteiledeutscherUnternehmenundMarktspaltungenverringert
werdenkönnen.DaSorgfaltspflichtenregelungeneinweitgehendneuesInstrumentdarstellen,unter-
stütztderWBAEzumeinendenschrittweisenAusbauvonSorgfaltspflichtenalslernendesSystem,
mahnteineeffektiveundeffizienteAusgestaltungundUmsetzungderRegelungenfüralleBeteiligten
an und fordert zum anderen alle beteiligten Akteure aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesell schaft auf, 
sich dafür einzusetzen, dass somit eine echte Verbesserung der Situation der Menschen im Agrar- und 
ErnährungssektorstattfindetunddassdieSorgfaltspflichtenregelungeneinErfolgfürMenschen-und
Arbeitsrechte,Umwelt-undKlimazielewerden.
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Annex 2:  Erste Auswertungen zur Konfliktmineralienverordnung
Empirisch liegenbisherwenigErfahrungenzudenAuswirkungenvonSorgfaltspflichtenregelungen
vor.DielängstenErfahrungenundeinigeersteempirischeArbeitengibteszumAbschnitt1502des
Dodd-FrankActs in denUSA.Dieses 2010 erlasseneBundesgesetz legt anUS-Börsen-notierten
UnternehmenSorgfaltspflichtenmitBezugaufdieHerkunftvonKonfliktminieralien,wieZinn,Tantal,
Wolfram,derenErzeundGoldauf,umdieVerbindungzwischenamerikanischenKonsument:innen
(überdenKaufvonHandys,Computern,Schmucketc.)undderFinanzierungvonRebellengruppen
inderDRKongozubrechen.EmpirischeUntersuchungenzeigen,dassunmittelbarnachEinführung
desGesetzesderhandwerklicheKleinbergbauimOstenderDRKongoerheblicheEinkommens-und
Jobverlusteerlitt(z.B.Cuvelieretal.2014).PersebeinhaltetdasGesetzzwarkeinenBoykott,doch
lösteesimerstenSchritteinenDe-facto-BoykottfürMineralienausdenKonfliktregionenderDRKon-
goaus(Pöyhönenet.al.2010):ZunächsterlaubtediekongolesischeRegierungkeinenBergbauindrei
Konfliktregionen,dannkündigteeineKoalitiongroßerElektronik-undHochtechnologieunternehmen
(Electronic Industry Citizenship Coalition – EICC) an, nicht mehr von Schmelzen zu kaufen, die nicht 
zertifizierenkonnten,dassdieverwendetenMineraliennichtausKonfliktregionenkommen.EineFor-
malisierungunddamiteinhergehendeZertifizierungdeshandwerklichenKleinbergbaus,derimOsten
derDRKongojenachSchätzungenüber800.000Arbeiterbeschäftigt,seiabergrundsätzlichkom-
pliziertunddurcheinenlangsamenStartgekennzeichnetgewesen(RadleyundVogel2015).Dennoch
sindimRahmendesDodd-FrankActssowieindenbereitszuvorveröffentlichtenBerichtenüberdie
FinanzierungvonRebellengruppendurchillegalenAbbau,HandelundBesteuerungvonMineralien
inderDRKongounddieeinhergehendenschwerenMenschenrechtverletzungenunterschiedliche
Zertifizierungsprogrammeentstanden(Hilsonetal.2016,Young2018).Einigehiervonsetzenanso-
genannten Chokepoints, wie etwa Schmelzen, an, da es von diesen im Vergleich zu einzelnen Minen 
und Abbaustellen eine weitaus geringere Anzahl gibt. Das Conflict-Free Smelter Programzertifiziert
bisdatodiemeistenHüttenundRaffinerien(Young2018).165EineKritikandiesemProgrammist,dass
esvielfachzueinemRückzugausKonfliktregionengeführthat,statteinesFokusaufdieVerbesserung
undUnterstützungvorOrtzulegen(RüttingerundGreistop2015).DieseKritikistvergleichbarmitder
Befürchtung eines „cut and run“ anstelle eines „stay and behave“imRahmenderSorgfaltspflichten-
regelungen.Dennochistesfraglich,obeineVerbesserungderMenschenrechtslagevorOrtinallen
Fällenmöglichist,insbesondere,wennessichumKonfliktregionenhandelt.

Analysen der kurz- und mittelfristigen Auswirkungen des Dodd-Frank Acts fallen sehr unterschiedlich 
aus.EineStudiefindeteinenAnstiegderSäuglingssterblichkeitsraten inderNähederbetroffenen
Minen(inderKonfliktzone)undweistalsGründeu.a.geringereGesundheitsausgaben,wieetwafür
krankheitsvorbeugendeMoskitonetze aus (Parker et al. 2016). Eineweitere Studie zeigt, dass die
Wahrscheinlichkeit vonKonflikten aufgrunddesGesetzesgestiegen ist (Stoopet al. 2018,Bloem
2022).EinMechanismusliegeindengeringerenEinkommenderbetroffenenHaushalteindenKonflikt-
regionen,diedieOpportunitätskosten, einerRebellengruppebeizutreten, reduzierenwürde (ebd.).
AuchhatsichdieAktivitätvonRebellengruppenrundumAbbaustättenvonZinnundTantal,dienun
besser reguliert waren, hin zum handwerklichen Goldbergbau orientiert – und stellt insofern lediglich 
eine Verschiebung des Problems dar (Studie zitiert in Schütte 2018).

165EsgibtaberauchZertifizierungen,dieindervorgelagertenWertschöpfungsstufeansetzen.Beispielsweiseistdie
BundesanstaltfürGeowissenschaftenundRohstoffe(BGR)seit2009miteinemZertifizierungssysteminderDRKongo
aktiv,dasaufdenhandwerklichenundKleinbergbauimOstendesLandesfokussiert.(https://www.bgr.bund.de/DE/
Themen/Zusammenarbeit/TechnZusammenarbeit/Projekte/Abgeschlossen/Afrika/2049_2017-2135-6_Kongo_
Kontrolle_Rohstoffsektor.html?nn=1547826)

https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Zusammenarbeit/TechnZusammenarbeit/Projekte/Abgeschlossen/Afrika/2049_2017-2135-6_-Kongo_Kontrolle_Rohstoffsektor.html?nn=1547826
https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Zusammenarbeit/TechnZusammenarbeit/Projekte/Abgeschlossen/Afrika/2049_2017-2135-6_-Kongo_Kontrolle_Rohstoffsektor.html?nn=1547826
https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Zusammenarbeit/TechnZusammenarbeit/Projekte/Abgeschlossen/Afrika/2049_2017-2135-6_-Kongo_Kontrolle_Rohstoffsektor.html?nn=1547826
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Wenn ein mittelfristiger Zeitrahmen und andere Indikatoren in Analysen einbezogen werden, so lässt 
sich auch ein anderes Bild zeichnen. Eine Studie, die aggregierte Importdaten von Zinn und Tantal 
zwischen 2007 und 2017 nutzt, belegt einen Importeinbruch in den zwei Jahren nach Einführung des 
Dodd-Frank Acts,dochzeigtsichindenFolgejahreneineErholungderImporteundmittelfristigkein
HandelsnachteilfürdieRegion(Schütte2018).AuchhabesichdieKonsistenzundGenauigkeitvon
HandelsdatenzuZinnundTantalverbessert,wasbeiderzukünftigenIdentifikationvonUnregelmäßig-
keiten hilfreich sein könne, um beispielsweise Schmuggel mit Mineralien aufzudecken (ebd.). Den-
noch gibt auch diese Studie zu bedenken, dass mittel- und langfristige Auswirkungen auf Mikroebene 
mitbedachtundgemessenwerdenmüssten,dasichausderProduktionsmengenichterschließen
lässt,welcheAkteure/MinenprofitierenundwelcheGruppenbenachteiligtwerden.

UnabhängigvondenmessbarenAuswirkungensetzteineandereKritikandenAbsichtenderSorg-
faltspflichtenansätze desDodd-Frank Acts und auch der OECD-Leitlinie für Konfliktmineralien an
(DiemelundHilhorst2018).DemnachsinddieAnsätzesogestaltet,dasssievorallemdenKäufer:innen
eingutesGewissenverschaffen,statteinenBeitragfüreinebessereSituationvorOrtzuleisten.Als
Gründe werden folgende genannt: 

1. ReformenwerdenzumeistinGebietendurchgeführt,wokeinKonfliktherrscht(sogenannte low 
hanging fruits) 

2. Eine zu starke Konzentration auf die Transparenz der Lieferkette, statt die Governance des
RohstoffsektorsimAllgemeinenzubetrachten

3. Eine unkritische Zusammenarbeitmit dem kongolesischenStaat trotz problematischerRegie-
rungsführung 

4. Keine systematische Aufmerksamkeit für den handwerklichen Kleinbergbau, obwohl dessen
 Verhandlungsbasis durch die Formalisierung geschwächt worden sei (ebd). 

DennochsehenandereAnalysendenamerikanischenVorstoßalswindow of opportunity, der den 
ReformenimkongolesischenBergbauSchwunggegebenhabe,wiebeispielsweiseamZuwachsder
Zertifizierungsinitiativen(RüttingerundScholl2016)sowieanweitereninternationalenEntwicklungen
zu erkennen sei, wie etwa der EU-Konfliktmineralien-Verordnung oder der 2015 veröffentlichten
ChinesischenSorgfaltspflichtrichtlinienfürverantwortungsvolleMineralienlieferketten(Saegertund
Grossmann2018).NachderEinschätzungvonRüttingerundScholl(2016)lassensichgrundsätzlich
nichtallebeschriebenenEffekteaufdenDodd-Frank Act zurückführen, sondern spielen sowohl die 
ReaktionderkongolesischenRegierungaufdessenEinführungalsauchdiezuderZeitsinkenden
Weltmarktpreisefür3T-MineralieneineRolle.
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politik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz (WBAE) und Waldpolitik (WBW), 
November2016.

 ● Wege zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung,Gutachten,März2015.
 ● Novellierung der Düngeverordnung: Nährstoffüberschüsse wirksam begrenzen, gemein same 
KurzstellungnahmederWissenschaftlichenBeiräte fürAgrarpolitik (WBA)undDüngungsfragen
(WBD)unddesSachverständigenratesfürUmweltfragenderBundesregierung(SRU),August2013.

 ● Ernährungssicherung und nachhaltige Produktivitätssteigerung, Stellungnahme, Januar 2012. 

Informationen zum WBAE

Der WBAE ist ein interdisziplinär besetztes Gremium, das das BMEL bei der Entwicklung seiner Politik 
berät. Der Beirat umfasst derzeit 18 Wissenschaftler:innen, arbeitet unabhängig auf ehrenamtlicher 
Basis und erstellt Gutachten und Stellungnahmen zu selbst gewählten Themen. Zu den Aufgaben 
des Beirats gehört es insbesondere, die Ziele und Grundsätze der Agrar- und Ernährungspolitik zu 
überprüfen, gesellschaftliche Anforderungen an das Agrar- und Ernährungssystem sowie dessen 
 Entwicklungen zu analysieren und zu bewerten und Vorschläge für die Weiterentwicklung der Agrar- 
und Ernährungspolitik zu machen.

Ansprechpartner 

Die Geschäftsführung des Beirats liegt beim BMEL, Stabsstelle Partizipative Prozesse. 
Geschäftsstelle 
Telefon:030/18529-3050 
E-Mail: WBAE@bmel.bund.de 
Web: https://www.bmel.de/DE/Ministerium/Organisation/Beiraete/_Texte/AgrOrganisation.html 
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